
~ . umweltbundesamt 

Umweltsituation in Österreich 
Siebenter Umweltkontrollbericht 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 476

www.parlament.gv.at



III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)2 von 476

www.parlament.gv.at



-

umweltbundesamtCD 

UMWELTSITUATION IN ÖSTERREICH 

Siebenter Umweltkontrollbericht des 

Umweltministers an den Nationalrat 

Wien , 1. Juli 2004 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 3 von 476

www.parlament.gv.at



Der sIebenie Umwellkonlrollbenchl des Umwellmlnrslers an den Nabonalral gemäß §§ 3 und 17(3) 
Bundesgesetz über dIe Umwellkonlrolle wurde von der Umwellbundesaml GmbH tur den Berlchlszellraum 
1 1 2001 bIS 31 12 2003 (außer wenn anders vermerkl) erstellt 

Alphabetische Autorlnnenliste 

Anderl Michael Götzl Martln 
Banko Gebhard Graboer Mana· Theresta 
Baumann Ruth Grath Johannes 
Böhmer Sl8Qmund Gnmm Margnt 
Brandl Klara Gugel. Bernd 
Brom Monlka GOnter Eisenkölb 
Burgel Jochen Hackt Josef 
Chovanec Andreas Hanauer JOrg 
Dewels Mana Hau~d Herben 
Dlmböck Thomas Heckt Fehx 
Domentg Manfred HeJssenberger Andreas 
Ellmauer Thomas Huber AnIon 
Esst Franz Huber Srgbert 
Fassold Ellsabeth Jamek Kar1 
Freudenschuß Kangl8n9m8 

A1exandra Kömg Manl" 
Gaugltsch Helmut Krahk Man," 
GOIZ Beltma Kratz Kann 

Projektleitung/Projektteam 
Vogel Wllhelm 
Ott Flonan 
Oewels Mana 
Gotz BenJoa 
Götzr Martl" 
Schlndler Use 

Lektorat deutsch/englisch 
Dewels Mana 
Stärk Ulnke 

Krutzler Thomas Perz Kann 
KurzweIl Agnes pötz Warner 
Kutschera Ute Poupa Slephan 
Lexer Wolfgang Prokop Gundula 
LIChtblau Gunther Radunsky Klaus 
Mattes Wolfgang RebemlQ Georg 
Mayar Sablne Ritter Manfred 
Meister Franz Roder Ingnd 
Mlklau Mananne ROI1nch Tan", 
Mlrtl MIChael Rotland Chnstlan 
MocIle Wollgang Schamann MartJn 
Muller O,elmar Scheibengraf Manln 
Nagt Chnstlan Schlndler 1Ise 
Nagy Mlchaet Schneider Jurgen 
Offenthaler Ivo Schramm Claudla 
Ortner Roman Schwaiger Ehsabeth 
Otl Ftonan Schwarzl Bemhard 
Paar Monlka Sonderegger Gabnele 

Übersetzungen für den englischen UKB 
Read 8n9m8 

Externe Übersetzungen 
Braun Petra 
Wohlmuther MlChaela 

GagatrOonat Tracey A 
Naktelskl Sabtne 
SchnOrch Barbara 
FranzOl Ehsabeth 

Gray James 
StachowJtsch MIChael 
Jakl·Oresel Beruna 
BralnStorm 'ranslatlon & InlerprelattOn lIndner KEG 

Spangi Wollgang 
TIefenbach Mana 
Tuhpan Monlka 
V,ncze Gabnele 
Vogel Wdhelm 
Wappei Damela 
Weihs Stetan 
Wel55 Peter 
Weißenbach Thomas 
Wlesenberger Herbert 
Wlndhorer Georg 
Zethner Gerhard 
Z.eotz Irene 
Zulka Klaus Peler 

Das Umweltbundesamt bedankt sich an dieser SteUe bei folgenden Personen, die für die Erstellung 
des aktuellen Umweltkontrollberichtes durch Ihre Beiträge eine wertvolle Mitarbeit geleistet haben: 
Paul Evehne (OsCeff8lChlsche Agentur (ur Gesundheit und EmShrungsslChe"n1lt GmbH - InstItut lur 

Pflanzenschutzmtnelbewenung und ·zulassunglAbt81lung UmwelrvertJalten und Okotoxlkologl8) 
Doubek Clauclta (ÖsterreIChisches Inslttut (ur Raumplanung) 
DoIhnger Franz (Amt der Salzburger Landesreg1eruflg) 
Gnesser Harald (Amt der Stelerm~rlclschen Landesregierung) 
Lang Jud.th 
Markt Karl (Bundesmtnlstenum (ur Land- und ForstwIrtschan. Umwelt und Wasserwlftschan) 
AspOck Horst (Abteilung (ur MedtZJmsche Paf8SJtolog16 des Klinischen Instituts (ur HygIene der Umversltat W16n) 
Seher Walter (UmverstMt (ur Bodenkuhur. Institut (ur Raumplanung und Landllche Neuordnung) 

Sämtliche personenbezogenen FormulIerungen sInd geschlechtsneutral zu verstehen. 

Impressum: 
Mecltenmhaber und Herausgeber Umweltbundesamt GmbH 

Sptttelauer lande 5. 1090 W,enNlenna. Österrelch/Austna 

Satz/Druck : gugler pnnt & media GmbH. Plalach 101 , 3390 Melk an der Donau 

C Umweltbundesamt GmbH. WienNlenna. 2004 
Alle Rechte vorbehalten/All nghts reserved 
ISBN 3-85457-737-0 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 476

www.parlament.gv.at



Siebenter Umwettkootrotlbenchl - Vorwort 

VORWORT 

Im Berichtszeitraum des siebenten Umweltkontrollberichtes war Österreich von der 
größten Flutkatastrophe der tetzten Jahrzehnte betroHen. Obwohl Einzelereignisse 
wie das Hochwasser 2002 nie mit letzter Bestimmtheit dem Klimawandel zuge
rechnet werden können, geben sie doch einen deutlichen Hinweis darauf, dass wir 
unsere Verantwortung für die Umwelt und einen schonenden Umgang mit den na
türlichen Ressourcen ernst nehmen müssen. 

Sowoht in der Klimaforschung als auch in der Klimapolitik liegt in den nächsten Jah
ren ein deutlicher Schwerpunkt. Mit der konsequenten Umsetzung der österreich i
sehen Ktimaschutzstrategie gilt es, das Kyoto-Ziel zur Verringerung der CO, 
Emmissionen zu erreichen. Ein aktueller Beitrag dazu ist etwa die Implementierung 
des CO, -Emissionszertifikate-Handelssystems für die österreich ische Industrie und 
Energiewirtschaft. 

Der siebente Umweltkontrollbericht stellt der Situation der Umwelt in Österreich in 
weiten Teilen ein gutes Zeugnis aus. Die Qualität der Gewässer und des Bodens ist 
generell gut bis ausgezeichnet, die Belastungen mit wesentlichen Luftschadstoffen 
wie Kohlenmonoxid , Schwefel oder Blei haben weiter abgenommen, die Abfallwirt
schaft verläuft in geregelten Bahnen. Im Bereich der Landwirtschaft greifen die 
umweltbezogenen Programme, der Biolandbau liegt im europäischen Spitzenfeld. 
Der geordnete Umgang mit Chemikalien und Bioziden ist durch die einschlägigen 
Regelungen sichergestellt, die Erfolge im Bereich der Altlastensanierung wurden 
durch ein neu es Finanzierungsmodell auch für die Zukunft abgesichert. 

Dennoch stehen wir weiter vor großen Herausforderungen, die auch im Europa der 
25 mit Entschlossenheit angegangen werden müssen: Neben dem Klimaschutz 
sind dies die Bereiche Verkehr, Emissionen von Stickoxiden und Staub, Bodenver
siegelung, biologische Vielfalt und Lärm . Die notwendige Entkoppelung des Wirt
schaftswachstums von Ressourcen- und Energieverbrauch ist noch lange nicht in 
jenem Ausmaß gelungen. wie es für eine nachhaltige Entwicklung nötig wäre. Ge
rade diese Problembereiche zeigen, wie wichtig ein vernetztes und gemeinsames 
Handeln zum Schutz der Umwelt ist . 

Das Umweltbundesamt leistet dazu wertvolle fachliche Arbeit, der Umweltkontroll
bericht in seiner neuen Form dokumentiert anschaulich die Erfolge und ist Weg
weiser für neue AufgabensteIlungen in der Umweltpolitik. 

Jose! Prö'l 
Umweltminister 
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Siebenter Umweltkontl'OUbencht - Vol'lNOrt 

Mit der Vorlage des siebenten Umweltkontrollberichtes kommt das Umweltbundes
ami seiner gesetzlichen Verpflichtung nach, über den Zustand der Umwelt in Öster
reich detailliert zu informieren und damit dem Nationalrat und der Bundesregierung 
eine objektive Daten- und Informationsbasis für fachlich fundierte Enlscheidungen 
zu liefern. 

Dem Umwellbundesamt ist es wichtig, dIe umfangreichen Dalen und Informationen 
über den Umweltzustand und die Umweltbelastungen klar strukturiert und leicht zu
gänglich zu präsentieren. Wir wollen damit die interessierte Öffentlichkeit, die Wirt
schaft und die Wissenschaft noch besser erreichen, Interesse wecken und zur ver
stärkten Auseinandersetzung mit den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit einladen. 

Unter V!I.V!I.~:.\l!:Yl.~.e!~.I?"'.m!!l:~~.m!:i!! finden Sie auch dazu die aktuellsten Daten und 
Fakten. 

Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen im Umweltbundesamt, die sich der 
Erstellung des siebenten Umweltkontrollberichtes mit großem Engagement gewid
met haben. Kommentare und Anregungen zu Inhalt und Form senden Sie bitte an: 

!-!.~.I? ~ .l!!:Yl.~~! ! .I?l!.(l.c;t.e.~.~.m\ : \1.! . 

Georg Rebernig 
Geschäftsführer 
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SJebenter Umweftkontrollbenchl - Leitfaden fur den Siebenten Umweltkonlrollbenchl 

LEITFADEN FÜR DEN SIEBENTEN 
UMWELTKONTROLLBERICHT 

Seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 1988 ist der Umweltkontrollbericht ein Stan
dardwerk für alle UmweltInteressierten geworden. Auch sein Umfang Ist in dieser 
Zelt gestiegen. War der Erste Umweltkontrollbericht mit 351 Seilen vom Umfang 
noch bescheiden, so erreichte der Sechste Umweltkontrollbericht mit knapp 1.000 
Selten berells stattliche Dimensionen. Dem Vorteil des umfangreichen Inhaltes 
stand aber der Nachteil der UnübersichtlichkeIl gegenüber. 

Mit dem Siebenten Umweltkontrollbencht hat das Umweltbundesamt neue Wege 
beschritten. So wurde der Umfang des Haupttextes deutlich redUZiert und auf die 
Wichtigen Kernaussagen beschränkt. Für detailliertere Informationen wurden .Bo
xen" eingerichtet, die in der PDF-Version auf CD und via ~rt_~ ,~IT'.~~!!bu.ng!1l!al1).t.~!! 

~'!1.w~!!~.O.,-,.t!9.n.eJ~~b verfügbar Sind. Die Boxen tragen In Ihrer Kennzeichnung als 
Grundinformation die Kategorien T (Tabelle), G (Graphik bzw. Karte) und E (vertie
fende Erläuterung) bzw. MIschformen davon. 

Struktur der Kapitet 

Um eine leichtere Orientierung zu ermöglichen, Sind die Kapitel 2-5 nach dem glei
chen Schema aufgebaut: 

• Die .Elnleltung" gibt Überblick über die für Österreich relevanten Rahmenbedin
gungen und die aktuelle Situation - gegebenenfalls auch Im Vergleich zu ande
ren Ländern - hin. 

• Im Unterkapitel .UmweltpolillSche Ziele" werden die für das jeweilige Thema re
levanten Ziete angeführt , welche In (nationalen oder EU-welten) Gesetzen, Ver
ordnungen, Plänen oder Strategien festgeschrieben sind oder sich aus diesen 
abtelten lassen. 

• .Sltuation und Trends" beschreibt die gegenwärtige Situation sowie - soweit er
kennbar - die EntwIcklungstendenzen. 

• Im UnterkapItel ..zusammenfassende Bewertung und Ausblick" wird die Ist
Situation dem Trend aus den .Umweltpolitischen Zielen" gegenüber gestellt . Es 
Wird aufgezeigt, ob diese Ziele erreicht wurden oder voraussichtlich erreicht wer
den. Gegebenenfalls wird auch auf das Fehlen geeigneter umweltpolitischer Ziel
vorgaben und auf deren Qualität und Eignung eingegangen. 

• Das UnterkapItel .Empfehlungen" enthält aus der Sicht eines vorsorgenden Um
weltschutzes Maßnahmenvorschläge, die das Erreichen der umweltpolItischen 
Zielsetzungen Sicherstellen sollen. 

• Der Anhang beinhaltet einen Nachtrag mit akluallslerten Daten, die zur Zell des 
Redaktionsschlusses noch nicht verfügbar waren. Erstmals wurde der Umwelt
kontrollbericht mit einem StichwortverzeichOis ergänzt. 
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SIebenter Umweftkontrollbencht - SIebenter Umwettkontrollbenchl -Inhalt 

Rückmeldungen 

Das Autorinnenteam freut sich uber Ihre Inhaltlichen bzw. technischen Kommen
tare zur Handhabung an die nachstehende E-Mail Adresse: 

~.~R~.Y.mV!.~!~.I?y.n.d.~~.~.m! ,~.! · 

Ihre Rückmeldungen sind eine wichtige Unterstützung um den Umweltkontrollbe
richt zu verbessern . 

Danke! 

Ihr Autorlnnen-Team 
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SIebenter Umweltkontrollbenchl - Zusammenfassung 

ZUSAMMENFASSUNG 

Umwellaspekte einer nachhaltigen Entwicklung 

Seit den 80er Jahren prägt die nachhaltige Entwicklung Diskussionen, Zielfin
dungsprozesse und Strategien in den Bereichen Umwelt , Wirtschaft und Soziales 
auf globaler, europäischer, nationater und regionaler Ebene. Ziel iSI eine Enlwick
lung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglich
keit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi
gen und ihren Lebensstil zu wählen. Niederschlagen muss sich eine derartige 
Nachhaltigkelt in der Entkoppelung des Wirtschaftswachstums vom Energie- und 
Ressourcenverbrauch, Abfallaufkommen und Emissionen. Die Entkopplung findet 
Jedoch in Österreich nur zum Teil statt. 

Schutzgut Mensch 

Umweltschutz ist immer auch Menschenschutz. Der effiziente Gesundheitsschutz 
steht in enger Verbindung mit Vorsorgemaßnahmen und bedarf einer stetig ver
besserten Abschätzung der Folgewirkungen von Umweltbelastungen auf den Men
schen. Diese können direkt und indirekt über Systemveränderungen einwirken. Di
rekte Belastungen sind z. B. Luf1schadstoffe wie Feinstaub bzw. Ozon, Nitrat im 
Trinkwasser (Hausbrunnen) , Schadstoffe in der Nahrung sowie Lärmbelastungen. 
Indirekte Belastungen reichen z. B. von einer ökologischen Verarmung der Umwelt 
und der damit verbundenen Abwertung als Lebens- und Erholungsraum bis hin 
zum möglichen Auftreten neuer Krankheiten als Folge der Klimaveränderung. 

Landwirtschaft und landwirtschaftlich genutzte Lebensräume 

Landwirtschaft wird in Österreich auf mehr als 40 % der Landesfläche betrieben 
und ist damit ein wichtiger umweltpolitischer Faktor. Versiegelung sowie Verbra
chung bzw. Verwaldung landwirtschaftlicher Flächen führen zu einem Verlust von 
Kulturlandschaft. Die Reform der gemeinsamen Agrarpol itik ab dem Jahr 2005 bie
tet beachtliche Chancen, die Vielfalt der Agrarlandschaft gezielt zu unterstützen, 
aber auch Risken. Die Tendenz zu einer Konzentration der Betriebe hält weiter an. 
Hohem Dünge- und Pflanzenschutzmitteleinsatz versucht man durch die Umwelt
programme ÖPUL bzw. ÖPFEL entgegen zu wirken. Der Biolandbau liegl anteils
mäßig europaweit im Spitzenfeld und hat von 2000 bis 2002 ca. 9 % Flächenzu
wachs zu verzeichnen; er leistet erkennbare Beiträge zum Umweltschutz. Die Berg
landwlrtschaf1 spielt eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der sensiblen Öko
systeme. Gentechnik in der Landwirtschaft stößt generell auf geringe Akzeptanz; 
Gentechnikfreiheit einzelner Regionen soll zu einem Marktvorteil entwickelt werden. 

Wald , Forstwirtschaft und Jagd 

Langfristige Trends zur Zunahme des Laubwaldanteils , der Naturve~üngung und 
kleinflächigere Nutzungen haben sich fortgesetzt und sind Zeichen für eine natur-
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nahe Waldbewirtschaftung. Dennoch gelten mehr als 50 % der heimischen Wald
biotoptypen als gefährdet. Verstärkte Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung der 
biologischen Vielfalt sind daher künftig notwendig. Nach wie vor belastet den Wald 
eine Reihe von Luftschadstoffen. Waldökosysteme reagieren empfindlich auf Kli
maanderungen, wobei die Verwendung des Waldproduktes Holz in einem begrenz
ten Umfang zur Verbesserung der österreichischen CO, -Bilanz beiträgt. Die trotz 
gestiegener Abschüsse überhöhten Schalenwilddichten sind eine wesentliche Ur
sache von anhaltend hohen Wildschäden. Änderungen z. B. in Richtung einer 
nachhaltigen Jagd und eine wildökologische Raumplanung können als Lösung 
empfohlen werden. 

Wasser und Wasserwirtschaft 

Die im Jahr 2000 in Kraft getretene EU Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zielt auf 
eine Beibehaltung bzw. Erreichung des in der Richtlinie festgelegten "Guten Zu
standes" der Gewässer ab, wobei die flussgebietsbezogene Bewirtschaftung her
vorzuheben ist (Donau, Rhein, Eibe etc.). Die Wasserqualität in Österreichs Flüs
sen und Seen ist, bedingt durch Maßnahmen der Abwasserreinigung und -ver
meidung im kommunalen und industriellen Bereich, weitgehend zufriedenstellend. 
Handlungsbedarf besteht Insbesondere bei der Renaturierung von in ihrer Hydrolo
gie und Struktur beeinträchtigen Fließgewässern. Die Zahl der "beeinträchtigen" 
Grundwassergebiete zeigt im Vergleichszeitraum 2001 /2002 zu 1999/2000 relativ 
geringe Unterschiede. Die im letzten Umweltkontrollbericht noch besonders kritisch 
eingestuften Substanzen Nitrat (Düngemittel). Atrazin (PflanzenschutzmiUel) und 
dessen Abbauprodukt Desethylatrazin weisen weiterhin sinkende Konzentrationen 
auf. Allerdings mussten auch Aufwärtstrends v. a. für Kalium, Natrium, Chlorid und 
Orthophosphat festgestellt werden, wobei deren Konzentrationen aber fast immer 
unterhalb des Grundwasserschwellen- bzw. Trinkwassergrenzwertes lagen. 

Energiewirtschaft 

Der Bru1toinlandsverbrauch an Energie stieg von 2000 auf 2002 um 5,6 % auf 
1.279 PJ . Der Beitrag erneuerbarer Energieträger betrug 23,1 % Im Jahr 2002. Der 
Inlandsstromverbrauch ist von 59.897 GWh im Jahr 2001 auf 60.894 GWh im Jahr 
2002 angestiegen. Nach dem Ökostromgesetz und dem Elektrizitätswirtschafts
und Organisalionsgesetz müssen bis 2008 mind. 4 % der gesamten jährlichen 
Stromabgabe aus erneuerbaren Energieträgern stammen. Der Ökostrom-Anteil lag 
zwischen 1.10.2001 und 30.09.2002 bei 0,86 %, damit wurde das 1 %-Zwischen
Ziel verfehlt. Das größte Potential für den Umweltschutz liegt In der effizienten Nut
zung der Energieträger und der bereitgestellten oder als "Nebenprodukt" anfallen
den Energie (v. a. Wärme) . 

Raumplanung 

In Österreich eignen sich nur ca . 37 % der Landesfläche für dauerhafte Siedlungs
lätigkeiten, die allerdings gleichzeitig mit anderen Nutzungsansprüchen konkurrie
ren. Mit der Ressource Boden ist daher besonders effizient und schonend umzuge
hen. Trotz einer seit 1995 nahezu stagnierenden Gesamtbevölkerung stieg der Flä
chenverbrauch für Siedlungs- und Verkehrszwecke um 23 % (entspricht ca . 
20 hafTag) an. DurchschOiltlich werden heute 38 m' Wohnnutziläche pro Person 
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benötigt - das sind um 15 % mehr als noch 1991 . Fortschreitende Landschaftszer
siedelung. Zerschneidung von Lebensräumen und dauerhafte Flächenverluste sind 
die Folge. 

Verkehr 

Im Vergleich 1960 hat die Verkehrsleistung im Personenverkehr um ca. 60 % zu
genommen, beim Güterverkehr kam es beinahe zu einer Verdopplung der Trans
portleistung. 

Seit dem Jahr 2000 wird in Österreich für den Sektor Mobilität mehr Energie auf
gewendet als für den Bereich Haushalte. Durch vielfältige Maßnahmen konnte bei 
einigen Schadstoffgruppen eine Reduktion erzielt werden. Problematisch sind wei
terhin die Emissionen von Treibhausgasen, Stickoxiden und Partikeln. die entgegen 
umweltpolitischer Zielsetzungen nach wie vor zunehmen. Bei Kohlendioxid- und 
StickoxidemissIonen weist der Verkehr noch vor Industrie und den Haushalten die 
höchsten Gesamtemissionen auf , Hauptverursacher ist der Straßenverkehr. Der 
Partikelausstoß des Gesamtverkehrs wird fast gänzlich von Dieselmotoren verur
sacht. 

Umgang mit Chemikalien 

Die wirtschaftliche Globalisierung fordert nicht nur die Vereinfachung der Chemika
liengesetz-gebung in der EU , sondern es wird auch die weltweit harmonisierte 
Kennzeichnung von Produkten angestrebt. Mit der geplanten neuen EU
Chemikalienpolitik werden Verpflichtungen zur Ermittlung von Risiken und Weiter
gabe dieser Informationen erhöht . Das ertordert ein Umdenken bei Klein- und 
Kleinstbetrieben. Viele der in Österreich tätigen Chemikalienhändler (im Gegensatz 
zu Produzenten) sind sich der prinzipiellen Produktverantwortung noch nicht be
wusst. Ein aktives Informationsangebot für diese Zielgruppe ist daher dringend er
forderlich . 

Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Bioziden 

Das Inverkehrbringen und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und 
Bioziden sind einer Kontrolle unterworten, die sicherstellen soll , dass keine schädli
chen Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt auftreten. Über 50 00 der PSM
Wirkstoffe. die vor 1991 noch auf dem Markt waren sind mittlerweile nicht mehr zu
gelassen. Die verpflichtende Notifizierung bzw. Identifizierung sogenannter .alter" 
biozIder Wirkstoffe war der Beginn eines Stufenplans zur Bereinigung des Biozid
marktes. Bewertungen starten EU-weit 2004 mit in Holzschutz- und Nagetierbe
kämpfungsmitteln eingesetzten .alten" Wirkstoffen. Erste Zulassungen bzw. Regist
rierungen sind ab 2006 zu erwarten. 

Einsatz von gentechnisch veränderten Organismen 

Mit der neuen EU-Freisetzungsrichtlinie wurde eine bessere Absicherung des vor· 
sorgeorientierten Umgangs mit der Gentechnologie erreicht. Sie legt den Grund· 
stein für eine einheitliche Methodik der Risikoabschätzung und schreibt eine ver· 
pflichtende Beobachtung zugelassener Produkte vor. Zusätzliche neue Regelungen 
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ermogllchen die Ruckverfolgbarkelt und Kennzeichnung von GVO und GVO
Produkten und eröffnen Konsumenten damit die Wahlfreiheit. Die Umsetzung der 
Koexistenz unterschiedlicher ProdukllOnsmethoden (biologisch. konventionell ohne 
GVO und konventionell mit GVO) Ist derzeit die große Herausforderung für die EU
Mitgliedstaaten Die Anbausaison 2004 erfolgt In der EU noch ohne neu zugelasse
ne gentechnisch veranderte Sorten. Mit dem Ende des Moratoriums betreffend 
Marktzulassungen von GVO muss allerdings in unmittelbarer Zukunft gerechnet 
werden. 

Industrie 

Die Industrie (einschließlich Kraftwerke) ist In Österreich ein wesentlicher Verbrau
cher von Energie (ca 25 0

0). Wasser (letzte Erhebung 1994: ca . 66 00) und minera
lischen Rohstoffen sowie ein bedeutender Verursacher von EmiSSionen In Luft und 
Wasser. Zur Minderung der Belastung der Umwelt aus Industriellen Anlagen ISt die 
konsequente Umsetzung des Standes der Technik . Insbesondere bel der stoffli
chen und energetischen Nutzung von Abfällen . In Gesetzen und Verordnungen so
wie Im Zuge von Anlagengenehmigungen erforderlich. Zahlreiche Industrieanlagen 
und Kraftwerke werden ab 2005 am EmissIonshandel mit CO. teilnehmen. 

Die PraxIs der Anlagengenehmigung weist hinSichtlich geregelter Parameter und 
EmissIonsgrenzwerte regionale Unterschiede auf. Das Potenzial von vorhandenen 
Umwelttechnologlen sollte Insbesondere bei Staub (5-10 mglNm3

) und NO, (100-
200 mg/Nm') ausgeschopft werden 

Abfallwirtschaft 

In Summe ISt das )ahrllche Abfallaufkommen seit 1999 weitgehend gleich geblieben 
und betrug 2003 ca. 48.6 Mlo. t. Die gemeldeten gefahrllchen Abfälle (0 .92 Mlo. 
V2oo2) waren zu ca. 30 0

0 kontaminierte Böden und zu ca. 20 % Rückstände aus 
der Abfallverbrennung Das Aufkommen von Abfällen aus Haushalten und ahnlI
chen Einrichtungen stieg und lag 2000 bel ca. 3.2 M,o VJahr. Davon wurden 27 00 

direkt und ohne Vorbehandlung auf Deponien abgelagert . Seit t 1.2004 - In Aus
nahmefällen erst ab 1.1 .2009 - ISt eine thermische bzw. mechanisch-biologische 
Vorbehandlung von heizwertreichen Abfällen vor der Deponierung zWingend. Elekt
ronische Register und die ab 2005 von Abfallübernehmern zu erstellenden Jahres
abfallbilanzen ermöglichen eine bessere Kenntnis uber das heimische Abfallauf
kommen und dessen Verwertung bzw Entsorgung. 

Altlasten 

In VOlIzIehung des AltlastensanIerungsgesetzes wurden bisher Insgesamt 222 Alt
lasten ermittelt (35 davon seit dem sechsten UmweltkontrollberIcht). 53 dieser 
Standorte wurden bereits saniert (24 davon In den letzten 3 Jahren). Trotz dieser 
Erfolge muss davon ausgegangen werden. dass mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln die Altlastensanierung in den nachsten Jahrzehnten nicht abgeschlossen 
sein Wird. Durch Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und durch 
den Einsatz Innovativer SanIerungstechnIken bzw. durch die Nachnutzung indus
trieller Brachflächen kann eine Beschleunigung erzielt werden Im Sinne eines 
nachhaltigen Ressourcenmanagements wären umweltrelevante SanIerungszIele 
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festzulegen. die u. a. zeitliche Vorgaben zur Altlastenbearbeitung und die Definollon 
der Sanierungsqualltäl beinhalten sollen. 

Lärm 

Im Jahr 1998 fühlten Sich 28 00 der Österreicher bel Tag und/oder Nacht durch 
Lärm gestort ; Hauptverursacher ist der Verkehr. Die EInhaltung der von der WHO 
empfohlenen Richtwerte fur vorbeugenden Gesundheitsschutz ISt für große Teile 
der Bevölkerung nocht gewährleistet. Im Jahr 2002 wurde die EU-Umgebungs
lärmnchtllnle erlassen. Mit den dann vorgesehenen Lärmkarten Wird eine fundierte 
Dalengrundlage fur die weitere Lärmbekämpfung auf europäischer wie nallonaler 
Ebene zur Verfügung stehen. 

Luft 

Trotz erheblicher Fortschritte bel manchen SchadstoHen kommt es bei Feinstaub 
(PM10) in Österreich verbreitet zu Grenzwert-Überschreitungen. Die Hauptverursa
cher Sind Straßenverkehr. Hausbrand. Industrie und BauwIrtschaft, In ländlichen 
Gebieten auch die Landwirtschaft und teilweise der Ferntransport. Zu vereinzelten 
Grenzwertüberschre~ungen kommt es bel StickstoffdioxId (Verkehr) und Schwefel
dioxid (Industrie. Ferntransport) . Die gleichen Verursacher Sind über die Emission 
der Ozonvorläufer-Substanzen VOG und NO, auch für Überschreitungen der 0-
zonschwellenwerte verantwortlich . Daher sind deutliche EmissIonsminderungen der 
Ozonvorläufer-Substanzen und von Feinstaub unumgänglich. diese liegen zum Tell 
deutlich über den International und national verbindlichen Höchstmengen. Die Im
missIonskonzentration von Schwermetallen liegt In fast allen Gebieten zum Tell 
deutlich unter den festgelegten Werten. Im Nahbereich einzelner Industriebetriebe 
Sind punktuell erhöhte Belastungen möglich und daher weitere Reduktionsmaß
nahmen erforderlich. 

Boden 

Generell ist der Bodenzustand als gut zu beurteilen. dennoch sind die Böden aktu
ell durch lokale Schadstoffanreicherungen. den zunehmenden Flächenverbrauch. 
Verslegelung und ErOSion gefährdet. Somit ISt. trotz rückläuhger Schadstoffemissi
onen. der Bodenzustand laufend zu überprüfen. Eine gemeinsame Bodenstrategie 
Wird auf EU-Ebene erarbeitet. In Österreich werden sowohl rechtlich-normative 
(z. B. Schaffung von Bodenschutzgesetzen und Referenzwerten) als auch prakti
sche Rahmenbedingungen (z. B. Entwicklung von Bewertungsverfahren. Daten
grundlagen) für die nachhaltige Bodennutzung und den Bodenschutz geschaHen. 
Aktivllälen zur Bewusstseinsbildung fur den Bodenschutz Sind verstärkt nötig. 

Biologische Vielfalt 

Bereits die Zahlen gefährdeter Pflanzen (z. B. 60 0 0 der Farn- und Blütenpflanzen). 
Tiere (z. B. ca . 50 00 der Wirbeltiere) und Lebensräume (z. B. 57 0'0 der WaIdbIo
toptypen) lassen das Gesamtausmaß der Blodlversltätsgefährdung erahnen. eine 
Trendumkehr ISt nicht absehbar. Pnmare Gefährdungsursache Sind strukturelle 
Veränderungen und die Zerstörung der Landschaften durch Flächenversiegelung 
und Landschaftszerschneldung. gefolgt von StoHelnträgen In die Umwelt. nlcht-
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nachhaltige Nutzung der biologischen Ressourcen, das Auftreten gebietsfremder 
Arten und klimatische Veränderungen. Bundesweite Untersuchungen zum quantita
tiven Ausmaß dieser Beeinträchtigungen fehlen , werden aber aktuell mit der Kon
zeptersteIlung für ein österreichweites Biodiversitätsmonitoring in Angriff genom
men. 

Naturschutz 

Auf EU-Ebene konnte im Dezember 2003 für das europaweite Schutzgebietsnetz
werk .Natura 2000" die Gebietsliste für die alpine Region beschlossen werden. 
Österreich hat msgesamt 95 Gebiete (14,7 % der Landesfläche) nach der Vogel
schutz-Richtlinie sowie 160 Gebiete (1 0,6 ~o der Landesfläche) nach der FFH
Richtlinie vorgeschlagen. Trotzdem konnte der fortschreitende Verlust an Biodlver
sität nicht aufgehalten werden. Nicht nur Tier- und Pflanzenarten sind in steigen
dem Maß gefährdet, auch bei einer Reihe von Lebensräumen muss von emer un
günstigen Situation ausgegangen werden. Ein Schwerpunkt der Maßnahmen muss 
in Zukunft auf die Integration von Belangen des Schutzes der Biodiversität in ande
re Politikbereiche, wie Land-, Forstwirtschaft oder Raumplanung gelegt werden. 

Nationalparks 

Der Nationalpark Gesäuse wurde 2002 gegründet. Damit erstreckt sich das öster
reichische Nationalparkgebiet nunmehr über eine Fläche von 2.505 km'. Erweite
rungen in größerem Umfang sind derzeit nicht geplant. Zustand und Management 
der Parks sind im internationalen Vergleich vorbildlich. Verbesserungs potential 
existiert in der Zusammenarbeit der Parkverwaltungen bei der Forschungskoordi
nation, bei der Überarbeitung der Managementpläne und deren konsequenter Um
setzung. 

Alpine Regionen 

Hohe Sensibilität der Naturräume bei gleichzeitig gestiegenen Nutzungsansprüchen 
bewirken erhöhte Umweltbelastungen. Die österreichische Waldinventur und der 
Wildschadensbericht belegen vielfach die mangelnde Verjüngungsfähigkeit des 
Bergwaldes durch starken Wildverbiss. Um die dadurch gefährdete Schutzwirkung 
langfristig zu gewährleisten. sind effiziente Maßnahmen in der jagdlichen Bewirt
schaftung erforderlich. Der fortschreitende Rückgang landwirtschaftlicher Flächen 
aufgrund sinkender wirtschaftlicher Attraktivität führt zum Verlust landschaftlicher 
und biologischer Vielfalt. Stetig steigenden Verkehrsbelastungen sollte einerseits 
durch den Ausbau der Bahn und andererseits durch die Einführung von Lenkungs
systemen, die auch das EmiSSIonsverhalten der Kraftfahrzeuge berückSichtigen. 
entgegen getreten werden. Dem progressiven Flächenverbrauch im begrenzten 
Dauersiedlungsraum sind ebenso Grenzen zu setzen wie ausschießlich ökono
misch orientierten Tourismuskonzepten. Diese wesentlichen Forderungen sind 
auch in den Protokollen der Alpenkonvention verankert, die im Jahre 2002 in Kraft 
getretenen sind und nun umgesetzt werden müssen. 
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Treibhausgasemissionen und Klimawandel 

Der Großteil der Erwärmung der Erdatmosphäre In den letzten 50 Jahren Ist der 
Emission von Treibhausgasen zuzuschreiben. Die Prognosen lassen eine Zunah
me von extremen Wetter-ereignissen (z. B. Starkregen, Hitzewellen) erwarten. Die 
Reduktoonszlele Im Kyoto-Protokoll sind ein erster Schritt um die TreIbhausgas
Konzentrationen zu stabiliSieren - dazu wäre generell eine Minderung um mindes
tens 70 ·0 notwendig. Österreich ISt seinem Kyoto-Ziel (minus 13 ·. bis zum Jahr 
2010 auf BasIs der Werte von 1990) nicht nähergekommen, sondern verzeichnete 
von 1990 bis 2002 einen Anstieg der EmiSSionen um über 10 ·'0. Dies ISt vor allem 
auf den steigenden fossilen Brennstoffelnsatz zurückzuführen; den größten Zu
wachs verzeichnete der Verkehrssektor (plus 62·. seit 1990). Es müssen daher 
dringend zusätzliche Maßnahmenpakete implementiert werden, um die Jährlichen 
Emissionen entsprechend zu reduzieren , aber auch die Anpassungsstrategien an 
die AUSWirkungen des Klimawandels, wie beispielsweise Hochwasser. müssten 
entsprechend voran getrieben werden. 

Hochwasser 2002 

Die Hochwasserereignisse Im August 2002 haben große Teile des Bundesgebietes 
In einem bisher nicht bekannten Ausmaß betroffen. In erster Linie waren Ober- und 
NIederösterreich sehr stark In Mitleidenschaft gezogen, wobei auch Gebiete über
schwemmt waren, die bisher als hochwassersicher galten. Als Antwort darauf sind 
nun die Ursachen zu analYSieren und entsprechende Schritte In der Vorsorge zu 
treffen. 
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1.1.1 

Siebenter Umweltkorurollbencht - 1 1 Umweltaspekte einer nachhalb900 Ent'MCkJung 

1.1 UMWELTASPEKTE EINER NACHHALTIGEN 
ENTWICKLUNG 

EINLEITUNG 

BereIts Anfang der 70er Jahre wurde festgestellt, dass eIne Fortsetzung der bishe
ngen tndustnallslerung und Bevötkerungsentwlcklung aufgrund der begrenzten 
Menge an ntcht erneuerbaren Rohstoffen (z. B. Erdöl , landwIrtschaftlich nutzbare 
Flächen) eIne massIve Bedrohung der naturltchen Umwelt und damIt auch der Le
bensgrundlagen des Menschen darstellt (MEADOWS et al. . 1972). Der 1987 veröf
fentlichte Bencht ,Our Gommon Future' der UN-Kommlsslon für Umwelt und Ent
WIcklung (WGED. 1987, .Brundtland-Report") definierte das Ziet der nachhaltIgen 
EntwIcklung (sustalnable development) als eIne EntwIcklung, dIe den BedürfnIssen 
der heutigen Generation entspncht, ohne dIe MöglichkeIten zukünfllger Generalto
nen zu gelährden, ihre eigenen BedürfnIsse zu befnedlgen und ihren LebensstIl zu 
wählen. 

1992 wurden auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwlck- Box 1.1-1 E: 

lung (UNGED) In RIO de Janelro dIe Rio-Deklaration und dIe Agenda 21 beschlos- Agenda 21 

sen. MIt der Agenda 21 sollten weltweIt dauerhafte und umweltverträglIche Formen 
der Entwicklung im 21 . Jahrhundert durchgesetzt werden. DIese wurde auch von 
der Europäischen Gemeinschaft und ihren MItgliedstaaten unterzeIchnet. 

SeIther prägt der Begnff der nachhaltigen Entwicklung dIe globalen, europäI
schen und natIonalen DIskussionen, Zielftndungsprozesse und StrategIeentwIck
lungen In den BereIchen Umwelt . WIrtschaft und Soziales. 

Abb I I- I 

ökonomIsche 
Entwicklung 

DIe dreI gleIchwemgen S~ulen emer nachhaltIgen Enlwlcklung 
(nach. RAMETSTEINER. 1999). 

Erst In Ansätzen hat allerdIngs die Herstellung dIeser WechselbeZIehungen und 
Quervernetzungen ZWIschen den drei Säulen der nachhaltIgen Entwicklung stange-
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Bo. 1.1-2_E; 
Österreich Ische Nach· 

haltlgkeitsstrategle 

Bo.1 .1-3_E: 
Entwicklung der EU

NachhalUgkeltsstrategie 
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funden . sowohl bei der Erarbeitung von Strategien, als auch bei der Überprüfung 
der Entwicklung mit Hilfe von Indikatoren. 

Auf Basis der Agenda 21 erstellten viele EU-Mitglieds- und BSltrittsländer, darunter 
auch Österreich (BMLFUW, 2002), nationale Nachhaltigkeitsstrateglen, die im Jahr 
2002 beim Weltgipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannesburg präsentiert 
wurden. Weiters initiierte die Agenda 21 Modelle einer ,Lokalen Agenda 21 ", bei 
der in Städten und Gemeinden gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern ein 
nachhaltiger Weg ins 21. Jahrhundert erarbeitet wird. 

Auch der Europäische Rat verabschiedete im Juni 2001 eine Europäische Strategie 
für Nachhaltige Entwicklung. Die Organe der Union wurden von den Staats- und 
Regierungschefs aufgefordert, die interne Koordinierung der verschiedenen Politi
ken zu verbessern. 

1.1.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

1_1.2.1 Vereinte Nationen 

10 Jahre nach der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung 
In Rio de Janelro - im Jahr 2002 - fand der weltweite UN-Gipfel für Nachhaltige 
Entwicklung in Johannesburg statt (Rio +10-Kongress). Die drei übergeordneten 
Ziele , die in der Erklärung von Johannesburg zur nachhaltigen Entwicklung festge
legt sind, lauten: 

• Beseitigung der Armut 

• Änderung nicht nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster sowie 

• Schutz und korrekte BeWirtschaftung der Naturressourcen, welche die Grundla
ge für wirtschaftliche und SOZiale Entwicklung bilden. 

Vorrangig behandelte Umweltthemen des UN-Gipfels waren: 

• Wasser: Zugang zu bezahlbarem und sicherem Trinkwasser und zur Abwasser
entsorgung. 

• Energie: Die EU schlug eine konkrete Zielvorgabe von mindestens 15 % der 
Gesamtenergieversorgung durch erneuerbare Energie bis 2010 vor, diese wurde 
aber von den OPEC-Staaten sowie von den USA und Japan abgelehnt. 

• Handel und Umwelt: Das schwierige Verhältnis von internationalem Umwelt
und Handelsrecht ist in Johannesburg nicht abschließend geklärt worden. Unklar 
bleibt weiterhin. ob im Konfliktfall der Handel vor dem Umweltschutz Vorrang hat 
oder umgekehrt. Im Aktionsplan werden die Länder aufgefordert, "for/zufahren, 
die gegenseitige Unterstützung von Handel, Umwelt und Entwicklung zu verstär
ken, mit der Absicht. nachhaltige Entwicklung zu erreichen ... 0. 

• Klimawandef - Kyoto-Protokoll : Nach Kanada haben im Laufe des Gipfels 
auch Russland und China die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls zum weltweiten 
Abbau schädlicher Treibhausgase angekündigt. Dieser Ertolg ist allerdings nicht 
in dem am Gipfel ausgehandelten Abschlussdokument festgehalten. 

Der Weltgipfel endete mit einer politischen Erklärung und der Verabschiedung ei
nes Aktionsplanes zur nachhaltigen Entwicklung und zur Bekämpfung der Armut. 
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1.1.2.2 Europäische Union 

UmweltpolItische Ziele und Strategien für eine nachhaltige Entwicklung werden auf 
EU-Ebene In vielen Prozessen für verschiedene UmweltbereIche und Sektoren er
arbeitet, die dreI komplexesten sind: 

Die EU-Nachhaltigkeitsstrategie (EK, 2001) 

HIer betreffen die umwelt relevanten ZIele und geforderten Maßnahmen dIe priori
tären Bereiche 

• Elndammung des Klimawandels (Globale Erwarmung) und verstärkte Nutzung 
erneuerbarer Energien 

• Bedrohungen der offentllchen Gesundheit: Qualität und SicherheIt der Lebens
mIttel, ChemIkalien, InfektionskrankheIten, Antibiotlkareslstenzen 

• verantwortungsbewussterer Umgang mIt natürlichen Ressourcen: Entkoppelung 
des Wirtschaftswachstums von der Ressourcennutzung sowie der Abfallproduk
Mn. Eindämmung des Verlustes an bIologischer VIelfalt auf Arten- und HabItat
nIveau, Fischereimanagement und 

• Verbesserung des Verkehrssystems und der Flächennutzung (Raumord
nung): Entkoppelung der Zunahme des Verkehrs vom Wachstum des BIP, Ver
lagerung des Verkehrs von der Straße auf dIe Schiene, Wasser und den öffentli
chen Verkehr (Ziel: ReduzIerung des AnteIls des Straßenverkehrs auf den Wert 
von 1998), elOe nachhaltIge RegIonalplanung etc. 

DIe Erreichung der ZIele und Umsetzung der Maßnahmen der EU
NachhaltigkeltsstrategIe werden - auch auf Basis von Indikatoren - bel jedem 
FrühjahrsgIpfel des EuropäIschen Rates überprüft (.Synthesebericht"). DIe Euro
päische KommiSSIon führte diese Jährliche Evaluierung 2002 und 2003 anhand von 
42 Struktunndlkatoren für die sechs PolItIkbereiche GesamtwirtschaftlIcher HInter
grund, Beschaftlgung, Innovation und Forschung, WIrtschaftsreform, sozIaler Zu
sammenhalt sowIe Umwelt durch. Für dIe Darstellung der UmweltentwIcklung wur
den für dIe FrühjahrsgIpfel 2002 und 2003 des EuropäIschen Rates SIeben umwelt
spezIfIsche Leltlndlkatoren ausgewählt. Für den FrühjahrsgIpfel 2004 ISt eIne kurze 
liste an insgesamt 14 Strukturindikatoren vorgesehen, die von eIner größeren 
Anzahl an IndIkatoren , dIe über eIne Internet-Datenbank abgerufen werden können, 
begleitet Wird . Die drei umweltspezifischen Indikatoren betreffen die BereIche 
Treibhausgasemissionen, Energieintensität der Wirtschaft und das Verkehrs

volumen. Mlttel- und langfristIges ZIel Ist es, die umweltbezogenen Struklunndlka
toren hInsIchtlich Ihrer Qualität und QuantItät zu verbessern , vor allem dIe BereIche 
Umwelt und menschliche Gesundheit und Biodlversltät sollen in Zukunft abgebildet 
werden. 

Der Integrations prozess (" Cardiff"Prozess" ) der EU 

Beginnend mIt dem Europäischen Rat von Cardlff t 998 wurden elf Fachräte vom 
EuropäIschen Rat ersucht, Strategien fur die E,nbeziehung (Integration) von Um
weltbelangen In Ihre PolItikbereIche zu erarbeIten, um damIt eine nachhaltige Ent
wicklung zu fördern : Verkehr, EnergIe, Landwirtschaft, Binnenmarkt, Entwicklung, 
Industrie, Allgemeine AngelegenheIten (Handel und Außenbeziehungen), Wirt-

Box 1.1-4 E: 
Umweltpolitl lche Ziele 
und Maßnahmen der EU· 
NachhaJtlgkel1sstrl1egie 

Box 1.1·5 T: 
Offene lIsle an umwelt· 
spezifischen leilindika
toren 

Box 1.1-6 T: 
EU-umweltapezlflache 
leilindikaloren 2003 

Box 1.1-7 T: 
EU-Struk1urlndlkaloren 
2004 
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schaft und Finanzen. Fischerei . Forschung und Strukturfonds. Diese Strategien 
sind umweltpolitische Grundlagen, die Ziele und Politikmaßnahmen beinhalten und 
durch deren Erarbeltung eine Bewusstseinsbildung für Umweltbelange in den ver
schiedenen Wirtschaftssektoren herbeigeführt wurde und wird. Sie werden laufend 
überarbeitet . eine Analyse des gesamten Cardiff-Prozesses wird ab 2004 bei jedem 
Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates von der EK vorgelegt werden. 

Das 6. Umwellaktionsprogramm der EU (6. UAP) (EG, 2002) 

Box 1.1-8_E: Das 6 . UAP hat eine Laufzeit von 2001-2010 und gibt die wichtigsten prioritären 
Zlel.etzungen d~A~ Bereiche der gemeinschaftlichen Umweltpolitik der nächsten Jahre vor: Klimaän

derung, Natur und biologische Vielfalt. Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität so
wie natürliche Ressourcen und Abfälle (Ressourcenmanagement). 

Box 1.1 -9_T: 

Die damit verbundenen übergeordneten Zielsetzungen betreffen v. a. die langfrist
ge Stabilisierung der Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre . den 
Schutz und die Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wild lebenden Flo
ra und Fauna, die Eindämmung der schädlichen Umweltauswirkungen auf die 
menschliche Gesundheit, die Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung und 
eine bessere Ressourceneffizienz. 

Derzeit (bis Mitte 2005) werden von der EK thematische Strategien zum 6. UAP für 
die Bereiche Bodenschutz, Schutz der Meeresumwelt, nachhaltige Nutzung von 
Pestiziden. Luftqualität. städtische Umwelt, Abfallvermeidung und -recycling und 
Ressourcenmanagement erarbeitet. Die Darstellung der Ausgangssituation und 
Vorschläge zur Erreichung der Umweltziele sollen präzise und mit Zeitplänen ver
sehen sein. Die thematischen Strategien werden ebenso wie der Zwischenbericht 
zur Umsetzung des 6. UAP (Mitte 2006) an den Rat und das EP kommuniziert. 

Weiters gibt es eine Reihe von anderen EU-Initiativen , in denen Bestimmungen 
zur nachhaltigen Entwicklung wesentliche Bedeutung haben (z. B. Europäisches 
Raumentwicklungskonzept - siehe Kapitel 3.5.2; EU-Verordnung für die Entwick
lung des ländlichen Raumes - siehe Kapitel 3.1.3.4; EU-Forststrategie - siehe Ka
pitel 3.2.2. Box 3.2-3_E; EU-Biodiversitäts-Strategie - siehe Kapitet 5.1.2; Europäi
sches Programm zur Klimaänderung (ECCP) - siehe Kapitel 6.1.4.2, EU Weißbuch 
Verkehr - siehe Kapitet 3.6.2.1). 

1.1.2.3 Österreich 

Leltzlele der Österreiehl
sehen Naehhaltlgkeits

strategie 

In der Österreich ischen Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung (BMLFUW. 
2002) sind insgesamt 20 Leitziele definiert. die mittels Indikatoren überprüft werden 
sollen. Umweltrelevant sind dabei v. a. die Leitziele 11 bis 15 zum Kapitel "Lebens
räume Österreichs": 

30 

• Leitziel 11 - Schutz der Umweltmedien und Klimaschutz: Qualitätsziele und eine 
verantwortungsvolle Stoffpolitik 

• Leitziel 12 - Vielfalt von Arten und Landschaften bewahren: Tier- und Pflanzen
arten. Lebensräume, Natur- und Kulturlandschaf1en erhalten 

• Leitziel 13 - Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regionalentwicklung: Die 
raumrelevanten Politiken auf eine steigende Lebensqualität ausrichten und ab
stimmen 
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• Leitziel 14 - Mobilität nachhaltig gestalten: Mobilitätszwänge reduzieren und die 
Erfüllung von Mobilitätsbedürfnissen nachhaltig gestalten 

• Leitziel 15 - Die Verkehrssysteme optimieren: Die umwelIVerträglichsten, res
sourcenschonendsten, energieeffizientesten und sichersten Verkehrsarten for
cieren. 

Darüber hinaus haben insbesondere die Leitziele 8 (Korrekte Preise für Ressour
cen und Energie) , 9 (Erfolgreiches Wirtschaften durch Ökoeffizienz) und 10 (Nach
haltige Produkte und Dienstleistungen stärken) hohe Umweltrelevanz. 

Die für die Umsetzung der österreichischen Nachhaltigkeits-Strategie verantwortli
che Bundesregierung hat das .Komitee Nachhaltiges Österreich": eingesetzt. Drei 
Instrumente sind zur Steuerung des Umsetzungsprozesses vorgesehen: 

• Jährtiche Arbeitsprogramme dienen der Koordination der Aktivitäten aller betei
ligten Akteure. Das erste Arbeitsprogramm wurde 2003 veröffentlicht (BMLFUW, 
2003). 

• Ein jährlicher Fortschrittsbericht (erstmals 2004) soll die bereits umgesetzten Ak
tivitäten des Komitees dokumentieren. 

• Eine externe Evaluation durch eine interdisziplinäre Gruppe unabhängiger Wis
senschafterinnen und Wissenschafter ist das erste Mal für Herbst 2005 vorge
sehen. 

Neben der Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung auf Bundes
ebene gibt es auf lokaler und regionaler Ebene den Ansatz der Lokalen Agenda 
21 . Die übergeordneten Grundsätze der Lokalen Agenda 21 auf Gemeindeebene 
lauten (FELSBERGER, 2003): Nachhaltigkeit muss auf sozialer Gerechtigkeit be
ruhen , Rohstoffe dürfen nicht schneller verbraucht werden, als sie von Natur aus 
wieder erneuert werden, die Menge der ausgestoßenen Schadstoffe darf die Kapa
zität der Luft, des Wassers und des Bodens nicht übersteigen und die Bewahrung 
von Vielfalt möge als eine Grundvoraussetzung für Nachhaltigkeit gelten. 

Die Lokale Agenda 21 wird in Österreich in rund 133 Gemeinden durchgeführt 
(rund 6 % der österreichischen Gemeinden) (STRIGL, 2003), Schwerpunkte liegen 
In den Bundesländern Steiermark, Oberösterreich, Kärnten und Wien. Je nach 
Gemeindesituation werden Leitbilder und Leitziele erarbeitet, die mittels Maßnah
men und Projekten umgesetzt werden. Beispiele für Themen, die bearbeitet wer
den, sind der Verbrauch an fossiler Energie, das Ausmaß des Abfallaufkommens, 
die Umstellung von Heizungsanlagen, die Entwicklung von Lehrlingsplätzen und 
Arbeitsplätzen, die Flächenentwicklung der biologischen Landwirtschaft u. v. m. 

Durch den Beschluss einer .Gemeinsamen Erklärung zur Lokalen Agenda 21 in 
Österreich" bei der Landesumweltreferentenkonferenz im Oktober 2003 wurde der 
Lokalen Agenda 21 österreichweit Gewicht gegeben. Zusätzlich zu dieser Erklärung 
werden von den Bundesländern und dem Bund gemeinsam verschiedene Aktivitä
ten, wie z. B. ein jährlicher österreichischer LA21-Gipfel und der Ausbau der Web
site ~.t.t.P.:!!~~ .. ~.~~t1t1~.I.t.i9.~~i.~ .. ~! um einen LA21-Zweig durchgeführt. Diese Aktivitä
ten werden von einer bundeslandübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung 
des Bundes (.Dezentrale Nachhaltigkeitsstrategien - Lokale Agenda 21 ") durchge
führt. 

Der Lokale Agenda 21-Prozess findet sehr bürgernahe statt und ist daher hinsicht
lich der Wirkung für eine nachhaltige Entwicklung als sehr hoch einzustufen. 
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Box 1.1·10 E: 
Ökologische Gesamt· 

rechnung 

Beispiele für weitere Strategien In Österreich. In denen nachhaltige Entwicklung 
etne ubergeordnete Zielvorstellung Ist. sind das osterreichische Raumentwick· 
lungskonzept - siehe Kapitel 3.5.2, das Österreich Ische Programm für die Entwick
lung des landhchen Raums (ÖPFEL) - siehe Kapitel 3.1.3.5, die osterreichische 
Klima-Strategie - siehe Kapitel 6.1.4.1 und die österreichische Blodlversltäts
Strategie - siehe Kapitel 5.1.2. 

1.1.3 DAS ZIEL DER ENTKOPPELUNG - DATEN FÜR 
ÖSTERREICH 

Die Entkoppelung des WIrtschaftswachstums vom Energle- und Ressourcen
verbrauch ISt ein pnontäres Ziel einer nachhaltigen Entwicklung - EU-welt und 10 

Osterreich. Ziel In Österreich ISt es, .dle Ressourcenproduktlvltat beI gesteIgertem 
Wlrtschatrswachstum so zu erhöhen, dass eine verstarkle Entkoppelung erreIcht 
wird. Der absolute Ressourcendurchsatz soll kurzfnstlg zumindest stabIlisIert wer
den, lang'nstlg ISt eine Steigerung der Ressourcenproduktivitiit um den Faktor 
4 anzustreben. EindeutIge Pnontllt hat dazu das Vermelden von Rohstoff- und 
EnergIeverbrauch, soweIt dIes techmsch möglich und wlrtschaffllch vertretbar ISt. 
mll dem ZIel einer absoluten ReduzIerung des gesamten RessourcenverbrauchS' 
(BMLFUW, 2002). Da Entkoppelung nur einen ersten Schntt In die nchltge Rich
tung darstellt, muss - auch wenn diese erreicht ISt - uberprüft werden, ob die Ent
wicklungen der einzelnen Faktoren einer nachhaltigen Entwicklung entsprechen. 

Abbildung 1 1-2 zeigt die Entwicklung wichtiger Parameter. die auf zum Tell ho
chaggreglerter Ebene eine erste Antwort auf die Frage geben, ob sich das Wlrt
schaftswachstum vom Ressourcendurchsatz entkoppelt hat. Oetallhertere Analysen 
auch auf sektoraler Ebene lassen sich mit Hilfe der Okologlschen Gesamtrechnung 
durchfuhren; sie stellt eine Erwetterung der Volkswlrtschafthchen Gesamtrechnung 
(VG R) durch umweltrelevante .Sateilltenkonten" dar. 

Die Gesamtwirtschaft (das sozlo-ökonomlsche System) belastet die Umwelt durch 
Matenal- und Energieinputs. durch Interne Matenal- und Energieflüsse und durch 
Outputs an die Natur. Die hnke Grafik In Abbildung 1.1-2 zeigt Indikatoren die auf 
die Umweltbelastung durch Inputs abzielen (wie Energieeinsatz, Wasserverbrauch, 
direkter Matenahnput') , während die rechte Grafik Indikatoren der Umweltbelastung 
durch Outputs an die Umwelt (LuftschadstoffemiSSIonen und Abfallaufkommen der 
Haushalte') darstellt. 

Die Abbildung zeigt , dass sich das reale BIP zwischen 1990 und 2001 um 28 •• er
höht hat. Ein umweltrelevanter Indikator (Abfallaufkommen der Haushalte, siehe 
Kapitel 3.11) hat sich In etwa parallel zum realen BIP entwickelt; hier fand also kel-

Der direkte Malenahnput Ist eme GrOße aus der Matenalflussrechnung und umfasst alle Stoffe, die 
eU"!en 'NIrtschahhchen Wert haben und direkt Im ProduklJons- oder Konsumprozess verwendet wer
den 

2 Fur den VOrliegenden VergleICh ware das gesamte Abfallaufkommen zweckmäßiger als das AbfaU
aufkommen der Haushalte. das nur rund 7 •• des gesamten Abtallaufkommens ausmacht (SIehe Ka
Pftel 3 11) AJlerdtngs steht fur das gesamte Abfallaufkommen keine konsistente Zetlretoo fur die 
90er Jahre zur Verlugung 
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ne Entkoppelung statt. Auch der Energieeinsatz hat Sich mit einem Zuwachs von 
22 0

0 kaum vom BIP entkoppelt (siehe Kapitel 3.4.3.1). Die Treibhausgasemlssio· 
nen (siehe Kapitel 6.1.3) und der direkte Matenalinput haben Sich etwas stärker 
vom BIP·Wachstum entkoppelt, absolut haben sie jedoch um rund tO % zuge· 
nommen. Der Wasserverbrauch dürfte In den 90er Jahren In etwa stabil geblieben 
sein bzw. sich leicht reduziert haben; hier ist die Datenlage sehr lückenhaft (siehe 
Kapitel 3.3). Lediglich ein Indikator, nämlich die versauernden LuftemissIonen ha· 
ben Sich sehr stark vom BIP entkoppelt und sind absolut um 13 % gesunken (siehe 
Kapitel 4 2). 

0- 130 
<> 
~ 120 

11 
<> 110 
'" '" 100 - 90 >< 
GI 80 " Ei 

1 //1 ~I ·r~ 
<> 

'" ~ '" " '" 
., 

§ '" '" '" '" ~ ~ ~ ~ '" 
---+-- Energteel1satz 

_ .... _. BruUoolandsprodukt 

-----+----- Dlrektar Matena~npul 

-_- Wasserverbrauch 

0-
<> 
"'jj 
<> 
'" '" ->< 
GI 

" Ei 

130 
120 
110 

100 
90 

80 
i$ 
'" 

.... -

., 
'" '" 

~ TrelbhausgaselTlSslCmen 

- - - - - - - Brunomlandsprodukt 

~ lultelTlSslOnen der Versauerung 

~Abfallautkorrrren der Haushalte 

Quelle Umweftbundesamt (EmiSSionen, AbfsJlsufkommen der Haushalte). Sts tlstlk Austna (BIP. 

Energloolnsatz). Eurostat (Matenaflnput). Umweltbundessmt"BMLFUW (Wasserverbrauch). 

AOO. / . / ·2; EntWICklung WIchtiger rreloender Krillte In Relarlon zum BIP 

Insgesamt zeigt Sich somit, dass eine Entkoppelung zwischen BIP und wlchllgen 
umweltrelevanten Indikatoren zwar bis zu einem gewissen Grad stattfindet, dass 
diese aber In den meisten Fällen zu schwach ist, um zu einer absoluten Reduktion 
der treibenden Kräfte zu führen . Die In der Nachhaltigkeltsstrategie angestrebte 
kurzfrisllge StabiliSierung des absoluten Ressourcendurchsatzes ISt In Vielen Berel· 
chen also noch nicht erreicht. 

1.1.4 AUSBLICK 

Der Erfolg jeder Strategie, jeder Zielvorstellung und jedes Plans hängt von der Um· 
setzung ab. Im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung gibt es am Beginn des 21 . 
Jahrhunderts - In Umsetzung der Agenda 21 - eine Vielzahl an Zielformuherungen . 
Die Erreichung dieser meist sehr umfassenden Zielformulierungen ISt jedoch 
schwer zu uberprüfen. Ein Weg, sie zu konkretiSieren, ISt die Festlegung von Tell· 
Zielen, die mit konkreten Soll·Werten verbunden Sind. 

Beispiele fur die Umsetzung von Tellzielen und EInzeiaspekten einer nachhaltigen 
Entwicklung werden Im Rahmen des Lokalen Agenda 21·Prozesses In Österreich 
von der Bevölkerung gelebt. Dieser sollte In allen Bundesländern weiter verbreitet 
werden. Die bundeslandübergreifende Zusammenarbeit sowie die Abstimmung 
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zwischen den Ländern und dem Bund sind wichtige Ertolgsfaktoren für die Weiter
entwicklung der Lokalen Agenda 21-Aktivitäten. 

Mittels geeigneter Indikatoren kann eine zeitliche Entwicklung dargestellt werden, 
die zeigt, ob man sich bereits auf dem richtigen Weg im Hinblick auf das Erreichen 
des Soll-Werts befindet. Auch die Auswirkungen von Maßnahmen sollten sich in 
diesen Indikatoren widerspiegeln . Indikatoren können als ,Orientierungshilfen" für 
eine nachhaltige Entwicklung dienen, jedoch nur Ausschnitte der nachhaltigen Ent
wicklung darstellen und bewertbar machen. 

Die Zusammenstellung von Indikatoren für Umwelt , Soziales und Wirtschaft zu ei
nem Set an "Nachhaltigkeitsindikatoren" wurde bereits von verschiedenen Ländern 
und Institutionen (z. B. UN, 1996) durchgeführt Langfristiges Ziel ist die Erarbei
tung von Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung, die eine Vernetzung der drei 
Komponenten nachhaltiger Entwicklung widerspiegeln . Beispiele dafür sind Indika
toren zur Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Energie- bzw. Ressourcen
verbrauch (siehe Kapitel 1.1.3) . 

Die Umsetzung der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie ist als Teil der Stra
tegie vorgesehen und wird in einem partizipativen Prozess - auch mittels einer In

ternet-Plattform - durchgeführt (~t!P',(!\'i)l(r!,ni!~.~.~.~!!!9!w.i',i!!), was praktische Aus
wirkungen auf vielerlei Ebenen erwarten lässt. 

Generell muss die Berücksichtigung der Umweltanliegen auf globaler Ebene, in der 
EU und in Österreich gegenüber Handel, Wirtschaft und sozialen Anliegen tenden
ziell gestärkt werden, um ein Gleichgewicht der drei Aspekte nachhaltiger Entwick
lung zu erreichen. Mit dem 6. Umweltaktionsprogramm der EU wurde die Umwelt
säule der EU-Nachhaltigkeitsstrategie geformt, für Österreich kann hierbei auf um
weltstrategische Dokumente wie den NUP (Nationaler Umweltplan) und den vorlie
genden 7. Umweltkontrollbericht zur Umweltbewertung zurückgegriffen werden. 

Das erste Jahresarbeitsprogramm zur Umsetzung der österreichischen Nachhaltig
keitsstrategie wurde 2003 vom "Komitee für ein Nachhaltiges Österreich" unter 
Konsultation des . Forums Nachhaltiges Österreich" - einem hochrangigen Gremi
um mit Expertinnen aus dem wissenschattlichen und NGO-Bereich - vorgelegl. Es 
enthält über 200 Maßnahmen, die konkret geplant sind, beschlossen wurden oder 
bereits durchgeführt werden. Für das nächste Arbeitsprogramm 2004 ist eine Kon
zentration auf Schlüsselrnaßnahmen geplanl. Auch der erste Fortschrittsbericht in
klusive Darstellung von Leitzielindikatoren soll 2004 veröffentlicht werden. 
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2.1 SCHUTZGUT MENSCH 

2.1.1 EINLEITUNG 

In der lungen Geschichte der Umweltwissenschaften, der darauf begründeten 
Rechtsetzung und der umsetzenden Institutionen, Wie des Umweltbundesamtes, 
sind Rolle und Stellung des Menschen in den einzelnen Teildlsziphnen unterschied
hch dehntert. Ausgehend von der Tatsache, dass die Rahmenbedingungen, AktlvI
taten und Werte des modernen Menschen Ihm die Verursacher-Rolle zuweisen und 
die Formierung dieses Wissenschafts pools erforderten, formuliert die aktuelle Um
weltgesetzgebung selten so differenZiert wie In der Lufthygiene und Im Chemlka
henrecht die menschhche Gesundhett als Schutzgut. Mit unmittelbarer Relevanz fur 
die menschhche Gesundheit konnten beispielhaft in der Luft- (Emissionstrends bei 
Schwefeldioxid, NMVOC' und Schwermetallen - Siehe Kapitel 4.2.3) und Gewäs
serhygiene (PorengrundwasserkonzentratIonen von Atrazin und Desethylatrazln -
siehe Kapitel 4.1.3) sowie in der Chemikalienkontrolle (durch Verbote und Verwen
dungsbeschränkungen umwelt- und gesundheitsgefährdender Stoffe, wie z. B. 
FCKWs' und polychlorIerte Biphenyle) schon wesenthche Teilerfolge erzielt wer
den. In manch anderen Bereichen konnten noch keine differenzierten Menschen
schutzkrIterIen festgeschrieben werden bzw. Sind die bisherigen Strategien zur 
Trendumkehr bedrohhcher Entwicklungen ntcht ausreichend und Verbesserungen 
unter dem Strich ausgeblieben. Näher betrachtet scheint dies eine Konsequenz aus 
drei hauptsächhchen Grundbedingungen zu sein: 

• Umwelt- und systemvermittelte Krankhet1en haben zumeist multifaktorielle Ursa
chen. Ist die Quantifizierung potentiell beitragender EInzeiursachen - eines spe
Zifischen Schadstoffs, eines einzelnen Aspekts ungunstiger Lebensbedingungen 
(z. B. Stress, Lärm, zu kurze Kompensationsphasen der Erholung Im Grünen) 
oder eines Faktors ungesunden Lebensstils (Rauchen, ungünstige Ernährungs
gewohnheiten, zu wentg körperliche Bewegung usw.) - fur Sich genommen 
schon schWierig , so ISt eine Bewertung des vernetzten ZusammenwIrkens meh
rerer Beitragsgrößen kaum zu bewerkstelligen. 

• Diffuse Gefährdungsquellen aus "Schadstoffcocktails" betreffen Umweltmedien 
und Ökosysteme, In denen der Mensch eine unter allen Im Expositionsgefüge 
betroffene Spezies ISt: Ihre Beseitigung verbessert die Situation fur den Men
schen mittelbar oder unmIttelbar In vergleichbarem Maße (Schutz der Okosys
teme = SChutz des Menschen). 

• Teilweise gegenläufig Wirkende sozlookonomlsche und psychosoziale Faktoren 
haben den Menschen noch nicht die Bereitschaft finden lassen, umwelt- und ge
sundheltsgefährdende Konsequenzen seiner Aktivitäten in den Vordergrund sei
nes Bewusstseins und seiner Handlungen sowie entSChiedener Forderungen an 
den Gesetzgeber zu rücken . 

, fluchtIge Kohlenwasserstoffe ohne Methan 

2 Flu()(chlorkohlenwasserSloHe 

Box 2.1-1_T: 
GesundheItsschäden 
durch umwellVermlnelle 
Expositionen 
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Box 2.1·2 E: 
Stellenwert des Gesund· 

heltsschuues Im EG· 
Vertrag 

Box 2.1-3 E: 
Maßnahmen des 6. Um· 
weltaktionsprogramms 
Im Bereich Gesundheit 

und Lebensquallti t 

38 

Die Vielfalt der Forschungs- und Erhebungsergebmsse, der umweltpolihschen und 
gesetzgeberIschen Imtlativen, Programme und Maßnahmen mit Relevanz für den 
Gesundheitsschutz bringt es mit sich, dass eine erschöpfende Behandlung aller 
entsprechenden Belange In diesem Kapitel nicht angestrebt werden kann. Fur die
sen Zweck wird jeweils auf die FachkapItel verwiesen. 

2.1.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Der Schutz der menschlichen Gesundheit Ist Im Gründungsvertrag der EG 
(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschalten C 325/33 , 24.12.2002, konsolidierte 
Fassung) als ein ZIelwert der europäischen Umweltpolitik verankert . Ein Meilen
stein Im BerIchtszeitraum war die VeroHentlichung der EG-Leltllmen zur Anwend
barkeit des Vorsorgeprinzips (EK, 2000), an denen sich die Umsetzung des um
weltpolItischen Grundsatzes der Vorsorge in Art. 174 des EG-Vertrags orientieren 
soll 

Im 6. Umweltaktionsprogramm zur Festlegung der Prioritäten und Ziele der Um
weItpolItik der Gemeinschaft biS 2010 (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaf
ten L 242/1 , Nr. 1600/2002/EG) nennt die EU Gesundheit und LebensqualItät als 
einen von vier Bereichen, in denen akuter Handlungsbedarf besteht. Zur Förderung 
des Zieles werden Schwerpunktmaßnahmen vorgeschlagen, beispielsweise 

• Ermittlung der RISiken lür die menschliche Gesundheit, darunter auch für Kinder 
und ältere Menschen und Verabschiedung einschlägiger Rechtsvorschriften. 

• Elnraumung hoher Priorität für die Umwelt und Gesundheit in anderen PolitIkbe-
reichen und in den Wasserschutz- , Luft-, Abfall- und Bodenschutzvorschriften. 

• Ausbau der Forschung Im Bereich Gesundh811 und Umwelt. 

Gestützt auf die ZIelwerte des EG-Vertrags und auf das 6. UmweltaktIonspro
gramm startete die EU-Kommission Im Juni 2003 die europäische Strategie für 
Umwelt und Gesundheit (EK, 2003). Mit dieser "Initiative SCALE' " wird ein lang
fristiger Ansatz mit dem Schwerpunkt des Schutzes von Kindern verfolgt. Die Stra
tegie wird In Zyklen umgesetzt. Der erste Zyklus, 2004-2010, konzentriert sich auf 
die folgenden 4 Gesundheitsprobleme: 

• Atemwegserkrankungen, Asthma und Allergien bei Kindern 

• Storungen der Entwicklung des Nervensystems 

• Krebs bel Kindern 

• Auswirkungen der endokrinen Oisruptoren' . 

Mit dem Nationalen Umwelt- und Gesundheitsaktionsplan (BMUJF, t 999) wur
de In Österreich, den Zielsetzungen und Vorgaben der WHO folgend, erstmals res
sortübergreifend ein Strategie papier entwickelt , das .Umwelt" und .Gesundhelt" als 
einander gegenseitig beeinflussende Bereiche gemeinsam betrachtet und die BaSIS 

) SCALE so genann!. da die 1000IatIVe auf WIssenschah (,Selenee) beruht. steh auf Kinder ~hlldren) 
konzentnen. ~ufklärung ~wareness} bezweckt. RechlSlnstrumenle (legal Instruments) benutzt und 
eine stärldlge ;,valulerung (SvaJuallon) vornImmt 

SloHe. die auf den Hormonhaushall und durch Hormone gesteuene KOrperfunkUonen Elnlluss neh
men 
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lur Maßnahmen zur Verminderung der umweltbedingten Gesundheltsgelahren bil
den soll. Der NEHAP benennt vorrangige Probleme In Schwerpunktbereichen (da
runter Luft, Wasser, Altfasten, Lebensmittel, Strahlenschutz, Verkehr u. a.), vorge
schlagene Maßnahmen, deren Zelthonzont und die zustandlgen Akteure. 

In den Leitzielen der österreichischen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
(BMLFUW, 2002: Siehe Kapitel 1.1.2.3) ISt lestgehalten, dass phYSische und psy
chische Gesundheit lür alle Bevölkerungsschichten lür ein menschenwürdiges Le
ben unabdingbar Sind Eine aktive Gesundheitsvorsorge verlangt unter anderem 
die Beseitigung oder zumindest Reduklion der vielfältigen Gelahrenquellen, die In
folge der ständig steigenden Umweltbelastung die Gesundheit von Immer mehr 
Menschen beeinträchtigen Besonders hervorgehoben Sind die BeZiehungen ZWI
schen nachhatltger Entwicklung, umweltpolItischen Zielen und Gesundheitsschutz 
,n den Bereichen WasserqualItät, Lufthygiene, StoffpolItik , Vielfalt von Arten und 
Landschaften, Lärm und Verkehrspoltltk . 

In den einzelnen Sparten der gemeinschaftlichen Umwettpotitik ISt der Gesund
heitsschutz zum Tell In Rahmennchtllnten Jungeren Datums festgeschneben . Die 
Neustruktunerung des EU-Chemlkalienrechts Im Benchtszeltraum ist noch nicht 
abgeschlossen, doch lässt sie mit dem einzuführenden Zulassungsverfahren fur 
besonders gefährliche Chemikalien eine Steigerung der EffiZienz Im Vergleich zum 
vorhandenen System Im Sinne einer Verbesserung des stoHbezogenen Gesund
heitsschutzes erwarten. 

EU-welt verbindliche Rechtsnormen Sind Im Bereich Altlastensanierung noch ntcht 
entwickelt. 

Die Bestimmungen des österreich Ischen Strahlenschutzgesetzes aus dem Jahre 
1969 wurden mit Wirkung vom 1. Jänner 2003 an die weiterentWickelten Internatio
nalen Strahlenschutznormen angepasst (BGBI. I Nr. 146/2002). Die neuen Be
stimmungen onenlteren Sich Insbesondere an der Strahtenschutz-Grundnorm 
(96129/EURATOM), die Innerhalb der Europäischen Unton eine weitgehende Har
montslerung gewährleistet. 

2.1.3 SITUATION UND TRENDS 

Im Folgenden werden Schlaglichter auf ausgewählte Schwerpunktthemen mit ho
her aktueller Relevanz und auf DiskUSSionen langfnstlger Trends geworfen. Fur er
schopfende Darstellungen der Problemfelder Wird auf die FachkapItel und die Lite
ratur In Kapltet 7.2 verwiesen. 

2,1,3.1 Belastung durch Luftschadstoffe 

Aus Sicht des Gesundheitsschutzes stellen unter den verkehrsbedingten EmiSSIO
nen die hauptsachlich durch Lkw-Verkehr verursachten hohen Feinstaubwerte 
(Siehe Kapitel 4.2.3.1), und hierbei Insbesondere die hohen Konzentrationen, denen 
die stadt Ische Bevölkerung ausgesetzt ISt, eine aktuelle Herausforderung dar. Feln-
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IUS Hausbrunnen 
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staub (Insbesondere die Fraktion PM10' mit Teilchen. die bis In die Lungenblä
schen vordnngen) verursacht eine chemische und mechanische Reizung des Lun
genepIthels bis zu schwergradlgen Atemwegserkrankungen wie chronischer Bron
chitis. Asthmaattacken und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hochrechnungen der 
WHO zeigen einen deutlichen Zusammenhang zwischen langfnstlg erhöhten Fein
staub konzentrationen (> PMl 0 5 ~g/m3) und erhöhter Sterblichkeitsrate in Ballungs· 
gebieten. Feine Pan,kel Sind unterschiedlich zusammengesetzt und zusätzlich Trä
ger weiterer Luftschadstoffe mit unterschiedlicher Toxizität. Zu beachten ISt auch. 
dass vorsensIbilIsIerte Menschen und solche mit Vorschäden der Atemwegsorgane 
oder des Herz-Kreislauf-Systems besonders unter Feinstaub zu leiden haben. 

Trotz des vorrangigen Stellenwerts von Maßnahmen zur Reduktion der Ozon
Belastung setl mehr als einem Jahrzehnt, einschließlich internahonaler Programme 
zur Minderung der Emission von Ozonvorlaufersubstanzen und der verpflichtenden 
Informallon der Öffentlichketl über kurzzeitig erhöhte Ozonkonzentrationen, konnte 
eine Umkehrung der Trends nicht erreicht werden. Im Gegenteil: In Kapitel 4.2.3.4 
ISt eine Besorgnis erregende langfnstige Zunahme der Ozon-Langzeitbelastung 
durch Zunahme des großflachlgen BelastungsnIveaus und eine verstärkte Ozonbil
dung auf der gesamten Nordhalbkugel dargestellt. Die von Jahr zu Jahr stark 
schwankenden Messwerte von SpItzenbelastungen Sind sehr stark von den meteo
rologischen Bedingungen im Hochsommer abhängig und lassen die Ableitung sta
tistisch Signifikanter Trends zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu. 

Die Bedeutung der Qualität der Innenraumluft und Ihr Betlrag zu Wohlbefinden und 
Gesundheitszustand ISt aufgrund der Zelt , die wir In Innenräumen verbnngen. ,n 
diesem Zusammenhang nicht zu unterschatzen (Siehe Kapitel 4.2.3) . Als Beispiele 
lür Innenraum klima-bedingte Beeinträchtigungen des Wohlbefindens (z. B. durch 
Feuchtlgketl, SchimmelpIlzbefall , Schadstoffgemische, Asthmaauslöser etc.) selen 
das Krankheitsbild des SBS (Slck BUlldlng Syndrom)" und der Anstieg von Asthma 
bel Kindern genannt. Hier ISt eine Reihe von Faktoren zu beachten und noch deutli
cher Forschungsbedarf gegeben, biS zIelführende Maßnahmen gesetzt werden 
können. 

2.1.3.2 Belastungsfaktoren österreichischer Gewässer 

Uberhöhte NItratwerte im Grundwasser können eine Gefahr fur die Gesundheit von 
Saugllngen darstellen, da es zu Nltnt redUZiert die Sauerstoffversorgung beein
trächtigen kann (.Blausucht") . Hausbrunnen Sind Vielerorts In StreusIedlungsbereI
chen Osterreichs - für ca. 15 °'0 der Bevolkerung - die Versorgungsquelle fur 
Tnnkwasser. Proben aus Hausbrunnen welsen häufig Besorgnis erregende Nitrat
konzentrationen auf, wobei die Verunreinigungsursache meist In .klelnen Krelslau
fen" aus dem häuslichen Abwasserbereich zu finden 1St. Eine Problematik besteht 
auch dann. dass für den BrunnenbesItzer keine Untersuchungsverpflichtung be
steht, solange er Wasser nicht In Verkehr bnngt. In den östlichen Bundesländern, 
besonders In Wien. ISt In aktuellen Grundwasserproben des Grundwassermonlto-

5 PM10 Masse aller Partikel kleiner als 10 J.lm aerodynamischem Durchmesser (Siehe Kapitel 4 2 31) 

6 Das Siek BUllding Syndrom Ist 910 Insbesondere In klimatiSierten GeMuden auftretendes Beschwer
debtlci. das SICh In unspezlflschen Symptomen WIe Schleimhaut" . Blfldehautr91zungen und Kopf
schmerzen SOWIe allergischen Symptomen und erhöhter KrankheitsanfällIgkeIt äußen (siehe auch 
http/twww .epa.gov~.q!Pul!sI~!>.s . h.I .I1)O · 
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nng trotz eines leichten Trends zur Lageverbesserung zu einem beträchtlichen Pro
zentsatz der Trinkwasser-Nltratgrenzwert von 50 mg/1 überschritten. 

Als problematisch Ist auch die häufige Keimbelastung osterre,ch,scher Hausbrun
nenwässer anzusehen. oft verursacht durch mangelnde Abwasserentsorgung Im 
EInzugsbereich. z. B. durch undichte Senkgruben. 

Trenddarstellungen zur Situation In den Bundesländern finden sich In Kapitel 
4.1.3.2. 

Tnnkwasser-Grenzwertüberschreitungen durch Pestizide sind grundsätzlich be
denklich und erfordern geeignete Maßnahmen zur Beseitigung Ihrer Ursachen. 
Pauschalaussagen uber tatsächliche Gesundheitsrisiken sind aus fachlichen Grün
den Jedoch nicht zulässig . Hier wären stoff- und stoffmix-bezogene EInzelfallbewer
tungen anzustellen. wobei uber einzelne Pestizide umfangreiche Datenquellen zur 
Verfügung stehen. 

Uber die Qualität. d. h. den Grad der mikrobiologischen Verunreinigung österreichi
scher Badegewässer und der Verunreinigung mit untersuchten Schadstoffen. In
formiert die Wasser-Homepage der Generaldirektion Umwelt der Europäischen 

Kom m ISS Ion (IJ ttP. ;I.(~_ u( 0.p.~,!!!! .. I.nl/!!o! a.\e.r/~~! e.( :I>a.t.~.i !)!I!r!!P.9.[I(at..~.t.rTl .1 ) . 

SM t 992 veröffentlicht die Europäische Kommission gemäß Richtlinie 
76/160/EWG (EG L 31 /1. Nr. 761160/EWG) alljährlich in Atlas-Form den Bencht 
über die Qualität der Badegewässer Im Gemeinschaftsgebiet (die Badegewässer
RIchtlinie befindet sich derzeit In Überarbeitung). Durchschnittlicher und aktueller 
Status. hohe Messpunktdichte . sOWie Messwertstabilität welsen nach. dass öster
reichische Badegewasser Im Jahr 2002 zu mehr als 96 00 Ihren sehr guten bis gu
ten Qualitätsstatus halten konnten. Seit 1998 mussten keine Badeverbote verhängt 
werden. 

2.1_3.3 Belastung durch Lärm 

Lärm wird als die am unmittelbarsten empfundene Umweltbelastung erlebt. Lärm
schutzmaßnahmen sind erforderlich. da Lärm nicht nur Hörschäden und Schlafstö
rungen verursacht. sondern langfristig auch psychische und Herz-Krelslauf
Erkrankungen (siehe Kapitel 3.13.3) . 

2.1_3.4 Schutz vor gefährlichen Chemikalien 

Trotz vielversprechender Programmsetzung der letzten Jahre in der EU
Chemikalienpofitik musste zur Kenntnis genommen werden. dass nur eine stnkte 
Pnoritätensetzung dnngend notwendige und fokussierte RisIkoreduktionsmaßnah
men gewährleisten kann. In der neuen EU-Chemikalienpolitlk sind Instrumente vor
gesehen. die zlelgenchtete Fortschntte Im Gesundhelts- und Umweltschutz bnngen 
werden. da das Augenmerk auf potentielle Risiken durch besonders gefährliche 
Gruppen von Chemikalien (krebserzeugend. erbgutverändernd. fortpflanzungsge
fährdend . persistent) und emissIonsreiche Verwendungsarten gerichtet ISt (siehe 
Kapitel 3.7.3). Doch wird erst die PraxIs zeigen. ob sich die neue Schwerpunktset
zung bewahrt und sich z. B. auch in einer effizienteren Umsetzung In Arbeltsplatz- . 
Luft-. Wasser- und Lebensmittelgrenzwerten niederschlagen wird . 
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2.1.3.5 Belastung von Lebensmitteln mit Fremdstoffen 

Der Qualität und möglichen Belastung von Lebensmitteln mit Fremdstoffen hat die 
österreichische Bevölkerung In den letzten Jahrzehnten besondere Aufmerksam· 
k8lt geschenkt. Da sowohl die Methoden der modernen Lebensmittelproduktion als 
auch moderne ErnährungsgewohnheIten (Fast Food) vIelfältige Quellen fur Belas· 
tungen mit (teilweise auch gesundheitsgefährdenden) Fremdstoffen mit sich bnn· 
gen, ist das ErfordernIs einer weitreIchenden Lebensmittelkontrolle gewachsen. Die 
Exposltoon von Gemüse und Obst gegenüber PestIzIden. dIe Lagerung und Aufbe· 
wahrung von fetthaitigen Lebensmitteln in oberflächenbehandelten BehältnIssen 
und in Gefäßen. aus denen Fremdstoffe beIm Kontakt abgegeben werden. bedenk· 
IIche Zusatzstoffe, die Art der Zubereitung, wie das Erhitzen kohlenhydratreIcher 
Lebensmittel, sind nur einige BeIspiele für Belastungsquellen. Am Beispiel der noch 
lange nIcht abgeschlossenen wissenschaftlIchen Aufarbeltung der Höhe des Risl' 
kos, das von krebserzeugendem Acrylamid (z. B. In Pommes Frites, In dunkler 
Brotkruste usw.) ausgeht und das uns seIt GeneratIonen begleitet, kann man Je· 
doch erkennen, dass nlcht für jedes posltove Analyseergebnis umgehend eIne In· 
terpretatoon des eInhergehenden gesundh8lt1lchen Risikos gefunden werden kann. 
Allerdings kann Im gegebenen Fall dem Problem begegnet werden durch das Mel' 
den acrylamid·haltiger Nahrungsmittel und acrylamid-bildender Zubereitungsarten. 

Umfassende Auskunft Ober die LebensmIttelkontrolle In OsterreIch und über Gefah
ren und RiSIken, die von bekannten Fremdstoffen in Lebensmitteln ausgehen, bie
tet die Internetadresse der Agentur für Gesundheit und ErnährungssicherheIt 
(AG ES; h!lP.:!lww~,~ges,~Vl . 

2.1.3.6 Strahlenschutz 

SeIt dem Ende der 70er Jahre überwacht das Bundesmlnostenum für Land- und 
ForstwIrtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dIe Umwelt auf allfällige radIoaktIve 
Kontamonatlonen. Diese Überwachung erfolgt insbesondere mittels eInes flächen
deckenden automatischen Strahlenüberwachungssystems. Die Betroebsführung 
dIeses Strahlenfrühwarnsystems wurde mit 1. Jänner 2003 dem Umweltbundesamt 
übertragen. 

Das Strahlenfrühwarnsystem erfasst mIttels 336 Ortsdosisieistungsmesssonden 
und Insgesamt 9 Aerosol-Messanlagen allfällige radloaktove KontamInationen. DIe 
Ortsdoslsleistungsmesssonden sind annähernd gleichmäßig über das gesamte 
BundesgebIet verteIlt , die 9 Aerosol-Messanlagen SInd an den Grenzen zu den 
Nachbarstaaten mIt Kernkraftwerken sItuIert. DIe Ortsdosisielstungsmesssonden 
ern1öglichen dIe Erfassung einer erhöhten OrtSdOSIS, während mIttels der Aerosol
Messanlagen dIe AktivitätskonzentratIon In der Luft und dIe verursachenden Radio
nuklide bestImmt werden können. 

Aufgrund bIlateraler Vereinbarungen erhält ÖsterreIch auch dIe Messdaten der 
Ortsdoslslelstungsmessnetze Tschechiens, der Slowakei , Sloweniens und Un
garns. Darüber hInaus konnte mit TschechIen, der SlowakeI und Slowenien dIe 
Aufstellung je einer Aerosol-Messanlage auf deren Staatsgebiet vereInbart werden. 
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Dieses Strahlenfrühwarnsystem ermöglicht beispielsweise die automatische und 
frühzeitige Erfassung allfälliger Kontaminationen im Falle eines Kernkraftwerkszwi
schenfalls oder eines Absturzes eines Satelliten mit nuklearer Energieversorgung. 

Im Berichtsjahr konnte eine umfassende Modernisierung der Datenbank des Strah
lenlrühwarnsystems abgeschlossen werden. 

Darüber hinaus verfügt das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Um
welt und Wasserwirtschaft über Einrichtungen zur Ausbreitungs- und Depositions
rechnung sowie über Entscheidungshilfesysteme zur Abschätzung allfälliger Fol
gewirkungen einer großräumigen radioaktiven Kontamination des Bundesgebietes. 
Mit Hilfe dieser Entscheidungshilfesysteme kann frühzeitig eine Optimierung der zu 
trelfenden Schutzmaßnahmen mit dem Ziel einer Minimierung der Strahlenbelas
tung der Bevölkerung durchgeführt werden. Die Betriebsführung dieser Systeme 
obliegt ebenfalls dem UmweltbundesamI. 

Wie hoch die Belastung der österreichischen Böden mit Cäsium-137 in der Folge 
des Reaktorunfalls in Tschernobyl am 26. April 1986 aufgrund des radioaktiven 
Zerfalls noch ist, kann aus den vorliegenden Daten mit Hilfe einer logarithmischen 
Abbaufunktion berechnet werden. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse - bezo
gen aul die Ausgangslage 1986 und den Zeitpunkt 20 Jahre nach dem Vorfall -
zeigen die folgenden Karten. Die aktuellen Tageswerte der Cäsium-Belastung kön
nen auf der Homepage des Umweltbundesamtes unter 
!l!! I! i1g i~, .4m\'!'.~ 1!!!.4 (! ~.\'.~~ m ! ,~.1! 

~.4~.t.~i~!'!!l~~,,!,~~.i.l!.n>!"'.~p',j!'.P. abgefragt werden. 
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Bodenbelastung durch Cäsium-137 bezogen auf 1. Mai 2006 
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Box 2.1-6 E: 
Einflüsse der Klimaver

änderung auf Mal.rla
übertragende Stechmü

cken in Mltteleuropa 
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2.1.3.7 Auswirkungen der Klimaänderung 

In unseren Breiten sind gegenwärtIg schmelzende Gletscher die deutlichsten Vor· 
boten für den globalen KlImawandel (siehe Kapitel 6.1.1 und 6.1.4.4) . Internatlonafe 
Fachgremien befürchten weltweIt katastrophale Folgen, Insbesondere für die Land· 
wirtschaft , die biologische Vielfalt, das Volksvermögen und die soziale SIcherheit 
und Stabilität (IPPC. 200 1). 

Über verzögert eIntretende, langfristig klimabedingte, direkte Auswirkungen auf die 
VolksgesundheIt ist noch wenig bekannt So könnten z. B. khmabedingt veränderte 
Ausbreitungsmuster lebensbedrohlicher Parasiten einen Anstieg an Infektions
krankheiten zur Folge haben. Die Erforschung der komplexen InteraktIonen zwi

schen Umwellfaktoren, ihrer, sowie vielfältiger anthropogener EInflüsse auf die 
AusbreitungsfähIgkeIt der untersuchten Organismen und Krankheiten , sowIe darauf 
aufbauende Abschätzungen zukünftiger Trends gestalten sich ledoch äußerst 
schwierig und SInd in der Aussagesicherheit begrenzt (ASPÖCK et al. , 2002). Als 
ein Beispiel sei hier das Szenario der diskutierten Rückkehr der vektoriell übertra
genen" Malaria nach Mitteleuropa angeführt. 

Daneben Wird auch das vermehrte Auftreten vektoriell übertragener Virusinfektio
nen und Infektoonen durch bakterien- und virenverseuchtes Wasser oder Lebens
mittel befürchtet, sollle unser Klima begünstigende Charakteristika annehmen. 

Im Startprojekt Klimaschutz (StartClim) wurden erste Analysen extremer Weiterer
eignisse durchgeführt und Ihre Auswirkungen In Österreich untersucht (SIehe Kapi
tel 6.1). 

In der österreIchischen Klimastralegie (siehe Kapitel 6.1.2) sind sektorspeZIfische 
Ziele und ein Kyoto-Maßnahmenpaket festgehalten . 

2_1.3.8 Pflanzen, Tiere und Lebensräume 

Bedrohliche Entwicklungen in der biologischen und Landschaftsvielfalt (siehe KapI
tel 5.1.3.3) wirken durch ihren Einfluss auf das physische und psychische Wohlbe
finden und die Lebenszuversicht des Menschen. Es ist zu befürchten, dass sich an 
Pflanzen- und Tierarten arme Lebensumgebungen, fehlende naturintakte Erho
lungsräume, eIn .kranker" Wald etc . langfristig negativ in der Bilanz der Volksge
sundheit niederschlagen. 

MIt dem Verlust an bIologischer VIelfalt ist vor allem auch eIn Verlust von Leistun
gen des Ökosystems verbunden (z. B. WasserreInigung durch funktionierende 
Flussökosysteme, Wälder als Regelfaktor für Niederschläge) und eIn Verlust von 
natürlichen Ressourcen (z. B. großteils noch unerforschte und ungenutzte Res
sourcen für die Pharmazie). 

Die Veränderung der bIologIschen Vielfalt durch anthropogen bedIngte Importe ge
bietsfremder Arten kann auch Krankheitsrisiken in SIch bergen. So können zuge
wanderte Pflanzenarten wIe z. B .• ragweed" (beifußblältrige Ambrosie) Allergien 
auslösen. Für ÖsterreIch sind derzeit 35 nicht-heimische Pflanzen und 46 nicht-

9 vektorielle Ubenragung. Krankheltsubertragung durch Stechmucken 
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Siebe,"e, Umweitkoot,oItbencht - 2 I SchuUgul Mer1scI1 

hetmlsche TIerarten (Neobiotoa) nachgewiesen (siehe Kapitel 5.1.3.3; UMWELT
BUNDESAMT, 2002). 

Informationen zu Situation und langfristigen Entwicklungen werden u. a. von der 
Europäischen Umweltagentur veröffenilicht 

lhttp ://!h~m.~s ,~~i!,eu_ .. in.uEn~!~onm~nta!_i_s.S4~~i!!!l!y.er.~iM · 

2.1-4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Die umweltpolitischen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Erhaltung 
der Lebensquahtät erfordern strategische Ansätze. Der NEHAP und die österreIchI
sche Nachhaltlgk8llsstrategle verdeuthchen, dass die Sicherung eines zukunftsfä
higen Lebensstils und unseres physischen und psychischen Wohlbefindens eines 
Wertewandels bedarf und die zugrunde hegenden Konzepte In verschiedenen In
strumenten und Maßnahmen integratlv zur Anwendung kommen müssen (z. B. 
Maßnahmenpaket Im Rahmen der Khmastrategle). Dies bedeutet nicht nur gesetz
geberischen Einfluss auf die Entscheidungen der Wirtschaft, der Verbraucher, der 
Pohtlk und der Bürger, sondern auch Informierte Akzeptanz und aktive Umsetzung 
In umweltschonende und gesundheitserhaltende Verhaltensweisen. Dabei werden 
auch In Zukunft SOZIoökonomische und technische Entwicklungen das Machbare 
determinieren, wobei dies insbesondere auf Forschungsakhvltäten, Umwelt- und 
GesundheitsmonitorIng und -vorsorgemaßnahmen zutrifft. Am Erreichten Sind wei
tere PriOritäten konlinUlerllch neu aUSZUrichten. 

In manchen Bereichen fehlt ein differenziertes Bild über den Zustand der Umwelt 
und die Trends. Forschungsprogramme können dazu beitragen mehr Klarheit zu 
erreichen, genauere Prognosen zu treffen und Fehleinschätzungen zu kOrrigieren 
(beispielhaft selen Vorhersagen über Folgen des globalen Klimawandels und über 
die langfristige Entwicklung des Waldzustandes genannt) . Dies betrifft Insbesonde
re auch die Gesundh8llsfolgenabschätzung 'o. Doch sollte mit Gegensteuerungs
maßnahmen -trotz mancher Unklarheiten - nicht zugewartet werden. 

2.1.5 EMPFEHLUNGEN 

Der effiZIenteste Gesundheitsschutz ist mit der vorsorglichen Reduktion der 
Schadstoffemissionen und potentieller Expositionen verbunden. Diese muss da
her das erste und wlchllgste Ziel der Entscheidungsträger sein. Vorbeugender Ge
sundh8llsschutz ist eine unmittelbare Notwendigk8ll, da wegen der räumlichen und 
z8llhchen DimenSion der Probleme nicht darauf gewartet werden darf, bis der 
Schaden eintritt, um Sicherheit zu haben. Die Gegensteuerung muss auf dem vor
handenen WIssen aufbauen. 

10 Gesundhensfolgenabschätzung Abschälzung möghCher beeinträchtigender Folgen auf die mensch
lIChe GesUndheit 
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Siebenter UmweltkontrC>tlbencht - 2 1 Schutzgut Mensch 

Box 2.1·7 E: 
Anfälligkeit gegenOber 

umweltvermittelten 
Krankheiten 

Des Weiteren muss an den Instrumenten fur eine höhere Vorhersagegenau igkeit 
gearbeitet werden. Forschungsbedarf besteht in vielen Bereichen der GesundheIts
folgenabschätzung , Insbesondere dort, wo Zusammenhänge und Synergien sehr 
komplex sind: aber gerade diese Arbeiten sind zM- und ressourcenintensiv. Daher 
müssen die verfügbaren Ressourcen gezielt, wirksam und mit langfristiger Per
spektive eingesetzt werden. Die ZIele der Forschung sollen sich mehr unter dem 
Bhckwlnkel des Aussagewertes definIeren. Dazu trägt auch eine stärkere Vernet
zung der DiSZIplinen bel , wo InterkorrelatIonen erkannt werden und Kombinatorik 
wichtIg ist, und wo durch eine ZusammenarbM realitätsnähere Ergebnisse erzielt 
werden können. 

Forschungsbedarf besteht bezüglich synergistischer Wirkungen von Schadstof
fen , damit wIrkungsgerechte Grenz- und RIchtwerte für SchadstoffmIschungen ge
setzt werden können. 

Der Schwerpunkt der europäischen Strategie für Umwelt und GesundheIt ",nitiative 
SCALE" - der Schutz von Kindern - sollte mit österreIch Ischen Programmen zur 
Ursachenforschung unterstützt werden. Insbesondere für dIe Zunahme von Aller
gIen und Asthma sind komplexe Kausalitäten zu vermuten. Im Falle betroffener 
KInder sollten möghche ExposItionen gegenüber Schadstoffen sorgfältIg analYSIert 
werden. Erhebungen der Zusammensetzung der Innenraumluft der Wohnumge
bung kommt besondere Bedeutung zu. 

Zum Schutz der Gesamtbevölkerung gilt es, Messrelhen zur Belastung von Le
bensmitteln mIt persistenten Schadstoffen, wie Schwermetallen und Rückständen 
von PflanzenschutzmItteln und bIoZiden Wirkstoffen, zu entWickeln und gegebenen
falls die Quellen erhöhter Schadstoftwerte zu identifizieren und zu beseitIgen. 

DIe Erforschung möglicher Auswirkungen des Klimawandels auf dIe Gesundheit 
ISt zu IntensiVieren, um verlässhche Abschätzungen treffen und Schutz- und Ge
genmaßnahmen entWIckeln zu können. 

Die Faktoren, die eine unterschiedliche Anfälhgkelt verschIeden senSIbler Bevölke
rungsgruppen gegenüber SchadwIrkungen bestimmen, verdienen genauer unter
sucht und von den Entscheidungsträgern berücksichtigt zu werden. 
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Slebenler Umwel!konlro!lbenchl - 3 1 landw"lschah 

3.1 LANDWIRTSCHAFT 

3.1.1 EINLEITUNG 

DIe abnehmende Bedeutung der Land- und Forstwirtschaft Im gesamtwIrtschaftlI
chen Kontext des BIP (Bruttoinlandsprodukts) scheInt mIt 1,4 00 vorerst verlang
samt . Beachtlich Ist dabei der ProduktIonswertzuwachs der Forstwirtschaft Im Jahr 
2002. Für die Landwirtschaft lördemd waren einige Rahmenbedingungen , wie die 
Euro-Elnfuhrung und die Vemetzung der österreich Ischen Wirtschaft mll der EU
Volkswirtschaft (Anstieg der Ausfuhren des Lebensmittelsektors In andere EU
Mitgliedstaaten). Wird der vor- und nachgelagerte Bereich der landWirtschaft (z. B. 
SaatgutproduktIon, Verarbeitung landwirtschaftlicher Produkte) mit In Betracht ge
zogen, so ISt deren BIP-Antell deutlich größer. 

Diese Bedeutung der Landwirtschaft ISt in den nächsten Jahren aktiv zu stabiliSie
ren bzw. durch die Chancen der Osterweiterung Im Zusammenwirken mit den neu
en EU-Mitgliedstaaten auch ausbaufähig . Eine expandierende österreichische Nah
rungsmlttellndustne realisiert neue EU-Marktchancen. 

Aus umweltpolItischen Erwägungen Ist die landWirtschaft aufgrund Ihrer beinahe 
flachendeckenden AktiVitäten In Osterreich ein wichtiger Faktor Vergleicht man die 
Größe des Sektors mit dem zu beachtenden legistischen Umweltregelwerk, mutet 
dieses bescheiden an. 

Die osterreichische Landwirtschaft ISt gekennzeichnet durch einen weiteren Rück
gang der Haupterwerbsbetnebe. Die durchschmttllche landwirtschaftliche Nutzflä
che dieser Betnebe mmmt weiterhin zu Auf Immer weniger Betneben werden Im 
Durchschnitt Immer mehr landwirtschaftliche Nutztiere gehalten, wobei Osterreich 
Im EU-Vergleich ein medngeres Niveau aufweiSt. Der Anteil des Blolandbaus In Os
terrelch liegt hingegen europaweit Im Spitzen leid. Ebenso weist Österreich EU-welt 
die höchste Teilnahme von Betrieben am Programm zur ländlichen EntWicklung 
(BMLFUW, 2oo2a) auf, mit dem auch Umweltmaßnahmen In der Landwirtschaft 
gefördert werden. Der Verbrauch an PflanzenSChutzmitteln stagniert in einem Be
reich von ca 3.400 t (+/- 200 t) pro Jahr, eine Bewertung der Umweltrelevanz die
ser Stagnation Ist Jedoch Im Hinblick auf die EIgenimporte nur bedingt möglich 

3.1 .2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der Europalschen Gemeinschaft sieht vor, den 
Agrarsektor In seiner Multlfunktlonalltät zu fördern - einerseits In Richtung effizien
ter Ressourcennutzung und anderersBIts als Dienstleister am europäischen Kon
sumenten und an der Gesellschaft. Die dafur notwendigen Rahmenbedingungen 
werden durch elmge EU-welt wirksame Instrumente bewerkstelligt, wie die Markt
ordnungen und die Verordnung für die EntWicklung des ländlichen Raums (EG 
Nr 1257/99). Im Österreichischen Programm zur EntWICklung des ländlichen 
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Box 3.1-1 E: 
Betriebsstruktur 1999 

Raums (BMLFUW, 2002a, s,ehe KaplteI3.1.3.5,) Ist dIe Forderung von Wlrt
schaftswelsen, dIe den Pronz'p,en der NachhaltIgkelt entsprechen, eIn Schwer
punkt. MIt dem Umweltprogramm ÖPUL (BMLFUW , 2000, sIehe KapItel 3.1.3.5) 
soll vor allem eIne umweltschonende BeWIrtschaftung der landwlrtschafthchen Flä
chen gefordert werden. 

In der ÖsterreIchIschen NachhaltIgkeltsstrategIe (BMLFUW , 2002b) werden u. a. 
folgende ZIele für eIne nachhaltIge EntwIcklung Im BereIch LandwIrtschaft ange
fuhrt: Berückslchhgung der Multlfunktlonahtät der LandwIrtschaft. Ausbau der POSI
tIven Umwelteffekte und ReduktIon der negatIven Umweltausworkungen landwlrt
schaftlocher AktlvItaten (sIehe KapItel 3.1.3.5) , Forderung der bIologIschen Land
wIrtschaft. EIn ergänzendes Monltorong der Nachhalhgkeltsstrategle mIt IndIkatoren 
ISt von zentraler Bedeutung 

Insbesondere beI der Versorgung des Marktes mIt Waren (sIehe KaplteI31 .3.6) 
sollte der Stoff· und EnergIe-Input beachtetet werden (sIehe KapItel 3.1 .3.1 und 
KapItel 31 .3.6) und dIe Bevorzugung regIonaler und saIsonabhängIger LebensmIt
tel den Transportbedarf reduzIeren . 

Z,el ISt eIne nachhaltIge LandwIrtschaft. Aus UmweltsIcht sollte eIne weItere Ökolo
glslerung der LandwIrtschaft, unter dem LeItbIld des bIologIschen Landbaus, ange
strebt werden. 

Gemäß dem AktIonsprogramm BiologIsche Landwirtschaft (BMLFUW , 2001 und 
BMLFUW, 2003a, sIehe KapItel 3.1.3.6) soll OsterreIchs VorreIterposItIon In Europa 
als .Bloland" gefestIgt, eIn Blokompetenzzentrum (.Blo Austroa") errichtet, dIe bIolo
gIsch beWIrtschaftete Ackerflache bIs Ende 2005 um 50 •• erhöht und dIe MIttel für 
dIe .blologlsche WIrtschaftsweIse" Im Rahmen von ÖPUL 2000 aufgestockt wer
den. 

MItteifrostIg sollte SIch der PflanzenschutzmItteiverbrauch durch eIne moderne 
Workstoffkonzentratlon und genauere Anwendungstechnik weIter verringern . 

ÖsterreIch hat 2001 In der Saatgut-Gentechnok-Verordnung (BGBL. 11 Nr. 47812001 : 
sIehe KapItel 3.1.3.6) Grenzwerte für Saatgut zur Verunrelnogungen mIt gentech
nlsch veränderten OrganIsmen (GVO) erlassen. DIese Regelung führte zu eIner 
EU-welten VorreIterrolle. AllerdIngs würde eIne EU-Verordnung (182912003lEWG) 
dIese gefährden können. Ebenso stellt dIe von der EK als subsIdIär angelegte Fra
ge der KoexIstenz unterschledhcher landwirtschaftlicher Produktionsmethoden (bIO
logIsch, konventIonell mIt GVO und konventIonell ohne GVO) eIne umweltpohtlsche 
Herausforderung dar. 

3.1.3 SITUATION UND TRENDS 

DIe durchschnotthche land- und forstw,rtschafthche Betriebsfläche 13 pro Betroeb 
stIeg seIt 1970 stetIg an, bel Haupterwerbsbetroeben auf 36,5 Hektar, bel Nebener
werbsbetroeben auf 13,6 Hektar (BMLFUW , 2003b und STATISTIK AUSTRIA, 
2000). Da dIe SteIgerung der TIerzahl le Betrieb mIt eIner Zunahme der Flächen-

13 Berechnung mrl der Gesamtbetnebszahl aller land- und lorstswlnschafthchen Betnabe (Ink! WaIdfla
ehe) 
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ausstattung der Betnebe eInhergeht, entwickelte sich die Tierzahl je FlächeneInheIt 
wenrger dramatIsch. 

Insbesondere der AnteIl des Grünlandes in den intensiven ACkerbaugebIeten hatte 
sIch In den 80er Jahren des vongen Jahrhunderts deutlich verringert. DIeser Ab
gang konnte zum Tell durch einige agrarpolitische Maßnahmen gestoppt, ledoch 
nrcht wIeder rückgängIg gemacht werden. Darüber hinaus Ist Grünland eInerseIts 
einem starken Druck zur IntensivIerung in den Gunst/agen und eIner tendenzIellen 
Verbrachung In den Ungunst/agen ausgesetzt. 

3.1.3.1 Düngung und Kreislaufwirtschaft 

DIe Düngung Ist ein zentraler Faktor in der Landwirtschaft: Durch den Entzug an 
Nährstoffen mIt der Ernte bzw. Mahd Ist eine Nährstoffzufuhr notwendIg, um lang
fristIg dIe FruchtbarkeIt des Bodens als Lebensgrundlage der landwirtschaftlichen 
ProduktIon zu erhalten. 

Werden mehr Nährstoffe (vor allem StIckstoff und Phosphor) gedüngt. als von den 
Kulturpflanzen aufgenommen werden können, dann kommt es zu Nährstoffverlus
ten und damit zu Belastungen für dIe Umwelt. Betroffen davon sInd vor allem dIe 
Gewässer (sIehe KapItel 4.1.3.2) und dIe Luft (siehe KapItel 4.2.3.6 bzw. KapItel 
6.1.3.2) . Wie In KapItel 4.1.3.2 angeführt , ist in Österreich in eInzelnen RegIonen 
eine Belastung des Grundwassers durch Stoffelnträge - v. a. NItrat - gegeben. Da
bei ist die LandwIrtschaft zwar nicht der AlleInverursacher, doch kommt Ihr auf
grund des großen Flächenanteils eine entscheidende Bedeutung als Belastungs
faktor zu . 

250 
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50 

o L... -

Abb 3. 1- 1. Mme,aldlJnge,emsatz (kg/lla) auf landwIrtschaftliche, Nutz/lAche (LN) Im EU
VergleIch, 2001 

Bor 3.1-2 E: 
Grünland 

Box 3.1-3 EJG: 
Nihrstoff-austräge aus 
der landwirtschaft 
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Box 3.1-4_G: 
MlneraldOngerelnsatz In 

der EU 

Box 3.1-5 G: 
SlickstoHanfali ln Wlrt

schaMsdungern 

Box 3.1-6_E: 
Neue Ausbringtechnik 

Box 3.1-7 _ElG : 
Nährstoffbifanzierungen 

54 

Box 3.1-8_G: 
TIerbestand In Ösler· 

re ich 

Box 3.1·9 G: 
Tiere pro Halter 198~ 

2002 

Der Mineraldüngereinsatz ist - bezogen auf die landwirtschaftliche Fläche - im 
Vergleich zum EU-Ausland in Österreich gering. Allerdings ist dafür vor allem der 
hohe GrünlandanteIl verantwortlich, wo nur in geringerem Ausmaß Mineraldünger 
eingesetzt werden müssen. In Ackerbaugebieten sind in der Regel höhere Mineral
düngermengen ertorderlich. 

Auch der Nährstoffanfall in Wirtschaftsdüngern ist in Österreich im europäischen 
Vergleich - bedingt durch die, trotz Zunahme, noch immer relativ geringe durch
schnittliche Tierzahl von 0,6 GVE" pro ha - im Durchschnitt gering. In viehstarken 
Regionen (wie z. B. Teilen OÖ, NÖ, STMK) und auch innerbetrieblich muss jedoch 
auf die gleichmäßige Verteilung der Wirtschaftsdünger zum richtigen Zeitpunkt (vor 
Niederschlägen, zu Beginn des Pflanzenwachstums) geachtet werden, um größere 
Stickstoffverluste ins Grundwasser, in Obertlächengewässer oder in die Luft - etwa 
durch die verstärkte Anwendung neuer Ausbringtechnik - zu vermelden (siehe Ka
pitel 4.2.3.6) . 

Durch eine NährstoHbilanzierung für den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb 
oder einzelne Flächen kann die Ausgeglichenheit der zugeführten Nährstoffe und 
der mit der Ernte/Mahd bzw. dem Verkauf tierischer Produkte abgeführten Nähr
stoffe überprüft werden. Derzeit wird diese Maßnahme zum vorbeugenden Gewäs
serschutz in bestimmten Gebieten mit vorhandener Grundwasserbelastung, im 
Rahmen des ÖPUL angeboten, jedoch bislang nur mäßig genutzt. 

Kreislaufwirtschaft 15 sollte aus Sicht der Umwelt nicht nur am landwirtschaftlichen 
Betrieb umgesetzt werden, sondern auch in ganzen Regionen. In den letzten Jah
ren ist das Verbraucherbewusstsein in Bezug auf die Herkunft landwirtschaftlicher 
Produkte - auch aufgrund gehäuft auftretender Lebensmittelskandale - gewachsen. 
Dies führte dazu, dass auf die Regionalität von Lebensmitteln - oft in Verbindung 
mit der Herkunft aus biologischer Landwirtschaft (siehe Kapitel 3.1.3.6) - vermehrt 
Wert gelegt wird. 

3_1_3.2 Tierhaltung 

Die Anzahl an Rindern und Schweinen in Österreich blieb in den letzten 10 Jahren 
weitgehend stabil, die durchschnittlichen Tierbestände pro Betrieb nehmen jedoch 
weiterhin zu (Rinder: 1989: 18 Tiere pro Betrieb, 2002: 23 Tiere pro Betrieb; 
Schweine: 1989: 25 Tiere pro Betrieb, 2002: 48 Tiere pro Betrieb). Dieser Trend ist 
EU-weit zu beobachten. 

Die Entwicklung zu größeren Viehbeständen findet v. a. konzentriert in den Regio
nen des Voralpengebietes und des Alpenvorlandes statt. 

In diesen Regionen ist die Wahrscheinlichkeit einer Übertrachtung mit Wirtschafts
düngern auf bestimmten, oft hofnahen Flächen erhöht. Umweltrelevant sind insbe
sondere mögliche Belastungen von Luft (Ammoniak, Methan), Boden und Wasser 
(Nitrat) . 

14 GVE' GroßvIeheinheII. ein Umrechnungsfaklor um alle TIerarten aufzurechnen 

lS Im Sinne der nachhaltigen Entwtcklung werden Nahrslotfe möghchsl Im Belnebskrelslaul gehalten 
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3.1.3.3 Energieträger aus der landwirtschaftlichen Produktion 

Das Kyotoprotokoll sieht für Österreich 13 0
0 weniger TreibhausgasemissIonen 

(bezogen auf (990) vor. Erneuerbare Energieträger Sind für diese Zlefsetzung der 
Mitgliedstaaten daher besonders Wichtig (siehe Kapitel 3.4.3.4) . Gleichzeitig kön
nen diese einen Beitrag zur Energieautarkie Österreichs leisten (z. B. Stroh. BIo
gas. Ernterückstände. Energiepflanzenanbau). 

Die EU-Blokraftstoff-Rlchtlinle 30/2003 für die Förderung biogener Treibstoffe soll 
deren Einsatz erhöhen (siehe Kapitel 3.6.3.4) . Das Ziel eines 2 %Igen Marktanteils 
bis Ende 2005 bzw. mindestens 5.75 % bis 20tO ist ein Wichtiger Anreiz für die 
Verwendung von biogenen Treibstoffen auch aus der LandWirtschaft. Biodiesel ist 
als Ersatz fur fossilen Treibstoff besonders interessant. Er stammt vorwiegend aus 
Pflanzenölen (Raps und Sonnenblume) und aus Altspelsefetten. 2002 wurden 
56.036 ha Raps und Sonnenblumen angebaut, ein wesentlicher Tell wurde zu 
Treibstoff verarbeitet . 2004 wurde bereits - vorgezogen zur GAP-Reform - eine 
Prämie für die Produktion von Energiepflanzen auf nicht-stillgelegten Flächen ein
geführt. 

In BIogasanlagen lässt sich aus Stallmist und Gülle sowie Speiseresten und Abfal
len aus Großküchen (sog. Kofermente) Strom- und Wärmeenergie bereitstellen. 
Durch den Einsatz von Kofermenten in den Biogasanlagen werden beachtliche 
Nährstoff- und Energiequellen für den Jeweiligen Betrieb erschlossen. Der damit 
einher gehende Aufwand für die chemische Untersuchung der Gärsubstrate vor der 
Ausbringung auf den landwlrtschaft}lchen Flächen Ist aus der Sicht des Umwelt
schutzes allerdings gerechtfertigt, ebenso ISt der Gehalt an Schadstoffen - etwa an 
SChwermetallen - zu beachten. 

Die durchgefuhrten Untersuchungen haben bisher allerdings keine Hinweise für 
wesentliche Schadstoffeinträge geliefert (UMWELTBUNDESAMT. 2002). 

3.1.3.4 Agenda 2000 

Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) - In der Umsetzung der Agenda 2000 - ISt ein 
PolItIkbereich, der beinahe ausschließlich auf Gemeinschaftsebene entschieden 
und beeinflusst wird. 

Die EU-Verordnung für die Entwickfung des fändlichen Raumes 

Die Agenda 2000 brachte eine Reform der Agrar- und Regionalpolitik und ist die 
W9Iterentwickiung der 1992 eingeleiteten Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP). Diese stützt sich Im Wesentlichen auf 2 Säulen - einerS9llS die Marktord
nung, andererseits die EntWicklung des ländlichen Raumes. Sie vereinigt alle bishe
rigen Maßnahmen der AgrarstrukturpolItIk (Investitionsförderung, Ausgleichszulage 
für benachteiligte Gebiete. Junglandwirte-Förderung und Förderung der Verarbei
tung und Vermarktung) und der flankierenden Maßnahmen der GAP (Umwelt, Vor
ruhestand und Forst) In der EU-Verordnung zur Förderung der EntWicklung des 
ländlichen Raumes (EG 1257/ t 999) . 

Deutliche Änderungen Im Prels-. Interventlons- und Marktordnungsgefüge - die 
prinZIpiell das Welthandelsniveau verzerrten - wurden mit gleichzeitigen struktur-
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und umweltbezogenen Begleitmaßnahmen auf Gemeinschaftsebene in die Wege 
geleitet. 

Mid Term Review (Halbzeitbewertung) der Agenda 2000 

Der EU-Budgetansatz 2002 für den gesamten Agrarbereich betrug 46,5 % des Ge
samtbudgets der Union, davon entfielen 85,9 % auf die Marktordnung und 10,3 % 
auf die Entwicklung des ländlichen Raums. Davon wurden 6,5 % für Maßnahmen 
ausgegeben, die teilweise Umweltbezug haben und im Programm zur ländlichen 
Entwicklung enthalten sind. EU-weit betragen die Ausgaben für die Landwirtschaft 
(unter Einreichung der nationalen Budgets) knapp 2 %. 

Die Halbzeitbewertung der Agenda 2000 führte im Juni 2003 zu einer grundlegen
den Reform der gemeinsamen Agrarpolitik , die die Stützungsmechanismen des 
gemeinschaftlichen Agrarsektors verändern wird . Die Gründe dafür liegen in Vorbe
reitung weiterer Liberalisierungsschritte für den Weltmarkt mit landwirtschaftlichen 
Produkten, die In der Doha-Runde der Welthandelsorganisation (WTO) 2002 be
schlossen wurde (BMLFUW , 2003b). Ebenso kommt es ab Mai 2004 zu einer Er
weiterung der Union um 10 Mittel- und Osteuropäische Staaten (MOEL). Damit wird 
die potentielle Weltmarktpräsenz der EU deutlich ansteigen. Eine kontingentierte 
Öffnung des gemeinsamen Marktes für Ex- und Importe von landwirtschaftlichen 
Gütern könnte daher mittelfristig schon aus Eigeninteresse erfolgen. 

Die Umsetzung dieser Reform erfolgt in einigen Bereichen bereits 2004, haupt
sächlich aber ab 2005. Um die Finanzierbarkeit der Agrarpolitik zu sichern, wird das 
Fördersystem mehr marktorientiert, weniger exportsichernd und hin zu umweltbe
zogenen Leistungsabgeltungen verlagert werden. Führt an der Senkung der Produ
zentenpreise kein Weg vorbei, gewinnt der notwendige Ausbau von umweltbezo
genen Direktzahlungen an Bedeutung, Die Reform bietet damit einige Perspektiven 
für die Umweltpolitik, die die Mitgliedstaaten in ihrer Agrarpolitik fordert , Umweltbe
lange zu integrieren und ihnen jenen Stellenwert einzuräumen, der ihnen zusteht. 

3,1,3,5 Österreichisches Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ÖPFEl) 

Die konkrete Umsetzung der Agenda 2000 erfolgte durch die Mitgliedstaaten in ei
nem nach Kapiteln gegliederten ländlichen Entwicklungsprogramm , welches der 
Europäischen Kommission zur Genehmigung vorgelegt werden muss, Österreich 
hat ein Programm eingereicht und erhält mit 9,7 % aller für die ländliche Entwick
lung vorgesehenen EU-Mittel einen hohen Anteil. 

Die Kosten für dieses Programm betragen von 2001 bIS 2006 6.922,94 Mio, €, wo
bei 46 % aus dem Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt
schaft, Abteilung Garantie (EAGFL) kommen. Von besonderer Umweltwirkung sind 
61 ,25 % der Geldmittel für das Umweltprogramm ÖPUL und 25,9 % für benachtei
ligte Gebiete, 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)58 von 476

www.parlament.gv.at



Slebenler Umwel!konlrotlbencl1l - 3 I Landwlnschah 

Bewertung des Programms tür die Entwicklung des ländlichen 
Raumes 

DIe europäIsche KommIssion schreIbt eine Bewertung vor, die uber Durchführung 
und dIe Wirkungen des Programms Aufschluss geben muss. DIe Evalulerung soll Box 3.1-19 E: 
daher Rechenschaft ablegen gegenüber dem Gesetzgeber und in die Planung und Evalulerung •• tufen 
MItteizuweIsung ZUkünftIger Programme einflteßen (EK, 2000). 

Das österreich ische Agrarumweltprogramm (ÖPUl) 

SeIt 1995 Wird das Oslerrelchlsche Programm zur Förderung eIner umweltgerech
ten , exlenSlven und den natürlichen lebensraum schützenden Landwirtschaft 
durch das BMLFUW angeboten - ÖPUL 1995. Verbesserungen wurden In einem 
ZWlschenschrtttprogramm - dem ÖPUL 1998 - umgesetzt, In welches dIe Landwir
te umsteIgen oder auch neu einsteigen konnten und das bIS Ende 2003 angeboten 
wurde. 

2002 nahmen 136.400 Betriebe, das sInd 74 0
'0 aller landwIrtschaftlichen Betriebe, 

am OPUL tell - dIe geförderte Fläche betrug 2,26 Mio. ha, das sInd 88 % der land
wirtschaftlichen Nutzfläche. 

ÖPUL 2000 ISt eIn komplexes Programm mIt 31 Maßnahmen, dIe In rund 110 Tell
maßnahmen unterteIlt werden können, dIe entweder bundesweIt. länderspezIfIsch, 
regIonal , Im Rahmen von RegIonalprOjekten (Ökopunkte, Salzburger RegIonalpro
jekt fur Grundwasserschutz und Grünlanderhaltung) oder projektspezifisch angebo
ten werden, wobeI mittels Förderungen dIe vertraglIch vereInbarten LeIstungen der 
landWIrtschaftlichen Betriebe Jährlich abgegolten werden (BMLFUW , 2oo2a). 

Änderungen aus der EvalUlerung des ÖPUL 1998 wurden In das OPUL 2000 auf
genommen. 

Bewertung des österreichischen Agrarumweltprogramms ÖPUl 

Auch das österreIchIsche Agrarumweltprogramm Wird einer Bewertung unterzogen. 
In der Bewertung werden die Maßnahmen aus dem ÖPUL 2000 und ihre Wirkung 
auf BodenqualItät, (z. B. Verringerung der Erosion), WasserqualItät , Wasserres
sourcen, ArtenvIelfalt, Habltatvlelfalt, genetischer VIelfalt und Landschaft uberpruft. 
Ebenso SInd sozIoökonomIsche Querschnittsfragen zu beantworten. Das Umwejt
bundesamt Wirkte an der Evaluierung der Agrarumweltmaßnahmen in den BereI
chen ErosIonsschutz, ArtenvIelfalt , Habltatvielfalt und Landschaft mit. 

Die Ergebntsse der Mid Term Evaluierung bauen auf zahlreIchen Internen und ex
ternen Forschungsprojekten des Bundesmintsteriums, von landesstellen sowie be
teiligten Nicht-Reglerungsorgantsationen auf. Die Mid Term Evaluierung wurde mit 
Jahresende 2003 abgeschlossen. 

3,1,3.6 Biologischer Landbau 

Der BIologIsche Landbau stellt eIne ganzheItliche, Ressourcen schonende WIrt
schaftswelse dar, dessen Grundlagen von mögtichst geschlossenen BetrIebskreIs
läufen, einem geringen EInsatz von FremdenergIe, artgerechter TIerhaltung, Verbot 

Box 3.1-20 T: 
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Box3.1-21 E: 
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synthetischer Pflanzenschutz- und Düngemittel und dem Aufbau der Bodenfrucht

barkeit gebildet werden . Die EIgenproduktivität des Standortes steht im Vorder
grund. 

Die rechtlichen Voraussetzungen für diese landwirtschaftliche Produktionsweise 

bilden die Verordnung (EWG) Nr. 2092191 und Verordnung (EG) Nr. 1804/99. 
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Abb. 3. 1-2: entwIcklung der 8,obetnebe se,t 1980. 8MLFUW (2003b) 

Mit 18.576 biologisch bewirtschafteten Betrieben und 11 ,6 % der landwirtschaftli
chen Fläche im Jahr 2002 befindet sich Österreich im europäischen Spitzenfeld . 

Insgesamt beziehen ca . 95 % der Biobetriebe Förderungen im Rahmen des ÖPUL

Programms (siehe Kapitel 3.1 .3.5) . 

In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Betriebe wieder leicht an. Auch die biolo
gisch bewirtschaftete Fläche stieg zwischen 2000 und 2002 von ca. 272.000 auf 

296.000 ha geförderte Fläche an, wobei die Ackerfläche von 67.960 auf 92.115 ha, 

insbesonders in Niederösterreich, zunahm und die Grünlandfläche u. a. in Tirol zu

rückging . 

Bioaktionsplan 

2001 wurde von 12 europäischen Agrarm inistern ein europäischer Aktionsplan für 
die Entwicklung des biologischen Landbaus und biologisch erzeugter Lebensmittel 

ins Leben gerufen. Dieser Akt ionsplan wurde von der Europäischen Kommission In 
Zusammenarbeit mit der IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements) sowie W issenschaftern entwickelt (YUSSEFI WILLER, 2003) . 

Parallel dazu startete in Österreich das Aktionsprogramm "Biologische Landwirt
schaft" als eine Initiative des BMLFUW, in Zusammenarbeit mit den Bioverbänden, 
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der Agrarmarkt Austria und den Landwirtschaftskammern. Schwerpunkte sind Be
ratung, BItdung, Forschung, Vermarktung und ÖffentlichkeItsarbeit (BMLFUW , 
2003a). 

In der Bloenquete 2003 wurde die Erhöhung der biologisch bewirtschafteten Acker
flache von 2001 auf 2002 um 22 % festgestellt. Die Erhöhung der Flächenforde
rung Im ÖPUL 2000 fand allerdings nicht statt - dIe Nachfrage soll das Angebot 
steuern. Die Offentllchkeltsarbelt soll daher mit einer Zusatzförderung der EU
KommISSIon Insbesondere durch Schaffung eines emheltllchen Blozeichens ver
stärkt werden. Ebenso ist der Aufbau des Biokompetenzzentrums "Bio Austna" als 
Dachverband aller Blobauern(verbände) derzeit im Gange. 

Einsatz von GVO (gentechnisch veränderte Organismen) 

Die Saatgut-Gentechntk-Verordnung (BGBL." Nr. 47812001) besagt, dass es tn der 
Erstuntersuchung zu keiner Verunreinigung des Saatgutes mit GVO kommen darf. 
Bel der Nachuntersuchung Im Rahmen der Saatgutverkehrskontrolle beträgt der 
Grenzwert 0,1 00 (siehe Kapitel 3,9). Dieser gilt einhettltch für konventionelles und 
biofogisches Saatgut. Mit dieser strengen Regelung nimmt Osterreich EU-weit eine 
Vorreiterrolle ein. Allerdings stnd auf EU-Ebene Im neuen Regefungsvorschlag für 
Saatgut Grenzwerte für zufällige bzw. unvermeidbare Verunreinigungen - Je nach 
Kulturart - ZWischen 0,3 0

0 und 0,7 0
0 vorgesehen. Für Lebens- und Futtermittel 

wurde per Verordnung ein Grenzwert von 0,9 0
0 festgesetzt (1829/2003lEWG). In 

Zukunft müssen daher genetisch veränderte Futtermittel und Lebensmittel , die in 
der EU vermarktet werden, gekennzeichnet sein. 

Die KoeXistenz unterschiedlicher tandwlrtschahlicher Produktionsweisen (bloto
glsch, konventionell gentechnikfrei und konventionell mit GVO) wirft Fragen zu Kon
trolle , MOnttoring, Rückverfolgbarkeit und vor allem Haftung bet auftretenden Schä
den auf. Gerade für den blotogischen Landbau ist der Schutz vor Verunreinigungen 
sehr Wichtig , da laut den EG-Verordnungen 2092191 und 1804/99 gentechntkfrei 
prodUZiert werden muss (Siehe Kapitel 3.9.3.6). 

Eine mögliche Maßnahme wäre die Schaffung von gentechnikfreien Zonen bzw. die 
Etablierung besonderer Regeln zur Schadloshaltung der Nachbarn beim Anbau von 
GVO-Saatgut (siehe Kapltet 3.9.3.6, Box 3.9-11 _E). Ote Europäische KommiSSion 
vertritt derzeit den Standpunkt, dass hoheits rechtlich verfügte GVO-freie Zonen 
(z. B. über ganze Staaten oder Bundesländer) nicht gerechtfertigt Sind. Freiwillige 
Vereinbarungen über GVO-frele Regionen wären möglich. der Anbau von gene
tisch modifiZiertem Saatgut birgt allerdings erhebliches KonflIktpotential. Auf EU
Ebene werden Rahmenbedingungen für die KoeXistenz zwar diskutiert. Gemäß 
dem Subsldiaritätsprinzlp soll die rechtliche und praktische Umsetzung der KoeXIS
tenz aber den Mitgliedstaaten überlassen bleiben. 

3.1.3.7 Agrar-Umweltindikatoren 

Die AUSWirkungen der LandWirtschaft auf die Umwelt Sind In Agrar-Umwelt
Indikatoren abgebildet und Sind In den Benchten der Europäischen Umweltagentur 
enthalten (EEA, 2000, 2001 und 2002). Weiters hat das Europäische Stat,sltsche 
Amt (EUROSTAT) Zahlen und Fakten zur LandWirtschaft, Umwelt und ländlichen 
Entwicklung veröffentlicht, welche die BaSIS für die Erarbettung von Agrar-Umwelt-

Box 3.1-27. E: 
Marktantwlcklung BIo-
produktgruppen 

Box 3.1-28 G/E: 
Koexistenz 

Box 3.1-29 T: 
Agrar· lndikatoren der 
OECD 

59 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 61 von 476

www.parlament.gv.at



Siebenter UmwehkontroHbencht - 3 t LandwIrtschah 

Bo.3.1-30_T: 
Österreich Ische Indlka· 

torentelder 

Bo. 3.1-31 EIT: 
Schweizer Indikatoren 

zur landwirtschaftlichen 
N8ehh8tllgkelt 

Bo. 3.1-32 G: 
Wirkstoffverbrauch 

60 

Indikatoren sind (EK. t 999b) . DIe EU-ArbeIten an den Agrar-Umweltlndlkatoren 
OrtentIeren sich v. a. an den ArbeIten der OECD. 

1989 beschloss die OECD Umweltmlntsterkonferenz Im Rahmen des Agrar- und 
des UmweltkomItees eine gemeinsame Intttatlve, um dIe jeweiligen Daten der MIt
gliedstaaten vergleichbar zu machen. 1993 wurde dIe .OECD JOInt Worklng Party" 
(JWP) der belden Komitees gegründet. Zu 13 ThemenbereIchen werden derzeIt 
Agrar-Umweltlndlkatoren Im Rahmen der JWP diskutIert , mIt denen dIe Wechsel
bezIehungen zwIschen Agrar- und UmweltpolItIk mIt HIlfe von IndIkatoren abgebIl
det werden sollen. 

DIesen AktIVItäten folgend besteht In ÖsterreIch Konsens über dIe anstehenden, 
bereIts ausgereiften Indikatorfelder wie Nährstoffbtlanz oder PestIzIdverbrauch und 
die noch ausstehenden Grundlagen zu anderen Feldern. Ebenso sind die österreI
chIschen AktlvItaten In diesem Rahmen innerhalb der EuropäIschen Unton etnzu
brtngen. 

In der SchweIZ wurde 1998 eIn Monitortng mit Indikatoren zur .Beurtellung der Ag
rarpolitIk und der LeIstungen der LandwIrtschaft unter dem GesIchtspunkt der 
Nachhaltigkelt" (Schweizer Bundesrat, 1998) etabliert . Solche Bestrebungen fehlen 
bisher In Österreich. 

3.1.3,8 Pflanzenschutz 

Der Wirkstoffverbrauch in Österreich von 1997 bis 2002 

Grundsätzlich Ist festzuhalten. dass jede Anwendung eines chemischen Pflanzen
schutzmIttels etnen EIntrag natürlich ntcht vorhandener Substanzen In Ökosysteme 
darstellt. Darüber hinaus Ist der EInsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM) aufgrund 
der pestiziden Wirkungsweise eIn einschneidender menschlicher Elngnff In dIe 
Natur. DIe Folgen können SchädIgungen eInzelner Organtsmen oder ganzer Oko
systeme sein (sIehe KapItel 5.1.3.3 bzw. Box 5.1-10 T). Im Rahmen des Zulas
sungsverfahrens von PestizIden Ist es daher eIn Ziel , ein hohes SchutznIveau für 
dIe Gesundheit von Mensch und TIer sowie fur dIe Umwelt zu gewährleisten (siehe 
Kapitel 3.8) . 

Die PflanzenschutzmitteistatIstik beruht auf den WIrkstoffmengenmeldungen ge
mäß Pflanzenschulzmlttelgesetz (PMG. 1997) durch dIe ZulassungslOhaber und 
ImportIerende Händler. 

Der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverbrauch zeIgt set! 1997 wenige Änderungen. 
Der höchste Wert wurde t 997 erreicht (3.689 Va) , danach erfolgte ein Rückgang 
des WIrkstoffverbrauches 2002 auf 3.079 Va . 

Bezogen auf die landwIrtschaftliche Nutzfläche (Ackerflächen, Wein- und Obstbau) 
ohne Grunland ergIbt sIch für 2002 eIn Pflanzenschutzmlttel-Wlrkstoffaufwand von 
ca. 2,2 kg/ha D,e lahrllch In Verkehr gebrachte Menge enthält auch Konservie
rungsmittel , Öle (Mineral- , Paraffin- und Pflanzenöle) , RodentizIde (NagetIergIfte) 
und WIrkstoffe wIe KIeselgur u. ä. 

Maßgeblich beeInflusst wIrd der lährllche PestizIdverbrauch durch dIe belden men
genmäßIg größten Gruppen, die Herbizide und die FungIzide, wobei der Einsatz 
von FungIZIden sehr stark von den lährllchen klimatischen Bedingungen abhängt. 
SIe schwankten von 1998 bIS 2002 zwIschen 1.678 t und t .299,9 t - schwefel haiti-

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)62 von 476

www.parlament.gv.at



Slebenler UmwellkOOlrollbenchl - 3 I Landwtnscha~ 

ge Pflanzenschutzmtttel machen dabei den großten Anteil aus. Der Einsatz von 
Herbiziden blieb In den letzten Jahren relativ konstant. Dagegen Ist bel den Insekti
ziden seit t 997 ein Anstteg zu merken. Etwa 5-10·" des PflanzenschutzmItteI
verbrauchs werden Im privaten Bereich eingesetzt. Da es hier erlahrungsgemäß 

häufig zu 
Uberdoslerungen kommt, ware eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit sinnvoll. 

Der Verbrauch der Pflanzenschutzmittelwirkstoffe im Zeitraum von 

1997 bis 2002 nach Gruppen 

Die fungizide WIrkstoffgruppe dient der Bekämpfung von pllzllchen Schadllngen. 

Der anorgantsche Wirkstoff Schwefel ist das mit Abstand mengenmäßIg häufigste 
FungiZid in der LandWirtschaft und einer der wentgen Wirkstoffe, die auch Im öko
logischen Landbau verwendet werden dürlen . Der größte Verbrauch an Schwefel 
war In den Jahren 1996 mit 913,9 t zu verzeichnen. Seither ntmmt der Einsatz stetig 
ab und lag im Jahr 2002 bei ca. 591,4 t. 

Herbizide Sind die mengenmäßig bedeutendste WIrkstoffgruppe und werden zur 
Bekämpfung unerwunschten Pflanzenwuchs verwendet. Seit 1997 liegt der 
Verbrauch Immer Im Bereich von ca . 1.600 t jährlich (Ausnahme 2001 : 1.435 t). 
Von "neuen Wirkstoffen" (Wirkstoffe, die vor 1993 keine Zulassung In einem Land 
der Europäischen Gemeinschaft hatten) sind 2002 71 ,S t In Verkehr gesetzt wor

den. 

In den Jahren 1998 und 1999 war der Verbrauch von Insektiziden und Akariziden 

(zur Abtötung von Milben) mit ca. 87 t jährlich auf dem tiefsten Stand. Im Jahr 2000 
erlolgte ein Anstieg auf 104,3 t (+ 17 %), im Jahr 2001 ein Rückgang auf 99.9 t, der 
Im Jahr 2002 zu einem Wert von 97,3 t führte. 

In Österreich Sind zur Bekämpfung von Fadenwurmern (Nematoden) 5 Wirkstoffe 
zugelassen (Aldlcarb, Dazomet, Ethoprophos, Methylbromid und Dazomet) . Die 
Anwendung von Nematozlden ISt sett 1997 rückläufig (von 12,1 t 1997 auf 5,2 t 
2002). Die Wirkungsvollste Methode gegen Nematoden besteht In der EInhaltung 
von zeitlichen Anbauabständen In der Fruchtfolge. 

In der EU-Verordnung über den ökologischen Landbau (EWG Nr. 2092191) Sind die 
wentgen Pflanzenschutzmittel (Anhang 11 B) angeführt , die Im biologischen Landbau 
verwendet werden dürlen. 

Abbildung 3.1-3 zeigt die In Verkehr gebrachten Mengen jener Wirkstoffe , deren 
Anwendung auch Im biologischen Landbau erlaubt ist , das heißt jedoch nicht, dass 
diese Mengen auch im biologischen Landbau zum Einsatz kamen. Wie aus der 
Abbildung erSichtlich ISt, geht die Anwendung dieser Wirkstoffe über die Jahre zu
rück . Andere, ntcht Im ökologischen Landbau einsetzbare Wirkstoffe nehmen auf
grund der in Österreich In Verkehr gebrachten etwa gleichbleibenden Gesamtwirk
stoffmenge offenSichtlich deutlich zu . 

Box 3.1-33 E: 
Fungizide Wirkstoffe 

Box 3,1-34 G: 
Fungizide Wirkstoffe 

Box 3.1-3S_E: 
Herbizide WlrkstoHe 

Box 3.1-36 G: 
Herbizide Wirkstoffe 

Box 3.1-37 E: 
InsektIzide Wirkstoffe 

Box 3.1-38 G: 
Insektizide Wirkstoffe 

Box 3. t-39 E: 
Nama'ozlde WirkstoHe 

Box 3.1-40 E: 
Pflanzenschutz 1m bio
logischen Landbau 

Box 3.1-41 E: 
Wlrksloffe , auch Im BIo
landbau verwendbar 
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Abb. 3 1-3 Wlfksloffmengen von PSM. die sowohl Im biologischen als auch Im kon
ven/lonellen Landbau eingesetzt werden (BMLFUW. 2003b. Auswertung) 

Zusammenfassend kann gesagt werden. dass die Umweltförderungen im 
ÖPUUOPFEL ab 1995 zu einem Rückgang des Pflanzenschutzmlttel-Wirkstoffver
brauches auf 3.079 t pro Jahr fuhrten. Die EIgenimporte der Landwirte. die in der 
offiziellen Wlrkstoffmengen-Stahstlk nicht erfasst werden und der Einsatz hoch
wirksamer Wirkstoffe (mit geringen Aufwandmengen) werden wahrscheinlich eine 
w81tere Reduktion des statistisch erfassten Pflanzenschutzmlttel-Wlrkstoffverbrau
ches In Österreich bewirken. 

3.1.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Auf Ebene der EU wurden mit der Agenda 2000 und der Verordnung zur Entwick
lung des ländlichen Raumes (EG. Nr 1257/1999) wichtige agrarpolitische Rah
menbedlngungen zur Erhaltung von regionalen Strukturen und zur Förderung einer 
umweltgerechten Landwirtschaft geschaffen. Ein weiterer Meilenstein Wird mit der 
neuen GAP Reform 2003, Im Rahmen der Halbzeitbewertung (Mld Term ReView) 
der Agenda 2000 gesetzt , mit der zusätzlich neue Perspektiven für die Umweltpoh
tik aufgezeigt werden (u. a. die Grünlanderhaltung). 

Bel den Agrarumweltindikatoren wurden im Rahmen der OECD und In der EU be
r81ts wesentliche Arbei ten durchgeführt. Eventuell fehlende Grundlagen müssen 
noch erarbeitet werden. 

Aus Sicht der Umwelt und der nachhaltigen Entwicklung (siehe Kapitel 1.1) soll die 
Reglonahslerung der Nahrungsmlttel- und Energieversorgung angestrebt werden, 
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da dadurch Transportwege verkürzt, Ressourcen etngespart und die Regionen tn 
Ihrer wirtschaftlichen. aber auch traditionellen, kulturellen wie sozialen regionalen 
Identität gefordert werden. 

Regionale GesamtwIrtschaften auf BasIs regionaler Landwirtschaften und kurzer 
Transportwege sollten daher verstärkt gefördert werden. 

Die Ziele des Bloaktionsprogramms stellen einen weiteren Schritt In die richtige 
Richtung aus Sicht des Umweltschutzes und der nachhaltigen Entwicklung dar. Der 
Blolandbau konnte In den Ackerbaugebieten einen Zuwachs verzeichnen und leis
tet damit u. a. einen wichtigen Beitrag zum Grundwasserschutz. Eine ftnanzlelle 
Aufstockung der Flächenpramle im Blolandbau ISt nicht geplant, die Ausweitung 
des Blolandbaus Wird also sehr stark vom Konsumverhalten abhängen. Aufgrund 
der finanziellen Zuschusse ISt eine Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit (Wer
bung) für Bloprodukte zu erwarten. 

Zum Schutz der Blobauern ist eine klare Strategie gegen den Anbau gentechnIsch 
veränderter Pflanzen erforderlich. um die Gewährleistung der Gentechnikfreiheit Im 
biologischen Landbau sicherstellen zu können. Ebenso davon betroffen sind kon
venltonell wirtschaftende Betriebe. die GVO-frei prodUZieren wollen . 

Durch die Umweltförderungen Im ÖPUUÖPFEL ab 1995 sinkt der Pflanzenschutz
mlttel-Wlrkstoffverbrauch In Österreich. Die EIgenimporte der Landwirte wurden 
dabei nicht erfasst. 

Zusammenfassend bedeutet der Beitritt der MOEL sOWie der Mid Term Review der 
Agenda 2000 In der Europäischen Union voraussichtlich - bedingt durch die Pro
duktprelsrückgänge - einen deutlichen Rohertrags- und Einkommensrückgang für 
die Bauern. Mit dem ÖPUL 1995, 1998 und 2000 wurden umweltmoltvlerte Zahlun
gen Induziert. Mit dem Agrarumweltprogramm wurde ein zentrales Förderinstru
ment etabliert, das neben der Beibehaltung bzw. Umsetzung einer umweltgerech
ten BeWirtschaftung u. a. auch die Sicherung angemessener Einkommen in der 
Landwirtschaft zum Ziel hat. Aus umweltpolitischen Gründen sollte Jedoch eine 
stärkere Orientierung der Abgeltungen an ökologischen Bewertungsmaßstäben 
angestrebt werden. 

3,1.5 EMPFEHLUNGEN 

Bel der Umsetzung der Halbzeitbewertung der Agenda 2000 ab 2005 sollte weiter
hin eine stärkere Positionierung der UmweltpolItik In der Agrarpolitik gelingen. 
Die nationale Umsetzung, Kontrolle und Evaluierung sollte durch Monitoring und 
Prüfparameter (Indikatoren) erfolgen. 

Österreich sollte verstärkt versuchen die Nachhaltigkelt der LandWirtschaft, wie 
zum Tell bereits Im OPUL angelegt, zu überprufen. 

Der Biolandbau leistet einen wlchltgen Beitrag zur Ökologlslerung der LandWirt
schaft auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung, daher sind Strategien zur 
Forderung der biologischen LandWirtschaft mit den notwendigen finanziellen Mitteln 
abzusichern. Eine Ausdehnung der Bloflächen in den Ackerbaugebieten. wie es 
Sich In den letzten Jahren bereits abgezeichnet hat. ist weiter anzustreben. Das 
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Btokompetenzzentrum soll dte Interessen des Btolandbaus In Österreich bundein 
und stärken. 

Im Bereich der Düngung Ist die Anwendung des Instrumentes der Nährstoffbllan
zlerung geeignet, um etwatge Nährstoffüberversorgungen am landwirtschaftlichen 
Betrieb oder auf einzelnen Flächen noch besser zu erkennen. Dieses Instrument 
sollte In das nächste ÖPUL Eingang ftnden. 

Österreich sollte bet der Umsetzung der Halbzettbewertung (Mld Term Review) der 
Agenda 2000 ab 2005 das HauptgewIcht auf umweltbezogene und produktions
unabhängige Direktzahlungen legen. Die Senkung der Produzentenpreise und 
der notwendige Ausbau von umweltbezogenen D"ektzahlungen sollten daher zügig 
umgesetzt werden. Damtt wird die Agrarpolitik In Richtung umweltgerechte Land
wirtschaft vorangetrieben. Die EU-Mitgliedstaaten können dabei Ihre Programme 
Im Hinblick auf eine gute Auswertbarkeit (Umweltschäden und Lebensraumverlus
te) ausrichten. 

Österreich sollte seinen seit 2002 bestehenden Saatgut-Grenzwert von 0 ~o 
(Nachuntersuchung O. t 0'0) (Saatgut-Gentechnlk-Verordnung BGBL. 11 Nr. 478/ 
2001) Im Hinblick auf die Erhaltung von gentechnikfreiem Saatgut aufrechterhalten. 
Der auf EU-Ebene diskutierte neue Regelungsvorschlag für Saatgutgrenzwerte 
sollte mtt dieser Ausnahmemöglichkeit versehen sein. 

In der Frage der Koexistenz von GVO sind rechtltche Maßnahmen auf Gemein
schaftsebene notwendig. da dieses Problem in ganz Europa besteht. Diese rechtli
chen Rahmenrichtlinien müssen naltonal ausgestaltet werden (Substdlaritätsprin
Zlp) . Die Haftungsfragen müssen geklärt werden - wobei auch die Umkehr der Be
welslast zum Verursacher gepruft werden sollte. Wissenschaftltche Studten zur Ko
eXIstenzfrage sollten vorrangig bearbeitet werden. 

Der schwelende Konflikt bei der Welthandelsorgan isation WTO ZWischen EU 
und USA um den freien Handel von genetisch modlftzierte Pflanzen ist u. U. nicht 
auf Untonsebene, sondern In den einzelnen Mitgliedstaaten lösbar. Es Wird die Auf
gabe der Österreich Ischen Agrarpolitik sein. subsidiäre Lösungen für die GVO
Freiheit In bestimmten Gebieten und die lückenlose Information der Konsumenten 
stcherzustellen. Bel der Ausarbeitung von Regeln zur Vermeidung von wirtschaftli
chen und umwelt politischen Schäden ist das BMLFUW gefordert. 

Die nachhaltige Landwirtschaft baSiert u. a. auf dem Wirtschaften In betriebli
chen und regionalen Stoffkreisläufen. Neben den poliltschen und rechtlichen Rah
menbedtngungen kommt auch den Konsumentinnen und Konsumenten eine große 
Bedeutung zu. da durch das Kaufverhalten sowohl die Herkunft der Nahrungsmittel 
als auch die Form der Tterhaltung und Lebensmmelproduktion beeinflusst wird. 
Regionale Inlltatlven sollten gemeinsam mit der Landwirtschaft die Möglichkeiten 
der Regionen mit Hilfe des Programms zur ländltchen Entwicklung nutzen können. 

Um die Ökologislerung der österreichischen Landwirtschaft nachhaltig zu sichern, 
ISt ein Maßnahmenpaket (Aufrechterhaltung der Förderung extensiver Bewlrtschaf
tungen. RIsIkominimierung beim PSM-Elnsatz) erforderlich. Diese AbSicht könnte 
durch Berater- und Anwenderschulung forCiert werden. Die UmweltmInIster sollten 
auf EU-Ebene ein Aktionsprogramm dazu starten. 

Weiters wären Im Rahmen der OPUL-Förderungen für alle Kulturarten (analog 
Obst- und Weinbau) listen mit erlaubten Pflanzenschutzmitteln zu erstellen, deren 
Grundlage die Minimierung negativer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ISt. 
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Besonders bei Pflanzenschutzmitteln für den Hausgarlenberelch sollte eine geson
derte Prüfung bel der Zulassung gemäß Pflanzenschutzmitteigesetz 1997 fur die 
Anwendung Im Hobbygarten erfolgen. Werbung mit PosItivbotschaften wie .unglf
tlg", .schont Nutzllnge" oder .blologlsch abbaubar" sollte untersagt werden. Die 
Kombination von Düngern mit Pflanzenschutzmitteln (z. B. Rasendünger mit Un
krautvernlchter) oder fertige Mischungen InsektizId/Fungizid sollte nicht zugelassen 
werden, da sich damit die Wahrscheinlichkeit der Anwendung zum falschen Zeit
punkt deutlich erhöht. 

Von dem ozon schädigenden Wirkstoff Methylbromid wurden Im Durchschnitt der 
letzten sechs Jahre 2,3 t Jährlich eingesetzt . Die Anwendung von Methylbromid In 
der LandwirtSChaft ISt gemäß dem Montrealer Protokoll ab 2005 verboten, es wäre 
daher dringend notwendig, die Anwender darauf hinzuweisen, dass ab 2005 Me
thylbromld nicht mehr eingesetzt werden darf . Alternative Verfahren zur Nemato
denbekampfung sollten daher faVOriSiert werden. 

65 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 67 von 476

www.parlament.gv.at



III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)68 von 476

www.parlament.gv.at



SIebenter Umweltkontroltbencht - 3 2 ForstwIrIschah und Jagd 

3.2 FORSTWIRTSCHAFT UND JAGD 

3.2.1 EINLEITUNG 

Die Gesellschaft erwartet von Waldökosystemen die Erfüllung vielfältiger Nut
zungsansprüche und Leistungen. Das Schwergewicht der Waldnutzungen In Öster
reich liegt auf der Holzproduklton. Gerade In einer nachhaltigen Wirtschaft kommt 
einer umweltverträglich erzeugten Ressource Holz steigende wirtschaftliche Bedeu
tung als erneuerbarer Rohstoff und Energieträger zu (siehe Kapitel 3.4.3.4 und Ka
pitel 5.4.3.2). Daneben besteht hohes öffentliches Interesse an den landeskultureI
len (überbetnebltchen) Schutz- (siehe Kapitel 5.6.3.1), Wohlfahrts- und Erholungs
wIrkungen des Waldes, die letztlich auch die Qualität des menschlichen Lebens
raumes bestimmen. Die nachhaltige Erfüllung aller matenellen und Immatenellen 
Leistungen des Waldes hängt maßgeblich von seiner dauerhaften ökologischen 
Stabilität und Funktionsfähigkeit ab. Informationen zum Wald zustand sind in Kapitel 
5.4 zu finden. 

Maßnahmen der Forstwirtschaft üben einen bedeutenden Einfluss auf den Zustand 
des Okosystems Wald (Siehe Kapitel 5.4) aus, weil sie die gesamte WaIdentwIck
lung von der Verjüngung biS zur Endnutzung entscheidend gestalten. Art und Inten
sttät der Waldbewtrtschaftung hängen wtederum In einem hohen Ausmaß von den 
externen ökonomischen Rahmenbedingungen ab. Gleichzeitig ISt der Wald Le
bensraum für Jagdbare Wildltere, über deren BeWirtschaftung die Jagd auf Wald
ökosysteme einwirkt. Zudem üben eine Vielzahl anderer Landnutzungen - wie 
Landwirtschaft, Tourismus, Industrie, Verkehr und Naturschutz - direkte und Indi
rekte Umwelteinflüsse auf Wälder aus, die durch vlelfälltge WechselwIrkungen mit
einander vernetzt sind. Umfassende Bestrebungen zum Schutz und zur nachhal
tigen Nutzung von Waldökosystemen müssen daher letztltch die Einflüsse aller 
waldrelevanten Akteure berücksichtigen und zu einem sektorübergreifenden 
Waldmanagement integrieren (UMWELTBUNDESAMT, 2003). Die nachhaltige 
BeWirtschaftung von Wäldern und Wildpopulationen kann dazu wesentliche Beiträ
ge leisten. 

3.2.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

ZIelvorgaben zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von Wäldern und deren 
biologischer Vielfalt sind einer Vielzahl internaltonaler und naltonaler Vereinbarun
gen, Initiativen und politischer Prozesse zu entnehmen, in deren Zentrum die Idee 
der Nachhalltgkelt steht. Ausgehend von der ökonomischen Mengen- und Wert
Nachhaltigkelt der Holzproduktion wurden die Zielvorstellungen einer nachhaltigen 
Forstwirtschaft Im Lauf der letzten Jahrzehnte um die qualitativen Dimensionen der 
ökologischen und sozlo-kulturellen Nachhaltigkelt erweitert, die nun gleich gewich
tet nebeneinander stehen (siehe Kapitel t . 1). Dieses umfassende Verstandnts 
nachhalltger WaidbewIrtschaftung kommt In der Definition der MIntsterkonferenz 

Funktionen von Wald· 
ökosystemen 

Box 3.2-2 E: 
Auswahl wichtiger 
globaler Ziele 

Box 3.2-3 E: 
Auswahl wichIlger 
europilscher Ziele 
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Bo.3.2-4 E: 
Auswahl österrelchf

scher Ziele und 
Bestimmungen 

Bo.3.2-5 E: 
Internationale Ziele zu 

(Wald-) SChutzgebieten 
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Bo. 3.2~ E: 
Auswahl österr. Zielbe

stimmungen zur Jagd 

zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) zum Ausdruck. Diese versteht darunter 
.dle Behandlung und Nutzung von Wäldern auf eme Weise und in emem Maße, 
dass deren biologische Vielfalt, ProduktiVität, Erneuerungsfahlgkelt und Vitalität 
sOWie deren Fähigkeit erhält, die relevanten ökologischen. ökonomischen und sozi
alen Funktionen letzt und in Zukunft zu erfüllen, ohne andere Ökosysteme zu be
einträchtigen" (MCPFE, 1993a). Österreich hat die Resolution L 2 der MCPFE un
terzeichnet, In denen Kriterien und tndlkatoren für nachhaltige WaidbewIrtschaftung 
definiert werden (MCPFE, 1998a). In den korrespondierenden Richtlinien für die 
Watdwlrtschaftspraxis (MCPFE, 1998b), aber auch In nationalen Strategien, wer
den die bevorzugle Anwendung naturlicher Waldverjüngungsverfahren, die Ver
wendung standortangepasster heimischer Baumarten sowie die Anwendung scho
nender, ökologIsch angepasster Brlngungsverfahren als Grundsälze genannt. 

Das Bergwaldprotokoll der AlpenkonventIon (siehe Kapitel 5.6.2) fordert darüber 
hinaus eine naturnahe Bergwaldwirtschaft, im Nationalen Umweltptan (BMU, 1995) 
Wird ein naturnaher Waldbau empfohlen. Die Österreichische Strategie zur Umset
zung des Uberelnkommens über die biologische Vletfalt (BMUJF, 1998) nennt die 
Orientierung an der potenttell natürlichen Vegetation und eine kleinflächige und 
pflegliche Holznutzung als wesenthche Elemente naturnaher WaidbewIrtschaftung. 
Alle genannten Dokumente sehen In sInnähnlichen Formulierungen die Schaltung 
eines ausgewogenen Wlld-Watd-Verhältntsses vor, um eine natürliche WaIdverjün
gung zu ermöglichen. 

Die österreIchische Forstpolitik ISt den aus den multlfunkliOnellen Waldwirkungen 
resultierenden Zielen eoner nachhaltigen Mehrzweck-Forstwlrtschaft verpfhchtet. 
Dies mantfestlert sich in der programmatischen Zielformulierung (§ 1) des 2002 
umfassend novellierten Österreichischen Forstgesetzes (BGB!. Nr. I 59/2002) (sie
he Box 3.2-4_E und Box 3.2-27 _E), das den wichtigsten nationalen Rechtsrahmen 
für die WaidbewIrtschaftung bIldet. Als dessen Zielbestimmung Wird neben der Er
haltung des Waldes und seiner Wirkungen - einschließlich deqentgen als Lebens
raum für Flora und Fauna - die SIchersteIlung einer nachhattigen WaIdbewIrtschaf
tung genannt, wobei deren Aufgaben durch Ubernahme der MCPFE-Deflnttlon um
rissen werden. WIchtige Bestimmungen des Forstgesetzes umfassen unter ande
rem: 

• Die WIederbewaldung soll, wo möglich, durch Naturverjüngung erfolgen; ansons
ten ISt standortstauglIches Vermehrungsgut zu verwenden. 

• Kahlhiebe, die Boden, Wasserhaushalt oder die Schutzwirkung von Schutzwäl
dern beeinträchtigen, Sind generell verboten. 

• Großkahlhiebe ab 2 ha Größe sind verboten, Kahlhiebe ab 0,5 ha genehml-
gungspflichtlg. 

Dem besonderen Schutz der biotoglschen Vielfalt von Waldökosystemen dienen 
Schutzgebiete, In denen forstliche Eingriffe entweder vollkommen untersagt sind 
oder bestimmten Beschränkungen unterliegen (siehe Kapitel 5.4.3.1 und KapI
tel 5.4.5). 

Verbindliche, umfassende Kriterien für die nachhaltige Jagdliche Nutzung von Wild
tieren wurden bistang noch nicht kodIfiziert. Auf Informeller Ebene wurden In Oster
reich freiwillig anzuwendende .Kriterlen und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd" 
erarbeitet (UMWELTBUNDESAMT, 2001) (Siehe Box 3.2-36 E) . Kompetenzrecht-
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lich tst das Jagdwesen in Österreich Landessache. Wesentliche Zielbestimmungen 
der Landesjagdgesetze umfassen v. a.: 

• die Erhaltung eines gesunden und artenreichen Wildbestandes 

• die Vermeidung waldgefährdender Wildschäden. 

In Kärnten wurde 2003 eine Novellierung des Jagdgesetzes beschlossen, durch die 
ab dem In-Kraft-Treten am 1. Jänner 2005 wesentliche Teile des Jagdwesens in 
die Selbstverwaltung der Jägerschaft ausgegliedert werden. 

3.2.3 SITUATION UND TRENDS 

3.2.3.1 Forstwirtschaft 

Die Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) 2000/02 waren zum Zeit
punkt der Verfassung des Umweltkontrollberichts (Datendeadline 31 .12.2003) noch 
nicht verfügbar. Die verwendeten Daten der ÖWI zum Ist-Zustand der österreichi
schen Forstwirtschaft stammen aus der Erhebungsperiode 1992/96. Bei der Dar
stellung von Trends wird auch auf Ergebnisse früherer Inventurzyklen zurückgegrif
fen. 

Der österreich ische Wald befindet sich zu 80 % in Privatbesitz, der durch überwie
gend kleinteilige Eigentumsstrukturen gekennzeichnet ist. Die großteils kleinstruk
turierten Besitzverhältnisse begünstigen grundsätzlich eine kleinflächige WaIdbe
wirtschaftung. Etwa 15 % des Gesamtwaldes werden von der Österreichischen 
Bundesforste AG als größtem heimischen Forstbetrieb bewirtschaftet. 

Wald Ist in Österreich traditionell ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In über 
170,000 Forstbetrieben trägt er für rund 8,000 Beschäftigte sowie in der Holzindust
rie für knapp 31.000 Beschäftigte zur Einkommenssicherung bei (BMLFUW. 
2003a). Trotz eines seit Jahren stagnierenden Beitrags der Forstwirtschaft von 0,3-
0,4 o~ zum Bruttoinlandsprodukt (STATISTIK AUSTRIA. 2003b) bildet die heimi
sche Forstwirtschaft die Grundlage der exportorientierten holzverarbeitenden In
dustrie; beide gemeinsam erwirtschafteten 2002 einen Exportuberschuss von 1.8 
Mrd. €. Allerdings stammt ein zunehmender Anteil der in Österreich verarbeiteten 
Holzmengen aus Importen (STATISTIK AUSTAIA. 2002) . 

Im österreichischen Wald wächst weiterhin mehr Holz zu . als jährlich geerntet wird : 
In der Periode 1992 - 1996 wurden rund 70 % des jährlichen Holzzuwachses von 
27 Mio. Vorratsfestmetern (Vfrn) jährlich genutzt. wodurch Sich der lebende Holz
vorrat Im Ertragswald stetig erhöht (1996: rd. 1 Mrd. Vfm) (BMLFUW , 2001). Dabei 
ent1ällt der Großteil der Vorratsaufstockung auf den Kleinwald unter 200 ha, wäh
rend in größeren Betrieben die Holzentnahme näher am Zuwachs liegt. Vor allem 
Im bäuerlichen Kleinwald werden Nutzungen vorwiegend Im Bedarfsfall vorgenom
men (.Sparkassen"-Funktion j, wodurch hier auch die Durchforstungsreserven grö
ßer sind (BMLF, 1998). 

Die Globalisierung und die Nachfrageabhängigkeit der Holzmärkte, im mehrjähri
gen Trend rückläufige Holzpreise sowie ein Strukturwandel in der Sägeindustrie 
haben zur Entstehung eines starken Konkurrenz- und Preisdrucks auf die heimi
sche Forstwirtschaft geführt. Die HOlzproduktion im Gebirgsraum ist kostenintensi-

Box 3, 2~7 _E: 
Reform des Jagdwesens 
In Kärnten 

Box 3.2-6_E: 
Holzeinschlag, Sturm· 
und Käferschäden 

Box 3.2-9_E: 
Externe ökonomische 
Rahmenbedingungen 
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Nutzungsarten 

ver als diejenige vieler ausländischer Anbieter und daher oft weniger konkurrenzfä
hig. Daraus resultiert eine ungünstige Kosten-Erlös-Situation. 

Neben anderen Einflüssen hat die direkte und indirekte Begünstigung wIrtschafIIich 
bedeutender Baumarten durch die Waldbewirtschaftung im Verlauf der jahrhunder
telangen Nutzungsgeschichte zur Veränderung der natürlichen Baumartenzusam
mensetzung geführt. Waldgeschichllich betrachtet stehen hohen Anteilszugewin
nen der Fichte, Kiefer und Lärche hohe Anteilsverluste von Tanne, Buche, Eiche 
und anderen Laubhölzern gegenüber (KRAL, 1994), was sich im gegenwärtigen 
Wald bild widerspiegelt. Während der letzten Jahrzehnte wird jedoch von der Wald
inventur ein deutlicher und zunehmender Trend zur Zunahme des Laub- und 
Laubmischwaldes und zur Abnahme von Nadelholz- und Fichtenreinbeständen 
ausgewiesen, dessen zukünftige Fortsetzung zu erwarten Ist. ZWischen den Auf
nahmeperioden 1971 /80 und 1992/96 haben Laubholzreinbestände um rund 2 % 

zu- und Nadelholzreinbestände um rund 5 % abgenommen (FBVA, 1997; RUSS, 
1997) (siehe Kapitel 5.4.3.1). 

Der Halbierung der in Baumschulen prodUZierten Forstpflanzen zwischen 1992 und 
2001 ist ein Indiz für einen derzeit anhaltenden Trend zur Naturverjüngung. Laut 
ÖWI 1992/96 Wird auf mehr als 50 % der freistehenden Verjüngungsflächen bereits 
überwiegend mit Naturverjüngung gearbeitet (BMLFUW, 2003a; 2002). Anhand der 
Naturverjüngung, die unter der bestehenden Überschirmung von Beständen vor
handen ist. kann das gesamte Naturverjüngungspotential auf mindestens 87 % ge
schätzt werden (SCHODTERER & SCHADAUER, 1997). 

Die Art des Veqüngungsverfahrens wird weitgehend durch das waldbauliche Nut
zungsverfahren bestimmt. Über 90 % der Kunstverjüngungen sind auf Kahlschlag
flächen anzutreffen. Nach den Holzeinschlagsmeldungen wurden 2002 auf 73 % 
der gesamten Nutzungslläche (31.007 ha) Einzelstammentnahmen bzw. kleinllä
chigere Eingriffe und auf 27 % (11 .711 ha) Kahlschläge angewendet (BMLFUW, 
2oo3b). In ersterem Wert sind allerdings auch alle Pflegeeingriffe enthalten, bei de
nen Bäume entnommen werden. Diese sogenannten Vornutzungen machten 32 % 
des gesamten Holzeinschlags aus, wodurch die verbleibende Fläche der reinen 
Endnutzungen ohne Kahlhieb sich deullich reduziert. Im Vergleich zum Zehnjah
resmillel 1992 - 2002 hat sich die absolute Kahlschlagfläche um 16 % verringert 
und die Fläche mit Einzelentstammentnahmen in etwa demselben Ausmaß erhöht. 
Im Mittel der letzten fünf Jahre zeigt die Kahlschlagfläche jedoch keine nennens
werte Veränderung (BMLFUW, 2003b). 

Die Waldinventur weist zwischen den Aufnahmeperioden 1992/96 - 1986/90 einen 
Rückgang des Kahlschlag-Anteils an der genutzten Holzmenge um 5 °0, aber auch 
von Kleinllächennutzungen (bis 500 m2

) um 6 % aus. Hingegen hat der Anteil von 
Verjüngungshieben und Räumungen zusammen um 6 % zugenommen, was auf 
einen vermehrten Einsatz von Naturverjüngungsverfahren hinweist (FBVA, 1997). 

Um den beschriebenen Kostendruck, der die wirtschaftliche Erzeugung von Nutz
holz erschwert , zu kompensieren, werden in der modernen Forstwirtschaft zuneh
mend voll- oder teilmechanisierte Ernte- und Bringungssysteme eingesetzt. Rund 
15 % des in Österreich jährlich eingeschlagenen Holzes werden bereits milleis 
Vollerntemaschinen (Harvester) bzw. Sortimentschleppern (Forwarder) geerntet; 
1993 waren es erst 6 %. Im Gebirgswaldbau hat sich bei Hangneigungen von mehr 
als 60 %, wie sie auf rund 25 % der österreichischen Waldfläche auftreten, die seil
krangestützte Holzbringung verstärkt als Alternative durchgesetzt. Derzeit werden 
20 % des genutzten Holzes durch SeHanlagen vom Fällungsort bis zur Forststraße 
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transportiert (BMLFUW , 2oo3b und BMLF, 1998). Im Allgemeinen wird bei der 
Holzernte ein Tet! des verbleibenden Bestandes und der Vorverjüngung geschädigt. 
Die ÖWI 1992/96 weist an 6,7 % aller Stämme des bewirtschafteten Waldes. die 
13 % des Gesamtvorrates repräsentieren, Ernteschäden aus. Mit einer Abnahme 
von - 0.7 oco (rd . 20,5 Mio. Stämme) gegenüber der Vorperiode ist die Tendenz a
ber erkennbar rückläufig (FBVA, 1997). Schäden an Baumwurzeln, Boden und 
Krautschicht werden jedoch nicht erfasst. 

Einschließlich öffentlicher Straßen wird der österreichische Ertragswald von 
150.300 km Lkw-befahrbaren Straßen erschlossen; dtes entspricht einer Wegdich
te von 44.9 11m/ha. Jährlich werden 2.160 km Lkw-Straßen neu gebaut, die Zu
wachsrate hat sich gegenüber 1986/90 verlangsamt. MANG (1992) errechnete 
einen Forstwegeanteil von 4 % an der Wirtschaftswaldfläche. Zusätzlich dienen 
147.000 km unbefestigter, oft temporärer Rückewege der Feinerschließung (Dichte 
43,9 lImIha), die den Transport der gefällten Bäume zur nächsten Forststraße er
möglicht. Bei ebenfalls rückläufigem Trend werden derzeit rund 1.480 km Rücke
wege pro Jahr neu angelegt (FBVA, 1997). Die Erschließungsdichte ist im Schutz
waid wesenllich geringer als im Wirtschaftswald . 

2003 wurde vom Lebensministerium der als offener Diskussionsprozess konzipierte 
Österreichische Walddialog initiiert, dessen vorläufiges Ergebnis 2005 etn Nationa
les Waldprogramm als Grundlage für die zukünftige Forstpolitik bilden soll 
(BMLFUW, 2oo3c). Mit den Schutzwaldplattformen wurde ein weiteres partizipati
ves Instrument geschaffen, das dem Interessenausgleich zwischen Wald- und an
deren Raumnutzern dient (siehe Kapitel 5.6.4. Box 5.6-13_E). 

Österreich war bei der Erarbeitung von Pan-Europäischen Indikatoren für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung im Rahmen der MCPFE (siehe Box 3.2-4_E) 
maßgeblich beteiligt. Auch im Rahmen der Alpenkonvention bestehen derzeit inter
nationale Bemühungen zur Entwicklung von - u. a. auch waldbezogenen - Indika
toren. Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekls wurde eIn Ansatz Zur Umset
zung der RIchtlinien der MCPFE auf betrieblicher Ebene entwickelt (VACIK & 

WOLFSLEHNER, 2003). Trotz dieser und anderer Vorarbeiten gibt es in Österreich 
jedoch bIslang keine offiziellen, umfassenden Kriterien und Indikatoren für nachhal
tige Waldwirtschaft auf nationaler oder subnationaler Ebene. 

3_2_3.2 Jagd 

Rund 98 0
'0 der Bundesfläche werden jagdlich bewirtschaftet. Im Jahr 2001 bestan

den in ÖsterreICh 12.031 Jagdgebiete, wovon über 55 % auf Eigenjagdgebiete 
(> 115 ha) und der Rest auf GemeinschaftsJagdgebIete entfIelen. Der gesamte 
lährlrche Wirtschaftswert des Jagdwesens in Österreich einschließlich angeschlos
sener Wirtschaftszweige wird auf rd. 432 Mio. € Gesamtumsatz geschätzt, wovon 
49 Mio. € auf Jagdpacht und Abschussgebühren und 26 Mio. € auf den Wert des 
erlegten Wildbrets entfallen (ZLJV, 2003). Dem steht ein geschätzter monetarisler
barer AnteIl der jährlichen wildbedingten Waldschäden in der Höhe von rund 
218. Mio. € gegenüber, wovon nur ein geringer Teil von der Jägerschaft ersetzt wird 
(REIMOSER. 2000) (siehe Kapitel 5.4.3.4) . Die Zahl der Jagdkartenbesitzer hat 
sich gegenüber 1957 um 81 % und gegenüber 1999 um 0,6 % auf einen histori
schen Höchststand von 115.615 im Jahr 2001 erhöht . Dadurch hat sich die durch
schnittlich jedem Jäger zur Verfügung stehende Jagdfläche gegenüber 128 ha im 
Jahr 1957 auf derzeit rund 72 ha reduziert, gleichzeitig hat die durchschnil1liche 

Box 3.2·14_E: 
Österrelchlscher Wald
dialog 

Box 3.2-15 E: 
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Zahl der Jäger je Revier von 6.5 auf 9,6 zugenommen (STATISTIK AUSTRIA, 
2003a und frühere Jahrgänge). In dieser Entwicklung liegt eine der Ursachen für 
regional überhöhte Wildstände (siehe Kapitel 3.2.4.2) . 

Die in Österreich wirtschaftlich bedeutendsten Wildarten gehören zum Schalenwild. 
Dies sind die dem Jagdrecht unterliegenden wild lebenden Paarhufer mit den wich· 
tigsten heimischen Vertretern Rotwild (Rothirsch), Rehwild (Reh) , Gamswild (Gäm· 
se) und Schwarzwild (Wildschwein). Seit etwa Ende des 19. Jahrhunderts ist die 
Popufationsentwicklung dieser Schalenwildarten durch eine kontinuierliche Bestan· 
deszunahme geprägt. Afs indirekter Indikator für Bestandesveränderungen kann in 
bedingtem Ausmaß die zeitliche Entwicklung von Abschusszahlen herangezogen 
werden (GOSSOW. 1976), weH nachhaltig mögliche jagdliche Entnahmeraten 
einen entsprechenden Mindestwildbestand bzw. ·zuwachs voraussetzen 
(REIMOSER , 1987). 

Die Rotwildentnahme (44.324 Stk.) hat im Jagdjahr 2001 /02 den höchsten Stand 
seit 1977 erreicht, bei Rehwild (267.312 Stk.) war es nach den Jahren 1991 /92 die 
drittgrößte und bei Schwarzwild (28.926 Stk.) die größte jemals verzeichnete Ab· 
schuss höhe. Bei allen SChalenwildarten weist die Abschusstätigkeit im Zeitraum 
1999 - 2001 zunehmende Tendenz auf ; die höchste Steigerungsrate war bei Reh· 
wild mit + 11 ,3 % und bei Schwarzwild mit +23 % zu registrieren. Langzeitlich be· 
trachtet setzt sich damit ein seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bestehender, 
starker Anstieg der Abschusszahlen fort . Seit 1948 hat sich die Jagdstrecke (An· 
zahl erlegter Tiere) von Rotwild um den Faklor 5,1, von Rehwild um den Faktor 6,3 
und von Gamswild um den Faktor 3.4 vervielfacht , diejenige von Schwarzwild gera· 
dezu exponentiell um den Faktor 284. Insgesamt hat sich die registrierte Schalen· 
wildstrecke Im Zeitraum 1948 - 2002 mehr als verseehsfacht. (STATISTIK AUS· 
TRIA, 2003a und frühere Jahrgänge; UMWELTBUNDESAMT, 1995). 

3.2.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

3.2.4.1 Forstliche Bewirtschaftung 

Bei der Bewertung der forstlichen Bewirtschaftung steht der Begriff der Nachhaltig· 
keit im Mittelpunkt (siehe Kapitel 1.1 und Kapitel 3.2.2) . Die quantitative Vorrats· 
nachhaltigkeit ist im österreichischen Wald insgesamt gegeben: es wird deutlich 
weniger Holz entnommen, als zuwächst. 

In qualitativer Hinsicht ist bei jedem forstlichen Eingriff insbesondere auf den Erhalt 
der ökologischen Grundlagen Bedacht zu nehmen. Grundsätzlich ist jeder waldbau· 
liehe Eingnff mit mehrdimensionalen ökologischen Auswirkungen verbunden und 
beeinllusst ökologische Prozesse, Naturnähe, Strukturvielfalt sowie pllanzliche und 
tierische Artenvielfalt von Waldökosystemen (siehe Kapitel 5.4.3 und Kapitel 5.4.4) . 
Forstwirtschaftliche Maßnahmen können dabei unterschiedliche Ökosystemkom· 
ponenten sowohl positiv als auch negativ beeinllussen. 

Die Zunahme des Laubholzanteils und die Abnahme von Nadelholz· und Fichten· 
beständen deuten in Summe auf einen anhaltenden Trend zu naturnäheren Wald· 
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mischungen und eine naturnähere Bewirtschaftung hin, wenngteich eine konkrete 
Bewertung der Naturnähe aktueller Waldgesellschaften nur bestandesbezogen er
folgen kann. Gemessen an der potenttell naturtichen Vegetation Ist der aktuelle 
Baumartenanteil Insbesondere der Fichte sowie der Flächenanteil von nadelholz
domimerten und reinen Nadelholz-Beständen außerhalb deren natürlichen Verbrei
tungsgebietes In Österreich Insgesamt höher (siehe Kapitel 5.4.3.1 und Box 3.2-
lOT). Instabile Waldbestände mit reduzierter Widerstandskraft gegen natürliche 
und anthropogene Belastungen sowie erhöhtem Pflegeaufwand können Infolge
dessen auftreten, wie z. B. klImainduzierte Schäden an standortwidngen FIchten
beständen der TIeflagen zeigen (UMWELTBUNDESAMT, 2000) (siehe KapI
tel 5.4.3.2 und Kapitel 5.4.4) . Die selektive Förderung ökonomisch relevanter 
Baumarten hat gegenüber dem Naturwald zu einem veränderten und Insgesamt 
eingeengten Baumartenspektrum geführt . Eine überwiegend an phänotypischen 
(äußeren), wirtschaftlich erwünschten Form- und Wuchsmerkmalen onentierte Aus
lese trägt zur weiteren genetischen Verarmung bel (MÜLLER, 2001). 

Grundsätzlich bewirkt beinahe jede forstwirtschaftliche Nutzung eine Senkung des 
durchschmttllchen Bestandesalters, wocurch nur wenige Baumindividuen ihr mögli
ches phYSiologisches Lebensalter erreichen. Arten- und strukturreiche Pionler-, Al
ters- und Zerfallsphasen der BestandesentwIcklung werden Insbesondere durch 
großflächige Nutzungen und anschließende Aufforstungen verhindert . Dadurch wird 
zahlreichen Artengemeinschaften, darunter solchen, die auf Tot- und Altholz ange
wiesen Sind, die Lebensgrundlage entzogen (siehe Box 3.2-25 E, Kapitel 5.4.3.1 
und Kapitel 5.4.4) (SCHERZlNGER, 1996). 

Der bestehende Trend zu vermehrter Naturveqüngung ISt ein Indiz fur eine natur
nähere Bewirtschaftung. Das vorhandene Naturverjüngungspotential wird damit 
zwar stärker, aber noch nicht voll ausgeschöpft (BMLFUW, 2oo3a, 2002). Dieses 
wird vor allem durch Kahlschlagnutzungen (27 0'0 der Nutzungsfläche, 28 0'0 der 
Nutzungsmenge) begrenzt, obwohl deren Gesamtfläche Sich Im langjähngen Trend 
zugunsten von kleinflächigen und einzelstammweisen Nutzungen reduziert hat 
(BMLFUW, 2oo3b und FBVA, 1997). Kahlschlagbetneb erfordert oftmals künstliche 
Veqüngung und kann zur Begründung arten- und strukturarmer, gleichförmiger AI
tersklassenwälder mit eingeengter genetischer Vielfalt führen (SCHERZlNGER, 
1996). Bel der lährllch neu entstehenden Kahlschlagfläche ist zu beachten, dass Ih
re negativen ökologischen Auswirkungen jahrelang wirksam bleiben können. Hierzu 
zahlen Humus- und Nährstoffabbau, Verarmung der BOCenfauna, erhöhte ErOSion 
und verstärkte Verbissgefährdung infolge unnatürlich hoher lokaler WIlddichten. 
Zudem reduzieren Veqüngungs- und Jungwuchspflege-Kosten, WIldschadenanfäl
lIgkeit, verringerte BestandesstabilItät sowie der Verzicht auf die volle Ausschop
fung des kostenlosen natürlichen Bestandesprocukllonspotenttals, des standortlI
chen Wuchspotenllals und der optimalen Stück-Masse-Relatlon der geernteten 
Stämme die vordergründige Wirtschaftlichkeit des Kahlschlagbetnebs. So haben 
zum Beispiel REIMOSER & LOIDL (1980) anhand eines fichtenreichen Geblrgs
waldbetnebs die betnebswirtschaftliche Überlegenheit von Naturverjüngungsverfah
ren nachgeWiesen. 

Demgegenüber kann Im Rahmen eines naturnahen Waldbaus ein vielfältiges Re
pertoire kleinflächigerer Nutzungstypen biS hin zur Einzelstammentnahme Situati
onsangepasst und fleXibel kombimert werden. Die Techniken des naturnahen 
Waldbaus versuchen, natürliche ökosystemare Selbststeuerungskräfte zu nutzen. 
Zentrale Elemente Sind unter anderem die Onentlerung an der potentiell natürlichen 
Waldgesellschaft, kleinflächige ocer eInzeistammweise schonende HOlzernte, na-
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türliche Ve'lüngung und die Schaffung stufiger. vielgestaltiger Waldstrukturen mit 
ausreichendem Totholzanteil (FRANK & VACIK. 1998). Alternativen zum Kahl
schlag. wie kletnflachlge Schlrm-. Saum- und Femel-Schlagverfahren sowie Dauer
bzw. Plenterwaldformen sind grundsatzhch weniger elngnffslntenslv und begünsti
gen das Aufkommen einer standortangepassten Naturverlüngung (BURSCHEL & 
HUSS. 1997 und SCHERZlNGER, 1996) (siehe Kapitel 5.4.5) . 

Die aus den überbetnebllchen ökonomischen Sachzwangen resuilierende ungüns
tige Kosten-Erlös-Situation kann tendenZiell dazu führen , dass Invest,ltonen in öko
logisch vortetlhafte , dlversltäts- und stabilitätsfördernde waidbaulIche Maßnahmen 
(z. BrechtzeitIge Ve'lüngungseinleitungen. Sicherung einer standortgerechten Na
turve'lüngung. Forderung von MIschbaumarten) unterbleiben. Neben negativen 
Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und Naturnähe der Wälder birgt dies die 
Gefahr. dass landeskulturelle WaidfunkIIonen. wie Schutz- und Wohlfahrtswirkun
gen (siehe Box 3.2-1 E) . beelntrachtlgt werden (UMWELTBUNDESAMT. 1994 und 
BMU, 1995). 

Die zunehmende technische Rationalisierung der Holzernte ISt grundsätzlich auch 
mit RIsiken fur den verbleibenden Bestand und die Umwelt verbunden. Zwar wei
sen trotz zunehmender Mechanlsierung der Ernteverfahren die Stammschäden 
rückläufige Tendenz auf. doch ISt aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen 
eine weitere Verringerung von Ernteschäden durch bestandesschonende Ernteme
thoden notwendig, Die Harvestertechnologle (große vollmechanisierte Erntema
schtnen) ermöglicht das flächige Befahren von Wald böden. bel modernen raupen
gestützten Geräten bis zu Steigungen von 70 ... Verbesserte Steigfähigkeit -
ebenso wie verbesserte Wegerschließung (Siehe unten) - ermöglichen die Nutzung 
zusätzlicher Waldflächen, Vor allem bel ungünstiger Witterung und durchfeuchte
tem Boden können mobile automatisierte Erntesysteme zu Bodenverdichtung und 
-verwundungen sowie Wurzelverletzungen führen und dadurch die Vegetation be
einträchtigen. Ernteschäden an Stämmen und Wurzeln erhöhen das Risiko von 
Pllzlnfekllonen. was Wiederum potentiell die Bestandesstabilität und SchutzwIrkung 
gefahrdet (KORTEN & MATTHIES. 2003 und KREMER et al. . 2003). Gemeinsam 
mit Schäden an der Vorverjüngung kann dies den zukünfttgen waldbaullchen Hand
lungsspielraum einengen. Der Einsatz von Harvester- und Schleppertechnologlen 
erfordert eine höhere Dichte von Rückewegen und -gassen. temporärer befahrba
rer Schneisen Im Bestand. die dem Holztransport biS zur nächsten Forststraße die
nen Sie können vor allem Im Stellgelände die Bildung von Erosionsnnnen begüns
tigen , die BestandesstabilItät beeintrachtigen. für manche TIergruppen zur Frag
mentlerung des Waldgefüges beitragen und werden Vielfach als Minderung der Äs
thetik des Waidbildes empfunden (SCHERZlNGER, 1996 und LACKNER. 1999). 
Die Wirtschaftlichkeit von Harvestern nimmt aufgrund der erhöhten Einsatzkosten 
Im Allgemeinen mit steigender HIebsmenge. Elngnffsstärke und Ruckegassendich
te zu (PAUSCH. 2003 und HAFNER & TRZESNIOWISKI. 1994). Die seIlkrange
stutzte Rückung ISt Im Gebirge zwar eine grundsätzlich boden- und bestandes
schonende, aber ebenfalls kostenintensive Bnngungsalternatlve. Um die Produktivi
tät des Ernteeinsatzes zu verbessern , kann daher die Tendenz bestehen, die Nut
zungstntensltät zu erhöhen. zum Beispiel durch Flachen- oder Streifenkahlschläge 
(VACIK et al. . 2002 und STAMPFER et al., 2001 ). Derartige Nutzungsintensivie
rungen konnen aber einer naturnahen BeWirtschaftung Widersprechen. Der Druck 
zur Minimierung der Holzerntekosten kann beWirken. dass nutzungstechnIsche 
Aspekte Indirekt zunehmend die Wahl des waldbaullchen Verfahrens mitbestim
men, welche Wiederum erheblich die zukunftigen Waldstrukturen beeinflussen 
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(JOHANN. 2003 und PAUSCH. 2003). Eine Technikfolgenabschälzung. welche die 
ex ante-Beurtellung zu erwartender Schäden an Boden. verbleibendem Bestand 
und Vorverjüngung ermöglichen würde. wird in der Forstwirtschaft bislang nicht 
prakltZlert (VACIK et al" 2002 und DIERKES. 1993). 

Der osterreichische Wlrtschaflswald verfügt insgesamt über ein sehr dichtes Er
schließungsnetz (TERSCH . 1994). das laufend weiter verdichtet wird . Eine 
naturangepasste AufschlIeßung Ist eine wesentliche Grundlage einer nachhalltgen 
Waldbewlrtschaflung. aber auch für die Jagd. den Tourismus und die AImwIrtschaft 
erfüllen Forstwege zentrale Infrastrukturelle Funktionen. Aus ökologischer Sicht 
können Erschließungsmaßnahmen negative AusWirkungen auf Waldökosysteme 
haben und zur zunehmenden Fragmentlenung des Waldgefüges beitragen. womit 
die Entstehung von Iterökologlschen Wander- und Ausbreitungsbarneren beguns
tlgt wird (SCHERZlNGER. 1996) (Siehe Kapitel 3.5.3.4 und Box 3.5-12 E) . Durch 
Forstwegebau. aber auch durch großfläch'ge HIebsmaßnahmen entstehen neue. 
künstliche Waldränder. Deren GrenzlInienwirkung vermag zwar durch die Erhöhung 
der Strukturdlversltat lokal auch die Vielfalt lIchttoleranter und störungsangepasster 
Arten zu erhöhen (ODUM. 1999). Jedoch werden negative Randeffekte für zuneh
mende Verluste charakterisltscher Waldarten verantwortlich gemacht (SCHER
ZlNGER. 1996). Diese werden durch Arealverkleinerung. Konkurrenz- und FeInd
druck Vielfach von waidatypischen .Randarten" verdrängt (BARNES. 2000). 

Verbesserte Erschließung Zieht als Sekundäreffekt In der Regel eine höhere Inten
Sität der Erholungsnutzung nach sich. was auch In bis dahin weitgehend unbeein
flussten Rückzugs-Lebensräumen zur vermehrten Störung von TIerarten führen 
kann. Neben landschaftsästhetischen Beeinträchtigungen Sind als negative geo
ökologische AusWirkungen eines landschaflsunangepassten Forstwegebaus u. a. 
Veränderung des Bodenwasserhaushalts. Verringerung der HangstabilItät und Ero
slonsbegünstigung möglich, vor allem in exponierten Hochlagen. Zu berückSichti
gen ISt . dass eine natumahe Waldbewirtschaftung und eine bestandesschonende 
Holzernte aus nutzungstechnischer Sicht vielfach eine vergleichsweise hohe Feln
erschlIeßungSIntensItät erfordern (BURSCHEL. 1983 und SPERBER. 1994). Um
gekehrt ISt in der PraxIs ein dichtes Erschließungsnelz aber noch nicht notwendi
gerweise mit einer naturnahen Bewirtschaftung gekoppelt. 

Für die ForstpraxIS brachte d,e Noveilierung des Forstgesetzes 2002 einige Ver
waltungsverelnfachungen, welche die Handlungsfreiheit und Eigenverantwortung 
der Waldeigentümer stärken. Die umfassende Definition nachhaltiger Waldbewlrt
schaflung mit der Erwähnung der Lebensraumwirkung In der Praambel (§ 1) (Siehe 
Box 3.2-4_E) bleibt zwar ohne unmittelbare rechtsverbindliche Wirkung, hat aber 
posiltven forstpolItischen Signalcharakter und kann dazu beitragen, eine stärker 
ökologisch orientierte Sicht auf die Waldwirtschafl zu etablieren. 

Die Erarbeltung eines Nationalen Waldprogramms im Rahmen des ÖsterreIchI
schen Waiddialogs und die Schutzwaldplattformen s,nd neuartige Instrumente. die 
die Beteiligung waldrelevanter Akteure an der Formulierung der Forstpolitik ermög
lichen. Ihr großes Potenltal liegt Im Ermöglichen eines konstrukltven Interessen
ausgleichs und wechselseiltger Lernprozesse (WEISS & GLUCK. 2003). 

Jede Form der forstlichen BeWirtschaftung bewegt Sich Im Spannungsfeld von Öko
logie und Ökonomie. Eine ökonomisch nachhaltige Holzproduktion Ist Jedoch lang
fristig ohne ökologische Nachhaltigkelt nicht möglich. Durch e,ne naturnahe. nach
haltige Waldbewlrtschaflung können belde Nachhaltigkeitsdlmensionen bestmög
lich vereinbart werden. 

Box 3.2-26 E: 
Randeffekte 

eox 3.2-27 E: 
Umweltrelevante B~ 
Itlmmungen Im neuen 
Forstgesetz 

Box 3.2-28 E: 
Partizipation 
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Box 3.2-29 G: 
WIrkungsdiagramm 

Jagd-biologische Vielfalt 
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Box 3.2-30_G: 
Jagdstallllllche Kenn

werte 

Box 3.2-31 _E: 
Trophienästhetik 

Box 3.2-32 E: 
Wlldlill1erung 

3.2.4.2 Jagdliche Bewirtschaftung 

Durch Entnahme und Hege lagdbarer WIldlIerarten beeinflusst die Jagd Zustand. 
Vielfalt und EntwIcklung von Ökosystemen, von Lebensgemeinschaften aus Tler
und Pflanzenarten sowie die Qualität anderer Landnutzungen wie Forst- und Land
wirtschaft. 

Trotz laufender Abschusserhöhung konnte bisher die Summe aus Jagdlicher Ab
schöpfung. verkehrsbedingter Mortalität und natürlichen Populationsabgängen of
fensichtlich die jahrlichen Populationszuwachse des Schalenwildes nicht ausglei
chen. Erhöhte WIlddichten Sind neben der Einengung von Wildlebensräumen sowie 
einer erhöhten Wlldschadenanfälligk9ll von Wäldern durch forstliche und außer
forstliche Einflüsse (siehe Kapitel 5.4.4, Box 5.4-24 E) eine der Hauptursachen für 
die bestehende hohe WIldschadenbelastung des Waldes (REIMOSER & VÖLK, 
1988), die regional waidbaulIche und landeskulturelle Tragbarkeitsgrenzen über
schr9llet (Siehe Kapitel 5.4.3.4 und Box 5.4- I 6 E) Eine direkte Korrelation zwi
schen Wildschadenausmaß und WIlddichte muss aber nicht zWingend bestehen 
(REIMOSER, 1986). 

AußerjagdlIche Ursachen fur den starken PopulationsansIleg liegen In anthropoge
nen Lebensraumveränderungen, die insgesamt eine Verbesserung der Uberle
bensmöglIchkeiten emlger anpassungsfähiger, konkurrenzkräftiger SchalenwIldar
ten bewirkten. So we,sen Agrarlandschaften vielfach em saisonal erhöhtes Nah
rungsangebot auf , und dichte Nadelholzbestände bieten besiedlungsattraktive 
EInstandsräume, d. h. bevorzugte Aufenthaltsorte für das Wild (Siehe Kapitel 5.4.4, 
Box 5.4-24 E) (REIMOSER & VÖLK, 1988 und UMWELTBUNDESAMT, 1996). 
Die populationsbiologisch mögliche Tragfählgk9ll der modernen Kulturlandschaft 
wurde somit insgesamt erhöht, die schadensabhängige Tragfähigkeit durch wild
schadenanfälilgere Wälder ledoch gleichzeitig reduziert . Eine jagdliche Beslandes
regulation wird mit zunehmender Dllferenz zwischen beiden Tragfähigk9llsniveaus 
schwienger (vgJ. SCHERZlNGER, 1996). Zudem scheinen einige SchalenwIldarten 
aufgrund populationsbiologischer Kompensallonsmechanlsmen (verringerte mne
rartllche Konkurrenz, verbessertes Ressourcenangebot) auf vermehrte Abschusse 
mit erhöhtem Populationszuwachs zu reagieren (KURT, 1991 und UMWELT
BUNDESAMT, 1996). 

Tlelerllegende lagdllche Ursachen für überhöhte WIlddichten sind Im Einzelnen 

Die gestiegene Anzahl der Jäger bedeutet eme erhöhte Nachfrage nach attraktiver 
Jagdbeute, zu deren Befnedlgung größere WIldbestande lür nötig gehalten werden. 
Die Stückzahl des durchschnittlich pro Jäger erlegten Schalenwildes hat Sich trotz 
der starken Zunahme der Jagdausubenden nicht verringert , sondern s9ll 1948 so
gar um nahezu das Dreifache auf nunmehr 2,9 Stk./Jahr erhöht (UMWELT
BUNDESAMT. 1995 und 1996). Die PraxIs des selektiven Abschusses nach tro
phäenästhetlschen Kntenen erfordert einen hohen WIldstand, um eine ausreichen
de Anzahl guter Trophäentrager produzieren zu können. Durch den bevorzugten 
Abschuss männlicher Individuen entsteht eine asymmetnsche Populationsstruktur 
mit einem Überhang an weiblichen und Junglleren, was Sich In erhöhter Zuwachs
rate und gestörtem SozIalverhalten aUSWirken kann. Durch Ausrottung von Groß
raubtieren , Fütterung und Hege, aber auch durch nicht jagdlich bedingte Land
schaftsveränderungen wurden natürliche RegulationsmechanIsmen außer Kraft 
gesetzt oder fehlgeleitet. Den erhöhten WIldzuwachsraten steht ein mangelnder 
Ausgleich durch Abschuss gegenuber (REIMOSER & VOLK, 1988). 
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UnzureIchende Abschusshöhe kann eIne Folge zu gennger AbschussbereItschaft 
seIn. Mögliche Gründe sInd tradItionelle abschusshemmende Denk- und Hand
tungsmuster (übertnebenes AufhegebedürfnIs) , Angst vor Ubernutzung oder zu ge
nnge Toleranz natürlIcher Populationsschwankungen. Wlrtschahllche Interessen 
können sowohl auf Selten des GrundeIgentümers als auch des Jagdpächters vor
liegen. Vorhandene EInflussmöglIchkeIten von WaideIgentümern auf dIe Wild
stands- und WIldschadensItuatIon werden vielfach nicht ausgeschöpft (REIMOSER 
& VÖLK, 1988). Mangelnde AbschussmöglIchkeit kann aus jagdbehordllchen Be
schrankungen (JagdzeIten, Abschusspläne) , IneffIzIenten Be)agungstechnoken 
(Pirsch-, Ansitz)agd), zu geringen RevIergrößen und ZeItmangel resuilleren. Verän
derungen des räumlichen und zeItlichen WIldverhaltens (Nachtakttvltat, Konzentra
lIon In EInständen) durch zu hohen Jagddruck sowie außefJagdliche Beunruhigung 
führen zudem zu erschwerter Be)agbarkeit. 

Unerwünschte Auswirkungen der Jagd auf die biologische VIelfalt (siehe Kapitel 
5.1) können aus der ubermäßlgen Bejagung von Beutegreifern und gefahrdeten Ar
ten mIt rückläufIger BestandesentwIcklung (z. B. Auer- und Blrkwlld) resultIeren . 
Auch dIe eInseitIge Förderung elnoger weniger erwünschter SchalenwIldarten (Ver
sChIebung des Konkurrenzgefuges, selektiver VerbIss) , dIe Elnbnngung nocht heI
mIscher WIldtIere sowie unselektive Jagdmethoden (Fallen) sInd hIer zu nennen. 
Durch Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung, dIe Elnnchtung von Schonge
bIeten und Ruhezonen sowIe dIe MItwirkung an Artenschutz- und WIederansIed
lungsprogrammen trägt dIe Jägerschaft aber auch zur Erhaltung der ArtenvIelfalt 
bel. 

DIe kompetenzrechtlIch getrennte Behandlung von WIld bzw. Wildschäden In den 
Landes-Jagdgesetzen und des Waldes Im Forstgesetz erschwert wirksame Maß
nahmen zur WIldschadenvermeIdung. Während Jagdausübende derzeit durch das 
Jagdrecht zur Rücksichtnahme auf Interessen der Forstwirtschaft und Landeskultur 
verpflichtet SInd, fehlt eIne konkrete analoge Regelung Im Forstrecht. EInige Arten 
der Roten Losten dürfen regional )agdllch genutzt werden. 

DIe Jagdgesetze mancher Bundesländer entsprechen trotz vorgenommener An
passungen noch nocht ,n allen Punkten den Vorgaben der Vogelschutznchtllnoe der 
EU (sIehe KapItel 5.2.3.4 und Box 3.2-3 E). Um deren teils umstrittene rechtlIche 
Auslegung zu verbessern , wurde 2003 von der EU-Kommission für Umwelt ein 
.Leltfaden fur dIe Jagd nach den Vorgaben der VRL" veröffentlicht (EK, 2003). Um 
den geforderten "lückenlosen Schutz" (EGH, 1994) der belagten und nicht be)agten 
Vogelarten zu garantieren, dürfen sich demnach Fortpflanzungsphasen - reIchend 
von der Besetzung der BrutrevIere bIS zum Flüggewerden der Jungvögel - sOWIe 
der Frühlahrszug von Zugvögeln nicht mit den nationalen oder regionalen Jagdzei
ten uberschnelden. Bel ÖsterreIch wurden für rd. 45 % aller be)agbaren Arten U
berschneldungen festgestellt (LEX ER. 2003). Auch die tradItIonelle Balzjagd auf 
Auer- und Birkhuhn erscheInt nach diesem Konzept In Frage gestellt. DIe zeItliche 
Staffelung von JagdzeIten nach Arten , WIe derzeIt in ÖsterreIch prakllzlert, ISt nur 
zulässIg , wenn gegenüber nicht bejagten bzw. nicht bejagbaren Arten signifikante 
RIsIken durch Verwechslungen und Störungen nachweIslIch ausgeschlossen wer
den (EK, 2003 und 2001). 

DIe konkreten Im pli katIonen der Flora-Fauna-Habltat-Rlchtllnie (921431EWG) für 
das )agdllche Management in den zukünftigen Natura 2000-Gebieten sind noch 
weItgehend unklar (REIMOSER, 1999), dIe Regelung dürfte ledoch Im Rahmen von 
Managementplänen durch eIne dem Schutzzweck dtenllche Ausrichtung der Jagd 

Box 3.2-33 E: 
Beziehung Pächter~ 

VerpAchter 

Box 3.2·34 E: 
Vogelschutzrichtl inie 
und Jagdrecht 

Box 3.2-35 G: 
Vereinbarkelt von Jagd· 
zeiten mit der VSR 
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Box 3.2-36 E: 
Kriterien und Indikatoren 
einer nachhaltigen Jagd 

Box 3.2-37 G: 
Aufbau des Bewer-

tung •• ets 

Box 3.2-38 TtE: 
Prinzipien . Iner nachhal

tigen Jagd 
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Box 3.2-39_E: 
Forstliche Maßnahmen 

gegen Wildschaden 

erfolgen (LEXER. 2002). Die grundsätzliche Legitimität der Jagd wird durch Nalu
ra 2000 (stehe Kapitel 5.2.3.4) nicht tn Frage gestellt. Bel der zukunftlgen weitge
henden Selbstverwaltung des Jagdwesens durch die Jägerschaft tn Kärnten (siehe 
Box 3.2-7 E) mussen die Auswirkungen auf die WIldschadensItuation abgewartet 
werden. 

Um sowohl die BestandessIcherung als auch eine möglichst schadenfreie Elng le
derung heimischer Wlld!terarten In die Kulturlandschaft zu erreichen. sind bedeu
tende. aufeinander abgestimmte Anstrengungen aller Nutzergruppen erforderlich. 
Hierzu eignet sich vor allem das Instrument einer wIldökologischen Raumplanung 
(siehe Box 3.2-41 _E). Mit den .Knterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd" 
(UMWELTBUNDESAMT. 2001 ) liegt erstmals ein umfassendes. parttzlpahv erar
beitetes BewertungsInstrument vor. das es Jagdausubenden ermöglicht. die Nach
haltigkelt Ihrer JagdpraxIs auf transparente Weise selbst zu überprüfen. 

3.2.5 EMPFEHLUNGEN 

3.2.5.1 Forstwirtschaft 

Bestehende Bestrebungen zur weiteren Umsetzung einer nachhaltigen Waidbe
wIrtschaftung sollten auf allen Ebenen - von der Forstpolitik bis zur Forstpraxis -
verstärkt fortgesetzt werden. Die Prinzipien des naturnahen Waldbaus mit einer 
,sanften". extensiven. den natürlichen Prozessen folgenden Bewirtschaftung stellen 
geeignete Wegweiser zur Entwicklung und Erhaltung vielgestaltiger. arten- und 
strukturreicher Waldökosysteme dar. Ihre Weiterentwicklung und situationsange
passte Anwendung sollten von Wissenschaft. Behörden. Gesetzgeber. Förde
rungswesen und WaidbewIrtschaftern als vorrangige Aufgabe behandelt werden. 
Besondere Pnontät sollte dabei der verstärkten Onentierung an der potenllell natur
lichen Waldgesellschaft zukommen. vor allem durch standortgerechte Baumarten
wahl bel der Verjüngung und entsprechende Steuerung der Baumartenzusammen
setzung Im Rahmen nachfolgender Pflegeelngnffe (Durchforstung etc.). Dies ISt 
auch zur ökologischen Stabilisierung und Risikominimierung Im Sinne einer Vor
sorgestrategie gegenüber einem Klimawandel notwendig (siehe Kapitel 5.4.3.2 und 
Kapitel 5.4.5) . Zur Förderung der biologischen Vielfalt sollten weiters die Absl
cherung und Ausweitung des bestehenden Naturwaldreservatenetzes sowie von 
bewIrtschaftungsfreien Altholztnseln. Urwaldzellen etc. angestrebt werden (siehe 
Kapitel 5.4.5) . Durch die verstärkte Integration des Schalenwildes als Standortfak
tor in die forstwlrtschaftliche Planung und PraxIs tm Rahmen eines aktiven wald
baulichen Habitatmanagements kann die Forstwirtschaft wesentltch zur Wildscha
denvermeidung beitragen (vgl. REIMOSER. 1986 und 2001 ) (siehe Kapitel 5.4.4 
und Kapitel 5.4.5) . 

Der boden- und bestandesschonende Einsatz mechanisierter Holzerntesysteme 
erfordert eine besonders sorgfältige. an die leweilIgen Witterungs- und Bodenver
hältnisse angepasste Planung und Durchführung sMens der Forstbetnebe. Bei der 
Wahl des geeigneten Holzerntesystems soltten neben Wirtschaftlichkeitsüberle
gungen auch ökologische Risiken des Ernteeinsatzes Im Sinne einer TechnIkfol
genabschätzung in die Entscheldungsflndung einbezogen werden (VACIK et al .. 
2002 und HEINIMANN. 1996). 
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Angesichts der bereits hohen Erschließungsdichte Im Wirtschaftswald dürfte sich 
der Forstwegebau zukünftig vorwiegend auf die Gebirgslagen konzentrieren. Die
se Extremstandorte erfordern besondere Zurückhaltung und Sorgfalt bel der Er
schlIeßungsplanung und Bauausführung. Vorangehen sollte eine eingehende Prü
fung der ErschlIeßungsnotwendigkeil. der Brlngungsalternatlven sowie möglicher 
TrassIerungsvarIanten mit dem Ziel . die umwelt- und waldverträglichste Lösung 
auszuwählen In Hoch- und Hanglagen ist die Erwägung seilkrangestutzter Brln
gungsanlagen als Alternative zum Forststraßenneubau sinnvoll (UMWELT
BUNDESAMT. 1994 und BMU. t995). 

Die Verbesserung der ungunstlgen Kosten-Erlös-Situation von Forstbetrieben liegt 
Im öffentlichen Interesse, sofern deren ökonomische Starkung einer nachhaltigen 
Wald bewirtschaftung zugute kommt Neben der staatlichen Schaffung geeigneter 
ökonomischer Rahmenbedingungen (Förderungen, Anreize) sollten transparen
te Modelle fur die Honorlerung kostenwIrksamer, über gesetzliche Verpflichtungen 
hinausgehender Leistungen der Forstwirtschaft (wie Objektschutzwirkungen) entwi
ckelt werden Durch die Verbreiterung der Produktpalette (z. B. um waldgebundene 
Dienstleistungen) sowie durch verstärkte Nutzung von Instrumenlen des Vertrags
naturschutzes konnten Forstbetriebe neue EInkommensquellen erschließen (vgl. 
BMU, 1995). Indem Bewirtschafter geZielt ein möglichst breites Baumartenspekt
rum einsetzen. könnte flexibler auf zukünftige. nicht vorhersehbare Nachfrageände
rungen des Holzmarktes reagiert und neben der ökologischen auch eine ökonomi
sche Risikostreuung erZielt werden. 

Das Forstgesetz bietet eine vergrößerte betriebliche Handlungsfreiheit Soll diese 
neben ökonomischen auch für ökologische Ziele genutzt werden. ISt eine entspre
chende Wahrnehmung der EIgenverantwortung der Watdbewlrtschafter gefordert. 
Um das zunehmende Wissen über eine nachhaltige Waldbewirtschaftung effektiv 
In die PraxIs umsetzen zu können, ist In diesem Zusammenhang eine weitere In
tensivierung von Informations- und BIldungsmaßnahmen für forstliche Akteure 
wesentlich . 

Es sollte verhindert werden, dass nachhaltige, naturnahe Waldbewirtschaftung zum 
Schlagwort oder zum reinen Markellnglnstrument erstarrt. Auch scheinen bel vielen 
forstlichen und außerforstlichen Akteuren zahlreiche unterschiedliche Auffassungen 
über deren Ziele und Inhalte zu eXistieren (WEISS & GLÜCK, 2003). Die breite Ak
zeptanz des Begriffs ISt möglicherweise auch eine Folge ungenügender Inhaltlicher 
Präzisierungen. Es erscheint daher notwendig, zukünftig auf breiter BasIs eine ver
stärkte und konkretere Inhaltliche Diskussion über die Ziele. Methoden und Maß
nahmen naturnaher Wald bewirtschaftung zu führen und praxisorientierte Richtlinien 
für die Bewirtschafter zu entwickeln. Es sollten nationale Kriterien und Indikato
ren für nachhaltige Waldwirtschaft erarbeitet, mit allen Interessenvertretern ak
kordiert und auf Bundesebene festgelegt werden. Als partlzlpahves forstpolItisches 
Instrument bietet der Österreichische Waiddialog des BMLFUW einen geeigneten 
Rahmen, um diese Fragen nachdrücklich zu thematisieren. 

3.2.5.2 Jagdliche Bewirtschaftung 

Der Wildeinlluss auf die Vegetation bildet einen Indirekten. aber zuverläSSigen In
dikator für die Nachhailigkeit der lagdllchen Nutzung von Wildtieren. Die Abschuss
planung durch die Jägerschaft und deren aufslchtsbehördhche Genehmigung soll-

Box 3.2-40_E: 
Strategien gegen die 
Kosten·Enös·Schere 
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Box 3.2-41 _E: 
WIldökologische Raum· 

planung (WÖRP) 
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ten sich daher grundsätzlich am Vegetationszustand und am Wlldschadenmveau 
Orientieren. In alle Landesjagdgesetze sollten verbondliche, ausreichend konkreti
sierte landeskulturelle Mindestzielsetzungen hinsichtlich tragbarer Wildschadenbe
lastungen aufgenommen werden. Jedoch deuten auch dort, wo dies In grundsätzli
cher Form bereits erfolgt ISt, anhallend hohe Wildschäden vielerorts auf Vollzugs
defizIte hin. Generell könnlen durch verstärkten Vollzug von Jagd- und Forstgeset
zen unter Fokussierung auf die Wahrung öffentlicher Interessen (SchutzwaIderhal
tung) die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten zur Wildschadenvermeidung bes
ser ausgeschöpft werden (BOBEK, 1990 und VÖLK, 199B). Eine einheitliche Rege
lung waldgefährdender Wildschaden Im Forst- und Jagdrecht wurde dem entge
genkommen. Dies könnle auch eine forstgesetzliche Verpflichtung von WaIdeIgen
tümern umfassen, wlldokologlsche und jagdwIrtschaftliche Gesichtspunkte bei der 
Waldbewlrtschaflung zu berücksIchlogen, analog zur bestehenden reziproken Re
gelung im Jagdrecht. 

Zur Operatlonallslerung des lagdgesetzlichen Ziels der Vermeidung von waIdge
fährdenden Wildschäden ISt die flächendeckende Installation plausibler, praklikab
ler und weilestmöglIch bundeseinheitlIcher Wildschadenkontrollsysteme erforder
lich, die dem Stand des Wissens entsprechen, und deren Ergebnisse von allen In
leressengruppen als verbindlich akzepliert werden (Siehe Kapitel 5.4.4, Kapitel 
5.4 5) . Als Basis für ein realItätsnahes, verlässliches und landeskultureIl vertragli
ches WIldmanagement ISt weiters die Entwicklung großräumiger, bundesweit re
präsentativer wIldökologischer Monitorlngsysteme zur objektiven Erfassung, Be
wertung und Prognose des Zustandes und der Entwicklung von WIldtierarten, 
-populallOnen und -lebens räumen zu empfehlen (vgl. BMUJF, 199B). Hierzu bedarf 
es eoner entsprechenden politischen Willensbildung, wissenschaftlicher Entwick
lungsarbeit und einer länderubergrelfenden Vorgangswelse bei der Umsetzung. 

Das Instrumenl der wildökologischen Raumplanung (WÖRP) sollte In allen Bun
desländern, wo dies zweckmaßlg ist, verbindlich In den Jagdgesetzen etabliert bzw. 
dort, wo dies bereits der Fall ISt, dessen konsequente Umsetzung optimiert werden. 
Die Inhaltliche und methodische Weiterentwicklung, die Evalulerung bisheriger Er
fahrungen sowie eine Einbindung in die Landesraumplanung wären anzustreben. 

Das 2005 In Kraft trelende neue Kämtner Jagdgesetz (Siehe Box 3.2-7 _E) sollte 
nach angemessener Zeit daraufhin evaluiert werden, inwieweit das öffentliche Inte
resse an der Wildschadenvermeidung gewährleistet wurde 

HinSichtlich der Implementierung der EU-Vogelschutznchtllnie muss geprüft wer
den, welcher Handlungsbedarf Sich für Jagdrecht und Jagdpraxis aus dem neuen 
Interpretationsleilfaden der EU ergibt; vor allem die Festlegung der Jagdzetten er
scheint In Österreich teils anpassungsbedürftig. 

Als bewusstseonsbildendes Instrument zur IndiViduellen Stärken-Schwächen
Analyse Sind die vorliegenden "Kntenen und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd" 
(UMWELTBUNDESAMT, 2001) geeignet, wesentlich zu qualitativen Verhaltensän
derungen Im Sinne eoner nachhaltigen Jagdausübung beizutragen. Eine breitest 
mögliche, freiWillige Anwendung durch die Jagdausübenden kann die sachliche 
Auseonandersetzung mit dem Ideengul Jagdlicher Nachhaltigkelt fördem. In einem 
nachsten Schntt sollte durch Interdisziplinäre EntWIcklungsarbeit die EInbindung 
des jagdspezifischen Bewertungsansatzes In sektorübergreifende Indikatoren für 
eine gesamthaft nachhaltige Landnutzung angestrebt werden. 
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Jagdliche Nachhaltigkeit ist die Summe eines breiten Spektrums an Maßnahmen. 
So können zeitlich und räumlich angepasste, flexible Bejagungsstrategien und 
Jagdtechniken wie Schwerpunkt- und Intervallbejagung zur Optimierung der Beja
gungseHizienz und zur Verminderung von Jagddruck beitragen (REIMOSER, 
1991). Planung und Durchführung der Bejagung soillen auf Jagdgebietsebene in 
einem Jagdkonzept schriftlich dokumentiert und bewertet werden. Die Jagd kann 
einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Artenvielfalt und genetischen Vielfalt 
leisten, indem Wildarten des potentiellen nalürlichen Wildarteninventars gefördert 
und die Einbringung nicht authochthoner Arten und gebietsfremder Individuen 
("Aufartung") vermieden werden (UMWELTBUNDESAMT, 2001). TradItionelle 
jagdliche VerhaltensweIsen und brauchtumsbestimmte jagdethische Normen soll
ten laufend auf Ihre Zeitgemäßhelt überprüft sowie Tier-, Naturschutz- und Nach
haltigkeitskriterien untergeordnet werden (UMWELTBUNDESAMT, 1996). Moderne 
wildökologische Erkenntnisse sollten vermehrt in die Jagd- und Forstpraxis, in das 
Ausbildungswesen sowie in alle jagd- und wildtierrelevanten Gesetzesmaterien in
tegriert werden (vgl. BMUJF, 1998). 

Box 3.2-42_E: 
Jadgtechniken tür Wald 
und WUd 

Box 3.2-43 E: 
Potentielles natürl iches 
WIldarteninventar 
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3.3 WASSERWIRTSCHAFT 

3.3.1 EINLEITUNG 

Die Wasserwirtschaft In Ihrer Gesamtheit reicht von der Darstellung des Wasser
haushaltes über die Wassernutzung mit dem Hauptaugenmerk auf Wasserbedarf 
(kommunaler Bereich und Industrie). Wasserkraft . Fischerei. Schifffahrt und Tou
rismus bis hin zum Gewässerschutz mit den Bereichen Abwasserreinigung. lan
deskulturelle Wasserwirtschaft und Gewässerbetreuung. 

Die Aufgabe der Wasserwirtschaft besteht darin. den Ausgleich zwischen Angebot 
und Nachfrage. die Verträglichkeit von Nutzung und notwendigem Schutz bel der 
Nutzbarmachung und den Schutz vor nachteiligen Auswirkungen durch Wasser un
ter BerückSichtigung der natürlichen Stoff- und Energieflüsse sowie der bestehen
den Okosysteme sicherzustellen. Dabei gilt es heute In umso vermehrtem Maße. 
dem Okosystemansatz und damit dem für die nachhaltige Entwicklung erforderli
chen WIrkungsgefüge zwischen Wasser. Gewässer und Umland Rechnung zu tra
gen (STALZER. 1996) (siehe auch Kapitel 4.1). 

Informationen betreffend Gewässergüte und WasserqualItät sind In Kapitel 4.1 zu 
finden . 

3.3.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die Ziele der Wasserwirtschaft können wie folgt dargestellt und zusammengefasst 
werden: 

• Sicherstellung einer nachhaltigen Nutzung der Ressource Wasser unter Ab
stimmung Jedweder Nutzung auf den Bestand bzw. die Erneuerung des quantita
tiven wie qualitativen Wasserhaushaltes. 

• Abslcherung einer auch regional ausgeglichenen Wasserbilanz mit Ausrichtung 
der Nutzung auf die In bestimmten Regionen (Einzugsgebieten) gegebene natür
liche Neubildung. 

• Erhaltung bzw. Wiederherstellung einer weitgehend naturlIchen Gewässerbe
schaffenheit In Verbindung mit der Absicherung zukünftiger Nutzungsansprüche 
(siehe auch Kapitel 4.1). 

• Schutz des menschlichen Lebensraumes vor den Bedrohungen durch Wasser. 
Der Wasserkreislauf ISt zwangsläufig durch natürliche Extremereignisse geprägt. 
Der Lebens- und Wlrtschaf1sraum unserer Gesellschaft ISt vor den damit ver
bundenen Gefahren. wie Hochwässer. Muren. Lawinen u. s. w. zu schützen. Die 
Nutzung ISt auf die Gefahren abzustimmen (STALZER. 1999). 

• Reinhaltung aller Gewässer. also einschließlich Grundwasser in einem Maße. 
dass die Gesundheit von Mensch und Tier nicht gefährdet wird. Grund- und 
Ouellwasser als Trinkwasser sowie Tagwässer zum Gemeingebrauch und zu 
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Box 3.3-1 E: 
Branchenlpezifische 

Abwasseremlssfonsver
ordnungen 
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gewerbhchen Zwecken verwendet werden können, FIschgewässer erhallen und 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie sonstige fühlbare Schädigun
gen vermieden werden können. Unter Reinhaltung der Gewässer Ist die Erhal
tung der natürlichen Beschaffenheit des Wassers hinsichtlich physikalischer, 
chemischer und biologischer Parameter (Wassergüte) zu verstehen. 

Zur Abslcherung bzw. Erreichung dieser Ziele wurden In Österreich über das Was
serrechtsgesetz (WRG) als OrdnungsInstrument entsprechende Vorgaben getrof
fen. Mit der Wasserrechtsgesetznovelle 1990 wurde speziell dem Schu1z der 
Gewässer verstärktes Augenmerk geschenkt. Die wesentlichen Eckpunkte der 
Gewässerschu1zpohtlk bzw. der WasserguteWIrtSChaft darin sind (HEFLER, 1992): 

• Strikte EmissIonsregelung der Einleitung In Oberflächengewässer aus Punkt
quellen In Verbindung mit einer Immissionsbezogenen Begrenzung der Gewäs
serbelastung (kombinierter Ansatz). 

• Flächendeckende und kontinUierliche Beobachtung der Beschaffenh8lt von ober
irdischen und unterirdischen Wasservorkommen, geregelt durch die Wassergü
teerhebungsverordnung (WGEV) (siehe auch Kapitel 4.1). 

• Einführung und strikte Beachtung des Begriffes .Stand der Technik". 

Wasserrechtsgesetznovelle 2003: Das WRG wurde nun entsprechend den Vor
gaben der EU-Wasserrahmenrichtlinle (WRRL; Richtlinie 2oo0/60/EG) ange
passt. Mit der WRRL wurde eine neue Phase in der europäischen Gewässer
schutzpolitIk eingeleitet: 

Zu den wesentlichsten Elementen der WRRL zähll die Verpflichtung der Mitglied
staaten 

• zur Verankerung konkreter Umweltziele für Oberflächengewässer und Grund
wasser 

• zur umfassenden Ana lyse der Flussgebiete und der anthropogenen Einflüsse 
sowie AUSWirkungen 

• zur Erstellung von flussgebietsbezogenen BeWIrtschaftungsplänen biS 2009 

• zur Anwendung ökonomischer Instrumente die der Sicherstellung einer wirt
schaftlichen und sparsamen Wassernutzung dienen 

• zur Vermeidung einer weiteren Verschlechterung der Zustandes der aquatischen 
Ökosysteme (Verschlechterungsverbot) 

• zur Förderung der akhven Beteiligung aller interessierten Stellen an der Umset-
zung der Richtl inie (Öffentlichk8llsbeteiligung). 

Hinsichtlich der Begrenzung von EmiSSionen In die Gewässer glll die Allgemeine 
Abwasseremissionsverordnung (AAEV) als grundlegendes Regelwerk. Sie ent
hält eine detaillierte Beschreibung von abwasserrelevanten Begriffsbestimmungen, 
behandelt allgemeine Grundsätze des Umgangs mit Abwasser und Abwasserin
haltsstoffen, sowie generelle wasserwirtschaftlIche Anforderungen an die Abwas
serbehandlung nach dem Stand der Technik. Auf der AAEV aufbauend wurden 
bzw. werden branchenspezifischen Emissionsverordnungen ertassen. 

Die europaweite Bedeutung des Gewasserschutzes wurde, geprägt durch die fort
schreitende Eutrophierung der Ostsee und die Algenproblematik In der Nordsee im 
Sommer 1988, verstärkt hervorgehoben. Die Bemühungen nach einer Festlegung 
länderübergreifender Mindeststandards mundeten am 21. Mal 1991 In der Veröf
fentlichung der kommunalen Abwassernchtllnle (91/271 /EWG) (BMLF, 1993). 
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Mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahr 1995 und der damit zusammen
hängenden Übernahme von EU-Recht, erlangte diese Richtlinie auch für Österreich 
ihre Gültigkeit. 

3_3_3 SITUATION UND TRENDS 

Folgende Nutzungen und somit potentielle Belastungsquellen von Oberllächenge
wässern sind hervorzuheben: 

• Schutzwasserbauliche Eingriffe 

• Wasserkraftnutzung (inkl. Stauraumspülungen) 

• Einleitung von gereinigtem Abwasser (Nutzung des Gewässers als Vorlluter) 

• Feststoffentnahmen 

• Wasserentnahmen für den kommunalen Bereich und die Industrie (außer zur 
Wasserkraftnutzung) 

• Schifffahrt 

• Fischerei 

• Tourismus. 

Zusätzlich werden Gewässer von Altlasten , atmosphärischer Deposition, Stoffein
trägen aus der LandwirtsChaft und Unfällen belastet. 

3.3,3.1 Schutzwasserwirtschaft 

Aus ökologischer Sicht stehen schutzwasserbauliche Eingriffe und die Erzeugung 
von Wasserkraft in ÖsterreiCh im Vordergrund. Mit solchen Maßnahmen können 
negative Einflüsse auf die Hydromorphologie verbunden sein. wie die Reduzierung 
der Uferstrukturierung, die Unterbrechung der Durchgängigkeit im Längsverlauf 
und die Vernetzung der Gewässer mit Umland und Nebengewässern. 

Aufgrund neuer Erkenntnisse über die komplexen Zusammenhänge von Fließge
wässerökosystemen und ausgehend von ihrer im WRG festgeschriebenen ganz
heitlichen Betrachtung wurde in der Schutzwasserwirtschaft seit den 90er Jahren 
der Weg der Gewässerbetreuung beschritten. In der Gewässerbetreuung werden 
die Zielsetzungen des Hochwasserschutzes und der Verbesserung der Ökologi
schen Funktionsfähigkeit zusammengeführt. Als Planungsinstrumente werden Ge
wässerbetreuungskonzepte eingesetzt, an denen sich alle Maßnahmen am Ge
wässer zu orientieren haben. In Österreich wurden bisher Gewässerbetreuungs
konzepte für etwa 25 Gewässer erstellt . 

3_3.3.2 Wasserkraftnutzung 

Durch Bau und Betrieb entsprechender Anlagen werden u. a. 

• das longitudinale Kontinuum und damit der Geschiebetransport und Wanderrou
ten für Fische unterbrochen 
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Box 3.3-2 G: 
Trlnkw8sserversorgung 

In Europe 
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• der Kontakt des Gewassers mit Umland, Nebengewassern und Grundwasser 
unterbunden 

• die natürlichen Abflussregime der Gewässer gestört (durch Aufstau , Schwellbe
trieb, Entnahmestrecken) 

• vielfältige Strömungsverhältmsse und Bett- und Uferstrukturen monotonisIert 
bzw. zerstört. 

Im Jahr 2001 betrug der Wasserkraftanteil an der Erzeugung elektrischer Energie 
knapp 68 %. Davon wurden 70 0

0 In Laufkraftwerken und 30 0
' 0 In Speicherkraft

werken erzeugt. Derzeit sind 155 Anlagen> 10 MW In Osterreich In Betrieb (siehe 
auch Kapitel 3.4) . 

Okologlsche Auswirkungen von Stauraumspülungen In Fheßgewässern, hervorge
rufen durch die enorm hohen Schwebstoffkonzentrallonen und Sedimentations pro
zesse, äußern sICh In gravierenden Ausfällen bei aquatischen Zönosen. 

Geschlebebaggerungen zugunsten von Schlffahrt und Schutzwasserwirtschaft , a
ber auch gewerbliche Schotterentnahmen, bewirken Veränderungen des Geschie
behaushaltes, Zerstörung von Habitaten und Verminderung von Strukturvlelfalt 

3,3,3.3 Wasserversorgung 

In Osterreich erfolgt die Trlnkwasserversorgung zu etwa 99 00 aus Quell- und Po
rengrundwasser. Der verbleibende Rest (ca. 1 0'0) Wird aus Oberflächenwasser ge
wonnen. Die Anteile an Quellwasser bzw. Porengrundwasser Sind mit 49 % bzw. 
50 % annähernd ausgewogen (Siehe Abbildung 3.3-1) . Die Daten stammen aus 
dem Jahr 1997 und wurden dem GewässerschutzberIcht 2002 (BMLFUW , 2002) 
entnommen. Im Europäischen Vergleich hegt Österreich damit nur knapp hinter 
Dänemark, das zur Gänze mit Grundwasser versorgt Wird. In Großbritannien, Spa
nien und Norwegen erfolgt die WassergewInnung tur die TrInkwasserversorgung 
hingegen zu sehr großen Anteilen aus Oberflächenwasser. 

Abb. 3.3-1 

Wasserversorgung In Österreich 

Ouellwasser 
49'. 

Oberllachen· 
wasser 

I • 

Porengrund-
wasser 

Wasserversorgung m Österreich - Trmkwasserherkunf1 t 997. 
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Generell sieht die Datentage hinsichtlich Wasserentnahmen in Österreich nicht 
sehr positiv aus. So gibt es bis jetzt keine bundesweit standardisierte, flächende
ckende Datensammlung und -verwaltung. Das mit der WRG-Novelle 2003 gesetz
lich festgeschriebene Wasserinformationssystem Austria (WISA) sollte hier aller
dings eine Besserung erwarten lassen. 

Schutz- und Schongebiete 

Mit der WRG-Novelle 1990 wurden die Bestimmungen, die den besonderen Schutz 
der Wasserversorgung regeln, angepasst (§§ 34 und 35) . 

SChutzgebiet 

Schutzgebiete sind Zonen mit Nutzungs- bzw. Bewirtschaftungseinschränkungen, 
die grundstücksscharf abgegrenzt sind. Diese werden durch Bescheid der Wasser
rechtsbehörde ausgewiesen. 

Schongebiet 

Schongebiete werden per Verordnung durch den Landeshauptmann festgelegt und 
regeln in einem näher zu bezeichnenden Teil des Einzugsgebietes der Wasserent
nahme Maßnahmen, dte das Wasservorkommen sowohl in qualitativer als auch in 
quantitativer Hinsicht schützen. So können Nutzungseinschränkungen auferlegt 
werden und Maßnahmen als anzeigepflichtig, bewilligungspflichtig oder unzulässig 
erklärt werden. 

Sowohl bei der Ausweisung als Schutzgebiet als auch bei Festlegung eines Schonge
bietes ist bei NUlZungseinschränkung der Betroffene angemessen zu entschädigen. 

In Österreich waren mit Dezember 2003 insgesamt 188 Schongebiete per Verord
nung ausgewiesen, wobei drei bundesländerübergreifend erfasst sind (WWK & 
UMWELTBUNDESAMT, 2003). 

Tab. 3.3-1: Trmkwasserschongebiete in Österreich. Stand Dezember 2003. 

Anzahl Fläche (km') 

Burgenland 8 120,91 

Kärnten 18 104,54 

Nlederösterretch 1) 20 (21 ) 989,65 (1.171 ,95) 

Oberösterreich 2)3) 22 (24) 778,61 (1.050,80) 

Salzburg 43 1.181 ,50 

Steiermark 1)2)3) 20 (23) 1497,41 (1.981,39) 

Tirol 32 435,13 

Vorarlberg 2t 50,18 

Wien 1 54 ,23 

Bundesländerübergre,fende Gebiete 1)2)3) 3 958,48 

Österreich 188 6.170,64 

f, NO-Stmk. Rax-Schneeberg-$chneealpe 2} OO-Slmk' Sarstem-Sandlmg-Loser 

3! oO-Slmk. Totes Geblfge: Klammerausdruck: mkl. bundesländerübergreIfende Schongeblete 
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3.3.3.4 Abwasser 

Im Folgenden wird die Situation der Abwasserentsorgung In Österreich für den Zeit· 
raum 2001 /2002 dargestellt und die Entwicklung der letzten Jahre gezeigt. Die Da· 
ten entstammen der Kläranlagendatenbank des Bundes, welche im Auftrag vom 
BMLFUW am Umweltbundesamt seit 2001 betrieben und jährlich von den einzel· 
nen Bundesländern befüllt wird , sowie von Meldungen der Fachstellen der Bundes· 
länder. 

Kommunales Abwasser 

Kommunales Abwasser setzt sich aus häuslichem Abwasser sowie Abwasser aus 
Gewerbe und Industrie, sogenannten Indirekteinleitern, zusammen. 

Eine in der Abwassertechnik wesentliche Kenngröße ist der Einwohnerwert (EW). 
Dieser setzt sich aus der Anzahl der Einwohner (E) und den Einwohnergleichwerten 
(EGW) aus Gewerbe und Industrie zusammen (EW = E + EGW). Häufig wird der 
Einwohnerwert auf die spezifische organische Abwasserschmutztracht von 
60 g BSB, (Qiochemischer ~auerstoHlledarf in § Tagen) pro Einwohner und Tag 
bezogen (EWoo). 

Mit Stichtag 31.12.2002 (Abwasserreinigungsanlagen < 2.000 EW so 31 .12.2001) 
waren in Österreich 1.495 kommunale Abwasserreinigungsanlagen > 50 Einwoh· 
nerwerte (EWso) mit einer Gesamtausbaukapazität von rd . 18,4 Mio. EWso in Be
trteb. Bei dieser Darstellung sind vier größere Industrtekläranlagen, die einen gerin
gen Anteil kommunalen Abwassers mitreinigen berücksichtigt, wobei bei der Kapa· 
zität nur der kommunale Anteil gerechnet wurde. In Tabelle 3.3-2 ist zu sehen, dass 

die 650 Abwasserreinigungsanlagen ,, 2.000 EWso weniger als die Hälfte der Anla· 
gen, aber mit rd . 18,0 Mio. EWso beinahe die gesamte Kapazität darstellen. 

Entsprechend der kommunalen Abwasserrichtlinie der EU (91 /271 /EWG) wird ZWI· 

schen Zweitbehandlung und einer weitergehenden Abwasserreinigung unter
schieden. Die Zweitbehandlung ist gemäß Richtlinie dabei als biologische Stufe mit 
Nachklärung oder als ein anderes Verfahren, das die Anforderungen der Richtlinie 
erfüllt, definiert . Die weitergehende Abwasserreinigung impliziert die zusätzliche 
Reduktion von Stickstoff und/oder Phosphor im Abwasser. 

Bei Abwasserreinigungsanlagen ,, 2.000 EW so sind bereits rund 88 % (572 Anla· 
gen) mit einer weitergehenden Abwasserreinigung ausgestattet. Betrachtet man die 
Kapazität (EW), so liegt der Anteil bel rund 95 %. 

Die in kommunalen Abwasserreinigungsanlagen ,, 2.000 EWoo gereinigte Abwas· 
sermenge betrug im Jahr 2002 rund 1.067 Mio. m'. Diese Menge entspricht etwa 
dem 2-fachen Volumen des Mondsees. Mit 993 Mio. m3/a bzw. rd. 93 % wird wie· 
der ein Großteil der weitergehenden Abwasserreinigung zugeführt. 
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Tab. 3.3-2: Kommunale Abwasserreinigungsanlagen in Österreich - Anzahl und 
KapaZltäl mit Stichtag 31.12.2002 (51-1.999 EW Slichtag 31.12.2001). 

Kommunale 

Österreich Abwasserreinigungsanlagen 

Anzahl Kapazität [EW] 

Weitergehende Abwasserreinigung ') 178 199.487 
(CP. CNP, CND, CNDP) 

Zweitbehandlung') (C, CN) 
51-1 .999 EW 667 219.240 

Gesamt 51 -1 .999 EW .. 845 418.727 

Weitergehende Abwasserreinigung" 
572 17.098.354 

(CP, CNP, CND, CNDP) 

Zweitbehandlung') (C, CN) ~2.000 EW 78 916.767 

Gesamt ~ 2.000 EW .. 650 18.015.121 

Gesamt 1.495 

C .. Kohlensroffenrtemung. N .. MtnlikatlOn, 0 _ .DenllrrfikstlOn. P ... Phosphorenrtemung 
Oie m der Tabelle angeführten Kombmatlonen stehen für die Remlgungsstufen Je 

Abwasserretn/gungsanlage. Zum Be/spiel bedeutet eND: Abwasserrelmgungsanlage mit 
Kohlenstoffentfemung, Nitril/karton und Demtnfikatlon (St;ckstolfenrtemung) . 

• / Emte11t.mg entsprechend der Kommunalen Abwasserrichtlinle der EU-9 112711EWG 

18.433 .848 

Die maßgeblichen Abwasserinhaltsstoffe sind Kohlenstoff- , Stickstoff- und Phos
phoNerbindungen sowie Feststoffe. Die Reinigungsleistung einer Abwasserreini
gungsanlage lässt sich mit der prozentualen Verringerung dieser Parameter be
schreiben. In Tabelle 3.3-3 ist die Situation der Zulauf- und AblauHrachten (Val ös
terreichischer Abwasserreinigungsanlagen <: 2.000 EW60 für das Jahr 2002 abge
bildet. Unterschieden wird dabei wieder zwischen weitergehender Abwasserreini
gung und Zweitbehandlung. 

Tab. 3.3-3: Zu- und Ablauf/fachten kommunaler Abwasserreimgungsanlagen ';>2.000 EW", 
/n Österreich im Jahr 2002. 

Österreich 2002 BSB,-Fracht CSB-Fracht N-Fracht P-Fracht 
[lIa) [lIa) [lIa) 

Kommunale Abwas-
serreinigungsanlagen Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Abtauf 
~2.oo0 EW .. 

Weitergehende Ab-
wasserreinigung I) 

267.521 15.596 497.547 53.722 40.567 12459 (CP. CNP. CND, 
CNDP) 

Mechanische und Bio-
logische Abwasserrei- 21 .701 986 38.130 3.311 3446 1.776 
nigun9' ) (C, CN) 

Gesamt 289.222 16.582 535.677 57 .033 44.013 14.235 

Prozentuale 
94 % 89 % 68 % Verringerung gesamt 

C. .Kohlensloffentfemung. N ... Mrnfikauon. D ... Demtnfikatlon. p ... pnospnorentfemung 

JI • EinteIlung entsprechend der Kommunalen Abwassernchtlml8 der EU-9rI271/EWG 

[lIa) 

Zulauf Ablauf 

6253 957 

540 227 

6.793 1.184 

83 % 
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Der Anschlussgrad der österreichischen Bevölkerung an eine kommunale Abwas
serreinigungsanlage, em umweltrelevanter Indikator, beträgt mit Stichtag 
31 .12.2001 86,0 %. Aufgrund der Siedlungsstruktur (Siedlungen in Streulagen, Ein
zelobjekte) gilt ein 100 %iger Anschlussgrad als unrealistisch. Die Entwicklung des 
Anschlussgrades ab 1968 wird in Abbildung 3.3-2 gezeigt. 

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen 
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Abb. 3.3-2: Entwicklung des Anschlussgrades an kommunale Abwasserrel
nlgungsanlagen in Osrerrelch (dargesrelll an unterschiedlichen Erhebungs
s/lchragen). 

Industrie - Direkteinleiter 

Abwassereinleitungen die von Industrie und Gewerbe direkt in ein Gewässer (Vor
fluter) erfolgen, werden als sogenannte Direkteinleiter bezeichnet. 

Industrielle Direkteinleiter werden in der Kläranlagendatenbank des Bundes grund
sätzlich ab einer Kapazität> 20.000 EW60 geführt . Sofern für kleinere Anlagen Da
ten verfügbar sind, werden diese allerdings mitberücksichtigt. 

Zusammenfassende Darstellung 

Tabelle 3.3-4 zeigt eine Gesamtübersicht der österreichischen Abwasserreini
gungsanlagen für das Jahr 2002, in der die vier industriellen Direkteinleiter die -
wie schon weiter vorne erwähnt - einen geringen kommunalen Anteil mitreinigen, 
gesondert dargestellt sind. Die Kapazitäten dieser vier Anlagen wurden gemäß ih
ren Anteilen dem kommunalen bzw. dem industriellen Teil zugerechnet. Insgesamt 
werden 42 industrielle Direkteinleiter mit einer Gesamtkapazität von rd. 7,4 Mio. 
EW gezeigt. 
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Tab. 3.3-4 ' Gesamlüoorbllck öslerreichischer Abwasserrelmgungsanlagen mll Suchtag 

31 12.2002 

Österreich Anzahl Kapazität [EW)') 

Industrielle 

Kommunal DIrekteInleIter mit Industrie Kommunal Industrie 
kommunalem 

Anteil" 

W 9Itergehende 
Abwasserreinigung 1 ~ 746 4 36 17.297.841 68'6869 
(CP. CNP. CND. CNOP) 

Zweitbehandlung 11 745 0 2 1.136.007 540.000 (C. CN) 

Summe 1.49t 4 38 18.433.848 7.356.869 

Gesamt 1.533 

C Kohlensloffentfemung. N NltnflkarlOf). D. OemlnfikatlOfl. P Phosphorentfemung 

I J Emtellung entsprechend der Kommunalen Abwassemchtllme der EU·91 '27' EWG 

~, LenZIng AG. Steyrermuhl AG Zellstoff P6Is AG und SAPPI Gratkom GmbH 

25.790.717 

JI OIe Kap8Z1tAten der mdustnellen Olfektemle,ter mIt kommunalem Ante,1 wurden ants,'smAßrg 
aufgelelll 

Klärschlamm - Anfall und Verwertung bzw_ Entsorgung 

Die anfallende Klärschlammmenge betrug im Jahr 2001 In Österreich rd. 398.800 t 
Trockensubstanz (TS) (siehe Tabelle 3.3-5) . Aufgeteilt nach kommunaler und in

dustrieller Herkunft zeigt sich. dass mIt rd. 243.700 t TS etwa 61 .,. auf den kom
munalen Sektor entfallen. 

Von dem kommunal anfallenden Klärschlamm wurden rund 43.000 t TS bzw. 
17.7 ·'0 deponiert. rd . 76.800 t TS bzw. 31 ,5 % thermisch verwertet, rund 
36.800 t TS bzw. 15,1 % landwirtschaftlich genutzt und die restlichen rund 
87.100 t TS bzw. 35,7 ~o einer SonstIgen Verwertung zugeführt bzw. entsorgt. 

Die Verwertung und Entsorgung des Klärschlammes Industrieller AbwasserreInI
gungsanlagen teilt sich In 4.000 t TS bzw. 2,6 % Deponierung. 92.200 t TS bzw. 
59,4 00 Verbrennung, 4.800 t TS bzw. 3,1 % landwirtschaftliche Nutzung sowIe 
54.100 t TS bzw. 34,9 % sonstige Verwertung bzw. Entsorgung auf. 

Tab. 3.3-5: KltJrschlammanla/l sowie Verwertung und Entsorgung In Österreich Im Jahr 
2001 

Österreich 2001 Kommunat Industrie Gesamt 

Schlammantall 243.7 ,55,1 398.8 (1 000 t TSia J 

Verwertung und Entsorgung [1 .000 t TSla) 

Deponie 43.0 4.0 47.0 

Verbrennung 76,8 92,2 '69,0 
Landwirtschaft 36.8 4.8 41 .6 

Sonsllge 87,1 54,1 141 ,2 
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Abbildung 3.3-3 zeigt den Anteil der Klärschlammverwertung bzw. -entsorgung in 
Österreich. Dabei wurde der gesamte Anfall - also der kommunale wie auch der 
Industrielle Anteil- dargestellt. 

Sonsuge 35 °0 

_.-, ...... _ Deponie 12 °0 

Verbrennung 
43 °0 

AOO. 33-3; AnteIl der Klärschlammverwertung und -enlsorgung In ÖslerrelCh (Kommunal 
und Industrie) Im Jahr 200 I . 

3_3.3.5 Fischerei 

In Österreich wird die Berufs- bzw. WIrtschaftsfischerei nur mehr am Neusiedler 
See. an einigen Salzkammergutseen sowie am Bodensee betrieben. Die Bedeu
tung ist allerdings in den letzten Jahren stark zurückgegangen. 

Die Sportfischerei hat hingegen eine größere Bedeutung. Laut BMLFUW (2002) 
hegt In Ost erreich die Zahl der Angelfischer bei etwa 350.000. Die Angelfischerei ISt 
auf wenige bestimmte FIscharten fokUSSiert. 

Die Fischprodukllon in Aquakulturen zielt überwiegend auf Karpfen und Forellen 
ab. Im Jahr 2001 wurden etwa 4.800 t Fische produziert. wobei mit 3.400 t der 
größte Teil den Speisefischen zuzurechnen ist. 

Die Auswirkungen der Fischerei auf die Gewässer spiegeln sich Im Besatz von 
standortfremden Arten negativ Wider. Als Beispiel sei hier die Regenbogenforelle 
angeführt. die sich In beträchtlichem Ausmaß vermehrt und somit ein entsprechen
des Konkurrenzpotenlial zu heimischen FIscharten aufweiSt. Durch den Besatz von 
standortfremden Arten können auch gebietsfremde Parasiten und Krankheiten ein
geschleppt werden. die sich ungünstig auf die heimischen Arten auswirken 
(BMLFUW.2oo2). 
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3.3.3.6 Tourismus 

Österre.ch b.etet s.ch vor allem m.t seiner landschaftlichen V.elfalt für untersch.ed
lichsle Nutzungen im Freizeit- und Sportbereich. Sommer wie Winter. an. Dabei 
kommt es zu dIrekten und Indirekten BeeinträchtIgungen der Gewasser. 

Im Nationalen Umweltplan 1995 der Öslerrelchischen Bundesregierung wurden dIe 
Umweltwirkungen Im Tourismus dargestellt. Dabei stehen im Bereich Wasser der 
SkIsport (Beschnelungsanlagen) sowIe Wassersportakllvltäten für starke BeeIn
trächtigungen. 

WeItere Auswirkungen der FreizeItaktivitäten auf das Wasser bzw. Gewässer er
geben sIch aus BeherbergungNerpfiegung sowie von den Sportanlagen und der 
dazugehörigen Infrastruktur. Hier steht vor allem der erhöhte und zeitlich sehr vari· 
abel auftretende Abwasseranfall im Vordergrund. 

In WIntersportgebIeten ergeben sich dIe extremen. fallweIse nur sehr kurze Z911 
auftretenden BelastungsspItzen des Abwasseranfalls zurzeit niedriger Temperatu· 
ren (genngere Baktenenakllvltät In den Abwasserreinigungsanlagen) und NIeder· 
wasserbedingungen im Vorfluter, 

Im Hochgebirge birgt dIe Abwasserentsorgung von Schutzhütten gesonderte Prob· 
leme In SIch, 

3.3.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

DIe Bewertung des ökologischen Zustandes der österreIchischen Gewässer gemäß 
EU-Wasserrahmennchtlinle In den nächsten Jahren wird aller Voraussicht nach 
ökologIsche DefIZIte be. den FlIeßgewässern aufgrund wasserbaulIcher Eingriffe 
und energiewirtschaftlicher Maßnahmen zu Tage bringen. Insbesondere in diesem 
Zusammenhang Ist die heimIsche WasserwIrtschaft gefordert, basIerend auf eInem 
verstärkten Interdisziplinären Dialog insbesondere zwischen Wasserbau. EnergIe
wIrtschaft. LandWIrtschaft und Raumordnung sowIe ökologischen DIsZIplinen, dIe In 
der WRRL geforderten Zielvorgaben zu erreIchen. 

DIe hohen InvestItionen der letzten Jahrzehnte, speziell im Bereich der kommuna· 
len und industnellen Abwasserentsorgung spiegeln sich In der deutlichen Reduktion 
der Emissionen wider. 

WIe welt der Anschlussgrad an kommunale Abwasserreinigungsanlagen noch ge
steIgert werden kann. lässt SIch derzeIt noch nicht abschätzen. In der Gesamtbe
trachtung des nationalen und grenzüberschreitenden Gewässerschutzes ist bei der 
gegebenen Siedlungsstruklur In ÖsterreIch eIne VOllständIge Erschließung aller
dings nicht zu erwarten. 
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3.3.5 EMPFEHLUNGEN 

Der Schutz der letzten nahezu natürlichen Strecken und die Verbesserung der öko
logischen Funktionsfähigkeit denaturierter Abschnitte müssen wesentliches Ziel 
der österreichischen Wasserwirtschaft sein. 

Als Maßnahmen sind In diesem Zusammenhang beispielsweise anzufuhren: 

• Verbesserung der Durchgänglgkeit von Fließgewässern im Längsverlauf und 
damit Verbesserung der Wanderungsmoglichkelten für Fische durch die Errlch· 
tung von FIschaufstiegshilfen und den entsprechenden Umbau von Absturzbau' 
werken, Sohlschwellen u. ä. 

• Verbesserung der Vernetzung der Flüsse mit Zubnngern, Augebieten und ande
ren Überschwemmungsflächen 

• Verbesserung der hydrologischen Dynamik von Augebieten 

• IntensIvierung von Maßnahmen zur Wiederherstellung flusstypspezIfischer 
Flussverläufe. Abflussverhällnisse. Geschiebe- und Strömungsverhältnisse so
wie Bett- und Uferstrukturen 

• Verbesserung des Kontaktes zwischen Oberflächengewässer und Grundwasser. 

Die Datenlage bezüglich Wasserentnahmen Ist stark verbesserungswürdig. Bis 
1995 (BezugsJahr 1994) wurde von Statistik Austna Jährlich eine diesbezügliche Er
hebung durchgeführt . Es wäre dnngend erforderlich, hier Wieder Akzente zu setzen 
und eine jährliche Datenerhebung gesetzlich zu verankern . 

Bel der Abwasserreinigung in Österreich soll am hohen Niveau der gesetzlichen 
Grundlagen. Insbesondere an der Verankerung des Standes der Technik und am 
Vorsorgepnnzip, auch künftig festgehalten werden. 
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3.4 ENERGIEWIRTSCHAFT 

3.4.1 EINLEITUNG 

Der Energieeinsatz erhöhte sich In Osterreich In fast s mUlchen W Irtschaftssekto
ren . Diese Steigerung ISt Insofern beachtlich. da In den verschiedensten Wlrt
schaftssektoren Maßnahmen zur Mmderung des Energieverbrauches gesetzt wur
den. Diese Maßnahmen wurden Jedoch zum Tell durch eine Steigerung der Wlrt
schaftstätigkeit. der Verkehrsleistung und des gestiegenen Raumwärmebedarfs 
uberkompenslert Die liberalisierung der Energiemärkte führte zu fallenden Preisen 
fur Großverbraucher. Damit sank der Anreiz In Energiesparmaßnahmen zu Inves
tieren. 

Neue EU-Richtlinien werden den Energiesektor In den nächsten Jahren maßgeb
lich beeinflussen Die Umsetzung einiger In Vorbereitung befindlicher Richtlinien 
soll dazu führen. dass Energie effiZient eingesetzt wird und finanZielle Anreize für 
Energiesparmaßnahmen vorhanden sind. Die geplante Vereinheitlichung der Ener
glebesteuerung. die effiZiente Nutzung von Energie laut IPPC-Richtllnie. der Handel 
mit CO, -Zertlftkaten und die Forderung des Einsatzes von Kraft-Wärme
Kopplungs- (KWK)-Anlagen nach bestimmten Kntenen werden neben bzw. ergan
zend zur LiberaliSierung der Energiemärkte die Entwicklung des Energiesektors In 
den nächsten Jahren pragen. 

3.4.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Im osterreichischen Regierungsprogramm vom 3. Februar 2000 wtrd der Energie
liberalisierung breiter Raum gewidmet. Zielsetzung ist es. eine Voll-Liberalisierung 
bel Strom und Gas und damit die Wahlfreiheit für Haushalte und Betriebe zu errei
chen. Es soll die gänzliche Öffnung des Strom- und Gasmarktes In Österreich ra
scher erreicht werden. als es die Marktoffnungsgrade und Zeltpläne der Blnnen
marktnchtlinlen fur Elektnzltät und Gas vorsehen. Durch das EnergIelIberalisIe
rungsgesetz (BGB!. I Nr 12112000) wurden Im Bundesberelch die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen fur eine gänzliche Marktoffnung Im Elektnzltätsbereich ge
schaffen. Glelchzettlg hat der Gesetzgeber für den Erdgasbereich die vollständige 
MarktÖffnung ab dem ,. Oktober 2002 festgelegt. Damit wird Gas. ebenso wie 
Strom. eine Handelsware. bel der die Kunden frei entscheiden können. bel wem sie 
diese beZiehen. 

Diese liberaliSierung auf osterrelchlscher und europalscher Ebene hat das Produk
tions- und wohl auch das Verbrauchsverhalten beeinflusst. Die Zielsetzung der li
beraliSierung war keine umweltpolItische Im Folgenden Sind Regelwerke mit um
weItpolitischen Zielsetzungen angeführt. 
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Box 3.4-1 T: 
Bundesweit einheitl iche 
Elnspelst.rlfe für erneu

emare Energietri ger 
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3.4.2.1 Einheitliche Besteuerung von Energie 

Am 27. Oktober 2003 wurde die RIchtIInre zur Mlndestbesteuerung von Energie 
2003l96/EG beschlossen. die per 1. 1. 2004 In Kraft trat . 

Die Richtlinie soll Wettbewerbsverzerrungen abbauen. die bisher aufgrund unter
schiedlicher Besteuerung sowohl. zwischen den Mitgliedstaaten als auch zwischen 
den einzelnen Energieträgern bestehen. Ferner soll sie Anreize zur Steigerung der 
Energieeffizienz und Minderung von Emissionen vermitteln. 

Da In fast allen Ländern der EU bereits wesentlich höhere Steuersätze gelten, wer· 
den die AUSWirkungen dieser RIchtlinre sehr gering sein. Jenen Ländern. In denen 
Anpassungsbedarf besteht , wurden zahlreiche Ausnahmen und lange Übergangs· 
zelten - teilweise biS zum Jahr 2012 - zugestanden. Die genannten Energieträger 
werden nur dann besteuert, wenn sie als Kraft- oder Brennstoff verwendet werden. 
Außerdem haben Mitgliedstaaten die Möglichkeit für energieintensIve Unternehmen 
erhebliche Steuerreduktionen durchzuführen. wobei ledenfalls die Mlndeststeuer· 
sätze einzuhalten sind. (AMT~.BLA.rr D~REU, 2004). 

3.4.2.2 Einsatz von erneuerbaren Energiequellen 

Ökostromgesetz 

Die Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
vom Oktober 2001 (Rlchtllnre 2oo1/77/EG) zielt darauf ab, den bestehenden Anteil 
der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zu erhöhen. Österreich ist 
eine Verpflichtung eingegangen, den bestehenden Anteil der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern von 70 •• auf 7B ." zu erhöhen. Diese Richtlinie wur
de sowohl aus KlImaschutzgründen als auch aus Gründen der VersorgungssIcher· 
helt - um die bei fossilen Energieträgern gegebene Importabhängigkeit der Mit· 
gliedstaaten zu vermindern - erlassen. 

Im Ökostromgesetz (BGB!. I Nr. 14912002) wurde für die aus emeuerbaren Ener· 
gleträgern (Wind, Sonne, Erdwärme, Wellen- und Gezeilenenergle, Wasserkraft, 
Biomasse, Abfall mit hohem biogenem Anteil , Deponiegas, Klärgas und Biogas) er· 
zeugte elektrische Energie eine Abnahme- und VergütungspflIcht für Stromversor· 
ger festgelegt. Das Ökostromgesetz bekräftigt die Ziele zum Ausbau der erneuer· 
baren Energien, die schon Im Elektrizltätswirtschafts- und Organisationsgesetz 
(ELWOG , 199B) genannt sind. Bis zum Jahr 200B müssen mindestens 4 ·. der ge· 
samten jährlichen Stromabgabe aller Netzbetrelber aus neuen erneuerbaren Ener
gieträgern eingesetzt werden. Das bedeulet. dass ab 1. Jänner 2004 etwa 2 · •• ab 
1. Jänner 2006 etwa 3 % und ab 1. Jänner 200B mindestens 4 % "Ökostrom" er
reicht werden müssen. Stromerzeugung auf Basis von TIermehl, Ablauge, Klär· 
schlamm oder Abfällen - ausgenommen Abfälle mit hohem biogenem Anteil - ISt in 
die vorgenannten ZIelwerte nicht einzurechnen. Das Ökostromgesetz sieht vor, die 
Erreichung der vorgegebenen Ziele durch einen gesamtösterreichischen Ausgleich 
zu ermöglichen, das heißt, die Potentiale können dort genutzt werden, wo sie am 
kostengünstigsten vorhanden sind. 

Seit 1. Jänner 2003 gilt eine bundesweit einheitliche Elnspeistanfgestaltung für 
neue erneuerbare Energieträger. 
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Biokraftstoff-Richtl inie 

Die Inhalte und Auswirkungen der Biokraftstoff-Richtlinie werden Im Kapitel 3.6 be

handelt . 

3_4.2.3 Effizienter Einsatz von Energie 

IPPC-Richtlinie 

Die Richtlinie 96/61/EG des Rates über die Integrierte Vermeidung und Verminde
rung der Umweltverschmutzung (IPPC-Rlchtlinle) verlangt den Einsatz der besten 
verflJgbaren Techniken zum Schutz der Umwelt (Siehe Kapitel 3.10). Der effiziente 
Einsatz von Energie ISt ein Genehmigungskntenum für IPPC-Anlagen. 

In der nationalen Umsetzung der IPPC-Richtllnle durch die Gewerbeordnung 1994 
(§ 77 Abs. 1 Z 2). dem MIneralrohstoffgesetz 1999 (§ 121 Abs. 1 Z 2) und dem Ab
fallwirtschaftsgesetz 2002 (§ 43 Abs . 3) wurde die effiziente Energienutzung als 
Genehmlgungskntenum festlegt. Die Energieefhzienzbestimmung ,n der Gewerbe
ordnung wurde Jedoch nachträglich vom VfGH wegen Nicht-Zuständigkeit des Bun
des aufgehoben. 

Vorschlag KWK-Richtlinie 

Die Kommission der EU hat dem Rat und dem Parlament eine R,chllinie zur Förde
rung von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als energieeffizIente Stromerzeugungs
Melhode vorgeschlagen (KOM (2003) 416 vom 23.7.2003). 

Bel der Förderungswürdigkeit soll zudem Wert darauf gelegt werden. dass die er
zeugte Nutzwärme die Nachfrage nicht übersteigt. Als mögliche Fördermechanls
men werden unter anderem günstigere Elnspeistanfe. Steuerbegunstlgungen oder 
-befreiungen oder Zertiflzierungen genannt. Erstmals erfolgt eine exakte Definition 
der förderungswurdlgen höchst effizienten KWK-Anlagen. wobe, ZWischen beste
henden und neu errochteten unterschieden wird . Für bestehende gilt. dass mindes
tens 5 00 Energieersparnis durch die Kopplung erreicht werden muss. während neu 
errochtete Anlagen die beste verfügbare Technik haben und mindestens 10 0

0 

Energieersparnis erreichen müssen. Ausnahmen gibt es für den Einsatz von er
neuerbaren Energiequellen. 

Emissionshandels-Richtlinie 

Die Emisslonshandels-Rlchtlinle (EU-Richtlinie 2oo3/87/EG) sieht ,n Phase I vor, 
dass energieintensIve Unternehmen Kohlendioxid nur noch In der durch Emissl
onsberechtogungen gedeckten Menge ausstoßen dürfen. Die Zertifikate werden 
entsprechend der nationalen Mlnderungsverpfhchtung in Stufen verrongert. Sie sind 
innerhalb der Europäischen Union handel bar. Ziel des Emissionshandels ist die 
zIelgenaue und zugleich koslenefhzlente RedUZierung von CO2 (siehe Kapitel 3.10) . 

Am 13. Oktober 2003 hat das europäische Parlament der EmissionshandeIs
RichtlInie zugestimmt. Am 1. Jänner 2005 startet die PIlotphase des CO2-Handels, 
die bis Ende 2007 dauert. Der PIlotphase folgt eine 2. Phase, die den Zeitraum der 
ersten Verpfllchtungspenode des Kyoto-Protokolls (2008-2012) umfasst. Der Emis-

Box 3.4-2 E: 
Emissionshandels· 
Richtlinie 
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Bo. 3.4-3_E: 
EU-Label-Rlchtllnlen 

Bo.3.4-4 G: 
Prim re"argleelnsatz In 

den Jahren 1970 bis 
2001 nach den Bundes· 

li ndern In T J 

Box3.~5 G: 
Endenergleefnsatz nach 

Sektoren 2002 
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sionshandel umfasst in der ersten Phase nur CO2 • in der zweiten Phase wird der 
Handel voraussichtlich auch auf die anderen fünf Treibhausgase ausgeweitet (sie
he Kapitel 6.1). 

EU-Energielabel für Elektrogeräte 

In zahlreichen EU-Richtlinien wird die Kennzeichnung von elektrischen Geräten ge
regelt (EU-LABEL. 2003). 

Auf dem europawelt einheitlichen Etikett hnden sich In der Jeweiligen Landesspra
che In kompakter Form die wichtigsten technischen Daten für Jedes Gerät - u. a. 
Dalen zum Strom- und Wasserverbrauch. Diese Angaben ermöglichen dem 
Verbraucher auf einen Blick einen Vergleich verschiedener Geräte innerhalb einer 
Gerätegruppe und erleichtern Ihm die Entscheidung bel der Wahl eines Gerätes. 

Das auffälltgste Merkmal dieses Labels Isl die Angabe der Energieeffizienz der Ge
rate In farbiger Plellform. Dafür erfolgt die Einteilung der EnergieeffizIenz in die sie
ben sog. Energieeffizienzklassen (A bis G). Ein Gerät der Klasse A ist besonders 
sparsam im Gebrauch von Energie. während Geräte der Klasse G besonders viet 
Energie verbrauchen. Ohne dass sich die Verbraucher erst In technische Details 
einarbeilen mussen. können sie sofort erkennen. wie die Energieeffizienz des Ge
rätes zu bewerten 1St. 

GesamtenergieeHizienz von Gebäuden 

Die Wohnbauförderungen und die Förderung der AltbausanIerung werden in den 
Bundesländern teilweise neu strukturiert . Grundlage dafür war die neue EU
Richtlinie .Gesamtenergieefhzienz von Gebäuden· (Richtlinie 2oo2J91 /EG) , die seit 
4. Jänner 2003 in Kraft 1St. Die Mitgliedstaaten müssen Mindestanforderungen für 
die GesamtenergieeffizIenz von Gebäuden festlegen. diese Mlndestanforderungen 
werden alle fünf Jahre überprüfl und gegebenenfalls an den Stand der Technik an
gepasst (EVA. 2003) . Nun müssen die einzelnen Mitgliedstaaten diese Richllinie 
Innerhalb von drei Jahren (bis 4. Jänner 2006) In nalionales Rechl umselZen. 

3.4_3 SITUATION UND TRENDS 

3.4.3.1 Energieeinsatz in Österreich 

Der Bruttoinlandsverbrauch In ÖSlerreich betrug Im Jahr 2002 1.279 Petajoule (PJ). 
das bedeutet eine Zunahme von rund 5.6 00 im Vergleich zum Jahr 2000. 

Der Endenergleemsalz in Österreich betrug Im Jahr 2002 rund 985 PJ. Die Diffe
renz von 294 PJ setzt sich durch die energelischen Umwandlungen der Energieträ
ger zusammen und kann nlchl genutzt werden. 

Die Endenergie ISI die Energie in der Form. wie sie beim Konsumenten ankomml. 
also z. B. Heizöl oder HolzpelIeis. Aus der Pnmärenergle Wird durch Aufberellung 
die Endenergie. So Wird z. B. aus dem Rohöl in der Raffinerie das Heizöl Extra
leicht. Je nach Verfahren kann aus der Im Rohstoff enthaltenen Primarenergle un-
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terschledllch vIel EndenergIe .erzeugr werden. DIe Umwandlung hat also eInen 
Wirkungsgrad. Umwandlungsverluste sind nicht zu vermeiden. DIe Form der Ener
gIe. in der sIe tatsächlich vom Anwender verwendet wird. wird NutzenergIe genannt 
(z. B. Wärme. licht etc.) 

Der BeItrag von erneuerbaren Energieträgern am Bruttomlandsverbrauch betrug im 
Jahr 2002 rund 296.131 T J. dies entspricht eInem Anteil von rund 23.1 ~ • . 

Abb34-1 

350 000 

300000 

• Fossile feste Energieträger 

• Fossile flusslge Energieträger 

o FossIle gasförmige Energieträger 

45.6" o Fernwärme 

o Elektrische Energie 

o Erneuerbare Energieträger 

EnergetIsche Endenerglebereltstellung 2002 nach EnergIetrAgern In ·0. 

(Erneuerbare EnerglelrAger ohne AnteIl an Fernwilnne und elektnscher 
EnergIe) (STATISTIK AUSTRIA. 2(03). 

Box 3.4-6_G: 
Endenergieeinsatz der 
erneuerbaren Energie
Iriger 199G-2001 

2SO 000 

200.000 

ISO 000 

100000 

. ,998 

0 1999 

D 2000 

D 2OO1 

. 2002 

SO 000 

Abb 3.4-2. Endenergleelnsatz In ÖSlerrelch In TJ In den Jahren 1998 biS 2002 In den 
einzelnen Sektoren (STA TlSTIK AUSTRIA, 2OOJa). 
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Die Sektoren Sachgüterproduktion; Mobilität und Private Haushalte machen zu
sammen mehr als 87 ~o des Endenergieeinsatzes In Österreich aus. 

Seil 2000 wird für den gesamten Sektor Mobilität erstmals mehr Energie aufgewen
det, als für den Bereich Raumheizung und Klimaanlagen (STATISTIK AUSTRIA 
2003a). Diese Entwicklung kann insofern Interpretiert werden, dass der gesamte 
Sektor Mobilität trotz effizienterer Motorentechnik die vermeintlichen Reduktionen 
aufgrund der stark steigenden Verkehrsleistung der Fahrzeuge überkompensiert. 

3.4.3.2 Strombereitstellung und Stromeinsatz in Österreich 

Der Inlandstromverbrauch Ist - wie in den letzten Jahren - weiterhin angestiegen. 
Er betrug Im Jahr 2002 60.894 GWh (ohne Energieeinsatz für Pumpspeicherkraft
werke) . In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung des Inlandsstromverbrau
ches abgebildet: 

Tab 34-': EntwIcklung des Inlandss/romverbrauches (ohne Pumpsp6lcherkraltwerke) 

In den Jahren /990 bIS 2002 In GWh (E-CONTROL, 2003). 

Jahr GWh 

1990 48.529 

1995 52.606 

1999 56985 

2000 58.512 

2001 59897 

2002 60.894 

Unter BerückSichtigung des Energieeinsatzes für Pumpspeicherkraftwerke betrug 
der Anteil aus Wasserkraft am Inlandsstromemsatz rund 67 %. 

Die Stromimporte nach ÖsterreiCh betrugen im Jahr 2000 13.920 GWh, im Jahr 
2002 wurden 15.375 GWh Importiert, das bedeutet eine Zunahme von rund 10 0

0. 

Der Strom wurde größtenteils aus Deutschland, Polen (Durchleitung über Tsche
chien) . Ungarn und der Schweiz bezogen. Durch die Zunahme der Stromimporte 
nach Österreich kam es zu einer Steigerung an Atomstrom Im österreichischen 
Versorgungsgebiel. 

Die Stromexporte verzeichneten einen Rückgang von 15.216 GWh im Jahr 2000 
auf 14.676 GWh im Jahr 2002, also rund 3,5 00 (E-CONTROL, 2(03). 

Die Stromproduktion aus Wärmekraftwerken mit rund 20.401 GWh im Jahr 2002 
verzeichnet eine Zunahme Im Vergleich zum Jahr 2000 um rund 12 %. Dieser 
Summenwert inkludlert einen Stromantell von sogenannten "Sonstigen Biogenen", 
die nicht nach dem Ökostromgesetz gefördert werden. 

Die erneuerbaren Energieträger haben vor allem durch die Wasserkraftnulzung 
einen hohen Stellenwert In Österreich. Im Jahr 2002 wurden aus erneuerbaren E
nergiequellen (Wasserkraft, Photovoltaik , WIndkraft, Biomasse (Inkl. Biogas) und 
Sonstige (z. B. Ablaugenverbrennung) 44.639 GWh elektrischer Strom prodUZiert, 
das deckt rund 73 0

" des österreichischen Inlandstromverbrauches (ohne Energie
einsatz für Pumpspeicherkraftwerke). 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)102 von 476

www.parlament.gv.at



Slebenler Um_lrullbencIll - 3 4 EnerQlOWlrtSChaft 

Die Einspeisung von anerkannten Ökostromanlagen In das öffentliche Netz betrug 
Im Jahr 2002 4.654 GWh. Kleinwasserkraftwerke nehmen mit 4.243 GWh den 
hochsten Anteil ein. Gefolgt von der Stromproduktion aus Wind. Photovoltaik und 
Geothermie mit 209 GWh und .Bioanlagen" mit 202 GWh . 

• WasseM<rah< 1 MW 

. Wasserkraft 1 bis 10 MW 

D Wasserkraft :> 10 MW 

[] Pumpspe+eherkraftwerke 

C PhotovoUalk 

C W lndkraft 

o Boomasse (Inkl Boogas) 

Il Sonstoge 

Abb. 3.4-3 Anteil der emeuerbaren EnergIeträger an der Stromprodukllon In ÖsterreIch 
Im Jahr 2002 In 00 (STA TlSTlK AUSTRIA. 2oo3b). 

3.4.3.3 Energieeinsatz für Raumwärme und Klimaanlagen 

Der Energieeinsatz für 3.284.000 Wohnungen im Jahr 2002 für die Bereitstellung 
von Raumtempenerung (Wärme und Klimaanlagen) liegt erstmals unter dem Ener
gieeinsatz für den gesamten Sektor Mobilität (STATISTIK AUSTRIA. 2oo3a). Der 
Endenergleelnsatz Im Sektor Mobilität von rund 295.027 T J im Jahr 2001 ist um 
rund 1.100 T J höher als im Sektor Raumwärme und Klimaanlagen. Im VergleIch 
dazu betrug der Ende"ergieeinsatz im Sektor Raumwärme und Klimaanlagen Im 
Jahr 1995 rund 289.100 T J während der Sektor Mobilität rund 146.400 T J benötig
te. 

Der Endenergleelnsatz für Raumwärme und Klimaanlagen (Raumtempenerung) 
betrug Im Jahr 2001 rund 312.400 TJ. das bedeutet eine Steigerung im Vergleich 
zum Jahr 1995 um rund 8 00. Erneuerbare Energieträger, hier vor allem HolzheI
zungen, trugen rund 21 00 zur Energiebereitstellung bel. Der Anteil der erneuerba
ren Energieträger Im Sektor Raumwärme hat sich seit 1993 nicht wesentlich verän
dert. 

Box 3.4-13 G: 
Entwicklung der Öko
stromanlagen It. EJWOG 
und Okostromgesetz 

Box 3.4-14_G: 
Heizungsarten In den 
Wohnungen 1995 und 
2001 

Box 3.4-15_G: 
Helzgradtage 1993-2002 
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100000 
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o Brennholz und biogene Brennstofle 
• Fossile Energieträger 

Abb. 34-4 · EnergIeeInsatz durch emeuerbare und fossIle EnergIeträger fur Raumwärme 

und Kllmaantagen In TJ In den Jahren 1993 bIS 2001 (I!rl!!i~.!(~!i!1e.~ 

J.B!! [11 Hf (I .. 9.l'. !l!w!.ir;!1 •. ?9SW· 

GesamtenergieeHizienz von Gebäuden 

Auf BaSIS dieses umfassenden Ansatzes der Richtllne 2oo2l911EG müssen die 
Mitgliedstaaten Mlndestanforderungen für die Gesamtenergleefftzienz von Gebäu
den festlegen (z. B. In Form von Energlekennzahfen), wobei zwischen neuen und 
bestehenden Gebäuden sowie verschiedenen Gebäudekategorien (wie z. B. Ein
familienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Unternchtsgebäude, Kranken
häuser, Hotefs und Gaststänen etc.) unterschieden wild (!,l(~ •.. ~~~) . Spätestens 
alle fünf Jahre müssen diese Mindestanforderungen uberprüft und gegebenenfalls 
dem Stand der Technik angepasst werden. Bestimmte Gebäudetypen (Gebäude 
unter Denkmalschutz, Kllchen, provisortsche Gebäude, frei stehende Gebäude mit 
weniger als 50 m2 Nutzfläche) können von dieser Regelung ausgenommen werden. 
Bel neuen Gebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von mehr als , .000 m2 wild zu
künftig vor Baubeginn die technische, ökologische und wirtschaftliche Einsetzbar
keit von alternativen Energieversorgungssystemen wie z. B. erneuerbaren Energie
trägern , Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) u. a. zu überprufen sein. 

Mittlerweile liegt ein vom Osterreichischen Institut für Bautechnik (OIB) unter Mit
wirkung von Experten der Bundesländer erarbei'eter . Leitfaden für die Berechnung 
von Energiekennzahlen" einschließlich eines Musters für einen .Energiepass" (OIB, 
2003) vor. Für diese Bearbeitung war eine weitgehende Vereinheitlichung der In 
den einzelnen Bundesländern bereits gebräuchlichen Energiekenndaten - die In
nerhalb best,mm'er Ubergangsfristen angestrebt Wild - erforderlich. Nach der 
Empfehlung des OIB soll ,n Zukunft der flächenbezogene HeIZwärmebedarf in kWh 
Nutzenergie pro m2 und Jahr die gemeinsame Energiekennzahl sein. 

Die Einführung des Energiepasses soll über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu
sätzliche Anreize zur Realisierung eines hochwertigen baulichen Wärmeschutzes 
schaffen, damit künftig der Heizwarmebedarf verstärkt ein wesentliches Kriterium 
beim Kauf oder der Miete eines Wohnobjektes Wild . Dazu bedarf es einer mög-
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IIchst eInfachen und verständlichen InformatIon - etwa nach dem Vorbild der "E
nergleklassen-DeklarallOn" beI Elektrogeräten (sIehe Kapitel 3.4.2.3) - um den 
Kauf- oder Mlettnteressenten eIne Vorstellung von der wärmeschutztechntschen 
Oualltät eines Gebaudes zu geben. 

Wärmeschutzklassen Energiekennzahl 

Niedriger 
Heizwärmebedarf Skallerung WBoaF in kWh/(m'a) 

HWElooF S 30 kWh/(m'a) 

HWBBGF S 50 kWh/(m'.a) 

HWBBGF S 70 kWh/(m'·a) 

HWBBGF S 90 kWh/(m'·a) 

HWBBGF S 120 kWh/(m2·a) 

HWBBGF S 160 kWh/(m'·a) 

] 

HWBBGF > 160 kWh/(m'a) .C"'-_---l 
Hoher Heizwärmebedarf 

Flächenbe.zogener Jahresheizwärmebedarf HBWIIOI" ..... kwh/(m3·a) 
(= Raumwärme-Energlekennzahl gemäß LGBI 10311996. 

Wärmed<lmmverordnung. § 5 Abs 2) 

Abb 34-5· Label des Energiepasses 'ur WohngebiJude (OIB. 20(3) 

Im Rahmen der Umsetzung der EU-Rlchtllnte muss das vorliegende Label In elnt
gen Punkten uberarbeltet werden 

3.4.3.4 Erneuerbare Energie in Österreich 

Laut Weissbuch der EU (KOMl97/0599 endg.) soll Im Jahre 2010 der Anteil erneu
erbarer Energieträger am Energieverbrauch der EuropäIschen Unton mIndestens 
12 0

.0 betragen. Zu den erneuerbaren EnergIequellen It WeIssbuch zahlen Biomas
se (einschließlich Biogas. fester Biomasse u. ä.). WIndenergie, photovoltaische 
Sonnenenergie (PV), thermische Sonnenenergie (SolarheIzung). Wasserkraft und 
Erdwarme. 

DIe Deflnttlon von BIomasse hat durch das Kyoto-Protokoll besondere Bedeutung 
erlangt. Aus der Verbrennung von Biomasse emlUlertes CO, wIrd "klImaneutral". 
d. h. mit Null bIlanziert . 

Das IPCC IIstet als Biomasse auf : Biomasse unterteIlt SIch In feste, flÜSSIge und 
gasformlge Brennstoffe. Zu festen Brennstoffen zählen HolziHolzabfälle. Holzkohle 
und andere feste BIomasse. zu flusslgen Bioalkohol und FAME (Fatty ACid Methyl 
Esther) . Ablauge aus der Zellstoffherstellung (Schwarzlauge) und zu gasförmIgen 
Deponiegas und Klärgas (IPCC, 1996). 

Eine Aufzählung von CO, -neutraler Biomasse erfolgt durch dIe KommIssIonsent
scheidung vom 13. Oktober 2003 In den Monttonng und Reportlng GUldellnes ge
mäß Emlsslonshandelsnchtllnle 2oo3l87/EG 
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Einsatz von Biomasse 

Die feste Biomasse wird ,n Österreich hauptsächlich für die Wärmebereitstellung 
eingesetzt. Hier sind große Hackschnitzelheizungen für Fernwärmeversorgung In 
Betrieb sowie kleinere Heizungskessel, die mit Holz-Pellets betrieben werden kön
nen. Im Jahr 2001 wurden 67.194 TJ Brennholz zur Wärmebereitstellung einge
setzt (STATISTIK AUSTRIA, 2003b). 

In Zukunft Wird auch die feste Biomasse verstärkt zur Stromerzeugung in der Kraft
Wärme-Kopplung eingesetzt, wodurch SIch, durch die gleichzeitige Erzeugung von 
Strom und Wärme, der Wirkungsgrad Insgesamt deutlich verbessern Wird 
(BIOMASSEVERBAND, 2003). 

Mit Stand Ende Mai 2003 waren In Österreich 21 Biomasse-flüssig Anlagen als 
Ökostromanlagen anerkannt, mit einer gesamten Nennleistung von 6,6 MW 
(E-CONTROL, 2004) 

Einsatz von Biogas In Österreich 

Im Jahr 2003 waren Insgesamt 119 Biogasanlagen als Ökostromanlagen mit einer 
Installierten elektrischen Leistung von rund 16,9 MW In Betrieb (E-CONTROL, 
2004). Das Institut für Landtechnik der BOKU (ILUET, 2002) beschreibt das Poten
tial für die BIogasnutzung mit rund 40 Mlo. Tonnen, welches einem energetischen 
Output von rund 17.600 T J Strom und 24.000 T J Warme entspricht. Durch die Rea
lisierung dieses sehr optimistisch eingeschätzten Potentials könnten 10 % der ös
terreichischen Stromproduktion aus Biogasanlagen stammen. Die Einspeisetarifre
gelung in das Netz der Energieversorgungsunternehmen für Strom aus Biogasan
lagen könnte dazu führen , das sowohl zentrale als auch dezentrale BIogasanlagen 
in Österreich Installiert werden. 

Einsatz von Sonnenenergie in Österreich 

Sonnenkollektoren 

Die konventionelle Nutzung von Sonnenenergie erfolgt In Österreich vor allem 
durch thermische Sonnenkollektoren, die vor allem für die Warmwasserbereitung 
und teilweise auch für die Raumwärmebereitstellung in privaten und öffentlichen 
Gebäuden sOWie vereinzelt In Industrlebetneben zur Prozesswassererwärmung 
eingesetzt werden (WEISSBUCH EU, t 997) . 

In Österreich waren Im Jahr 2002 rund 1,8 Mlo. m2 thermische Sonnenkollektoren 
Installiert, die ca . 1 Prozent des Wärmebedarfs für Warmwasser und Raumheizung 
decken (AUSTROSOLAR, 2003). 

Photovoltaik 

Als photovoltaischen Effekt bezeichnet man das Entstehen einer elektnschen 
Spannung und eines dadurch IndUZierten Stromes durch die Absorption von Licht. 
Dieser phYSikalische Vorgang kann durch Halbleitermaterialien erfüllt werden, die 
Gradienten (Energiegefälle) In Ihren Energiebändern, d. h. Interne elektnsche Fel
der, aufgrund einer geeigneten Dotierung - also einer speziellen Matenalzusam
mensetzung - besitzen (!~.Y,)O.O;!l . 
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Mit Stand Ende Mai 2003 waren 2.177 Photovoltaikanlagen als Ökostromanlagen 
anerkannt, mit einer gesamten Nennleistung von 24 MW. Durch das Ökostromge
setz ist die Stromproduktion aus Photovoltaik zurzeit mit 15 MW installierter Leis
tung bis 2008 nach oben hin begrenzt (E-CONTROL, 2004). Ende 2002 waren in 
Österreich Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 10.777 
kW{peak) installiert. Davon entfallen 81,6 % auf netzgekoppelte Anlagen und 18,4 
% auf autark betriebene Anlagen ( .. Inselbetrieb", inklusive Kleinanlagen) 
(f.,o..1:I.r.1:I9!;.F:t~ .. ~!!().~) . Durch die Deckelung der Stromproduktion aus Photovoltaik 
werden die anerkannten Ökostromanlagen wahrscheinlich nicht realisiert (E
CONTROL, 2004) 

Einsatz von Windenergie in Österreich 

Mit Stand Ende Mai 2003 waren 93 Windkraftanlagen als Ökostromanlagen aner
kannt, mit einer gesamten Nennleistung von 204,6 MW (E-CONTROL, 2004). 

Durch die diskontinuierliche Stromproduktion aufgrund des stark wechselnden 
Windangebotes, wird Windkraft zu keinem Ersatz der Grundlastkraftwerke führen , 
doch können etwaige Stromimporte reduziert werden. 

Durch die derzeitige Einspeistarifregelung kann es in den nächsten Jahren zu ei
nem Anstieg der Windkraftanlagen kommen (\~~,.2.\l.Q~) . 

Einsatz von Kleinwasserkraft 

Neben den Wasserkraftwerken der großen Energieversorgungsunternehmen e,ds
tiert in Österreich eine Vielzahl kleiner und kleinster Kraftwerke mit geringer Nenn
leistung. tm Ökostromgesetz werden Kleinwasserkraftwerke mit 10 MW Engpass
leistung definiert . Auch wenn die Definition für Kleinwasserkraftwerke in Österreich 
mit einer Leistungsgrenze von 10 MW fixiert ist , erreichen rund 70 % aller statis
tisch erfassten Kleinwasserkraftwerke nur eine Leistung von maximal 250 kW. Das 
typische österreichische Kteinwasserkraftwerk liegt in einem Leistungsbereich von 
etwa t 00 bis 300 kW (9.l(F.!';,.?()l!~) 

Im Jahr 2002 wurden in Österreich gesamt etwa 42.004 GWh elektrische Energie 
aus Wasserkralt bereitgestellt, rund 1 0,1 % stammen von anerkannten Kleinwas
serkraftwerken It . Ökostromgesetz (E-CONTROL, 2004). 

Einsatz von Geothermie 

Lediglich im Bereich der steirischen Thermenregion, im ober- und niederösterrei
chische Molassebecken und im Wiener Becken gelingt es mittels Tiefenbohrungen 
von mehr als 1.000 Metern, warmes Wasser ans Tageslicht zu holen. 

Die Errichtung von 20 bis 40 Anlagen wird für möglich gehalten. Bis heute konnten 
insgesamt sechs geothermische Anlagen errichtet werden, die bekannteste davon 
ist die 10-MW-Anlage im oberösterreichischen Altheim. Kernstück der Anlage ist 
eine neu entwickelte ORC-Turbine (Orgamc Rankine Cycle) , die in der Lage ist be
reits bei einer Temperatur von ca. 100 ' C eine elektrische Leistung von 900 kW 
aufzuweisen (AUSTROSOLAR, 2003). 
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Unter den derzeitigen wlrtschafthchen und geologischen Rahmenbedingungen liegt 
das Geothermle-Potentlal in Osterreich Insgesamt bel 2.000 MW thermischer 
Energie und rund sieben Megawan Strom (AUSTROSOLAR, 2003). 

3.4.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Der Endenergleelnsatz Im Jahr 2002 In Österreich stieg Im Vergleich zum Jahr 
1998 um rund 5 •.•. Die größten Steigerungen des Endenergieeinsatzes in diesem 
Zeitraum verzeichneten der Sektor .Mobilltät" mit rund 9,4 % und der Sektor .Pnva
te Haushalte" mit rund 8 ,3 ~., Der Sektor .Sachgüterproduktion" verzeichnete In 
den Jahren t 998 bis 2002 einen leichten Rückgang von rund 1,3 · • . Die Sektoren 
.Sachgüterproduktlon", .Mobilltät" und .Pnvate Haushalte" benötogen zusammen 
rund 87 •• des gesamten Endenergieeinsatzes in Osterreich. 

Der Endenergieeinsatz für Raumwärme und Warmwasser im Jahr 2001 lag mit 
5 ,7 ·. über dem VergleichsJahr 1998. 

Die Energiebereitstellung aus erneuerbaren Energieträgern Im Jahr 2002 steigerte 
sich Im Vergleich zum Jahr 1998 um rund 13.8 %. 

Der Inlandstromverbrauch (ohne Verbrauch für Pumpspeicher) Im Jahr 2002 hegt 
mit rund 10.5 ·. LJber dem Jahr 1998. Die phYSikalischen Importe Im Jahr 2002 
stiegen im Vergleich zum Jahr 1999 um rund 32 %, Die physikalischen Exporte 
sind Im gleichen Zeltrum um rund 8 ,6 % gestiegen. 

Das EIWOG 2000 sieht In § 32 vor, dass die Menge an elektnscher Energie aus 
Ökoanlagen ab 1. Oktober 2001 mindestens 1 % zu betragen hat. Das Gesetz ver
pfliChtet Netzbetrelber und Strom händler. den Anteil an erneuerbarer Energie Im 
Strommix auszuweisen. 

Per 30.9.2002 wurde das 1 %-Ziel knapp verfehlt. Der Okostrom-Antell lag ZWI
schen 1.10.2001 und 30,09.2002 bei 0 ,86 ·. (E-CONTROL, 2004). 

Die vollständige Liberalisierung des Gas- und Strommarktes ab Oktober 2002 führ
te zu keinen nennenswerten Anbieterwechseln bei den sogenannten Kleinverbrau
chern . 

Durch z. T. In Vorbereitung befindliche EU-Richtlinien wie zum Beispiel die KWK
Rlchtllnoe. die EmissionshandeisrichtlInie, die IPPC-RL, die EnergiesteuerrichtlInie 
und Gebäudeeffizlenz-Rlchtllnoe werden Rahmenbedingungen geschaffen, die die 
Energieeffozlenz steigern bzw. den Energieeinsatz eindämmen sollen. 

3.4.5 EMPFEHLUNGEN 

Das größte ökologische Potential Im Sektor Energie liegt In der effozlenten Nutzung 
der Energieträger und der bereitgestellten oder als .Nebenprodukt" anfallenden 
Energie (v. a, Wärme), Der Konsument kann durch sein Kauf- Wohn- und Mobill-
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tätsverhatten ebenso wesentliche Beiträge leisten wie Energieversorgungsunter
nehmen und Gemeinden durch optimale Energieausnutzung und Minderung von 
Verlusten im Leitungs- und Wohnbereich. 

Allein für die Eindämmung der Steigerung des Energieeinsatzes in ÖsterreIch 
ist ein Bündel an Maßnahmen erforderlich: 

• Rasche und konsequente Umsetzung der EU-Richllinien, die den effizienten Ein
satz von Energie zum Ziel haben, insbesondere in den Bereichen .Private Haus
halte", .Mobilität" und .Sachgüterproduktion" 

• Einbeziehen ökologIscher Kriterien bei der Energiepreisgestaltung 

• Eff,z,ente Abwärmenutzung von Kraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und In
dustrieanlagen 

• Erstellung und Umsetzung von Verkehrskonzepten und verstärkte Anreize für 
den UmstIeg auf öffentliche Verkehrsmitlel 

• Realisierung der thermischen Sanierungspotentiate im Hausbestand in hoher 
Wärmedämmungsqualität 

• Bewusstseinsbildung durch Imagekampagnen zum Thema Energieeinsparmaß
nahmen in den privaten Haushalten (Stichwort Raumwärme, Beleuchtung, Elek
trogeräte, Konsumverhalten) 

• Erslellung und Förderung von Energiekonzepten für Gemeinden 

• Erstellung und Förderung von Energiekonzepten für Industrie und Gewerbe unter 
BerücksIchtigung von Niedrigenergienutzung 

• Berücksichtigung von erneuerbaren Energieträgern bei der Planung von Nah
und Fernwärmeantagen, in Privathaushalten und tndustrieanlagen. 

t07 
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3.5 RAUMPLANUNG 

3.5.1 EINLEITUNG 

Bel einer Gesamtfläche von knapp 84.000 km2 leben in ÖsterreICh mehr als acht 
Millionen Menschen (Volkszählung 200t) . Dies ergibt eine statistische Einwohner
dichte von 95 Personenlkm2 (Deutschland: 230 EW/km2

). Obwohl diese Zahl Im 
europäischen Vergleich relativ niedrig Ist, sollte mit der Ressource "Boden" In Ös
terreich sparsam umgegangen werden. 

In Österreich eignen sich - topographisch bedingt - nur ca. 37 •• der Landesflache 
für eine Dauerbesiedlung. Berücksichtigt man nur den Dauersiedlungsraum, so er
reicht die EInwohnerdiChte Osterreichs mit 260 EWlkm2 bereits ähnlich hohe Werte 
wie In Ballungszentren Europas. Darüber hinaus lassen die Zahlen der letzten Jah
re einen alarmierenden Entwicklungstrend erkennen. So steht einem genngfüglgen 
Bevölkerungswachstum ein um mehr als das Zehnfache größerer Anstteg des Fla
chenverbrauches gegenüber. Der Pro-Kopf-Verbrauch an Boden für Bau-, Ver
kehrs- und Erholungsflachen steigt ständig an und beträgt mittlerweile 545 m2 pro 
Person. 

Aus der Begrenztheit der nicht vermehr- und erneuerbaren Ressource "Boden" er
gibt sich die umweltpolItische Notwendigkeit, diesen Trend zu stoppen. Mögliche 
Ansätze hierzu werden vor allem in der Raumplanung noch zu wenig genutzt. Zu
dem sollten die Ereignisse rund um das Hochwasser des Sommers 2002 Anlass 
geben, die PraxIs der FlächenwIdmung kntlsch zu hintertragen (siehe Kapitel 6.2 
und Box 3.5-t8 E) . Neben der Raumplanung können aber auch andere Steue
rungsinstrumente - wie die Verkehrsplanung, die Wohnbauförderung und fIskalpoli
tische Maßnahmen - wesentlich dazu beitragen, geeignete Rahmenbedingungen 
für einen verantwortungsvolleren Umgang mit den begrenzten Bodenressourcen zu 
schaffen. 

3.5.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Im Zusammenhang mit der Problematik des zunehmenden Flächenverbrauches 
gibt es auf österrelchlscher und Internationaler Ebene Gesetze und Programme mit 
unterschiedlichem rechtltchem VerbindlIchkeitsgrad. Im Folgenden wtrd eine Aus
wahl relevanter umweltpolitischer Zielsetzungen dargestellt. 

Bei aller föderalen Unterschledlichkeit der bestehenden Landesraumordnungs
gesetze In der geltenden Fassung zeichnen sich dennoch gemeinsame Trends Im 
Bereich der örtlichen und überörtlIchen Raumordnung ab, die auf eine nachhaltige 
Raumnutzung und S,edlungsentw,cklung abZielen. In den RaumordnungszIelen und 
-grundsätzen findet sich In allen Bundesländem die Forderung nach einem zweck
mäßigen und sparsamen Verbrauch der Ressource Boden. Die Mobilisierung der 
nicht genutzten Baulandreserven bildet hierbei eine zentrale raumordnensche Ziel-
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Box 3.5-1 T: 
Anforderungen an die 

Raumplanung 

11 0 

setzung. Damit kann der zum Teil beträchtliche Überhang an ausgewiesenem, Je
doch nicht genutztem Bauland reduziert und damit dem fortschreitenden Flächen
verbrauch gegengesteuert werden. Auch hinsichtlich der Verteilung der Standorte 
von Betrieben und Einrichtungen mit uberörtlicher Versorgungsfunktion wird zu
nehmend ein verstärkter Regelungsbedarf erkannt. Dies betrifft neben infrastruktu
rellen und standörtlichen Erfordernissen Insbesondere die Rücksichtnahme auf die 
UmweltsItuation - etwa durch die Abschätzung der EmiSSionen aufgrund verstärk
ter Verkehrsstrome. 

Sowohl Im österreich ischen Raumentwicklungskonzept 2001 (ÖREK, 2002) als 
auch im europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK, 1999) finden sich 
die Forderungen nach einer Einschränkung des Flächenverbrauches, Reduzierung 
der Zersiedelung der Landschaft und dem damit zusammenhängenden Verlust an 
landwirtschaftlichen Flächen. Neben raumplanerIschen Maßnahmen werden Im 
ÖREK auch fiskalpolitische Instrumente zur Minderung des Konkurrenzkampfes 
zwischen den Gemeinden und zur kooperativen Standortsplanung vorgeschlagen 
(ÖROK, 2002). 

Unter dem Leltzlel "Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regionalentwicklung" 
Wird in der Österreichischen Strategie zur nachhaltigen Entwicklung 
(BMLFUW , 2002a) eine verantwortungsvolle Raumnutzung mit demokratischem In
teressensausglelch gefordert, um den Trend der Zersiedelung und der steigenden 
FlächenverSlegelung zu stoppen. Als Ziel wird die Reduktion des Zuwachses dau
erhaft versiegelter Flächen auf maximal ein Zehntel des heutigen Wertes bis zum 
Jahr 2010 formuliert . Die Standortoptimierung Wird als ein wesentlicher Ansatz
punkt für eine nachhaltige räumliche Entwicklung und als eine der zentralen Aufga
ben der Raumplanung erkannt. Hervorzuheben ISt auch die Forderung nach der 
Entwicklung flächendeckender, verbindlicher Landschaftsleitbilder unter Vernet
zung aller relevanten Fachplanungen biS zum Jahr 2010. 

Im österreichischen Nationalen Umwellplan (NUP) (BMU, 1995) Wird als eines 
der drei ökologischen GrundprinZIpien der Raumentwicklung die differenzierte Bo
dennutzung als Anordnung der Nutzungssysteme Im Raum unter Verzicht auf voll
standlge Entmischung und großflächige Elnh8lllichkeit empfohlen. Als übergeord
netes Ziel ISt die Mehrfachnutzung des Raumes so zu ordnen, dass die Leistungen 
des Naturhaushaltes nicht oder möglichst wenig redUZiert werden. 

Im Protokoll für "Raumplanung und nachhaltige Entwicklung" der Alpenkonvention 
(BGBI. Nr. 477/1995) Wird die verstärkte Integration von Umweltschutzkritenen In 
die nallonalen Raumordnungspolitiken gefordert . Als Inhalte von sektorübergreifen
den Plänen und Programmen für nachhaltige Entwicklung werden u. a. die haushäl
terische Abgrenzung von Siedlungsgebieten, Maßnahmen zur Gewährleistung de
ren tatsächlicher Bebauung, die Konzentration der S,edlungstät'gke,t an bestehen
den Verkehrsachsen und SIedlungsstandorten sowie die Begrenzung des Zweit
wohnungsbaus genannt (Siehe Kapitel 5.6) . 

Im sechsten Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft werden 
der sorgsame Umgang mit der Ressource Boden sowie eine Einschränkung des 
Flächenverbrauchs explizit als Ziele hervorgehoben (Siehe Kapitel 1.1.2.2) . Die Mit
gliedstaaten werden zum Einsatz der Regionalplanung als Instrument zur Verbes
serung des Umweltschutzes sowie zur nachhaltigen RegionalentWIcklung ermutigt . 
Die Forderung der besten Praxis für eine nachhaltige Raumplanung, die regionale 
Gegebenheiten berückSichtigt, soll die nachhaltige Entwicklung insbesondere von 
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sensiblen Gebieten gewährteisten sowie der Zersplitterung von Lebensräumen Ein
halt gebieten (EUROPÄISCHES PARLAMENT. 2002). 

3.5.3 SITUATION UND TRENDS 

3.5.3.1 Demographische Entwicklung 

In Österreich beeinflusst wentger die Entwicklung der Gesamtbevölkerung den An
stieg des Flächenverbrauches. als vielmehr die Änderung des Lebensstandards 
und der Lebensgewohnheiten sowie die damit verbundene Siedlungs- und Ver
kehrstätigkeit. AhnIich wie In anderen Industneländem tntt das Phänomen des stei
genden Flachenverbrauchs bel stagnierender bzw. sogar leicht abnehmender Ge
samtbevölkerung auch In Österreich auf Trotz einer nur minimal steigenden Ge
samtbevolkerung Österreichs von weniger als 1.5 0

'0 seit t 995. s!teg im gleichen 
Zeitraum die für Siedlungs- und Verkehrstätigketi verbrauchte Fläche um 23 % an. 

Dieser gesellschaftliche Wandel äußert sich unter anderem In der Zunahme der 
durchschnittlichen Wohnungsgröße. der stärkeren Entflechtung der Generationen 
und der Zahl der S,nglehaushalte. Betrug die durchschntttliche Nutzfläche der neu 
ernchteten pnvaten Wohnungen im Jahr 1980 noch 108 m'. so liegt dieser Wert Im 
Jahr 2001 bereits bel 123 m'. Gleichzeitig leben aber Immer weniger Personen In 
einem gemeinsamen Haushalt. Zu Beginn der 70er Jahre betrug der Antetl der Sm
glehaushalte lediglich ein Viertel aller Haushalte. Im Jahr 2001 waren es schon 
mehr als 30 %. und für das Jahr 2030 werden knapp 35 0

0 prognostiziert. Der 
durchschnittliche Oster reicher benötigt heutzutage schon 38 m2 Wohnnutzfläche -
um 15 0

0 mehr als noch ,m Jahr 1991 (STATISTIK AUSTRIA. 2003). 

Die Hälfte aller Wohnneubauten Im Jahr 2001 wurde als Eln- bzw. Zweifamilien
häuser ernchtet. Der Traum vom "Wohnen Im Grunen" bedingt jedoch eine erhöhte 
Mobilität . welche wiederum eine flächen intensive S,edlungsstruktur begünstigt. 
Gleichzeitig wird die Mobilität zunehmend auf den motonsierten Individualverkehr 
beschränkt. Das eigene Au10 wird zur Befnedlgung der tägl ichen DaseInsbedürfnIs
se weitgehend unverzlchtbar. Stellvertretend für andere Lebensberelche (Freizeit. 
Erholung. Konsumfahrten) zeigt sich dies besonders deutlich an Fahrten vom 
Wohnort zur Arbeitsstätte. So hat sich die Anzahl der Kfz-Arbeitspendler ZWischen 
1971 und 1991 mehr als verdoppelt. Fahrstrecken zum Arbeitsplatz unter 30 Minu
ten Fahrzeit werden uberwiegend mit dem eigenen Kfz zurückgelegt - Vielfach 
auch aufgrund der Ausdünnung öHentlicher Verkehrsmittel Im ländlichen Raum . 
Entfielen 1991 noch 2.5 Personen auf ein Kfz. so teilten Sich 2001 nur mehr 2 Per
sonen ein Fahrzeug. Bei konstant bleibender Zeitaufwendung für den Weg zur Ar
beit werden die dabei zurückgelegten Wege aufgrund der Entmischung von Wohn
und Arbeitsplatz Immer langer (STATISTIK AUSTRIA. 2002). Mit GeschWindigkeit 
wird Zelt kompensiert. 

Daraus ergibt Sich ein selbstverstärkender Ursache-Wirkungs-Kreislauf: Geänderte 
Lebensstandards und -gewohnheiten führen zu flächenfordernder Siedlungs- und 
Verkehrsflächenentwicklung. Gleichzeitig fördert und InitIIert aber auch der Ausbau 
des Verkehrsnetzes die Erreichbarkelt und somit die RealiSierung von Lebensge
wohnheiten wie dem .Haus im Grünen". 

Box 3.5-2 T: 
Bevölkerungsveri nde
rung In Österreich 1981 · 
2001 

Box 3.5-3 G: 
Bevölkerungsveri nde
rung nach Gemeinden 

111 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 113 von 476

www.parlament.gv.at



S,ebeniOf UmwellKonlrollbenchl - 3 5 Raumplanung 

Box 3.5-4 G: 
Deflnilion und Arten des 

Flichenverbr1luchs 

Box 3.5-5 T: 
Flichenverbrluch In Os· 

terreich 

112 

Box 3.5-6 T: 
Nulzungsar1en und 

Oauersledlungsrlum 

3.5.3.2 Flächenverbrauch 

Unter Flachenverbrauch wird Im Allgemeinen der unmittelbare und dauerhafte Ver
lust biologisch produktiven Bodens durch Verbauung und Verslegelung fur Sied
lungs- und Verkehrs zwecke. aber auch fur Deponien, Abbauflachen. Kraftwerksan
lagen und ähnliche Intenslvnutzungen verstanden. Vertässliche Daten zur Abschät
zung des Flächenverbrauches sind jedoch kaum vorhanden. Da die Häuser- und 
Wohnungszählung der Statistik Austna sett 2001 keine Gebaude- und Wohnflä
chen mehr erfasst, bildet die Regionalinformation des Bundesamtes fur Elch- und 
Vermessungswesen die derzett einzige Datengrundlage. Aufgrund von Nomenkla
turänderungen konnen diese Daten jedoch nur bis zum Jahr 1995 rückverfolgt wer
den. 

Die Trends des Flachenverbrauches für Siedlungs- und Verkehrstätigkeit der letz
ten Jahre setzen Sich fort . Zwanzig Hektar pro Tag beträgt der durchschnittliche 
Flachenneuverbrauch seit 1999 In Vorarlberg Wird allein bereits 1/5 des DauersIed
lungsraumes fur Siedlungs- und Verkehrsflächen benötigt 

Im Zeitraum 1950 bis 1995 hat Sich die S,edlungsfläche verdoppelt, die Bevolke
rung hat Im gleichen Zeitraum jedoch nur genngfüglg zugenommen (HABERL et 
al .. 2001). Der SIedlungsflächenverbrauch pro Kopf ist In nur 45 Jahren von 200 m' 
auf über 400 m' gestiegen (großere Erholungsräume werden In den historischen 
Statistiken nicht als Tell der SIedlungsfläche, sondern als Grunräume begnffen -
erst die Anderungen In Ausstattung und Gestaltung von Frelzetteinrichtungen In 
jungerer Zett und deren starke Zunahme machen es erforderlich, auch diese als 
Tell der SIedlungsfläche zu erfassen). Sett dem Jahr 1995 hat die durch Siedlungs
und Verkehrsflächen beanspruchte Fläche In Osterreich um knapp ein Viertel zu
genommen. Vor allem landhch geprägte Bezirke zeigen dabei einen starken Trend 
zu uberproportlonal steigendem Flächenverbrauch bel abnehmender Bevölke
rungszahl (z. B. satt 1995 VOltsberg + 63 00. Leoben + 44 00 . LIlienfeld + 42 00) 

Dabei betragt der Anteil der tatsachlich versiegelten Flache beim Bauland knapp 
ein Dnttel. Zwei Dnttel entfallen somit auf Hausgärten, Grün- und Abstandsflächen. 

Der Flächenverbrauch hat jedoch auch gravierende ökologische AUSWirkungen, die 
über den unmittelbaren Verbrauch an Boden hinausgehen. So beeinträchtigen Indi
rekte Wirkungen, etwa durch die Fragmenherung von Lebensräumen sowie die Un
terbrechung von ökologisch bedeutenden Migrahonskorndoren für Tiere, ein Vielfa
ches der unmittelbar genutzten Flächen (Siehe Kapitel 5.1.3.3) . 
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Flächenverbrauch in Prozent 
des Dauersiedlungsraumes 

1.6 - 10.0 

10,1-15,0 

_ 15.1-20,0 

_ 20.1 - 25.0 

_ 25,1-SO,O 

_ SO,1 - 100.0 

Flachenverbrauch 
Flächen nach ReglOnaltnformauon der Grundstucksdatenbank 
Kategonen Baußachen. Slraßenanlagen. Bahnanlagen. 
E~ungsflachen.Abbauflachen 

Wald. Almen. Odland 

-- Staatsgrenze 

Bundeslandgrenze 

Gememdegrenze 

Raumetnhe'ten Gemeinden (Geb,elsstand 1 12001) 

Quelle ReglOflallnformatJon der Grundslucksdatenbank (BEV), Stand der Daten 1 1. 2003 
BearbeItung I Roder, August 2003 
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Entwicklung der Bau- und Verkehrsflächen 1999 - 2003 nach Bezirken 

Entwicklung 1999·2003 In Prozent 

stagmerend 

Obis 5 Prozent· Zunahme 

5 bis 10 Prozent - Zunahme 

_ 10 bts 15 Prozent - Zunahme 

_ 15 bts 20 Prozent - Zunahme 

_ uber 20 Prozent - Zunahme 

Bau- und Verkehrsflachen 
Flachen nach ReglOOahnformahon der Grundstucksdatenbank 
Kategonen Bauflachen , Straßenanlagen. Bahnanlagen 

Wald. Almen Ödland 

-- Staatsgrenze 

Bundeslandgrenze 

BezlÖ(sgrenze 

Raumeinheilen Bezirke (Gebleisstand 1 12001) 

.-

Ouelle. ReglOflahnformaoon der Grundstuckdalonbank (BEV): Stand der Daten 11 1999 und 1.12003 
Bearbeitung G Banko. August 2003 
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3.5.3.3 Ursachen des steigenden Flächenverbrauches 

Die Ursachen des Flächenverbrauches setzen sich aus demographischen. sozio
ökonomischen und allgemeinen wirtschaftlichen Komponenten zusammen. Eine 
zentrale Rolle spielen dabei die Wechselwirkungen zwischen Verkehrsinfrastruktur. 
Betriebsansiedlungen. Besiedlung der StadIumlandgebiete und steigendem Motori
sierungsgrad. 

Mit Beginn der 50er Jahre konnte durch Intensivierungsmaßnahmen die Produktivi
tät in der Landwirtschaft deutlich gesteigert werden. eine Entwicklung. die Mitte der 
90er Jahre den Höhepunkt erreichte und mittlerweile. regional differenziert. wieder 
leicht rückläufig ist. Auf Teilen der Fläche wurde die Landwirtschaft extensiViert. 
Der Verkauf von Grund und Boden als Bauland stellt eine zusätzliche Einnahme
quelle für landwirtschaftliche Betriebe dar, um Investitionen In den Betrieb oder 
Ausbildung des Nachwuchses zu finanzieren . Die Bodenpreise im ländlichen Raum 
sind im Vergleich zu den Bodenpreisen in den Städten sehr niedrig. Verstärkt wird 
dies durch hohe Renditeerwartungen der Grundstückseigentümer im städtischen 
Raum. sodass weiterhin die Bevölkerungszuwächse in den Stadtumlandgebieten 
stattfinden. während Städte und periphere ländliche Räume gleichermaßen um 
Stabilisierung der Bevölkerungszahlen kämpfen. obwohl von der Alters- und Haus
haltsstruktur her ein Anstieg der Nachfrage nach städtischem Wohnraum erwartet 
werden könnte . 

Der Prozess der Suburbanisierung, der mit gravierendem Flächenverbrauch ver- 80. 3.5-7 ElG: 

bunden ist . führt aber auch zu einem drastischen Anstieg der Ausgaben der öffent- Suburbanlsierung 

lichen Hand für Wohnraumschaffung und Infrastrukturförderung, sowie zu einer 
sehr geringen Kosteneffllienz des Einsalzes öffentlicher Mittel (DOUBEK & HIEBL. 
2001 ). 

Ein weiterer bedeutender Faktor in Bezug auf den Flächenverbrauch ist der seit 
den 70er und 80er Jahren eingesetzte Strukturwandel der Wirtschaft. Techni
scher Fortschritt und zunehmende internationale Verflechtung der Wirtschaft führen 
zu einem Abbau der Arbeitsplalze im Produktionssektor und zu einer Verlagerung 
der Arbeitsplätze in den Dienstleistungsbereich . 

Eine Begleiterscheinung dieses Strukturwandels ist der rasche Anstieg des Flä
chenverbrauchs je Arbeitsplatz. Die Entwicklung großflächiger Einzelhandelsbetrie
be und nun zunehmend auch Freizeiteinrichtungen trägt dazu wesentlich bei - die 
Suburbanisierung der Bevölkerung kann als Wegbereiter für die Suburbanisierung 
der Wirtschaft gesehen werden. 

Die NeuansIedlung Internationaler Betriebe, die bezüglich der Größe und Ausstat
tung der Betriebsgebiete und der Anbindung an die internationalen Transportrouten 
spezielle Anforderungen stellen, und die Verlagerung von Betrieben aus städti
schen Gebieten in die Stadtumlandgebiete tragen ebenfalls wesentl ich zur Erweite· 
rung der Siedlungsflächen bei. 

In bestehenden Betrieben finden Rationalisierung und Outsourcing statt . Auch die
ses Phänomen schlägt sich statistisch in einer Erhöhung des durchschnittlichen 
Flächenverbrauchs Je Arbeitsplatz nieder. denn es wird zwar der Arbeitsumfang in· 
nerhalb eines Betriebes. selten aber gleichzeitig die Betriebsfläche reduziert. 
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3.5.3.4 Auswirkungen auf die Umwelt 

Landwirtschaft 

Neben der Versorgung mit Nahrungsmitteln leistet der landwirtschaftliche Raum ei
nen wichtigen Beitrag zur Erfüllung einer Vielzahl weiterer Funktionen für Umwelt 
und Gesellschaft, wie die Beeinflussung der Wasserqualität. der biologischen Viel
falt durch die Verzahnung zwischen landwirtschaftlich genutzten Flächen und wert
vollen Biotopen und damit im Zusammenhang die Funktionen als TIerlebensraum 
bzw. Erholungsraum (siehe Kapitel 5.5.3.1). Viele dieser Funktionen werden erst 
nach Eingriffen, Umwldmungen und irreversiblen Flächenverlusten vermisst. Nach 
Schätzungen der EU gehen in den nächsten Jahrzehnten regional differenziert zwi
schen 30 ~o und 80 % der Flächen für die landwirtschaftliche Produktion verloren 
(EUREK. 1999). 

Da Siedlungsschwerpunkte meistens in den Regionen mit den ertragreichsten 
landwirtschaftlichen Böden liegen, ergeben sich aus Siedlungserweiterungen oft 
Verluste an wertvollen Produktionsflächen in agrarischen Gunstlagen. Im landwirt
schaf1lichen Bereich sind zum Schutz wertvoller Flächen ziel gerichtete raumplane
rische Maßnahmen. ähnlich wie sie im forstlichen Bereich etabliert sind, erforder
lich. Bislang beschränkte sich die Tätigkeit in Österreich vorwiegend auf die Um
gestaltung von Agrarlandschaften zum Zwecke von Bewirtschaftungsverein
fachungen im Rahmen von Agrarverfahren (Grundstückszusammenlegungen bzw. 
Flurbereinigungen). Ein bisheriges Manko des planerischen Umgangs mit landwirt
schaftlichen Bodenressourcen ist insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung 
anderer Ansprüche an den Raum - etwa seitens Siedlungs- oder Verkehrswege
bau - festzustellen : Agrarflächen dienen hierbei meist als - allerdings endliches -
Reservoir für agrarfremde Nutzungen. 

Innerhalb der landwirtschaftlichen Produktion erfolgt - bedingt durch Agrartechmk, 
Effizienzsteigerung und Arbeitsteilung - eine zunehmende Spezialisierung der Be
triebe sowie eine Entmischung der Produktionsräume, in deren Rahmen auch Fut
terbau, Maisanbau und Tierhaltung vermehrt in die Ackerbaugebiete verlagert wer
den. Diesen Konzentrationserscheinungen in den ackerbaulichen Gunstlagen steht 
tendenziell die Aufgabe der Grünlandwirtschaft insbesondere auf Grenzertrags
standorten im traditionell grünlandbetonten Raum gegenüber (siehe Kapitel 3. t .3) 
(BUCHGRABER et al" 2003). Die Aufgabe der Bewlrtschaf1ung von Grenzertrags
böden führt zu Verlusten an Kulturlandschafts- und Biotopvielfalt. Die Intensivierung 
in den hochproduktiven Ackerbauregionen steht aber auch In der Nähe von Sled
lungsgebieten in vermehrter Flächennutzungskonkurrenz mit den Raumansprüchen 
von Siedlung und Verkehr. Dies verstärkt die Notwendigkeit eines sorgfältigen pla
nerischen Umgangs mit der nicht-vermehrbaren Ressource Boden. 

Landwirtschaftl ich bedingte Landnutzungsänderungen können auch eine Gefahr für 
den Siedlungsraum darstellen. Die Umwandlung von Grünland in Ackerflächen und 
die Erhöhung der Bewirtschaftungsintensität in Ackerbaugebieten beschleunigen 
und erhöhen etwa den Oberflächenabfluss und die Bodenerosion insbesondere bei 
Starkniederschlagsereignissen. Dadurch können Landnutzungsänderungen in Ein
zugsgebieten auf das Abflussverhalten von Vorflutern die Wirkung einer graduellen 
Flächenversiegelung entfalten und das Risiko sowie das Schadensausmaß von 
Hochwässern deutlich erhöhen. Die Berücksichtigung von Aspekten des Hochwas
ser- und Erosionsschutzes bei der Ackernutzung sollte daher zukünftig ein wichti
ger Inhalt der landWirtschaftlichen Raumplanung sein. 
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Wald 

Die Österreich ische Waldinventur (ÖWI) 1992196 weist für das Bundesgebiet einen 
seit Jahrzehnten kontinUle~ich zunehmenden Waidanteil von 46,8 % der Gesamt
fläche aus (siehe Kapitel 5.4.1, Box 5.4-1 G). Zwischen den Inventurperioden 
1986/90 und 1992196 betrug die durchschnittliche Waldflächenzunahme 7.700 ha 
pro Jahr, die sich aus der Bilanz von jährlichen Flächenzugängen von 14.700 ha 
und jährlichen Flächenabgängen von 7.000 ha ergibl (BMLFUW, 2002b; BMLF, 
1998). 

Waldflächenverluste resultieren aus Rodungen und darauf folgenden Flächennul
zungsänderungen für waldfremde Zwecke. Die Hauptursache ist im steigenden 
Bebauungsdruck durch Siedlungs- und Siedlungsfolgenutzungen zu suchen. 55 % 
der von 1992 bis 2001 mit Bescheid bewilligten dauernden Rodungen wurden zu 
Siedlungs-, Verkehrs- und Infrastrukturzwecken getätigt, 36 % wurden in landwirt
schaftliches Kulturland umgewandelt (BMLFUW, 2003 und BMLF, 1998). Nicht be
kannt ISt, inwieweit längerfristige Baulandgewinnungsmotive oder Intensivierungs
prozesse Im Zusammenhang mit Flurbereinigungen in landwirtschaftlichen Gunst
lagen hinter den agrarisch begründeten Rodungsanträgen stehen. 

Aus statistischen Waldflächenbilanzen geht nicht hervor, dass Zugänge und Ab
gänge in Österreich, ebenso wie der Ist-Zustand der Waldausstattung, regional un
gleich verteilt Sind. Ohne räumliche Differenzierung ist die quantitative Waidflä
chenentwicklung als Urnweltindikator nur begrenzt aussagekräftig 
(UMWELTBUNDESAMT, 2001 a) . Die konkrete Bewertung der Umweltwirkungen 
von Waldabgängen und -zugängen müsste stets flächenbezogen erfolgen, um qua
litative Kriterien wie die vorhandene Waldausstattung, den Erfüllungsgrad der er
forderlichen landeskulturellen Waldfunktionen, den Landschaftscharakter, die öko
logische Erhaltungswürdigkeit von Wald- und Nicht-Wald-Flächen sowie deren ört
lichen Lagezusammenhang berücksichtigen zu können. 

Box 3,5-8 T: 
Waldfli chenbilanzen 

Box 3.5-9 G: 
Rodungen, gegliedert 
nach dem Aodungs~ 

zweck 
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Waldflächenänderung 1991 - 2003 nach Bezirken 
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SIebenter Umweltkontrollbencht - 35 Aaump4anung 

Großräumig kann festgestellt werden, dass Rodungen überwiegend in Regionen 
mit geringem Bewafdungsanteil stattfinden - im Umland urbaner Ballungsräume, in 
den Tal- und Beckenlagen sowie in den traditionell unterbewaldeten Intensiv
Agrarlandschaften des ostösterreichischen Flach- und Hügellandes. Dazu zählen 
das südliche Wiener Becken. das Weinviertel, das Nordburgenland, das Tullner 
Feld, das oberösterreichische Alpenvorland , die Südsteiermark sowie die Agglome
rationsräume Linz und das mittlere Inntal (BMLFUW. 2002b; BEV. 2003b). In die
sen Gebieten liegen auch die Bezirke mit Wald rückgang bzw. mit der geringsten 
Netto-Waldzunahme zwischen 1991 und 2003. Bundesweit werden täglich beinahe 
20 ha Wald gerodet. Waldzuwächse erfolgen hingegen häufig in Regionen mit oh
nehin hoher Bewaldungsdichte, aus denen sich die Landwirtschaft sukzessive zu
rückzieht. Dies sind unter anderem die extensiv besiedelten Berglandschaften des 
alpinen Raums und das Waldviertel (BEV, 2oo3b). 

Aus landeskultureller Sicht sind zusätzliche Waldverluste in waldarmen Agrarland
schaften und im Umland von Siedlungszentren problematisch, weil sie mit Beein
trächtigungen der gerade in diesen Regionen benötigten Umwelt- und Sozialfunkti
onen des Waldes verbunden sein können. Dies betrifft insbesondere die Erho
lungs- und Wohlfahrtswirkungen (Klimaregulation, Ökologischer Ausgleich von 
Umweltbelastungen etc .) in suburbanen Bereichen. Zudem kommt walddominierten 
Restbiotopen in monostrukturierten, oft artenverarmten Offenlandschalten eine 
wichtige Lebensraum- und Biotopvernetzungsfunktion zu . Auch die kumulative Wir
kung kleinftächiger Waldverluste kann in diesen Räumen zu erheblichen Beein
trächtigungen führen. 

Mit der 2002 erfolgten Novellierung des Forstgesetzes (BGBI. Nr. I 59/2002) wurde 
das bisher zugunsten des öffentlichen Interesses an der Walderhaltung geltende 
allgemeine Rodungsverbot stark gelockert. Unter anderem entfällt nun die Bewilh
gungspfticht für Rodungsftächen unter 1.000 m2

. Allerdings sind Rodungen dieses 
Ausmaßes vorher bel der Behörde anzumelden. welche die Möglichkeit hat, "aus 
Rücksicht auf das öffentliche Interesse" ein Rodungsverfahren gemäß § 17 einzu
leiten (§ 17a). Die zukünftige Handhabung dieser Bestimmung bleibt abzuwarten. 
Es ist nicht auszuschließen, dass dennoch in der Rodungspraxis weitere Verluste 
und Fragmentierungen von Waldftächen in dicht besiedelten Gebieten mit hohem 
Baulanddruck begünstigt werden. 

Andererseits können auch Neuaufforstungen und natürliche Wiederbewaldungs
prozesse auf extensiven landwirtschaftlichen Grenzertragsstandorten örtlich gravie
rende Verluste an Kulturlandschaffs- , Biotop- und Artenvielfalt bewirken (siehe Ka
pitel 5.4.3.1). Im Durchschnitt werden allein 15 ha Grünland täglich zu Wald - Be
rechnungen zufolge könnte dieser Wert zukünftig auf 50 hafTag ansteigen (BUCH
GRABER. 2003). 

Lebensraumzerschneidung 

Die zunehmende Verdichtung des Verkehrsnetzes und der Siedlungsgürtel führt 
neben dem direkten Flächenverbrauch zu fortschreitender Zerschneidung, Frag
mentierung und Verinselung von Tierlebensräumen. Die hohe Flächenwirksamkeit 
des Verkehrssystems ergibt sich insbesondere aus dessen Netzwerkstruktur, wo
durch mit steigender Lauftänge des Straßennetzes die nutzbare Größe der verblei
benden unzerschnittenen Tierhabitate überproportional schwindet. Einschließlich 
der Forststraßen wird jeder km2 österreichischen Territoriums von durchschnittlich 

Box 3.5-10_E: 
Neuregelung des Ac>-
dungsverfahrens 

Box 3.5-11 _ElG : 
Zerschneldungsgrad ös
terreichischer land
schaften 
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mehr als 3 km Straßen durchzogen. Mit den in Bau oder Planung befindlichen Ver
kehrsträgern wird das hochrangige Straßennetz um weitere 17 % wachsen (siehe 
Kapitel 3.6.3.1) (HERRY, 2002 und BMLFUW , 2003) . 

Die Trennung und Verkleinerung von Tierlebensräumen sowie die Einschränkung 
der Mobilität terrestrischer Tierarten - vom Laufkäfer bis zum Rothirsch - wird zu
sehends als eine der Hauptursachen von Artenverlusten erkannt (BEGON et al. , 
1998 und RECK & KAULE, 1992). Insbesondere Tierarten mit weitgreifendem 
Raumnutzungsverhalten - wie Luchs, Bär. Rotwild oder Wildschwein - sind von der 
Unterbrechung traditioneller Wanderkorridore betroffen, aber auch Arten mit loka
lem AkllOnsradius oder jahreszeitlichem Lebensraumwechsel, wie viele Amphibien 
(siehe. Kapitel 5.1.3.3) . Negative Randeffekte infolge von Waldfragmentierungen 
können zu weiteren Artenverlusten beitragen (siehe Kapitel 3.2.4.1, Box 3.2-26_E). 

Ein prioritäres Ziel bildet die Erhaltung oder WIederherstellung der ökologischen 
Durchgängigkeit von überregionalen Bewegungsachsen heimischer Großsäuger. 
Hierzu ist der Einbau technischer Querungshilfen in Verkehrsträger erforderlich -
sogenannter Grünbrücken, Wildbrücken oder -durchlässe. VÖLK et al. (2001) ha
ben in einer für Österreich richtungweisenden Studie großräumige .Genflusskorri
dore" für wald gebundene Großsäuger identifiziert. In dieser wurden die aktuelle 
Barrierewirkung des hochrangigen Straßennetzes bzw. dessen Durchlässigkeit un
tersucht und Richtwerte für die Positionierung, Anzahl , Dimensionierung sowie bau
liche Ausführung und landschaftsgestalterische Einbindung von Grünbrücken emp
fohlen . Dabei wurde die tierökologische Durchlässigkeit des hochrangigen Stre
ckennetzes aufgrund bestehender Wildtierpassagen in einigen waldreicheren 
Berggebieten als einigermaßen zufriedenstellend, vor allem im Flachland und in 
großen Gebirgstälern aber als unzureIchend beurteilt. Bei der Umsetzung eines 
notwendigen .ökologischen Infrastrukturverbunds" kommt der Raumordnung eine 
potentielle Schlüsselfunklion zu, die jedoch bislang zu wenig wahrgenommen wur
de (vgl. GRILLMAYER et al. , 2002). Bei Ptanern und Entscheidungsträgern muss 
diesbezüglich ein verbesserungsbedürftiges Problembewusstsein festgestellt wer
den. 

Wissenschaftliche Vorschläge für Indikatoren der Lebensraumzerschneidung exis
tieren zwar bereits (JAEGER, 2001 a, 2001 bund 2002; VÖLK & WÖSS, 2001 ; 
UMWELTBUNDESAMT, 2001b), jedoch besteht derzeit noch kein Konsens im 
Hinblick auf deren mögliche Verwendung als Grenz- oder Richtwerte. 

3.5.4 

3,5.4.1 

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Abschätzung der Beeinträchtigung der Umweltfolgen 

In einigen Landesraumordnungsgesetzen ist die Möglichkeit verankert, Profekte in 
der Konzeptphase hinsichtlich ihrer Raumverträglichkeit zu prüfen. Im Rahmen der 
Raumverträgfichkeitsprülung (RVP) werden neben Auswirkungen des Vorha
bens auf die Umwelt die Wirkungen auf Siedlungsstruktur, Verkehr und (Regio
nal)wirtschaft untersucht. Die RVP dient in erster Linie afs Entscheidungshilfe bei 
der Projektrealisierung bzw. Standortwahl. 
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Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist als ein systematisches Prüfungs
verfahren, mit dem die unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorha
bens auf die Umwelt bereits Im Planungsstadium nachvollziehbar festgestellt , be
schrieben und bewertet werden können, ein wichtiges Instrument für den vorsor
genden Umweltschutz. Da Jedoch umweltrelevante Entscheidungen bereits auf -
der PrOJektebene vorgelagerten - Plan- und Programmebene getroffen werden, 
wurde am 27. 6. 200t die Richtlinie 2oo1 /421EG über die Prüfung der Umweltaus
wIrkungen bestimmter Pläne und Programme verabschiedet. Die sogenannte Stra
tegische Umweltprüfung (SUP) soll die Beurtetlungsgrundlagen im Rahmen der 
Ausarbeitung und der Annahme umwelterheblicher Pläne und Programme verbes
sern und so ein hohes Schutzniveau für die Umwelt gewährleisten. Die Integration 
der SUP In bestehende Planungsprozesse bietet die Chance, Umweltbelange in 
strategischen Entscheidungsflndungen stärker zu positionieren. Die erforderliche 
JUristische Implementterung der Richtlinie In nahonales Recht befindet Sich derzeit 
In Ausarbeitung. Die entsprechenden nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten Sind bis JUni 2004 zu erlassen. 

3_5.4,2 Nationale Planungs- und Steuerungsinstrumente 

Überörtliche Raumplanung 

Die SteuerungsInstrumente der örtltchen Raumplanung (örtltche EntwIcklungskon
zepte, Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung) stoßen im Sinne einer nachhal
tigen Planung vermehrt an ihre Grenzen, Die Raumordnungsgesetze der Länder 
sehen daher die Erstellung von regionalen Entwicklungsprogrammen vor, Inner
halb derer die Leitlinien für die Entwicklung zusammenhängender (Klein-)Reglonen 
festgelegt werden, die dann als Vorgaben für die örtliche Planung fungieren. Zwar 
sehen die Landesraumordnungsgesetze unter Verwendung verschiedener Be
zeichnungen solche Programme vor, Jedoch sind regionale EntwIcklungsprogram
me noch lange nicht flächendeckend lur Österreich ausgearbeitet. 

Im Rahmen von regionalen Entwicklungsprogrammen werden u. a. die funktionale 
RaumglIederung, SIedjungsgrenzen, Betriebs- und Industriegebiete, aber auch ü
berörtliche Grün- und Freiräume oder landWirtschaftliche Vorrangzonen festgelegt. 
Im Rahmen vorrangfunktionaler .Grun-" bzw .• Frelhaltezonen" ISt nun telJs auch die 
EInbeziehung überregionaler wIldökologischer Korndore geplant. Etne weitere Mög
Itchkett der überregionalen Entwicklungsplanung bietet Sich über Sachprogramme, 
wie z. B. Grünraumpläne. 

Örtliche Raumplanung 

Im Versuch, die Attraktivität einer Gemeinde für Wohn- und Wirtschaftszwecke zu 
erhöhen, werden Im Zuge der örtlichen Raumplanung Vielfach Bedingungen ge
schaffen, die zu einer stark zergliederten Siedlungsstruktur führen , mit daraus re
sultierenden hohen Gesamtkosten, die Vielfach auf die Allgemeinheit abgewälzt 
werden. Unter Gesamtkosten fallen sowohl direkte öffentliche Kosten für die Er
schließung und Erhaltung der Infrastrukturellen Ausstattung, als auch Indirekte 
volkSWirtschaftliche Kosten von Planungsmängeln, wie etwa die hohen Schadens
summen des Hochwasserereignisses im Sommer 2002 gezeigt haben (Siehe Kapi
tel 6.2.3.2 und Kapitel 6.2.6). Die Ursache dafür liegt vielfach In der Prlorltätenset-

Box 3,5-15 ElG: 
Umweltvertrigllchkelts
prOfung 

Box 3.5-16 E: 
Strategische Umweltprü
fung 

Box 3.5-17 _E: 
Regionalplanung Stei
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Box 3.5-18_E: 
HOChwasser und Raum
planung 
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zung der Entscheidungsträger. wetche einer Reihe von wlrtschaflhchen tnteressen 
der Gemeinde nachzukommen haben, und dabei einer geordneten SIedlungsent
wicklung eine geringere Prlontät zugunsten anderer Interessen zukommen lassen. 

Die Praxis der FlächenwIdmung steht vielfach vor dem Problem des sogenannten 
Baulandparadoxons. Darunter versteht man das Phänomen, dass neues Bauland 
zur Befriedigung v. a. von WohnbedürfnIssen ausgewiesen werden muss, gleich
zeitig aber große Flächen gewidmeten, ledoch nicht bebauten Baulandes vorhan
den Sind. Die Ziele der Landes-Raumplanung werden letztlich durch die konkrete 
Widmungsausweisung der einzelnen Grundstücke amllich feslgelegt. Speziell beim 
Bauland besteht In fast allen Gemeinden Osterreichs ein bedeutender Bauland
überhang. Gewidmetes Bauland wird vielfach aus wirtschaftlichen Überlegungen 
erst mit großer Verzögerung einer tatsächlichen Bebauung zugeführt und damit 
dem Bodenmarkt entzogen. Dies führt beispielsweise in der Steiermark (ohne 
Graz) zu einer Baulandreserve von rund einem Viertel des gesamten geWidmeten 
Baulandes (AMT D. STMK. LANDESREG .. 2001). Allein der geschätzte Bedarf an 
Wohnbauland bis zum Jahr 2006 wird dabei um das Drel- bis Fünffache überschrit
ten . Diese Dimension des nicht mobiliSierten Baulandes steht in keinem Verhallnls 
zu einer aus bodenmarktpolltischen Gründen sinnvollen Reservehallung und verur
sacht einen starken NeuwIdmungsdruck gegenüber Grünlandflächen, um die be
stehende Baulandnachfrage befriedigen zu können. 

Neuere Raumordnungsgesetze sehen deshalb verstärkt rechtliche Maßnahmen zur 
Baulandmobilisierung vor (z . B. die Rückwidmung unverbauten Baulandes, die Ein
hebung von ErschlIeßungsbeiträgen, die Bindung der Baulandwidmung an den Ab
schluss von Baulandverträgen oder Nutzungsvereinbarungen). Im Rahmen der so
genannten Vertragsraumordnung werden die Gemeinden ermächtigt, vor der 
Widmung des Grundstückes mit den Grundstückseigentümern Verträge über die 
nutzungskonforrne Verwendung der Flächen abzuschließen. Wenn diese Flächen 
Innerhalb einer bestimmten Frist nicht bebaut werden, können sie entschädigungs
los In Grünland rück gewidmet werden. Dazu ISt es erforderlich, die nicht verfügba
ren Baulandflachen In Grünland rückzuwldmen. Dies kann zum Beispiel durch die 
Bindung des Ausmaßes unverbauten Baulandes an den Bedarf der nächsten 10 
Jahre geschehen. Dabei müssen die Gemeinden im Zuge der Überarbeitung der 
Flächenwidmungspläne die Baulandreserven auf diesen 10-Jahres-Bedarf zurück
führen. Dieser u. a. von den Bundesländern Salzburg und Steiermark eingeschla
gene Weg im Rahmen der örtlichen Raumplanung kann dabei trotz juristischer 
Rückschläge als richtungweisend angesehen werden. 

Der mit der Siedlungstätigkeit und häufig mit der Aufgabe von landwirtschafllichen 
Betrieben einhergehende Transfer von EIgentumsrechten ISt ein rechtlich und poli
tisch sensibles Thema. Um Grundstücksspekulationen einzudämmen und Wlrt
schaftsflächen der verbleibenden LandWirtschaft nicht endgültig zu entZiehen, wur
den In allen Bundesländern strenge Grundverkehrsgesetze geschaffen, die u. a. 
den Bodenerwerb durch Ausländer einschränkten. Mit dem Beitritt zur EU Sind 
nunmehr EU-Bürger österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt und durfen Bo
den In Österreich erwerben. Grunderwerbseinschränkungen bestehen noch im Be
reich des landWirtschaftlichen Bodenverkehrs - allerdings mit welt reichenden Aus
nahmerechten versehen. Eine Folge ISt in zahlreichen TOUrIsmusregionen die ver
stärkte Errichtung von Freizeit- und Zweitwohnsitzen, was eine IntenSIvierung 
des Flächenverbrauchs v. a. In lagebegünstigten Gemeinden mit ohnehin ange
spannter BodenmarktsItuation mit Sich bringt. Um diese EntWicklung einzudämmen, 
wurden in den meisten Raumordnungsgesetzen Bestimmungen geschaffen, die ei-
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ne Obergrenze des Anteils an Zweitwohnsitzen Innerhalb einer Gemeinde sowie die 
Genehmigung nur innerhalb ausgewiesener .Nebenwohnsitzgeblete" vorsehen. Da 
ledoch diese Bestimmungen nicht unmittelbar wirksam wurden. mussten InterIms
losungen zum Baugrundstücksverkehr in das Grunderwerbsrecht aufgenommen 
werden. Nach dem Auslaufen dieser Übergangsbestimmungen ist nun zur Siche
rung der Bodenressourcen und der Eindämmung der LandschaftszersIedelung SI
cherzustellen. dass die In den Raumordnungsgesetzen festgelegten SteuerungSin
strumente auch wirklich greifen. 

Förderinstrumente 

Die Wohnbauförderung übt auf die BebauungspraxIs eine beceutende Steue
rungswIrkung aus. Zwar haben ökologische Kri terien mittlerweile In den Wohnbau
forderungsprogrammen aller Länder Einzug gehalten. WObei finanzielle Anreize fur 
eine energiesparende und umweltfreundliche Bauweise durch eine Aufstockung 
des Fördervolumens geboten werden. eine klare Ausrichtung auf die Förderung 
kompakter Siedlungsstrukturen ist Vielfach Jedoch noch ausständig. Es ist aus öko
logischer Sicht POSitiV zu beurteilen. dass Kriterien wie z. B. Nutzflächenobergren
zen. Nutzflächenzahlen (Nutzfläche pro Nettogrundfläche). erhöhte Förderungen für 
verdichtete Bauweisen oder Ortskernförderung (um dem Bauen "in der grünen 
Wiese" Einhalt zu gebieten) nunmehr berückSichtigt werden. Um Jedoch einen 
wirksamen Lenkungseffekt zu erreichen. müssen Kriterien für flächensparende 
Siedlungsformen die Förderhöhe maßgeblicher als bisher beeinflussen. 

3.5.4.3 Instrumente auf internationaler Ebene 

Die internationale Bedeutung des Flächenverbrauches als Indikator für Umwelt
beeinträchtigungen wird u. a. aus dem Im April 2003 vorgestellten .Core Set of 
Indlcators" der Europäischen Umweltagentur ersichtlich. Die Fragmentierung von 
Okosystemen durch Transportinfrastruktur sowie die Bodenverslegelung gehören 
zu Insgesamt 17 Indikatoren zur Beschreibung der terrestrischen Umwelt. Im Rah
men eines verpflichtenden regelmäßigen Monltorings lassen sich aus den jährlich 
zu erstellenden Indikatorenberichten der Mitgliedstaaten internationale Vergleiche 
Ziehen sowie die Wirksamkeit von Steuerungsmaßnahmen überprüfen. 

Die Europäische Kommission plant auf BasIs des 6. Umweltaktionsprogramms 
(UAP) 2004 eine Mitteilung zum Thema "Planning and Environment" heraus
zugeben. die eine verstärkte Integration von Umweltaspekten In die Raumplanung 
zum Ziel hat (EK. 2002). Wenngleich diesem Papier keine unmittelbare Rechts
wIrksamkeit zukommen wird . können dennoch für die zukünftige Orientierung einer 
nachhaltigen Raumordungspolillk Innerhalb der Union maßgebliche Inhalte erwartet 
werden. 

Ebenfalls auf Basis des 6. UAP wird die Europäische KommiSSion Mitte 2004 eine 
Mitteilung zur thematischen Bodenstrategie herausgeben. '" der die rasch zu
nehmende Bodenverslegelung als eine von Insgesamt acht Bedrohungen angese
hen und behandelt Wird. 
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3.5.5 EMPFEHLUNGEN 

Die Ziele zur Einschränkung des Flächenverbrauches sind nur durch ein koordinier
tes Maßnahmenpaket der unterschiedlichen raumwirksamen Steuerungsinstru
mente erreichbar. 

Gerade Im Hinblick auf eine Interkommunal abgestimmte Regionalentwicklung ISt 
auf die verstärkte Nutzung der Möglichkeiten von überörtlichen Raumordungsin
strumenten - wie regionale Entwicklungsprogramme - hinzuweisen. Diese soll
ten zukünftig verstärkt quantitative Vorgaben zur SIedlungsentwicklung, verbindli
che Festlegungen von ökologischen Ausgleichs- und Vorrangflächen sowie Vorga
ben für Standortsplanungen umfassen. Dadurch kann eine stärkere Bindung der 
örtlichen an die überörtlIche Raumplanung erreicht werden. Im Rahmen der örtli
chen Raumplanung sind die Möglichkeiten zur Mobilisierung von Bauland auszu
schopfen. 

Raumplanensche Instrumente zum passiven vorsorgenden Hochwasserschutz, 
Insbesondere die Ausweisung und Freihaltung von wesentlichen Hochwasser
rückhalte- und -abflussräumen, sollten verstärkt entwickelt und etngesetzt werden 
(siehe Kapitel 6.2.6) . Für die verbindliche Sicherung von Retentionsräumen sowie 
fur die Kooperation von Gemeinden entlang eines Fließgew1issers bieten regionale 
Entwicklungsprogramme, in allfälliger Komblnatton mit landesweiten Sachpro
grammen für den Hochwasserschutz, etnen geeigneten Rahmen (siehe Box 3.5-
18 E) . 

Eine Wirksame Einschränkung des Flächenverbrauches kann jedoch nicht nur 
durch raumplanerische Steuerungsinstrumente erreicht werden. Eine Reihe von 
fiskalpolitischen Instrumenten und Förderungen müssen entsprechend Ihrer 
hohen Raumwlrksamkett an das Ziel der nachhaltigen Flächenentwicklung ange
passt werden. Anpassungen sind insbesondere im Rahmen des Finanzausglei
ches, der Wohnbauförderung sowie der Förderpolltlk für Infrastrukturmaßnahmen 
erforderlich. Derzeit besteht eine starke Abhänglgkett der Gemeindeeinnahmen von 
einem System des Finanzausgleichs. das sich einseitig an Einwohnerzahlen und 
der Zahl von Betneben bzw. Beschäftigten onentlert, wodurch die wirtschaftliche 
Entwicklung auf Kosten des Flächenverbrauchs gleichsam .belohnt" Wird. Wün
schenswert wäre dessen Ergänzung durch einen interkommunalen Finanzaus
gleich Im Rahmen einer gesamträumlich opltmlerten Funkltonsteilung, der einzel
nen Gemetnden eine finanZielle Kompensation für den Verzicht auf wirtschaftliche 
Entwicklungsmöglichkeiten zugunsten (über)regionaler landeskultureller Interessen 
ermöglicht. Dies betnfft beispielsweise die Ausweisung von ökologischen Schutz
und Vorranggebieten ebenso wie die Freihaltung von Retentionsflachen fur den 
passiven Hochwasserschutz (siehe Kapitel 6.2) . 

Die Wohnbauförderungssysteme sind gegenwartlg noch zu stark auf die Errich
tung von freistehenden Einfamilienhäusern konzentnert . Flächensparende Baufor
men und Konzentration der Neubebauung rund um bestehende S,edlungskerne 
sind pnontär zu fördern . Umwellförderungen des Bundes zur Errichtung von bei
spielsweise Trinkwasser- und Kanalnetzen sollten verstärkt als Anreiz für eine be
wusste Siedlungsplanung der Gemeinden eingesetzt werden. 

Maßnahmen zur Verringerung des Verslegelungsgrades und zur Wiederherstel
lung natürlicher Versickerungsflächen - etwa Im Rahmen von .Entsiegelungs" -
Programmen - sollen weitergeführt werden, z. B. Im Bereich der Flächengestaltung 
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von Parkplätzen und niederrangigen Straßen und Wegen, aber auch alternativer 
Dachbedeckungen. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen sind auch verstärkt Im 
Rahmen von UVP-Vertahren verbindlich vorzusehen und in ihrer tatsächlichen Um
setzung sowie ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Des Weiteren sollte der Ausschöp
fung der WiedernutzungsmöglIchkeiten von Industriebrachflächen ( .. Brown Fields") 
Vorrang vor neuen Standortsausweisungen zukommen ("Flächenrecycling"). 

Um eine funktionsoptimale Waldausstattung zu gewährleisten ist zukünftig eine 
verstärkte Steuerung der Waldflächenentwicklung anzustreben (UMWELT
BUNDESAMT, 1994), wobei eine intensivere Vernetzung der Planungsinstrumente 
von forstlicher Raumplanung und Landesraumordnung vorteilhaft wäre (BMU, 
1995). In waldarmen Siedlungsumländern ist eine restriktive Handhabung von Ro
dungsbewilligungen zu fordern. Die Auswirkungen der gelOCkerten Rodungsbe
stimmungen gemäß Forstgesetz 1975 i. d. g. F. 2002 sollten nach angemessener 
Zeit evaluiert werden, insbesondere im Hinblick auf mögliche SummationseHekte 
kleinflächiger Rodungen. Die landeskulturelle Bewertung und Steuerung von Wald
flächenänderungen ertordert klare, raumbezogene Zielvorgaben, z. B. in Form re
gionalisierter Soll-Werte für erwünschte Mindest- bzw. Höchst-Waldausstattungen 
(UMWELTBUNDESAMT, 2oo1a und KREISL, 1982). Diese könnten ein Bestandteil 
der von der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie bis 20t 0 geforderten ver
bindlichen Landschattsleltbilder sein (BMLFUW, 2002a). Da derzeit Datengrundla
gen mit hinreichender Aussageschärte fehlen, besteht dringender Bedart nach ei
ner umfassenden, differenzierten Erhebung und EvalUierung der räumlichen Vertei
lung der Wald entwicklung in Österreich. 

Zur Sicherstellung der landeskulturellen Funktionen des landwirtschaftlichen Rau
mes ist ein dem Waldentwicklungsplan gleichwertiges Instrument im Sinne eines 
"Landentwicklungsplanes" zweckmäßig (GREIF et al. , 2002). 

Um überregionale .. Genflusskorridore" in ausreichender Breite von baulichen ln
tensivnutzungen freizuhalten . sollten diese in überörtliche Raumpläne integriert und 
nach Möglichkeit durch eig-ene Widmungskategorien im Sinne ökologischer Vor
rang- oder Grünzonen rechtsverbindlich abgesichert werden (vgl. VÖLK & WÖSS, 
200t; GRILLMAYER et al. , 2002). Eine rechtsverbindliche wildökologische Raum
planung sollte weiter forciert und in die Landesraumordnung integriert werden. Der 
Erhaltung der verbliebenen unzerschnil1enen verkehrsarmen Räume sollte seitens 
der Raumpfanung hohe Priorität beigemessen werden. Als Bewertungsgrundlage 
bei Planungsvertahren können raumspezifische Grenzwerte für Lebensraumzer
schneidung bzw. Soll-Werte für Mindestdurchlässigkeiten Sinnvoll sein (vgl. 
JÄGER, 200ta und 200tb) . 

Um die Einhallung der Ziele der österreichischen Nachhalligkeitsstrategie überprü
fen zu können. sind In erster linie Jedoch auch entsprechende Datengrundfagen 
zu schaffen. Da die Regionalinformation des Bundesamtes für Eich- und Vermes
sungswesen (BEV, 2003a) tnkonsistenzen in der zeitlichen Entwicklung enthält 
(Nomenklaturänderungen), sollten zukünftig vermehrt Satellitenbilddaten zur Ab
SChätzung der Bodenversiegelung herangezogen werden. Dazu gibt es auf europä
ischer Ebene bereits eine Reihe von Initiativen zur Herstellung entsprechender 
Landbedeckungskarten. Österreich hat sich durch die Beteiligung an entsprechen
den Projekten (GM ES-global monitoring for environment and securily, 6. Rahmen
programm der EU) bereits eine gute Ausgangsposition verschafft, welche durch 
gezielte Förderung weiter ausgebaut werden sollte . 
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3.6 VERKEHR 

3.6.1 EINLEITUNG 

Der Verkehrssektor verzeichnet seit einigen Jahrzehnten starke Zuwachsraten. Seit 
1980 hat die Verkehrsleistung Im Personenverkehr um rund 80 00 zugenommen, Im 
Guterverkehr hat sich die Transportleistung nahezu verdoppelt . Der steigende 
Lebensstandard, unser geändertes Frelzelt- und Konsumverhalten , Anderungen In 
der Raumstruktur wie Zersiedelungserscheinungen, die steigende funktionale 
Trennung von Wohnen und Arbeit oder verbesserte VerkehrsInfrastruktur (siehe 
Kapitel 3.5) zählen ebenso zu den Hauptursachen des Verkehrswachstums wie 
geanderte Marktbedingungen und die mangelnde EInbezIehung externer Kosten Im 
Verkehrsberelch . 

Der Verkehr zählt zu den Hauptverursachern der Schadstoff- und Lärmbelastung, 
des Energiebedarfs sowie der TreibhausgasemissIonen In Österreich. Trotz einiger 
Verbesserungen der Fahrzeug- und Kraftstofftechnologle ISt es In den vergangenen 
Jahren nicht gelungen, diese negativen Begleiterscheinungen umfassend zu 
verrtngern. 

Es wird In Zukunft eine Vielzahl technologischer, finanzieller und struktureller 
Maßnahmen notwendig sein, um eine VerkehrsentWIcklung Im Sinne der europä
Ischen und österreichischen Nachhaltigkeitszlelsetzungen zu erreichen. 

3.6.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

3.6.2.1 " Nachhaltige Verkehrssysteme" 

Als Antwort auf die Verkehrsentwicklung und die zunehmende Verkehrsproblematik Box 3.&-1 EIT: 
hat sich In den vergangenen Jahren der Begnff der .Nachhaltlgen Verkehrs- Nachhaltiger Verkehr 
entWIcklung" In der europäischen - und auch In der österreichischen - Verkehrs-
politik manifestiert So geht z. B. die EU Im Weißbuch Verkehr .Dle !luropälsche 
Verkehrspolitik bis 2010 - WeichensteIlung für die Zukunft· davon aus, dass 
Verkehrssysteme geschaffen werden müssen, die .sowohl unter wlrtschahllchen 
als auch sozialen und 6kologlschen Gesichtspunkten" auf Dauer tragbar sind. 

In der österreich Ischen Nachhaltigkeltsstrategie (ONS) werden der Verkehr sowie Box 3.&-2 E: 
Maßnahmen zur Verrtngerung daraus resultterender negativer Umweltwtrkungen In Lelalele der ÖNS 
zwei Leitzielen thematisiert. Das Leitziel 14 .Mobilität nachhaltig gestalten" zielt 
hierbei In erster LInie auf Anderungen In den .Mobllitätszwängen" ab, welche durch 
die räumliche Funkttonstrennung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit entstehen. Im 
Leitziel 15 .Die Verkehrssysteme optimieren" hegt der Fokus auf Innovation, 
Technologie und Infrastruktur, ml"els derer die umweltverträghchsten, ressourcen-
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schonendsten. energieeffizIentesten und sichersten Verkehrsarten forciert werden 
sollen. 

Ein spezielles Themengebiet fur etne nachhaltige VerkehrsentwIcklung sind 
.ökologlsch sensible Gebiete". hierzu zählt speZiell auch der Alpenraum (siehe 
Kapitel 5.6) . Im Rahmen der Wlen·Deklaratlon 1997 (UNECE. 1997) wird gefordert . 
dass In diesen Gebieten besonderes Augenmerk auf die Erhaltung und Erreichung 
akzeptabler Limits für verkehrsbedingte Gesundh8its· und UmweltwIrkungen gelegt 
wird. Auch In der Alpenkonvention wird die Abstimmung von Verkehrs· und 
Umweltpolitik als notwendige Voraussetzung fur eine nachhaltige Verkehrsent· 
wIcklung festgeschneben (siehe Kapitel 5.6) . 

3.6.2.2 Relevante Europäische Strategien und Regelungen 

Umweltpolitische Ziele fur den Verkehrssektor ergeben sich Indirekt aus den beste· 
henden Internationalen Regelungen zur Reduktion des Treibhausgas· und Schad· 
stoffausstoßes. Auf EU·Ebene wurden verschiedene R,chtl,nten geschaffen. die el' 
ne Einschränkung der EmissIonsmengen zurn Ziel haben. 

Reduktion von Treibhausgasen 

Besonders In Hinblick auf die Zielsetzungen des Kyotoprotokolls (siehe Kapl' 
tel 6.1.2) wurden Im Verkehrsbereich unterschiedliche Strategien entworfen. um die 
Trelbhausgas·Emlsslonen zu senken. Um die CO2-Emlsslonen des Verkehrssek· 
tors zu reduzieren wurde Im Jahr 1995 die Strategie zur Minderung der CO2-

Emissionen von Pkw (KommiSSion der Europäischen Gemeinschaft. 1995)'· er
stellt. Durch unterschiedliche Maßnahmen sollten entsprechend der CO2-Strategle 
bis 2005 (spätestens bis 2010) die CO2-Emlsslonen auf 120 g CO m gesenkt 
werden. Zur Erreichung der Ziele der CO2-Strategle wurden freiWillige Verelnbarun· 
gen mit der Automobllindustne getroffen. wonach die CO2-Emlsslonen für neu zu· 
gelassene Pkw bis 2008 bzw. 2009 (abhängig vom Jeweiligen Automobilhersteller· 
verband) Im Durchschnitt auf 140 g CO,lkm gesenkt werden sollen '7. 

Im Weißbuch Verkehr der Europäischen Union (EK, 2oot) wird u. a. als Ziel festge
legt, die Abhängigkeit des Transportsektors vom Erdöl langfnstig zu vernngern und 
damit einen Beitrag zu Erreichung der Ziele des Kyotoprotokolls zu leisten. Mit der 
EU·Biokraftstoffrichtlin ie vom 8. Mal 2003 soll die Verwendung von B,okraft· 
stoffen Im Verkehrssektor gefordert bzw. Sichergestellt werden (siehe Kapitel 
363.4). 

Reduktion von Schadstoffen 

Besondere Bedeutung kommt weiters der EG-Rlchtlinte 2oo1 /81 /EG uber nationale 
EmissIonshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (National Emission 
Cellings, .NEC-Richtl inle") zu . Diese legt unter anderem fur die nationalen 

" KOM(95)689 endgult'g 

11 Derzeit betragen die GOr Em.55lanen neu zugetassener Pkw 161 9 CO m bei D18selfahrzeugen 
bzw 173 9 Co,Ikm bet Beozlnfahrzeugen (Stand 2002) Dies enlspncht einem Verbrauch von etwa 
5.5 uter 018sel bzw 7 4 Lllar Benzm pro 100 Klk>n'leler 
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StickoxIdemissIonen ein Ziel von 103.000 Tonnen fur 2010 fest. der 
Gesamtausstoß 2001 belief sich auf etwa 199.400 Tonnen. wovon ca. 134.000 
Tonnen aus dem Verkehrssektor stammen. Die ZIelerreichung wird somit 
wesentlich von einer Reduktton der NO,-Emlsslonen des Verkehrssektors 
abhängen. 

3.6_2.3 Österreich ische Verkehrs- und Umweltpolitik 

Generalverkehrsplan Österreich 

Unter dem Gesichtspunkt einer "Nachhalttgen Mobilität" wurde Im Jahr 2002 der 
Osterrelchlsche Generalverkehrsplan (GVP) fertig gestellt. Zu den abgeletteten 
Zielen zählen die Stärkung des WIrtschaftsstandortes Osterrelch. der effiziente und 
bedarfsgerechte Ausbau des Verkehrsnetzes. erhöhte Sicherheit, eine sicher
gestellte FinanZierung und die erleichterte Umsetzung. Hauptaugenmerk wird dabei 
auf die Verkehrsträger Straße und Schiene gelegt. WObei der FInanZIerungs
schwerpunkt auf der Schiene liegen soll (BMVIT. 2002). 

Auffallend ISt. dass es In der osterreichischen Verkehrspolitik keine konkreten Ziele 
hinsichtlich einer zukünftigen Abwicklung des Transportgeschehens gibt. Zwar 
bekennt sich der Generalverkehrsplan zu einer nachhalltgen Mobilität. es sind 
fedach keine daraus abgeleiteten. übergeordneten Ziele wie etwa eine zu 
erreichende zukünftige Verteilung des Transportgeschehens auf die einzelnen 
Verkehrsmittel festgelegt worden. 

Konkrete Maßnahmen zur Erreichung eines nachhaltigen und umweltvertrAglIchen 
Verkehrssystems finden sich nur In StrategiepapIeren. welche die Erreichung 
umweltpolItischer Ziele anstreben. 

Klimastrategie 

Auf nationaler Ebene sind die Zielsetzungen sowie erforderliche Maßnahmen zur 
Reduktion der TreibhausgasemissIonen In der .Strategle Österreichs zur 
Erreichung des Kyoto-Zlels" (.Klimastrategle") festgelegt (Siehe auch Kapitel 6.1.2). 
Im Rahmen dieses StrategiepapIers werden u. a. Maßnahmen Im Verkehrsbereich 
sowie deren Redukltonspotentlal fur die Erreichung des Kyoto-Zlels I. beschneben 
(BMLFUW.2oo2). 

NEC-Richtlinie 

Die "NEC-Rlchtllnte" wurde mit dem Emlsslonshöchstmengengesetz-Luft (EG-L) In 
nattonales Recht umgesetzt (Siehe Kapitel 4.22) Im November 2003 wurde eine 

" Der beiwert bis 20 1 0 tur Osterreteh hegt beI 67.5 MI() t COz-AQulvalenl Im Jahr 2000 emln'orte ÖS· 
terrelch rund 80 M.o I COr AqurvaJent der Ver1<ehr verursachte hierbei rund 17.5 MI(). I COr 
Aqulvalent (der Inlernallonale Luftventehr WIrd von diesen Berechnungen ausgenommen, da dIe Auf
lellung der EmISSIOnen ZWIschenstaatlicher Fluge bis dato noch mehl geklAn 151), ein Fortsetzen des 
Trends wurde EmlSS.onen von rund 20 MIO I COr AqUivalent 8us dem Ver1cehr 'ur das Jahr 2010 
bedeuten Nach Abschätzungen der Khmastrategl8 Sind durch unterschiedliche Maßnahmen EInspa
rungen von rund 3.7 Mt() I COrAqulvalent möglich 
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Box 3.6-3 T: 

ArbeItsgruppe eingerichtet. wetche aufbauend auf der KlImastrategIe I. 
Maßnahmenpakete zur ErreIchung der Reduktlonszlete entwlcketn soll. Von 
zentralem Interesse Ist hierbei die Verminderung der StickoxIdemissIonen. 

3.6.3 SITUATION UND TRENDS 

3.6.3.1 Inf rastrukturentwicklung 

Den Hauptanteil der österreichischen VerkehrsInfrastruktur macht das Straßennetz 
aus. Im Jahr 2001 umfasste das Straßennetz rund 300.000 km (inkl. Forststraßen). 
davon Sind rund 12.000 km dem hochranglgen Straßennetz zuzuordnen (Autobahn. 
Schnellstraße. Bundesstraße). Rund 100.000 km sind Landes- und Gemeinde
straßen20 

- Im VergleIch dazu betrug die Länge des Schienen netzes rund 
6.190 km. 

Verkehr,lnfrastruktur· 
Entwicklung 

Die VerkehrsInfrastruktur Osterreichs ISt In den vergangenen Jahren stetig 
gewachsen. Die Zuwächse sind hierbei In erster linie auf den Ausbau des 
Straßennetzes zurückzuführen. Im Gegensatz dazu ISt. speziell aufgrund der 
Schließung von Nebenbahnen. seit den 70er Jahren ein Ruckgang Im Schienen
netz zu verzeichnen . Insgesamt ISt auch In Zukunft mit einem weiteren Zuwachs 
der VerkehrsInfrastruktur zu rechnen. derzeit sind rund 270 km hochranglges 
Straßennetz In Planung (BMVIT. 2003) . 
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Ein weiterer Verkehrsträger In Osterreich ISt die Donau mit einer Länge von rund 
350 km und Insgesamt 16 größeren Häfen. Weiters verfugt Osterreich über 6 
Internationale Flughafen und 90 Flugfelder. 

Box 3.6-4 ElG: Der Generalverkehrsplan Osterreichs sieht einen wetteren Ausbau der Verkehrs-
GVP Infrastruktur vor. Ausbauschwerpunkte sind die Bahn (Westbahn. SudkorrIdor. 

Brenner-Korridor. Knoten Wien) und die Straße (Raum Wien. Verbindung zu den 
Nachbarstaaten. Tunnelslcherhett) . 

3.6.3.2 Verkehrsentwicklung 

Personenverkehr 

Im Personenverkehr wird zwischen folgenden Verkehrsmitteln unterschieden: 

• Personenkraftwagen (Pkw) 

• Zweiräder (Mofas. Motorrader) 

• Offentllche Verkehrsmittel (OV) 

• Flugverkehr 

'I EmlsstOOsprognosen zeigen, dass eine vollständige Umsetzung der Maßnahmenpakete der Klima
Strategie mchl ausreICht um die NO.-Redl.lkttOnsz,ele gemäß Emlsslooshöchstmengengesetz.Luft 
(EG-L) zu erreIChen 

ZI. KlaSSIfikat ion vor der Autlassung und Ubertragung der Bundesstraßen entspr BGBI Nr 50 Art 5 ab 
1 Apnl 2002 
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• nicht motonslerter Verkehr (Fußgänger, Radfahrer) . 

Box 3.6-5 G: Etwa 25 % der Verkehrsleistung (Personen kilometer - P.km) entfällt auf den so 
genannten Umweltverbund. Dazu zählen der öffentliche Verkehr (Bahn. Bus. elekt
nf,z,erter Personennahverkehr) sowie Fuß- und Radverkehr. Die restltchen 75 % 
sind aufgeteilt zwischen Pkw, Zweirädern sowie Flugverkehr. Der weitaus größte 
Transportanteil entfällt mit rund 65 0'0 hierbei auf den Pkw-Verkehr. 

Verkehrsmlttelw8hl PV 

Speziell In den vergangenen Jahren ist die Verkehrsleistung weiter stark gesttegen, 
wobei der Pkw-Verkehr dominiert und weiterhin stark zunimmt. Damit Wird der 
Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt (siehe auch Kapitel 3.5.3.1). Der stärkste 
relative Anstteg In der Verkehrsleistung ist seit Mille der 80er Jahre Jedoch Im 
Flugverkehr zu beobachten. 
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ÖPNV~el elektnSCl'ler 6ftentlK:her Personennahverl<ehr: Flugverkehr beinhaltet Inlandsfluge 
und Flüge lOS Ausland (nur Ablluge) 

Abb 36-1 EntWIcklung des Personenverkehrs 1980 - 2002 

Betrachtet man den Transportzweck Im Personenverkehr, so Sind besonders Im 
Freizeitverkehr hohe Zuwachsraten zu bemerken. Dieser stieg In den vergangenen 
Jahren überproportional an. Auch In den kommenden Jahren ist mit weiteren 
Steigerungen des Personenverkehrsaufkommens im IndiVidualverkehr zu rechnen. 

Neben der Fahrleistung ISt auch der Fahrzeugbestand in den vergangenen Jahren Box 3.6-li G: 
konltnUlerlich angesttegen. Im Jahr 2002 wurden In Österreich rund 4 Mlo. Pkw Fahn:eugbesland 

registriert. Parallel zum Fahrzeugbestand hat sich auch der MotorisIerungsgrad 
entwickelt, dieser lag Im Jahr 2002 bei rund 500 Pkw/1.000 Einwohner. 

Der Trend zum Dieselfahrzeug hat auch in den vergangenen Jahren angehalten. 
Insgesamt waren Im Jahr 2002 rund 40 00 der reglstnerten Personenkraftfahrzeuge 
mit Diesel betrieben, bel den Neuzulassungen lag der Anteil der Dieselfahrzeuge 
bel rund 70 0

0 . 
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Box 3.6-7 G: 
Verkehramlttelw8hl GV 
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Güterverkehr 

Im Güterverkehr gelangen folgende Transportmittel zum Einsatz: 

• schwere Nutzfahrzeuge (Lastkraftwagen (Lkw) uber 3.5 Tonnen. Sattel· und 
Lastzugfahrzeuge) 

• leichte Nutzfahrzeuge (Lkw mit Gesamtgewicht unter 3.5 Tonnen) 

• Bahn 
• Donauschlfffahrt 

• Flugzeug 

Die Angabe der Transportleistung erfolgt beim Güterverkehr In Tonnenkilometern 
(tkm: transportierte Fracht In Tonnen mal Wegstrecke In Kilometer) . 
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Quelle Umweltbundesamt 2003 

Abb 3.6·2 EntwIcklung des Guterverkehrs 1980-2002. 

Der Güterverkehr steigt - besonders seit Mitte der 90er Jahre - stetig an. In den 
Jahren 1980 bis 2002 hat sich die Transportleistung nahezu verdoppelt. Die 
Zuwächse sind In erster LInie auf der Straße zu verzeichnen. Etwa 65 0

0 der 
Transportleistung ISt der Straße zuzuordnen. auf den Schienenverkehr entfallen ca 
30 0

0 . Die österreichische Bahn belegt Im europäischen Vergleich damit nach wie 
vor einen SpItzenplatz, wenngleich der Anteil an der gesamten Transportleistung Im 
Güterverkehr stetig abnimmt. Trotz Zuwächsen spielen die Donauschlfffahrt und 
der Flugverkehr Im Gutertransport nur eine untergeordnete Rolle. 

Speziell In den kommenden 20 Jahren wtrd aufgrund der Osterweiterung der 
Europäischen Gemeinschaft mit überproportional starken Zuwächsen Im gesamten 
Güterverkehr gerechnet. 
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3.6.3.3 Fahrzeugtechnologie 

Emissionsentwicklung beim Einzelfahrzeug 

Der Schadstoffausstoß beim Einzelfahrzeug konnte im Zeitraum von 1980 bis 2002 
je nach Schadstoffgruppe teils deutlich reduziert werden. was In erster lIme auf die 
strengere .,Abgas-Grenzwertgesetzgebung" sowie damit verbundene Fortschritte in 
der Fahrzeug- und Kraftstofftechnologie zurückzuführen 1St. Besonders die 
Einführung des 3-Wege-Katalysators bel benzinbetriebenen Pkw hat gule Erfolge 
In der EmissIonsentwIcklung dieser Fahrzeuggruppe bel Kohlenmonoxid (CO), 
Kohlenwasserstoffen (HG) und StickoxIden (NO,) nach sich gezogen (siehe Kapitel 
3.6.3.5). 

Durch den starken Trend zu dieselbetriebenen Pkw in Österreich wird diese 
positive Entwicklung deutlich abgeschwächt. DIeselfahrzeuge welsen höhere NO,
und PartikelemissIonen auf als BenzInfahrzeuge. Die positiven Entwicklungen In 
der Fahrzeugtechnologie werden bel diesen Schadstoffen durch den steigenden 
DIeselanteil sowie steigende Fahrleistungen überkompenSiert . 

Noch deutlicher zeigt Sich diese Entwicklung beim Straßengüterverkehr. Neben der 
deutlich steigenden Fahrleistung verfügen die Fahrzeuge über hohe spezifische 
Emissionen. speZiell der hohe Sttckoxidausstoß sowie die PartikelemissIonen der 
schweren Nutzfahrzeuge schlagen Sich negativ nieder. 

Entsprechend einer aktuellen Studie über die Emissionen schwerer Nutzfahr
zeuge (UMWELTBUNDESAMT, 2002) besteht jedoch speziell bei neueren 
Fahrzeugen (EURO 2 und EURO 3) eine Diskrepanz zwischen den EmiSSionen, 
welche ,m Abgastest ausgestoßen werden und den Emissionen. welche von den 
Fahrzeugen Im Fahrbetrieb abgegeben werden. Die EmiSSionen In realen 
Fahrsltuattonen hegen teilweise deutlich über jenen Grenzwerten, welche In den 
gesetzlich vorgeschriebenen Abgastests einzuhalten Sind. 

Seit einigen Jahren gibt es Bestrebungen. den Kraftstoffkonsum und damit auch 
die KOhlendioxIdemiSSIonen der Fahrzeuge zu redUZieren . Wichtigstes Instrument 
ISt hierbei die freiwillige Vereinbarung mit den Pkw-Fahrzeugherstellern, die CO, 
Emissionen neu zugelassener Personenkraftwagen bis 2008109 auf 140 g CO,lkm 
zu senken (Siehe Kapitel 3.6.2.2) . Nach derzeitigem Stand ist die Erreichung dieses 
Ziels ungewIss" So konnten die durchschmttlichen CO, -Emlssionen von 
BenzInfahrzeugen In Osterreich Im Zeitraum von 2000 bis 2002 von 176 auf 
173 g CO,lkm redUZiert werden, bei den Dieselfahrzeugen von 162 auf 
161 g CO,lkm. Um das Ztel zu erreIchen, wäre jedoch eIne Jährliche EmIssIons
verminderung von rund 4 g CO,lkm notwendig. 

In den vergangenen Jahren haben SIch der Wirkungsgrad und damIt dIe Efftzienz 
der Motoren zwar erheblich verbessert , dem Wirkt jedoch der Trend zu stärkeren, 
größeren und schwereren Fahrzeugen entgegen. 

21 Als politisches Ziel der EuropäJschen Gemeinschaft beSieht eine weitere ReduktKln auf 120 9 
CO,lkm bts 2012 

Box 3.6-8 EJG: 
Emissionen SNF 
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Box 3.6-9_ T: 
Euroklassen 

Emissionsstandards - EURO-Klassifikation 

Im Jahr 1992 wurde in der Europäischen Gemeinschaft das Auto Oil I-Projekt mit 
der Zielsetzung gestartet, Emissionsgrenzwerte für Fahrzeuge sowie Qualitäts
standards für Treibstoffe für das Jahr 2000 und darüber hinaus festzulegen . Dieses 
wurde 1997 im Auto Oil II-Projekl fortgesetzt, das speziell dem Vergleich der 
Kostenwirksamkeit technischer und nicht-technischer Maßnahmen dienie. 

Als wichtigstes Ergebnis des Auto Oil-Programms gelten die strengeren 
Abgasgrenzwerte (die sog. EURO-Klassen) für Personenkraftwagen sowie leichte 
und schwere Nutzfahrzeuge, diese werden in regelmäßigen Abständen über
arbeitet. 

Trends in der Fahrzeugtechnologie 

Neben den schweren Nutzfahrzeugen führt speziell der starke Trend zu Pkw
Dieselfahrzeugen In Österreich zu verstärkten Problemen bezüglich der Emis
sionen des Verkehrssektors. Eines der Hauptprobleme bei Dieselfahrzeugen sind 
Partikelemissionen. Um diese zu reduzieren werden Partikelfilter entwickelt, die 
partikelförmige Stoffe im Abgas mit einem hohen Wirkungsgrad abscheiden. Die 
Partikel verbleiben im Filler und müssen regelmäßig abgebrannt werden, da die 
Filter andernfalls verstopfen und einen steigenden Abgasgegendruck verursachen. 
Die ersten serien mäßigen Partikellilter bei Personenkraftwagen sind bereits auf 
dem Markt. Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Abgasgesetzgebung 
kann in den nächsten Jahren von einer breiten Anwendung der Filtertechnologie 
ausgegangen werden. 

Derzeit werden weiters unterschiedliche Stickoxid-Katalysatorsysteme für Diesel
fahrzeuge entwickelt, welche eine weitgehende Reduktion der Stickoxidemissionen 
erlauben. Aufgrund des hohen spezifischen Emissionsniveaus ist der Einsatz 
dieser Technologie speziell bei schweren Nutzfahrzeugen dringend erforderlich. 

Voraussetzung für die Einführung von Partikelfiltern und Stickstoff-Katalysatoren ist 
der Einsatz von entschwefeltem Diesel . In Österreich ist schwefel freier Diesel
und Ottokral1stoff seit Anlang 2004 flächendeckend erhältlich. 

3.6_3.4 Kraftstoffe 

Kraftstoffe stellen einen wichtigen Einflussfaktor für das Emissionsverhalten von 
Kraftfahrzeugen dar. Inhaltsstoffe und Zusammensetzung von Kraftstoffen beein
flussen unmittelbar die Höhe und Art der Emissionen. 

Die Anforderungen an moderne Kraftstoffe zielen auf möglichst gute 
Verbrennungseigenschaften und geringen Verbrauch bei gleichzeitiger Minimierung 
der Umweltbeeinträchtigungen ab. Den weitaus größten Anteil am gesamten 
Energieverbrauch des Transportsektors nehmen Kraftstoffe für Olto- und 
Dieselmotoren ein. 

Der gesamte Kraftstoffverbrauch des Transportsektors hat in den letzten Jahren 
weiter zugenommen, seit Anfang der 90er Jahre ist ein starker Anstieg des 
Dieselverbrauchs zu verzeichnen. Im Gegensatz dazu ist der Benzinverbrauch 
leicht rückläufig . Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen . 
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Abb. 36·3 Krahstoffverbrauch '980 - 2002 

DIe Qualltat von Kraftstoffen wird durch dIe Kraftstolfverordnung t 999 (BGBL 11 
418/1999)22 geregett. DIe Kraftstolfverordnung legt BestImmungen hInsIchtlich der 
Qualität von 0110- und DIeselkraftstoffen für dIe Jahre 2000 und 2005 sowIe für 
Erdgas fest. WeIters werden In der Anderung zur Kraftstoffverordnung 1999 (BGBI. 
Nr. 5 t 7/1999) SpezIfIkatIonen für Fettsäuremethylester (FME, .Blodlesel") 
festgelegt und dIe Beimischung von bIs zu 3 0

0 FME pflanzlichen Ursprungs zu 
DleselkraftstoH ermöglIcht. DIeser Kraftstoff muss den SpezIfIkationen von 
DIeselkraftstoff entsprechen. 

Alternative Kraftstoffe 

Durch dIe Biokraftstolfrichtlinie (RichtlInie 2oo3/30/EG) wurden Anfang Mal 2003 
dIe rechtlichen Rahmenbedingungen für dIe verstärkte Verwendung von 
B,okraftstoffen Im Verkehrssektor geschaffen. In den letzten Jahren ISt In 
Osterrelch spezIell über den EInsatz von 610dlesel (FAME - fatty aCId methyl ester) 
auf Rapsmethylesterbasls (RME - Rapsmethylester) oder aus der Altfellgewlnnung 
(AME - Altspelseol-Methylester) als AlternatIve zu herkömmlichen TreIbstoffen 
d,skultert worden . DIese TrelbstoHe welsen den VorteIl auf, dass sie aus 
natürlichen Quellen stammen und daher erneuerbare EnergIeformen darstellen. 

Der Einsatz von Blodlesel In Kraftfahrzeugen führt zu einer Verringerung der 
meIsten SChadstoffemIssIonen (speziell CO, HC sowIe PartIkel), weIters ISt der 
Kraftstoff schwefelfreI und bIologIsch abbaubar. Der EInsatz von 610dlesel kann 

1'1 OIe lelZ1e Uberarbellung der KrahstoHverordnung erfolgte Im Jahr 2002 mIt dem 8GBI 11 Nr 
59/2002 

Box 3.6-10 E: 
BlokrettltoHe 
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Jedoch (speziell Im Hochlastbetneb) zu leicht erhöhten NO,-Emlsslonen führen. Die 
Verbrennung von Btodlesel führt zu keiner Reduktion der direkten Treibhaus
gasemissIon der Fahrzeuge. Unter Berücksichtigung der gesamten Herstellung des 
KraftstoHs ergeben sich Jedoch deutliche EInsparungspotentiale, da die Pflanze 
beim Wuchs ebensOVIel CO, bindet wie bel der Verbrennung abgegeben wird. Um 
eine möglichst hohe Reduktion des Trelbhausgaspotenttals zu erzielen, ISt es 
notwendig, beim Anbau der Rohstotte eine umweltschonende und dungerextensIve 
Bewirtschaftung der Ackerflächen sicherzustellen und die Nebenprodukte der 
Herstellung (z. B. Glycenn, Futtermittel) einer sinnvollen Verwertung zuzuführen 
(Siehe Kapitel 3.1). 

3.6.3.5 Verkehrsbedingte Umweltbelastungen23 

Entsprechend der Internattonalen Emlsslonsbenchtspfllchten umfasst der Begntt 
.Verkehrssektor" die Verkehrsträger Straßenverkehr, Bahnverkehr, Schitttahrt, na
tionalen Flugverkehr und Pipelines. Diese Zuordnung liegt den Kaptteln Luft sowie 
Klima zugrunde. 

Um eine Übersicht über sämtliche mobile Ouellen zu erhalten und dadurch eine 
bessere Gegenuberstellung der Verkehrsträger zu ermöglichen, werden Im vorlie
genden Kapitel Verkehr die Verkehrsgruppen sonstige mobile Quellen (aus Land
und Forstwirtschaft, Industne, Haushalten und Militar wie etwa Baumaschinen. 
Traktoren u. <I .) sowie der Internattonale Flugverkehr (Start oder Landung In Öster
reich) mit berückSichtigt. 

Die Summe aller Verkehrsmittel Wird Im Folgenden als Gesamtverkehr bezeich
net" Aufgrund dieser Zuordnung können Sich Unterschiede In den Darstellungen 
des vorliegenden Kapitels Im Vergleich zu den Kapiteln Luft und Klima ergeben. 

Energieeinsalz 

Seit dem Jahr 2000 Wird In Osterreich für den gesamten Sektor Mobilität erstmals 
mehr Energie aufgewendet als für den Bereich Haushalte (Raumheizung und 
Klimaanlagen; Siehe Kapitel 3.4.3.1). 

n EnergteVerbrauch und EmlsslOOSberechnungen lur den Flugver1<ehr basieren auf der natlOO8J ver
kauften Kerosmmenge. die EmlsslOOsberechnungen beinhalten Fluge mit Start- bzw Landevorgan
geo In Oste"etCh Uberlluge Sind nICht beruckslChtlgt Der Bahnverkehr betnhaltet 001 EnerQleelnsatz 
und EmlsslOOsberechnungen nur 18nen Anteil. der durch 018sel- bzw Kohlefahrzeuge verursacht 
WIrd DIe EmlssiOflefl . wek:he bet der Bahnsiromproduktoo an'alk,", werden gemAß den Anforde
rungen der Internationalen Benchlspfhchten der Stromproduktion zugerechnet und Sind In den fol
genden Abblktungen mehl enthalten Zu sonstigen Vef1(ehrsarten zählen MlItär I"dustne. Haushatte. 
Land· und Forslw1rtschaft (TraktOfen u dgl) 

2<1 Der Transport In Plpehnes Wird Im vorhegenden KapIlei nicht mit beruckslchugt. da sICh Transport8r1 
und ElnsalZberelch deutlICh von anderen Ver'Kehrsmlneln unterscheiden Energ1everbrauch und Ge
samtemissIonen von Rohr181tungslransport Sind von untergeordneter Bedeutung 
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Abb 3 6-4: Energreemsarz des Verkehrssekrors 198Q-2002. 
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Der drasttsch gestiegene Energieeinsatz Im Gesamtverkehr spiegelt die starken 
Steigerungen der Fahrleistungen der letzten Jahre wider. Betrug der gesamte 
Energieverbrauch 1980 noch ca . 50.000 GWh, so stieg er biS Ende 2002 auf rund 
93.000 GWh an. Dies bedeutet nahezu eine Verdoppelung des Energieeinsatzes 
von 1980 biS 2002. Hauptverantwortlich für diesen enormen Anstieg ISt der 
Zuwachs des Energieverbrauchs im Straßenverkehr. 

Der Energieverbrauch der benzinbetnebenen Personenwagenflone Sinkt seit 1991 
zwar leicht, diese Reduktion wird ledoch durch den Mehrverbrauch an 
DIeseltreibstoff des Pkw-Sektors deutlich überkompensiert. Im Jahr 2002 wurden In 
Österreich Im Pkw-Verkehr ca. 2 Mlo. t Benzin und 4 Mlo. t Diesel verbraucht (siehe 
Kapitel 3.6.3.4) . 

Eine Verdoppelung verzeichnete auch der Energieverbrauch lener Transportmittel , 
die Im Straßengüterverkehr eingesetzt werden. Der Energiekonsum der leichten 
und schweren Nutzfahrzeuge stieg von rund 11 .500 GWh Im Jahr 1980 auf rund 
23.000 GWh Im Jahr 2002 an. 

Den weitaus stärksten Anstieg des Energieverbrauchs verzeichnet ledoch der Box 3.6-11 ElG: 

Flugverkehr. Dieser hat Sich von 1980 bis 2002 mehr als vervierfacht. 2002 Energloefflzlonz 

entfielen rund 10 0
'0 des Gesamtenergieverbrauchs des Gesamtverkehrs auf den 

Flugverkehr. 

Im Vergleich der Verkehrsträger weist im Personenverkehr das Flugzeug gefolgt 
vom Pkw die genngste EnergieeffizIenz auf. Der gleiche Trend zeigt sich im 
Guterverkehr, auch hier verbraucht der Transport mit dem Flugzeug am meisten 
Energie, gefolgt vom Transport auf der Straße. 

137 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 139 von 476

www.parlament.gv.at



138 

Siebenter Umweltkontrollbencht - 3_6 Verkehr 

Box 3.6-12 G: 
COr Emlsslonen Ver

kehrsmittel 

Schadstoffemissionen 

Der Verkehr stellt einen der Hauptverursacher für Luftverschmutzung und 
TreibhausgasemissIonen ,n Österreich dar. Durch die Weiterentwicklung der 
Fahrzeugtechnologie. die Einführung von Abgasbehandlungssystemen (Kataly
sator) sowie eine höhere Qualität der Kraftstoffe konnten die Emissionen der 
EInzeIfahrzeuge teils deutlich gesenkt werden. Wesentliche Grundlage für diese 
Entwicklung war hierbei die Einführung von strengeren Emissionsgrenzwerten auf 
nationaler und europäischer Ebene (siehe Kapitel 3.6.3.3). 

Dieser Fortschntt beim EInzeIfahrzeug schlägt sich In der Entwicklung der 
gesamten Schad stoffe missionen des Gesamtverkehrs nur beschränkt nieder. Die 
erzielten Erfolge werden vom starken AnSIleg der Fahrleistungen Im Personen- und 
Guterverkehr und dem damit verbundenen Anstieg des Energieverbrauchs generell 
uberlagert . Die Emissionen einzelner Schadstoffgruppen (C02• NO,. Partikel) 
steigen dadurch nach wie vor an. 

Kohlendioxid - CO, 

Kohlendioxid entsteht bel der Verbrennung von kohlenstoffhältigen Treibstoffen und 
ISt das wichtigste Treibhausgas (siehe Kapitel 6.1). Die Höhe der CO, -Emlsslonen 
aus dem Gesamtverkehr ISt abhängig von den eingesetzten Treibstoffen. den 
zurückgelegten Strecken sowie dem Energieverbrauch der Fahrzeuge. In den 
letzten Jahren kam es durch technologische Weiterentwicklung der Antnebs
technologien und einer Steigerung des Motorwlrkungsgrades zu einem Abslnken 
des Treibstoffverbrauchs der Fahrzeuge. 

Die Einsparungen von CO2-Emlsslonen aufgrund verbesserter Verbrennungstech
nologie werden Jedoch durch den Anstieg der durchschnittlichen Fahrzeugleistung. 
des FahrzeuggewIchts sowie diverser Zusatzausstattungen (v. a. Klimaanlagen) 
deutlich verringert. Insgesamt ergibt sich auch bei Neufahrzeugen nur ein sehr 
langsames Abslnken der durchschnittlichen Kohlendioxidemissionen. 

Die Reduktion des Treibstoffverbrauchs beim Einzelfahrzeug Wird darüber hinaus 
durch den starken Anstteg der Fahrleistungen mehr als kompensiert . So sind die 
gesamten CO2-Emlsslonen aus dem Gesamtverkehr von 1980 bis 2002 von 
13 Mio. tauf 25 Mlo. t angesttegen. Dies entspncht einer Zunahme von rund 86 00 

Innerhalb dieses Zeitraumes. 

Sowohl Im Personen- als auch Im Guterverkehr Wird - bezogen auf die 
Verkehrsleistung - am meisten CO, durch den Flugverkehr emittiert . Der weitaus 
hochste Antelf an den gesamten CO,-Emlssionen des Verkehrssektors stammt mit 
ca. 56 0

0 Jedoch aus dem Pkw-Verkehr. Bezogen auf die Transportleistung wird 
sowohl Im Guterverkehr wie auch Im Personenverkehr am meisten CO, durch den 
Flugverkehr emittiert. 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)140 von 476

www.parlament.gv.at



SoebenI .. Um ..... ttkootroHbenchl - 3 6 Verkehr 

30000 
OPkw-+2·Rader leIChte Nutzfahrzeuge 

25000 
• schwere Nutzfahrzeuge • Bahn 

• Schltffahn C Flug-nallona] 

Flug-internatIOnal • sonSlige 
20000 

~ 

'" .. 
;l 15000 
0 

8 
10.000 

5.000 

O L---------------------------------------------~ 
1960 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 

Jahr 

Quef/e Umweltbundesamt 2003 

Abb. 3 6-5 COr Emlsslonen aus dem Verkehr 1980-2002. 

Schwefeldioxid - SO. 

SchwefeldIoxId hat direkte negaltve Auswirkungen auf dIe Atmungsfunklton , weiters 
führen SO. -Emlsslonen zu Schäden an Pflanzen und Gebäuden und tragen zur 
Versauerung von Böden bei . Darüber hinaus liefert SO. eInen wesentltchen BeItrag 
fur dIe BIldung von sekundärem anorganIschem Aerosol, welches zur Belastung 
von Feinstaub z. T. In erhebltchem Ausmaß b9lträgt (siehe KapItel 4 2.3.5) . 

Die Schwefeldioxidemissionen des Verkehrs sind In den vergangenen Jahren deut
lich gesunken. Sie hängen vom Schwefelgehalt der Treibstolfe ab und werden von 
der technologIschen Entwicklung auf dem Fahrzeugsektor kaum beeinflusst. 

Insgesamt ISt satt Anfang der 80er Jahre eine starke Reduktion der SchwefeldI
oxidemissIonen zu bemerken. Der Rückgang der lömlssionen Wird satt Mitte der 
90er Jahre In erster linie durch den verstärkten Einsatz von DIeselfahrzeugen et
was gebremst, da der Schwefelgehalt des Dieselkraftstoffs höher 1St" als der von 
Ottokraftstoffen. 

lS Seil 1 1 2004 Wird In ÖSterreICh fI:tchendeckend auch schwefelfreier Diesel angeboten 
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Abb 3.6-6 SOr EmissIonen aus dem Verkehr 198C>-2002 

Stickoxide - NO, 

Eine besondere Stellung unter den Schadstoffen nehmen die Stickoxide missionen 
(NO,) ein. NO, wirkt als Reizgas für die Schleimhäute der Atemwegsorgane und 
tragt zur Versauerung von Böden und Gewässern bel. Daruber hinaus Sind 
Stickoxide neben den Kohlenwasserstoffen die wesentliche Vorläufersubstanz für 
die bodennahe OzonbIldung (siehe Kapitel 4.2) . 

Der gesamte Ausstoß von NO, aus dem Gesamtverkehr hat in den vergangenen 
Jahren ein mehr oder weniger konstant hohes Niveau erreicht und lag Im Jahr 2002 
bel rund 145.000 t. Der Verkehr Ist somit hauptverantwortlich für die österreichi
schen Gesamtemissionen. 

Ein EmissIonsrückgang Ist Im Straßenverkehr bel den benzlnbetnebenen Pkw zu 
verzeichnen. HauptverantwortlIch hlerfur ISt die Einführung der Katalysatorpfhcht für 
benzinbetriebene Personenkraftwagen im Jahr 1987. durch diese konnte der 
Ausstoß auf ein Dnttel gesenkt werden. 

Dieser Erfolg Wird allerdings von einem Anstieg der NO,-Emisslonen aus anderen 
Fahrzeuggruppen überlagert. So führt die starke Zunahme von Dieselfahrzeugen. 
zu einer Erhöhung der EmissIonsmenge. da DIeselfahrzeuge über keinen 3-Wege 
Katalysator verfügen und daher mehr NO, emittieren als BenzInfahrzeuge. Insbe
sondere sind Jedoch die EmiSSionen aus dem Schwerverkehr gestiegen. Dies hegt 
an den hohen spezifischen SchadstoffemissIonen dieser Fahrzeuggruppe sowie 
dem starken Anstieg der Transportleistung Im straßengebundenen Güterverkehr. 
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Abb. 3.6-7: NO,-Emlsslonen aus dem Verkehr 19BI>-2002. 

Für die Zukunft w.rd - unter der Voraussetzung der Einführung spezieller 
Stickoxidkatalysatoren speziell für Lkw - ein leichter Rückgang der NO,
Emissionen erwartet. Wesentliche Voraussetzung für die Einführung von 
Stickoxidkatalysatoren ist eine entsprechende Anpassung der bestehenden 
Abgasgrenzwerte. 

Kohlenwasserstoffe - He26 

KOhlenwasserstoffe entstehen hauptsächlich bei der unvollständigen Verbrennung 
von Kraftstoffen. Einige Kohtenwasserstoffgruppen (etwa Benzol) werden als 
eindeutig krebserregend eingestuft. was besonders problematisch .st. da Kohlen
wasserstoffe oftmals feine Abgaspartikel bilden bzw. sich an solchen antagern und 
somit tief in die Lunge transportiert werden. Darüber hinaus wirkt Methan (eH,) als 
Treibhausgas. 

Bei den Kohlenwasserstoffemissionen aus dem Transportsektor wird zwischen 
zwei Quellen unterschieden: 

• Verbrennungsemissionen 

• Verdampfungsemissionen (.Tankatmung"). 

Kohlenwasserstoffemissionen werden vor allem vom motorisierten Individualver
kehr mit benzin betriebenen Fahrzeugen hervorgerufen. Die Emissionen konnten in 
den vergangenen Jahren speziell durch d.e Einführung der Katalysatorpflicht bei 
benzinbetriebenen Personenkraftwagen deutlich reduziert werden. Die HC-Emis-

26 Ohne gesondene Darstellung der MethanemissIonen 
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Abb 36-8 HG· EmIssIonen aus dem Verkehr 1980-2002, 

Einen ahnIIch starken Rückgang verzeichneten die VerdampfungsemissIonen. 
Blieb der Ausstoß biS Anfang der 90er Jahre nahezu konstant, so reduzierten sich 
die EmiSSionen bis 2002 auf rund 6,000 I. Ursache dieses Rückgangs war die 
verpflichtende Einführung von dampfdichten Fahrzeugtanks mit Aktivkohlefilter
systemen, welche die Kohlenwasserstoffemissionen aus der Tankatmung 
reduzieren, Mit fortschreitender Modernislerung des Fahrzeugparks ist auch ein 
Abslnken der VerdampfungsemissIonen zu beobachten, 

Kohlenmonoxid - CO 

KohlenmonoxIdemissIonen entstehen bel der unvollständigen Verbrennung von 
Kraftstoffen. Der Großteil der CO-Emissionen aus dem Straßenverkehr wird von 
den benzlnbetnebenen Pkw emittiert. Bel den CO-Emissionen wurden vor allem 
durch die Einführung der KatalysatorpflIcht deutliche Reduktionen erziell. So san
ken die GesamtemissIonen des Gesamtverkehrs Im ZeItraum von 1980 bIS 2002 
von rund 850,000 t auf rund 250,000 I. 
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Abb. 3.6-9: CO· Emissionen aus dem Verkehr 1980-2002. 

Lachgas (Distickstoffdioxid) - N20 

N,O ist speZiell wegen seiner Wirkung als Treibhausgas von Bedeutung. Das 
Treibhausgaspotential von Lachgas ist 310 mal so hoch wie jenes von Kohlendi
oxid. 

Der Verkehr ist für mehr als ein Viertel der N,O-Emlssionen in Österreich 
verantwortlich. Lachgas ist ein Nebenprodukt bei der Reaktion Im 3-Weg
Katalysator. welcher zur Abgasnachbehandlung von Benzinmotoren zum Einsatz 
kommt. Vor 1987 blieben die N,O-Emissionen auf konstantem Niveau bei etwa 
1.000 t pro Jahr. Die Einführung der Katalysatorpfl icht in Österreich hat zu einem 
Anstieg der N,O-Emissionen nach 1987 geführt. 

Durch den überproportionalen Anstieg von Dieselfahrzeugen in den letzten Jahren 
haben sich der Anteil an Benzinfahrzeugen und somit auch der N,O-Ausstoß 
reduziert. Eine mittel- bis langfristige stärkere Reduktion könnte durch Entwicklung 
und Einsatz von Katalysatoren mit gennger N,O-Bildung erfolgen. 

Ammoniak - NHJ 

Box 3.6-13_G: 
N20·Entwicklung 

Die Entwicklung der NHJ-Emissionen zeigt ein ähnliches Bild wie der Trend bei den Box 3.6-14_G: 

N,O-Emissionen. Auch NHJ entsteht als Nebenprodukt bei der katalytischen NH, -EnlWlcklung 

Reaktion im 3-Weg-Katalysator. Die EmisSionen werden daher vor allem durch den 
benzinbetriebenen Pkw-Verkehr verursacht. Der Rückgang der Fahrleistung 
benzinbetriebener Fahrzeuge hat auch den Ausstoß der NHJ-Emissionen 
stabilisiert . 
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Box 3.6-15 ElG: 
Partikel Grö8envertel· 

Jung 
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Partikel (Staub) 

Staub Ist ein komplexes. heterogenes Gemisch aus festen bzw. flusslgen Teilchen 
(siehe Kapitel 4 2.3 1). In den letzten Jahren sind PartikelemissIonen aus 
Verbrennungskraftmotoren verstarkt In den Mittelpunkt des Interesses gerückt. 
SpeZiell die feinen und ultrafeinen Partikel können tief In die Lunge eindringen und 
stehen Im Verdacht, krebserregende Wirkung zu besitzen. 
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Ouelle Umweltbundesamt 2003 

Abb. 36-10 Par1lkelemlsslonen aus dem Verkehr 1980-2002 

Die PartikelemissIonen von Verbrennungskraftmotoren hängen von der einge
setzten Motorentechnologie ab_ So verfugen Benzinmotoren herkommhcher Bauart 
über geringe PartikelemissIonen. Der Part ikelausstoß des Gesamtverkehrs wird 
praktisch gänzlich von Dieselmotoren hervorgerufen. Wesenthcher EInflussfaktor 
Ist die Art und Zusammensetzung des verwendeten Treibstoffes, wobei der 
Schwefelgehalt der eingesetzten Kraftstoffe die PartikelemissIonen deutlich 
beeinflusst 

Die PartikelemissIonen des Gesamtverkehrs Sind sett 1980 deuthch gestiegen 
Hauptverantworthch hlerfur ISt der Anstieg dleselbetnebener Pkw sowie sonstiger 
Fahrzeuge Hierzu zählen u a. spezielle Straßen fahrzeuge, wie etwa Motorkarren 
und selbstfahrende Baumaschinen, die meist über überdurchschnittlich große Die
selmotoren mit einem hohen Partikelausstoß verfügen. 

Die derzeit gultlgen gesetzhchen Bestimmungen für PartikelemissIonen beziehen 
sich auf die emittierte Partikelmasse, nicht ledoch auf die Anzahl emittierter Parti
kel Ein Unterschretten der gesetzlichen EmissIonsgrenzwerte durch ein Fahrzeug 
hat somit nur bedingte Aussagekraft über das EmiSSIonsverhalten Im Partikelfein
bereich und somit über die Emission von Jenen Teilchen, welche vermuthch den 
größten negativen Einfluss auf die menschliche Gesundheit ausüben 
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Verkehrsbedingter Lärm 

Die Lärmbelastung der österreichtschen Bevölkerung wird vor allem durch den 
Verkehrssektor hervorgerufen. Neben den Lärmemissionen von Flugzeugen und 
den Schienenverkehrsmitteln Ist vor allem der Straßenverkehr hauptverantwortlIch 
für Lärmemissionen (detailliertere Angaben siehe Kapitel 3.13). 

Flächenverbrauch und -zerschneidungen 

Der Verkehrssektor Ist hauptverantwortlich für die Zerschneldung von Okosys
temen und die damit verbundenen Eingriffe In bestehende Lebensräume (siehe 
Kapitel 3.5.3.4) . 

Etwa 2 0
0 des Bodens In Osterreich wird vom Straßenverkehr In Anspruch 

genommen. Dies entspricht einer Fläche von etwa 1.766 km'. Der Schienenverkehr 
beansprucht eine Flache von ca . 158 km'. Somit werden 2,3 0

'0 der gesamten 
Landesflache von VerkehrsInfrastruktur bedeckt . Bezieht man Flächen fur Flugver
kehr und den ruhenden Verkehr, Hafenanlagen, Pipelines sowie Umspannwerke 
mit ein, so steigt dieser Wert auf 3,6 %. 

Durchschnittlich werden In Österreich rund 6 % des DauersIedlungsraumes von 
Verkehrsflachen In Anspruch genommen. Die durch den Verkehrssektor beein
trächtigten Flächen durch Lärm und Abgase sind weitaus größer, gerade in den 
sensiblen alpinen Gebieten betreffen die negallven Auswirkungen den großten Tell 
des Siedlungsraumes (siehe Kapitel 5.6) . 

3.6.4 

3,6,4.1 

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Trends und ihre Ursachen 

Fahrleistung, Energieverbrauch und Emissionen 

Ein Blick auf die vergangene Entwicklung zeigt , dass es In den letzten Jahren 
sowohl Im Güter- als auch Im Personenverkehr zu einer masSiven Zunahme der 
Verkehrsleistung speziell Im Straßenverkehr sowie Im Flugverkehr gekommen 1St. 
Dieser Zuwachs geht mit drastisch steigendem Energ iekonsum einher und macht 
sich speziell bel den Emissionsgruppen Kohlendioxid (CO, ), Stickoxide (NO,) und 
Partikel bemerkbar. Wesentlich verstärkt wird diese Entwicklung durch den stark 
steigenden Anteil an DIeselfahrzeugen In der Pkw-Flotte, da DIeselfahrzeuge über 
hohe spezifische NO,- und PartikelemissIonen verfugen (siehe Kapitel 3.6.3 .3.). 

Der Verkehrssektor präsentiert sich als lene Verursachergruppe, die der Erreichung 
wlchllger umweltpolitischer Ztele - wie dem Kyotoprotokoll und dem nationalen 
Emlsslonshöchstmengengesetz - am Deutlichsten entgegenwirkt. 

Box 3.6-16_T/E: 
Fli chenverbr.uch 
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Abb 3.6- I I EnlWlCklung der Verkehrslelslung und der SchadstoffemissIonen bei CO,. 
NO, und Partikeln. 

Neben den Problemen. welche sIch bzgl der EInhaltung gesetzlicher 
Verpflichtungen zur ReduktIon der natIonalstaat lichen Gesamtemlsslonsmengen 
ergeben. ISt der Verkehr eIn maßgeblIcher BeeInflussungsfaktor fur dIe lokale 
Luftqualltat In den letzten Jahren ISt es In OsterreIch verstarkt zu ImmIssIons
Grenzwertverletzungen beI StIckoxIden und PartIkeln gekommen (sIehe KapItel 
4.2.3.1 und 4.2.32). wobeI dIe Grenzwertverletzungen vor allem beI verkehrsnahen 
Messstellen auftreten DIe GesamtemIssIonen des Verkehrssektors nehmen (trotz 
Verbesserungen der Antnebstechnologle) bel dIesen Schadstoffgruppen weIterhIn 
zu . wobei der Verkehrssektor bel PartIkeln (PM10) etwa 25 0

0 der Gesamt
emISSIonen verursacht. bel den StIckoxIden etwa 70 o~ (Straßenverkehr und NIcht
Straßenverkehr) . 

Besonders kntlsch ISt diese EntwIcklung entlang der Verkehrsrouten Im alpInen 
Raum. BedIngt durch dIe besonderen AusbreItungsbedIngungen. dIe klimatIsche 
SItuation sowIe die KonzentratIon der Verkehrsströme auf wenIgen Routen In 
VerbIndung mIt deren Bedeutung als TransItstrecken über dIe Alpen kommt es In 
dIesen GebIeten (neben InnerstädtIschen verkehrsnahen Lagen) zu den höchsten 
SChadstoffbelastungen In OsterreIch. 

Als weIteres zentrales LuftqualItätsproblem erweIst sIch nach wIe vor dIe 
bodennahe Ozonbelastung Auch hIerbeI stellt der Verkehr spezIell aufgrund der 
hohen StIckoxIdemIssIonen eIne der wIchtIgsten Verursachergruppen für dIe 
Vorläufersubstanzen zur OzonbIldung dar. 

Verkehrs- und Raumplanung 

DIe Ursachen für den massIven AnSIleg der VerkehrsleIstung sInd Im geänderten 
Lebensstandard und Mobllltätsverhalten. aber auch In den gewachsenen Raum
und Marktstrukturen zu suchen. ZersIedelungserscheInungen und dIe zuneh
mende räumliche Trennung der FunktIonen .Wohnen". "ArbeIten" •• Erholung" und 
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"Konsum" führen zu mehr und weiteren Wegen, die vornehmltch mit dem Pkw 
bestntlen werden. Grund hierfür Ist nicht zuletzt die verringerte Attraktivität des 
"Umweltverbunds": Das pnvate Kfz verdrängt tn zunehmendem Maße alternative 
Verkehrsmittel, als Folge kam es In den vergangenen Jahren zu einer Verdünnung 
des öffentltchen Verkehrsmittelangebots sowohl hlnslchtltch der lInIenführung als 
auch der Frequenz und somit zu einem weiteren Attraktivitätsverlust. Bedingt durch 
den zunehmenden Lebensstandard Ist in den vergangenen Jahren der 
Motonslerungsgrad und damit die Pkw-Verfügbark8lt der Haushalte kontinUierltch 
gestiegen. 

Neben dem Personenverkehr kommt es auch Im Straßenguterverkehr zu einem 
deutlichen Anstieg der Fahrleistung. Die geringen Produktionskosten In einigen 
Ländern elnersetts und gennge Transportkosten anderers8lts Sind der Grund dafür, 
dass vermehrt Waren speziell im Straßen- und Flugverkehr transportiert werden. 
Die Entfernung, die ein Gut dabet durchschnittlich zurucklegt, nimmt stetig zu . 

Die Verkehrsplanung antwortete In der Vergangenheit auf die steigende 
Verkehrsnachfrage durch neue Verkehrslnfrastrukturbauten speziell am Straßen
sektor. Neben zunehmendem Flächenverbrauch und zusätzlicher Zerschneldung 
von Okosystemen und der Landschaft führte diese Entwicklung zu einer Attrak
tlvlerung des Straßenverkehrs für den Personen- und Gütertransport. Dem 
gegenuber Ist die Eisenbahn-Infrastruktur In den letzten Jahrzehnten nicht erweitert 
bzw. sogar vernngert worden. 

Monetäre Rahmenbedingungen , 

Osterreich verfugt ,m europäischen Vergleich, bedingt durch deutlich genngere 
MIneralölbesteuerung, über niedrige Treibstoffpreise. 

Ende 2003 war etwa Diesel in Österreich mit Ausnahme von Tschechien billiger als 
In sämtltchen Nachbarländern. Dies führt neben einer zusätzlichen Attraktlvierung 
des Straßenverkehrs zu deutlichen Tanktounsmuseffekten speziell Im Straßen
güterverkehr" . Besonders negativ wirkt Sich hierbei die nlednge Besteuerung von 
Dieselkraftstoff aus. So kommt es einerseits zu einer weiteren Zunahme des 
DIeselanteils am Pkw-Sektor, andererseits zu einer weiteren AttraktIVItäts
steigerung des Gütertransports am Straßenverkehrssektor. 

Die nledngen Kraftstoffpreise Sind ein zentraler Grund fur die DIeselverbrauchs
zunahme von 33 0

'0 (+ 1,3 Mlo. t) Innerhalb von drei Jahren28
. Diese Entwicklung 

erschwerte das Erreichen umwellpolltlscher Zielsetzungen massIv. 

Entsprechend der geltenden Eurovlgnettennchtlinle (Wegekostenrichllinie)29 kann 
auf dem österreich Ischen Hauptverkehrsstraßennetz von Lkw und Bussen über 
3,5 t eine Maut eingehoben werden, s8lt 1.1.2004 erfolgt dies elektronisch. Die 
Höhe der Maut Orientiert Sich derzeit an den Bau- und Erhallungskosten fur 

21 Abschätzungen zutolge flossen 2003 durch Tanklounsmus etwa 10-20 °0 der national verkauften 
Kraftstoffe Ins Ausland ab Gemaß den Internationalen Vereinbarungen s,nd die Emissionen, welche 
bei der Verbrennung dieser Kraftstoffe entstehen. bei der Berechnung der nationalen Trelbhausgas
und SchadstoffemlssK>nen Osterreteh zuzurechnen Die OIedngen KrahsloHpretse luhren somit zu 
höheren Emlssloos-Vermeldungskosten In ÖSterreICh 

11 1999 3.89 MIO. Tonnen, 2002. 5.19 Mlo Tonnen 

2t RIChthnle 1999 621EG uber die Erhebung von Gebuhren lur die Benutzung bestimmter Verkehrswege 
durch schwere Nutzfahrzeuge 

Bo. 3.6-17 G: 
Trelbstoffp,el •• Im 
europiilchen Vergleich 
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Box 3.&-18_T: 
ext.rne KOlten 

Straßen. Damit sind wesentltche Kostenfaktoren des Straßenverkehrs (Staukosten. 
Umweltfolgekosten etc.) aus den Prelsgestaltungsmoglichketten ausgeklammert, 
wodurch die Erreichung einer Kostenwahrhett am Verkehrssektor nicht möglich 1St. 

Ordnungspolitische Rahmenbedingungen 

Einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Verkehrsaufkommens In Osterreich 
lieferte das auf dem TranSItvertrag aufbauende Okopunkte-System (siehe Kapitel 
5.6.3.3) , welches den StraßengütertransItverkehr durch Osterreich beschrankt. 
Hauptzlel war die Reduktion der Umweltbelastungen speziell entlang der TransIt
routen Im alpinen Raum. Das System fuhrte zwar zu einer beschleunigten 
Elnfuhrung neuerer. schadstoffärmerer Fahrzeuge Im TranSitverkehr, die ange
strebte dauerhafte Reduktion der Umweltbelastung konnte Jedoch nicht erreicht 
werden. Mit 1. I 2004 trat eine Nachfolgeregelung In Kraft, welche nahezu keine 
Beschränkung Im Sfraßengutertransltverkehr mehr darstellt Damit Ist In den 
ohnehin hoch belasteten Gebieten entlang der Wichtigsten TransItrouten von einem 
deutlichen Anstieg der Umweltbelastungen auszugehenJO

• 

3,6.4.2 Maßnahmen und ihre Wirkung 

Nationale Maßnahmen pläne 

In der Klimastrategie Osterreichs werden eine Reihe von Maßnahmen genannt. die 
zu einer Senkung der Treibhausgasemissionen beitragen sollen, und das 
entsprechende EInsparpotentIal an TreibhausgasemissIonen abgeschätz1. Entspre
chend dieser Abschätzung ISt nur ein marginaler Tell des ReduktIonspotentials auf 
fahrzeugtechnologischer Seite angesiedelt. Sollen die TreibhausgasemissIonen 
(und SchadstoffemissIonen) In Hinkunft entsprechend der unterschiedlichen 
Strategien (Siehe Kapitel 36.2.2) verringert werden, so ISt neben technischen 
Verbesserungen speZiell eine Verringerung der Verkehrsleistung - und hier In 
erster linie auf der Straße - notwendig. 

Entsprechend der Klimastrategie werden hierbei vorrangig finanzpolitische 
Maßnahmen greifen, welche zu einer Erhohung der Kosten für die Verkehrs
teilnehmer führen und so eine Anderung des Verkehrs- und Mobllitatsverhaltens 
beWirken. Daneben soll ein Set von begleitenden strukturellen Maßnahmen zu 
einer Reduktion Im Energiekonsum und somit auch den SchadstoffemissIonen 
führen. 

Die In der Klimastrategie festgeschriebenen Vorschläge stellen ein welt reichendes 
Bundel von Maßnahmen dar, welches prinzIpiell gut geeignet erscheint. die EmiS
sionen des Verkehrssektors deutlich zu beeinflussen. 

l(l Aufgrund des kurzen Beobachtungszeitraumes lassen SICh noch keine genauen Aussagen (reHen 
Im VergleIChszeitraum 200312004 verzeichneten Lkw mll Anhanger sOWIe Sallelzugfahrzeuge an 
Werktagen Im Janner eine Zunahme von .. 2 600 (2 •• ) Fahnen. Im Februar bereits 15600 (+12 0.) 
Ote Fahrten mn Lkw ohne Anhänger und Bussen haben Im selben Zeitraum um 4 600 Fahrten abge· 
nommen 
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Abb. 3.6-t2 Emsparungspotenllal an Trelbhausgasem,sslonen unterschIedlicher 
Maßnahmenpakete (BMLFUW, 2002). 

I 
I 

0.8 

Als kritisch Ist ledoch zu beurteIlen, dass dIe Einzeimaßnahmen hInsIchtlich Ihres 
ReduktIonspotentIals, der tatsächlich anfallenden Kosten , der notwendIgen 
technischen. strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen sowIe deren 
zeItlicher Wirkung nicht genauer untersucht wurden. Eine solche Maßnahmen
evalUlerung wäre eine Wichtige Voraussetzung für die Beurteilung der Wirksamkeit 
und Umsetzbarkell der verkehrsbezogenen ZIele der KlImastrategie . 

DIe Maßnahmen der KlImastrategIe werden darüber hInaus nicht ausreichen, um 
die Ziele des natIonalen Emisslonshöchstmengengesetzes für Stickoxide von 
103.000 Tonnen zu erreIchen. hIerfür werden zusälZliche Schritte spezIell am 
Verkehrssektor als Hauptverursacher notwendig seIn. DIe derzeitIge EmIssions
sItuatIon In VerbIndung mIt dem knappen Zeithorlzont von 6 Jahren bIS 2010 
erfordert eIne detaIllierte AusarbeItung von Akllonsplänen mIt eInem begleItenden 
Kontrollsystem. 

Entwicklung beim Einzelfahrzeug 

Auf fahrzeugtechnischer Seile kann In Zukunft durch neue TechnologIen eIn 
weiterer BeItrag zur Reduktion von Umweltbelastungen geleistet werden. Speziell 
bel Fahrzeugen mIt DIeselmotor kann der E,nsalZ von Stickoxidkatalysatoren und 
Partikelliltersystemen sowohl beI Pkw wIe auch bel Lkw zu eIner deutlichen 
Absenkung der EmIssionen beitragen. Beide Systeme sind geeignet. die spezi
fischen EmISSIonen der Fahrzeuge deutlich zu redUZIeren. MIt der EInführung von 
schwefel freiem Kraftstoff wurden dIe Voraussetzungen für zukünf11ge Abgasnach
behandlungssysteme In Österreich bereits geschaffen. 
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Neben einer Weiterentwicklung der Benzin- und Dieselmotoren gibt es ein breites 
Feld alternativer Antriebstechnologien für Kraftfahrzeuge. Hierzu zählen etwa 
Gasfahrzeuge, welche bei vergleichbarer Motorleistung ein deutlich geringeres 
Emissionsniveau aufweisen als herkömmliche Antriebstechnologien. Als aussichts
reiches Antriebskonzept wird die Brennstoffzelle angesehen. Diese wird mit 
Wasserstoff betrieben und wandelt mitlels einer katalytischen Reaktion Wasser
stoff und Sauerstoff in Wasser um. Die dabei frei werdende elektrische Energie 
kann zum Antrieb eines Elektromotors verwendet werden. Dieses System ist im 
Betrieb nahezu abgasfrei , für eine Beurteilung der Umweltauswirkungen sind 
jedoch der Energieverbrauch sowie die Emissionen der Wasserstoff-Erzeugung mit 
zu berücksichtigen. Vergleichsweise hohe Herstellungskosten sowie die Frage der 
Treibstoffverfügbarkeit, -lagerung und -verteilung verhindern de;zelt den breiten 
Einsatz dieser Technologie. 

Neben der EmissIonsreduktion durch Verbesserung der Verbrennungstechnologie 
konnten durch die Grenzwertgesetzgebung für Inhaltsstoffe flüssiger Kraltstoffe 
gute Erfolge bei der Reduktion der verkehrs bedingten Emissionen, speziell der 
Schwefeldioxid- und Bleierniss,onen, erzielt werden. Ein weiteres Potential zur 
Reduktion der Schadstoff- und Treibhausgasemissionen liegt im vermehrten 
Einsatz alternativer Treibstoffe (siehe Kapitel 3.6.3.4) . Durch die EU-Biokraft
stoffrichtlinie sind die Rahmenbedingungen für die Verwendung von Biokraftstoffen 
bereits geschaffen . Entsprechend einer aktuellen Studie über den Einfluss von 
Biokraftstoffen auf Treibhausgasemissionen ist bei Umsetzung der Biokraftstoff
richtlinie ein Reduktionspotential von bis zu rund 1,0 Mio. t CO, -Äquivalente/Jahr 
möglich (UMWELTBUNDESAMT, 2003) . 

Verkehrs- und Raumplanung 

Die Verkehrsplanung antwortet auf die steigende Verkehrsnachfrage durch neue 
Verkehrsinfrastrukturbauten. Im Österreichischen Generalverkehrsplan (GVP) wird 
Hauptaugenmerk dabei auf die Verkehrsträger Straße und Schiene gelegt. wobei 
der Finanzierungsschwerpunkt auf der Schiene liegen soll (BMVIT, 2002). 

Im Generalverkehrsplan wird zwar auf eine nachhaltige Mobilität Bezug 
genommen, die Auswirkungen der Planungen speziell auf die Umwelt wurden 
jedoch nicht näher beurteilt. Der Generalverkehrsplan wird wesentlichen Einfluss 
auf die Entwicklung der Schadstoff- und Treibhausgasemissionen in Österreich 
haben. Gerade für eine hochrangige Planung für den Verkehrs sektor erscheint es 
dringend erforderlich, diese Auswirkungen (wie auch die wirtschaftlichen und 
sozialen) den umweltpolitischen Zielsetzungen gegenüberzustellen und auf deren 
Einfluss zu untersuchen. 

Umweltprüfungen von Planungsvorhaben 

Bei Infrastrukturvorhaben, welche laut Anhang des Umweltverträglichkeitsgesetzes 
(UVP-G 2000) eine bestimmte Größenordnung überschreiten, ISt verpflichtend eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Die UVP erweist sich zwar als 
geeignetes Instrument zur Beurteilung von konkreten Planungsvorhaben und deren 
Auswirkungen auf die Umwelt-Schutzgüter, eine umfassende Beurteilung der 
Umweltauswirkungen von Straßen bauvorhaben (etwa hinsichtlich der Zielerrei
chung des Kyoto-ProtokoliS sowie speziell der Fragestellung hinsichtlich der 
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generellen Umweltverträghchkelt etwa In schadstoff belasteten Gebieten) musste 
Jedoch schon bei der Festlegung von Plänen und Programmen vorgenommen 
werden. 

Eine Möglichkeit zur frühzeitigen Beurteilung nachtelhger UmweltauswIrkungen 
bietet die strategische Umweltprüfung (SUP, siehe auch Box 3.5-16 E) . Diese 
dient der umfassenden Beurteilung von Planungsvorhaben hlnslchthch deren 
Auswirkungen auf die Umwell und der Vereinbarkelt mit umweltpohtlschen Ziel
setzungen. Das Ergebms einer strategischen Umweltprüfung ISt eine umfassende 
Analyse der Auswirkungen eines Planungsvorhabens und bietet eine EntscheI
dungsgrundlage für die Durchführung von VerkehrsproJekten. Das Instrument 
strategische Umweltprüfung behndet sich in Österreich In Entwicklung, die 
Anwendung einer SUP erscheint auf dem Verkehrssektor speziell für den 
Österreichischen Generalverkehrsplan notwendig. 

Monetäre Instrumente 

Die geltende Eurovignettenrichtlime (Wegekostenrichtlinie) gestattet die 
EInhebung einer Maut In Höhe der entstehenden Bau- und Straßenerhaltungs
kosten. Seit einigen Jahren wird von der Europäischen Kommission an einer 
Uberarbeltung der Wegekostenrichthnie gearbeitet, welche eine Inkludierung 
weiterer Kostengruppen In die Mauthöhenermittlung ermöglichen soll. Ent
sprechend einem Ende 2003 von der Europäischen Kommission vorgelegten 
Vorschlag einer Anderung der R,chthnle sollen hinkünftIg auch Unfall- und 
Stau kosten angerechnet werden. 

Dem polillSchen Ziel der Emrechnung von Umweltkosten (wie es selbst In der 
europalschen Verkehrs- und Umweltpolitik gefordert wird) und somit einem 
wIchtigen Schntt In Richtung einer Erhöhung der Kostenwahrheit Im Verkehrs
sektor wird In dem Entwurf der Wegekostennchthme nicht Rechnung getragen. Die 
BerückSichtigung von Umweltkosten beschränkt sich Im vorliegenden Entwurf auf 
die Moglichkelt emer um 25 · 0 erhöhten Mautgebuhr ,n ökologisch senSiblen 
Gebieten. Generell wurde von der Europäischen KommiSSion weiters festgehalten, 
dass es trotz Erhöhung der Straßenbenutzungsgebühren Insgesamt zu keinen 
höheren Belastungen für den Straßengüterverkehr kommen darf und somit weitere 
Kostenfaktoren Im Straßengüterverkehr (Kraftfahrzeugsteuern etc.) zu senken 
wären. Eine entsprechende Richthnle würde somit nur zu minimalen 
Lenkungseffekten und keiner echten Zuordnung von externen Kosten an die 
Verkehrstrager fuhren . 

Die Möglichkeit der Einrechnung externer Kosten wäre speziell In Osterreich umso 
wIchtiger, als mit dem praktischen Entfall des Ökopunktesystems speziell in den 
senSiblen alpinen Regionen mit einem drastischen Anstieg der Fahrleistung Im 
Straßenguterverkehr zu rechnen 1St. Die Wegekostennchtlinie wurde auch von der 
Europalschen KommiSSion als Nachfolgeregelung fur das Ökopunktesystem 
anvIsiert. Eine solche Funktion könnte die Regelung jedoch nur entfalten, wenn das 
System einen Elngnff gestattet, welcher den Effekten und Zielen des Okopunkte
systems mcht nachsteht. In der derzeitigen Form wäre ein solcher steuernder 
Emgnff nicht moghch. 
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3.6.5 EMPFEHLUNGEN 

Um in Österreich umweltverträglichen Verkehr zu entwickeln, ist eine Bündelung 
von Maßnahmen aus den unterschiedlichen Bereichen notwendig. 

Trotz einiger Erfolge bei der Reduktion der Emissionen des Verkehrssektors 
besteht weiterhin Entwicklungs- und Anwendungsbedarf neuer Technologien. 
Fahrzeugseitig konnten In den vergangenen Jahren bereits Erfolge hinsichtlich der 
Schadstoffreduktion des Verkehrssektors erzielt werden. Speziell bei den 
Stickoxid- sowie den Partikelemissionen ist jedoch bel Dieselfahrzeugen die 
Einführung weiterer Abgasnachbehandlungssysteme dringend erforderlich. Neben 
der Weiterentwicklung der Fahrzeugtechnologie und der Grenzwertgesetzgebung 
werden in erster linie Konzepte für den raschen Einsatz alternativer Kraftstoff
und Antriebstechnologien zu forcieren sein. Begleitend zu der Einführung neuer 
Abgasnachbehandlungssysteme sowie neuer Antriebs- und Kraftstofftechnologien 
sollten die AusWirkungen der technischen Neuerungen auf das Emissionsverhalten 
der Fahrzeuge verstärkt im realen Fahrbetrieb überprüft werden. 

Neben dem Straßenverkehr erweist sich der Off Road Verkehr (Traktoren, 
Baumaschinen etc.) als zunehmend problematisch. Bedingt durch große Motoren 
und lange Einsatzdauer der Fahrzeuge kommt es in diesem Bereich speziell bei 
den Partikelemissionen zu einem hohen Anteil an den Gesamtemissionen. Analog 
zum Straßenverkehr sollen auch hier entsprechende (freiwillige bzw. ver
pflichtende) Systeme zum Einsatz von Partikelfiltern für neue bzw. umbaubare 
Fahrzeuge geschaffen werden. 

Ein hohes Potential zur Reduktion speziell der Treibhausgasemissionen ist weiters 
durch den vermehrten Einsatz von Biokraftstoffen gegeben. Dabei Ist eine 
Beimischung von Biokraftstoffen zu herkömmlichen Kraftstoffen möglich, unver
mischt erscheint der Einsatz bei Flotten insbesondere in ökologisch sensiblen 
Gebieten als sinnvoll. 

Zur Verringerung der Umweltbelastungen wird es neben der Verbesserung des 
Emissionsverhaltens der Fahrzeuge in den nächsten Jahren notwendig sein, die 
Fahrleistungen umweltbelastender Verkehrsträger (speziell Personen- und Güter
verkehr auf der Straße) zu reduzieren bzw. auf umwelHreundlichere Verkehrsträger 
zu verlagern . 

Eine Verlagerung der Transportleistung zu umweltfreundlicheren Verkehrsträgern 
ist über die Schaffung einer höheren Kostenwahrheit zu erreichen. Hier liegt der 
Bedarf einerseits in der Ermittlung der externen Kosten des Verkehrs , andererseits 
In der Einführung und Anwendung eines geeigneten monetären Systems, welches 
die Umweltkosten möglichst vollständig mit einbezieht. Ein solches System soll sich 
nicht nur auf eine Nutzergruppe (z. B. Schwere Nutzfahrzeuge) beschränken, 
sondern sämtliche Verkehrsmittel Inkludieren. Solch ein System wäre auch eine 
notwendige Voraussetzung, um speziell in ökologisch sensiblen Regionen wie dem 
alpinen Raum eine Reduktion der verkehrsbedingten Umweltbelastung zu 
erreichen, zumal nach der Nachfolgeregelung des Transitvertrages ab 1.1.2004 mit 
einem starken Anstieg des Straßengüterverkehrs in diesen Gebieten zu rechnen 
ist . 
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Ein weiterer Ansatz zur Reduktion der verkehrsbedingten Umweltbelastungen ist in 
monetären Maßnahmen, wie z. B. einer Mineralölsteuerdifferenzierung für her
kömmliche und alternative Kraftstoffe, stärkere Ausprägung der Normver
brauchsabgabe oder Steuervorteile für schadstoffärmere Fahrzeuge" zu sehen. 
Durch derlei Maßnahmen kann das Kauf- und Nutzungsverhalten auf Kundenseite 
beeinflusst werden. 

Neben einer Adapllerung der Kostenstrukturen ist mi"els geeIgneter Planung die 
Voraussetzung für ein nachhaltigeres Verkehrssystem zu schaffen. Auf nationaler 
Ebene sollte speziell der Generalverkehrsplan hInsichtlich seiner Auswirkungen 
auf dIe Verkehrs- und Umweltentwicklung in Österreich untersucht werden, 
geeigneter Rahmen könnte eine strategische Umweltprüfung seIn. 

Auf Gemeinde- und Landesebene ist eine nachhaltige Raumplanung gefordert, 
dIe einer Zerspl,"ung der Raumstrukturen (ZersiedelungserscheInungen: 
Funktionstrennung Wohnen-Arbeiten-Erholung-Konsum) und damit einem 
Zuwachs an benötigter Verkehrsinfrastruktur und Verkehrsaufkommen entgegen
wirkt. Die Raumstrukturen sollten derart gestaltet werden, dass Alternativen zum 
privaten Fahrzeug (Öffentliche Verkehrsmi"el, Rad- und Fußgängerverkehr) 
effizient eingesetzt werden können (siehe Kapitel 3.5). 

Umweltmonitoring mittels Indikatoren 

Von der Europäischen Umweltagentur (EEA) wurde im Jahr 1999 die Erfassung der 
Umweltauswirkungen durch den Verkehr innerhalb des EU-Raumes gestartet. Der 
erste Bericht (TERM - Transport and Environment Reporting Mechanism) wurde 
hierzu im Jahr 2000 präsentiert und wird seitdem jährlich aktualisiert. 

Ausgehend von sieben Fragestellungen soll anhand von verkehrsbezogenen 
Indikatoren geklärt werden, ob die derzeitigen politischen Maßnahmen und Instru
mente den Verkehrssektor in Richtung nachhaltiger Entwicklung beeinflussen. 

Analog zu dem bestehenden System auf europäischer Ebene sollte auch In 
Österreich ein spezielles Umwelt- und Verkehrsmonitoring-System eingerichtet 
werden. Ein solches System würde es ermöglichen, positive und negative Umwelt
auswirkungen zu erkennen und wäre auch eine Grundlage für die Beurteilung 
beslehender Pläne wie etwa der Österreichischen Klimastrategie oder des Generaf
verkehrs plans. 

]1 Ein Syslem zur SleuerdlHerenzlerung In AbhängigkeIt vom EmissIonsverhalten der Fahrzeuge eXIS
Mn seil einigen Jahren etwa In Deulschland 

Box 3.6-19_E: 
TERM 
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3.7 UMGANG MIT CHEMIKALIEN 

3.7.1 EINLEITUNG 

Die Produkte der chemischen Industrie spielen eine wIchtige Rolle In unserem täg
hchen Leben. Relntgungsmlttel. Büroartikel, Spielzeug und viele weitere Erzeugnis
se aus Chemlkahen oder chemisch behandelten Materialien sind allgegenwärtig . 

Die chemische Industrie gehört zur wettbewerbsfähigsten und Innovationsfreudigs
ten In Europa. Mit 1.6 Millionen direkt und etner weiteren Mllhon Indirekt beschäftig
ten Arbeitnehmern Ist Sie die drittgrößte europäische Fertigungsindustrie. Im Jahr 
2001 betrug der Gesamtumsatz an chemischen Erzeugnissen In der EU rund 488 
Mrd. €, woraus sich ein Handelsüberschuss von 57 Mrd. € fur die EU ergab. 

Mit rund 42.000 BeSChäftigten und einem Produktionswert von über 9 Mrd. € ist die 
chemische Industrie umsatzmäßIg der zweitgrößte Industriezweig In Österreich. 

Ein Großteil der prodUZierten Chemikalien Wird als solche verwendet und stellt kein 
RISiko für Mensch und Umwelt dar. da ketne Freisetzung ertolgt. Bei der Produktion 
und Anwendung über längere Zeilräume hinweg ISt es allerdings meist unvermeid
lich, dass einige Chemikahen Im Laufe Ihres Lebenszyklus In genngeren Mengen -
gemäß ihren phYSikalisch-chemischen Eigenschaften und Ihrem bestImmungsge
mäßen Gebrauch - In die Umweltmedien Wasser, Luft, Boden und Biomasse etn
treten und dabei zahlreichen Umwandlungs-, Abbau- und Anreicherungsprozessen 
unterliegen. Verbunden damit ISt ihre EinWirkung auf Lebewesen (MenSChen, Tiere . 
Pllanzen, Mikroorganismen), auf das Klima und den abiotischen (unbelebten) Be
reich . 

Um die möglicherweise von Chemlkahen ausgehenden Gefahren erkennen und 
wirkungsvoll kontrollieren zu können. bedart es einer umfassenden Gesetzgebung. 
die es In Österreich In etnlgen Bereichen seit langer Zetl gibt (z. B. Glftverordnung 
1876. Chemlkahengesetz 1987). Während das Chemikaliengesetz 1996 (BGBI I 
Nr. 53/97) fur eine Vielzahl von verschiedenen Industrie- und Haushaltschemlkahen 
den gesetzhchen Rahmen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Um
welt bietet. gelten fur folgende Anwendungsbereiche jeweils eigene Regelungen: 
Arzneimittel , Lebensmittel. Verzehrprodukte. kosmetische Mittel , Wein . Tabaker
zeugnisse. Suchtgifte, Futtermittel , Pflanzenschutzmittel und Blozld-Produkle (Siehe 
Kapitel 3.8) . 

Seit Oster reichs Beitritt zur Europäischen Unton Sind die Verordnungen und Rlchth
nten der EU entweder direkt anzuwenden oder In die österreichische Gesetzgebung 
umzusetzen. Es bleibt daher nur ein kleiner Spielraum für nationale regulatorische 
Maßnahmen, der allerdings durchaus wahrgenommen Wird, Insbesondere um den 
hohen Standard des Gesundhetts- und Umweltschutzes In Österreich zu bewahren. 

Box 3.7-' _E: 
Regelungen für be.on-
der. Anwendungen 
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3.7.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

In der Inlernationalen UmweltpolItik hat das Thema ChemikaliensIcherheit In den 
vergangenen Jahren stark an Beachtung gewonnen. Beim Weitgipfel In Johannes
burg Im September 2002 wurde als Ziel formuliert. ab dem Jahr 2020 Chemikalien 
so zu produzieren und anzuwenden. dass signifikante negative Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt minimiert sind. Auch wird unter anderem auf die Einführung 
eines Globally Harmonised System (GHS) zur weltweit einheitlichen Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien gedrängt. 

Die Mitgliedstaaten der EU haben während der österreichischen EU
RatspräsIdentschaft im Jahre 1998 beschlossen, die sehr komplexe Chemikalien
gesetzgebung Insgesamt zu vereinfachen und gleichzeitig den WIssensstand über 
die Gefahren und RIsiken, die von Chemikalien ausgehen können, zu erhöhen. Ein 
sogenanntes .Welßbuch - Strategie für eine zukünftige ChemikalIenpolItIk" 
(KOM/2oo1 /88) legt den Grundstein für ein neues Chemikalienrecht In der EU; der 
Entwurf des im Weißbuch vorgeschlagenen neuen Chemikalienmanagement
Systems REACH (Reglstratlon, Evaluation, Authorlsation of Chemlcals - Erfassung 
[Registrierung), Bewertung und Zulassung von Chemikalien) liegt zurzeit als Vor
schlag der Europäischen Kommission für eine zukünftige EU-Verordnung vor. 

3.7.3 SITUATION UND TRENDS 

3_7.3.1 Eintrag von Chemikalien in die Umwelt 

Bei der industriellen ProdukllOn und Verwendung von Chemikalien unterliegen die 
EmiSSionen bestimmten festgelegten Grenzwerten, deren Einhaltung durch techni
sche Maßnahmen gewährleistet ist. Es besteht außerdem das Bestreben, das vor
handene Ausgangsmatenal mögtichst VOllständig zu verwerten und so wenig wie 
möglich In die Umwelt gelangen zu lassen. Durch Störfälle bei der Produktion, beim 
Transport, bel der Lagerung oder bei der Abfallentsorgung und -behandtung kann 
es Im Einzelfall dennoch dazu kommen. 

Etwas anders ist das Bild im Falle der HaushaltschemikalIen. Beispielsweise ge
langen Wasch- und ReinlgungsmiHel bel bestimmungsgemäßer Verwendung Ins 
Abwasser. Andere nicht verbrauchte Reste werden über den Hausmüll entsorgt 
(siehe Kapitel 3.11). 

Um die Belastung der Umwelt abschätzen zu können wurden vom Um weil bundes
amt verschiedene Untersuchungen durchgeführt, die hier nur beispielhaft erwähnt 
werden sollen: 

Mobilität und Abbauverhalten von Tensiden 

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde die Mobilität und das Abbauverhal
ten von ausgewählten chemischen Substanzen (TenSiden) im Boden und während 
der Klärschlammaufbnngung bzw. -kompostlerung In einem Modellversuch unter
sucht (HABERHAUER et al. , 2002). 
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Die maximalen Schadstoff· Konzentrationen der untersuchten Tenside lagen z. T. 
unter den in der Literatur berichteten Bodenwerten. Unter den gegebenen Ver· 
suchsbedingungen war kein Risiko für Bodenorganismen abzuleiten, auch ein Aus· 
bringen des Klärschlammes auf landwirtschaftliche Flächen wäre unbedenklich 
gewesen. Im Sinne einer vorsorgenden Strategie wäre jedoch aufgrund der mögll· 
ehen Akkumulation schwer abbaubarer Substanzen (z. B. Nonylphenol) durch wie
derholte jahrelange Aufbringung von Klärschlamm auf landwirtschaftliche Flächen 
ein Monitoring (d, h. Analysen der Böden nach 3-5 Jahren) zu empfehlen. 

Arzneimittelwirkstoffe im kommunalen Abwasser 

Erstmals wurden in Österreich Zu· und Abläufe von 11 kommunalen Kläranlagen 
auf ausgewählte Arzneimittelwirkstoffe untersucht. Diese gelangen vorwiegend ü
ber Urin und Faeces in das kommunale Abwasser. Werden diese Wirkstof1e in 
Kläranlagen nicht oder nur unzureichend enllernt, kann dies zu Belastungen der als 
Vortluter genutzten Gewässer führen . 

In dieser Untersuchung (GANS et aL, 2002) wurde bestätigt, dass Coffein (das vor 
allem ats Genussmittel , aber auch als Arzneimittel (Analeptikum) eingesetzt wird) In 
hoher Konzentration in den Zutäufen vorhanden ist, in den Kläranlagen jedoch 
weitgehend abgebaut bzw. eliminiert wird, da im Ablaufwasser nur mehr ein gerin
ger Anteil feststellbar ist. Dennoch sind die Coffeinkonzentrationen im Ablaufwas
ser der untersuchten Kläranlagen von allen untersuchten Wirkstoffen die höchsten, 
gefolgt von den Gehalten des Lipidsenkers Bezalibrat, des Anliepileptikums Car
bamazepin und des Antibiotikums Erythromycin, 

Hormonell wirksame Substanzen im österreichischen Grund- und 

Oberflächengewässer 

Im Rahmen des interdiSZiplinären Forschungsprojektes ARCEM wurden gemein
sam mit anderen österreichischen Institutionen schwerpunktartig die österreichi· 
sehen Grund· und Obertlächengewässer auf mögliche schädliche Wirkungen durch 
hormonwirksame Substanzen untersucht. 

Im internationalen Vergleich sind österreichische Grund- und Obertlächengewässer 
mit den untersuchten hormonwirksamen Stoffen sehr gering belastet. Ein Risiko für 
die Fischfauna durch Arzneimittelöstrogene, insbesondere durch synthetisches 17-
Ethinylöstradiol und Industriechemikalien, wie z. B. Nonylphenol, kann allerdings 
in den österreich ischen Fließgewässern nicht mit Sicherheit ausgeschlossen wer
den. Bei männlichen Fischen wurden erste Hinweise auf eine verstärkte Verwelbli
chung gefunden (verstärkte Bildung des Eidotter-Proteins und Veränderungen in 
den Gonaden). 

Eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch Konsum von Trinkwasser oder 
durch Verzehr von Fisch kann allerdings mit Sicherheit ausgeschlossen werden 
(HOHENBLUM et aL, 2002), 

Es wird daher empfohlen, die Konzentrationen von Nonylphenol und 17-
Ethinylöstradiol in einzelnen Gewässern weiter zu reduzieren , Maßnahmen wie 
der bereits 1986 freiwillig mit der Industrie vereinbarte Verzicht des Einsatzes von 
Nonylphenolethoxylaten in Wasch· und Reinigungsmitteln haben positive Wir
kungen gezeigt. Weitere Maßnahmen zur Reduktion der Emissionen von No-
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nylphenol In Gewässern, z. B. Beschränkungen von Nonylphenolethoxylaten In 
Pflanzenschutzmitteln, sind Im Bereich der Chemikalienpolitik schon ausgearbeitet. 
Eine Realisierung der Abwasserreinigung nach dem Stand der Technik - insbe
sondere unter BerücksIchtigung eines hohen Schlammalters und mehrerer Be
handlungsstufen - Isl geeignet, der Belastung von Gewässern mit ArzneimIttel
Östrogenen wirksam vorzubeugen. 

Die durch Industrle- und Haushaltschemikalien hervorgerufene Belastung des 
Menschen kann erfolgen: 

• durch Aufnahme uber die Haut durch Gebrauchsgegenstände des täglichen Le
bens, z. B. Texlilien (Farbstoffe, ImprägnIerungsmittel, Mittel zur chemischen 
Reinigung) 

• durch Lebensmittel , Trinkwasser, Medikamente usw. und 

• uber die Atemluft (Belastungen über die Außenluft: Industrielle Emissionen, Ver
kehrsabgase, Abfallbehandlung; Belastungen über die Innenraumluft: Haus
haltsprodukte (z. B. Duftstoffe ,n Kosmetika), Ausdunstungen aus Möbeln, Bo
denbelägen, Klebstoffen und durch SChadstoHe am Arbeitsplatz) . 

3.7.3.2 Chemikalienpolitik 

Zur Feststellung der möglicherweise vorhandenen Gefährdungspotentiale von 
Chemikalien dienen derzeit zwei Rechtssysteme - eines für biS zum September 
1981 bereits eXistierende chemische Stoffe (.Altstoffe") und ein weiteres für neue 
Chemikalien, die seit diesem Datum vertrieben werden (.Neustoffe"). Belde sollen 
einen sicheren Umgang Im Hinblick auf die menschliche Gesundheit und die Um
welt ermöglichen. 

Zurzeit sind nur Neustoffe einer Anmeldung zu unterziehen, was die Vorlage eines 
Grunddatensatzes von Angaben und Unlerlagen (Prüfberichten) bei der zuständi
gen Behorde beinhaltet und dadurch eine Beurteilung der gefährlichen Eigenschaf
ten ermöglicht. Das Anmeldeverfahren mag zwar etwas .bürokratisch" und aufwän
dig erscheinen, die gewonnenen Erkenntnisse sind aber zufrieden stellend und er
möglichen eine sehr gute Dokumentation der stoHlnhärenten Eigenschaften. 

Für die über 100.000 auf dem europäischen Markt befindlichen Altstoffe, deren 
mögliche gefährliche Eigenschaften großteils nur lückenhafl erforscht Sind. war die 
Aufarbeltung in Form von RisIkobewertungen geplant. Die Hersteller und Importeu
re der betroffenen Chemikalien Sind verpflichtet, die Ihnen bekannten bzw. zugäng
lichen Unterlagen und Expositionsdaten den zuständigen Behörden zur Verfügung 
zu stellen bzw. Prüfungen durchzuführen; die Behörden der EU-Mitgliedstaaten 
Sind In weiterer Folge für die Durchführung von RIsIkobewertungen und darauf ba
sierenden Strategien zur RIsikoreduzierung verantwortlich . 

Dieses ambitionierte Unterfangen muss nun als gescheitert betrachte I werden, da 
die bisherige Erfahrung gezeigt hat, dass die Durchführung einzelner Risikobewer
tungen Im Durchschnitt etwa vier biS fünf Jahre (In einigen Fällen sogar schon neun 
Jahre) dauert . Dies deshalb, da eine RISIkObewertung für den gesamten EU-Raum, 
fur alle Anwendungen, sowohl für den Arbeitsplatz als auch für Konsumenten, für 
Gesundhelts- und UmweltauswIrkungen gelten soll. 
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Die Europäische Kommission hat die Einführung einer neuen Chemikalienmana
gemenl-Strategie beschlossen. die ein einheitliches Prüfsystem namens REACH 
(Registralion. Evaluation. Authorisation of Chemicals - Ertassung. Bewertung und 
Zulassung von Chemikalien) für alle Chemikalien - AIt- und Neustoffe - vorsieht. 

Im Vorteld wurden alle Beteiligten - darunter Chemikalien hersteller, gewerbliche 
Nutzer, Bürgervereinigungen und Tierschutzverbände - angehört, um eine brauch
bare, kosteneffizienle Rechtsvorschrifl zu erarbeiten. Der Schwerpunkt der neuen 
Chemikalienpolitik wird auf dem Vorsorgeprinzip liegen, um den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt - einschließlich wild lebender Tiere und 
Pflanzen - zu gewährleisten, ohne die Wenbewerbsfähigkeit und Innovalionen der 
chemischen Industrie zu gefährden. 

Schlüsselelemente der REACH-Strategie sind: 

• Verlagerung der Verantwortung für die Erfassung und Auswertung von Daten 
und für die Beurteilung von Risiken im Zusammenhang mit der Verwendung der 
Chemikalien von den Behörden auf die Industrie (Beweislastumkehr zum Verur
sacher) . 

• Erweiterung der Verantwortung für die Produktsicherheit und Zur-Verfügung
Stellung von Informationen über Verwendungszwecke und Exposition auf alle 
nachgeschalteten Anwender (bisher nur Hersteller und Impcrteure). 

• Verwendungsspezifisches Zulassungsverfahren für Chemikalien, die besonderen 
Anlass zur Besorgnis geben. 

• Verpflichtende gemeinsame Nutzung von Prüfdalen und Teilung der Prüfkosten, 
besonders zur Vermeidung von doppelt durchgeführten Tierversuchen ("data
sharing", iSI in Österreich bereits zwingend vorgeschrieben) und gleichzeitig För
derung von Prüf methoden ohne Tiere. 

Seitens der EU-Kommission ist dazu folgende Vorgehensweise geplant: 

• Erfassung aller in der EU in Mengen über einer Tonne pro Jahr hergestellten und 
importierten Chemikalien (Neustoffe und Altstoffe) in einer zentralen Datenbank. 
Es wird mit ca. 30.000 Meldungen gerechnet. 

• Bewertung der Chemikalien durch zuständige Behörden aufgrund von Prüfungen 
und anderen verfügbaren Informalionen, die - abhängig von den in Verkehr ge
setzten Mengen - von den Firmen beizubringen sind (ca. 15 % der erfassten 
Chemikalien) 

und gleichzeitig 

Zulassungsverfahren für Chemikalien, die aufgrund der folgenden Eigenschaf
ten Anlass zu großer Besorgnis geben (ca. 5 % der ertassten Chemikalien) : 

• krebserzeugend. erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefahrdend (CMR), 
Kategorien 1 oder 2 

• persistent , sich im Körper anreichernd und giftig (PBTs; persistent, bioaccu
mulative, toxic) oder sehr persistent und hohe Anreicherung im Körper 
(vPvBs; very persislent, very bioaccumulalive) 

• andere gefährliche Eigenschaften. die in hohem Ausmaß Anlass zu Besorgnis 
geben, wie zum Beispiel eine den Hormonhaushalt beeinflussende (endokri
ne) Wirkung. 

Der größle Unterschied zwischen REACH und der derzeitigen Lage beslehl in der 
Umkehrung der .. BeweislasI". Es wird in Zukunft an der Industrie liegen. den Nach
weis dafür zu erbringen, dass nur ausreichend sichere Chemikalien hergeslellt bzw. 
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Box 3.7-2_ E: 
Alternative Prüfmelho-

den 
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vertrieben werden, während nach dem derzeitigen System die Behörden ein poten
tielles Risiko nachweisen und Gegenmaßnahmen vorschlagen müssen. Chemika
lienhersteller und -Importeure werden dazu verpflichtet sein, Daten zu generieren, 
Risikobewertungen durchzuführen und ihren Kunden angemessene Sicherheilsin
formationen zu liefern. 

3.7.3_3 Alternativen zu Tierversuchen 

Das neue REACH-System kann je nach den von der Industrie erarbeitelen Informa
tionen mehr Prülungen erfordern und daher auch die Zunahme von Tierversuchen 
verursachen. Ein zentraler Aspekt der neuen Strategie wird die Entwicklung und 
rechtliche Anerkennung von Alternativen zu Tierversuchen sein , die diese ein
schränken, verbessern oder ablösen. Nicht nur der Tierschutz sondern auch Wirt
schaftliche Gründe rechtfertigen diese Forderung, da alternative (tierversuchsfreie) 
Prüfverfahren in der Regel kosteneffizienter als Tierversuche sind, sodass sich die 
Gesamtkosten der Versuche senken lassen. Da zurzeit noch sehr wenige alternati
ve Tests zur Verfügung stehen, werden laufend Methoden mit weniger oder gar 
keinen Tieren entwickelt, die jedoch noch genügend Informationen liefern, um die 
Gefährlichkeit eines Stoffes festzustellen. 

Das Europäische Zentrum zur Validierung alternativer Methoden (ECVAM) spielt 
dabei eine wichtige Rolle . Dessen derzeitige Strategie besteht nicht in der Entwick
lung gänzlich neuer, sondern in der wissenschaftlichen Bewertung bereits existie
render alternativer Testmethoden. Durch weitestgehende Einbeziehung der Indust
rie, wissenschaftlicher Institute in den Mitgliedstaaten und durch Kooperation mit 
dem amerikanischen Pendant (ICCVAM), nicht zuletzt aber wegen des Druckes der 
Öffentlichkeit, werden die in den vergangenen Jahren nur zähen Fortschritte sicher
lich nun rascher vonstatten gehen. 

Eine der effizientesten und kostengünstigsten Möglichkeiten zur Verringerung der 
Tierversuche besteht in der Verwendung von Computermodellen zur Abbildung des 
Verhältnisses zwischen Struktur und Aktivität in Kombination mit mathematischen 
Modellen: Quantitative Structure - Activity Relationships, (QSARs). Sie ermögli
chen Vorhersagen der ToxiZität anhand der chemischen Struktur. Die Europäische 
Kommission hat in Zusammenarbeit mit der OECD (Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung), der europäischen Industrie und den Mitglied
staaten Pläne zur Förderung eines Konzeptes zur wissenschaftlichen Validierung 
dieser Methode entwickelt. In Zukunft ist zu erwarten, dass bel weiterer Verfeine
rung dieser Modelle die Zahl der Tierversuche zusätzlich reduziert werden kann. 
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ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Neue Chemikalien politik in der EU und weltweit 

Um die gestellten Aufgaben besser bewerkstelligen zu können. Ist von der Europäl' 
schen Kommission die Gründung einer neuen zentralen Agentur zur Überwa
chung von Chemikal ien In Helslnkl beschlossen worden. 

Die zurzeit stattfindende wlrtschaflliche Globalisierung fordert nicht nur die Verein· 
heill ichung des Chemikal ienmanagement-Systems auf nationaler bzw. EU
Ebene, seitens der UNO Wird sogar eine weltweite Harmonlslerung der Gefahren
defInItionen von Chemikalien und der daraus resultierenden Kennzeichnung von 
Produkten angestrebt. Das sogenannte GHS (Globally Harmonlsed System of 
Class,f,cation and Labelling of Chemicals) , zu dem es bereits konkrete Entwürfe 
gibt , wurde allen Beteiligten - sowohl der Wirtschaft als auch den Verbrauchern -
Vorteile bringen und ISt daher ein Schritt In die richtige Richtung. 

Im Gegensatz zur Vergangenheit Wird In Zukunft immer mehr Wert auf die Infor
mation der Öffenllichkeit gelegt und der Zugang zu einschlägigen Informationen 
ermöglicht bzw. erleichtert werden. Die Verlagerung der Beweislast auf die Wirt
schaft und weg von den Behörden ISt weiters ein langer - In Gange befindlicher -
Prozess, der die Eigenverantwortung der Unternehmen in verstärktem Ausmaß 
fordert. 

3.7.4.2 Überwachung und Kontrolle 

Das Problembewusstsein über die von Chemikalien möglicherweise ausgehenden 
Gefahren ISt mangelhaft, und zwar insbesondere bei kleinen Handelsbetrieben, die 
kein einschlägig ausgebildetes Personal zur Verfugung haben und Sich Ihrer durch
aus vorhandenen Verantwortung und der - aus der Chemikalien gesetzgebung re
sultierenden - Pflichten oft gar nicht bewusst sind. Aber auch die in der einschlägi
gen Industrie Beschäftigten und nicht zuletzt die Konsumenten sollten einen sorg
samen Umgang mit Gefahrstoffen pflegen. In diesem Zusammenhang kommt der 
Kontrolle der EInhaltung der chemikalIenrechtlIchen Bestimmungen eine bisher un
genügend beachtete Rolle zu . 

In Österreich Sind die Landeshauplleute Im Rahmen der mittelbaren Bundesverwal
tung mit der Überwachung des ChemikalIengesetzes und semer Verordnungen (im 
Wesenllichen die In-Verkehr-Setzung und Verwendung von Chemikalien, Einstu
fung und Kennzeichnung gefährlicher Chemikalien, Verbotsverordnungen, Glft
recht) , sowie zur Uberwachung der Emhaltung des Blozld-Produkte-Gesetzes (sie
he Kapitel 3.8.4.1), beauftragt. Die Kontrollen werden von Organen der Ämter der 
Landesregierungen (Chemikalien inspektoren) durchgeführt. Die Chemikalienin
spektoren haben die äußerst schWierige Aufgabe einer Schnittstelle ZWischen den 
theoretischen chemikalIenrechtlIchen Anforderungen und deren praktischer Um
setzbarkelt In den Betrieben. 
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Bo.3.7-3 E: 
Zusammenarbeit europi· 

Ilcher Chemlkalienln
lpektoren 
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Da nicht anzunehmen Ist, dass die Menge der In Umlauf befindlichen Chemikalien 
In Zukunft abnimmt, werden sowohl vermehrte und verbesserte Kontrollen, als 
auch eine starkere Bewusstseinsbildung fur einen verantwortungsvollen Umgang 
mit gefährlichen Chemikalien - vor allem von Selten der mit Chemikalien handeln
den Betriebe - notwendig sein 

Im Hinblick auf die Regeln des Binnenmarktes und die gemeinschaftsweit agieren
de Wirtschaft Ist die Zusammenarbeit der nationalen Chemlkalienlnspektorate Im 
EWR eine absolute Notwendigkeit. An den seit 1995 durchgeführten gemeinschaft
lichen Prolekten hat sich Osterreich stets engagiert beteiligt und wird das auch In 
Zukunft Im Rahmen des Im Jahre 2000 errichteten Europalschen Netzwerks zur 
Chemikalienkontrolle (CLEEN, Chemlcals Leglslatlon European Enforcement Net
work) tun 

Aber auch Innerhalb Osterreichs wurden von den österreichischen Chemlkalienln
spe toren gemeinsame Uberprufungs-Schwerpunkte gesetzt, zuletzt Im Jahr 2002 
zum Thema Chemikalienhandel Im Intemet: Für das Einkaufen uber das Intemet 
(kurz "e-commerce"), das auch bei Chemikalien Immer beliebter Wird, gelten 
selbstverständlich sämtliche chemikalienrechtlichen Vorschnften , Insbesondere Im 
Hinblick auf die nchtlge Kennzeichnung der Produkte. Die Auswertung von 103 ein
schlägigen Internetselten ergab, dass die Branchengruppen "Wasch- und ReInI
gungsmittel" (23 untersuchte Fälle) , ,Farben, Lacke und Anstnchmlttel" (23 Falle) 
sowie ,Bauchemlkalien InklUSive Bau- und Bastelmärkte" (22 Fälle) besonders häu
fig Im Internet-Versandhandel zu finden Sind. Nur einer von 25 Anbletem von ge
fährlichen Produkten gab Im Internet deren korrekte Kennzeichnung an. Als detail
lierte Junstlsche Unterlage wurde dazu vom BMLFUW ein "Leitfaden lJber die An
wendung chemikalienrechtlicher Vorschnften Im Versandhandel' ausgearbeitet und 
den Inspektoren als Hilfestellung flJr dlesbezlJgliche Uberwachungsmaßnahmen zur 
Verfügung gestellt , die In Zukunft Sicher vermehrt notlg sein werden. 

3_7_5 EMPFEHLUNGEN 

Um ein potentielles RISiko, das von Chemikalien ausgehen könnte, zu minimieren, 
sollten Bund und Länder weiterhin Maßnahmen Initiieren, die Sicherstellen, dass 
eine mogliche Belastung der Umwelt und der menschlichen Gesundheit rechtzeitig 
erkannt und damit das rechtzeitige Veranlassen von Gegenmaßnahmen ermöglicht 
wrrd . 

Im Hinblick auf das zuklJnftlge Chemlkalienmanagement-System In der EU 
(REACH) sollen von Selten der österreichischen Vertreter In Europaparlament und 
Ministerrat folgende Anliegen vertreten werden: 

• Eine deutlichere, verbindliche Verankerung des Vorsorgeprinzips : Beschrän
kungen von gefahrlichen Chemikalien sollten nicht nur aufgrund von umfangrei
chen RIsIkoabschätzungen und Bewertungen, sondern In begrundeten Fällen 
auch auf Grundlage der stoff inhärenten Eigenschaften allein möglich sein. Au
ßerdem sollte das Zulassungsverfahren auf stark hautsenSIbilisIerende Chemi
kalien (Kontaktallergene) ausgedehnt werden. 
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• Die Rahmenbedingungen zur Evalulerung (Feststellung des tatsächlichen Ge
fahrenpotentials) der registrierten Chemikalien müssen verbessert werden 
durch: 

• Verpflichtende Durchführung einer umfassenden Risikobewertung Im Rahmen 
des Chemical Safety Report und 

• konkretere Vorgaben und vermehrte Anreize für die Evaluierung durch die 
Behörden der Mitgliedstaaten. 

• Es muss verstärkt auf die Bedürfnisse der zahlreichen gewerblichen Chemi
kalienhändler in Österreich eingegangen werden. die als Klein- oder Kle inst
betriebe durch die neuen Verpflichtungen am meisten belastet werden. da 
diese nicht nur rein finanzielle sondern auch personelle Anforderungen (fach
kundige Mitarbeiter) nach sich ziehen werden. Da ausschließliche Handelsbe
triebe oft nicht in der Lage sind. die für eine Risikobewertung notwendigen In
formationen zu erUieren. sollten von der Europäischen Kommission standardi
sierte Expositionskategorien und -modelle entwickelt werden. Für die Informa
tionsweitergabe zwischen den Betrieben und für die Meldung zur zentralen Er
fassung von Chemikalien mit seltenem Verwendungszweck ist es der Wunsch 
Österreichs . das bereits existierende Instrument Sicherheitsdatenblatl dahin
gehend zu adaptieren und zu verwenden. 

Dafür ist es allerdings notwendig. die Qualität der Sicherheitsdatenblätter - und 
damit auch ihre Bedeutung als zentrale Informationsträger - weiter zu verbessern ; 
erste Schrille dazu wurden vom Fachverband der chemischen Industrie durch In
format ionsveranstaltungen und Herausgabe eines Leitfadens für seine Mitglieder 
bereits unternommen. In weiterer Folge sollten auch chemische Gewerbebetriebe 
von ihren Interessensvertretungen verstärkt informiert und unterstützt werden. 

Aufgrund der in Zukunft unvermeidbar größer werdenden Eigenverantwortung der 
Betriebe (bedingt durch die geplante Beweislastumkehr zum Verursacher). werden 
in vermehrtem Ausmaß KontrOllen notwendig sein, um die Einhaltung der erforder
ten Sicherhelts- , Umwelt- und Gesundheitsmaßnahmen zu überwachen. Dazu ist 
die personelle Aufstockung der Chemikalleninspektorate eine absolute Vor
aussetzung. 
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3.8 EINSATZ VON PFLANZENSCHUTZMITTELN UND 
BIOZIDEN 

EINLEITUNG 

Pflanzenschutzmittel (PSM) finden Anwendung zum Schutz von Pflanzen und 
Pflanzenerzeugnissen und zur Verbesserung der Produktion in der Landwirtschaft. 
Ihrer Funktion entsprechend haben die Inhaltsstoffe pestizide Wirkung (d. h. sie 
dienen definittonsgemäß der Vernichtung von .Schädlingen": pestis (Latein) bedeu
tet .ansteckende Krankheit, Seuche", caedere .töten"). Die daraus resultierende 
mögliche Gefährdung von Nicht-Ziel-Organismen (das sind Tiere und Pflanzen, die 
nicht bekämpft werden sollen) , soll durch genau festgelegte Anwendungsbestim
mungen vermieden werden. 

PSM werden hauptsächlich als Herbizide (Mittel zur Unkrautvernichtung), Insektizi
de (Mittel zur Insektenbekämpfung) und Fungizide (Mittel zur Abwehr von Pilzen) 
eingesetzt. Im Jahr 2002 betrug die Gesamtmenge gemäß Wirkstoffmengenmel
dung der Firmen laut BMLFUW 3.237,1 t (siehe Kapitel 3.1 .3.8, Box 3.1-32_G). 

Der Zweckbesttmmung von Biozid-Produkten entsprechend - auf chemischem o
der biologischem Weg Schadorganismen zu zerstören, zu schädigen oder abzu
schrecken - kann die Verwendung von Biozid-Produkten unter Umständen ein un
annehmbares Risiko für Mensch, Tier und Umwelt mit sich bringen. Der Europäi
sche Rat hat daher 1993 die Notwendigkeit eines Risikomanagements auch im Be
reich dieser nicht landwirtschaftlich genutzten Schädlingsbekämpfungsmittel unter
strichen. Auf dieser Grundlage wurden dann 1998 mit der Biozid-Produkte
Richtlinie (9B1B1EG ; BP-RL) EU-weit einheitliche Grundsätze für die Bewertung von 
bioziden Wirkstoffen und für die nationale Zulassung bzw. Registrierung von Biozid
Produkten geschaffen. 

Der Einsatzbereich von Biozid-Produkten umfasst 23 Produktarten; Hauptgruppen Box 3.8-C E: 

sind Desinfektionsmittel (z. B. Trinkwasserdesinfektion). Schutzmittel (z. B. Holz- Biozid- Produktert.n 

schutzmittel), Schädlingsbekämpfungsmittel (z. B. Insektenabwehrmittel) sOWIe 
sonstige Biozid-Produkte (z. B. Antifouling-Produkte zur Behandlung von Wasser-
fahrzeugen, Ausrüstung für die Aquakultur und anderen im Wasser eingesetzten 
Bauten). 

Mit der Vereinheitlichung des Biozid-Rechts auf europäischer Ebene ist eine Rege
lungslücke geschlossen und die Grundlage für den kontrollierten Einsatz von BIo
zid-Produken geschaffen worden. Die vom Gesetzgeber als notwendig erkannten 
regulatorischen Maßnahmen. fachpolitische Schwerpunkte und Informationsinitiati
ven werden sich weiterhin daran orientieren, den gewohnt hohen Standard des Ge
sundheits- und Umweltschutzes in Österreich zu bewahren. 
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3.8.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Ziel des PSM- und BioZid-Rechts Ist es, das In-Verkehr-Bringen und die Verwen· 
dung von Produkten einer Kontrolle zu unterwerfen und so zu lenken, dass keine 
schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier bzw. keine 
unannehmbaren (= auf Dauer beeinlrächligenden) Auswirkungen für die Umwelt 
auftrelen. Für Biozid-Produkte beslehl ein weiteres Ziel : Bei garantierter Wirksam
keit sollen zunehmend risikoarme Biozid-Produk1e gefördert werden. 

Dafür wurden auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft die im Folgenden 
angeführten Rechtsnormen geschaffen: 

• Pflanzenschutzmittelrichllinie (91 /414/EWG): Richilinie des Rates über das ln
Verkehr-Bringen von Pflanzenschutzmilteln. Hiermit wurde die Grundlage lür die 
Angleichung der Zulassungsbestimmungen für Pflanzenschutzmittel und deren 
Bewertung in den Mitgliedstaalen der Europäischen Gemeinschaft gelegt. 

• Biozid-Produkte-Richtlinie (98/BlEG): Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten. 

Das In-Verkehr-Bringen von Biozid-Produkten wurde damit auf EU-Ebene relaliv 
spät geregelt. 

Mit diesen beiden Regelwerken wurden harmonisierte Vorschriften geschaHen zur 

• Prüfung und Bewertung von pestiziden und bioziden WirkstoHen auf Gemein
schaftsebene 

• Zulassung bzw. Registrierung von PSM- und Biozid-Produkten als Vorausset
zung für ihr In-Verkehr-Bringen in den einzelnen Mitgliedstaaten und 

• Erstellung von Gemeinschaftslislen von Wirkstoffen, die in PSM und Biozid-
Produkten enlhalten sein dürfen. 

Die Umsetzung in nationales Rechl erfolgte mit 

• dem Pflanzenschutzmittelgesetz 1997 (PMG, 1997) 

• dem Biozid-Produkte-Gesetz 2000 (BiozidG, 2000). 

3.8.3 SITUATION UND TRENDS 

In den folgenden beiden Abbildungen 3.8·1 und 3.8-2 sind die behördlichen Verfah
ren im Pflanzenschutzmittel- und Biozidrecht dargestellt. 
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"AL TE" PSM-Wirkstoffe (PSM-WS) und -Produkte (PSM) "AL TE" biozide Wirkstoffe (WS) und Siozidprodukte (SP) 

EU-Ebene nationale Ebene EU-Ebene nationale Ebene 

Zulassung von PSM mit Notifizierung alter biozider 
alten Wirkstoffen WS beim Europäischen 

Chemikalienbüro 

Aufteilung alter PSM-WS auf -- Bewertung eines alten Aufteilung alter biozider WS Bewertung eines alten 

EU-Mitgliedstaaten PSM-WS, Entscheidungs- auf EU-Mitgliedstaaten bioziden WS, Entschei-
empfehlung dungsempfehlung 

~ 
Entscheidung über Erneuerung der Entscheidung über Antrag auf Zulassung von 
• Aufnahme (Auflagen) PSM-Zulassungen, evll. • Aufnahme (Auflagen) BP mit dem alten WS 
• Nicht-Aufnahme ,~ mit abgeänderten Auflagen • Nicht-Aufnahme.~ 

des alten PSM-WS in An-~ des alten bioziden WS in ~ 
,rumol der PSM-RL Aufhebung der .Anhann I dAr BP-RL • 

PSM-Zulassungen 
mit Übergangsfrist 

Entscheidung über Antrag auf Registrierung von 
• Aufnahme (Auflagen) BP mit dem alten WS 

• Nicht-Aufnahme.-::::-:--. 

des alten bioziden WS in ~ 
..Anhana IA der BP-RL • 

Abb.3.B.- I : Behördltche Verlahren bei .allen" PSM- und B,ozid-Wlfkslolfen + -ProcIukIen. 
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"NEUE" PSM-WirkstoHe (PSM-WS) und -Produkte (PSM) "NEUE" biozide WirkstoHe (WS) und Siozidprodukte (SP) 

EU-Ebene nationale Ebene EU-Ebene nat ionale Ebene 

Antrag auf Aufnahme eines Antrag auf Aufnahme eines 
neuen PSM-WS in Anhang I neuen bioziden WS In An-
der PSM-RL hang I od. IA der BP-RL 

Bewertung des neuen Bewertung des neuen 
PSM-WS. bioziden WS. 
Entscheidungsemplehlung Entscheidungsempfehlung 

. 
~ ~ 

Entscheidung über Antrag auf (vorläufige) Zu- Entscheidung über Anlrag auf (vorläufige) Zu-
o Aufnahme (Auflagen) lassung von PSM mit dem o Aufnahme (Auflagen) lassung von BP mit dem 

o Nicht-Aufnahme ,~ neuen Wirkstoff o Nicht-Aufnahme ,~ neuen WS 

des neuen PSM-WS in An-~ I des neuen bioziden WS in 
~ano t der PSM-RL CD .Anhano I der BP-RL CD 

Entscheidung über Ant rag auf (vorläufige) Re-
o Aufnahme (Auflagen) glstrierung von BP mit dem 

o Nicht-Aufnahme .~ neuen WS 

des alten bioziden WS in 
-.Anhano IA der BP-RL CD 

Abb.3.8.-2: BehördlIChe Verfahren bel .neuen" PSM- und BloZJd-Wlrkstoffen und -Produkten. 
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Siebenter Umwehkontrollbencht - 3 8 Einsatz von Pflanzenschutzmlfteln und BIOzIden 

3.8.3.1 Pflanzenschutzmittel 

Das Verfahren zur Regulation der Pflanzenschutzmitteizulassung innerhalb der EU 
verläuft zweistuhg: nach der Anerkennung von Pflanzenschutzmittelwirksloffen als 
erlaubte aktive Substanzen in Pflanzenschutzmitteln durch die Europäische Kom· 
mission (unter Mitwirkung der Mitgliedstaaten) erfolgt die Zufassung von Pflanzen· 
schutzmitteln durch die zuständigen nationafen Behörden gemäß den vereinbarten 
Bewertungskriterien. 

Im Rahmen der EU·Wirkstoffprüfung gemäß RL 911414/EWG wird eine vollständi· 
ge Neubewertung aller 800 vor dem 25.7.1993 im EU·Raum In Verkehr gesetzten 
PSM·Wirkstoffe (definitionsgemäß "alle" Wirkstoffe) durchgeführt. Dieses soge· 
nannte .Review·Verfahren" wird von der Kommission geleitet, wobei die Bewertung 
durch die einzelnen Mitgliedstaaten erfolgt. Ursprünglich war geplant, im Rahmen 
der EU·Wirkstoffprüfung die Überprüfung aller .alten" Wirkstoffe bis zum Jahr 2003 
abzuschließen. Dieses Ziel wurde jedoch bei weitem verfehlt. Mit Gründung der 
EFSA (European Food Safety Authority) soll der Ablauf schneller, transparenter 
und besser nachvollziehbar gestallet werden. Als neuer Termin, an dem die Bewer
tung aller .alten Wirkstoffe" abgeschlossen sein soll, wurde der 31.12.2008 festge
legt. 

.Neue" Wirkstoffe, d. h. jene, die vor dem 25.7.1993 noch nichl am EU-Markt wa· 
ren, unterliegen der gleichen Bewertung, durchlaufen jedoch kein Review-Ver· 
fahren . Firmen, die einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen wollen , setzen 
Sich mit einem Mitgliedstaat in Verbindung, der möglichst ohne Verzögerung eine 
Bewertung nach den festgesetzten Kriterien durchführt. 

Seit Beginn des EU·Bewertungverfahrens wurden bis August 2003 insgesamt 74 
Wirkstoffe in eine Positivliste (= Anhang I der RL 91 /414/EWG) aufgenommen. 

Bei der Aufnahme eines Wirkstoffs in diese Liste werden auf Gemeinschaftsebene 
"sichere Anwendungen" definiert, für die nachgewiesen wurde, dass bei der An· 
wendung dieses Wirkstoffs keine inakzeptablen Auswirkungen auf Mensch, Tiere 
und Umwelt zu erwarten sind. Die Aufnahme in die Positivliste kann auch mit ge· 
wissen Bedingungen oder Auflagen für die einzelstaatfiche Zulassung verknüpft 
sein , wie zum Beispiel Anwendungseinschränkungen oder Vorschriften bezüglich 
risikominimierender Maßnahmen bis hin zur Verweigerung der Zulassung für eine 
Indikation. In den letzten Jahren hat sich ein Trend dahingehend abgezeichnet, 
immer mehr solcher Entscheidungen in nationale Zuständigkeit zu delegieren, 
wenn von unterschiedlichen Umweltbedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
ausgegangen wird. Daher ist eine nationalstaatfiche Überprüfung der Zulassungs
voraussetzungen unumgänglich. 

In Folge der EU·Wirkstoffbewertungen ergeben sich für die nationale Zulassung 
von PSM·Präparaten folgende Entscheidungsgrundlagen: 

• Wenn PSM noch nicht bewertete "alte" Wirkstoffe enthalten, dürfen sie bis zum 
Abschluss des Bewertungsverfahrens für diese Wirkstoffe unverändert am Markt 
bleiben . 

• Wenn ein Wirkstoff in Anhang I aufgenommen wurde, müssen die Zulassungen 
aller Präparate, die diesen Wirkstoff enthalten, innerhalb einer vorgeschriebenen 
Frist auf nationaler Ebene an die, im Rahmen der Wirkstoffbewertung auf euro· 
päischer Ebene festgesetzten Bedingungen angepasst werden. Für das Präparat 
sind entsprechende Gebinde-Kennzeichnungen und Sicherh9llsratschläge zu 

Box 3.8-2_E: 
PSM·Revlew-Verfahren 

Box 3.8-3_E: 
PSM-Wirkstoffe In An· 
hang I 
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vergeben und risikominimierende Maßnahmen vorzuschreiben, die eine sichere 
Anwendung unter den jeweiligen nationalen Gegebenheiten erlauben. Diese 
Kennzeichnungen können z. B. die Festlegung bestimmter Abstandsaullagen zu 
Nicht-Zlel-Flächen betrellen oder Anwendungsbeschränkungen auf bestimmte 
Zeitpunkte oder Aufwandmengen vorschreiben. 

• Wenn ein Wirkstoff aufgrund einer negativen Bewertung nicht in den Anhang I 
der Richtlinie 91 /414/EWG aufgenommen wurde, dürfen auf nationaler Ebene 
weder bestehende Zulassungen der entsprechenden Präparate verlängert noch 
neue Zulassungen ausgesprochen werden. Die Länge der Abverkaufsfrist wird 
von der Kommission festgelegt. 

• Für alle Präparate, die einen Wirkstoll enthalten, zu dessen Bewertung keine 
ausreichenden Unterlagen vorgelegt wurden, endet die Abverkaufsfrist spätes
tens im Juli 2004. 

• Wenn das Präparat einen .neuen" WirkstoH enthält, d. h. der bis zum Stichtag 
25.7.1993 noch nicht am EU-Markt vertreten war, räumt die Richtlinie 
91 /414/EWG den Mitgliedstaaten unter bestimmten Voraussetzungen die Mög
lichkeit einer provisorischen, zeitlich begrenzten Zulassung ein. Diese gilt, solan
ge sich der Wirkstoff im Stadium der Bewertung befindet. 

Das Pflanzenschutzmittelgesetz (PMG, 1997), das als Grundlage für alle national
staatlichen Zulassungen von Produkten und Präparaten dient, enthält im § 12 Re
gelungen für die Übernahme von Zulassungen aus anderen EU-Mitgliedstaaten, in 
denen vergleichbare landwirtschaftliche Verhältnisse und Umweltbedingungen 
herrschen. Diese Vergleichbarkeit wurde bisher für Deutschland und die Niederlan
de festgestellt, die infolgedessen in die Gleichstellungsverordnungen gemäß § 12 
Abs. 9 PMG 1997 aufgenommen wurden. Demzufolge sind Pllanzenschutzmittel , 
die in Deutschland oder den Niederlanden zugelassen sind, auch in Österreich zu
zulassen und nur bezüglich der Kennzeichnung und Anwendungsbedingungen zu 
prüfen. Für eine solche Zulassung ist keine nationale Bewertung der Auswirkungen 
durch die österreichischen Behörden vorgesehen. Das gilt auch, wenn der Wirk
stoll noch nicht im Rahmen des EU-WirkstoHprogramms geprüft wurde. 

Mit dem Agrarrechtsränderungsgesetz 2002 wurde der § 12 PMG 1997 um den 
Absatz 10 erweitert. Dieser besagt, dass alle Zulassungen von Pflanzenschutz
mitteln aus jenen Ländern, die länger als 2 Jahre in der genannten Gleichstellungs
verordnung angeführt sind, in Österreich ex lege zu übernehmen sind. Mit der 
Übernahme der Zulassungen werden auf dieser BasIs gleichzeitig auch die Anwen
dungsbestimmungen und Kennzeichnungen übernommen. Die genannte Gesel
zesnovellierung führt zu einer Erhöhung der PSM-Verfügbarkeit am österreich i
schen Markt. Zur Situation der in Österreich in Verkehr gesetzten Wirkstoffmengen 
siehe Kapitel 3.1.3.8. 

Überwachungsmaßnahmen 

Die Überwachung gliedert sich folgendermaßen auf : 

• Dem Bundesamt für Ernähnungsslcherheit obliegt die Vollziehung der hoheitli
chen Aufgaben des Bundes. Darunter fallen die Überprüfung der Einstufung und 
Kennzeichnung, der Zusammensetzung sowie des Werbematerials. 

• Den Bundesländern obliegt die Kontrolle der Verwendung, im Konkreten sind 
das die EInhaltung der Anwendungsbestimmungen, die Lagerung und die Be
förderung am Hof. Weiters führt die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernäh-
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rungsslcherhelt - www , ~.9.e",a.t) ein Register der In Österreich zugelassenen 
PSM. Uber einen Link auf die Homepage des deutschen Bundesamtes fur 
Verbraucherschutz und LebensmittelsIcherheit (BVL) sind auch die Anwen
dungsbestimmungen der In Deutschland und somit gielchz9llig In Osterreich zu
gelassenen PSM einsehbar. 

3_8.3.2 Biozide 

Der Gesamtumsatz von BIozid-Produkten beläuft sich In Westeuropa pro Jahr auf 
ca. 500 MIII. Euro. wobei der Hauptanteil- ca. 95 Mill. - auf Holzschutzmittel entfällt 
(NEALE. 2003). Mit 14. Mal 2000 wurde die Zahl der Biozid-Produkte auf dem eu
ropäischen Markt auf ca. 15.000 und die Zahl der darin enthaltenen .alten Wirkstof
fe" auf mehr als 1.000 geschätzt. Weil über die Eigenschaften dieser .alten Wirk
stoffe" und die RIsiken. die mit Ihrer Verwendung verbunden sind. wenig bekannt 
ISt. sieht die EU einen Zeltrahmen von 10 Jahren vor. In dem sie schrittweise von 
den Mitgliedstaaten bewertet werden sollen (EU-Review-Programm). Nach Ab
schluss des Bewertungsverfahrens für den elnzefnen .alten Wirkstoff" - bel POSiti
vem ErgebniS - mlJssen BIozid-Produkte. die diesen WlrkstoH enthalten. auf Antrag 
einem nationalen Zulassungs- bzw. RegistrIerungsverfahren unterzogen werden. 
B,s zu diesem Z9Ilpunkt können diese BIOZid-Produkte In Österreich ohne Zulas
sung bzw. Registrierung In Verkehr gebracht werden. sofern nicht ZWischenzeitlich 
Verbote oder Beschränkungen Wirksam werden. 

Für BIOZid-Produkte. die einen .neuen Wirkstoff" enthaften . gilt . dass sie erst In 
Verkehr gebracht werden dürfen. wenn sie zugelassen bzw. registriert worden sind. 
Allerdings können BIOZid-Produkte mit einem .neuen Wirkstoff" vorlauflg zugelas
sen bzw. registriert werden. wenn die Wirkstoff-Bewertung so welt fortgeschritten 
ISt. dass das RISiko einer Anwendung flJr Mensch. Tier und Umwelt von der Behör
de nicht als unannehmbar (schädliche Auswirkungen auf die Gesundh9ll von 
Mensch und Tier bzw. auf Dauer beeinträchtigende AUSWirkungen flJr die Umwelt) 
beurteilt Wird . 

BIS zum 31. Dezember 2003 ISt noch kein Antrag auf Aufnahme eines .neuen 
Wirkstoffs· ,n einen der Anhange der BP-RL In einem EU-Mitgliedstaat gestellt 
worden. 

Im Zulassungs- bzw. Registrierungsverfahren werden die tOXikologischen (AUSWir
kungen auf den Menschen) und ökotoxIkologischen (Auswirkungen auf die Umwelt) 
Eigenschaften des Biozid-Produktes. seine Wirksamkeit sOWie das Risiko für 
Mensch. Tier und Umwelt bel der vorgesehenen Anwendung bewertet. Für das In
Verkehr-Bringen werden Auflagen und Bedingungen zur RIsIkominimierung behörd
lich vorgeschrieben und die Produktkennzeichnung festgelegt. Wenn BIozid
Produkte ein niedriges RIsIkopotential aufweisen, unterliegen sie einem vereinfach
ten Reglstnerungsverfahren. {Weitere Informationen unter w.~w.tl!!)~lde,a.!l. 

Die EU-weite Bewertung .alter WirkstoHe" ISt in der Anlaufphase. Sie hat mit 
Wirkstoffen In Holzschutzmitteln und Wirkstoffen In Mitteln zur Nagetlerbekämp
fung (RodentiZide) begonnen. Österreich ist In der 2. EU-Review-Verordnung als 
BenchterstaNer für drei HolzschutzmittelwlrkstoHe und zwei rodentizide Wirkstoffe 
vorgesehen. Die nationalen Bewertungsaufgaben werden gemäß BiozidG haupt
sächlich Im Umweltbundesamt durchgeführt . 

Box 3.~ E: 
Stichtag 14. Mal 2000 

Box 3.8-5 E: 
Blozld·Ravlew· 
Programm 
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Die ersten abgeschlossenen Bewertungen von Wirkstoffen dieser beiden Produkt
arten sind ab 200512006 zu erwarten. Das EU-Review-Programm soll planmäßig Im 
Jahr 2010 abgeschtossen sein. 

Frühestens 2006 werden die bereits jetzt auf dem Markt befindlichen Biozid
Produkte (beginnend mit Holzschutzmitteln und Rodentiziden) und weitere Produk
te dieser Produktarten auf Antrag national zugelassen bzw. registriert. Bis zu die
sem Zeitpunkt gelten folgende Übergangsbestimmungen: 

• Biozid-Produkte mit Eigenschaften gemäß Chemikaliengesetz wie sehr giftig, gif
tig, sOWie krebserzeugend, erbgutverändernd bzw. fortpflanzungsgefährdend der 
Kategorie 1 und 2 dürfen seit dem 1. Juli 2001 nur mehr an berufsmäßige Ver
braucher abgegeben werden. 

• Biozid-Produkte unterliegen zurzeit noch den Kennzeichnungsbestimmungen 
des Chemikalien-Gesetzes. Das BiozidG sieht jedoch für die Zukunft eine Reihe 
zusätzlicher Informationen auf dem Etikett der Gebinde vor. 

• Informationen über Biozid-Produkte müssen der Behörde in Form eines Sicher
heitsdatenblattes gemeldet werden. Dies dient auch zum Zweck der Übermitt
lung der Daten an die Vergiftungsinformationszentrale. 

3.8.4 

3.8.4.1 

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Überwachungsmaßnahmen 

Die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften , Auflagen und Be
dingungen gemäß BiozidG obliegt den Ländern. In den vergangenen drei Jahren 
lag der Schwerpunk1 der Überwachung bei Holzschutzmitteln, Rodentiziden, Desin
fektionsmitteln und Insektiziden. Die geltenden Vorschriften über die Kennzeich
nung und das Vorliegen von Sicherheitsdatenblättern werden allgemein gut beach· 
tet, Beanstandungen waren eher die Ausnahme. 

3.8.4.2 Marktbereinigung pestizider und biozider Wirkstoffe 

Pestizide Wirkstoffe 

Mit Stichtag 25.7.1993 waren mehr als 650 PSM-Wirkstoffe In der EU in Verwen· 
dung. Im Rahmen des Bewertungsverfahrens kam es bisher bei 26 der Wirkstoffe 
zu einer negativen Entscheidung bezüglich einer Aufnahme in Anhang I der RL 
91 /414/EWG. Weitere 430 Wirkstoffe wurden durch Entscheidungen der Kommis
sion im Laufe des Jahres 2003 nicht in die Positivliste aufgenommen, da die Her
steller kein Interesse an einer Überprüfung der Wirkstoffe im Rahmen des Review
Verfahrens hatten oder die Datenlage nicht ausreichend war. Insgesamt wurden 
damit seit Beginn der EU-Wirkstoffprüfung über 50 % der "alten" Wirkstoffe vom 
Markt genommen. Im gleichen Zeitraum wurden 43 .. neue" Wirkstoffe in die Pos i
tivliste aufgenommen. Das bedeutet , dass alte und teilweise bedenkliche Wirkstoffe 
verstärkt durch neue ersetzt werden. Jedenfalls ist durch die Einführung einer Risi-
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kobewertung und eines In allen Mitgliedstaaten durchgeführten RIsIkomanage
ments eine einheitliche Vorgangswelse erreicht worden. 

Eine positive Auswirkung dieses Review-Verfahrens ist die Tatsache, dass die be
denklichen Wirkstoffe Atrazin und Simazin in den EU-Mitgliedstaaten aufgrund ei
ner Entscheidung gegen die Aufnahme ,n Anhang I der RL 91 /414IEWG In Zukunft 
nicht mehr in Pflanzenschutzmitteln enthalten sein dürfen. Davon ausgenommen 
Sind einige wenige Anwendungsbereiche In vier Mitgliedstaaten, In denen ein Ein
satz bis zum Jahr 2007 zuläsSig 1St. 

Im Gegensatz zu Alrazin ISt Im Rahmen des Review-Verfahrens der Einsatz von 
Paraqual als zulässig erachtet worden, wenn geeignete nsikominlmlerende Maß
nahmen geselzt werden. In Osterreich ISt derzeit die Anwendung von ParaquaI
hallIgen PSM mittels Verordnung verboten. Es ISt daher anzustreben, diese natio
nale Regelung aufrecht zu erhalten. 

Biozide Wirkstoffe 

Auch auf biozide Wirkstoffe haben die gemeinschaftlich gesetzten Aktlvitaten große 
Auswirkungen: 

Die Veroffentllchung von 943 anerkannten .allen Wirkstoffen" als Ergebnis des 
Identlflzlerungs-lNotlfizierungsverfahrens in verschiedenen Listen der 2. EU
ReView-Verordnung Ist ein erster Meilenstein auf dem Weg zu einem Wirkungs
vollen Risikomanagement. Dies hat weit reichende Konsequenzen: 

• Andere als die 943 Wirkstoffe, die In der 2. EU-Revlew-Verordnung genannt 
werden, gelten nicht als "alte biozide Wirkstoffe" und durfen mll dem In-Kraft
Treten der 2. EU-Revlew-Verordnung nicht mehr ,n Verkehr gebracht werden; 
sie müssen gegebenenfalls als . neue Wirkstoffe" zur Aufnahme In Anhang lilA 
der BP-RL beantragt werden. 

• Für alle Wirkstoffe, die nur Identifiziert wurden, endet die Frist für das In-Verkehr
Bringen als solche oder als Bestandteile In BIozid-Produkten mit I . September 
2006 (578 Stoffe) . 

• Alle nOllflzlerten Wirkstoffe können für die anerkannten nOllflzlerten Verwen
dungsbereiche (Produktarten) zumindest bis zum Abschluss des EU-Revlew
Programms In Verkehr gebracht werden (364 Wirkstoffe wurden notlflzlert) . 

Dies hat zur Konsequenz, dass die Zahl der rechtmäßig am Markt befindlichen biO
Ziden Wirkstoffe In den nächsten 3 Jahren auf weniger als 400 zurückgehen Wird; 
die Zahl der BIozid-Produkte Wird sich damit entsprechend verringern . Schon In ab
sehbarer Zeit werden Biozid-Produkte mit Wirkstoffen, die schlecht Wirksam Sind 
oder möglicherweise bedenkliche Eigenschaften aufweisen bzw. den aktuellen Be
wertungserfordernIssen höchstwahrscheinlich nicht entsprechen. nicht mehr ver
tneben werden durfen. 

Das gemeinschaftliche Vorhaben verfolgt auch das Ziel, nach abgeschlossener 
Bewertung der einzelnen notiflzlerten Wirkstoffe deren R,s,ko für Mensch. Tier 
und/oder Umwelt zu vergleichen und nSlkorelchere Wirkstoffe zu beschränken oder 
zu verbieten. sofern dies nicht mit einer unvertretbaren Verminderung des Schutzes 
vor SchadorganIsmen einher geht. 

Die Bewertungs- und Zulassungsverfahren legen den Grundstein dafur, dass auf 
weitere Sicht der Anteil solcher PSM- und BIozid-Produkte auf dem Markt stellg 
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steigen wird, die, bei geprüfter Wirksamkeit, bel sachgerechter Anwendung weder 
schadllche Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren, noch un
annehmbare Auswirkungen auf die Umwelt zur Folge haben Damit sind die EU
Regelungen und -Bewertungssysteme fur PSM und BIozide geeignet, einen Beitrag 
zur Erreichung der SchutzzIele der EU-Umwelt- und GesundheitspolItik zu leisten 

3_8_4_3 Untersuchungsbedarf 

Die Entwicklung harmonisierter technischer Anleitungen für die Abschätzung der 
Exposition des Menschen bei der Anwendung von BIozid-Produkten hat maßgebli
che Datenlücken und Unsicherheiten fur eine realltatsgerechte Interpretation von 
Ergebnissen aus Expos,tlons-S,mulat,onsmodellen aufgezeigt Osterreich sieht hier 
einen notwendigen Forschungsschwerpunkt und InitIIerte eine Valldlerungsstudle 
"ExpoSItion nach Anwendung von Holzschutzmitteln ,m verbrauchernahen Bereich". 
die gemeinsam mit dem deutschen BundeSInstitut für RIsIkobewertung, Berlln , und 
Experten fur B,ometne durchgeführt Wird . Mit den Ergebnissen, die der EU zur Ver
fügung gestellt werden, Wird eine verlässlichere RIsIkoabschätzung fur den End
verbraucher mogllch sein. 

3.8.5 EMPFEHLUNGEN 

Im PSM-Berelch ISt eine Verstärkung der Mitarbeit Osterreichs durch Vertreter der 
nationalen Zulassungsbehorde In den Expertengremien der EU-Wlrkstoffprüfung 
erforderlich. um eine Aufnahme bedenklicher Wirkstoffe In die EU-Positivliste 
(Anhang I) zu verhindern. Nur dadurch Wird einigermaßen gewährleistet, dass auch 
langfnstlg In Österreich keine Pflanzenschutzmittel. die bedenkliche Wirkstoffe ent
halten, zugelassen werden 

Eine intensive Beratung der Landwirte kann dazu beitragen, dass bel der Anwen
dung von PSM für Anwender, Verbraucher und Umwelt eine Gefährdung hlntan 
gehalten werden kann 

Stärkere Kontrollen der nSlkomlnlmlerenden Maßnahmen (In der Regel Ab
standsauflagen) durch die Kontrollorgane der Umder Sind unumgangllch zur Ver
besserung der EInhaltung aller Anwendungsvorschnften. Eine verstärkte Uberwa
chungstätlgkelt ISt auch eine Wichtige Maßnahme gegen den Einsatz von verbote
nen oder nicht zugelassenen PSM 

Mit demselben Ziel ISt In nach ster Zukunft ,m BIozIdbereich eine verstarkte Informa
tion durch die zustandlge Behörde bzw Uberwachung anzustreben So ISt Z. B die 
Einstellung des weiteren In-Verkehr-Bnngens von BIOZid-Produkten mit Wirkstof
fen, die nicht In der 2. EU-Revlew-Verordnung gellstet Sind, mittels entsprechender 
Uberwachungsmaßnahmen Sicherzustellen 

Solange professionelle Anwender und nlcht-berufsmaßlge Verbraucher nicht unter 
zugelassenen bzw. registrierten BIOZid-Produkten wählen können, sollte die zentra
le Rolle des Sicherheitsdatenblattes zur InformatIonsvermittlung vorteilhafter ein
gesetzt werden. Eine Ausweitung der sicherheits bezogenen Hinweise Im Sicher-
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heitsdatenblatl - unter Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen Verwendungs
art(en) des Biozid-Produktes - sollte dem Verbraucher dabei helfen, das Produkt 
mit genngstmoghchem Risiko zu verwenden. Eine Anhebung der Qualität der in 
den Sicherheitsdatenblätlern enthaltenen Informationen sowie deren öffentlicher 
Zugang für alle Anwender wäre notwendig. 
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3.9 EINSATZ VON GENTECHNISCH VERANDERTEN 
ORGANISMEN (GVO) 

EINLEITUNG 

Die Anwendung der Gentechnologie und von GVO In der LandWirtschaft (.Grune 
Gentechntk") steht zumindest In Europa erst am Anfang Hier sind die Risiken und 
der Nutzen der Anwendung auch wellaus umstnttener als manderen Anwendungs
bereichen, wie der MediZin (.Rote Gentechnik") oder der Grundlagenforschung und 
entsprechend kontrovers Ist die wissenschaftliche und öffentliche DiskUSSion dar
über. Dieses Kapitel behandelt ,n erster lInte die Anwendungen In der LandWirt
schaft, weil Sich vor allem aus dieser Anwendung möglicherweise Auswirkungen 
auf die Umwelt ergeben. 

Aufgrund der neuen Qualität dieser Technologie (siehe Kapitel 3.9.3.4) sOwie der 
relatIV geringen Erfahrung damit, ISt die Anwendung von GVO allgemein streng ge
regelt. Um mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt Identifizieren und bewerten zu können (siehe Kapitel 3.9.3.4) , ISt vor 
dem Emsatz Jedes GVO eine Umweltverträglichkeitsprüfung in Form einer RIsIko
abschätzung durchzuführen. 

Manche Risiken von GVO, wie z. B. toxische Wirkungen, lassen Sich bis zu einem 
gewissen Grad abschätzen, komplexere - wie z. B. Ihre Wirkung als lebende Or
ganismen In Ökosystemen - Sind schwerer vorauszusehen. Die Auswirkungen des 
Einsatzes von GVO - Insbesondere bel breiter Anwendung - können aus heutiger 
Sicht nicht abschließend eingeschätzt werden und sind jedenfalls von Fall zu Fall 
zu beurteilen. Langfnstlge negative Auswirkungen für Mensch und Umwelt, Insbe
sondere auf die biologische Vielfalt, können daher nicht ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Schwierigkeiten bel der Bewertung möglicher Auswirkungen von GVO 
sowie des unterschiedlichen Umgangs einzelner Mitgliedstaaten damit, aber auch 
aufgrund der ablehnenden Haltung der Öffentlichkeit der Anwendung der .GrÜnen 
Gentechnik" gegenüber besteht in der EU seit 1998 ein Zulassungsstopp (Morato
num) beim In-Verkehr-Bringen von GVO. National geregelte Freisetzungen Sind 
davon nicht betroffen. Dennoch hat In Österreich bisher keine Frelsetzung von 
GVO stattgefunden. Mittlerweile wurden die ZulassungsbestImmungen fur GVO In 
der neuen Frelsetzungsnchtllnle (200t/1B1EG) uberarbeltet. 

3.9.2. UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

RIsikoabschätzungen erfolgen vor dem Hintergrund des aktuellen Stand des WIS
sens. Dieser ist aber erstens per se nie VOllständig und zweitens bestehen auch oft 
Unterschiede In der Interpretation der vorhandenen Daten seitens der Wissen
schaft. Es besteht also Immer ein gewisses Maß an UnSicherheit (uncertalnty) bel 
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der Abschatzung von möglichen Auswirkungen des Einsatzes von GVO. Gemäß 
dem Vorsorgepnnzlp sollte Jedoch em Mangel an gesicherten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und wissenschaftlichem Konsens kein Grund sein , Maßnahmen zur 
MInimierung oder Vermeidung von RIsiken hlntan zu stellen. Das Vorsorgepnnzlp 

Box 3.S-1 E: wurde erstmals Im Rahmen der Vereinten Nationen In der Konvenllon zur BIologI-
Da. Cartagena Pr010koll schen Vielfalt (BGBI. 213/1995) festgeschneben (siehe Kapitel 5.1.2) und für GVO 

Im "Cartagena Protokoll uber Biologische Sicherheir (Sekretanat der KonventIOn 
über Biologische Vielfalt 2000) weiterentwickelt. Es findet auch in der neuen Frei
setzungsrichtlinie Berücksichtigung. 

Bo. 3.S-2_E: 
Das 6lterr. Regelung. 

system tOr Biologische 
Sicherheit 
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Das Vorsorgepnnzlp ISt der Versuch , der fehlenden Gewissheit betreffend Art und 
Ausmaß von nachteiligen Effekten In Entscheldungsflndungen explizit Rechnung 
tragen zu können. Es entspringt der Erkenntnis, dass viele durch innovative Tech
nologlen verursachte Umweltschäden erst Jahrzehnte später erkannt wurden. 
Dementsprechend ist es Ausdruck für das Bedürfnis, aus diesen Fehlern der Ver
gangenheit zu lernen, um irreversiblen Gefahren vorzubeugen (EEA, 2002) . Für 
den Einsatz von GVO könnte das u. U. bedeuten, Im Fall eines In der RIsIkoab
schatzung identifizierten drohenden Verlustes an biologischer Vielfalt, die Zulas
sung zu verweigern. Für eine entsprechende Umsetzung ISt die detaillierte Erarbel
tung von Kntenen für die RIsIkoabschatzung und -bewertung unter Embezlehung al
ler gesundheitlichen und okologlschen Aspekte von großer Bedeutung (siehe Box 
3.9-3 E) . 

Der Schwerpunkt bel RisIkoabschätzungen von gentechnIsch veränderten Kultur
pflanzen lag anfangs stark auf der Jeweiligen Pflanze und Ihren neuen Eigenschaf
ten. Später erkannte man, dass bel der Frage nach nachteiligen UmweltauswIrkun
gen der Nutzpflanzen auch die landWirtschaftliche Produktion an Sich und Insbe
sondere geänderte Produktionsmaßnahmen zu berücksichtigen Sind (UMWEL T
BUNDESAMT, 1996 und CHAMPION et al. , 2003) . Bel der Bewertung von gen
technisch veranderten Pflanzen (GVP) muss also Ihre Wirkung Im landWirtschaftli
chen und ökologischen System mit berÜCkSIchtigt werden. Das bedeutet grundsätz
lich, dass die Zielvorstellungen für die Bereiche Naturschutz (siehe Kapitel 5.2.2) , 
Landwirtschaft (siehe Kapitel 3.1.2) und Biodlversität (siehe Kapitel 5.1.2) (EK, 
2002) - und somit auch die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung (siehe Kapitel 1.1; 
EK, 2001) - auch für die Beurteilung von Anwendungen von GVP in der LandWirt
schaft maßgebend sein sollten. 

3.9.3. SITUATION UND TRENDS 

3.9.3,1 Gentechnikrelevante Regelungen 

Nationale Regelungen 

Das österreichische Gentechnikgesetz (GTG - BGBI. Nr. 510/1994), das seit 1995 
in Kraft ist, regelt die Arbeiten mit GVO m geschlossenen Systemen (Labor, Pro
duktlonsanlagen) , Freisetzungen und das In-Verkehr-Bringen von GVO, sowie 
Genanalyse und Gentherapie beim Menschen. Ziel dieses Gesetzes ISt der Schutz 
der Gesundheit des Menschen und der Schutz der Umwelt vor direkten und Indirek
ten schädlichen AUSWirkungen durch GVO (§ 1 Abs. t GTG). 
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Für Arbeiten in geschlossenen Systemen und Freisetzungen von GVO Ist eine Ge
nehmigung von der In Osterreich zuständigen Behörde einzuholen. die ausschließ
lich den Antragsteller zur Anwendung des bzw. der GVO unter den im Bescheid 
enthaltenen Auflagen berechtigt. Im Gegensatz dazu sind Anträge auf In-Verkehr
Bringen (Produktzulassungen) von GVO In der EU gemeinschaftlich geregelt (siehe 
Kapitel 3.9.3.3) . 

Die Zustandlgkelt Im GTG ISt In Österreich auf zwei MInisterien aufgeteilt. Für An
träge von Hochschulen oder wissenschaftlichen Einrichtungen des Bundes ISt das 
BundesministerIum für Bildung. Wissenschaft und Kultur (BMBWK) zustandlg 
(llttP.:!!ww.w .b!!,!bw~ .g~ .. at). während alle anderen Anträge . z. B. seitens der Privat
wirtschaft. In der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Gesundh9lt und Frauen 
(BMGF) liegen (l1ttp.;!/www.g!!nt ... !.~!.!lk . .9.~.~.!f). Das BMLFUW ISt In die Begutach
tung von Anträgen eingebunden. wobei das Umweltbundesamt auf BaSIS des Gen
technIkgesetzes (§ 37. Abs . 6) sowie gemäß Umweltkontrollgesetz (BGBI 
15211998; § 6. Abs.2. Z. 29) fachliche Stellungnahmen zu nationalen und EU
welten Antragen auf Frelsetzung und In-Verkehr-Bringen für das BMLFUW erarbei
tet. 

Zur Umsetzung der Frelsetzungsrlchtllnle (2oo 1/ t8lEG) In nationales Recht wird 
zurz9lt eine Noveilierung des österreich Ischen GTG vorgenommen. Im Berlchtsz9lt
raum wurde außerdem eine relevante neue Verordnung erlassen - die Saatgut 
Gentechnik Verordnung (BGBI. 11 Nr. 47812001) . Anlass dafür war die Verunreini
gung von In Osterreich In Verkehr gebrachtem Maissaatgut Im Jahr 2001 mit gen
technisch verändertem Saatgut. In der Verordnung wurde ein der technischen 
Nachweisgrenze entsprechender Grenzwert für Verunreinigungen von Saatgut mit 
GVO festgesetzt. ab dem das In-Verkehr-Bringen verboten ISt (0. 1 00 In der Nach
kontrolle) . Diese Bestimmungen haben dazu geführt. dass de facto In Österreich 
nur GVO-freles Saatgut auf den Markt kommt. 

Regelungen auf EU-Ebene 

In der EU ISt S9lt Oktober 2002 die neue Richtlinie zur abSichtlichen Frelsetzung 
von GVO in Kraft (2oo 1/181EG). Damit Wird auch das Cartagena-Protokoll über BIO
logische Sicherheit (Siehe Kapitel 3.9.2) - sow9lt es den Import von GVO betrifft -
umgesetzt. 

Die neue Frelsetzungsrlchtllnie sieht sowohl eine Bewertung potentieller Risiken für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor der Bewilligung bzw. Zulassung 
als auch eine verbindliche Uberwachung (Monllonng) danach vor. Zur Umsetzung 
der Kontrolle - und damit die Konsumenten frei ZWischen GVO-Produkten und kon
ventionellen Produkten wählen können - wurde zusätzlich eine Verordnung zur 
Kennzeichnung und Rückverfolgbarkelt von GVO-Produkten (1 830/2oo3lEG) be
schlossen. Für Konsumenten Wird daher ersichtlich sein. welche Produkte GVO 
enthalten bzw. aus GVO hergestellt wurden und somit die bestehende Unsicherheit 
bezugllch des Vorhanden seins von GVO In Lebensmitteln durch die KennzeIch
nungsbestimmungen beseitigt. 

Außerdem Wird ein Europäisches Referenzlabor an der Gemeinsamen For
schungsstelle der Europäischen KommiSSion In Ispra (I talien) eingerichtet. Dieses 
Referenzlabor soll gemeinsam mit einer Gruppe von Uberwachungslaboratonen 
aus den Mitgliedstaaten (European Network of GMO Laboratories - ENGL) für die 

Box 3.9-3 E: 
Oie neue Frelsetzungs
richtl inie 

Box 3.9-4 E: 
Kennzeichnung und 
Rückverfolgbarkelt 

Box 3.9-5 E: 
Aeferenzlabor und ENGl 
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Box 3.9-6 G: 
Trend der Frelsetzungs

anlrAge In der EU 

Box 3.9-7 G: 
Frelsetzungsantri ge ein

zelner Nutzpflanzen In 
der EU 

Box 3.9..a T: 
In der EU nach der Rl 

9Ot'22OI EWG zugelass. 
ne Produkte 
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Entwicklung von Methoden zum Nachweis von GVO In der Umwelt . aber auch In 
Lebens· und Futtermitteln verantwortlich sein. 

Seit Anfang November 2003 ISt eine neue Verordnung, welche u. a. die Zulas· 
sungslücke bel Futtermitteln schließt. In Kraft (1829/2oo3lEG). Bisher benötigten 
nur GVO, die fur die Verwendung als oder In Lebensmitteln beshmmt waren, zu· 
sätzlich zur Zulassung als GVO nach der Frelsetzungsrichtllnle eine Zulassung als 
Lebensmittel gemäß der Novel Food Verordnung (258/97/EG). Futtermittel hinge· 
gen nicht. Mit dieser Verordnung wurden außerdem der zentralen Europäischen 
Behörde für Lebensmlltelslcherheti (European Feod Safety Authority - EFSA) be· 
deutende Kompetenzen Im Zulassungsverfahren von GVO übertragen. Ihre Stel· 
lungnahmen werden sicherlich gewichtig sein und möglicherweise den Trend In 
Richtung zentraliSierter Zulassungsverfahren verstarken. 

3.9.3.2 Freisetzungen von GVO 

Unter Freisetzungen von GVO versteht man das abSichtliche Ausbrtngen von GVO 
aus einem geschlossenen System (z. B. Labor, Produktionsanlage) In die Umwelt. 
Freisetzungen sind aufgrund des Stufenpnnzlps (siehe Box 3.9·3 E) ein verpflich· 
tender Schritt der Forschung auf dem Weg vom Labor zur Anwendung In der Pra· 
XIS. Obwohl Freisetzungen von GVO prinZIpiell nicht unter das Moratonum fallen. ist 
die Zahl der Anträge auf Frelsetzung von GVO in der EU seit 1997 rückläufig. Mit 
Ausnahme von einigen Mikroorganismen handelt es sich jeweils um Freisetzungen 
von Nutzpflanzen. In Europa dominieren dabei Mais und Raps vor Zuckerrube und 
Kartoffel. Informationen zu den Anträgen auf Frelsetzung von GVO In der EU sind 
über die vom JOint Research Centre (JRC) der Europäischen Kommission In Ispra 
betreute Website (!>ttI11/g,!,oln'o:lr~.it) oder über das Deutsche Robert Koch Institut 
Berlin (httP..:!fwww .. (k.Ld~) abrufbar. Wie Im 2. Bericht der GentechnikkommissIon an 
den Nahonalrat dargelegt, wurden In Österreich seit 1998 (Moratorium auf EU· 
Ebene) keine Anträge auf Frelsetzung von GVO gestellt (GTK. 2002). 

3.9.3.3 Marktzulassungen von GVO 

Das In·Verkehr·Bringen bezeichnet die Abgabe von Erzeugnissen, die aus GVO 
bestehen oder solche enthalten, an Dntte (z. B. Saatgut, Ernteprodukte, verarbeite· 
te Produkte) . Eine Genehmigung zum In·Verkehr·Bnngen eines GVO bzw. GVO
Produktes gemäß Frelsetzungsrichtlinie bedeutet somit auch eine Marktzulassung 
fur den gesamten EU-Binnenmarkt. Je nach Verwendungszweck ISt unabhängig 
davon auch eine Zulassung als Saatgut und/oder Lebensmittel (in Zukunft als Le· 
bens· und Futtermittel. siehe Kapilei 3.9.3.1) erforderlich. 

In der EU wurden bis 1998 einige GVO-Produkte nach der (alten) Frelsetzungs· 
rtchtllnle 90/220/EWG zugelassen. AhnIich wie andere EU·Mltgliedstaaten hat auch 
Österreich ein nallonales Verbot des Einsatzes und Verkaufs für einige dieser Pro· 
dukte gemäß Artikel 16 dieser Richtlinie erlassen. In Österreich sind davon eine 
herbiZid resistente Malssorte sowie zwei InsektenreSIstente Malssorten betroffen. 
Verarbeitete Produkte sind im Falle des Imports von diesem Verbot ausgenommen. 
Die betroffenen Sorten dürfen zwar In Österreich nicht angebaut werden. sind aber 
In manchen Importierten Produk1en (z. B. Malsmehl, Cornflakes etc .) sehr wohl ,n 
Spuren enthalten. 
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Für alle bereits zugelassenen GVO muss bis spätestens Oktober 2006 um eine Box 3.~9_E : 

Verlängerung der Zulassung angesucht werden. Seit In-Kraft-Treten der neuen Produkl2ul ••• ungen 
R,chtl,noe mit Oktober 2002 werden wieder Anträge auf In-Verkehr-Brlngen gestellt. 
wobei es sich nach wie vor meist um Mals- und Rapssorten handelt. Zum Tell wer-
den auch außerhalb der EU bereits zugelassene Pflanzen. wie z. B. insekten- oder 
herbizid resistente Baumwolle, beantragt (http.:f!9!n9Inf.o.-Jrc ,I!). Bisher erfolgte le-
doch noch in keinem Fall eine endgültige Entscheidung. 

3.9_3_4 Umweltaspekte und RIsikoabschätzung von GVO 

Die Vorgaben für RIsIkoabschatzungen von GVO sind u. a. In den Unterschieden 
ZWischen der konventionellen Zuchtung und der Gentechnok begründet. Letztere 
ermöglicht die Ubertragung von Genen über Artgrenzen hinweg (z. B. von Bakteri
en auf Pflanzen). Dies bedeutete aus evolutlonärer Perspektive eine Beschleuni
gung der Entstehung neuer Eigenschaften ohne natürliche Koevolullon . Denn In der 
Natur entwickeln sich neue Eigenschaften von Arten (bis hin zu gänzlich neuen Ar
ten) Immer graduell und ,n Interaktion mit Okosystemen. 

GVO können le nach Emplängerorganismus, der Art der gentechnisch eingebrach
ten Gene, den Umweltbedingungen und der Art der Anwendung Auswirkungen auf 
die Umwelt haben. Insbesonders mögliche Langzeitfolgen sind nur schwer abzu
schätzen, denn Gene konnen sich - Im Unterschied zu Chemikalien - In der Natur 
vermehren. Mogllche Effekte sind z. B. durch die Verbreitung von Genen (z. B. 
Auskreuzen). die Verwilderung von Kulturpflanzen und die Verdrängung natürlicher 
Populationen zu erwarten. Außerdem kann ein dem Schaderreger gegenüber be
absichtigter toxischer Effekt schadIIch für andere Im Ökosystem vorhandene Orga
nismen sein. Uber geänderte landwirtschaftliche Praktiken sind aber auch Indirekte 
Auswirkungen (z. B. auf den PestizIdeinsatz, die ResistenzentwIcklung) möglich. So 
hat beispielsweise die Art und Welse der HerbizIdanwendung Auswirkungen auf die 
Beikrautflora und damit auf die Insektenpopulationen In einem Feld. Diese wieder
um sind Nahrungsgrundlage lür Vögel und andere Wirbeltiere, die somit Indirekt -
und u U. erst zeitverzögert - beelnllusst werden können (CHAMPION et al. , 2003 
und FIRBANK et al., 2003). 

Der Tatsache, dass es bel Freisetzungen und In-Verkehr-Brlngen von GVP also 
nicht nur zu direkten Auswirkungen auf die menschhche Gesundheit und die Um
welt kommen kann, sondern möglicherweise auch Indirekte und verzögerte Wir
kungen auftreten können, Wird In der neuen EU-FrelsetzungSrlchthnle Rechnung 
getragen. Sie spricht In diesem Zusammenhang von .der Berucksichligung von di
rekten. mdlfekten. sofortigen oder verzögerten Auswlfkungerf' In der Risikoab
schätzung. Die GrundprinZIpien für die RIsIkoabschätzung von GVO Sind In Anhang 
11 der Richtlinie dargelegt, der zusätzlich um Leitlinoen ergänzt wurde (Leitlinien zur 
RIsIkoabschätzung 200216231EG). 

Was diese erweiterte Definition nun beispielsweise lür die Abschätzung des toxi
schen und allergenen Potenllals bzw. für die dieser Sicherheitsbewertung zugrunde 
hegenden Untersuchungen In der PraxIs bedeutet, ISt ledoch noch näher zu definie
ren . Im Rahmen einer Studie wurden daher erste Vorschläge zur Konkretisierung 
und StandardiSierung der SIcherheitsbewertung In tOXikologischer und aliergologi
scher Hinsicht gemacht (UMWELTBUNDESAMT. 2002). Wie die Studie zeigt, wur
den auch schon In bisherigen Anträgen höchst unterschiedliche und teils mangel
hafte Daten vorgelegt. 

Box 3.9-10 E: 
MögliChe Auswirkungen 
em Beispiel von Insek
tenreslstentem Mals 
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3.9.3.5 Überwachung von GVO (Monitoring) 

Im Anhang VII der Freisetzungsrichilinie Sind die Grundlagen für einen Überwa· 
chungsplan (MomtorIng) . der für das In· Verkehr-Bringen von GVO verpflichtend 
vorgeschrieben Ist . lestgelegt (siehe auch Box 3.9-3 E) . Dieses Momtorlng soll da
zu dienen. die Ergebnisse der RIsIkoabschätzung durch langfrlsllge. auch räumlich 
umfassende Untersuchungen zu überprufen. Im Falle des Auflretens negativer 
AusWirkungen waren dann die entsprechenden Maßnahmen (z. B. Marktrückholun
gen) zu setzen. Eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen an einen solchen 
Uberwachungsplan ISt In einer Entscheidung des Rates durch sogenannte Leitlinien 
festgeschrieben (Leitlinien zum MOnItorIng 2oo2l8tt/EG). 

Im Berlchtsz8l1raum wurden vom Umweltbundesamt zwei Profekte zum Momtorlng 
von GVO durchgefuhrt. Diese Arbeiten hallen zum Ziel, die In früheren Arb8l1en 
entwiCkelten theoretischen Konzepte In der Praxis zu uberprüfen. Bel diesen Unter
suchungen wurden ein Interdisziplinärer Ansatz gewählt und zoologische, vegetatI
onsökologische, bodenmikrobiologische sowie molekularbiologische Methoden an
gewandl. Es zeigte sich, dass ein umfassendes MOnltoring auf dieser .Basis zwar 
durchführbar, dies aber mit einem großen Aufwand verbunden ISI. Diese Kosten 
könnten Jedoch durch entsprechende Auswahl der Methoden reduziert werden. 

3.9,3,6 Koexistenz von Landwirtschaft mit und ohne Einsatz 
von GVO 

Die Zulassung und Vermarktung gentechnIsch veranderter Kulturpllanzen In Län
dern außerhalb der EU (z. B. USA, Kanada, Argenllnlen) stellt die landWirtschaftli
che PraxIs In den Mitgliedstaaten der EU vor neue Herausforderungen Denn die 
globale Vernetzung der Wirtschaft bedeutet die Einfuhr von GVO (z. B. In Form von 
Saatgut oder Fullermil1eln) auch nach Europa. Bisher sind das in Österreich v. a. 
Importe von SOJa zu Fullermil1elzwecken und verarb8l1ete Lebensmll1el. Bel ver
mehrtem Anbau von GVP - v. a. In der EU - stellen Sich aber nun folgende Fragen: 
Unter welchen Rahmenbedingungen ist eine Koexistenz von unterschiedlichen 
landWirtschaftlichen Produktionsmethoden (biOlogisch, konventionell ohne GVO 
und konventionell mit GVO) überhaupt mogllch? Wie lassen Sich Verunreinigungen 
von Saatgut und Ernteprodukten mit gentechnIsch verändertem Material unter den 
erforderlichen Grenzwerten hallen? 

Erste und vorläufige Studien sowohl In Österreich als auch der EU kommen zu dem 
ErgebniS, dass diese Koexistenz, und damit auch eine "gentechnlk-frele" LandWirt
schaft, nur durch entsprechende Maßnahmen geSichert werden kann, die voraus
Sichtlich teilweise hohe Kosten verursachen würden (BOCK et al. , 2002; 
TOLSTRUP et al , 2003 und EASTHAM & SWEET, 2002). 

Die Frage der Sicherung der Koexistenz hat Sich als eine zentrale Aufgabe heraus
krIstallisIert (siehe Kapitel 3.1.3.6) . Denn die Europäische KommiSSion hat das Ziel , 
den Konsumenten die Wahlfrelh8l1 ZWischen biologischen, konvenllonellen und 
gentechnIsch veranderten Produkten zu ermöglichen. Außerdem hat sie die Mög
lichkeit für LandWirte, ihr Produktionssystem frei zu wählen , bekräftigt (Leitlinien zur 
Koexistenz 2oo3l556/EG). Unter welchen Rahmenbedingungen die Koexistenz er
möglicht und letz1l1ch umgesetz1 werden kann, muss fachlich und rechilich (insbe
sondere Fragen der Haftung) noch sehr genau geprüft werden. 
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Da eine Regelung auf EU-Ebene zurzeit nicht absehbar Ist, wurden und werden In 
diesem Zusammenhang In den einzelnen Mitgliedstaaten, v. a. auch In Osterreich. 
verschiedene lnotlatlven (z. B. GVO-frele Zonen) zur Sicherung einer .gentechnlk
freien" Lebensmltte)produktion gestartet. 

3.9.4. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Mit der neuen Frelsetzungsnchtlinle Ist es gelungen, einen vorsorgeonenllerten 
Umgang mit dieser neuen Technologie besser abzusichern und den Grundstein fur 
eme emh8llilche Methodik der RisIkoabschätzung zu legen. Allerdings steht die 
praktische Umsetzung des Vorsorgepnnzlps noch aus, welche von gesellschaftspo
lItischen und wirtschaftlichen Entwicklungen stark beeinflusst sein wird . 

Die Notwendigkeit für eine Uberwachung (Monltoring) ergibt sich aus der pnnzlplel
len Unschärfe einer In die Zukunft gerichteten RIsIkoabschätzung und den damit 
verbundenen offenen Fragen. Zukünftige RiSIkoabschätzungen können von den 
Ergebnissen fundierter Monotoringprogramme deutlich profilieren. Die Emfuhrung 
emer verpflichtenden Uberwachung zur Identifizierung möglicher schädlicher Wir
kungen auf Mensch und Umweilist daher In diesem Sinne zu begrüßen. Monotonng 
ISt ein wichtiges Instrument des Umweltschutzes, kann jedoch die Durchfuhrung ei
ner fundierten RIsIkoabschätzung Im Sinne des vorsorgenden Umweltschutzes kei
neswegs ersetzen. Ebenso darf es nicht die alleinige Antwort auf ,n der Risikoab
schätzung Identifizierte mögliche Effekte oder Unslcherh8llen darstellen und als Ar
gument für eine Zulassung missbraucht werden. 

Zurzeit befinden Sich die gesetzlichen Regelungssysteme In emer Umbruchphase. 
Ob Sich der rückläufige Trend bel Frelsetzungsantragen mit In-Kraft-Treten der 
neuen Regelungen umkehrt, bleibt abzuwarten. Je nach Grad der Zentralislerung 
des Verfahrens bel Anträgen von GVO als Lebens- und Futtermittel ISt auch mit 
AUSWirkungen auf den Verfahrensablauf selbst zu rechnen . Schließlich Wird die 
Einführung einer emh8llilchen Kennzeichnung von GVO-Produkten zeigen, wie die 
europalschen Konsumenten und Konsumentmnen mit dieser Information umgehen 
und welche neuen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen Sich dar
aus ergeben. 

3.9.5 EMPFEHLUNGEN 

Die neuen Leitlinien zur RISIkoabschätzung. die als Integraler Bestandteil der neuen 
Frelsetzungsnchtllnle verbindlich umzusetzen Sind, stellen einen Wichtigen Schntt 
hin zu einer einheitlichen Methodik dar. Trotzdem gilt es, diese - v. a. Im Hinblick 
auf eine Harmonisierung der Dalenerfordernisse als Grundlage fur die Bewer
tung - z. B. mit der Erarbeitung von Methodenkatalogen weiterzuentwickeln und zu 
verbessern (UMWELTBUNDESAMT. 2002). In Bezug auf das Monltonng ISt eben
falls noch an einer Konkretislerung. an Methodenentwicklung und an praktischen, 

Box 3.9-11 E: 
GVO-freie Zonen und 
Koexistenz 
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nutzpflanzenspezIfischen Umsetzungen dieser Uberwachung von GVO - v. a. In 
Hinblick auf Kosteneffizienz - zu arbeiten. Das Umweltbundesamt konnte bisher 
gemeinsam mit den zustandlgen österreich Ischen Behorden durch die Mitarbeit In 
den von der Europäischen Kommission und dem Rat elngenchteten ArbeItsgrup
pen Österreichs vorsorgeorIentIerte PoSItion sehr gut einbringen. In Zukunft sollten 
daher In diesen Gremien, In denen die Mitgliedstaaten Jeweils Ihre nationalen Erfah
rungen austauschen, weiter Initiativen ergriffen und aktiv mitgearbeitet werden. 

Zurzeit stellt sicherlich die Lösung der Frage der Koex istenz verschiedener For
men der Landwirtschaft die größte Herausforderung dar. Dabei geht es zwar v. a. 
um sozlo-ökonomlsche und rechtliche Aspekte (v. a. die Frage der Haftung). Die 
Abslcherung der biologischen Landwirtschaft als einer nachhaltigen BewIrtschaf
tungsform ISt ledoch geboten. Zunächst gilt es daher, auf EU-Ebene klare Rah
menbedlngungen zu schaffen und z. B. Grenzwerte für zufällige und technisch un
vermeidbare Verunreinigungen von Saatgut mit GVO festzulegen. Gleichzeitig soll
ten nationale SpIelräume ausgelotet und auch genutzt werden. Denn In der Frage 
der Koexistenz sind aufgrund der unterschiedlichen landwirtschaftlichen Strukturen 
und ökologischer Bedingungen In den einzelnen Mitgliedstaaten regional angepass
te Lösungsansätze von großer Bedeutung. Österreich mit seinen besonderen 
landwirtschaftlichen Strukturen sollte daher die Chance nützen unter Beteiligung al
ler betroffenen Sektoren (LandWirtschaft, Lebensmittel verarbeitende Industrie, 
Handel etc.) Lösungsmodelle zur Abslcherung einer .gentechnikfrelen" landwlrt
schaftflchen Produktion zu entwickeln. Erste Schritte dazu werden auf Bundesebe
ne bereits In PrOjekten des Umweltbundesamtes und der AGES (Agentur für Ge
sundh9lt und Ernährungssicherung GmbH) Im Auftrag des BMLFUW unternom
men. Einzelne Bundesländer, Wie z. B. Kärnten mit dem Vorschlag eines Gentech
nlk-Vorsorgegesetzes, haben ebenfalls bereits wertvolle Initiativen gesetzt . 

Neben der Weiterentwicklung der Bewertungsmethodik (RIsIkoabschatzung) sowie 
der zugrunde liegenden Datenermittlung in RIsIkoforschung und Monitonng gilt es 
jedoch auch die Schutzziefe zu konkretisieren und den Ist-Zustand für Ver
gleichszwecke zu erfassen. Es fehlen Abbruchkrltenen (z. B. ökofogische Scha
densschwellen), anhand derer eine unerwünschte Entwicklung erkannt und kOrri
giert werden könnte. 

Die Diskussion um mögliche Auswirkungen des Einsatzes von GVO hat letztendlich 
auch zu einer Diskussion über verschiedene Formen der LandWirtschaft geführt 
und die Notwendlgk9lt deutlich gemacht, Kriterien und Indikatoren zu finden, mit 
denen menschliche AktiVitäten gerade In diesem Bereich besser bezugllch der Ziel
vorstellungen einer nachhaltigen Entwicklung bewertet werden können. Die Wich
tigkeit , wissenschaftliche Arb9lten verschiedener Gebiete zusammenzuführen, Wird 
damit - wie auch In der Koexlstenzfrage - unterstrichen. 
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3.10 INDUSTRIE 

3.10.1 EINLEITUNG 

Dem Bereich Industrie werden Anlagen zur Produktion von Sachgütern, zur Be
handlung von Abfällen und zur Energieumwandlung zugeordnet. Aufgrund ihrer 
Große, Anzahl und verfahrenstechnoschen Ausstattung beeinflussen diese Anlagen 
die Umwelt durch Emissionen In Luft und Wasser (Stofle, Abfälle, Lärm, Wärme, 
Erschütterungen, Geruch etc.) und durch den Verbrauch von Ressourcen (z. B 
Wasser. Energie, Rohstoffe, Boden). Die Auswirkungen dieser Tätigkeiten auf die 
Umwelt reichen - beispielsweise durch mangelnde Effizienz der Ressourcennut
zung, Qualität und Menge der erzeugten Produkte oder Behandlung der Abfälle -
räumlich und zeitlich weit über die Standorte der Industrieanlagen hinaus. 

Die Genehmigung zum Betrieb einer Industriellen Anlage erstreckt Sich auf die Pro
duktionsstätte und umfasst neben umweltschutz- und verfahrensrechtlIchen Be
stimmungen auch solche, welche die Sicherheit und Gesundheit der arbeitenden 
Personen betreffen. 

UmweltauswIrkungen der vor- und nachgelagerten ProduktionsschrItte sowie Pro
duktqualität und nachhaltige Nutzung des Endproduktes sind weder nach österrel
chlschem noch nach europäischem Recht Kriterien für die Genehmigung von In
dustriellen Anlagen. Sie werden zum Teil von anderen Rechtsmaterien (Raumord
nung, Abfallrecht) und Normen erfasst und in Lebenszyklusanalysen und Nachhal
tigkeltsstudien dargestellt. Die rechtlichen Bestimmungen, welche die Vermeidung 
und Verminderung von Umweltverschmutzung aus industriellen Tätigkeiten betref
fen, konnen daher nur einen - wenngleich wesentlichen - Tell einer NachhaltIg
keltsstrategie ausmachen. 

3.1 0.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Viele prlorltäre Bereiche und Ziele der EU-Nachhaltlgkeltsstrategle (Siehe Kapitel 
1.1) betreflen den Bereich Industrie. Eine besondere Herausforderung stellt die 
Entkopplung des WIrtschaftswachstums von der Ressourcennutzung sowie der Ab
lallproduktion dar. Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und die effiZiente 
Energienutzung Sind Maßnahmen gegen den Klimawandel, die unter anderem die 
Bereiche Industrie und Energieversorgung betreflen. 

Die Notwendigkeit , Umweltbelange In die anderen Pohtlkberelche (Industrie, Ener
gie, Verkehr" .. ) mit einzubeziehen, ist seit der Einheitlichen Europäischen Akte an
erkannt . Darüber hinaus hat das 5. Aktionsprogramm der EU (2179/981EG) für den 
Umweltschutz dieses Ziel als vorrangig festgelegt. Die Industrie war eon ausgewähl
ter Schwe~punktberelch des 5. Umweltaktionsprogramms für eine dauerhafte und 
umweltgerechte Entwicklung. Die sektorale Integration von Umweltbelangen In an
dere PolItikbereiche Wird welterverfolgt und ein zunehmend höherer Z,elerre,-

80x 3.1 0-1 E: 
Bereich Industrie 
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chungsgrad angestrebt. Das 6. Umweltaktionsprogramm (Laufzeit 2001-2010) 
nennt Industrie nicht als prioritären Bereich. Jedoch sind Maßnahmen Im Bereich 
Industne erforderlich. um die Ziele In den Bereichen "RessourceneffIZIenz und Ab
fallwirtschafl". "Klimaschutz". "Naturschutz und biologische Vielfalt" und "nachhalti
gere Produktlons- und Konsummusler" zu erreichen. 

Auf EU-Ebene Sind Beispiele für anlagenbezogene Regelungen die Richtlinie über 
die Integnerte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IPPC-RL 
96/61 /EG geändert durch RL 2003l35/EG) . die Richtlinie zur Beherrschung der Ge
fahren bel schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Seveso-II Rlchtllme 
96/821EG geändert durch RL 2oo3l105/EG) oder die Richtlinie über die Umweltver
träglichkeitsprüfung bel bestimmten öffentlichen und pnvaten PrOjekten (UVP
Richtlinie 85/337/EWG geändert durch 97/ 11 /EG und 2oo3l351EG). 

Box 3.10-2 E: Das Ziel des Integratlven Konzeptes der Verminderung der Umweltverschmutzung 
IPPC-RL (96161 /EG) (IPPC-RL) besteht dann. Emissionen In Luft. Wasser und Boden unter EInbeZie

hung der AbfallWIrtschaft durch Anwendung der besten verfügbaren Techniken zu 
vermelden oder. wo dies nicht mogilch ISt. zumindest zu vermindern . um ein hohes 
Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen. Die Konformität des integrier
ten Konzeptes mit dem Verursacher- und VorsorgepnnZip (Art. 174 EG-Vertrag. 
"UmweltbeemträchtJgungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen; Wird In 
den Erwagungen der IPPC-RL ausdrücklich betont. 

Hervorzuheben ISt. dass die IPPC-RL u. a. eine Anpassung von bestehenden Anla
gen an Ihre Anforderungen bis spätestens 30. Oktober 2007 verlangt und eine re
gelmäßige Uberprüfung und Aktuahslerung der Genehmigungsauflagen durch die 
zuständige Behorde vorsieht. Nach Erhebungen des BMLFUW fallen In Österreich 
derzeit ca . 500 bestehende Anlagen unter diese Richtlinie . 

In Österreich wurde die IPPC-RL Im Rahmen der Gewerbeordnung 1994. des Ab
fallwirtschaftsgesetzes 2002. des MIneralrohstoffgesetzes 1999. des Wasser
rechtsgesetzes 1959 und des Immlsslonsschutzgesetzes-Luft sowie Im Rahmen 
einzelner Gesetze auf Bundesländerebene umgesetzt. Die Umsetzung Im Luftreln
haltegesetz für Kesselanlagen steht noch aus. 

Nationale EmissionsZIele werden derzeit von der Nationalen Emlsslonsh6chstmen
gennchtllme (NEC-RL. 2oo1 /81 /EG) für SchwefeldioXid (SO,). Stickoxide (NOx). 
flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Ammoniak (NH, ) vorgegeben (siehe 
Kapitel 4.2). Auf Anlagenebene legen die Großfeuerungsanlagennchtlime 
(2001 /80/EG) (GFA-RL) und die Abfallverbrennungsnchthme (2000I76/EG) (AV-RL) 
Mlndestanforderungen für den Betrieb und die Emissionen bestimmter Anlagen 
fest. 

Die Emlsslonshandelsnchthme (2oo3lB7/EG) betnfft ausgewählte. energieintensive 
Industnesektoren und hat die kostengunstlge Reduktion von Treibhausgasen - In 
einer ersten Phase nur von CO, - durch den Handel mit Emissionszertifikaten zum 
Ziel. 

Abfallwlrtschafthche und energlepohtlsche Ziele finden ebenfalls Anwendung im Be
reich Industne. Ein weiterer Wichtiger Bereich der Umweltpolitik mit AUSWirkungen 
auf Industneanlagen wird in den nächsten Jahren die Chemikalienpolitik der EU 
sein. 

In Osterrelch bilden die Gewerbeordnung 1994. das Luftreinhaltegesetz für 
Kesselanlagen. das Wasserrechtsgesetz 1959. das Abfallwlrtschaflsgesetz 2002. 
das MIneralrohstoffgesetz und das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 
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bzw. auf BasIs dieser Gesetze erlassene Verordnungen die gesetzliche Grundlage 
fur Umweltschutz Im Industnellen Bereich. Anforderungen an Anlagen und eventuell 
festgelegte EmissIonsgrenzwerte haben sich auf die Anwendung des "Standes der Box 3.10-3 E: 

Technik" zu stützen. Stand der Technik 

Sind Verordnungen auf einen Genehmigungsfall anzuwenden, müssen die dann 
genannten Anforderungen erfullt werden (Mindestanforderungen). liegt keine Ver
ordnung vor. greift die Behörde üblicherwelse auf Sachverständigengutachten, ver
gleichbare Genehmigungsfälle oder auf technisches Regelwerk (z. B. Technische 
Anleitung Luft) zuruck. Die Behörde kann (z. B. aus Gründen des Nachbar- oder 
Immissionsschutzes) auch strengere Grenzwerte vorschreiben als In Verordnungen 
und Regelwerken genannt sind. 

Der Ressourcenverbrauch Wird zum Tell In den Rechtsmatenen der Bereiche 
Raumordnung, Bergbau bzw. Rohstoffgewinnung, Wasser- und Energiewirtschaft 
geregelt. Fur IPpe-Anlagen gehören der effiZiente Einsatz von Ressourcen - Ins
besondere von Energie - und die Vermeidung von Abfällen zu den Genehmlgungs
kntenen. 

Technologien. die zu einer Verbesserung des Ressourcenverbrauchs- oder der 
Emlsslonssltuabon und der Verminderung von UmweltauswIrkungen führen, wer
den zusammenfassend "Umwelttechnologlen" genannt. Im Marz 2002 erschien die 
Mitteilung der Kommission "Umweittechnologie für eine Nachhaltige Entwicklung" 
(KOM(2002) 122), In der die Meinung vertreten wurde. dass die Umwelttechnologle 
einen Beitrag zu einer Nachhalttgen Entwicklung leisten kann. Indem Sie den Um
weltschutz voranbnngt und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum stimuliert . Der 
Europäische Rat billigte Im März 2002 den Vorschlag der Kommission, gemeinsam 
mit den betroffenen Akteuren einen Aktionsplan auszuarbeiten, um die Hindernisse 
für die Entwicklung, Einführung und Verwendung von Umwelttechnologlen zu ü
berwinden. 

In der Mitteilung der Kommission vom 28.1.2004 wurde der "AktIonsplan für Um
welttechnologlen In der Europalschen Union" veröffentlicht (KOM(2004) 38 endgül
tig) . Der Aktionsplan hat die Schwerpunkte Klimawandel , Bodenschutz, nachhaltige 
Produkttons- und Verbraucherstrukturen und Wasser Diese Bereiche sind auch 
Schwerpunkte des 6. Umweltaktionsprogrammes und des 6. Forschungsrah
menprogrammes der EU. Der Aktionsplan schlägt u. a. Technologieplattformen vor. 
die Vorschläge z. B. für Demonstrations- und Verbreitungs proJekte vorlegen sollen. 
Andere Vorschläge betreffen Förder- und Finanzterungslnstrumente sowie den In
formationsaustausch uber Umwelttechnologlen. Der AktIonsplan fur Umwelttechno
loglen soll 2006 und danach alle zwei Jahre evaluiert werden. 

3.10.3 SITUATION UND TRENDS 

In diesem Kapitel werden auf Basis umweltrelevanter Daten für den Bereich Indust
ne Situation und Trends In Österreich dargestellt. Soweit möglich. Wird der Bereich 
Industrie durch rechtliche oder statistische Zuordnung abgegrenzt. 
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3.10.3.1 Ressourcenverbrauch und Emissionen 

Energieverbrauch 

Der energetische Endverbrauch der Industrie betrug im Jahr 2001 insgesamt 
265 PJ (I PetaJoule = 10" J) und lag damit auf dem Niveau von 1998. Der Anteil 
am gesamten österreichischen Endverbrauch hat sich von 28,5 % auf 26,4 % ver
ringert (siehe Kapitel 3.4.3.1) . 

andere 11 00 

Sonst. 
produzierender 

BereICh e 0 0 

Nahrungs- und 

Genussmtlei. 
Tabak 6 0'0 

Pap,,' und Druck 
22 °'0 

Quelle StatistiK OsterreICh .• EnerglestallStlK ÖSterreich 197D-2(XU -

Bsen- und 

Stahlerzeugung 

23.9 0
0 

I--tJlzverarbenung 
3 0

0 

Oleme und 

Petrochen'ie 

10 0
0 

Stene und Erden. 
Glas 10 °0 

Abb. 3. 10· 1 Energetischer Endverbrauch nach Branchen In Öslerrelch 2001 . 

Die mit Abstand energieintensivsten Branchen sind die Herstellung von Roheisen 
und Stahl (23.9 %) und die Herstellung von Papier und Pappe (21,9 %), wobei die 
"Spitzenposilion" in den letzten Jahren öfters gewechselt haI. Durch einen stetigen 
leichten Rückgang der Branche "Herstellung und Bearbeitung von Glas und die 
Herstellung von Waren aus Steinen und Erden" (9,7 %) wurde diese von der Bran· 
che "Herstellung von Chemikalien und chemischen Erzeugnissen" ( I 0,5 00) im Jahr 
2001 überholt. 

Die wichtigsten Energieträger in der tndustrie sind Strom (31 ,5 ~o) und Gas 
(29,S %), gefolgt von Öl (16,3 %), Kohte (12,2 %) und Erneuerbarer Energie 
(10,6 %). Die Absolutzahlen von Strom und Erneuerbaren Energ ien stiegen in den 
letzten 4 Jahren, die von Öl und Kohle sind nach einem Einbruch von t 998 auf 
1999 annähernd konstant geblieben. Bei Gas wurde im Jahr 2000 em enormer 
Mehrverbrauch (ca. 88 PJ, vormals ca . 80 PJ) im Vergleich zu den Jahren 1998, 
1999 und 2001 verzeichnet. 
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Wasserverbrauch 

Es kann davon ausgegangen werden. dass die Industrie weilerhin der größte Was
serverbraucher In Osterreich 1St. Insgesamt entfallen fast zwei Drittel des gesamten 
osterreichischen Wasserbedarfs (Inkl. Kühlwasser) auf den Bereich Industrie. Eine 
generelle Erfassung des Wasserverbrauchs der Industrie erfolgte zuletzt für das 
Jahr 1994 Im Rahmen der IndustrIestatisilk. In welcher Daten von allen Induslrlebe
trieben erhoben wurden. 

Die stallstische Erhebung des Wasserverbrauches erfolgt sM dem Beitritt Oster
reichs zur EU nach einem wertOrIentierten Ansatz. d h es wird nur mehr der Was
serverbrauch aus Fremdbezug erhoben. Selbst gefordertes Oberflächen-. Grund
und Quellwasser Ist In den Verbrauchserhebungen nach 1995 nicht mehr beruck
slchllgt . Der Anteil von selbst gefördertem Wasser betrug Im Jahr 1994 etwa 
92.2 0

0 des Gesamtwasserverbrauchs. 

Der GewässerschutzberIcht 2002 enthält keine neuen Daten hlnsichilich des Was
serverbrauches der Industrie. da die Register entsprechend der Wasserrahmen
rIchtlInIe (2000/60/EG) erst Im Aufbau begriffen sind (siehe auch Kapitel 3.3.2 und 
4 1 2.2) . 

Emissionen Wasser 

2001 betrug die Industrielle Zulauffracht (Indlrekt- und DIrekteInleiter) zu biologi
schen und mechanischen AbwasserreinIgungsanlagen Insgesamt 510.488 t CSB 
(Chemischer Sauerstoffbedarf) (+ 23.5 % gegenüber 1998). Davon entfielen auf 0 1-
rektelnlelter (biologische und mechanische AbwasserreinIgungsanlagen) 237.440 t 
(+ 16.6 ~o). was einem Anteil von etwa 46.5 0

'0 der gesamten CSB-Zulauffracht der 
Industrie entspricht (siehe Kapitel 3.3.3.4). Die CSB-Ablauffracht der dIrekteInleI
tenden Industrie betrug 35.401 t (+ 30.6 00) (siehe auch Tabelle 3.3-4). DatendefIZI
te bei Abwasserlnhaltsstoffen bestehen nach wie vor bei Schwermetallen. chlorier
ten Verbindungen und persistenten organischen Verbindungen sowie Komplexbild
nern. Eine Verbesserung der Datenlage wird von der Umsetzung der Wasserrah
menrIchtlInIe erwartet 

Emissionen Luft 

Im Gegensatz zu fruheren Darstellungen werden Emissionen aus dem Bereich Raf
finerie nunmehr dem Bereich Kraftwerke (SNAP"" 01) und nicht mehr dem Bereich 
Industrie (SNAP 03/04) zugeordnet. Die Daten wurden ruckwIrkend kOrrigiert (siehe 
Tabelle 3.10-1). 

SNAP·Code die In Anhang 2 verwandele Standardnomenklalur lur Verursacher von luftschadslof· 
fen nach dem UNECE·UberelOkommen uber wettrSlum.ge grenzuberschrBltende Luhverunrelnlgung 
tBGBl Nr 15&1983) 

Box 3.1CH E: 
Wal serverbr8uch der 
Induslrle 1994 

Bo.3.10-9 E: 
Register entsprechend 
d. r WRRL 
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Abb. 3. 10-2: Emissionen der Kraftwerke (Imks) bzw. Induslrie (rechts) in Öslerrelch. Im 
Jahr 2001 betrug der Anteil der Kraftwerke am Gesamtausstoß SNAP 01 . 03 

und 04 35 00 bel S02 (Schwefeldioxid) sowie bel NO, (Stickstoffoxiden) und 
43 0

0 bel CO, (Kohlendioxid) . 

Tab. 3. 10-1: Vergleich der LuftemissIonen 200 1 der Bereiche Kraftwerke (KW) und 
Industrie in Österreich. bezogen auf die Basisjahre 1990 bzw. 1998. 

200111990 SO, NO, CO, 2001/1998 S0, NO, 

KW 58 ° '0 87 0;0 112 °0 KW 106 ° '0 127 ° '0 

Industrie 54% noo 102 '0 Industrie 74% 87% 

CO, 

114 0:0 

95% 

Bezogen auf das Basisjahr 1990 (darauf beziehen sich die Emissionsminderungs
ziele der internationalen Vereinbarungen für CO2 und SO" siehe Kapitel 4.2.2) 
wurden die SO,-Emissionen (siehe Kapitel 4.2.3.5) in den Bereichen Kraftwerke 
und Industrie annähernd halbiert. Seit 1998 wurden die EmiSSionen im Bereich In
dustrie immerhin noch um ein Viertel reduziert, während sie im Bereich Kraftwerke 
sogar leicht anstiegen. Die in Verordnungen und Auflagen vorgeschriebenen Emis
sionsgrenzwerte verlangten eine Entschwefelung (und/oder Umstellung des Brenn
stoffes) und eine Entstaubung der Abgase. wobei die Schwermetalle missionen mit 
reduziert wurden. Auch bei anderen Schadstoffen (NO" NMVOC - flüchtige orga
nische Verbindungen mit Ausnahme von Methan - und CO) ist eine Reduktion ins
besondere Anfang der 90er Jahre zu bemerken. Im Zeitraum 1995 bis 2001 sind 
nur mehr leichte Rückgänge, bei manchen Luftschadstoffemissionen auch eine 
Stagnation oder eine leichte Zunahme zu beobachten (siehe auch Kapitel 4.2.3.3) . 

Bei den Wärme- und Heizkraftwerken wurden im Zeitraum von 1990 bis 1998 die 
Luftschadstoffe S02 und NO, deullich reduziert . seilher isl der Trend aber wieder 
gegenläufig und besonders NO, nimml stark zu. 

Zu den wichl lgsten NO,-Emittenten im produzierenden Bereich zählen in Ösler
reich die Zementindustrie, die Zellsloff- und Pap,erindustrie sowie die Eisen- und 
Stahlerzeugung (siehe auch Kapitel 4.2.3.2). 

Die CO,-Emissionen der Industrie lagen im Jahr 2001 etwas über dem Niveau von 
1990. Bedeutende Emit1enten von CO, sind insbesondere energieintensive Bran
chen wie die Herstellung von Eisen und Stahl , die Raffination von Erdöl , die Ze
mentherstellung und die Herstellung von Papier und Zellstoff. 
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Die Jährlichen EmisSionen an Dioxinen und Furanen In Osterreich (siehe Kapitel 
4.2.3.10) wurden auf Insgesamt ca. 52,3 g 1-TE/a33 geschätzt. Der Industrie wird 
davon ein Anteil von etwa 33 0

0 zugerechnet"'. DIoxine und Furane können bel der 
Metallherstellung und -verarbeitung, SInteranlagen, der Abfall- und der AbfallmIt
verbrennung entstehen. 

Die wichtigsten Verursacher bel der Emission von Schwermetallen sind die Abfall
verbrennung, die AbfalImitverbrennung sowie die Metallherstellung und -verarbei
tung. Eine detaillierte Übersicht findet sich Im Kapitel 4.2.39. 

Anfall und Entsorgung von Abfall in der Industrie 

Informationen über gefährliche und nicht gefährliche Abfälle (gegliedert nach Ab
fallart-Schlüsselnummern gemäß ÖNORM 2100) aus der Industne enthalten der 
Bundesabfallwlrtschaftsplan 200t (BAWP) die Matenalienbände zum BAWP 
(UMWELTBUNDESAMT, 2oo1a), der Abfalldatenverbund, Umwelterklärungen, Ab
fallwIrtschaftskonzepte der Firmen, Branchenkonzepte sowie Studien zum Stand 
der Technik. Die Mengen industneller gefährlicher Abfälle sind aufgrund der Melde
pflicht (Erfassung durch Abfalldatenverbund) gut erfasst (Siehe Kapitel 3.11 .3). 
Über das Aufkommen von nicht gefährlichen Abfällen und die Mengen Innerbetneb
lich verwerteter gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle liegen meist nur Schät
zungen vor. 

Ein Großteil an gefährlichen Abfällen (gesamt ca. 1 Mio. t) ISt mineralischen Ur
sprungs (z. B. 166.000 t Schlacken und Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen; 
25000 t Staube, Aschen und Krätzen aus sonstigen Schmelzprozessen). Den an
deren Hauptteil tragen ölverunreinlgte Böden und sonstige verunreinigte Böden mit 
insgesamt 300.000 t zum Gesamtaufkommen an gefährlichen Abfällen bel. Ansu
chen um Ausstufung von gefährlichen Abfällen mineralischen Ursprungs Wird häu
fig stattgegeben. 

Weitere Abfälle des Industnellen Bereichs sind nicht gefahrllche Abfälle minerali
schen Ursprungs (4,1 Mlo. t), Holzabfälle (3,8 Mlo. t) und Abfalle aus der Wasser
aufbereitung, Abwasserbehandlung und Gewässernutzung (550.000 t Klär
schlamm/30 00 Trockensubstanz aus Industne). Als Beispiele zur Industnelnternen 
stofflichen Verwertung und Behandlung von Abfällen selen die Verwendung von 
Restholz In der Span- und Faserplattenlndustne und der Papler- und Zellstoff In
dustne, der Einsatz von Alumlnlumschrotten und Produktions rückständen In der 
Sekundäralumlnlumherste.llung, die weitgehende externe oder Interne Verwertung 
von Abfällen aus der Elsen- und Stahllndustne sowie die Verwendung von Rüben
erde und Carbonationsschlamm aus der Nahrungs- und Genussmlttelindustne als 
Dunger genannt. Die Mltverbrennung von Abfällen In Industneanlagen erfolgt der
zeit vor allem In der Papler- und Zellstoffindustne (Holzabfälle, Paplerfaserschläm
me, Klärschlämme), in der Holz verarbeitenden Industrie und Sägeindustrie (Holz-

33 Basierend auf einer Abschatzung fur das Jahr 1994 Anderungen Sind derzeit nur von genngfUglgem 
Ausmaß I-TE gibt die InternatIOnalen TOXJzltätsäqUlvaJente der Summe der verschiedenen Einzel· 
substanzen bezogen auf 2.3.7.8-TCOO an 

3.t Ein erheblicher Anteil der OloxlnemlsslOflen Wird Kletnfeuerungsanlagen Im BereICh der Haushalte. 
soWIe Vemrennungsanlagen Im BereICh der Land· und ForstWInschaft zugeordnet Eine Redukhon 
dieser Emlsstonen ISt mit dem Einsatz ·sauberer Brennstoffe" Wie unbehandeltem Holz. Öl bzw Gas 
und von modemen Feuerungstechnok>gien erreIChbar 

60x3.10-11 T: 
OloJl lnemlsslonen mit 
Industrieanteil 
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abfälle) sowie In der ZementindustrIe (Alloie und lösungsmittel . Paplerfaserrest
stoffe. Altreifen . Kunststoffabfalle) (siehe Kapitel 3.10.3.5) . 

3.10.3.2 Stand der Techn ik und Maßnahmenanalyse für 
ausgewählte Schadstoffe und industrielle Sektoren 

Die besten verfugbaren Techniken (BAT - .Best Avallable Technlques". In Öster
reich : der Stand der Technik) werden auf europäischer Ebene In den so genannten 
BAT-Referenz Dokumenten (BREFs) beschrieben. Durch den Im Zuge der Erstel
lung der BAT -Referenz Dokumente stattfindenden Informationsaustausch zwischen 
den Mitgliedstaaten und der Industrie soll der Integratlve Ansatz gemäß der IPpe
Richtlinie auf technischer Ebene konkretiSiert werden und der Umweltschutz In 
ganz Europa auf ein mogllchst einheitliches und hohes Niveau gebracht werden 
(Siehe Box 3.10-12 E). Umwelttechnologlen und Ihre Kosten spielen bei der Kon
krettslerung von BAT die entscheidende Rolle 

Die BAT-Referenz Dokumente schreiben zwar keine EmissIonsgrenzwerte bzw 
verbindlich anzuwendenden Techniken vor. sollen aber von der Behorde bel der 
Genehmigung von Anlagen als Inforrnatlonsquelle herangezogen werden Es hat 
Sich gezeigt. dass diesen BAT-Referenz Dokumenten bel Anlagengenehmigungen. 
bel der Anpassung von Altanlagen Im Geltungsbereich der IPpe-Rl und auch bel 
allen mit dem Stand der Technik In Zusammenhang stehenden Fragen zunehmen
de Bedeulung zukommt. Beispielsweise hat Sich die Im Jahr 2002 neu herausge
gebene TA luft (Technische Anlettung luft. Deulschland) Im speziellen Tellinhalt
IIch auf die bereits fertig gesteIlIen BAT-Referenz Dokumente gestütz1 

Zur Unterstützung des Informa1lOnsaustausches gemäß Art . 16 (2) der IPpe
Richtlinie über die ' Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver
schmutzung' (Siehe Box 310-2 E) wurden vom Umweltbundesamt seit dem Jahr 
1996 Studien zum Stand der Technik erarbeitet und publiZiert. Diese Studien be
schreiben die In den Jeweiligen österreichischen Anlagen elngesetZ1en Produktions
technologien zusammen mit den benötigten Roh- bzw. EInsatzstoffen und den dar
aus resultierenden EmiSSionen von Schadstoffen. InklUSive der anfallenden Abfälle . 
Darauf aufbauend werden Technologlen zur EmissIonsminderung sowie die Be
handlung der Abfälle dargestellt. Die aktuellsten Studien betreffen die Sektoren 
Düngemittel . anorganische Säuren. kalOrische Kraftwerke und Abfallverbrennungs
anlagen. 

Die luftschadstoffe Staub (InkL Feinstaub) SO,. NO, und Hg (QueckSilber) werden 
aufgrund der Höhe der emittierten Frachten. der gesetzlich festgelegten Minde
rungSZIele für SO, und NO, und der stofflichen Eigenschaften (Insbesondere Hg 
und Feinstaub) derzett sChwerpunktmäßIg untersucht. In einschlägigen Studien 
werden MInderungstechnologien dargestellt (Siehe Kapitel 4 2.3) 

Derzeit (Dezember 2003) wurden 14 BAT -Referenz Dokumente von der Europal
schen KommiSSion formal angenommen. ein weiteres ISt fert iggesteIlt und wartet 
auf die Annahme durch die Europäische KommiSSion. Um DefiZite bestehender 
bzw. derzeit In Ausarbeitung befindlicher Dokumente auszugleichen. soll ein zu
sätzliches .horlzontales' (d . h. sektorübergreifend) BAT-Referenz Dokument mit 
dem Titel .Energleefflzlenz" erstellt werden 
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Vom Umweltbundesamt wurden In eInem EvalUierungsschritt auf Sektorebene dIe 
als beste verfügbare T echnoken defonlerten Maßnahmen und die dadurch erreich
baren Emlsslons- und Verbrauchswerte mIt dem Stand der TechnIk In ÖsterreIch 
verglochen (UMWELTBUNDESAMT, 2001c; 2002a; 2002b und 2002c). DIese Eva
IUlerung brachte bisher folgendes Ergebnis: 

Papier und Zellstoffindustrie 

SM dem Jahr 200 1 sInd alle Zellstoffwerke In OsterreIch mIt eIner mehrstufIgen 
Kläranlage ' zur Reduktoon des BIologischen Sauerstoffbedarfs (BSB) ausgestattet. 
sodass nun die Gesamt-BSBs-EmlsSlonen aus dieser Branche Innerhalb des BAT
BereIches Ioegen. Der CSB-Ausstoß liegt beI manchen Betrieben Im oberen BAT
BereIch bzw. knapp darüber. Da nur noch In eInem eInzigem Werk mit ChlordIoxId 
gebleIcht word (alle anderen Betnebe erzeugen chlorfrel gebleIchten Zellstoff) hegen 
die AOX-Werte (AdsorbIerbare OrganIsche HalogenIerte Kohlenwasserstoffe) unter 
den BAT-Werten. 

Bel den Luftemissionen gibt es innerhalb der Branche große Unterschiede ZWI
schen eonzelnen Betrieben. DIe NO,-Emissionen sInd generell hoher als dIe mIt 
BAT erreichbaren Werte . während die Staub- und S02-Emissionen nur in Einzelfäl
len hoher als dIe BAT-RIchtwerte sind. 

Abfalle und ProduktIonsreststoffe werden zum überwIegenden Tell In den betriebs
eigenen Worbelschlchtkesseln verbrannt (62 0

'0 Im Jahr 2001) , rund 29 % (2001) 
wurden an die Zement- und Zlegelondustrie abgegeben und etwa 8 0

0 wurden de
ponIert . 

Glasherstellung 

Zur Evaluierung des BAT -Referenz Dokuments .Glasherstellung" standen dem 
Umweltbundesamt Daten von SIeben Glaswerken (von Insgesamt 11 In Osterreich) 
zur Verfügung. Die LuftemIssIonen der Schadstoffe Staub, S02' NO, und Schwer
metalle dIeser SIeben Anlagen Ioegen mit Ausnahme der NO,-Emlsslonen gasbe
feuerter Schmelzwannen unterhalb der BAT-Richtwerte. Die Schadstoffbelastung 
der eongelelteten Abwässer hegt deuthch unter den BAT -RIchtwerten. Von zweI 
Werken. dIe keine Daten zur Verfügung gestellt haben. ISt bekannt. dass bIsher 
keIne MInderungsmaßnahmen für EmISSIonen In dIe Luft getroffen wurden. 

Zementherstellung 

Das BAT -Referenz Dokument .Zementherstel lung" enthält BAT -RIchtwerte für 
Staub. SO, und NO,. wobeI für NO, der BAT -Bereich von 200-500 mg/Nm' durch 
sogenannte Spht-Views erwMert wurde (nach oben: 500-800 mg/Nm' bzw. nach 
unten: 100-200 mg/Nm'; erreIchbar durch den EInbau eInes Katalysators). Die mItt
leren EmiSSionen österreIchlscher Zementanlagen lagen 1999 bei 649 mg/Nm' und 
damit über dem allgemeInen BAT -BereIch. während die mittleren S02- und Staub
EmIssIonskonzentrationen geringer als die BAT-Richtwerte waren. Derzeit werden 
In allen Drehrohröfen der Zementondustrie mIt steIgendem Trend Abfälle eIngesetzt, 
wobeI auch das Spektrum der eingesetzten Abfallarten breIter word. 
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Eisenmetallverarbeitung 

Das BAT-Referenz Dokument über die E,senmetalIverarbe,tung behandelt die 3 
Subsektoren Warm- und Kaltformgebung. kontinuierliche Schmelztauchober
flachenbehandlung und das dlskontlnulerfoche Galvanisieren. In allen Sektoren 
wurden für die wesentlichen Schadstoffe BAT-Werte festgelegt. wenngleich über 
diese BAT-Werte nicht In allen Bereichen Konsens Innerhalb der TWG (Techni
schen Arbeitsgruppe) herrschte. Für Feuerungsanlagen, In denen die Verbren
nungsluft vorgewärmt wird . wurde kein BAT-Wert fur NO,-Emlssionen festgelegt. 
Der Vergleich der Emissionen österreichlscher Warm- und Kaltwalzwerke mit den 
BAT -Werten zeigt. dass die Emissionen dieser Anlagen nledroger. oder zumindest 
Im Bereich der BAT -Werte liegen. Die Emissionen einer österreichischen Drahtzie
herel liegen unter den BAT-Werten bzw. am unteren Ende der angegebenen BAT
Bereiche. 

Eisen- und Stahlherstellung 

BAT-Werte für Luftschadstoffe werden nur für die Parameter Staub (SInteranlage. 
Hochofen. Roheisenvorbehandlung und Sekundärentstaubung bel Konvertern. E
lektroofen/Gießerei). SO" (SInteranlage) , NO, (Hochofen) und DIoxine und Furane 
(SInteranlage. Elektroofen/Gießerei) angegeben. Nur für die BAT-Werte zu Staub
emissIonen aus Elektrofochtbogenöfen werden Zeltbezuge (Tagesmlltelwerte) an
gegeben. In den relevanten österreich Ischen Verordnungen werden wesentlich 
mehr Schadstoffe (z. B. HF (Fluorwasserstoff) und HCI (Chlorwasserstoff) für alle 
oben genannten Anlagen. Zyanide für den Hochofen und CO (Kohlenmonoxid) , 
TOC (Gesamter Organischer Kohtenstoff) und Schwermetalle für alle oben ge
nannten Anlagen (mit Ausnahme der Sinteranlage) begrenzt (als HalbstundenmIt
telwert (HMW) bzw. Tagesmlltelwert (TMW» . 

Werden gleiche Zeltbezüge zugrunde gelegt. liegen die österreichischen Grenzwer
te entweder an der Obergrenze der BAT-Werte (Staub, SO, und DIoxine und Fura
ne für S,nteranlagen). oder zum Tell deuilich oberhalb (Hochofen (Staub, NO,) und 
Roheisenvorbehandlung und Sekundärentstaubung der Konverter (Staub) sOWIe für 
Elektroöfen/ Gießereien (Staub». In vielen Fällen sind die Grenzwerte höher als In 
der deutschen TA Luft (Technosche Anleitung zur Reinhaltung der Luft, Gemeinsa
mes Mlnlsteroalblatt. 2002). 

Die EmissIonswerte für Staub liegen bei der Sinteranlage in Linz Innerhalb des 
BAT-Bereiches, seit dem Einbau eines Gewebefilters (2002) bel der SInteranlage 
Im Stahlwerk In Donawitz werden Werte deuilich unterhalb des BAT-Bereiches er
reicht. 

Bel SInteranlagen sind die BAT-Werte für AbwasseremissIonen (unter Zugrundele
gung gleicher Zeltbezüge) deuilich nledroger als die osterreichischen Grenzwerte 
(Ausnahmen sind QueckSilber (deutlich höherer Grenzwert) und Cadmium (Identer 
Wert» . Die Grenzwerte gelten für die belden SInteranlagen (es handelt sich um so
genannte Altanlagen) zudem erst ab 28.11 .2005. Allerdings liegen die Emissionen 
österreichlscher Anlagen bis auf Ammonoak (NH3) bereits Jetzt deutlich unterhalb 
der nationalen Grenzwerte und zumeist auch unter den BAT-Bereichen. 

Generell foegen nur wenige Emissionsdaten österreichlscher Anlagen vor. bzw. 
wurde einer Veröffentlichung von Daten seitens der Betroebe nicht zugestommt. 
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Nichteisen-Met~llverarbeitung 

In Österreich ist dieses BAT-Referenz Dokument für die Herstellung von Sekun
däraluminium, Sekundärblei , Sekundärkupfer, Refraktärmetallen und Ferrolegie
rungen relevant . 

Das BAT-Referenz Dokument enthält BAT-Werte für die Luftschadstoffe Staub. 
G .. " HGI, HF, S02, N02 und Dioxin sowie für Schwermetalle (letztere nur für die 
Herstellung von Ferrolegierungen und Refraktärmetalle) . welche alle niedriger sind 
als die österreichischen Grenzwerte. 

Die Luftemissionswerte der vier untersuchten Sekundäraluminiumhersteller In Ös
terreich liegen im Fall von Staub, S02 und N02 z. T. deutlich unterhalb der jeweili
gen BAT-Werte. Mit einer Ausnahme liegen die Messwerte auch für Dioxin Inner
halb des Bereiches der BAT-Werte. Für HGI. HF, G ... zeigt sich ein uneinheltliches 
Bild. 

Die gemessenen Lultemissionswerte der Sekundärbleihütte liegen mit Ausnahme 
von S02 unterhalb der BAT-Werte. 

Die Sekundärkupferhütte erreicht im Fall der vorliegenden Messdaten größtenteils 
Werte unterhalb der BAT-Bereiche, einer Veröffentlichung der Werte wurde nicht 
zugestimmt. 

Die für Staub und Nickel (Ni) gemessenen Luftemissionswerte eines österreichi
schen Herstellers von Ferrolegierungen liegen unterhatb der BAT-Werte, andere 
Werte werden nicht angegeben. 

Für Abwasseremissionen aus österreichischen Anlagen liegen nur vereinzelt Daten 
vor. sodass ein allgemeiner Vergleich mit den BAT-Werten nicht möglich ist. 

Emissionsabschätzung In Schlüsselsektoren tür SO. und NO. 

Österreich hat im Rahmen der Richtlinie über nationale Emissionshöchstmengen 
für bestimmte Luftschadstoffe (NEG-RL) u. a. ambitiOnierte Reduktionsziete für S02 
und NO. zu ertüllen (siehe Kapitel 4.2.3) . In zwei Studien (UMWELTBUNDESAMT 
2003b und 2003c) wurde der aktuelle Stand der NO.- bzw. SOx- Emissionen der 
österreich ischen Industrie berechnet und auf Basis der Energieprognose des WIFO 
(Energieszenarien 2020) eine Emissionsprognose für das Jahr 2010 erstellt. Wäh
rend die Einhaltung des NEG-Ziels für SO. ohne neue Maßnahmen möglich ist 
(Prognosewert 38 kl bei Zielwert von 39 kt) , ist für die Einhaltung des NO.-Ziels 
(103 kt) die Umsetzung weiterer gravierender Reduktionsmaßnahmen notwendig. 

Für die Sektoren Kraft- und Heizwerke > 50 MW. Raffinerie und Zementindustrie 
wurden detaillierte Daten zu EmiSSionen, Emissionsminderungsmaßnahmen und 
deren Kosten ermittelt. 

3.10.3.3 Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) im Bereich 

Industrie 

Seit dem Jahr 2000 wurden bis Dezember 2003 für 20 Vorhaben im Bereich tndust
rie Umwettverträglichkeitserklärungen (UVE) eingereicht bzw. wurden 10 Anlagen 
nach dem UVP-Gesetz genehmigt. Der Trend ist generell steigend (Anzahl der 

Box 3.1G-17_ElT: 
Emlsslonsabschi tzung 
In Schlüsselsektoren tür 
SOx und NOx 
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UVP-Verlahren In den Jahren 1996-2000 Im Bereich Industrie: 5) . In den meisten 

Fallen Ist aufgrund der Mengenschwellen und des Standortes ein vereinfachtes 

UVP-Verlahren durchzuführen (siehe Kapitel 3 .5.4 . t . Box 3 .5-15 ElG) . 

Tab. 3 10-2. Umweltverträgflchk8ilsprlJ(ungen Im Bereich Induslfle. 

Vorhaben UVEbeim Status 
BMLFUW 

eingelangt 

Ausbau d therm Abfallverwertungsan-
03100 Pos Bescheid 29.4 02 lage In Wels 

Mündl. Verhandlung 24.4.01 
Femheizkraftwerk Llnz Mitte 08100 Pos. Bescheid 21 .9.01 

Berufungsbescheid US 7.1.02 

Thermische Restmullbehandlungsan- Pos Bescheid 16.1001 
03101 Berufungsbescheid US 21 .3 02 lage Arnoldsteln 

VwGH Beschwerde 

Produktlonsllnle 'Morecoat- 04/01 Pos Bescheid 24.7.01 Papiermaschine 5' BrucklMur 

Mechanisch-biologische Abfallbehand- 09/01 Positiver Bescheid 
lungsanlage Frohnl9llen 5.4 02 

Windpark Schamdorf 01 /02 Pos. Bescheid 26.11 .02 

WIndpark Neudorf 03103 Pos Bescheid 30 7 03 

Erweiterung: Windpark in Neu-
03103 Pos. Bescheid 13.8 03 sledVSee und Weiden/See 

WIndpark Gois 04/03 Pos Bescheid 30.7.03 

Wletersdorfer & Peggauer Zementwer-
ke: thermische Verwertung gefährllchel 
Abfälle, Kapazitätserweiterung therml-

06103 Pos. Bescheid 15.12.03 sche Verwertung nicht gefährlicher Ab-
fälle und KapazItätserweiterung Ze-
mentproduktion 

WIndpark K,ttsee 09/03 Pos. Bescheid 23 12.03 

WIndpark Parndorf 09103 Pos. Bescheid 17 12.03 

DIabasabbau .Tagbau21 . SchOnan- UVE 
06103 gert· Saalfelden Mundl Verhandlung 20J21 .1 04 

Abfall- und Altölbehandlungsanlage 04102 UVE Krems 

RecyclInganlage St Pantaleon 05102 UVE 

WIndpark Petronell·Carnuntum 09/02 UVE 

Thermische Behandlungsanlage Pfaf- 07/03 UVE fenau 

ProJekl"Llnz 2010" voestalplne Stahl 11/02 UVE 

Reststoffdeponie MIstelbach 09'03 UVE 

Windpark Kreuzstetten 09/03 UVE 
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3.10.3.4 Umwelterklärungen nach EMAS-Verordnung 
(Environmental Management Audit Scheme) im 
Bereich Industrie 

Mit In·Krall·Treten der EMAS-Verordnung (761 /2001 /EG) bzw. des Umweltmana
gementgesetzes (BGBI. Nr. 96/2001) können neben industriellen Belrieben nun 
auch Dienstleistungsunternehmen die EMAS-Zertifizierung In Anspruch nehmen. 
Dies führte Zu einem Höchststand von 370 registrierten Betrieben im März 2002. 
Seither sind die Gesamteinträge rückläufig (Stand August 2003: 301) . Durch den 
damit verbundenen Wegfall von frei zugänglichen Umwelterklärungen nach EMAS, 
geht auch der Informationsgrad der Öffentlichkeit über Umweltbelange zurück. Die 
Registrierung. Verwaltung und Betreuung des Registers erfolgt durch das Umwelt
bundesamt. 

Der sinkende Trend kann teilweise durch Verringerung von Fördermineln erklärt 
werden. Nach dem Auslaufen der Förderung von Ersteintragungen durch die Öster
reichische Kommunalkredit (ÖKK) im Dezember 1999, gibt es derzeit die Möglich
keit, spezifische Maßnahmen (theoretisch auch den Aufbau eines EMAS-Systems) 
zu 20 % von der ÖKK fördern zu lassen. In einigen Bundesländern (Wien, Nieder
österreich, Kärnten , Vorarlberg) kann die (teilweise) Refundierung der Beraterkos
ten beantragt werden. 

Derzeit sind in Österreich ca. 123 Unternehmen EMAS zertifiziert, die dem Bereich 
Industrie zugeordnet werden können (NACE-Code, IPPC-RL, EH-RL, VaC-RL) . 73 
Unternehmen aus diesem Bereich wurden bereits wieder aus dem EMAS-Register 
gestrichen. In der Kodierung nach NACE werden die Mengenschwellen aus der 
IPPC-RL nicht berücksichtigt. 

3.10.3.5 Abfallverbrennung und -mitverbrennung in 
industriellen Anlagen 

Am 28. Dezember 2000 trat auf europäischer Ebene die Abfallverbrennungsrochtli 
nie 2000/76/EG (AVRL) des europäischen Parlaments und des Rates über die 
Verbrennung von Abfällen in Kraft. Diese Richtlinie soll die im Bereich Abfall
verbrennung bestehende Rechtszersplitterung durch Zusammenführen der beste
henden einschlägigen Richtlinien betreffend Siedlungsmüll (RL 89/369/EWG und 
RL 89/429/EWG) und gefährliche Abfälle (RL 94/67/EG) beenden. 

In Österreich trat die Abfallverbrennung-Sammelverordnung (BGBI. 11 Nr. 389/2002) 
am 1. November 2002 in Kraft. Dadurch wurde die Abfallverbrennungs-RL umge
setzt und die Vereinheitlichung der gesetzlichen Regelungen auf nationaler Ebene 
fortgesetzt. Die österreichische Abfallverbrennung-Sammelverordnung regelt die 
thermische Behandlung sowohl von gefährlichen als auch von nicht gefährlichen 
Abfällen und gilt für Allein- und Mifverbrennungsanlagen. Eine ausführliche Darstel
lung der österreichischen Monoverbrennungsanlagen, die auch Aussagen zur effi
zienten Nutzung der umgewandelten Energie enthält , wurde 2002 publiziert 
(BMLFUW & UMWELTBUNDESAMT, 2002a), eine Kurzdarstellung befindet sich 
im Kapitel 3.11 .3.3. 

Im Vergleich zu den bestehenden Regelungen werden in der neuen Abfallverbren
nungs-Verordnung teilweise strengere Emissionsgrenzwerte für einige Lullschad-

Bo. 3.10-18 T: 
E"'AS-Betrlebe nach 
NACE·Kla •• en 

Box 3.10-19_E: 
Abfallverbrennungs
Sammelverordnung 
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Box 3.10-20 E: 
MItverbrennung von 

Abfällen 

Box 3.10-21_E: 
Mltverbrennung von 

Klärschlamm 

stoffe (z. B. Staub, NO" C<><g ) vorgeschrieben. Neu Ist auch die Vorschreibung der 
kontinuierlichen Messung von Quecksilber Im Rauchgas von Verbrennungs- und 
Mltverbrennungsanlagen. 

Die Mitverbrennung von Abfällen In Industneanlagen erfolgt derzeit vor allem In 
den Drehrohröfen der Zementlndustne, In den WIrbelschichtkesseln der Papier
und Zellstofflndustne sOWie der Holz verarbeitenden Industne und SägeindustrIe 
und In Kraftwerken. 

Gründe für den Abfallelnsatz sind einerseits die Nutzung des Energielnhalles der 
Abfälle (und damit In Abhängigkeit des Heizwertes eine gewisse Substitution von 
Brennstoffen), anderers8lts wirtschaftliche Uberlegungen. da aus der AbfallmIt
verbrennung Erlose erzielt werden können. Unter Umständen kann ein gewisser 
Prozentsatz der verbrannten Biomasse und Abfälle den erneuerbaren Energieträ
gem zugeordnet werden, wodurch höhere Erlöse aus dem Stromverkauf erzielt 
werden können. 

Bel der Mltverbrennung von Abfällen müssen vom Betrelber der Anlage v. a. Prob
leme durch Korrosion, die EInhaltung von EmiSSIonsgrenzwerten und die beste
henden VerwendungsmÖQllchkelten für festen Rückstände aus der Verbrennung 
berücksichtigt werden. 

Aufgrund der Deponieverordnung, welche die Ablagerung von unbehandeltem 
Klärschlamm ab dem Jahr 2004 untersagt, müssen zusätzliche Kapazitäten für die 
Vorbehandlung und Entsorgung von Klärschlamm geschaffen werden. 

Ein Bericht des Umweltbundesamtes (UMWELTBUNDESAMT, 2oo3a) gibt einen 
Uberbllck über das Aufkommen von Klärschlamm und die derz611 gängigen Prakti
ken zur Entsorgung und Verwertung in Österreich und stellt die Situation der 
Verbrennung und MItverbrennung ,n Abfallverbrennungsanlagen, kalOrischen 
Kraftwerken und industriellen Feuerungsanlagen dar. 

Aus Umweltschutzgrunden problematisch Sind bei der Mitverbrennung von Abfällen 
vor allem die Emissionen flüchtiger Schwermetalle (vor allem von QueckSilber) und 
von Dloxlnen/Furanen, da die Mltverbrennungsanlagen zumeist nicht mit entspre
chenden Abscheidevorrichtungen ausgestattet sind. Die Konzentration von Schad
stoffen Im Rauchgas wlfd In Vielen Fällen nur durch Verdünnungseffekte niedrig 
gehalten. Aufgrund der oftmals hohen Rauchgasvolumina können auch bei nur ge
ringfügiger Erhöhung der Schadstoffkonzentrationen Im Rauchgas die emittierten 
Frachten deutlich steigen. Die emittierten oder In Produkte verlagerten Schadstoff
Frachten können - unter Einhaltung von Emissionsgrenzwerten und Normen - be
trächtlich sein (Siehe Kapitel 3. t1 .3). 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat In einem Urteil vom 13.02,2003 (Rechts
sache C-2261OO bzw. C-4561OO) die Verbrennung von Abfällen In Zementanlagen 
als energetische Verwertung festgelegt. Allerdings müssen die Abfälle andere Ma
terialien ersetzen, damit dadurch natürliche Ressourcen erhalten bleiben. Weiters 
ist zu prüfen, ob der Hauptzweck der Maßnahme in der Energieerzeugung liegt. 
Dabei muss der größere Teil der Abfälle verbraucht und der größere Tell der frei
gesetzten Energie zurückgewonnen und genutzt werden, damit eine Verwertungs
anlage vorliegt. 

Im Gegensatz dazu nennt die AbfallrahmenrIchtlInie der EU (75/442/EWG) derzeit 
keine weiteren anlagenbezogenen Kriterien für Abfallverwertung. Eine Uberarbei
tung der Abfallrahmenrlchthnle Ist derzeit in Arbeit. 
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Künftig wird es darauf ankommen. dass Industrieanlagen. die nun zunehmend Ab
fälle verwerten dürfen. grundsätzlich die gleichen strengen Emissionsgrenzwerte 
wie Müllverbrennungsanlagen einhalten. Gleichzeitig muss verhindert werden. dass 
ein weit gefasster Verwertungsbegriff die Hintertüre eröffnet. dass Abfälle EU-weit 
In An lagen mit niedrigem Umweltstandard gelangen. 

3.10.3.6 Kohlendioxid-Emissionen aus Industrieanlagen und 
Vorbereitl,lngen auf den Emissionshandel 

Mit der Emlssionshandelsflchtlinie der EU (EH-RL. 2003/87/EG) wird eine gemein
schaftliche Regelung für direkte Emissionen aller unter das Kyoto-Protokoll fallen
den Treibhausgase aus den in Anhang I der EH-RL angeführten Ouellen einge
führt. Das Emissionshandelssystem wird am 1.1.2005 in Kraft treten. Die erste 
Phase des Emissionshandels ist 2005-2007. dabei werden vorläufig nur Kohlendi
oxidemissionen einbezogen. 

Die aggregierten CO2-Gesamtemissionen aus einer Datenerhebung der voraus
sichtlich unter die EH-RL fallenden Anlagen mit Datenstand 17.12.2003 sind in Ab
bildung 3.10-3 angegeben. Gemäß EH-RL werden CO2-Emissionen aus der 
Verbrennung von Biomasse mit dem Emissionsfaktor null gerechnet. Da die EH-RL 
jedoch keine Definition von Biomasse vorsieht. wurden CO2-Emissionen aus der 
Verbrennung von nicht standardisierten BrennstoHen (u. a. Biomasse. Abfälle. Se
kundärbrennstoffe etc.) getrennt erhoben. Der biogene Anteil wurden nach Betrei
berangaben vorläufig abgeschätzt und die biogenen Emissionen getrennt ausge
wiesen. 

Die Anteile an den CO.,-Gesamtemissionen (C02 aus Brennstoffen und Prozessen. 
ohne biogene Emissionen) bezogen auf die Jahre 1998-2001 sind in Box 3.10-
24_G ersichtlich. die Anteile an den biogenen Emissionen (nach Betreibeangaben) 
nach Zuordnung der FachverbändeNEÖ in Box 3. 1 0-25_G. 

Im Rahmen einer Grobklassifikation nach " Distance to Best Practise" wurde im 
Wesentlichen beurteilt. ob ein Betrieb Im Bereich der in den BAT-Referenz Doku
menten angegebenen BAT-Werte bzw. typischen Emissions- bzw. Verbrauchswer
len liegt oder diesen Bereich nicht erreicht (zu BAT-Dokumenten siehe Kapitel 
3.10.3.2). Falls ein Betrieb die BAT-Werte bzw. die typischen Emissions- und 
Verbrauchswerte nicht erreichte. wurden die Gründe dafür beim Betrieb nachge
fragt. 

Bei der Grobklassifikation sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

• Verfügbarkeit der Vergleichswerte: Es liegen nicht in allen BAT-Dokumenten 
spezifische Kennwerte für den Energieeinsatz in analoger Art vor. 

• Die überwiegende Anzahl der Industriesektoren in Österreich ist nicht homogen. 
sodass Vergleiche Innerhalb der Sektoren nicht zulässig sind. 

• Die Anforderungen aus den BAT-Dokumenten können unterSChiedlich sein. Ein 
BAT -Wert stellt höhere Anforderungen an die Betriebe als ein typischer EmiSSI
ons- bzw. Verbrauchswert. Damit sind wiederum Vergleiche von Sektoren unter
einander nicht zulässig . 

Box 3.1G-22 E: 
EmIssIonshandeIssys
tem 

Box 3.1 G-23_E: 
Oatenerhebung für den 
Emlsslonsh8ndel 

Box 3.1G-24_G: 
Sektorzuordnung 

Box 3.1G-25ß: 
Biogene Emissionen 

Box 3.1G-26ß: 
Oislanc:e 10 Best Praellse 
- Rahmenbedingungen 
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Ausgehend von Betrieben, für welche Vergleichswerte verfügbar waren, lagen be
zogen auf die GesamtemissIonen (Mittelwert 1998-2001) bel etwa 68-75 ~o die 
Vergleichswerte im Bereich der BAT -Werte bzw. der typischen Emissions- und 
Verbrauchswerte oder der Kennwerte der sonstigen Referenzllteratur. Der Bereich 
ergab sich aus Annahmen. welche u. a. aufgrund von nicht eindeutigen Abgren
zungen Im BAT -Dokument für eine Beurteilung herangezogen werden mussten. 

Bezogen auf die GesamtemissIonen werden bel etwa 25-32 0/0 die BAT-Werte bzw. 
die typischen Emlssions- und Verbrauchswerte oder die Kennwerte der sonstigen 
Referenzliteratur nicht erreicht. Bei diesen Betrieben erfolgte eine Rückfrage nach 
den Hintergründen zu diesen Abweichungen. Die weitaus überwiegende Anzahl der 
von den Betrieben dazu angegebenen Begründungen für diese Abweichungen sind 
plausibel und wurden daher als "erklärbar" eingestuft. Der überwiegende Antei l der 
Abweichungen trat In Sektoren auf . zu welchen BAT-Werte verfügbar sind. 

3.10.3.7 Medienübergreifende Umweltkontrolle in 
ausgewählten Gebieten 

Die UmweltsItuation vierzehn ausgewählter Gebiete mit Industrieller Tätigkeit wurde 
anhand verfügbarer Daten beschrieben. Die Beschreibung der UmweltsItuation er
folgte medienübergreifend (Luft. Wasser. Boden) und an hand geeigneter Wlfkob
lek1e. Der Zusammenhang und die zeitliche Entwicklung der Emissionen aus den 
Industrieanlagen, der Immissionen und der Umweltbelastungen wurden soweit 
möglich, und soweit möglich In Bezug zu den betrachteten Industrieanlagen. aufge-
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zeIgt. Ebenso wurden bestehende Informahonsdefizlte und allfälhger Handlungsbe
darf herausgearbeItet. 

Zehn GebIete wurden bereIts beschrieben (UMWELTBUNDESAMT, t992) . Im Fol
genden sInd dIe wesentlIchen Ergebnisse zu den einzelnen Standorten der aktuel
len Erhebungen (UMWELTBUNDESAMT, 2004) dargestellt. 

In vIelen der untersuchten GebIete führte eIne Reduktion der EmIssIonen In Luft 
und Wasser zu eIner nachweIsbar deuthchen Verbesserung der ImmIssionssituati
on (Insbesondere bel S02' Staub, Hel, BSB und AOX) und eIner geringeren Belas
tung der Wirkoblekte. DIe Datenlage beI Parametern mIt gesetzhchen Mess- und 
Benchtspfhchten Ist besser und eInheItlicher als bel anderen, beispIelsweIse 
Schwermetallen, flüchtigen organIschen Verbindungen und persIstenten organI
schen Verbindungen Immissionsseitig sind ntcht Immer geeIgnete Luftmessstellen 
für eine verursacherbezogene Bewertung vorhanden. Bel Grundwasser geben dIe 
Messstellen der Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV) mIt eInem grobma
schlg flachendeckenden Messnetz eInen guten Überblick; verusacherbezogene 
Messstellen fehlen mIt Ausnahme von Sonden zur Altlastenuberwachung. Bel 
Oberflächengewässern lagen dem Umweltbundesamt nur WGEV-Daten vor. DIe 
WGEV-Messstellen haben dIe laufende flächendeckende Untersuchung der QualI
tät von Grundwässern und Flteßgewässern zum ZIel und konnen daher nur bedIngt 
- In AbhängIgkeit von Ihrer Lage - Auskunft über verursacherbezogene Belastun
gen geben. In eInIgen Fällen fuhren neben den ProduktIonsanlagen werkseIgene 
Deponten oder eIne Altlast am Standort zu bedeutenden Umweltbelastungen. EtlI
che betrachtete Altlasten konnten in den letzten zehn Jahren erfolgreIch santert 
werden, bel manchen besteht weIter SanIerungsbedarf. Untersuchungen der Belas
tung von Wtrkoblekten In Verursachernähe lIegen für eInIge Schadstoffe und Ge
bIete vor: ZeItreIhen SInd - mIt Ausnahme der Fichtennadeluntersuchungen nach 
Forstverordnung - kaum verfugbar. In zahlreichen GebIeten SInd Untersuchungen 
von WtrkobJekten ntcht ausreIchend vorhanden, um eIner Beurteilung der Belas
tungssItuatIon gerecht zu werden. 

DIe BereItschaft der Unternehmen Umweltdaten zur Verfügung zu stellen und auch 
deren PublikatIon zuzustImmen ISt In VIelen Fällen mIt hoch zu bezeIchnen; in sehr 
wentgen Fällen als verbesserungswürdig einzustufen. Die GenehmIgungspraxIs In 
ÖsterreIch weIst hInsIchtlIch geregelter Parameter und Emissionsgrenzwerte regI
onale Unterschiede auf In eIntgen Fällen wurden ZeItraume von bIS über zehn Jah
ren von der KenntnIs notwendIger Maßnahmen bIS zu deren Umsetzung bzw. ge
planter Umsetzung festgestellt. Auffallend war, dass dIe meIsten Umweltschutz
maßnahmen an Industneanlagen unmittelbar auf Gesetze und Verordnungen bzw. 
deren Umsetzungsfnsten zurückführbar waren. 

Die Datenlage bel betnebhchen Abfallen kann zum uberwiegenden Tell als gut be
schneben werden; AbfallwIrtschaftskonzepte liegen ntcht immer vor. Angaben zur 
weIteren Behandlung der wesentlichen Abfälle liegen nur zum Tell vor. DIe rechts
konforme Bezeichnung Verwertung oder Entsorgung bereItete Im Zuge der Erhe
bungen oft SchWIerigkeIten. 
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Arnoldstein-Gallitz (Kärnten) 

Im Gemeindegebiet Arnoldsteln befinden sich sämtliche Betnebsanlagen auf dem 
Industnepark EURO NOVA, welcher an den Gallitzfluss grenzt. Die für das MUK
Projekt wesentlichen Anlagen sind: ABRG (Asamer-Becker Recycling GmbH), 
BMG Metall und Recycling GmbH und Chemson Polymer Additive AG . 

Die BMG Metall und Recycling GmbH ISt fur den Großteil der gasförmigen Indus
tnellen Emissionen am Standort verantwortlich . Eine wesentliche Minderung der 
Emissionen an S02' StaUb und gasförmigen SChwermetallen konnte durch Umstel
lung der Pnmärblelproduktlon auf Sekundärblei (1993 abgeschlossen) erreicht 
werden. Eine deutliche Abnahme der SchwefelgehaJte In den Nadeln in enger Kor
relation mit der Abnahme der Schwefelemission wurde nachgewiesen. Ebenso 
führte der Einbau von Gewebefiltern zu einer Reduktion der GesamtstaubemissIo
nen. Da von der BMG Metall und Recycling GmbH vermehrt KunststoffrestfraktIo
nen (biS zu 50 0

0) als Zusatzbrennstoff In den Kurztrommelofen eingesetzt werden, 
sollten DIoxInemissionsmessungen durchgeführt werden. Die S02-Emlsslonen der 
Kurztrommelöfen könnten durch Brennstoffwechsel oder/und Emissionsminde
rungstechnologlen weiter gesenkt werden. Bodenuntersuchungen, Luftgüle- und 
DeposItionsmessungen welsen auf eine hohe Belastung des Industnestandortes, 
vor allem durch Blei und Cadmium hin. Im Nahbereich des Werkes wurden auch In 
Fichtennadeln extrem hohe Blel-, Cadmlum-, Zink- und Kupfergehalte festgestellt , 
die teilweise ein Vielfaches über Gehalten unbelasteter Gebiete liegen. 

Nach Angaben der BMG Metall und Recycling GmbH sind derzeit keine behördli
chen Abwassermessungen laut Bescheid vorgesehen. Über die Inhaltsstoffe der 
Abwässer, die Art der Abwasserbehandlung und die Einleitung der Abwässer In den 
Vorfluter gibt die Umwelterklärung des Unternehmens keine Auskunft. In der Ab
wasserreinigungsanlage der ABRG werden Abwässer des WIrbelschichtreaktors 
und SIckerwässer der Depome gereinigt und direkt eingeleitet. 

Analysen von WGEV-Fließgewässer-Qualitätsdaten ergaben, dass Konzentratio
nen an Blei , Zink und Cadmium an der Unterlieger-Messstelle Arnoldsteln häufig 
die Grenzwerte laut Entwurf der Immissionsverordnung (kurz I-VO) überschreiten. 
Darüber hinaus treten Grenzwertüberschreitungen für die Parameter Kupfer. Ni
ckel , Arsen und Chrom auf. Der Industriestandort wurde als Altlast Im Altlastenatlas 
ausgewiesen. Oie Ablagerungen am Industnestandort welsen hohe Schwermetall
gehalte auf und beeinträchtigen lokal das Grundwasser. Von 1994 bis 2001 wurden 
Sicherungs- und Samerungsmaßnahmen durchgeführt. Die 1996 begonnene 
Grundwasserbewelsslcherung ISt im vollen Umfang weiterzuführen. 

1999 wurden von der BMG 8.100 t Kurztrommelofen-Schlacke deponiert, dem 
Umweltbundesamt nicht bekannte Mengen an Bleikrätze und Bleiasche, Stauben 
sowie Bleischlamm wurden thermisch verwertet. Die als mcht gefährlicher Abfall 
geltenden 790 t KunststoffrestfraktIon der BMG wurden 1999 zu Je 50 00 deponiert 
bzw. intern thermisch verwertet. Verunreinigte mcht gefährliche Elsen- und Stahlab
fälle wurden ebenso thermisch verwertet. Bel der Asamer-Becker Recycling GmbH 
fallen keine extern zu entsorgenden gefährlichen Abfälle an; die Abfälle werden 
vermischt und ausgestuft und auf der betnebselgenen Reststoffdeponie gelagert. 
Die mengenmäßIg bedeutendsten gefährlichen Abfälle der Chemson Polymer Addi
tive AG (Bleisulfat, Bleisalze und sonstige NE-metallhaltige Stäube) werden der 
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BMG übergeben Der Rest an gefährlichen und nicht-gefährlichen Abfällen wird 
entweder extern thermisch oder stofflich oder Intern stofflich verwertet. 

Brixlegg (Tirol) 

Das Betnebsgelande des Werks Brixlegg liegt am rechten Ufer des Inns Im Orts
gebiet von Bnxlegg In Tlrot. Emlssionsseihge Maßnahmen des Werks Bnxlegg 
(Gewebe filter, regeneralive Nachverbrennungsanlage, Sprühwäscher) fü~rten sM 
1989 zu einer Verminderung der Emissionen In die Luft (Staub Inkl. Schwermetalle, 
organische Schadstoffe Inkl. Dioxine, S02)' Für PCDD/F-Emlsslonen gilt ein 
Grenzwert gemäß Bescheid von 0,9 nglNm3 nach dem Schachtofen, dieser wird 
eingehalten. Eine Anpassung des Grenzwertes für PCDD/F-Emlsslonen an den 
Stand der Technik (EU BAT-Dokument: 0,1-0,5 nglNm3

) wird empfohlen. Immlssl
onssMlg wurden 2001 die Grenzwerte des IG-L von S02' PM10 und Blei Im 
Schwebestaub eingehalten. Die StaubnIederschlagsmessungen der Landesforstdi
rektion Tlrot ergaben Überschreitungen der Parameter Blei , Kupfer und Cadmium. 
Ein Rückgang des Schwefetgehalts In den Nadeln Im Raum Bnxlegg und Umge
bung ist erkennbar. Die Konzentraiionen von Cu, Pb, Zn, As und Cd (Messungen 
von 1999-2001) sind die in Osterreich am hochsten vorgefundenen Schwermetall
gehalte In Moosen, Insgesamt kann jedoch von einer starken Abnahme der Kon
zentrationen gegenüber 1990 ausgegangen werden. 

Ende 2001 wurde die neue Abwasserrelnlgungsanlage In Betneb genommen. Mes
sungen Im Jahre 2003 ergaben keine Grenzwertüberschreitungen der Abwasser
emissIonsverordnung (BGBI. Nr. 889/1995), deren Grenzwerte seit Ende Dezember 
2001 einzuhalten sind. An den WGEV-Fheßgewässer-Messstellen (Ober- und Un
terlleger) überschreiten die Konzentrationen an Kupfer und Nickel vereinzelt den 
Grenzwert laut Entwurf I-VO. An den WGEV-Grundwasser-Messstellen wurden Im 
Bereich des Industriestandorts keine Überschreitungen des Schwellenwertes laul 
Grundwasserschwellenwertverordnung I. d. g. F. festgestellt. 

Bel den Montanwerken Bnxlegg Sind 2002 35.000 t gefährlicher und rund 1.500 t 
nicht gefährlicher Abfall angefallen. Die bedeutendste Menge nicht gefährlichen Ab
falls (Ofenausbruch aus metallurgischen Schlacken) wird Intern verwertet bzw. ent
sorgt. Ebenso wird der mengenmaßlg größte Anteil gefährlichen Abfalls _Schlacken 
aus NE-Metallschmelzen" intern verwertet bzw. entsorgt. Die Schachtofenschlacke 
der Montanwerke Bnxlegg wird ausgestuft und als Sandstrahlgut verkauft. FIlter
staube der Schachtofenanlage und des Konverters werden extern verwertet , der 
FIlterstaub des Anodenofens wird Wieder im Schachtofen eingesetzt. 

Donawitz (Steiermark) 

Donawltz ISt ein StadMl1 von Leoben und liegt In einer inneralpinen Tallage an der 
Elnmundung des Vordernbergerbaches In die Mur. Die vier wesentlIChen Betnebe 
Sind die voestalplne Stahl Donawltz GmbH, die voestalplne Schienen GmbH, die 
voestalplne Austna Draht GmbH-Watzwerk Donawltz und der Energiepark Dona
WitZ. Die voestalplne Stahl Donawltz GmbH setzte aufgrund der seit Juni 2002 gel
tenden gesetzlichen Vorschnften (BGBI. 11 1997/160 und BGBI. 11 1997/163) ver
schiedene EmissIonsmInderungsmaßnahmen. Der Umbau zum Kompaktstahlwerk 
fuhrte zu effiZienterer Energienutzung. Ebenso wurden bestehende Abluftreini
gungsanlagen erneuert ; an der Sinteranlage wurde ein Gewebefilter Installiert. Mit 
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den am Stahlwerk durchgeführten Maßnahmen konnten die S02-, CO2-. Staub- und 
Schwermetallemissionen am gesamten Standort reduziert werden. Immissionssei
tig ist zwar ein Rückgang der SChadstoffkonzentrationen (Staub, CO, SO,. NO" Pb. 
Cd) zu erkennen, dennoch kam es teilweise zu Überschreitungen der Immissions
grenzwerte (200t: Überschreitung des Grenzwerts der Staubdeposition). Im öster
reichweiten Vergleich traten in Werksnähe erhöhte Werte bei ImmIssionsmessun
gen von Staubniederschlag, CO und Dioxin auf . Aus dem Stadtgebiet tritt ein star
ker Transport von NO. auf. Seit t 999 liegen die Jahresmittelwerte deutlich unter 
dem Schnitt der 90er Jahre. Durch die Reduzierung der Toleranzmarge für NO, bis 
zum Jahr 2012 kann es im Raum Donawitz bei gleich bleibenden Emissionswerten 
zu Immissions-Grenzwertüberschreitungen kommen. Bei der Untersuchung der Pa
rameter Schwefel . PCB. PCDDIF und Schwermetalle an Fichtennadeln im Zeitraum 
1985-2001 in der näheren Umgebung des Werks weist Donawitz gegenüber unbe
lasteten Gebieten erhöhte Werte auf. Für Schwefel und Schwermetalle ist dies das 
am stärksten belastete Gebiet Österreichs. Positiv ist die Abnahme des Schwefel- . 
Eisen-. Blei- , Cadmium-, und Zinkgehalts in den Nadeln im Bezirk Leoben im Zeit
raum 1995 bis 2001 anzumerken. Als äußerst problematisch sind die hohen 
Quecksilbergehalte in Moosen und Fichtennadeln einzustufen. Die Schwermetall
freisetzung (Chrom , Blei , Cadmium) der Halden durch Staubentwicklung stellt ein 
Problem dar, das einer dringenden Überlegung zur Lösung (z. B. Minderung der dif
fusen Staubemissionen) bedarf . 

Oie Abwasserwerte liegen vor der Einleitung in den Vorfluter unterhalb der Grenz
werte laut Einleiterbescheid. Bei der rein mechanischen Abwasserreinigungsanlage 
sind in den letzten 10 Jahren keine wesentlichen Änderungen vorgenommen wor
den. Geplant sind Maßnahmen zur Minderung des Schwermetalleintrages und der 
Kohlenstofffracht zur Einhaltung der ab 2005 auch für Altanlagen geltenden Ab
wasseremissionsverordnung für die Eisen- und Metallindustrie. An der WGEV
Unterlieger-Fließgewässer-Messstelie Leoben überschreiten die Konzentrationen 
der Parameter Cadmium. Zink, Kupfer und Blei deutlich die Grenzwerte laut Ent
wurf der I-VO. Die hangabwärts der Deponie gelegenen Quellwässer zeigen eine 
stark erhöhte Gesamtmineralisation. an mehreren Quellen sind die Parameter 
Ammonium. Nitrit, Sulfat , CSB. Blei, Chrom, Aluminium, Barium und leicht flüchtige 
CKW fallweise erhöht. Obwohl mit der Sicherung der Deponie 1990 begonnen wur
de, kommt es durch die Schwermetallbelastung der Halde zu einer massiven Be
einträchtigung der Quellwässer unterhalb der Halde. An den WGEV-Grundwasser
Messstellen wurden im Bereich des Industriestandortes vereinzelt Schwellenwert
überschreitungen bei den Parametern Zink. Eisen, Chloroform und Trichlorethen 

festgestellt. 

Fast die Gesamtheit der gefährlichen Abfälle (2001 /02: 35.500 t) der voestalpine 
Stahl Donawltz GmbH bestand aus .. Stäuben, Aschen. Krätzen aus sonst. 
Schmelzprozessen", welche auf der betriebseigenen Deponie abgelagert wurden. 
Die Summe nicht gefährlicher Abfälle betrug im Jahr 2001 rund 314.000 t und be
steht zu zwei Drittel aus "Konverterschlacke". Diese wird teilweise zur Rückgewin
nung von Eisen aufbereitet. Die gefährlichen Ablälle der voestalpine Schienen 
GmbH (2001/02 gesamt 265 t, davon hauptsächlich synthetiSChe Kühl- und 
Schmiermittel sowie Ölgatsch) werden extern entsorgt. Im Jahr 2001 /02 fielen rund 
35.000 t nichl gefährlicher Abfälle (davon über 70 % Schrott) an. Rund 8.000 t Zun
der werden zum Teil in der Sinteranlage der voestalpine Stahl Donawitz GmbH als 
Eisenträger wieder eingesetzt. Eine Prüfung für einen eventuellen Einsatz von Zun
der in der Zementinduslrie ist im Gange. Bei der voestalpine Austria Draht sind im 
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Jahr 2000/01 1.692 t gefährliche Abfälle (hauptsächlich Säuren, Säurengemische, 
anorganisch), 55 t nicht gefährliche Abfälle und rund 24.200 t Altstoffe (davon rund 
21 .350 t Schrott wIedereIngesetzt In Hochofen und E-Ofen) angefallen. 

Lend (Salzburg) 

Lend liegt an der Mündung der Gasteiner Ache In die Salzach. Der wesentliche An
teil an Emissionen der Industne am Standort Lend wird von der Aluminium Lend 
GmbH & Co KG verursacht. Durch die Schließung des Elektrolysebetnebs 1992 
und dem Umstieg auf reine Sekundäraluminiumerzeugung kam es zu einer deutli
chen RedukliOn der Emissionen. Aufgrund der Umstellung des Energletragers von 
Heizöl leicht auf Erdgas bzw. Flüssiggas und durch verbesserte Brennertechnolo
gien bel den Ofen erfolgte eine Reduktion der EmissIonsfrachten an SO" NO" 
Staub, CO und CO, von 1998 bis 2001 . Die Reingaswerte der Aluminium Lend 
GmbH & Co KG (Werk 2) für HCI, HF, DIoxine und CO liegen unter den behördlich 
festgesetzten Grenzwerten. Als DefiZit ISt anzumerken, dass KonzentraliOnsmes
sungen der Emissionen von Staub, SO" NO" org. C und CO. dem Umweltbundes
amt nicht zur Verfügung gestellt wurden. Die Abgase der Ofen des Werkes 3, In 
dem nur blanker Schrott eingesetzt Wird , werden ohne EmIssIonsmInderungsmaß
nahmen über einen gemeinsamen Kamin abgeleitet. Dem Umweltbundesamt lie
gen keine aktuellen Messwerte und Bescheidwerte zu Werk 3 vor. ImmIssIonsmes
sungen von SO" NO" Staubniederschlag, Blei und Cadmium ergaben keine Über
schreitungen der gesetzlichen Grenzwerte. Seit Schließung der Elektrolyseanlage 
Im Jahre 1992 kann keine Fluorbelastung In den Nadeln mehr festgestellt werden. 
Auch bel Schwefel (Nadel analyse) sind keine Überschreitungen der Grenzwerte Im 
Raum Lend feststellbar. 

Die Grenzwerte der Abwasseremissionsverordnung (BGB!. Nr. 889/1995) Sind seit 
Ende Dezember 2001 einzuhalten. AbwasseremissIonen sowie Bescheidwerte lie
gen dem Umweltbundesamt nicht vor. Die Konzentrationen an Cadmium, Blei, 
Chrom , Kupfer. Nickel und Zink liegen an der WEGV-Unterlieger-Flleßgewässer
Messstelle teilweise über den Grenzwerten laut Entwurf der I-VO. Die WGEV
Grundwasser-Messstellen liegen nicht Im Einflussbereich des Industnestandortes. 

Die wesentlichen Abfälle der Sekundärschmelzerei Lend sind die nicht gefährlichen 
Abfälle Krätze (1 460 Va) und Ofenausbruch (70 Va) sowie die gefährlichen Abfälle 
FIlterstaub (8 Va) und Öl-Wassergemlsche (50 Va) . Der Ofenausbruch und die FII
terstaube werden über eine EntsorgungsfIrma entsorgt . Die Krätze Wird an die Me
tailindustne verkauft und dort zu Aluminium verarbMet. 

Ranshofen (Oberösterreich) 

Ranshofen ISt der südliche Stadtteil von Braunau am Inn. Am Standort Ranshofen 
befinden Sich folgende ProduktionsfIrmen der Austna Metall Aktiengesellschaft 
(AMAG): Aluminium casting GmbH. Aluminium rolling GmbH, Aluminium extruslon 
GmbH sowie die Austna Alu-Guss GmbH Die Emissionen In die Luft am Standort 
Ranshofen haben Sich nicht zuletzt aufgrund der Schließung des Elektrolysebetne
bes 1992 stark redUZiert. Des Weiteren sind nachgeschaltete EmIssIonsmInde
rungsmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik (Nachverbrennung Im 
Closed Weil Ofen, Schlauchfilteranlage mit Sorballtdosierung. Trockensorption mit
tels Blcarbonat und Aktivkoks) zur Reduktion von Staub. org. C. DIoxinen und sau-
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ren Gasen verantwortlich . Auffallend hoch Ist die KonzentraliOn von organischem C 
des Drehklppofens der Aluminium casting GmbH; laul Unternehmen Ist zur Reduk
tion eine Nachverbrennung der Abgase geplant. D,ox,nmesswerte des Closed Weil 
Ofens hegen welt unter dem vorgeschnebenen Bescheidwert. Die Emissionsfakto
ren von org. C, NO" Staub, HF und CI stiegen von 1998 bis 2001 bel den am 
Standort tätigen Industnebetneben um das 2-4fache. Immlsslonsseltlg wurden ge
setzlich vorgeschnebene Grenzwerte eingehallen. FlJr Schwermetalle und PM 1 0 
hegen Jedoch keine ImmissIonsmesswerte vor. Überschreitungen der Fluorgrenz
werte In den Nadeln nahmen deutlich ab und werden nur mehr vereinzelt festge
stellt. Ein erhöhter Eintrag alumlnlumhältlger Stäube in Nadeln konnte festgestellt 
werden. Es gibt jedoch weder einen gesetzlich vorgeschnebenen EmIssIonsgrenz
wert für Aluminium noch werden AluminIumemissIonen gemessen. Bel den 
Schwermetallen wurden bel Blei und Cadmium leicht erhöhte Gehalte festgestellt. 
Bel Bodenuntersuchungen wurden erhöhte, In Werksnähe signifikant zunehmende, 
PAH-Gehalte festgestellt. Ebenso Sind die Fluondgehalte der Böden im Bereich 
Ranshofen als erhöht einzustufen, einige Messstellen welsen außerdem be las
tungsverdachtlge BleikonzentratIonen auf. 

Betreffend die AbwasseremissIonen kam es im Zeitraum 1998 bis 2001 zu einer 
Steigerung der Chlond-, Phosphat- und Kohlenwasserstoffkonzentration Im Abwas
ser. Emissionsmesswerte von Schwermetallen liegen dem Umweltbundesamt nicht 
vor. WGEV-Qualltatsdatenerhebungen ergaben an der Unterlieger-Messstelle teil
weise Überschreitungen der Konzentrationen an E,sen und Zink über die Grenz
werte laut Entwurt der I-va. S8I1 Beginn der SIcherungsmaßnahmen der Betriebs
deponie Im Jahre 1990 konnte eine starke Reduktion der Belastungen (um mehre
re tOer Potenzen) des lokalen Grundwassers erreicht werden. Die Grundwasser
qualItät Im Abstrom der Altablagerung konnte 200 1 weitgehend wiederhergestellt 
werden. 

Die mengenmäßIg bedeutendsten gefährlichen Abfalle der AMAG-Betnebe Sind 
Salzschlacken (35.000 t aus Aluminium casting GmbH) sowie Krätzesleb- und 
-flterstaub (1.300 t) . Diese werden an ausländische Verwertungsbetnebe weiterge
geben. Ein Teil des FIlterstaubs der Abgasreinigung der Drehtrommelöfen wird in
tern als Additiv Im Vortllter der Abluftreinigung eingesetzt, der Rest wird extern ent
sorgt. Die größte Menge an nicht gefährlichen Abfällen (9.250 t) macht Krätze aus. 
Sie wird nach ertolgter Aufbereitung verkauft. 

Treibach-Althofen (Kärnten) 

Trelbach-Althofen hegt Im Bezirk St. V811 an der Glan am Nordrand des Krappfel
des an der Gurk Im Flussgebiet Drau. Dort befinden sich die Treibacher Industrie 
AG (TREIBACHER) und deren JOlnt-Venture AktIvsauerstoff GmbH. Aufgrund um
fangreicher Sanierungsmaßnahmen der TREIBACHER von Ende der 80er Jahre 
bis Anfang der 90er Jahre Im Bereich der LuftemissIonen konnte eine Verringerung 
der in die Luft emittierten Schadstoffe (z. B. Staub, Schwermetalle, NH3) erreicht 
werden. Im Juli 2003 wurde bel der Nlckelröstanlage eine Rauchgasentschwefe
lungsanlage zur Reduzierung der SO,- und HCI-Emlsslonen In Betneb genommen. 
Die Wichtigsten Staubemittenten Sind die VanadiumoxIdanlage und der Bereich 
Ferrolegierungen. Ein Großteil der diffusen StaubemissIonen gelangt durch Dachla
ternen nach außen. Die mengenmaßlg bedeutendsten Schwermetallemissionen 
Sind In fallender Reihenfolge Vanadium, Molybdän, Wolfram , Chrom, Nickel. Weite
re bedeutende Emissionen Sind Fluor und Bor. Immisslonsseitige Messungen spie-
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geln diese Tatsache wider. Das IG-L begrenzt jedoch keine SChwermetallemIssio
nen außer Blei und Cadmium, bei belden wurden die Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten. Immissionsmessungen von Molybdän und Wolfram sowie von SO, 
und NO, fanden nicht statl. Die Verminderung von Schadstofffrachten spiegelt sich 
auch bei den Wirkobjekten wieder. Im Zeitraum 1985-2002 kam es bel Nadeln und 
Moosen zu einer Abnahme der Parameter Schwermetalle (Ausnahme: Co und Cu 
in Moosen), S und CI. Dennoch zeigt der Vergleich mit unbelasteten Gebieten deut
fich überhöhte Vanadium- , Molybdän-, Chrom- und Nickelgehalte in Moosen und 
Nadeln. 

Von 1997 bis 2001 haben sich die Emissionen aus der Abwasserreinigungsanlage 
die Jahresfrachten an Ammonium vervierfacht, der Anteil an Molybdän ist auf das 
Siebenfache gestiegen, Im Jahr 2002 wurde eine verstärkte Ammoniakstrippe in 
Betrieb genommen, um den seit April 2001 strengeren NH,-Grenzwert einzuhalten. 
Aktuelle Messwerte liegen dem Umweltbundesamt keine vor. Bei den Abwasserin
haltsstoffen hat sich der Borgehalt um ein Drittel erhöht. der Nickelgehalt und der 
TOC-Gehalt haben Sich deutlich verringert. Die Konzentrationen an Bor und Am
monium in der Gurk lagen 2001 /2002 an der WGEV-Unterlieger-Messstelle we
sentlich höher als an der Oberlieger-Messstelle und überschritten zum Tell die 
Grenzwerte laut Entwurf der I-VO. Kupfer, Chrom- und Nickel-Konzentrationen 
überschritten von 1991 bis 2000 sowohl an der Ober- als auch an der Unterlieger
messstelle teilweise den Grenzwert laut Entwurf der fmmissionsverordnung , Der 
Grundwasserabstrom der Deponie wies erhöhte Werte bei elektrischer Leitfähig
keit, Chlorid , Sulfat, Natrium, Bor, Chrom und zeitweise Molybdän und Vanadium 
auf. Durch Sicherungsmaßnahmen an der Deponie konnten die Gehalte an Chlorid 
und Sulfat im Grundwasser gesenkt werden. Als Defizit ist anzumerken, dass Va
nadium, Molybdän und Wolfram, die im Deponiesickerwasser bzw. in den Eluaten 
zum Teil erhöhte Werte zeigen, im Porengrundwasser nicht untersucht werden. Ei
ne Erweiterung des Grundwasserbeweissicherungsprogramms und die Errichtung 
zusätzlicher Messstellen sind empfehlenswert. An den WGEV-Grundwasser
messstellen treten Überschreitungen der Schwellenwerte laut Grundwasserschwel
lenwertverordnung von Chrom und Bor auf. Ein Zusammenhang der Verschmut
zung mit der Deponie Roßwiese ist nahe liegend. 

Seit August 1993 werden jährlich rund 70,000 t nicht gefährliche betriebseigene Ab
fälle wie Schlacken, Ofenausbrüche und Schlämme auf der eigenen Deponie abge
lagert . Von rund 575 I extern entsorgten gefährlichen Abfällen der TREIBACHER 
entfallen rund 430 t im Jahr 2001 auf "Filterstäube, NE-metallhaltig", der verbleiben
de Rest im Wesentlichen auf "Bariumsalze". Von ca . 550 t extern entsorgten nicht 
gefährfichen Abfällen entfallen rund zwei Drittel auf "Bauschutt und/oder Brand
schutt" und ca . ein Drittel auf "Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle". 

St , Pölten (Niederösterreich) 

Der In SI. Pölten dominierende industrielle Emittent , vor allem in Hinblick auf ge
ruchsmtensive Schwefelverbindungen, ist die Glanzstoff Austria GmbH. Das Be
tnebsgelände hegt vom Stadtzentrum aus nördlich an der Traisen. Die Emissionen 
der Glanzstoff Austria GmbH an H,S und CS, konnten durch Abgasreinigungsanla
gen seit 1998 um ca. 80 °'0 gesenkt werden. Seit 2003 werden H2S, CS2 und S02 
immissionsseitig mit neuen Messgeräten direkt gemessen, Die Messergebnisse 
der maximalen Tagesmittelwerte und des maximalen Halbstundenmittelwertes lie
gen bei CS, über den WHO-Richtwerten. Die Grenzwerte der IG-L für S02 wurden 
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Im Jahr 2001 In St. Polten eingehalten; dIe ImmIssIonsbelastung Ist Im osterreich
weIten Vergleich jedoch sehr hoch. 

Betreffend dIe Abwasseremissionen Ioegen die EmIssIonswerte der bIologischen 
Abwasser- und RecyclInganlage Im Jahr 2002 unter den vorgeschriebenen Grenz
werten . DIe Im Rahmen der WGEV In der Tralsen erhobenen QualItätsdaten erga
ben erhöhte Konzentrationen an Sulfat und Natroum an der Unterlieger-Messstelle 
Im VergleIch zur Oberileger-Messstelle. Vor allem die Sulfat-Konzentrationen über
schreIten häufig den Grenzwert laut Entwurf der I-VO. Durch Sickerwässer der Be
troebsdeponle kam es zu eIner (lokal begrenzten) BeeinträchtIgung des Grundwas
sers durch erhohte Mlnerallslerung, Schwermetalle, organIsche AnteIle und Schwe
felverbIndungen. Die Betroebsdeponle wurde minierweile geräumt und entsorgt. Die 
GrundwasserbeweIssIcherung ist noch nIcht abgeschlossen. 

Bel der Glanzstoff Austroa GmbH fIelen 2001 rund 71 t gefährlichen Abfalls an, wo
beI dIe belden Abfälle .Laugen und LaugengemIsche mIt anwendungsspezIfischen 
Beimengungen· und .Salze, nitrat- u. nltrothaltlg" die beiden wesentlichen Verursa
cher reprasentleren . Schlamm aus der Abwasserbehandlung (2.300 t) wurde 2001 
ausgestuft und trägt zusammen mit rund 400 t Abfällen aus der Zelluloseregenerat
faserherstellung wesenlhch zur Gesamtsumme von 3 11 0 t nIcht gefährlichen Ab
falls bel. 

linz (Oberösterreich) 

Die relevanten Industriebetroebe sInd voestalpine Stahl L,nz GmbH, Agrollnz Mel
amIn International GmbH (AMI) und DSM Fine Chemlcals Austroa Nfg GmbH & Co. 
KG. DIe Industroezone der Stadt Lonz grenzt direkt an dIe belden Flüsse Traun und 
Donau. 

DIe seIt 1985 umgesetzten Maßnahmenpakete der In Lonz ansässIgen Großindust
roe führten vor allem zu BegInn der 90er Jahre zu eIner deutlichen Reduktion von 
Staub-, NO,- und SO, -Emissionen. Gründe für die deutlIche Reduktion der NO,
EmISSIonen sInd SanIerungsmaßnahmen im BereIch ChemIe insbesondere In der 
Salpetersäureherstellung und Maßnahmen in den Bereichen Kraftwerk und Warm
walzwerk der voestalplne Stahl Lonz GmbH. SeIt 1996 kam es wIederum zu eInem 
AnstIeg der NO,-Emlsslonen, welcher ,m Wesenlhchen auf eIne gesteIgerte Pro
dukloon der voestalplne Stahl L,nz GmbH zurückzuführen seIn durfte. Wesentliche 
Staubreduktionsmaßnahmen seIt 1990 umfassen bei der voestalplne Stahl L,nz 
GmbH die Sinteranlage, die Kokerei und das Stahlwerk und ,m Bereich Chemie die 
Harnstoff-, Ammonlumnltrat- und Düngemllleiherstellung. Insgesamt wurden Im 
Zeitraum 1990-2002 die Staubemissionen des BereIchs Chemie um rund 75 0 '0 re
dUZIert. In Folge der Brennstoffumstellung und SanIerungsmaßnahmen In den Be
reIchen KokereI und Schwefelsäureanlage konnten dIe SO,-Emlsslonen von 1990-
1992 um mehr als 60 0

0 gesenkt werden. SeIt 1993 ISt wIederum eIn deutlicher An
stIeg zu erkennen. DIe Großlndustroe am Standort ISt eIn wesentlicher Verursacher 
von TreIbhausgasen In Osterrelch. EIn erheblicher AnteIl der Industriellen CO, 
EmISSIonen In Osterreich stammt von der voestalplne Stahl GmbH. EmISSIonen an 
N,O aus der Salpetersäureproduktion der AMI GmbH werden seIt Herbst 2003 mit 
der weltweIt ersten großtechnIsche Anlage zur kombinIerten N, O- und NO,
Minderung erheblich reduziert. Bei den Luftschadstoffen Schwebestaub, PM 1 0, 
SO, und CO belegen Messungen eInen deutlichen Einfluss der Großlndustroe auf 
die Immissionsbelastung Im Raum Unz. Insgesamt ISt Jedoch eIn deutlicher Rück-
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gang der Immissionskonzentration von Schwebestaub, H,S und NO, sowie von 
Schwermetallen und organischen SChadstoffen seit 1990 zu verzeichnen. Grenz
wertüberschreitungen gemäß IG-L treten vor allem bei Schwebestaub und PM 1 0 
auf. Bei NO, Ist aufgrund der in den nächsten Jahren abnehmenden Toleranzmar
gen mit Immissions-Grenzwertverletzungen zu rechnen . Die BIoIndikation mit höhe
ren Pflanzen zeigt im Nahbereich der Industrie eine deutlich erhöhte Imm'ssionsbe
lastung mit einzelnen Schwermetallen (u . a. Blei , Quecksilber) und mit Dioxinen, 
PAHs und PCBs. Neben der Großindustrie tragen aber auch nicht industnelle Akti
vitäten bei einzelnen Schwermetallen und organischen Schadstoffen zur festgestell
ten Belastung im Raum Linz bei. 

In Hinblick auf die Abwassersituation führten Sanierungsmaßnahmen zu einer Re
duktion von Schadstoffen (voestalpine Stahl : u. a. Ammoniak, ÖI- und Zundermen
gen, KOhlenwasserstoffe: Agrolinz: u. a. N ges, P ges: DSM Fine Chemieals u. a. 
AOX) . An der WGEV-Unterlieger-Fließgewässer-Messstelie wurden für Dichlorben
zol in den frühen 90er Jahren Grenzwertüberschreitungen laut Entwurf der I-VO 
verzeichnet. Im Rahmen der Altlastenerhebung vorgenommene Untersuchungen 
seit 1996 zeigen eine lokale Belastung des Grundwassers durch leichtflüchtige 
chlorierte KOhlenwasserstoffe, PAK, aromatische KOhlenwasserstoffe, halogenierte 
Benzole und Phenole. Messungen an den WGEV-Grundwassermessstellen im 
südlichen Linzer Feld zeigen in den letzten fünf Jahren keine Schwellenwertüber
schreitungen. Ursachen, Art, Ausmaß und Verteilungen der mit Altlasten in Verbin
dung stehenden Belastungen können aufgrund mangelnder Untersuchungsergeb
nisse nicht eindeutig beurteilt werden. Umfassende Sanierungsmaßnahmen wur
den bisher keine durchgeführt. Ausreichender Wissensstand liegt lediglich über er
hohte Sulfatgehalte im Grundwasser im Nahbereich der Gipsdeponie und über Be
lastungen des Grundwassers durch PAK im Bereich der Kokerei vor. Empfehlun
gen betreffen unter anderem ein integriertes Erkundungsprogramm für die Berei
che Chemiepark und Kokerei, ein Konzept zur Sanierung der Untergrundverunrei
nigungen, ein Standortinformationssystem und eine Verbesserung der Beweissi
cherungsmaßnahmen für die Ableitung des abgepumpten Grundwassers. 

Die größte Fraktion gefährlicher Abfälle der voestalpine Stahl Linz GmbH Ist LD
Staub (2001: 48.000 t von 50.000 t gesamt). Bei LD-Staub wurde in den letzten 
Jahren auf Fremdentsorgung mit Wertstoffrückgewinnung übergegangen. Von 
47.600 t nicht gefährlichen Abfalls im Jahr 2001 machen Hültenschult (12.560 t) 
und Schlamm aus Eisenhütten (23.800 t) die größten Fraktionen aus. Im Allgemei
nen wurden in den Jahren 200010 t rund 40 0'0 der Abfälle auf der betriebseigenen 
Deponie abgelagert (hauptsächlich Schlamm aus Eisenhütten und Hüttenschutt) , 
rund 50 00 extern entsorgt (40 % gefährlicher LD-Staub, 10 % nicht gefährlicher Ab
fall) und rund 10 % Innerbetrieblich im Hochofen verwertet. In der AMI stehen im 
Jahr 2001 dem Anfall von rund t .800 t gefährlichen Abfalls (Hauptanteil "sonst. 
verunreinigte Böden" und "Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen" rund 
2.700 t nicht gefährlichen Abfalls (Hauptanteil "Bauschutt" bzw. "Sickerwasser aus 
der Deponie") gegenüber. Die rund 6.500 t gefährlichen Abfalls (halogenfreie wie 
halogenhältige Lösemittelgemische, Ammoniaklösung, Produktionsabfälle aus 
Pflanzenschutzmittel-Produk1ion) der DSM Fine Chemicals wurden in den Jahren 
20ool0t teils verbrannt, teils einer stofflichen bzw. thermischen Verwertung zuge
führt. Rund 730 t nicht gefährlicher Abfälle im Jahre 2001 wurden zum Großteil re
cycliert. 
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Schwechat (Niederösterreich) 

WesentlIche EmIttenten des an der Schwechat im FlussgebIet Donau hegenden In
dustriestandortes Schwechat sind dIe Anlagen der OMV Ralflnene und der Flfma 
Borealls. Emlsslonsseltlg besonders relevante luftschadstolfe am Standort sind 
NO,. SO,. Staub und VOC. 

DIe NO,-Emlsslonen der Ralflnene sInd von 1991 bIs 2000 um rund 300,0 gesun
ken. welsen aber seIt 2000 wIeder eInen steIgenden Trend (+ 12 00) auf. DIe Instal
latIon einer SCR-Anlage (SelektIve KatalytIsche ReduktIon) am Kraftwerk könnte 
dIe EmIssIonen drasllsch reduzieren. DIe SO, -Emlsslonen der Ralflnene welsen eI
nen steIgenden Trend auf. EIne deutliche Verbesserung der Abscheideleistung der 
Wellmann-lord-Anlage (derzBII 90 00) wäre deshalb empfehlenswert. Die Staub
emISSIonen der Ralflnene stammen zum überwiegenden Tell aus der FCC-Anlage 
und dem HeIzkraftwerk 2 und liegen derzeIt bel ca . 120 t pro Jahr. Als DefIZIt ISt 
das Fehlen von EmIssIonswerten der für dIe eingesetzten flüssigen Brennstoffe re
levanten SChwermetalle NI und V einzustufen. DIe NMVOC-Emlsslonen der Ralfl
nene wurden 2001 durch eIn externes Gutachten nach VDI 2440 und VDI 3479 mIt 
543 t ermittelt: weItere geeIgnete Methoden zur NMVOC-Bestlmmung werden der
zeIt geprüft 

DIe relevanten luftemIssIonen der Flfma Borealls SInd VOC. DIese wurden durch 
entsprechende Maßnahmen (WIedergeWInnung von Ethylen. Errichtung einer 
thermIschen Abgasverbrennungsanlage. neue Anlage PolypropylenproduktIon) Im 
Jahr 2000 auf eIn Dnttel des Wertes von 1996 gesenkt. DIe VOC-Emisslonen der 
Borealls werden fur das Jahr 2000 mIt 518 tangegeben. 

Immlsslonsseltlg werden derzeIt gesetzhch vorgeschnebene Grenzwerte für dIe Pa
rameter SO,. Schwebestaub. PM 1 O. NO, und CO eIngehalten. EIn EInfluss der Raf
fIne ne auf dIe SO, -Belastung ISt feststell bar Ein Einfluss der belden Betnebe auf 
dIe PM 1 O-Belastung ISt nicht festzustellen. bel durchgehender Messung wäre eIne 
Uberschreltung des IG-l-Grenzwertes In der RegIon zu erwarten. Durch den EIn
fluss der OMV Ralflnene dürfte dIe (vergleIchsweise relatIV hohe) HIntergrundbelas
tung von flüchtIgen Kohlenwasserstoffen um den Faktor 2 erhöht werden. DIe 
VOC-Belastung durch die Firma Borealis dürfte um den Faktor 3 bis 4 über dem 
Wert des Raumes Schwechat liegen. DIe KonzentratIonen von BleI . CadmIum. NI
ckel und Arsen lIegen unter den JeweIligen Grenzwerten oder Schwellenwertvor
schlägen und entsprechen der HIntergrundbelastung bzw. dem zentralen Stadtge
bIet von WIen. DIe Konzentrallonen von NI. V und Mo dürften von den Anlagen der 
RaffInerie beeInflusst werden. D,e Schwermetall- und PM10-Messkampagne von 
Februar 2002 bIs Apnl 2003 war jedoch zBIIllch und räumlich für den Standort 
Schwechat nur bedIngt repräsentatIv. Über dem österreIchIschen MIttelwert an 
Schwermetallen In Moosen liegen dIe Konzentrationen der Elemente VanadIum. 
NIckel. Molybdän und Arsen. Die Werte sind aber Im VergleIch mit anderen Indust
ne standorten als eher genng eInzustufen. Außer für Arsen kann dIe OMV Raffinene 
als Verursacher angesehen werden. 

Die Abwässer der belden Betriebe werden je nach dem Belastungsgrad vorbehan
delt und ,n dIe jewelhgen Vorfluter (Zlegierwasser. Donau) oder zum Abwasserver
band (AWV) Schwechat geleitet. Die Abwasserströme zum AWV Schwechat ent
halten hohe Konzentrationen der Parameter Benzol und BTEX (OMV). bzw. Am
mOnium. CSB und BSB (Borealls). Nach der AbwasserreInIgung wurden auch bei 
dIesen Parametern dIe Grenzwerte der relevanten AEVs eIngehalten bzw. unter
schntten. An der Unterlieger-Messstelle erhobene WGEV-Quahtätsdaten ,n den 
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Jahren 1993/1994 für den Parameter EDTA zeigen Überschreitungen des Grenz
werts laut Entwurf der I-VO. Eine Aussage über den Verursacher der Belastungen 
und die aktuelle BelastungsSiluatlon Ist nicht möglich. Von der OMV Raffinerie 
durchgefuhrte Santerungsmaßnahmen ,m Bereich Altlasten wurden 1987 begon
nen. Als deflzltar Ist anzusehen, dass der Betrieb der Sperrbrunnen zur Verhinde
rung der Mlneralolverunrelntgung Im Grundwasser bel ungünstigen hydrologischen 
Bedingungen keine ausreichende Sperrwirkung erzielen kann. Die Im Rahmen der 
WGEV erhobenen, Industrie-relevanten GrundwasserqualItätsdaten liegen unter
halb des Grundwasserschwellenwerts. 

Das Abfallaufkommen der OMV Raffinterte Inklusive Tanklager betrug 2003 fur ge
fährliche Abfälle: 5.668 t und für nicht gefährliche Abfälle: 1.787 t. Den größten Teil 
der nicht gefährlichen Abfalle machten Im Jahr 2003 Fakallen und Bitumen/Asphalt 
aus. Rund 40 0

0 des gefährlichen Abfalls bestand aus Schlamm aus der Rohöl
Tankreinigung. Bel Tankrevisionen muss dieser ausgetragen und entsorgt werden 
Die Schlammmenge pro Tank kann bis zu 2.000 t betragen und beeinflusst daher 
die Gesamtabfallmenge massIv. Weitere gefährliche Abfalle, die wesentltch zur 
Gesamtmenge betlragen sind REA-Asche (1.501 t), kontamlnlertes Erdreich 
(1.267 t), Rohöl- und ölverunrelnigter Boden (598 t) und Katalysatoren (386 t) . Die 
Entsorgung der Abfälle erfolgt im Allgemeinen über den Generalentsorger der 
OMV. Die OMV Raffinerie verfugt über eine betriebseigene Deponie. In der Firma 
Borealis fielen Im Jahr 2001 1.080 t gefährliche und 787 t nicht gefährliche Abfälle 
an. Laut FIrmenaussagen werden 52 00 der Abfälle thermisch verwertet, 28 00 de
poniert und ca. 10 00 stofflich verwertet. der Rest der Abfälle Wird vor der thermi
schen Verwertung einer chemischen Aufbereitung unterzogen. 

Pöls (Steiermark) 

Die Gemeinde Pols liegt Im Bezirk Judenburg, an der PÖls Im Flussgebiet Mur. Der 
relevante industrielle Emittent am Standort ist die Zellstoff PÖls AG , dessen wesent
liche LuftemissIonen NO" S02' Staub, Kohlenmonox id und VOC darstellen. Ge
ruchs Intensive diffuse EmissIonsquellen werden gefasst und dienen als Verb ren
nungsluft In den Laugenkesseln, wobei VOC und redUZierte Schwefelverbindungen 
zerstört werden. Im Allgemeinen sind die emltllerten Frachten im betrachteten Zeit
raum 1996-2001 rückläufig. Bellmmissionsmessungen Im Jahre 2001 kam es zu 
keinen Grenzwertüberschreitungen gemäß IG-L. 

Dank einer seit 1990 eXlsllerenden betriebseigenen biologischen Kläranlage konn
ten trotz Produktionssteigerungen sowohl die Gehalte an CSB als auch an "Ab
flltnerbaren Stoffen" gesenkt werden. Ab Inbetriebnahme der neuen Bleiche 1995 
nahm die Belastung mit AOX stark ab. Aufgrund der Zellstoffbleiche mit Chlordioxid 
werden Jedoch Immer noch bedeutende Mengen an AOX emlUlert. Im Rahmen der 
WGEV erhobene Qualitätsdaten an der Unterlieger-Fließgewässer-Messstelie zei
gen seit 1993 einen Rückgang der AOX-Belastung: bezogen auf den Grenzwert 
laut Entwurf der I-VO sind die AOX-KonzentraliOnen jedoch immer noch stark er
höht (82 Uberschreltungen bel 84 Messungen). In den Jahren 1992-2001 wurden 
daruber hinaus Uberschreltungen des Grenzwerts für DOC laut Entwurf der I-VO 
an der Unterlleger-Flleßgewässer-Messstelie festgestellt. Für AOX ISt kein Schwel
lenwert laut Grundwasserschwellenwertverordnung bzw. kein Grenzwert laul 
TrInkwasserverordnung vorgesehen. Die beobachtete Abnahme der Konzentratio
nen an AOX korreliert mit Angaben der Zellstoff Pols über eine Reduktion der AOX
Emissionen aufgrund von Optimierungen bel der ECF-Blelche. 
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Abgesehen von Kalkschlamm, der nur bei Ausfall des Rückgewinnungsofens an
fällt, sind Altöle, Ölgatsch und feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel die 
mengen mäßig bedeutendsten gefährlichen Abfälle (2001 Insgesamt ca. 44 t) . Die 
mengen mäßig bedeutendsten Fraktionen der gesamt rund 33.000 t nicht gefährli
chen Abfälle sind Rückstände aus der Chemikalienrückgewinnung der Zellstoff her
stellung (rund 20.000 t) und Schlämme aus der Abwasserbehandlung (gesamt rund 
11 .000 t). Die Rückstände aus der Chemikalienrückgewinnung gehen zum Teil an 
die Düngemitlelindustrie, der Rest wird entsorgt. Die Schlämme aus der Abwasser
behandlung werden an die Zement- und Ziegelindustrie weitergegeben. Die gesam
te Masse an Rinde und Sägemehl (ca. 100.000 Va) wird branchenintern thermisch 
verwertet bzw. findet in der Spanplattenindustrie Verwendung. 

Hallein (Salzburg) 

Hallein liegt ca. 15 km südlich der Landeshauptstadt im Flussgebiet Salzach und ist 
die zweItgrößte Stadt und der bedeutendste Wirtschaftsstandort des Landes Salz
burg. Die emissionsseitig wesentlichen Betriebsanlagen sind die Unternehmen 
MDF Hallein GmbH & Co KG und M-real Hallein AG. Die mIt Biomasse betriebenen 
Feuerungsanlagen belder Firmen emittieren hauptsächlich SO" NO" CO und 
Staub. Die Produktionsanlagen beider Betriebe sind mit modernen Emissionsmin
derungstechnologien ausgestattet (MDF: SNCR beim Kessel , ein kombiniertes Ab
wasser- und Abluftreigungsverfahren nach den Trocknern; M-real : Elektrofilter und 
Rauchgasentschwefelung nach dem Laugenverbrennungskessel ; seit Oktober 
2002 Fernwärmeauskopplung); die SChadstoflemisslonen sind entsprechend nied
rig und in den letzen Jahren rückläufig . Es treten keine immissionsseitigen Grenz
wertüberschreItungen auf, die auf Industrielle Tätigkeiten zurückgeführt werden 
können. 

Die Abwasseremissionen der Firma M-real konnten In den letzten zehn Jahren so
wohl durch Maßnahmen wIe chlorfreie Bleiche und Einführung des Chemikalien
kreislaufs (Laugenverbrennung), als auch insbesondere durch den Bau der biologi
schen Kläranlage 1999-2001 trotz Slgnilikanter Produktionssteigerungen deutlich 
gesenkt werden. Mit dem Bau der biologischen Stufe der Kläranlage wurde er
reicht, dass die Salzach dauerhaft Gewässergüte 11 erreicht. Im Rahmen der 
WGEV erhobene Fließgewässerdaten zeigen, dass der Parameter Phenolindex 
(ber. als Phenol) an der Unterlieger-Messstelle den Grenzwert laut Entwurf der 
I-va von 0,005 mg/l1992 (0,006 mg/l) , 1999 (0,009 mg/l) und 2000 (0,015 mg/l) je 
einmal überschreitet. Für den Parameter Kupfer wurden sowohl an der Unterlieger
ais auch an der Oberlieger-Messstelle häufig Konzentrationen über dem Grenzwert 
laut Entwurf I-va festgestellt. 

Der Produktionsausschuss der MDF Hallein GmbH & Co. KG , Schleifstäube und 
entwässerter Schlamm aus der Belebung werden gemeinsam mit Rinde In der 
Biomassefeuerungsanlage verfeuert , wobei Aschen und Stäube anfallen. Der 
Großteil der bei der M-real im Jahr 2000 anfallenden 200 t extern entsorgten ge
fährlichen Abfälle entfällt aul Flugaschen und -stäube, rohölverunreinigtes Erdreich 
sowie Altöle . Zur Gesamtmenge nicht gefährlicher Abfälle von rund 38.500 t tragen 
hauptsächlich Sägemehl und Sägespäne, Schlamm aus der Abwasserbehandlung 
sowie Rückstände aus der Zellstoffherstellung bei. Nach Firmenangaben werden 
ca. 77 % des Abfallaulkommens stofflich verwertet, 19 % thermisch verwertet und 
knapp je 2 % deponiert bzw. kompostiert. Im Jahre 2004 soll eine Wirbelschichtan
lage zur Verwertung von Holzabfällen und Schlamm in Betrieb gehen. 
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Lenzing (Oberösterreich) 

Am Standort Lenzing befindet SICh der Betneb der LenZing AG, welcher an der 
Ager liegt. Als für den Standort relevante industrielle Tätigkeiten werden die Zellstoff
und VIskosefaserproduktion und die nicht Integnerte Paplerproduktoon betrachtet , 

Luftschadstoffe , welche In großen Mengen emitttert werden, SInd S02 und es, so
wIe Staub und NO,. Bezüglich der S02-und H2S-Emlsslonen ISt eIn eIndeutIg rück
läufIger Trend Im Benchtszeltraum 199(}-2oo1 zu erkennen, was ausschheßllch auf 
technologIsche Maßnahmen zurückzuführen 1St. eS2-Emlsslonen blieben hIngegen 
weItgehend konstant. DIe NO,-Emlsslonen stIegen von 1990 bIS 1998 um rund 55 
0 0 , Sind aber seItdem leicht rückläufIg. DIe Staube mIssIonen wurden zwIschen 1990 
und 1997 um rund 70 00 gesenkt, welsen seitdem aber ebenfalls einen leicht steI
genden Trend auf. Immlsslonsseitlg domInante Schadstoffe SInd die Schwefelver
bIndungen S02 und H2S, wobeI das Werk der Lenzing AG als domInanter EmIttent 
IdentifiZIert wurde. DIe eInschlägIgen Grenzwerte gemäß IG-L wurden beim Luft
schadstoff S02 Im Jahr 2001 eIngehalten, dIe langzeItbelastung ISt seIt den frühen 
90er Jahren In LenZing deutlich zuruckgegangen. BeIm Schadstoff H2S kam es 
2001 zu Wiederholten GrenzwertüberschreItungen fur den maXImalen Halbstun
denmIttelwert der 00 LR-VO (34 mal In lenZIng und dreImal on Vöcklabruck) und 
zu eIner zweImaligen Uberschreitung des TagesmIttelwertes In lenZIng. Der Lang
zeltgrenzwert (Jahresmittelwert) der H2S-Konzentration gemäß 00 LR-VO wurde 
sowohl In Lenzing als auch In Vöcklabruck eIngehalten. Bezüglich der Schwefelge
halte In den Nadeln kann ein ebenso stetIger Abwärtstrend seit den 80er Jahren 
beobachtet werden . Bel PM 1 0 und NO, traten keIne GrenzwertüberschreItungen 
auf , die Schadstoffbelastung liegt In eInem BereIch. wIe er In KleInstädten Im au
ßeralplnen Raum beobachtet Wird. Eine KorrelatIon der Entwicklung der Jeweiligen 
EmIssionen mIt den Verläufen der ImmIssionen ISt nIcht feststellbar. Als DefIZit WIrd 
betrachtet. dass dIe Konzentration des emlsslonsseltig relevanten Schadstoffes 
eS2 Immlsslonsseltlg nIcht bestImmt wurde. 

Die AbwasseremIssIonen des Industnestandortes liegen dank zahlreIcher prozess
technIscher Maßnahmen (z. B. Verbrennung des OPE-Abwassers und Umstellung 
auf chlorfrele BleIche 1991) und der Inbetnebnahme der zweIten Ausbaustufe der 
eIgenen AbwasserreInIgungsanlage unter den gesetzlich vorgeschnebenen Grenz
werten bzw. auch unter den entsprechenden BAT-Werten. QualItätsdatenerhebun
gen Im Rahmen der WGEV ergaben. dass die Konzentrationen an Sulfat an der 
Unterileger-Messstelle Durnau seIt 1992 regelmäßig den Grenzwert laut Entwurf 
der I-VO uberschrelten. WeIterentwIcklungen on der DeponIetechnIk führten zu eI
ner weItgehenden RedUZierung der In den Untergrund gelangenden SIckerwässer. 
Für den Betnebsstandort SInd keine Hinweise auf erhebliche Verunreinigungen des 
Untergrundes durch Altlasten bekannt. An eIner WGEV-Grundwasser-Messstelle 
unmittelbar In der Nahe der Papler- und Zelistofffabnk wurden hohe KonzentratIo
nen an Natnum und Sulfat festgestellt. Der Grundwasserschwellenwert für Natrium 
WIrd häufig überschntten. Für Sulfat ISt keIn Grundwasserschwellenwert vorhanden. 
In den letzten Jahren zeIchnet sich ein Rückgang der Konzentrationen ab. 

Im Jahre 2001 repräsentierten Bleiakkumulatoren ca. zwei Drittel der Gesamtmen
ge (rund 17 t) gefahrllcher Abfälle der LenZing AG. Die 36.000 t nicht gefährlicher 
Abfalle bestehen fast zur Gänze aus ausgestuften Aschen und Schlacken. Holz
reststoffe und Schlämme werden einer Internen thermischen Verwertung zugeführt. 
Die Abfälle des WIrbelschIchtkessels der Reststoffverwertung LenZing werden zum 
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Teil deponiert (z. B. ausgestufte Bettasche und Vorentstauberasche). zum Tell er
folgt ein Untertageversatz (für Eco- und Gewebehlterasche und NeutralisatIons
schlamm). GIpS und Schrott wird einer externen stofflichen Verwertung zugeführt 

Brückl (Kärnten) 

Südlich von Bruckl an der Gurk liegt das Werk der Donau Chemie AG Brückl. Am 
Standort wird neben der Chlor-Alkali-Elektrolyse Chlorverflusslgung, Salzsäureher
stellung, Herstellung von Elsenchlond, Hypochlont, Acetylen und ein Recycling der 
Beizsäuren betneben. Dank der Umstellung der Chlor-Alkali-Elektrolyse 1999 vom 
Amalgamverfahren auf das quecksIlberfreie Membranverfahren kam es am Stand
ort In Hinblick auf Quecksilber zu einer Verbesserung der UmweltsItuation. HCI
Emissionen Im niedrigen KonzentratIonsbereich trelen bei den Salzsäuresynthese
öfen und der Elsenchlondanlage auf. Deutliche Grenzwertüberschreitungen des 
Chlondgehalts In Fichtennadeln konnten bel früheren Messungen festgestellt wer
den. In den letz1en Jahren hat sich diese Situation jedoch verbessert, sodass nur 
mehr vereinzelt Im Nahbereich der Donau Chemie AG leichte Uberschreltungen 
des Chlondgehalts in Fichtennadeln gemessen wurden. Zwei Immlsslons-Mess
kampagnen des Parameters Quecksilber aus den Jahren 199&-1997 und 2001 
lagen deutlich unter dem Richtwert der WHO. bzw. unter der Nachweisgrenze. 

Die AbwasseremissIonsmesswerte aus dem Jahr 2002 liegen unter den Verord
nung- und Bescheidwerten. Analysen der WGEV-Fließgewässer-Qualitätsdaten er
gaben, dass der Grenzwert für QueckSilber laut Entwurf I-VO an der Unterlleger
Messstelle Reisdorf In den Jahren 1999, 2000 und 2002 überschritten wurde. Der 
Parameter Hexachlorbutadien wurde von Ende 1991 bis Ende 1992 erhoben. An 
der Unterliegermessstelle wurden Konzentrationen von 0,85 bis 5,3 ~gIl gemessen 
(Grenzwert laut Entwurf der ImmissIonsverordnung: 0, 1 ~gIl). Auf einer Fläche von 
8.000 m2 auf dem Werksgelände der Donau Chemie AG befindet sich die größte 
CKW Altlast In Österreich . Seit 1989 werden jedoch am Werksgelände mehrere 
Bodenluflabsaugungen betneben. Seit 1995 wird eine Grundwasserrelnlgungsanla
ge betneben. Eine CKW-Menge von ungefähr 1.000 t befindet sich In der ehemali
gen Betnebsdeponle .Kalkdeponle VII" der Oonau Chemie, wodurch eine maSSive 
Verunreinigung des Grundwassers verursacht wird . Seit August 1995 ISt eine Bo
denluftabsaugung mit zwei Absaugpegeln In Betrieb. Aufgrund der bedeutenden 
Beeinträchtigung des Grundwassers durch enorme Mengen an CKW wird eine 
Leistungssteigerung der Grundwassersanierungsanlage Im Bereich des Werksge
ländes empfohlen. Die Grundwassersanierung sollte außerdem auf den weiteren 
Grundwasserabstromberelch ausgedehnt werden. Im WGEV-Grundwassermess
netz wurde Tnchlorethen seit 2002 an einer unterströmlg dem Industnestandort 
gelegenen WGEV-Messstelle In erhöhten Konzentrationen festgestellt (für diesen 
Parameter ISt jedoch kein Schwellenwert vorhanden) . Für den Parameter .Tetra
chlorethen und Tnchlorethen" traten jedoch Uberschr8ltungen des Grenzwertes laut 
T nnkwasserverordnung auf. 

Die größte Fraktion gefährlicher Abfälle (Gesamt: 500 t) der Oonau Chemie AG 
Brückl sind .Sonstlge Schlämme aus Fäll- und Löseprozessen mit produklionsspe
zlfischen Belmengungen" aus der Herstellung von Elsen(lIl)chlond mit rund 490 t. 

Die größte Fraktion der nicht gefährlichen Abfälle (Bariumsulfatschlamm: 210 t von 
rund 400 t gesamt im Jahr 2001) stammt aus der Aulber8ltung der Sole. Das 
Unternehmen verwertet Abfälle anderer Betnebe z B. Zunder und unleglerte E,
senabfalle sowie gebrauchte Belzsäure von Metall verarbeitenden Betneben. 
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Tanklager Lobau (Wien) 

Der Standon "Tanklager Lobau" liegt Im östlichen Randgebiet von Wien , unmittel
bar am linken Ufer der Donau. Der Standon weist eine Fläche von ca . 1,7 km' auf. 
WObei ca . 0.3 km' eine Halbinsel ZWischen der Neuen Donau und dem Olhafen 
darstellen. Die Umgebung des Standortes bilden die Neue Donau. der Ölhafen und 
das Naturschutzgebiet der Lobau. 

Am Standort befinden sich Tanklager der Firmen OMV (OMV Zentraltanklager, 
OMV Turmöl; Fläche: 1,08 km' , LagerkapazItät: 1,64 M,o m\ Shell . Esso (Fern
wärme Wien GmbH) und Avantl (derzeit außer Betrieb) . Der Standort ISt ein Um
schlagplatz für MIneralölprodukte. Rohöle, ZWlschen- und Fertigungsprodukte (z. B. 
Benzine. Diesel, Heizöle) werden hier umgeschlagen und zwIschengelagert . Von 
der Raffinerie zum Tanklager werden durch 19 Rohrleitungen uber oder unter der 
Donau die Halbfabrikate transportiert . Die Verteilung erfolgt vom Tanklager Lobau. 
Regelmäßige oder langfristige ImmissIonsmessungen von Kohlenwasserstoffen 
liegen nicht vor. obwohl die KohlenwasserstoffemissIonen am Standort In Hohe von 
mehreren hundert Tonnen pro Jahr abgeschätzt werden können. Eine In den letz
ten Jahren getroffene Maßnahme zur NMVOC-Minderung war It. OMV die Installa
tion von DampferückgewInnungsanlagen fur VerladeeinrIchtungen (Lkw, Waggon. 
Schiff) . 

Dem Umweltbundesamt übermittelte Abwasseremissions-Messwerte aus dem Jahr 
2002 liegen unter den Bescheidwerten. An der Donau gibt es eine Flleßgew<lsser
messstelle, die gleichzeitig ein Unterlleger des IndustrIestandortes Schwechat -
Raffinerie 1St. Daher ISt keine Auswertung möglicher ImmiSSionen seitens des 
Tanklagers In die Donau durchgefuhrt worden. 

Das Tanklager Lobau ISt als Altlast Im Altlastenatlas ausgewiesen. Im Bereich des 
Tanklagers Lobau ISt eine großflächige Verunreinigung des Untergrundes und des 
Grundwassers mit Kohlenwasserstoffen vorhanden. In ca. 1 km Entfernung vom 
Tanklager beginnt das Grundwasserschutzgebiet des Wasserwerkes ' Untere Lo
bau' . das ein wesentlicher Bestandteil der Wasserversorgung für Wien 1St. Von 
1992 biS 1997 wurde die Sanierung der Altlast Im Tanklagerbereich geplant. Als 
beste Variante wurden eine teilweise Umschließung des Tanklagers mit einer 
DIchtwand und die Errichtung von Sperrbrunnen ermittelt. Durch diese Maßnahmen 
Wird verhindert. dass weiterhin Schadstoffe aus dem Tanklagerbereich In das 
Grundwasser und in den Ölhafen gelangen können . Die S,cherungsmaßnahmen 
Sind s911 Herbst 2002 In Durchführung. 

3.10.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Durch europäisches und österreichisches Recht erfolgt eine Abgrenzung und Re
gelung des Bereiches "Industrie". Zusätzlich existiert die Abgrenzung von "Indust
rie" In der statistischen Erfal'sung der Wlrtschaftställgkelten sowie In der Erfas
sung des Verbrauches an Ressourcen, der EmiSSionen und der Abfälle. Im Bereich 
des Industriellen Umweltschutzes sind derzeit Viele aus dem Umweltrecht resultie
rende BerichtspflIchten mit der Systematik der WIrtschaftsstatistiken nicht kompati
bel. Diese Inkompatlbilltäten erschweren Aussagen aul Basis von Verknüpfungen 
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der auf unterschiedliche Welse erhobenen Daten. Eine Herausforderung für die 
Zukunft wird die Abbildung gesetzlicher Maßnahmen im Bereich NEC- und Klima
gase in der Luftschadstoffinventur sein. wobei die Konsistenz zwischen statistisch 
erhobenen Energiedaten und Wirtschaftsdaten gewahrt bleiben muss. 

Der Stand der Technik - die Grundlage jeder Emissionsminderung - ist in ständi
ger Weiterentwicklung begriffen. Eine Konkretisierung erfolgte auf EU-Ebene in den 
bereits veröffentlichten BAT-Referenz Dokumenten gem. Art . 16 Abs. 2 der IPPC
RL und tn Deutschland in der neuen TA Luft . In Österreich ist eine Anpassung von 
Emissionsgrenzwerten beispielsweise in der Abfallverbrennungsverordnung erfolgt. 
Novellierungen des Luftreinhaltegesetzes Kesselanlagen und der Luftrelnhaltever
ordnung stehen noch aus. Ebenso wären mehrere branchenbezogene Verordnun
gen nach § 82 Gewerbeordnung insbesondere hinsichtlich der EmissIonsgrenzwer
te für die Luftschadstoffe NO,. Staub und Dioxine/Furane zu novellieren. Zukünftige 
Emissionsgrenzwerte sollten so gewählt werden, dass sie nach Ablauf der Über
gangsfrist (IPPC-Anpassungsfrist 30.10.2007) für die nächsten 5-10 Jahre dem 
Stand der Technok entsprechen. 

Die Festsetzung nationaler Emissionshöchstmengen für NO" SO" VOC (Flüchtige 
Organische Kohlenwasserstoffe) und NH, sowie lokale Überschreitungen der Im
missionsgrenzwerte tnsbesondere für NO, und Staub machen zusätzliche Emissi
onsminderungsmaßnahmen erforderlich. Ein Trend zum Einsatz von Gewebefiltern 
beispielsweise in Zementwerken, bei einer Sinteranlage und in der Metall verarbei
tenden Industrie ISt ersichtlich. Insbesondere bei NO, wird die Erreichung der fest
gesetzten Emissionshöchstmengen eine Vielzahl an Maßnahmen und gg1. auch 
rechtsverbindlichen Vorschriften zur Umsetzung des Standes der Technik erfor
dern. Die MögliChkeiten zur effizienten Entstickung (DeNOx) von Rauchgasen in 
den Bereichen Industrie und Energie sind nicht ausgeschopft. Reduktionspotentiale 
bestehen insbesondere In den Bereichen Zementindustrie und Kraftwerke, ein
schließlich Kraftwerke in Industrieanlagen. Insbesondere für Anlagen, in denen Ab
fälle mitverbrannt werden, sollten für alle Emissionen - einschließlich NO, -
Grenzwerte nach dem Stand der Technik vorgeschrieben werden. Nach derzeit be
stehenden Regelungen ist eine moderate Herabsetzung der NO,-Grenzwerte erst 
2007-2009 zu erwarten. Das technische Potential von 100-200 mg NO,.lNm' wird 
mit rechtlichen Bestimmungen derzeit nur bei großen Kraftwerken und Abfallmono
verbrennungsanlagen ausgeschöpft. 

Steigende Bedeutung kommt den Emissionen von Klimagasen und deren Reduk
tion zu . Für besonders energieintensive fndustriebranchen , einschließlich Kraftwer· 
ke, ist ab 2005 eine Genehmigung zur Emission von CO, erforderlich. Die Redukti
on der CO, -Emissionen soll kostengünstig durch ein Handelssystem erfolgen; die 
erste Handelsperiode wird 2005-2007 stattfinden. In Vorbereitung auf den Emissi
onshandel mit CO, wurden die betroffenen Unternehmen und deren CO,
Emissionen erhoben. Mit April 2004 ist vom BMLFUW ein nationaler Zuteltungsplan 
(Allokationsplan) zu erstellen und der EU-Kommission zur Genehmigung zu über
mitteln . 

Die Wirksamkeit der tnstrumentarien Nationate Emissionshöchstmengen und E
missionshandel mit CO, soll zukünftig insbesondere anhand der Luftschadstoffin
ventur überprüft werden. Um die erforderliche Erhöhung der Genauigkeit und bes
sere Abbildung der getroffenen Maßnahmen in der Inventur zu ermöglichen, wer
den aktuelle Erhebungen von Wirtschafts- , Energie- und Emissionsdaten, sowie ei
ne erhöhte Transparenz in der Zuordnung dieser Daten erforderlich sein. 
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Hinsichtlich der Abwasseremissionen von Industneanlagen wird u. a. durch das 
Europäische Schadstoff register EPER (ht1'p.:J/w~)!I.e~r.~ec .eu ,iDVe~r) eine Ver
besserung der Datenlage erwartet, Insbesondere für Emissionen von Schwermetal
len und chlonerten sowie persistenten organischen Verbindungen. In Umsetzung 
der AbwasseremissIonsverordnungen wird eine Verbesserung der Situation an In
dustnestandorten erwartet, deren AbwasserreinIgungssysteme nicht dem Stand der 
Technik entsprechen. 

Der effiziente Einsatz von Energie ist für Anlagen, die dem IPPC-Regime unterlie
gen, ein Genehmlgungsertordernls. Zusätzlich reduziert sich damit der CO2-

Ausstoß. Abgesehen von rein technologischen Maßnahmen sind es organlsaton
sche Maßnahmen, die die Effizienz der eingesetzten Energie erhöhen können. Die
se Maßnahmen - wie Nutzung von Strom, Abwärme, Hoch- und NIederdruckdampf 
- sind oft nur möglich, wenn ein geeigneter Abnehmer sicher und der belderselltge 
Wille zur Kooperalton vorhanden 1St. 

Die Mitverbrennung von Abfällen In Industneanlagen weist einen steigenden 
Trend und ein steigendes Spektrum der elngeselzten Abfälle auf. Die Kapazltaten 
der Abfallverbrennungsanlagen werden ebenfalls ausgebaut. Grund dafür sind die 
Deponieverordnung, die eine Deponierung von Abfällen mit einem TOC-Gehalt 
über 5 Massenprozent ohne vorherige Behandlung verbietet, sowie die steigende 
Menge an Klarschlamm (v. a. Ausbau der Wlener Kläranlage). 

Bezüglich des In den letzten Jahren erweiterten Spektrums der Abfalle, die In In
dustneanlagen mltverbrannt werden, sind insbesondere Fraktionen aus Haus
IRestmüll und Gewerbeabfall zu nennen. Es muss festgehalten werden, dass die 
Analytik dieser Fraktionen zur EIngangskontrolle aufwendig, zum Tell sehr schwle
ng und mit großen Unsicherheiten behaftet ISt (UMWELTBUNDESAMT, 2oo1b) 
und die EInhaltung der EmissIonsgrenzwerte für Mltverbrennungsanlagen ein An
steigen der In die Umwelt gelangenden Massenströme nicht verhindert 
(UMW ELTBUNDESAMT, 2oo3a). Abfalle, Insbesondere gemischte Abfallfraktlo
nen, sollten daher nur In Anlagen verbrannt werden, die In Ihrer Ausstattung zur 
Minderung der EmiSSionen In Luft und Wasser sowie hinsichtlich der Weiterbe
handlung und Entsorgung der Abfälle dem Stand der Technik einer modernen Ab
fallverbrennungsanlage (BMLFUW, 2oo2b) entsprechen. Hervorzuheben ISt der 
notwendige Einsatz von Technologien zur effizienten Minderung der Emissionen 
von Staub und Schwermetallen, persistenten organischen Verbindungen und StIck
oXIdemissIonen. 

Die Betrachtung der Substitution von Pnmärenergieträgern durch Abfälle (Kohle, 
Öl, Gas) bezogen auf EInzeianlagen ISt nicht zielfuhrend, was die Aussagekrafl zu 
Ressourcenschonung und Umweltschutz betrifft. Die Substitution von Pnmärener
gletragern muss In einer nationalen und europäischen GesamtSIcht quantifiziert und 
unter BerückSichtigung des EmissIonsverhaltens und der resultierenden Emissions
frachten bewertet werden. 

Die In den BAT-Referenz Dokumenten begonnene Ausgestaltung des integrativen, 
medienübergreifenden Ansatzes lasst derzeit noch große SpIelräume In der Um
setzung offen bzw. fehlen oft wichtige Informattonen z. B. zum effiZienten Einsatz 
von Energie oder BAT-spezifisch uber einzelne Technologien, Medien und Schad
stoffe. Auch konnte das Spannungsfeld zwischen Kosten für Umwelttechnologlen 
und Nutzen fur die Umwelt nicht In allen Fällen konsensual gelost werden. Für ein
zelne Schadstoffe (DIOXine) werden auf KommissIonsebene bereits europawelt 
verbindliche Emissionsgrenzwerte überlegt. Die BAT-Referenz Dokumente werden 
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für einige Sektoren erst erstellt . die bereits vorliegenden Dokumente sollen ab 2004 
überarbeitet werden. Parallel dazu wird die Kommission die Umsetzung der IPPG
RL und der BAT-Referenz Dokumente untersuchen und eine Änderung der IPPG
RL vorbereiten . 

3.10.5 EMPFEHLUNGEN 

Konsequente Umsetzung des Standes der Technik. insbesondere hinsichtlich Be
grenzung der Emissionen von Staub. Stickoxiden. SchwefelOXIden. Quecksilber 
und anderen Schwermetallen. Dioxin und PAHs (Polyzyklische Aromatische Koh
lenwasserstoffe) in Gesetzen und Verordnungen sowie im Zuge von Anlagenge
nehmigungen. 

Ausschöpfen des Potentials von vorhandenen Umwelttechnologien bel Staub (5-10 
mg/Nm') und NO, (100-200 mg/Nm' mittels Katalysatortechnik) zur Erreichung der 
Immissionsschutzziele und hinsichtlich NO, zur Erreichung der NEG-Ziele. 

Effiziente Nutzung von Energie durch technologische und organisatorische Maß
nahmen zur Minderung der G02-Emissionen. 

Forcierung der Abfallverbrennung nur in Anlagen. die hinsichtlich Emissionsminde
rung dem Stand der Technik einer modernen Abfallverbrennungsanlage entspre
chen. 

Festlegung genauer Kriterien für " Verwertung" auf europäischer Ebene. unter 
Einbeziehen von Energieeffizienz und Emissionsstandards von " Verwertungsanla
gen". 

Emissionsüberwachung und Berichtspflichten als Grundlage zur Dokumentation 
der Anwendung des Standes der Technik und der Bescheidkonformltat . 

Kontinuierliche Emissionsmessung für IPPG-Anlagen für Staub. SO,. NO,. GO; in 
begründeten Fällen auch für VOG und Quecksilber. 

Verbesserung der Datenlage bei Ressourcenverbrauch. insbesondere hinsichtlich 
Wasser, Roh- und Hilfsstoffe. 

Weiterentwicklung der Transparenz der Zuordnung von Energiedaten zu Energie
trägern bzw. deren KlassifiZierung. 

Verbesserung der Datenlage bei SchwermetallemissIonen und VOG-Emissionen in 
Luft und Wasser aus industriellen Anlagen. 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)220 von 476

www.parlament.gv.at



SMlbenler Umweltkonlrotlbenchl - 3 II AbfaHWlrtschah 

3.11 ABFALLWIRTSCHAFT 

3.11.1 EINLEITUNG 

In Summe ist das jährliche Abfallaufkommen in Österreich seit dem Jahr 1999 
gleIch geblieben und beträgt nach aktuellen Erhebungen rund 48,6 Millionen Ton· 
nen pro Jahr. Bel eInzelnen Abfallarten konnten Jedoch größere AbweIchungen 
festgestellt werden, die entweder auf Elnzelerelgntsse (z. B. Santerung einer Altlast) 
oder auf geänderte gesetzliche Rahmenbedingungen zurückzuführen Sind. 

Aktuell kundgemachte EU·Rlchtlinten und Verordnungen (Rlchtllnte 2002l96lEC 
über Elektro· und Elektronlk·Altgeräte; Rlchtllnte 2000/531EG über Altfahrzeuge, 
umgesetZ1 mit der Altfahrzeugeverordnung, BGBI 11 20021407; EU·Verordnung Nr. 
2150/2002 zur Abfallstatistik) werden In den nachsten Jahren zusätzliche neue An· 
forderungen an die Abfallwirtschaft stellen: Bestimmte Abfälle (Altautos, Elektro· 
und Elektronlk·Altgeräte) müssen separat gesammelt werden und bel der nachfol· 
genden Behandlung Sind vorgegebene Verwertungsquoten zu erreichen. 

Für gefährliche Abfälle stehen ausreichende AnlagenkapazItäten fur die Beseiti
gung bzw. Verwertung zur Verfügung. Zu einem geringen Teil werden gefährliche 
Abfälle auch Ins Ausland verbracht , beispielsweise zur Untertagedeponierung von 
Reststoffen aus der Rauchgasrelntgung. 

NeuentwIcklungen In der Abfallwirtschaft in Österreich waren Im Benchtszeitraum 
2000-2002 vor allem von zwei Faktoren geprägt: 

• Vorbereitung auf die wettgehend vollständige Umsetzung der DeponIever
ordnung (BGBI 1996/164), welche seit 1.1.2004 (in Ausnahmefällen ab 1.1 2009) 
nur mehr die Ablagerung von reaktionsarmen Abfällen erlaubt. Ein großer Tell 
der Abfälle, wie z. B. Restmüll , muss dadurch thermisch oder mechanIsch
biologisch vorbehandelt werden. Aus diesem Grund werden derzeit zusätzliche 
Behandlungsanlagen errichtet. 

• Umsetzung weitergehender EU-Abfallrechtsvorschriften und In Verbindung damit 
ein weitergehendes Monttonng von Abfallerzeugung und Abfallbehandlung (Be
seitigung und Verwertung) , wobei die Daten Insbesondere elektrontsch zu über
mitteln sind (Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBII 20021102) . 

Aufgrund der BSE-Knse in der EU mussten für tlensche Abfälle (Tiermehl , TIerfett) 
neue Beseitigungswege gefunden werden. In Österreich gibt es ausreichende An
lagenkapazitäten für die Beseitigung (Verbrennung) dieser Abfalle 
(UMWElTBUNDESAMT, 2001). 
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3.11 .2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die wesentlichen umweltpohtlschen Ziele der AbfallwIrtschalt sind Im AbfallwIrt· 
schaltsgesetz (AWG) 2002 festgehalten : 

• Schädliche oder nachtelhge Auswirkungen auf Mensch und Umwelt sollen ver· 
mieden werden. 

• Die Emissionen von Lultschadstoffen oder klimarelevanten Gasen sollen so ge· 
ring wie moghch gehalten werden. 

• Ressourcen, darunter Rohstoffe, Energie und Depomevolumen, sollen geschont 
werden. 

• Bel der stofflichen Verwertung sollen die Abfalle oder die aus Ihnen gewonnenen 
Stoffe kein erhöhtes Gefährdungspotential aufweisen. 

• Nur solche Abfalle sollen zurückbleiben, deren Ablagerung keine Gefährdung fur 
nachfolgende Generationen darstellt. 

Um die Erreichung dieser Ziele uberprufen zu können, müssen hinreichend genaue 
und aktuelle Daten uber Abfallaufkommen und Abfallbehandlung sowie über die 
UmweltauswIrkungen von abfallwlrtschaltlichen Maßnahmen vorliegen. Bestehende 
Momtorlngsysteme für abfallwlrtschafthche Daten sollen daher ausgebaut werden, 
wobei elektronische Datenmanagementsysteme verstärkt eingesetzt werden sol· 
len. 

3.11 .3 SITUATION UND TRENDS 

3.11.3.1 Abfallaufkommen 

Box 3.1'" E: Das lährllche Abfallaufkommen In Österreich beträgt nach neuesten Recherchen 
Oalongrundlagen für du rd 48,6 Millionen Tonnen. 

Abflillufkommen 

Tab. 3. 11·1 ' Abfal/aufkommen In Österreich. 

Ablallgruppen Mlo.Va 

Gefährliche Abfälle 0.9 

Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Elnnchtungen 3,2 

Baurestmassen, Gleisschotter und Baustellenabfälle 7,5 

Bodenaushub 20,0 

Abfälle mineralischen Ursprungs ohne Baurestmassen 4, 1 

Holzabfälle Ohne Holzverpackungen 3,8 

Abfälle aus der Wasseraufbereitung . Abwasserbehandlung und der Gewäs· 2.3 
sernutzung 

Getrennt gesammelte Altstoffe aus Gewerbe und Industrie 2,2 

Sonstige Abfälle 4 ,6 

Summe 48,6 

220 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)222 von 476

www.parlament.gv.at



SIebente< Umweltkontroltbeocht - 3 t t AbfaJtWlrtscl1ah 

Bedeutende Veränderungen gegenüber dem für den Bundes-Abfaflwlrtschaftsplan 
2001 (Referenz/ahr: 1999) ermittelten Abfallaufkommen sInd: 

• Anstieg des Aufkommens von Abfällen aus Haushalten und ähnlichen EInrich
tungen um rd. 138.000 Tonnen seit dem Jahr 1999. Das Abfallaufkommen aus 
Haushalten liegt demnach /e Einwohner bel rd. 398 kg pro Jahr. 

• WeIter verbesserte ErgebnIsse bei der getrennten Sammlung einiger Abfälle: 
Altstoffe (Papier. Glas etc.) wurden um rd . 75.000 t mehr gesammelt , biogene 
Abfälle um rd . 21 .000 t und ProblemstoHe um rd . 8.000 t gegenüber dem Ver
gleichs/ahr 1999. 

• Rückgang des Aufkommens gefahrlicher Abfälle um rd . 10 ·. oder um Box 3.11 -2 E: 

rd. 100.000 t. hauptsächlich aufgrund von Ausstufungen. Ausstufung 

Bel den restlichen Abfallgruppen konnten Innerhalb des BerIchtszeItraums keIne 
maßgeblichen Veränderungen festgestellt werden. 

Gefährliche Abfälle 

Auswertungen der Begleitscheindaten Im Abfalldatenverbund (Datenstand: Box 3." -3_E: 

29.1.2004) zeIgen, dass die gemeldete Masse gefährlicher Abfälle Im Jahr 2002 Begleitscheinsystem 

rd. 920.000 Tonnen betrug, im Vergleich zu rd . 1,02 Mio Tonnen in den Jahren 
2001 und 2000. 

I 200000 

t 000 000 

800 000 

Gefährliche Abfälle in Österreich 
1998-2002 In Tonnen 

Box 3.11-4_T: 

600 000 

Aufkommen gefährlicher 
Abfälle nach Bundesl n· 
dern 

400 000 

200 000 

o 
1998 1999 2000 2001 2002 

Duelle Umweltbundesamt 2004 

Abb 3 11 · 1 Gefllhrllche AbflIlIe In OSlerreteh 

Neben kontaminterten Böden, die In den letzten Jahren fast 30 00 der gesamten ge
fährlichen Abfälle ausmachten, tragen auch dIe Rückstände aus der Abfallverbren
nung (Schlacken, Aschen, Ruckstände aus der nassen RauchgasreInigung) mit 
knapp 20 ~o der Gesamtmasse maßgeblich zum Abfallaufkommen bei (UMWELT
BUNDESAMT, 2oo4). 
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Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 

Im Jahr 2001 fielen über 3,2. Mio. t Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrich
tungen an, Im Vergleich zu knapp 3,1 Mio. Tonnen im Jahr 1999 (Bezugsjahr des 
Bundes-Abfallwirtschaftsplans 2001). Davon wurden über die öffentliche Müllabfuhr 
rd . 1.336.000 t Restmüll und rd . 231.000 t Sperrmüll entsorgt. Mittels getrennter 
Sammlungen konnten rd . 31 .000 t Problemstoffe, rd. 1.136.000 t Altstoffe und 
rd . 499.000 t biogene Abfälle erfasst werden. das sind rd . 51 .5 % des Abfallauf
kommens aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen. 

Jener Anteil am Gesamtaufkommen, der direkt und unbehandelt einer Deponierung 
zugeführt werden musste, ist von 28.5 % auf 27,3 % zurückgegangen. Die Steige
rung des gesamten Aufkommens der Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Ein
richtungen konnte daher durch einen überproportionalen Erfolg bei der getrennten 
Sammlung und Verwertung von Altstoffen aufgefangen werden. 

Ursachen für das erhöhte Abfallaufkommen aus Haushalten und ähnlichen Einrich
tungen sind ein realer Bevölkerungszuwachs und weiterhin steigender Woh lstand. 
Beispielsweise führt der Neukauf bzw. Austausch von Wohnungseinrichtungen in 
immer kürzeren Abständen zu einem entsprechenden Anstieg der Sperrmüllmen
gen bzw. der getrennt erfassten sperrigen Fraktionen wie Haushaltsschrott und Alt
holz. Der verstärkte Trend zu Singlehaushalten, der mit einer Zunahme der Haus
halte bei gleichzeitiger Abnahme der durchschnittlichen Haushaltsgröße einhergeht . 
geänderte Essgewohnheiten der Verbraucher (Nachfrage von Fertiggerichten in 
kleineren verpackten Portionen) sowie ein vermehrtes marktseitiges Angebot von 
Einwegprodukten tragen ebenfalls zum Anstieg der Abfallmengen aus Haushalten 
bei. Zusätzlich gelangen Grünabfälle aus Hausgärten. die früher dort kompostiert 
wurden nun vermehrt ,n Sammelbehälter für biogene Abfälle. 

Im Vergleich zum Aufkommen im Jahr 1999 - dem Bezugsjahr des Bundes
Abfallwirtschaftsplans 2001 - sind folgende Tendenzen erkennbar: 

• Das gesamte Aufkommen an Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtun
gen hat sich um rd . 138.000 t bzw. um rd . 4 % erhöht. 

• Die Massen für Restmüll haben um rd. 21 .000 t bzw. um rd. 1,5 %, jene für 
Sperrmüll um knapp 13.000 t bzw. um rd . 6 % zugenommen. 

• Die Masse der getrennt erfassten Abfälle aus den Haushalten hat sich seit 1999 
um fast 7 % erhöht, von rd . 1.562.000 tauf rd . 1.666.000 t. 

• An Altstoffen konnte um rd . 75.000 t bzw. um rd. 7 % mehr getrennt gesammelt 
werden. 

• Bei biogenen Abfä llen stieg die getrennt gesammelte Masse um rd . 21 .000 t 
bzw. um rd. 4 0'0. 

• Die Sammlung für Problemstoffe erbrachte eine Erfassung von rd. 31 .000 t bzw. 
eine Steigerung der Sammelquote um rd. 34 0 •. Die unregelmäßigen Sammel
mengen der letzten Jahre sind auf Änderungen der Gesetzeslage zurückzufüh
ren. Mit In-Kraft-Treten der Festsetzungsverordnung 1997 (BGBI 227/1997) wur
de neu festgelegt , welche Abfälle als gefährlich bzw. als nicht gefährlich einzu
stufen sind. 
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Abfälle aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 1989 - 2001 
Entwicklung des Aufkommens nach Fraktionen 
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AbfAlle aus Haushalten und Ahnflehen Emnchlungen. 

Der Erfolg von Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Verringerung von Abfallen lässt 
Sich In seiner Gesamth8ll zwar schwer quantifizieren, diese Maßnahmen sollten 
aber ats wesentliche Elemente der AbfallwIrtschaft weiterhin forCiert werden . Insbe· 
sondere qualitative Vermeidungsstrategien wie RedUZierung des Gehalts von 
Schadstoffen im Abfall (Stoffsubstitutionen) oder Vermeidung von In·Verkehr
Setzen größerer Mengen gelahrllcher Stoffe (Problemstoffe) Im Haushaltsbereich 
müssen wetter verfolgt werden. 

Die Verwertung und Beseitigung der rd . 3,2 Mlo. t Abfälle aus Haushalten und ahn· 
lichen Einrichtungen erfolgte Im Jahr 2001 zu 

• 35,1 00 In Anlagen zur stofflichen Verwertung von getrennt gesammelten Altstof· 
fen 

• 15,4 ~o In Anlagen zur Verwertung von getrennt erfassten biogenen Abfällen 

• 1,0 ~o In Anlagen zur Behandlung von Problemstoffen 

• 6 ,2 0
0 In Anlagen zur mechanisch· biologischen Vorbehandlung von Restmüll 

• 15,0 0
0 In Anlagen zur thermischen Behandlung von Restmüll 

• 27 ,3 0
0 direkt und unbehandelt auf Deponien. 

2001 
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Verwertung und Beseitigung von Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtungen 

1989 - 2001 

'0 

'" 

., 
=------------~~J 11 Behandlung von Problem5loflen 

~-------------....::~J m The~ BeNndIung IMVA 

DIrekt lul Deponten 

Abb. 3 11-3 Verwertung und BesBillgung von Ab/lilien aus Haushalten und IIhn/lchen 
EinriChtungen (1989-2001). 

Weitere nicht gefährliche Abfälle 

Mehr als dIe Hälfte des gesamten Abfallaufkommens In ÖsterreIch entfällt auf Bo
denaushub und Baurestmassen. Bodenaushub, der in einem Ausmaß von rd. 20 
Mio. Va anfällt , wird zu rd. 90·,. verwertet, der Rest gelangt auf DeponIen. Das Auf
kommen von Baurestmassen beträgt rd. 5 Mlo. Va , wovon rd. 80 % verwertet wer
den. 

W9Itere 4,1 Mlo. Va an nicht gefährlichen Abfällen mIneralischen Ursprungs slam
men hauptsächlich aus Unternehmen zur Energieversorgung, der Eisen- und Stahl
IndustrIe, der BauIndustrie, GießereIen sowIe aus Feuerungsanlagen. Rund 80·. 
der anfallenden Masse werden verwertet, der Rest beseitigt. 

Das Aufkommen von nicht gefährlichen Holzabfällen wild mit rd. 3,8 Mio. Va bezif
fert . Darin nicht enthalten ISt Jener AnteIl an Altholz, der dem BereIch der Abfälle 
aus Haushalten und Holzverpackungen aus Gewerbe und Industrie zuzurechnen 
1St. DIe aus der Holz verarbeItenden Industrie und dem Holz verarbeItenden Ge
werbe stammenden Hölzer werden beInahe vollständig verwertet. 

Ebenfalls beträchtliche Abfallmassen sInd auf dIe Wasseraufbereitung, die Abwas
serbehandlung sowIe die Gewässernutzung zurückzuführen. DIe Masse dIeser 
großteils als Schlämme anfallenden Abfälle Wild mIt rd. 2,3 Mo. Va angegeben 
(bezogen auf 30 .~ Trockensubstanzgehalt) . Laut GewässerschutzberiCht 2002 fie
len Im Jahr 2001 In Österreich rd. 398.800 t TS Klärschlamm an, wovon 61 .,. aus 
dem kommunalen Bereich und 39 ·'. aus der Industrie stammen. EIne weitere Zu
nahme dIeser Masse Wild erwartet. 
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Altstoffe aus der getrennten Sammlung aus Gewerbe und Industrie fallen In einer 
Größenordnung von rd . 2.2 Mio. Va an. 

Wellere rd . 7.1 Mo. Va nocht gefährliche Abfälle fallen In Form von Glelsscholter. 
Baustellenabfällen. GrÜnschnllt. Straßenkehricht. Abfällen aus der Produktion von 
Nahrungs- und Genussmitteln. Kunststoff- und Gummiabfällen sowie betrieblichen 
nicht gefährlichen Abfällen an und wurden auf Deponien abgelagert. 

3.11.3.2 Abfallbehandlungsanlagen 

Derzeit stehen In Österreich 1.520 Anlagen zur Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen In Betneb. 137 Anlagen davon behandeln nur Innerbetrieblich angefallene 
Abfälle. 

Ta/). 3. 11·2 Anlagen. In denen A/)'~lIe IJehandelt werden 

Anlagentyp (einschließlich Innerbetrieblicher Anlagen) 

Chemisch· physikalische Behandlungsanlagen 

Thermische Behandlungsanlagen 

SpeZielle Autbereltungsantagen 

Biotechnische Vorbehandlungsanlagen für RestmOlI (MBA) 

Biotechnische Anlagen lur gel rennt gesammelte biogene Ablalle 

Sortleranlagen tur getrennt erfasste Altstoffe 

Anlagen zur Verwertung von Altstoffen 

Massenabtall- und Reststoffdeponien 

Baurestmassendeponlen 

Bodenaushubdeponien 

Gesamt 

Datenstand I I MArz 2004 

Datenquelle Abfallw/f1schahlH:he Anlagen- und Sloffdatenbank, UmwelrtJundesamt 

("NP.:!~:~f7Jw..~"bun~~am(·~v.t:lm~_t('.Il!I'~/) 

Anzahl 

38 

189 

351 

16 

520 

89 

38 

85 

73 

121 

1.520 

Die Informationen basieren Im WesentlH:hen auf Verwaltungsunterlagen und auf Angaben 
von Anlagenbeuelbem. SAmtlH:he Angaben zu Anlagenanzahl und zu KapaZItAten Sind 
als M,ndestwerTe zu interpretieren. da der InformatlOffsgehalt der Daten$Atze 
unterschtedlH:h und mcht Immer voJlslAndtg 'St 

Chemisch-physikalische Behandlungsanlagen 

In Osterreich Sind derzeit 38 chemisch-phYSikalische Behandlungsanlagen tür or
ganosche und anorganosche Abfälle In Betrieb. drei Anlagen davon befinden Sich im 
Versuchsbetrieb. Insgesamt weisen diese eine Behandlungskapazität von über 
515.000 Va auf. 

Rund die Hälfte dieser Anlagen werden als kombinierte Anlagen betneben. die so
wohl organische als auch anorganosche Abfälle übernehmen und behandeln kön
nen. Weitere zwölf Anlagen sind für die Übernahme und Behandlung von aus
schließlich organoschen Abfällen . vorwiegend Ölabscheldennhalten. Altölen . ÖI
Wassergemischen. Bohr- und Schleifölemulsionen und Emulsionsgemischen. zu
gelassen. Zur Behandlung ausschließlich anorganoscher Abfälle stehen vier Anla
gen zur Verfügung. 
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Thermische Behandlungsanlagen 

Die abfallwlrtschaftltche Anlagendatenbank weist derzeit 189 Anlagen zur thermi
schen Verwertung und Beseitigung von Abfällen mit einer Gesamtkapazität von rd . 
3,14 Mlo. taus. 

Von diesen Anlagen verbrennen rd. 134 nur Abfälle, die Innerhalb des eigenen Be
triebes anfallen. Die restlichen Anlagen Sind zum Teil öffentlich zugänglich, zum 
Tell ubernehmen sie aber auch nur Abfalle von bestimmten Partnerunternehmen, 
sogenannte .ausgewählte Dritte". 

Derzetl sind In Österreich acht Verbrennungsanlagen fur Restmüll, für Reststoffe 
aus der Aufbereitung von Abfällen aus Haushalten und für kommunale Klär
schlämme mit einer genehmigten Kapazltat von rd. 1,54 Mlo. Tonnen/Jahr In Be
tneb. Es sind dies zwei Müllverbrennungsanlagen (MVA) In Wien, je eine MVA In 
Zwentendorf und Wels, zwei Verbrennungsanlagen am Standort .Slmmennger 
Haide", die RVL-Lenzlng sowie die ENAGES-Nlklasdorf , Im Genehmigungsverfah
ren bzw, In Bau befinden sich die MVA Pfaffenau, die MVA Arnoldsteln , die MVA 
Zistersdorf sowie die zweite linie der MVA Wels. Diese vier Anlagen verfugen über 
weitere Kapazitäten im Ausmaß von rd . 690.000 Tonnen/Jahr. 

Spezielle Aufbereitungsanlagen 

Derzeit stehen rd . 35t Anlagen für die Aufbereitung von speziellen Abfällen zur Ver

fügung Die dabei gewonnenen Matenalten werden zum überwiegenden Tell der 
Verwertung zugefuhrt. In diesen Anlagen konnen folgende Abfälle eingesetzt wer
den: 

Altautos 

verunreinigte Böden 

Elektronikaltgeräte 

Werkstättenabfälle 

Asbestabfälle 

Kühlgeräte 

Leuchtstoffröhren 

Amalgamschlamm 

Bleiakkumulatoren 

Fette und Fntleröle 

Biotechnische Anlagen 

Akkusäuren 

metallsalzhaltlge Konzentrate 

Konsumbattenen 

Fotochemikalien 

zinkhaltlge Stäube, Aschen, Schlämme 

nlckelhaltlge Katalysatoren 

Edelmetallabfälle 

Lackschlämme und Lösemittel 

Altfilme 

Kunststoffabfälle 

Bundesweit sind derzeit folgende biotechnische Anlagen in Betneb: 

• 520 Anlagen zur Verwertung getrennt gesammelter biogener Abfälle aus Haus
halten sowie aus dem kommunalen Bereichen (Parkabfälle , Fnedhofsabfälle und 
Straßenbegleltgrün) mit einer Kapazität von mindestens 860.000 tla , Dabei han
delt es sich vorwiegend um Kompostierungsanlagen . 

• 16 Anlagen zur mechanisch· biologischen Vorbehandlung von Restmüll, Klär· 
schlamm und anderen Abfällen mit einer genehmigten Kapazität von rd. 705,000 t. 
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Neben dIesen 16 Anlagen besteht in Neunkirchen eIne Sortler- und Kompostle
rungsanlage, dIe Im Berocht nicht als MBA eongestuft word, Die Kapazität dIeser 
Anlage beträgt 45.000 I. In SI. Pölten befIndet sich eIne weitere Anlage In Bau 
(genehmigte Kapazität: rd . 95.000 t) , zwei Anlagen In Stockerau und In Ternberg 
sInd mIt eIner genehmIgten KapazItät von Insgesamt rd . 110.000 t In Planung. 

Anlagen zur Sortierung getrennt erfasster Altstoffe 

In ÖsterreIch sInd 89 Sortleranlagen In Betneb, dIe mindestens eIne KapazItät von 
rd. t ,I Mlo. Va aufweIsen. In dIesen Anlagen werden getrennt ertasste Altstoffe aus 
Haushalten und ähnlichen Elnrochtungen sowIe aus Gewerbe und Industroe sortiert. 

Anlagen zur stofflichen Verwertung getrennt erfasster Altstoffe 

Zur stoffhchen Verwertung getrennt ertasster Altstoffe aus Haushalten und ähnli
chen Elnrochtungen sowIe aus Gewerbe und Industroe stehen bundesweit 38 Anla
gen mIt eIner Kapazität von mindestens 2 Mlo. Va zur Vertügung. 

Deponien 

Laut Meldungen von DeponIebetreIbern wurden Im Jahr 2001 bundesweIt rd . 6,4 
Mlo. t Abfälle abgelagert. Auf 49 DepOnien wurden rd . 1,2t Mlo. t Restmull aus 
Haushalten und ähnlichen Einrochtungen sowIe aus Gewerbe und Industroe - ent
weder unbehandelt oder als Reststoff aus der bIologIschen und aus der mecha
nIsch-bIologischen Vorbehandlung - abgelagert . Zusätzloch wurden Sperrmüll, 
Bauschutt , gemIschte betroeblIche Abfälle , Straßenkehrocht , Klärschlamm, Rechen
gut und Reststoffe aus der Abfallbehandlung deponIert. 

3.11.3.3 Umweltauswirkungen der Abfallbehandlung 

Auch bel ordnungsgemaßer Abfallbehandlung kann es zu teIlweIse schädlochen 
oder naChteilIgen EInwirkungen auf die Umwelt kommen. Entsprechend den ZIelen 
des Abfallwirtschaftsgesetzes sind dIese Einwirkungen so gering wie möglich zu 
halten. 

Deponien 

SIedlungsabfälle werden derzeIt Im Wesentlichen nach einer thermIschen oder me
chanIsch-bIologIschen Behandlung deponiert oder zulässIgerweise - bIS zur voll
ständigen Anwendung der Bestimmungen der DeponIeverordnung - auch unbe
handelt deponIert . 

In allen Deponien, dIe mIt Abfällen mit organIschen Anteilen, wIe z. B. nicht vorbe
handeltem Hausmüll oder hausmüllahnlochen Abfällen vertüllt wurden, kommt es 
nach einer gewIssen Anlaufzeit zur Bildung von Deponiegas durch mikrobielle Ab
bauprozesse. Das DeponIegas besteht nach ErreIchen der stabilen Methanphase 
zu 50-60 0'0 aus Methan und 40-50% aus KohlendIoxId. Von DeponIegas geht eine 
Reihe von Gefährdungen und BelästIgungen aus, die eine möglichst vollständige 

Box 3.11 -5 E: 
Meldungen von Depo-
niebetreibern 
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Erfassung und Behandlung des Deponiegases notwendig machen. Zu nennen sind 
hier: 

• Gesundh9ltsgefährdung (Erstickungsgefahr. toxische Eigenschaften) 

• ExplosIonsgefahr 

• Treibhausgaspotential 

• Vegetationsschäden und 

• Geruchsbelästigung. 

Der Großteil der österreichischen Deponien. in denen Abfälle mit Gasbildungspo
tentIal abgelagert wurden. verfügt über eine aktive Deponlegasabsaugung. Es ISt 
aber technisch nicht moglich. das gesamte DeponIegas zu erfassen. sodass ein 
Teil des DeponIegases diffus aus der Deponie austntt. Im Jahr 2001 sind nach Be
rechnungen des Umweltbundesamtes rund 3.8 Mlo. t CO2-Aqulvalente aus Depo
nien emittiert . Das sind 4.5 0

0 der von Österreich Insgesamt emittierten Treibhaus
gase (UMWELTBUNDESAMT. 2003; siehe Kapitel 6.1). 

Die Methan-Emissionen aus den MülldepOnien Sind zwischen 1990 und 2001 um 
22 0 0 gefallen. obwohl s9lt Mitte der 90er Jahre die deponierten Mengen wieder 
steigen. Ursache für den Rückgang der Methan-Emissionen ist eine verbesserte 
Deponiegaserfassung: Von den Deponien wird DeponIegas abgesaugt und an
schließend verbrannt . teilweise mit Energlegewmnung. Diese abgesaugte Deponie
gasmenge hat laut Erhebungen des Umweltbundesamtes zugenommen und wurde 
damit nicht unkontrolhert in die Umgebung emittiert (UMWELTBUNDESAMT. 
2003). 

Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen (MBA) 

In Osterreich sind derzeit 16 MBA ml1 unterschiedlichem Standard in Betneb. Bel 
der Behandlung fallen In Abhanglgk9lt von der Betriebswelse und von der einge
setzten Abfallmenge rund ein Drittel als Deponiefraktion an. ein weiteres Drittel als 
heizwertreiche Fraktion. sowie In geringeren Mengen Elsen- und eventuell NichteI
senmetall. Das restliche Drittel verlässt die Anlage im Wesentlichen über den Ab
luftstrom. und zwar hauptsächlich als Wasserdampf und Kohlendioxid . das Im Zuge 
der biologischen Abbauvorgänge entsteht. Der Abluftstrom vor Abgasreinigung ist 
Im Regelfall mit Methan. anderen organischen Verbindungen sowie leichtflüchtigen 
Stoffen belastet. 

Die Emissionsfracht an organischen Kohlenstoffverbindungen lässt Sich aus heuti
ger Sicht in Abhängigkeit vom Anlagendurchsatz und der Anlagentechnologie (z. B. 
Rottetechnik) etc. auf ca. 0.4 bis 2 kgltAbfall (Rohgas) abschätzen. Bei schlechter 
Prozessführung können auch höhere Emissionen auftreten (UMWELTBUNDES
AMT. 1999a; BMLFUW. 2001 und 2002). 

Untersuchungen an NIedersächsIschen MBAs ergaben beispielsweise Methan
frachten von 10 bis 11 .000 gltAbfall. wobei die Emissionen u. a. von der Prozess
führung und den Abfällen abhängen (DOEDENS et al .. 1999). Untersuchungen im 
IntensIvrotteabgas österrelchlscher MBA ergaben Ammoniakfrachten zwischen 183 
und 492 gltAbfali (UMWELTBUNDESAMT. 1998 und 1999b; und BMLFUW. 2002). 

Noch vor kurzem verfügten die in Österreich In Betrieb stehenden MBA-Anlagen 
generell nur über gennge oder keine AbgasreinIgungsaggregate. Nach wie vor set
zen die meisten Anlagen nur Biofilter ein. die aber nur bedingt geeignet sind. das 
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Abgas von MBA zu reinigen, da u, a. der Abbaugrad für Methan unter den vorlie
genden Bedingungen bei nahezu Null liegt und biologisch schwer abbaubare Ver
bindungen des MBA-Abgases wie Benzol, Toluol, Xylol und Fluor-Chlor-Kohlen
wasserstoffe mäßig bis gar nicht abgebaut werden. Verbindlich einzuhaltende E
missionsgrenzwerte sind derzeit nur bei manchen MBA-Anlagen vorgeschrieben. 
Es ist aber zu erwarten, dass in den nächsten Jahren auch bei Altanlagen Maß
nahmen zur Verbesserung der Abgaserfassung und -reinigung gesetzt werden. Be
reits jetzt verfügt eine MBA-Anlage in Wiener Neustadt über eine sehr effiziente 
Abgasreinigung: Neben einem sauren Wäscher und Biofilter wird auch ein rege ne
rallves thermisches Abgasreinigungssystem eingesetzt. 

Ablallverbrennungsanlagen 

Bei der Verbrennung von Restmüll werden die Abfälle auf ein Drittel des ursprüngli
chen Gewichtes und auf ein Zehntel des ursprünglichen Volumens reduziert. Als 
Abfälle verbleiben im Wesenll ichen Flugasche, Schlacke, Eisenschrott, Filterku
chen aus der Abwasserreinigung, Gips und beladene Aktivkohle. Diese Abfälle sind 
zum überwiegenden Teil gefährliche Abfälle und werden in Österreich wie folgt be
handelt oder entsorgl: 

Flugasche und das Gemisch Schlacke/Gips aus den Wiener MVA werden verfes
tigt und anschließend deponiert. Die Schlacken und Flugaschen des Werkes Sim
meringer Haide werden ebenfalls deponiert. Die Schlacke aus der MVA Wels wird 
mit Wasser gewaschen und deponiert. Die Flugasche aus der Müllverbrennungsan
lage Wels wird einer nasschemischen Behandlung unterzogen und ebenso wie der 
Gips deponiert. Betlasche und Grobasche der Wirbelschichtanlage in Lenzing sind 
ausgestufl und werden auf Reststoffdeponien entsorgl. Vorentstauberasche, Eco
und Gewebefilterasche und Neutralisat ionsschlamm werden als gefährliche Abfälle 
exportiert und Untertage deponiert. 

Der stark mit Quecksilber belastete Filterkuchen aus der Abwasserreinigung aller 
Anlagen wird in sogenannte "Big Bags" abgefüllt und im Ausland untertage depo
niert. Neben Hg überschreiten in der Regel auch die Konzentrationen von Zn und 
Cd sowie der Abdampfrückstand die in der österreichischen Deponieverordnung 
geforderten Grenzwerte für Reststoff- und Massenabfalldeponien. 

Der abgetrennte Eisenschrotl wird entweder einem Schrotlhändler übergeben oder 
in die Stahlindustrie rückgeführt . 

Beladene Aktivkohle wird in Wels , Arnoldstein und im Werk Simmeringer Haide zu
sammen mit dem Abfall verbrannl. 

Die Emissionen aus Anlagen zur Abfallverbrennung und -mitverbrennung sind seit 
2002 in der Abfallverbrennungsverordnung (BGBIII 20021389), mit welcher die EU
Abfallverbrennungsrichllinie (Richllinie 2000f761EG über die Verbrennung von Ab
fällen) umgesetzt wurde, geregelt. Die Mitverbrennung von Abfällen in industriellen 
Anlagen und Kraftwerken ist im Kapitel Industrie dargestellt (siehe Kapitel 3.10.3.) 

Box3.11-6_T: 
Spezifische Em issionen 
von MVA 
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Box 3.11-7_E: 
Brennwertkriterium fOr 

mech.-blolog. vorbehan
delte Abtälle 

Box 3.11-8 T: 
Begrenzung der Abgas

emissionen aus MBA 
(MBA-Rlchllinle) 
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3.11 _3.4 Trends in der Abfallbehandlung - Vorbereitung auf die 
vollständige Umsetzung der Deponieverordnung 

Die Vorgaben der Deponieverordnung bzw. des Abfallwlnschaftsgesetzes zielen 
darauf ab, dass ab I. Jänner 2004 (In Ausnahmefällen ab I. Jänner 2009) nur 
mehr reaktionsarme Abfälle abgelagen werden durfen. In der Deponieverordnung 
wird dazu ein verbindlicher Stand der Technik festgelegt, der Insbesondere die 
Oualltat der abzulagernden Abfälle und damit die sogenannte . Innere Sicherheit" 
der Deponie In den Vordergrund rückt. Damit kommt man der Forderung, nur mehr 
solche Stoffe abzulagern, die zu keiner Beeinträchtigung der Umweltmedien Luft. 
Wasser und Boden führen , einen Schrln naher. Ein wesenthches Kriterium Ist dabei 
die Reduktion des Anteils des abbaubaren Kohlenstoffs In den abzulagernden Ab
fällen . Dazu eXistieren fur die einzelnen DeponIetypen u. a. Grenzwene für den 
TOC (Total Organlc Carbon, gesamter organischer Kohlenstoff). wobei der maxi
mal zuläSSige Gehalt an organischem Kohlenstoff bel 5 Massenprozent liegt. Abfal
le aus der mechanisch-biologischen Vorbehandlung durfen diesen Grenzwert uber
schreiten, wenn der obere Heizwert geringer als 6.000 kJ/kg TS (Trockensubstanz) 
ISt (Auf die Uberschreltungsregelung In der Deponieverordnungsnovelle vom 
23. t .2004 wtrd hingeWiesen). 

Um die In der Deponieverordnung festgeschriebenen AbfallqualItäten zu erreichen, 
müssen eine Vielzahl von Abfällen vor der Deponierung thermisch oder mecha
nisch-biologisch behandelt werden Da die Kapazität der bestehenden Anlagen 
nicht ausreicht, um 2004 bzw. 2009 die Ablagerung von reaktionsarmen Abfallen 
entsprechend der Deponieverordnung zu gewährleisten, werden derzeit neue Anla
genkapazitäten geschaffen. 

Neue Müllverbrennungsanlagen (MVA) mit Rostfeuerung wurden bereits errichtet 
bzw. befinden Sich In Bau, eine bestehende Mullverbrennungsanlage wird erweitert. 
In Wien soll biS 2008 eine weitere MVA gebaut werden. Zusätzliche Wirbelschicht
ofen wurden In LenZing. Nlklasdorf und Wien errichtet. Weiters wurden neue me
chanisch-biologische Abfallbehandlungsanlagen erbaut und bestehende Anlagen 
umgebaut, damit die Oualitätskriterien der Deponieverordnung eingehalten werden 
können. 

In Osterreich wurden In den letzten Jahren umfangreiche Anstrengungen unter
nommen. um für Anlagen zur mechanisch-biologischen Behandlung einen einhettli
chen Stand der Technik festzulegen . Diese Bestrebungen fühnen zu der . Richtllnie 
für die mechanisch-biologische Behandlung von Abfällen", die am 1. März 2002 
veroffentlicht wurde. Die Richtlinie enthält u. a. emissionsbezogene Anforderungen 
an Einrichtungen zur Anlieferung, mechanischen Aufbereitung und biologischen 
Behandlung. 

3.11 .3.5 Elektronisches Datenmanagement in der 
Abfallwirtschaft 

Mit dem AbfallwIrtschaftsgesetz 2002 wurden die Voraussetzungen für die verstark
te Nutzung der elektronischen Medien für die Zwecke der Abfallwinschaft geschaf
fen (§ 22 Abs. 1 AWG 2002). Im Rahmen des Gesamtvorhabens .Elektronisches 
Datenmanagement (EDM) In der AbfallwIrtschaft" auf BaSIS des AWG 2002 
wird ein umfassendes e-Government-System aufgebaut. als Tellprojekt zum 
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e-Governrnent-Masterplan der Bundesregierung. In den elektronischen Registern 
werden im Wesentlichen die Stammdaten von Abfallbesitzern und insbesondere 
Sammlern und Behandlern (Name, Adresse, Branchenzuordnung usw.) sowie die 
Daten abfallwirtschaftlicher Meldungen erfasst (.Bewegungsdaten") , Das sind bei
spielsweise die jährlichen Abfallbilanzen von Abfallsammlern und -behandlern und 
die Meldungen gemäß Altfahrzeugeverordnung , 

Schrittweise sollen die derzeitigen, in schriftlicher Form zu übermittelnden Meldun
gen auf elfiziente, in der Wirtschaft zum Teil bereits etablierte, elektronische Erfas
sungs- und Meldesysteme umgestellt werden , Durch den Einsatz neuer Inlormati
onstechnologien soll der administrative Aufwand bei Behörden und MeIdeverpflich
teten verringert werden , und die mit Zeltaufwand und Kosten verbundene Mehr
facherfassung und -verwaltung derselben Daten für verschiedene Rechtsbereiche 
in Zukunft entfallen. Die DatenÜbertragung und -ertassung zwischen Abfallbesitzern 
und Behörden soll mittelfristig in Form eines standardisierten und automatisierten 
Systems erfolgen, 

Der seit dem Jahr 1990 bestehende Abfalldatenverbund für die Kontrolle der ge
fährlichen Abfälle wird in das elektronische Begleitscheinsystem übergeführt wer
den, Als Übergangsregelung wurde der Abfalldatenverbund vom Umweltbundesamt 
technisch modernisiert und auf ein zentrales Datenbanksystem mit geschützten 
Zugriffs- und Erfassungsmöglichkeiten über das Inlernet umgestellt. Weiters wurde 
für die Abfallsammler und -behandler eine Schnittstelle zur elektronischen Über
mittlung von Begleitscheindaten (EBSM) eingerichtet. EBSM erweitert die bisherige 
Begleitscheinübermittlung per Diskette, über die bereits im Jahr 2002 rund 30 % al
ler Begleitscheine in elektronischer Form In den Abfalldatenverbund übernommen 
werden konnten , Für die Abfallbesitzer, die EBSM benutzen, werden Benutzerbe
rechtigungen am zentralen Empfangssystem eingerichtet und verwaltet. 

Ein Kernelement des Gesamtvorhabens besteht in der Einlührung eines einheitli
chen Identifikationssystems. Für die Identifikation von Personen (natürlichen und 
juristischen), Standorten, Anlagen und Anlagenteilen sowie von Abfallarten , Anla
gen typen und Behandlungsverfahren wird das international genormte, einheitliche 
Nummernsystem von EAN verwendet. 

Folgende weitere Maßnahmen werden - kurz- bis mittelfristig umgesetzt: 

In der Projektphase 1 werden bis 1212005 die wesentlichsten Teile des Gesamtvor
habens wie das Register abfallwirtschaftlicher Stammdaten (eRAS), als Basis eines 
bundesweit einheitlichen Anlagenregisters, und Bewegungsdatenregister z. B. für 
den .elektronischen Begleitschein" gefährlicher Abfälle, für die EU-mitgliedstaats
übergreifenden Meldungen gemäß EG-Verbringungs-VQ, für die Ausstufung ge
fährlicher Abfälle und für Emissionsdatenmeldungen aufgrund Internationaler Ver
pflichtungen, spezifiziert , Zum Teil werden die Register in diesem Zeitraum auch 
implementiert und in Echtbetrieb genommen wie beispielsweise erste Versionen 
des eRAS, die Anwendungen für Altfahrzeugemeldungen (bereits in Betrieb), für 
Elektroaltgerätemeldungen und für elektronische Begleitscheine, deren Abwicklung 
auf Basis zum Teil neuer EU-rechtlicher Verpflichtungen erforderlich 1St. 

Bo. 3,11 -9_E: 
Abtalldatenverbund 

Bo.3.11 -10_E: 
EAN Identlflkatlonssys-
10m 
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Box 3.11·11 G: 
Produktion von Haus· 
hall •• btällen In EEA· 

Mitgliedstaaten 

Box 3.11-12 G: 
Entsorgung von kom

munalen Abtällen In EU· 
Staaten 
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3.11 .3.6 Österreichs Abfallwirtschaft im Europäischen 
Vergleich 

Für den Vergleich der österreichischen AbfallwIrtschaft mit anderen Ländern wer
den Umweltindikatoren aus internationalen Quellen herangezogen. Umweltindikato
ren haben den Zweck. komplexe Informationen über Zustand und/oder Entwicklun
gen der Umwelt In einfacher Form darzustellen und damit Bewertungen zu ermögli
chen. 

Eine von mehreren internationalen Institutionen, die Umweltmdlkatoren erstellen, ist 
die Europäische Umweltagentur (EEA). Diese veröffentlicht In regelmäßigen Ab
ständen Indikatorenbenchte, in den Jahren 2000 bis 2002 unter dem Titel "EnvI
ronmental Signals". Während für das Jahr 2003 kein solcher Bencht zur Verfügung 
steht , Ist für 2004 wieder eine Veröffentlichung "Enwonmental Signals 2004" ange
kündigt. 

Die Entwicklung der AbfallwIrtschaft von einem Indlkatorenbencht der EEA zum 
nächsten kann nicht direkt verfolgt werden, da Jedes Jahr andere Indikatoren dar
gestellt werden. Trotzdem sind die angesprochenen Themengebiete ähnlich und 
Aussagen überschneiden oder ergänzen sich. Aus diesem Grund werden dem In
dikator "Produktion von Haushaltsabfällen" aus den Enwonmental Signals 200t Jn
formationen zur "Behandlung von kommunalen Abfällen" aus den Environmental 
Signals 2002 ergänzend zur Seite gestellt. Für den Bereich der Verpackungsabfälle 
wird der Indikator über die stoHliche Verwertung von Verpackungsabfällen aus den 
Enwonmental Signals 2002 verwendet. 

Indikatoren zu Produktion und Entsorgung von Haushaltsabfällen 

Fur den Indikator "Produktion von Haushaltsabfällen" werden unter Haushaltsabfäl
len die Fraktionen "Restmüll" und "getrennt gesammelte Altstoffe (Papier, Pappe, 
Glas, Metallverpackungen und biogene Abfälle)" verstanden. Die Abfallmenge In KI
logramm wird auf die Einwohnerzahl bezogen, wobei das Referenzjahr Je Land un
terschiedlich ISt bzw. für manche Länder Daten aus zwei Jahre angegeben werden. 

Die Abbildung in Box 3.11-11_G zeigt , dass sich die Mitgliedstaaten bel den auf 
Einwohner bezogenen Abfallmassen aus Haushalt und Gewerbe nicht gravierend 
unterscheiden. Nur Island und Österreich liegen nennenswert unter dem EEA
Durchschmttwert von ca. 400 kglEW. Zusätzlich weist Österreich einen vergleichs
weise hohen Wert an getrennt gesammelten Altstoffen auf. 

Die Daten für die Entsorgung hingegen werden auf kommunale Abfälle bezogen, 
die neben den Haushaltsabfällen noch weitere Abfallarten wie z. B. Sperrmüll und 
Grünabfälle enthalten. Als Entsorgungswege werden die Deponierung, die Abfall
verbrennung, die Kompostlerung sowie die sonstige Abfallverwertung angegeben. 

Beim Vergleich Österreichs mit den anderen Mitgliedstaaten lassen Sich folgende 
Aussagen treffen: 

• Österreich liegt an dntter Stelle bel der Masse an kommunalen Abfällen , die 
noch auf der Deponie abgelagert werden müssen . 

• Ein Großteil der Abfälle Wird durch verschiedene Verfahren vorbehandelt . Dabei 
weist Österreich den größten Anteil der Behandlung durch Kompostierung auf 
und liegt auch bei der sonstigen Abfallverwertung Im Vorderfeld . 
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• Die Vorbehandlung durch Abfallverbrennung wird In Osterreich im Vergleich zu 
den anderen Staaten nicht so umfangreich angewandt. 

Insgesamt lässt sich feststellen , dass sich Österreich hinsichtlich der Haushaltsab
fälle Im europäischen SpItzenfeld bewegt , und zwar sowohl was das geringe Auf
kommen als auch die Oualität der Entsorgung betrifft. 

Management von Verpackungsabfä llen 

Einer der Abfallströme, denen In der EU besondere Priorität eingeräumt wird, ISt 
der Verpackungsabfall. Die EU-Verpackungsrlchthnle enthält Maßnahmen zur 
Vermeidung der Entstehung und zur Steigerung der Verwertung von Verpackungs
abfällen. Zu diesem Zweck setzt die Verpackungsrichthnle eine Reihe von Zielen. 
Ziel 1 verpfhchtet die Mitgliedstaaten, eine Verwertungsquote uber alle Verpa
ckungsabfälle zwischen 50 und 65 Gewichtsprozent zu erreichen. In diesem Fall 
deckt die Verwertung alle Arten von stofflicher und thermischer Nutzung sowie die 
Kompostlerung ab. Um Ziel 2 zu erreichen, müssen die Mitgliedstaaten eine Rate 
an stofflicher Verwertung von 25 bis 45 Gewichtsprozent aller Verpackungsabfälle 
erreichen. 

Die Änderung der VerpackungSrIchtlinie, die am 18. Februar 2004 in Kraft getreten 
ISt , enthält eine Verschärfung dieser Ziele . Demnach haben die Mitgliedstaaten die 
notwendigen Maßnahmen einzuführen, um bis 31 . Dezember 2008 bel Ziel 1 min
destens 60 ~o Verwertungsquote und bel Ziel 2 zwischen 55 00 und 80 ~o stofflicher 
Verwertungsrate zu erreichen. 

Die Abbildung In Box 3.11-13_ G veranschaulicht, dass eine Reihe von Staaten das 
neue Ziel 2 bereits 1998 erfüllt hat. Österreich hat Sich dabei von 1997 auf 1998 
vom dritten auf den zw81ten Platz bei der Ouote der stofflichen Verwertung von 
Verpackungsabfällen verbessert. 

3,11,4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

In Summe ISt das Jährliche Abfallaufkommen In Österreich s81t dem Jahr 1999 
weitgehend gleich geblieben und beträgt nach aktuellen Erhebungen rund 48,6 Mil
lionen Tonnen pro Jahr (Stand: März 2004). 

Die gemeldeten Massen gefährlicher Abfälle (2002: rd. 920.000 Tonnen) Sind leicht 
rückläufig . Rund 30 00 der gefährlichen Abfälle entfallen auf kontaminierte Böden, 
weitere 20 0

0 auf Rückstände aus der Abfallverbrennung. Für gefährliche Abfälle 
stehen ausreichende Anlagenkapazitäten für die Beseitigung bzw. Verwertung zur 
Verfügung. Zu einem geringen Teil werden gefährliche Abfälle auch ins Ausland 
verbracht, beispielsweise zur UntertagedeponIerung von Reststoffen aus der 
RauchgasreinIgung. 

Das Jährliche Aufkommen von Abfällen aus Haushalten und ähnlichen Einrichtun
gen ISt angestiegen und war Im Jahr 2001 um rd . 138.000 Tonnen höher als noch 
im Jahr 1999. Das ist ein Anstieg von rund 4 %. Hauptursachen dafür sind ein rea-

Box 3.11-13_G: 
Stoffliche Verwertung 
von Verpackungsabfäl
len In EU-Staaten 
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ler Bevolkerungszuwachs, der Trend zu Single-Haushalten und weilerhin steigen
der Wohlstand. 

Derzeit stehen In Österreich rd. 1.520 Anlagen zur Verwertung und Beseltogung von 
Abfallen In Betrieb. rd. t 40 Anlagen behandeln nur Innerbetrieblich angefallene Ab
falle. Derzeit werden zusatzliche Abfallverbrennungsanlagen und mechanosch
biologische Abfallbehandlungsanlagen errichtet , da ab 1.1.2004 (In Ausnahmefallen 
1.1.2009) entsprechend der Deponieverordnung nur mehr reaktionsarme Abfalle 
abgelagert werden duo1en. 

Auch bel ordnungsgemäßer Abfallbehandlung kann es zu teilweise schadlichen 
oder nachteiligen Einwirkungen auf die Umwelt kommen. Entsprechend den Zielen 
des AbfallwIrtschaftsgesetzes Sind diese Elnworkungen so gering wie moglich zu 
halten. 

Im Jahr 2001 wurden nach Berechnungen des Umweltbundesamtes rund 3,8 Mlo. t 
CO,-Aqulvalente aus Deponien emlltlert, das Sind 4,5 o~ der von Osterreich Insge
samt emittierten Treibhausgase. Insgesamt Sind aber die EmiSSionen von Methan 
aus den Mülldeponoen zwischen 1990 und 2001 um 22 '}o gefallen. 

Mit dem AbfallwIrtschaftsgesetz 2002 wurden die Voraussetzungen fur die verstärk
te Nutzung der elektronischen Medien fur die Zwecke der AbfallwIrtschaft geschaf
fen. "Elektronische Register" sollen eingerichtet werden, deren wesentlicher Be
standteil elektronische Eo1assungs- und Meldesysteme sein werden, Insbesondere 
die am 1. Jänner 2005 In Kraft tretende Verpflochtung von Abfallsammlern und 
-behandlern zur Ubermlttlung von Jahresabfallbilanzen Wird eine bessere Kenntnos 
uber Abfallaufkommen und Verwertung In Osterreich ermoglochen. 

3.11.5 EMPFEHLUNGEN 

Es Ist anzustreben, dass In ganz Osterreich bereits vor dem 1.1.2009 nur mehr re
aklionsarme Abfälle entsprechend den Vorgaben der Deponieverordnung abgela
gert werden. Die Deponieverordnung sollte moglichst schnell vollstandlg umgesetzt 
werden. 

Umsetzung des Stands der Technik für mechanisch-biologische Abfallbehand
lungsanlagen Im Zuge von Anlagengenehmigungen bzw. in emer Verordnung. 

Zugige Elnrochtung der elektronoschen Register gemaß Ablallwlrtschaftsge
setz 2002 und Erlassung der erforderlichen Durchführungsverordnungen. mit dem 
Ziel, Datenlucken zu schließen und hinreichend genaue und aktuelle Daten uber 
Abfallaufkommen (vor allem In Bezug auf nocht gefahrlichen Abfalle aus Industrie 
und Gewerbe) und Abfallbehandlung sowie über die UmweltauswIrkungen von ab
lallwIrtschaftlichen Maßnahmen zu erhalten. 
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3.12 ALTLASTEN 

3.12.1 EINLEITUNG 

Als Altlasten werden Industnestandorte und Deponien bezeichnet. an denen In der 
Vergangenheit durch Handhabungsverlusie. Leckagen. Unfälle und unzureichende 
technosche SIcherheItsvorkehrungen Schadsloffe In den Boden und Ins Grundwas
ser gelangt sInd und damIt fur die Umwelt und die menschliche Gesundhell eIne 
Gefahr darslellen. 

Die Aillasienproblematlk wurde In den frühen 80er Jahren bekannt. als zahlreiche 
spektakuläre GrundwasserverunreInIgungen In der Umgebung von Deponoen Auf
merksamkell und BesorgnIs der brellen Offenllichkeit erreglen. 1989 wurde das 
Altlastensanierungsgesetz (ALSAG. BGBI. 299/1989 I. d. g. F.) erlassen. das vor 
allem dIe FInanZIerung von SanIerungen regelt. 

Umweltauflagen für Induslriestandorte und Deponien haben In den letzten 20 Jah
ren erheblich zugenommen und Anlagenlechnologien haben sich entsprechend 
verbessert. Es ISt daher davon auszugehen. dass von den heule genehmlglen und 
ordnungsgemäß belriebenen Industriestandorten und DeponIen keine Gelahr für 
Boden und Grundwasser ausgeht. 

Seit In-Kraft-Treten des ALSAG werden österreichweIl Altlasten erfasst. BIS zur 
Feslstellung. ob eIne Fläche zu sanoeren ISt. SInd lellwelse aufwendIge ArbeIts
schritte zu absolvieren. die von der Feststellung eines Kontaminahonsverdachles 
aufgrund früherer StandortaktivItäten bis zur detaillierten Bewertung von Untersu· 
chungsergebnlssen umfassender Probenahmen (Boden. Grundwasser. Bodenluft) 
und AnalytIk reIchen . 

In einer zentralen Datenbank werden sowohl dIe im Aillastenallas ausgewIesenen 
Altlasten als auch Standorte. dIe unter Aillastenverdacht stehen (Verdachtsflä
chenkataster) verwaltet und Informationen der breIten Öffentlichkeit auch über das 
Internet zur Verfügung gestellt. 

Das Umweltbundesamt rechnet bundesweIt mIt ca. 80.000 Standorten. an denen In 
der Vergangenheot mll gesundheits- bzw. umweltgefährdenden Stoffen hantoert 
wurde bzw. heute noch WIrd . Ein tatsächlicher SanIerungsbedarf WIrd für 2.500 Flä
chen geschätzt. Darüber hInaus muss beI eIner derzeIt nocht schätzbaren Anzahl 
von Flächen. von denen keine erheblichen Gefahren ausgehen. mIt eIner eInge
schränkten Nutzung gerechnet werden. 

3.12.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Schadstoffe aus Aillasten können in den Boden und in Grundwasservorkommen 
elndnngen und damIt dIe Umwelt und - ,n AbhängIgkeIt von der Nutzung der 

Box 3.12·1 E: 
AJtlastensanlerungage
.etz 

Box 3_12-2 E: 
V.tdachtlfllchenkatas
tet und Altlastenatlas 
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Bo. 3.12-3_G: 
Ablaufschema PJtlasten· 

bearbellung 

236 

SChutzgüter - die menschliche Gesundheit gefährden. Der dauerhafte Schutz von 
Boden- und Grundwasserressourcen hat daher emen hohen Stellenwert. Umweltre
levante Zielvorstellungen sind wie folgt formuliert : 

• Nachhaltigkeits-Ziele. In der österreichischen Strategie zur nachhaltigen Ent
wicklung (BMLFUW. 2002; siehe auch Kapitel t.1) werden der Schutz der Böden 
und der nachhaltige Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser als Ziele de
finiert . 

• Grundwasserschutz. Im Wasserrechtsgesetz (WRG - BGBI. t95912t51. d. g. F.) 
wird Grundwasser als Trinkwasser definiert und festgelegt, dass im Falle des 
Auftretens einer Grundwasserkontamination entsprechende Maßnahmen zur 
Abwehr von Gefährdungen vorzunehmen Sind. 

• Gefährdungsabschätzung kontaminierter Böden. Die ÖNORM S 2088-2 .Ge
fährdungsabschätzung für das Schutzgut Boden" hefert eine Handlungsanleitung 
zur Bewertung von belasteten Böden. Ihr liegt ein nutzungsorientierter Ansatz 
zugrunde. Das heißt, dass ein Boden mit definierter Schadstoffbelastung bel 
gärtnerischer Nutzung oder Nutzung als Spielplatz eine höhere Gefährdung dar
stellt als bei industrieller oder gewerblicher Nutzung. 

3.12.3 SITUATION UND TRENDS 

3.12.3.1 Flächenerfassung 

Seit In-Kraft-Treten des ALSAG t989 werden österreichweit Altlasten ertasst. Diese 
Tätigkeit Wird auf Veranlassung des BundesminIsteriums für Land- und Forstwirt
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vom Umweltbundesamt in Zusammenarbeit 
mit den Ämtern der Landesregierungen durchgeführt . Hinter der Ausweisung eines 
Standortes als Altlast steckt eine langwierige mehrstufige Vorgangsweise. Diese 
reicht von der StandortregistrIerung aufgrund früherer StandortaktiVItäten bis zur 
detaillierten Bewertung von Untersuchungsergebnissen mit umfassender Probe
nahme (Boden, Grundwasser, Bodenluft) . Im Rahmen der Altlastenbewertung wer
den drei Informationsstufen unterschieden (siehe Tabelle 3.12-1). 

Tab.3. 12-1 Informationsgehalt IVr Standorte Im Hmbllck auf die Bewertung deren 
Gefährdung 

Standortklasse InformatIonsgehalt bereits erfasste Erfassung.grad· 
Standorte 

registrierte Flächen gering, Verweis auf fruhere 41410 ca 50 00 

Standorttätlgk9llen 

Verdachtsfläche ErgebniS einer Erstabschätzung 2.396 ca . t6 % 
aufgrund eines definierten 
Grunddatensatzes 

Altlast Detailliertes Untersuchungspro- 222 ca. 9 00 

gramm 

Quelle Umweltbundesamt 

• per t 1 2004. geschätzt 
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Altflächen 

Der Begriff "Altfläche" wird In diesem Zusammenhang als Überbegriff für Standorte 
verwendet, an denen bis zum Jahr 1989 Abfälle abgelagert wurden (alte Deponien 
- Allablagerungen) oder Anlagen, bei denen mit umweltgefährdenden Stoffen um
gegangen wurde (alte Belnebsstandorte - Altstandorte) . MIt 1. Jänner 2004 sind 
ca. 41.400 Altflächen erfasst worden, das entspricht etwa der Hälfte der geschätz
ten Standorte. Der Erfassungsstand in den einzelnen Bundesländern Ist in Abbil
dung 3.12-1 dargestellt. Bezirke mit hohem Erfassungsgrad sind vor allem dort zu 
finden, wo von Seite der Landesregierungen gezielle Erfassungsprogramme um
gesetzt wurden. 

Trend : Der Erfassungsgrad der Altflächen wird in den nächsten Jahren deutlich 
ansteigen, da zahlreiche Erfassungsprojekte derzeit in Panung bzw. Durchführung 
sind. Es ist damit zu rechnen, dass bis ca. 2006 alle Altllächen in Österreich erfasst 
sind. 

OberOSlerreich 

Salzburg 

Tlrol 

K3mten 

Burgenland 

Steiermark 

NIederOsterreICh -
Vorarlberg 

o 

Quelle: Umweltbundesamt 

20 

, 

40 

• alte Betnebsstandorte 

o alte Deponien 

60 BQ 

Erfassungsgrad % 

100 

Abb. 3. 12-' : GeschälZ1er Erlassungsgrad der Altflächenerlassung nach Bundesländem. 

Verdachtsflächen 

Verdachtsflächen sind Altflächen, bei denen eine Erstabschätzung des Gefähr
dungspotentials durchgeführt wurde und bei denen ein Verdacht auf eine erhebli
che Gefährdung der Umwell bzw. der Menschen festgestellt wurde. Mit 1. Jänner 
2004 waren 2.396 Verdachtsflächen Im Verdachtsflächenkataster verzeichnet (sie
he Tabelle 3.12-2 und Box 3.12-2_E). 

Trend: Der Erlassungsgrad bei Verdachts flächen ist vor allem bei den alten Be
triebsstandorten sehr niedrig. Eine Vorgangswelse zur systematischen österreich
weiten Identifikation von Verdachtsflächen Ist derzeit in EntwiCklung. um die Erfas
sung mittelfristig (20 Jahre) abschließen zu können. 

80x 3.12-4J: 
Erfassungsstand Altfli
ehen nach Bundeslän
dern 

80x 3.12-5 T: 
Erfassungsstand Ver
dachtsfliehen nach 
Bundesländern 
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Box 3.1 2-6_ T: 
Erf8ssungsstand Altlas

ten nach Bundesländern 
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Box 3.12-7 ElG: 
Ergänzende Untersu· 

chungen 

Tab. 3. 12-2.' Geschätztar Erfassungsgrad der Vardachrsflächanerhebung. 

Verdachtsllächentyp 

alte Deponien 

alte Betriebsstandorte 

Gesamt 

Quelle ' UmweltbundesamI 

Altlasten 

bisher erfasst 

2.196 

227 

2.396 

Erfassungsgrad 

ca.2% 

ca. 16 % 

Als Altlasten werden Jene Altfliichen bezeichnet, von denen - nach den Ergebnis
sen einer Gefährdungsabschätzung - nachgewiesenermaßen erhebliche Gefahren 
für die Gesundheit des Menschen oder die Umwelt ausgehen. Die Dringlichkeit de
ren Sanierung wird durch eine dreistufige PrioritätenklassifizIerung ausgedrückt. 
Seit Bestand des Altlastensanterungsgesetzes wurden bis 1.1.2004 insgesamt 222 
Altlasten ausgewiesen. Dies entspricht einem österreichweiten Ertassungsgrad von 
geschätz1 etwa 9 % , wobei davon auszugehen ist, dass zahlreiche bedeutende Alt 
lasten bereits erfasst Sind. Für 45 dieser Altlasten wurde die höchste Prioritäten
klasse für Sanierungen festgestellt. 

Trend: Eine annähernd vollständige Erfassung der Standorte in Österreich ist mit 
der aktuellen Vorgangsweise nur langfristig möglich. Nur eine Beschleunigung bei 
Untersuchung und Gefährdungsabschätzung kann hier Abhilfe schaffen. 

3.12.3.2 Untersuchungen, Bewertungen und Sanierungen 

Untersuchungen von Verdachtsflächen 

Um die tatsächliche Umweltgefährdung einer Verdachtsfläche zu bewerten, sind 
detaillierte Untersuchungen am Standort notwendig. Im Rahmen des ALSAG wurde 
bei 348 Flächen eine Untersuchung veranlasst (siehe Abbildung 3.12-2). davon ca. 
60 % an alten Deponien und 40 % an alten Betriebsstandorten. 

Trend: Erfahrungen bei den bereits abgewickelten Projekten haben gezeigt, dass 
ein Potentiat zur Vereinlachung und teilweise auch zur Standardisierung von Unter· 
suchungen gegeben 1St. 

Vor allem bei kleineren Fällen sollten hinkünftig zeitliche und finanzielle Einsparun· 
gen realisiert werden. Dadurch unterstützt, könnten die bisher bekannten Ver
dachtsflächen Innerhalb von 15·20 Jahren untersucht sein. 
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lknersuchung ., 
[)Jrchführung 

600", 

Quelle Umweltbundesamt 

Abb 3 f2·2: Sfand der Verdachfsflächenunfersuchung (348 Flächen). 

lkltersuchung 
abgeschlossen 

40 °0 

Gefährdungsabschätzungen - Altlastenausweisungen 

Gefährdungsabschätzungen dienen als Grundlage zur Altlastenausweisung. Bisher 
wurden fur ca . 309 Flächen Gefährdungsabschätzungen durchgeführt - 222 davon 
führten zu einer Ausweisung der Fläche als Altlast. Die Anzahl der Insgesamt not· 
wendigen Gefährdungsabschätzungen wird auf ca . 15.000 geschätzt. 

Trend: Es Ist zu erwarten, dass bel einem hohen Anteil der noch durchzuführenden 
Gefährdungsabschätzungen - v. a. bei alten Deponien - keine Altlastenausweisung 
erfolgen wird . Dies Ist damit begründet, dass In der Vergangenheit vorrangig be
sonders dringliche Fälle bearbeitet wurden, bei denen die Wahrschelnl ichk811 eines 
hohen Gefährdungspotentials sehr groß war. Anders bel BetrIebsstandorten, wo 
noch eine große Anzahl von Standorten mit erheblichem Gefährdungspotential er
wartet wird. 

Altlastensanierungen 

Bis 1.1 .2004 wurden seit Bestand des AltlastensanIerungsgesetzes Insgesamt 222 
Altlasten ausgewiesen. Bei ca. der Hälfte dieser Flächen ist eine Sanierung entwe
der bereits abgeschlossen oder derzeit In Durchführung. Bel der anderen Hälfte Ist 
eine Sanierung noch ausständig (siehe Abbildung 3.12-3). 

Weiters gibt es zahlreiche Fälle von Standortsanierungen, die außerhalb des Altlas
tensanierungsgesetzes durchgeführt werden. Dies Ist vor allem dann der Fall, wenn 
die Standortnutzung einen hohen subjektiven Stellenwert hat und ein Träger der 
Sanierungskosten vorhanden Ist oder wenn es sich um kleine Fälle handelt, die im 
Zuge von Bautätigkeiten saniert werden. In diesen Fällen handelte es sich überwie
gend um dringliche Bauvorhaben (z. B. Tankstellen-Umbau, Straßenbau) oder um 
die Anwendung einfacher SanIerungsverfahren (Aushub und Deponierung). 

80.3.12-8 ElG: 
Gefihrdung •• bschit
zung 
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Box 3.12-9 E/T: 
Sicherungs- und Sani. 

rungsmaßnahmen 

240 

Sanierung 
vorgesehen 

53 0
0 

Ouelle UmweltbuncJesamt 

Samerung 
abgeschk>ssen 

24 0
0 

Sanierung In 

DJrchführung 
23 0

0 

Abb. 3 12-3 Stand der Altlastensamerung (Stand Janner 2004). 

Angewandte Sanierungstechnologien 

Bel einer Analyse der bisher In Österreich angewandten Samerungslechnologlen 
muss festgestellt werden, dass herkommhche Sanlerungsvertahren wie Aushub 
und Räumung, DIchtwände und Behandlung des Grundwassers (Pump & Treat) 
nach wie vor am hauhgsten zur Anwendung kommen. Die Tatsache, dass innovati
vere Vertahren kaum Anwendung finden, hat verschiedene Ursachen, vor allem ge
ringe Ertahrungswerte, schlechte Einschätzung des Restrisikos und Bedenken, 
dass derartige Vertahren von den zuständigen Behörden eventuell nicht akzeptiert 
werden. Für die Zukunft gilt es, Innovative Sanierungstechnologien zu fördern und 
Anwendungsbarneren zu überwinden. 

on·srte Verfahren andere 
2 " 

lJrTiagerung am 
Standort 

8 " 

Bodenlufl 

Quelle Umweltbundesamt 

AUShub & 
Raurn.mg 

260., 

Abb. 3 12-4' Samerungsverfahren bel Altlaslen (104 Flächen). 
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3.12.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

3.12.4.1 Altlastenerfassung und -sanierung im Rückblick 

Seit Bestand des Altlastensanierungsgesetzes 1989 ist viel erreicht worden. Neben 
zahlreichen kleinen Flächen sind Fälle mit weiträumigen Umweltbedrohungen sa· 
niert worden. Die Methodik zur Erfassung und Bewertung von Altlasten hat enorme 
Fortschritte gemacht und last alle Daten im Rahmen der Altlastenerfassung Sind in 
leicht verständlichem Format für die Öffentlichkeit über das Internet zugänglich . 

Durch den Altlastensanierungslonds werden jährlich zahlreiche Standorte entspre
chend der bundesweiten Dringlichkeit untersucht und ihr Sanierungsbedarf geklärt . 

Dennoch muss festgestellt werden, dass mit den derzeit zur Verfugung stehenden 
Mitteln und der aktuellen Methodik auch in den nächsten Jahrzehnten nicht alle re
levanten Standorte erfasst, untersucht, bewertet und saniert sein werden. Die Er
lahrung der letnen Jahre hat jedoch Erkenntnisse zur Optimierung der Vorgangs
weise gebracht. 

Soziale und wirtschaftliche Vorteile einer gesicherten Finanzierung 

Altlastenerfassung und -sanierung wird zum Großteil aus den Mitteln des Altlasten
sanierungsfonds linanziert. Dieser erhält seine Einnahmen über eine Abgabe auf 
Abfälle und beträgt jährlich etwa 70 Millionen Euro. Für die Altlastenerfassung und 
-sanierung ist dieser Fonds unerlässlich. Die Sanierung von Altlasten ist immer mit 
enormen Kosten verbunden. Die Schadensentstehung liegt in allen Fällen weit zu
rück und Verursacher sind entweder schwierig zuzuordnen, nicht mehr existent. 
oder möglicherweise nicht zahlungsfähig. 

Erst mit der Entstehung einer gesicherten Finanzierung konnten zahlreiche große 
Altlasten saniert werden und ein systematisches Erfassungssystem etabliert wer
den. Im internationalen Vergleich steht Österreich mit diesem Finanzierungssystem 
neben der Schweiz einzigartig da. Die Altlastenerfassung und -sanierung in Öster
reich hat einen jährlichen Marktwert von geSChätzten 140 Millionen Euro, dieser 
setn sich aus den Beiträgen des Altlastensanierungsfonds, privaten Eigenleistun
gen und Leistungen aus den Ländern zusammen. Die Altlastensanierung repräsen
tiert somit - neben der Sicherstellung von Wasser- und Bodenressourcen von ho
her Qualität - einen respektablen WIrtschaftsfaktor und sichert zahlreiche Arbeits
plätze. 

Flächenrecycling - ein neuer Impuls für das Altlaslenmanagement? 

Die Altlastenproblematik kann nur langfristig bewältigt werden. Neben der Verbes
serung und Vereinfachung von Methodik und Technologie sind auch neue Strate
gien gefragt. 

Auch in ÖsterreiCh bereiten zunehmende Flächenversiegelung und die Zersiede
lung des ländlichen Raums ein großes Umweltproblem (siehe Kapitel 3.5) . Öster
reichweit gibt es etwa 72.000 alte Betriebsstandorte mit unbekanntem KontaminatI
onsbild , davon werden etwa 20 0;'- derzeit nicht genutzt. Viele dieser Flächen besit-
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zen eine ausgezeichnete Infrastruktur. Dennoch bevorzugen Investoren neue Be
tnebsansledlungen und Wohnsiedlungen .auf der grünen Wiese". da hier viele AIs
ken wegfallen . Dazu zahlen vor allem 

• eine unklare HaftungsSiluatlon. sollte eine StandortsanIerung notwendig sein 

• mögliche Nutzungsbeeinträchtigungen (z. B. keine Gartenbenützung oder Spiel-
platz möglich) durch Kontaminationen 

• finanZielle Anforderungen zur Beseiligung von Gefährdungen und 

• ein schwer elnzuscMtzender ,Zeitverlust" durch Sanierungsmaßnahmen. 

Daher sollten Anreize zur Wiederbelebung von Brachflächen unter Bodenschutz
und Aaumplanungsaspekten geschaffen werden. 

Die Wiederbelebung von Brachflächen kann ein zusätzlicher Impuls zur Bewälti
gung der Altlastenproblematik sein. Hier gilt es neue Anreize zu schaffen. um Alt
flächen wieder zu beleben und den Grünflächenverbrauch einzudämmen. 

3.12.4.2 Zielgrößen 

Zurzeit fehlen klare zeitliche und qualitative Ziele lür das Management von Altlas
ten . Für die Frage. ob und in welchem Ausmaß Aestbelastungen an Altlasten nach 
Abschluss von SanIerungsmaßnahmen tolerierbar sind. bestehen derzeit keine 
verbindlichen bundeseinheitlIchen Vorgaben. Dementsprechend stehen Behörden 
und Sachverständige In einem Spannungsfeld zwischen elners9lls moderner Um
weltgesetzgebung. die am Vorsorgepnnzlp ausgerichtet ISt und andererseits mit 
beschränkten technischen und finanziellen Möglichkeiten Fehler der Vergangenheit 
sanieren muss. 

Im Einzelfall führt dies einerseits zu sehr aufwendigen und teuren Sanierungen und 
andererseits zu Lösungen mit dem ge ringst möglichen Aufwand. Es besteht damit 
die Gefahr. dass bel der Altlastensanierung der erzielte ökologische Nutzen mitun
ter mit sehr hohem Aufwand erZielt Wird und hohe volkswirtschaftliche Kosten ent
stehen. Da allgemein anerkannte Vorgangswelsen und ZIelgrößen zur Bewertung 
dieser Knterien fehlen . sind auch die Vergleichbarkeit von Variantenstudien und 
damit die Optimierung von Sanierungen nur begrenzt möglich. 

3.12.5 EMPFEHLUNGEN 

Für die Beurteilung altlastenbedingter Bodenkontaminationen Wird die Vorgabe 
verbindlich festgelegter UmweltqualItätsziele dringend empfohlen. 

Aus der Sicht des Umweltbundesamtes sollten langfristige umweltpolItische Ziel
setzungen zur Altlastenbearbeitung im Sinne eines nachhaltigen Aessourcenma
nagements erarbeitet und festgelegt werden. In diesem Sinne wäre eine Überarbei
tung und Neuausrichtung der gesetzlichen Grundlagen zur Bearbeitung von Altlas
ten erforderlich. Eine Lösung wäre die Einführung eines neuen Altlastenverfah
rensgesetzes oder die Anpassung bestehender Matenengesetze. Insbesondere von 
Wasserrecht und Abfallrecht. In der nachstehenden Tabelle sind Vorschläge für die 
Wichtigsten Zielgrößen definiert. 
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Tab. 3 12-3: Zlelgr15ßen Im Umgang mit kontaminierten Flächen (Beispiele). 

Problem 

Altlastensanierung 

Brachflächennulzung 

Erfassung von Altlasten 
und Verdachtsflächen 

fehlende ZIelgröße 

Anzahl zu sanierender Altlasten 
zeitlicher Horizont für die Sanierung 
Sanierungsqualität 

Ausmaß der jährlichen Flächennutzung 

ZMhcher Horizont für die Fertlgslellung der Erfassung 

Eine weitestgehend ungeklärte Frage ist nach wie vor der Umgang mit Reslbelas 
lungen nach Sanierungen und die Definition von nutzungsangepassten Sanie
rungszielen. Ebenso wäre durch neu zu schaffende gesetzliche Rahmenbedin
gungen (siehe obiger Punkt) die Rechtssituation für den Umgang mit geringfügig 
kontaminierten Standorten zu klären. 

Mit der Novelle zum Altlastensanierungsgesetz, BGBI 71 /2003, wurde die Grundla
ge zur Förderung von Samerungsmaßnahmen den geänderten Rahmenbedingun
gen angepasst und für die nächsten Jahre sichergestellt. Aufgrund der außeror
dentlichen Bedeutung der Förderungen muss auch langfristig die Finanzierung 
der Altlaslensanierung im Rahmen des ALSAG gesichert sein. Darüber hinaus 
sollten Anreize für private Finanzierungen geschaffen werden, um die Bewältigung 
der österreichweiten Altlastensanierung zu beschleunigen. 

Eine Beschleunigung und Vereinfachung der Altlastenbearbe itung Im Rahmen 
des ALS AG wird angeregt. Diesbezügliche Potentiale bestehen bei der systemati
schen Verdachtsflächenerfassung, der Unlersuchung und der Gefährdungsab
schätzung von Flächen. Darüber hinaus kann eine Verfahrensvereinfachung durch 
die Standardisierung einfacher Fälle erfolgen. 

Innovative Sanierungsvarianten sollten gezielt gefördert werden. Ein Ansatz wä
re die verstärkle Zusammenarbeit von finanzierenden Stellen und zusländigen Be
hörden, insbesonders bei der Festlegung von nutzungsorientierten Sanierungszie
len. 

Zur rascheren Bewältigung der Altlastenproblematik wird die Enlwicklung zusätzli
cher Strategien vorgeschlagen. Ein neuer Impuls etwa liegt in der Wiederbelebung 
von Brachflächen. Hier sollten seitens des Bundes und der Länder neue Anreize 
geschaffen werden, um Altflächen wieder zu nutzen, den Grünflächenverbrauch 
einzudämmen und Standortsanierungen zu beschleunigen. Folgende Aspekte soll
ten aufgegriffen werden: 

• Lukrative Anreize für BraChflächenkauf schaffen: Geleilte Haftung zwischen 
Staat und Käufer anbieten oder Maximalhahung für Käufer definieren 

• Ansiedlungen auf Grünland eindämmen. Entsprechende Ziele definieren und 
Kontrollmechanismen einrichten 

• Einrichtung von Landes- bzw. Bundesentwicklungsanstalten. 
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3.13 LARM 

3.13.1 EINLEITUNG 

Lärm Ist eine vom Menschen unmittelbar empfundene Umweltbelastung. Im Jahr 
1998 fühlten sIch 28 · '0 der ÖsterreIcher am Tag und/oder in der Nacht in ihren 
Wohnungen durch Lärm gestort. 16 % sogar stark oder sehr stark (DÖRFLER, 
2000). Verkehr Ist dabeI mll 77 •• der Nennungen dIe wIchtIgste Lärmquelle. wobeI 
der Kraftfahrzeugverkehr In 61 00 der Antworten als Verursacher genannt wIrd. Er 
liegt damIt weit vor Schlenen- und Luftverkehr, dIe mIt eIner HäufIgkeIt von 11 % 
bzw. 5 o. genannt werden. SeIt den 70er Jahren wurden zahlreIche Maßnahmen 
getroffen, um dIe Belastung der Bevölkerung zu verringern. EmIssIonsgrenzwerte 
von Fahrzeugen und Flugzeugen wurden gesenkt, Lärmschutzwände und -wälle er
richtet und der EInbau von Schallschutzfenstern gefördert. Obwohl SIch das subJek
tIV empfundene Ausmaß der LärmbelästIgung seit 1970 auf die Hallte reduziert hat 
besteht weIterhin Handlungsbedarf. 

Eine objektive Erfassung der Lärmbelastung der Bevölkerung ist in Österreich noch 
nIcht flächendeckend durchgeführt worden. BasIerend auf Daten verschiedener 
SchallImmISSIonspläne. dem SchIenenlärmkataster und Fluglärmzonen wurde an
lässlich des Fragebogens .Slate of the EnVIronment" von der OECD Im Jahr 2002 
für ÖsterreIch dIe Anzahl der Personen. die In Zonen definierter Lärmbelastung le
ben. abgeschätzt (LANG, 2002). So ISt als Obergrenze fur den Anlell der Bevölke
rung , der In Zonen mit einer Straßenverkehrslärmbelastung über dem geltenden 
Grenzwert für Lärmschutz an Bundesstraßen lebt, ein Wert von 32 0" anzunehmen. 

MIt der Umsetzung der EU-Umgebungslärm-Rlchtllnie 2oo2J49/EG wird ab 2007 für 
Hauptverkehrswege sowIe Ballungszentren eIne Erfassung der von Lärm betroffe
nen Bevölkerung zur Verfügung stehen. DIe RIchtlinie kann als WIchtiger Schritt In 
Richtung vereinheitlichter Lärmbekämpfung auf EU-Ebene gesehen werden. 

3.13.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Sowohl in europäIschen als auch In österreichIschen StrategiepapIeren wird der 
Lärmschutz als GrundprinzIp der GesundheItsvorsorge bzw. -sIcherung thematI
sIert. DIe Zielformuherungen bezIehen sich dabei Immer auf den Menschen als 
Schutzobjekt und erfolgen daher immisslonsseltlg. Im Gegensatz dazu Sind Maß
nahmen jedoch vor allem emisslonsseltig zu setzen. 

Im 6. Umweltakllonsprogramm (1600/2oo2JEG) zur Festlegung der PriOritäten und 
Ziele der UmweltpolItik der Gemeinschaft bis 2010 nennt die EU Gesundheit und 
LebensqualItät als eInen von vIer BereIchen, In dem akuter Handlungsbedarf be
steht. Als ZIel gilt hierbeI unler anderem .". eine erhebliche Verringerung der An
zahl von Personen. die langfnstlg andauernden mittleren Lärmpegeln - msbeson
dere Verkehrslärm - ausgesetzt sind. die gemäß wissenschahlichen Studien eme 
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StaUstischer Zusam
menhang Schallpegel 

StOrwlrkung 

gesundheitsschädigende Wlfkung haben ... :. Im Grunbuch der Europäischen 
Kommission .Künftige Lärmschutzpolitik" (KOM/96/0540) wurde im Jahr t 996 der 
erste Schritt zur Erstellung eines Akttonsprogramms zur Lärmbekämpfung gesetzt. 
HauptzIel des Grünbuches Ist es. der Lärmbekämpfung einen höheren politischen 
Stellenwert einzuräumen. Auch zu den GrundprinZIpien der Österreichischen 
Nachhaltigkeitsstrategie (Siehe Kapitel 1.1) zählt es. die Gesundheit für alle Bevöl
kerungsschichten zu sichern, als Ziel Wird die Verringerung der Lärmbelastung der 
österreichischen Bevölkerung angegeben. 

Auf europalscher wie österreichlscher Ebene wurden unterschiedliche R,chtllnten 
und Empfehlungen herausgegeben, welche Lärmbelastungen zumutbar bzw. ge
sundheltsbelastend Sind. Im Jahr 1999 veröffentlichte die WHO (World Health Or
ganisation) Leitlinien, die für unterschiedliche Standortfunktionen und Tätigkeiten 
Richtwerte empfehlen, um gesundheitliche Schaden zu vermeiden (WHO, 1999). 
Eine Reduktion der vorherrschenden Lärmbelastung biS zum Erreichen dieser 
Richtwerte für alle Menschen kann als langfristiges Ziel angesehen werden. 

Derzeit sind auf nationaler wie europäischer Ebene nur unzulängliche Daten über 
die Lärmbelastung verfügbar. Für das Festlegen von ZIelwerten sOWie die Überprü
fung der Wirksamkeit getroffener Maßnahmen auf EU-Ebene ISt Jedoch eine bes
sere Verfügbarkelt und Vergleichbarketl von Daten notwendig. Die vorhandenen 
Ziele Sind daher sehr allgemein gehalten und wenig konkret ausformuliert. 

3.13.3 SITUATION UND TRENDS 

3.13.3.1 Lärmerfassung und Lärmempfinden 

Die Erfassung der Lärmbelastung kann sowohl objektiv (mittels Lärmmessungen 
und -berechnungen). als auch sublektlv (mittels Befragungen der Betroffenen) er
folgen. 

Die Empfindung von unerwünschtem Schall als Lärm ist stark von der psychischen 
Verfassung der Betroffenen abhängig und kann subjektiv sehr unterschiedlich be
wertet werden. Der Grad der Lärmbelästigung ISt von Vielen Faktoren abhängig: In 
der Nacht wird Lärm als .störender" empfunden als am Tag. Zur Berücksichtigung 
dieser tageszeit lichen Unterschiede können die Schallpegel fur Tag- und NachtzeIt
raum getrennt oder kombiniert betrachtet für die Beschreibung des Schallpegels 
herangezogen werden. 

Auch die Art des Geräusches kann unterschiedlich störend empfunden werden. 
Beispielsweise wird Straßenverkehrslärm von 60 dB von 26 °'0 der Betroffenen als 
Belästigung empfunden. während SchienenverkehrSlärm von 60 dB nur von 15 % 
der Betroffenen als Belästigung empfunden Wird (EC, 2002). Die Wahrnehmung ISt 
weiters vom vorherrschenden Grundgeräuschpegel sowie der Häufigkeit einzeln 
wahrnehmbarer Schallerelgntsse abhängig. So wird zum Beispiel In Gebieten lo
ckerer Bebauung Verkehrslärm gleicher objektiver Schallbelastung stärker als Stö
rung empfunden als in dicht bebauten Gebieten (UMWELTBUNDESAMT. 2001). 
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3.13.3.2 Auswirkungen von Lärm 

Gesundheitliche Wirkungen des Lärms 

Einer der wichtigsten WIrkmechanismen von Lärm auf den Menschen läuft Indirekt 
über die Erzeugung von Stress, Die Wahrnehmung von Geräuschen dient unter 
anderem dazu, Gefahren rechtzeitig zu erkennen, Der Körper wird daher bel der 
Einwirkung eines unerwarteten Geräusches in Alarmbereitschaft versetzt. Nach 
den Ergebntssen der phYSiologischen LärmwIrkungsforschung Ist keine spezifische 
Lärmkrankheit zu erwarten, Lärm wirkt vielmehr als Stressor. der eine unspezifi· 
sehe Reaktion hervorruft (siehe z, B, GUNDERMANN & ISING, 1978) - Herz· 
Krelslauf·Erkrankungen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen bis hin zu psychi
schen Krankheiten und Einfluss auf das soziale Verhalten, wie zum Beispiel Ag
gressionen, zählen zu den Wirkungen permanenter Lärmbelastung, 

In nachfolgender Tabelle sind ImmissIonswerte in Wohngebieten, am Tag im Frei
en, gesundheitsrelevanten Aspekten gegenübergestellt. 

Tab 3 13-1 ImmissIonswerte und gesundhellsrelevante Aspekte (Anmerkung Die 
Kenntmsse stammen vorwiegend aus Untersuchungen zum 
Slraßenverkehrslärm, 

Immissionswerte 
am Tag Im Freien (LA. .. J 

55dB 

60-65 dB 

65-70 dB 

Gesundheitsrelevante Aspekte 

Grenzwert des vorbeugenden Gesundheitsschutzes 

Beläshgungsreaktlonen steigen stark an 

Ubergangsberelch zur Gesundh8llsgelahrdung bel lang 
dauernder EinWIrkung 

Oie WHO gibt als Grenzwert für den vorbeugenden Gesundheitsschutz einen Wert 
von 55 dB für den Tag und 45 dB für die Nacht an (WHO, 1999), 

Wirtschaftliche Auswirkungen des Lärms 

Lärm beeinträchtigt vor allem die Lebensqualität In Wohngebieten, Abgesehen von 
den gesundheitlichen Auswirkungen hat eine erhöhte Lärmbelastung auch einen 
Sinkenden Immoblilenwert zur Folge, Einer Studie Im Auftrag der International Unt
on of Railways (UIC) zulolge, kann von einer erhöhten Zahlungsbereitschaft für den 
Ankauf oder die Miete von Wohnräumen in ruhiger Umgebung von durchschntltlich 
0,11 Prozent des Einkommens pro DeZibel Lärmminderung ausgegangen werden 
(INFRAS & IWW, 2000) , Dieser Wert kann für alle europäischen Länder ange
nommen werden, während der ImmissIonspegel, ab dem Individuelle Kosten zur 
Lärmminderung In Kauf genommen werden, je nach Land unterschiedlich hoch 
liegt. 
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3.13.3.3 Lärmbelastung in Österreich 

Objektive Belastung 

Es gibt keine flächendeckenden Erhebungen der LärmsItuation In Österreich. Die 
objektive Belastung kann daher nur aus Messungen und Berechnungen für ver
schiedene Gemeinden sowie Im Bereich von Straßen, Schienenwegen und Flughä
fen abgeschätzt werden. 

Durch die Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen hat sich In den vergangenen 
Jahren die LärmSiluatlon entlang des Straßennetzes geringfügig, entlang des 
Bahnnetzes deutlich gebessert. Es wird geschätzt, dass bis zu rund 32 % der öster
reichischen Bevölkerung In Zonen mit einer Straßenverkehrslärmbelastung über 
dem Grenzwert - gemäß Dienstanweisung für Lärmschutz an Bundesstraßen (L ... 
= 60 dB am Tag oder L ... = 50 dB In der Nacht) - leben. Für den Schienenverkehr 
wird geschätzt, dass ein Anteil von rund 4 o. der österreichischen Bevölkerung in 
Zonen mit einer Lärmbelastung über dem Grenzwert gemäß Schlenenverkehrs
larm-Immlsslonsschutzverordnung lebt. 

Zur Ermittlung der Lärmbelastung durch den Flugverkehr wurden für alle Flughäfen 
In Osterreich Larmkarten erstellt und diese werden teilweise - so für den Flughafen 
Wien Schwechat - lährllch neu berechnet. In den vergangenen Jahren wurden die 
Fluglärmzonen In Wien Schwechattrotz stark steigender Anzahl der Ftugbewegun
gen kleiner. Diese Entwlcktung ISt vor allem auf die Einschränkung des Einsatzes 
lauter Flugzeuge zurückzuführen. 

Subjektive Belastung 

Die subjektive Betastung durch Lärm in Österreich Wird seit 1970 durch die Statistik 
Austria Im Rahmen der Mlkrozensus-ErhebungenJS ermittelt. 

Demnach fühlen Sich rund t6°0 der In Österreich tebenden Menschen In Ihren 
Wohnungen am Tag und/oder In der Nacht durch Lärm stark oder sehr stark beläs
tigt. Rund 61 0'0 dieser Betroffenen nennen den Kraftfahrzeugverkehr als Hauptver
ursacher der Lärmstörung, weitere 16 % geben andere Verkehrsträger an. Damit 
ISt der Verkehr mit 77 % der Nennungen die weitaus am häufigsten genannte 
Lärmquelle (DÖRFLER, 2000). 

3,13.3.4 Lärmverursacher 

Ats Verursacher von Lärm können vor allem der Straßen-, Schienen- und Flugver
kehr sowie Gewerbe und Industne genannt werden. Im Gegensatz zu Verkehrslärm 
haben Betnebslärm und sonstige Lärmquellen wie Baustellen, Gaststätten, Sport
und Freizeitanlagen und mobile Maschinen und Geräte nur lokale Bedeutung. Ent
sprechend der Vielfalt der Lärmquellen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Be-

]' Der letzte Mikrozensus ~Umweltverhalten und UmwellausWirkungen- hegt tur die Erhebung Im Jahr 
1998 vor Mmels einer Beauftragung durch das Bundesmlnlstenum fur Land- und FOf'stwlrtschaft. 
Umwelt und Wassel'Wlrtschaft wurde Im Dezember 2003 eine weitere Befragung .Umweltbedlngun
gen des Wohnens" durchgefuhn Diese Ergebnisse lagen bei der Erstellung des 7 Umweltkontroltbe
nehtes noch mehl vor 
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stimmungen. Produktbezogene Beschränkungen wie zum Beispiel Emissions
grenzwerte von zur Verwendung Im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 
(EU-Richtlinie 2000/14/EG) erfolgen im Allgemeinen auf EU-Ebene. Regelungen 
bezüglich der zulasslgen Lärmbelastung durch unterschiedliche Lärmquellen fallen 
In die Zuständigkeit von Bund, Ländern und Gemeinden. So wird zum Beispiel Be
trIebslärm In Österreich auf Bundesebene in der Gewerbeordnung (GewO, 1994) 
und dem AbfallWIrtschaftsgesetz (AWG, 2002) unter dem Aspekt des Nachbar
schaftsschutzes behandelt, hingegen sind zum Beispiel Immissionsgrenzwerte für 
Baulärm Angelegenheit der Länder. Gemeinden haben im Rahmen ortspolIzeilIcher 
Verordnungen die Möglichkeit, Maßnahmen zum Lärmschutz zu treffen. 

Hauplverursacher Verkehr 

Hauptverursacher von Lärm ISt der Verkehr, Im Besonderen der Straßenverkehr. 
Dabei ISt zu berlJckslchtlgen, dass Lkw sowie motOriSierte Zweiräder eine weitaus 
höhere Störwlrkung als Pkw haben. 

Lärm entsteht beim Straßenverkehr In erster Linie durch Roll- und Motorengeräu
sche. In den vergangenen Jahren wurden sukzeSSive die höchstzulässigen Schall
pegel von Kraftfahrzeugen36 herabgesetzt. Diese konnten in erster linie durch Min
derung der AntrIebsgeräusche eingehalten werden. MiHierwelle wurde das An
tnebsgeräusch so welt gesenkt, dass die Schalle missionen ab einer Geschwindig
keit von rund 30 kmlh flJr Pkw bzw. 40 kmlh für Lkw durch das Relfen-Fahrbahn
Geräusch besttmmt werden. Im Rahmen der EU-Rlchtlinoe 2oo1 /431EG wurde der 
höchstzulässige A-bewertete Schallpegel in Abhängigkeit von der Reifenbreite (für 
Pkw) und von der Verwendungsart festgelegt. Die Praxis zeigt , dass nahezu samt
Ilche am Markt vorhandene Reifen diese Grenzwerte erfüllen bzw. deutlich unter
schreiten - dadurch konnte kein Anreiz für die Produktion bzw. Verwendung von 
lärmarmen Reifen gesetzt werden. Derzeit Wird vom Osterreichischen ArbeitsrIng 
zur Lärmbekämpfung eine RIchtIInoe erarbeitet, mit der das mögliche Lärmredukti
onspotential durch Verwendung lärmarmer Reifen sowie lärmarmer Fahrbahnbelä
ge ermittelt werden soll. Der emissionsseitigen Verringerung von Lärm kommt auf
grund des hohen Nutzens (die Wirkung erstreckt Sich auf größere Bereiche) be
sondere Bedeutung zu. 

Lärrnschutz an Bundesstraßen liegt In der Zuständigkeit des Bundes und ist In 
Form einer Dienstanweisung fur Lärmschutz an Bundesstraßen (BMWA, 1999) ge
regelt. Durch das Herabsetzen des angestrebten maximalen Immissionsgrenzwer
tes von 65/55 dB auf 60/50 dB TagiNacht mit der Änderung der Dienstanweisung 
Im Jahr 1999 kann davon ausgegangen werden, dass langfristig gesehen eine Ver
ringerung der Lärmbelastung durch den Straßenverkehr erfolgen Wird . Betroffenen 
erwachsen aus der Dienstanweisung keine subjek1iven Rechte. Für die durchzufüh
renden Maßnahmen an Bundesstraßen und In Hinsicht auf die EU-Umgebungs
lärmrlchtllnoe (UL-RL, 2oo2J49/EG) wurde durch die ASF,NAG (Autobahnen- und 
Schnelistraßen-Finanzlerungs-AG) eine Prloritätenreihung für die Ernchtung von 
Lärmschutzmaßnahmen entwickelt. Wesentliche Krltenen für die Reihung Sind mlU
lere Grenzwertüberschreitung, Verkehrsbelastung, Wartezeit, bestehender 

Diese Sind In der Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung gemäß den Grenzwenen nach der EU
RIchtlinie 92197/EWG festgelegt 

BO.3.13-5 ElGfT: 
Reifen-Fahrbahn
Geräusch 
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Larmschutz, Wirtschaftlichkeit (Kosten/Einwohner) sowie die Differenz zw,schen 
dem Tag- und dem Nachtpegel. 

Schallquellen Im Schienenverkehr sind Geräusche durch den Rad-Schlene
Kontakt , Gerausche von Unter- und Oberwagen sowie Maschinengeräusche. 

Durch die Sch,enenverkehrstärm-tmmlsslonsschutz-Verordnung (SchlV, 1993 
BGBI. Nr. 415/1993) wurden Im Jahr 1993 Grenzwerte für den Neubau von Schie
nenstrecken festgefegt. Als Grenzwerte für den Beurteilungspegel L. gelten 65 dB 
am Tag und 55 dB In der Nacht. Aufbauend auf dem Schienen lärm kataster - die
ser wurde zur Beurtelfung der LärmsItuation für ganz Osterreich erstellt - wurde 
entlang des Bahnnetzes In den letzten Jahren ein umfangreiches Larmschutzpro
gramm begonnen und teilweise schon umgesetzt. Österreich hat mit der seit 1993 
geltenden Schlenenfahrzeug-Larmzulasslgkeltsverordnung (SchLV, t993 BGBI Nr 
415/1993) erstmals In Europa Ulrmgrenzwerte für Schienenfahrzeuge verbindlich 
festgesetzt 

Die zulässige GeräuschemissIon von Flugzeugen ist Im Annex 16 des internalto
nalen Uberelnkommens über die ZIvIlluftfahrt der Internaltonal C,vll Av,at,on Orga
nization (ICAO) geregelt. Das Uberelnkommen besteht set! dem Jahr 1944 und 
wird einer laufenden Aktuahslerung unterzogen. Seit Apnl 2002 dürfen ,n Europa 
nur noch Flugzeuge entsprechend Kapitel 3 des Annex 16 (.Kapltel-3-Flugzeuge") 
landen und starten. Ab 2006 werden für neue Flugzeuge strengere Grenzwerte -
gemaß .Kapltel 4" des Annex 16 - wirksam. Auf europäischer Ebene wurden Im 
Jahr 2002 mit der Richtlinie 3012oo2lEG einheitliche Regeln für betnebsbeschrän
kende Maßnahmen In Bezug auf die Gerauschemlsslon von Flugzeugen vorgese
hen, wobei zWischen lauteren und leiseren .Kapltel-3-Flugzeugen" unterschieden 
wird . Aufgrund der Anzahl der Flugbewegungen ISt In Österreich nur der Flughafen 
Wien Schwechat von der Richtlinie betroffen. Für den Flughafen Salzburg gelten 
seit 1997 lärmabhängige Betnebsbeschrankungen - In der Zelt von 6-7 Uhr und 21-
23 Uhr sind nur Bewegungen zugelassen, bei denen ein gewisser SchallereIgnIs
pegel nicht uberschntten wird. 

Im Juni 2001 wurde vom Österreichischen Arbeltsnng zur Lärmbekämpfung die 
Richtlinie 24 (ÖAL, 2001 a) .Lärmschutzzonen In der Umgebung von Flughäfen" he
rausgegeben. In der R,chthnle wird bereits der Lärmindex t.-" der mit der Umge
bungslärmnchthnle (UL-RL, 2002) eingeführt wurde, verwendet. 

3.13.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

3_13.4,1 Lärmgesetzgebung 

In Osterreich gibt es kein generelles Lärmschutzgesetz, Lärmschutz stellt eine 
Querschntllsmatene dar. In Abhängigkeit von der lewelhgen Sachmatene Sind ent
weder der Bundes- oder die Landesgesetzgeber zuständig. Somit eXistiert eine 
Vielzahl von Rechtsnormen Im Lärmbereich, die sich auf Emissionen oder ImmissI
onen einzelner Verursacher beziehen. Bel allen Vorhaben, die unter das Umwelt
vertragllchkeltsprufungsgesetz (UVP-G, 2000) fallen , muss jedoch unabhanglg von 
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der Art des Vorhabens auch die Umweltverträglichkeit hinsichtlich Lärm geprüft 
werden. Durch die derzeitige Verteilung der Lärmagenden auf verschiedene Instan
zen und Gesetzesmatenen ISt keine konsistente und elnhelthche bundesweite Re
gelung gewährleistet. Eine Harmonlslerung der Gesetzgebung erscheint Im Lärm
bereich notwendig. 

Mit 25. Juni 2002 wurde die Umgebungslärmrichtlinie (UL-RL, 2002) erlassen, 
die alle EU-Mitgliedstaaten zur Erstellung von Lärmkarten für Hauptverkehrsstre
cken der Straße und der Bahn, Hauptflughäfen, Ballungszentren und IPPC-Anlagen 
(siehe Kapitel 3.10.2) verpflichtet. Die Umgebungslärmnchtlinle sieht die Erfassung 
der von Lärm betroffenen Bevölkerung vor. Die Ergebnisse sollen dann als BasIs 
für die Erstellung von Aktionsplänen dienen. In der Umgebungslarmrichtllnie Ist wei
ters die Erfassung von ruhigen Gebieten vorgesehen. 

3.13.4.2 Lärmschutz und Lärmminderung 

Zur Verringerung der Lärmbelastung kann eine Vielzahl von Maßnahmen ergnffen 
werden. 

Für Lärmschutz an Bundesstraßen wurden In den letzten Jahren zunehmend stei
gende Mittel aufgewendet - die Notwendigkeit hierzu ergab sich nicht zuletzt auf
grund der Herabsetzung des angestrebten maximalen Immissionsgrenzwertes von 
65/55 dB auf 60/50 dB (TaglNacht) durch die Änderung der Dienstanweisung für 
Lärmschutz an Bundesstraßen Im Jahr 1999 (BMWA, 1999). Die bereits bestehen
den Lärmschutzmaßnahmen können diese Anforderungen großteils nicht mehr er
füllen und müssen daher in eine Pnoritätenrelhung für Maßnahmen an Straßen mit 
einbezogen werden. 

Im Jahr 2000 wurden für das Bundesstraßennetz Insgesamt rund € 11,4 Mio. für 
.aktlven" Larmschutz aufgewendet, vorwiegend In Form von Larmschutzwänden. 
Die Kosten für ,passiven" Lärmschutz (an den Gebäuden, wie z. B. Lärmschutz
fenster) lagen Im gleichen Jahr mit rund € 2,8 Mlo. um einen Faktor Vier darunter. 
Die geplanten Autwendungen werden In den nächsten Jahren vor allem durch die 
Umweltsanierung der At 0-Tauernautobahn ansteigen. 

Mit Erstellung des Schienenlärmkatasters im Jahr 1993 konnte ein gezlelter Plan 
zur Errichtung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der bestehenden Schienenin
frastruktur aufgestellt werden. Im Z8Itraum vom ProJektstart biS September 2003 
konnten ber8lts für rund 139.000 der laut Kataster betroffenen rund 312.000 Ein
wohner Maßnahmen realisiert werden. Die durchgeführten Maßnahmen konzentne
ren sich vor allem auf die Errichtung von Lärmschutzwänden oder -wällen. Eine 
moghche Lärmreduktion bei Güterzügen stellt die Umstellung des Bremssystems 
von Grauguss- auf Kunststoff-Bremsklötze dar. Damit könnte eine EmissIonsmin
derung von biS zu 10 dB erreicht werden. die überdies eine netzwelte Wirkung zeigt 
(CERCLE BRUIT, 1998). 

3.13.4.3 Bewusstseinsbildung 

Ein weiteres Wichtiges Element der Lärmbekämpfung hegt In der BewusstseInsbIl
dung von Verursache rn gleichermaßen wie von Betroffenen. In Österreich wurden 

Box 3.13-7 E: 
UmgebungslärmrlchUI
nie 

Box 3.13-8_TIG: 
Aufwendungen Lärm
SChutz an Bundesstra
ßen 

Box 3.13-9 T: 
Aufwendungen Lärm
schutz 8n Schienenwe
gen 
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Box 3.13·10_ElG/T: 
Mediation und Bewussl~ 

seinsbildung 

252 

hierzu unterschiedliche Projekte gestartet, die diesen Prozess als wesentliches E· 
lement beinhalten: 

Im Jahr 2001 wurde auf der A2·Südautobahn im Bereich von Gleisdorl eine multi· 
funktionale Lärmschutzanlage errichtet, die auf Basis dynamischer Lärmmessun· 
gen die Geschwindigkeitsbegrenzung anpasst . Die Verkehrsteilnehmer sollen 
durch elektronische Verkehrsbeeinflussungs· bzw. ·Ieitsysteme sensibilisiert wer· 
den. 

Im Rahmen des EU·Projektes SYLVIE (Systematische Lärmsanierung von inner· 
städtischen Wohnvierteln) (MA 22, 2003) wurde untersucht, welchen Handlungs· 
spielraum kooperative Verlahren zur Problemlösung unterschiedlicher Lärmkonflikt· 
fälle bieten. Die im Projekt SYLVIE verwendeten Lärmsanierungsmethoden werden 
in der Richtlinie 40 des Österreichischen Arbeitsrings für Lärmbekämpfung (ÖAL, 
2003) beschrieben. 

Das Flugverkehrsaufkommen im Großraum Wien ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen, eine weitere Zunahme der Flugbewegungen wird erwartet. Um eine 
einvernehmliche Lösung für die zukünftige Entwicklung des Flughafens und seine 
Region zu erarbeiten, wurde von der Flughafen Wien AG im Jahr 2000 ein Mediati· 
onsverlahren initiiert . Zu den Verlahrensparteien gehören neben dem Betreiber 
Flughafen Wien AG und Bürgervertretern auch Bürgerinitiativen, politische Partei· 
en, Umweltanwallschaften und weitere Interessensvertreter. Die Information und 
Beteiligung der Öffentlichkeit am Mediationsverlahren erlolgt unter anderem auch 
durch Verwendung des Internets (siehe auch !l'.~!l' ... yj~!lW.<!j~!!9.!l .. ~.tl . 

3.13.4.4 Maßnahmen zur Lärmvermeidung 

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, Lärm und daraus resultierende Konfl ikte zu ver· 
meiden, liegt in der Raumplanung. Durch die Flächenwidmung kann die unmittelba· 
re Nachbarschaft von sensiblen Gebieten (z. B. Wohngebieten) und Lärmemitten· 
ten (Verkehrsflächen, Betriebe etc.) vermieden werden. Planungsrichtwerte für den 
höchstzulässigen Immissionspegel in Abhängigkeit von der Flächenwidmung wer· 
den zum Beispiel in der ÖNORM S 5021 festgelegt. Einen Vorschlag für die Zuord· 
nung von Planungsrichtwerten für den A·bewerteten Dauerschallpegel bzw. den 
Beurteilungspegel zu den Gebietswidmungen der Raumordnungsgesetze der Bun· 
desländer enthält die ÖAL·Richtlinie 36 (ÖAL, 2001 b). 

3.13.5 EMPFEHLUNGEN 

Ziel ist es, langfristig durch eine Vielzahl von Maßnahmen die Anzahl der von Lärm 
Betroffenen zu verringern . Hauptaugenmerk ist hierbei auf den verkehrs bedingten 
Lärm zu richten . Neben der . klassischen" Lärmsanierung mit Lärmschutzwänden 
oder Schallschutzfenstern ist auch eine Reduktion der Lärmemission nötig. Emissi· 
onsseitige Maßnahmen, also Maßnahmen direk1 an der Lärmquelle , sind überdies 
bevorzugt einzusetzen, da durch sie eine breitere und dadurch kostengünstigere 
Wirkung zu erzielen ist. Weiters ist eine konsequente Anwendung von lnstrumen· 
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ten der Raumordnung (Entwicklungskonzepte, Flächenwidmungsplan) notwendig, 
um zukünftige Nutzungskonflikte zu vermeiden. 

Eine Reduktion der Lärmbelastung kann auch durch Verkehrsverlagerung oder 
Verringerung bzw. Begrenzung der Verkehrsleistung (siehe Kapitel 3.6.4 und 
Kapitel 3.6.5) erfolgen. Hierzu zählen zum Beispiel Geschwindigkeitsbeschränkun
gen sowie Fahrbeschränkungen für Lkw. 

Zu den emissionsseitigen Maßnahmen zählen unter anderem 

• Kennzeichnung und Förderung lärmarmer Reifen 

• Aufbringung lärmarmer Fahrbahnbeläge 

• Absenkung des Antriebsgeräusches bei Lkw/Neudefinition des lärm armen Lkw 

• Einfuhrung von Kunststoff-Bremsklötzen bei Güterzügen. 

Im Bereich der emissionsseitigen Maßnahmen ist auch die EU gefordert, strengere 
Grenzwerte einzuführen, da durch den freien Marktzugang eine Umsetzung alleine 
auf nationaler Ebene oft schwer oder gar nicht möglich ist . 
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4.1 WASSER 

4.1.1 EINLEITUNG 

DIe landschaft loche und klomatlsche Heterogenotät ÖsterreIchs spIegelt sIch Im 
Wasserhaushalt und der Gewässerokologle wIder. 

DIe AbweIchungen von der mIttleren Jährlochen NIederschlagssumme von etwa 
t . t 70 mm reIchen von unter 500 mm In den tIefen Lagen Im Nordosten OsterreIchs 
bIs hIn zu 2.500 mm pro Jahr oder mehr In den Hochlagen der Nordalpen, 

Der Im InternatIonalen Vergleich große WasserreIchtum OsterreIchs zeIgt sIch In 
eInem JährlIch nutzbaren Wasserdargebot von 64 Mrd. m3 DIese Menge entsprocht 
In etwa eIner Bodenbedeckung des gesamten österreIchIschen BundesgebIetes mIt 
eIner Wasserhohe von ca. 1 mund setz1 SIch aus NIederschlägen und Zuflüssen 
abzügloch der Verdunstung zusammen. Etwa eIn Drottet davon entfällt auf Grund
wasser. das In ÖsterreIch dIe Grundlage für die Tronkwasserversorgung darstellt 
und dessen Schutz neben der ökotoglschen Funktoonsfählgkelt und ReInhaltung 
von Oberflächengewässern eine zentrale Rolle Im Gewässerschutz elnnommt (sIe
he Kapltet 3.3.3 3). 

Anthropogene BeeInträchtIgungen von Oberftächen- und Grundwassern konzent
roeren sIch Im BundesgebIet auf urbane BereIche. auf IntensIv genutzte tandwlrt
schaftliche Flächen v a Im Nordosten ÖsterreIchs und ,n Tallagen sowIe auf tn
dustroestandorte (sIehe Kapltet 3.10) . 

4.1.1 .1 Oberflächengewässer 

MIt 2.143 stehenden Gewässern mIt eIner Fläche größer eInem Hektar und eInem 
Floeßgew<lssernetz von etwa 100.000 km ISt OsterreIchs Landschaft geprägt von 
eIner VIelzahl an unterschledtichen Gewässertypen mIt gewässertypspezIfIschen 
LebensgemeInschaften, Bel Floeßgewässern zeIgt sIch eIne Vletfalt von gtetscher
beelnftussten, hochalpInen Quettbächen bIS zu mäandroerenden TIeflandflüssen mIt 
Auen, beI den stehenden Gewässern reIcht dIese von alpInen, mehrere Monate Im 
Jahr elsbedeckten Seen bIS zu Steppenseen oder temporären Wlesenvernässun
gen 

DIe Novelloerung des Wasserrechtsgesetzes Im Jahr 1990 war der GrundsteIn für 
dIe Wassergüte-Erhebungsverordnung (BGBI. 338/1991 I, d, g, F.), mIt der dIe 
gesetzloche Grundlage für eIne österreIchweIt eInheItloche Uberwachung der Floeß
gewässer- aber auch der Grundwasserqualotät geschaffen wurde. 

4.1.1 .2 Grundwasser 

Grundwasser und der Grundwasserschutz haben In OsterreIch bereIts seIt Jahr
zehnten eIne zentrale Bedeutung, 
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Dem Aufbau der Erdkruste entsprechend werden In Österreich die Grundwasserar
ten Porengrundwasser (in portgen Festgesteinen und ,n Lockergesteinen) , Kluft
grundwasser (in gektüfteten und geschichteten, nicht verkarsteten Festgesteinen) 
und Karstgrundwasser (in verkarsteten Festgestetnen) sOWie Tiefengrundwässer 
unterschieden. Die Karstgrundwässer der nördlichen und südlichen Kalkalpen so
Wie die Porengrundwasser der Tal- und Beckenlandschaften stellen in Österreich 
die bedeutendsten Grundwasservorkommen dar. 

Der generelle und flächendeckende Schutz des Grundwassers Ist Im österreIchI
schen Wasserrechtsgesetz und ,n Verordnungen wie z. B. der Grundwasser
schwellenwertverordnung (BGB!. 50211991 i. d. g. F.) verankert. Der Zustand der 
Grundwässer wird mit etwa 2.050 Poren- sowie Karst- und Kluftgrundwassermess
stellen, die vier mat Jährlich beprobt werden, im Rahmen der Wassergüte
Erhebungsverordnung ffächendeckend In Österreich erfasst. 

Die mengen mäßige Uberwachung, d. h. die Messung der Grundwasserstände, hat 
bereits längere Tradilion. 

4.1.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Mit der .R,chtllnie zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge
meinschaft Im Bereich der Wasserpolitik" der EU (Wasserrahmenrichtlinte -
WRRL, 2ooo/60/EG) Ist Im Dezember 2000 ein modernes Ordnungsinstrument für 
den Gewässerschutz In Kraft getreten, das eine systematische Verbesserung und 
die Verhinderung einer weiteren Verschlechterung der Gütesituation aller europäi· 
schen Gewässer zum Ziel hat. 

Dieses umfassende Regelwerk stellt durch die verpflichtende Umsetzung bis 2015 
ein vorrangiges Zieisetzungsinstrumentanum und die treibende Kraft der ÖsterreI
chischen Wasserpolitik dar. 

Zu den zentralen Elementen der WRRL zählt die Verpflichtung der Mitgliedstaaten 
zur 

• Verankerung von UmweltzIelen für Oberflächengewässer und Grundwasser 

• umfassenden Analyse der Flussgebiete (ganzheitlicher Ansatz) 

• Erstellung von flussgebiets bezogenen BewIrtschaftungsplänen unter Einbezie
hung der Öffentlichkeit zur Erreichung der Ziele Im Jahr 2015. 

Die Anpassung des österreichischen Wasserrechts an die Vorgaben der WRRL er
folgte Ende 2003 (BGB!. 8212003). 

4.1.2.1 Oberflächengewässer 

Die im österreichischen Wasserrechtsgesetz mit dem Begriff der .ökologlschen 
Funktionsfähigkeit" bereits vor über einem Jahrzehnt verankerte ökosystembezo
gene, ganzheitliche Betrachtung der Gewässer hat auch in die WRRL Eingang ge
funden . 
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Die WRRL orientiert sich dabei unter anderem an den Grundsätzen der ökologi
schen Ausrichtung, in deren Millelpunkt das Anliegen steht, den Lebensraum lür 
gewässertypspezlfische Lebensgemeinschaften wiederherzustellen bzw. zu erhal
ten . Ziel ist die Erreichung des zumindest guten ökologischen und guten chemi
schen Zustandes in den Gewässern. 

Mit dem flächendeckenden Ansatz gilt die Richtlinie für alle Gewässer in der EU. 

Gewässer werden im Zusammenhang mit den entsprechenden Einzugsgebieten 
gesehen, was insbesondere für die Harmonisierung der Arbeiten zur Erstellung 
gewässertypspezif,scher Leitbildzönosen und für die Erarbeitung von Manage
mentplänen von Relevanz ist. Österreich hat Anteil an drei Haupteinzugsgebieten 
(Donau, Rhein, Eibe), die in Teileinzugsgebiete unterteilt werden. 

Entsprechend dem Anhang 11 der WRRL sind die Gewässer gemäß den angeführ
ten Kriterien zu charakterisieren und Gewässertypen zuzuordnen. Bei Fließge
wässern beispielsweise ist die Verwendung der folgenden Kriterien verpflichtend: 
Ökoregion, Höhenlage, Einzugsgebietsgröße, Geologie. 

Der Schwerpunkt bel der Bewertung des ökologischen Zustands der Gewässer 
liegt auf der Untersuchung der aquatischen Lebensgemeinschaften millels Bioin
dikation (beispielsweise sind bei Flüssen Algen, höhere Pflanzen, pflanzliches 
Plankton, Makrozoobenthos (wirbellose, am Boden lebende Fauna) und Fische zu 
untersuchen). Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage des Vergleiches des Status 
quo mit einem gewässertypspezifischen Referenzzustand, der dem natürlichen 
Gewässerzustand mit höchstens geringfügigen Beeinträchtigungen entspricht. 

Die Bewertung des ökologischen Zustands erfolgt innerhalb eines fünf-stufigen 
Klassifizierungsschemas. Nicht bei allen Gewässern kann der natürliche Gewäs
sertyp als Referenzzustand für die Bewertung herangezogen werden: Für künstli
che Gewässer und für Gewässer, die aufgrund bestimmter Nutzungen (z. B. Hoch
wasserschutz, Energiegewinnung) in gewässermorphologischer Sicht stark beein
trächtigt sind, wird nicht der gewässertypspezifische "natürliche" Zustand herange
zogen, sondern das .höchste ökologische Potential", das die Realisierung unter 
den nutzungsbedingten Rahmenbedingungen aus ökologischer Sicht maximal er
reichbarer Kompensationsmaßnahmen umfasst. Zielzustand ist die Erreichung des 
"guten ökologischen Potentials". 

Die spezielle Problematik der Einleitung gefährlicher Stoffe in Oberflächengewäs
ser wird derzeit durch Aktivitäten auf EU-Ebene behandelt. 

Die Gefährliche Stoffe-Richllinie (EU-Richtlinie 761464/EWG) ist 1976 in Kraft ge
treten und bildet mit den zugehörigen Tochterrichtlinien nach wie vor den maßgeb
lichen gemeinschaftsrechtlichen Rahmen für den Schutz von Oberflächengewäs
sern vor gefährlichen Stoffen. 

Mit der WRRL ergeben sich auch Änderungen für das Regelungsregime der Richt
linie 761464/EWG (Gefährliche Stoffe-Richtlinie) , die unmittelbare Auswirkungen 
auf die Überwachung und die Bewilligung von Einleitungen gefährlicher Stoffe in 
Österreich haben. Die aus dem Jahr 1976 stammende Gefährliche Stoffe-Richtlinie 
wird innerhalb von 13 Jahren aufgehoben und danach durch die Vorgaben der 
WRRL ersetzt . 

Die Gefährliche Stoffe-Richtlinie unterscheidet zwei Stofflisten, Liste 1 bzw. Liste 2, 
wobei als Hauptunterscheidungskriterien die besondere Toxizität , Persistenz und 
Bioakkumulation der Stoffe der Liste 1 angegeben werden. Gemäß dem Anhang 

Box 4.1·' _T: 
liste 1·StoHe 
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Box 4.' -2_T: 
Prioriti re StoMa 

Box 4 . 1 ~3 T: 
Relevante StoMe 

dieser Richllinie sind als Stoffe der liste 1 alle jene Stoffe zu betrachten, für die 
gemeinschaftliche (Mindest)emissionsgrenzwerte und Qualitätsziele (also Immissi
onswerte) in Tochterrichllinien festgelegt wurden. Gegenwärtig sind 17 Stoffe in 
entsprechenden T ochterrichtlinien geregell. alle übrigen Stoffe und Stoffgruppen im 
Anhang der Richtlinie sind somit Stoffe der liste 2. 

Nach In-Kraft-Treten der Wasserrahmenrichllinie werden gemeinschaflliche Vor
gaben für gefährliche StoHe in Oberflächen gewässern nunmehr aufgrund des Arti
kels 16 der WRRL erlassen. Auf Basis dieses Artikels wurde Ende 2001 auf EU
Ebene eine liste von 33 prioritären StoHen angenommen (Entscheidung Nr. 
245512oo1 /EG). Bis Ende 2003 musste die Europäische Kommission Umweltquali
tätsnormen (Immissionsziele für Oberflächengewässer) und Emissionsmaßnahmen 
für diese prioritären Stoffe vorlegen, die von den EU-Mitglredstaaten in nationales 
Recht zu übernehmen sind. Die vorläufige Immissionsrichllinie aus dem Jahr 1987 
dient gegenwärtig der Beurteilung der Auswirkung wasserrechllicher Bewilligungen 
auf die Wasserbeschaffenheit im Hinblick auf einige wichtige chemische und physi
kalische Parameter. Diese vorläufige Immissionsrichtlinie besitzt jedoch keine 
Rechtsgültigkeil. 

Gegenwärtig werden die Inhalte der Gefährlichen StoHe-Rlchtlinie im Wesentlichen 
durch die österreichischen Abwasseremissionsverordnungen (Regelung der Einlei
tung von Schadstoffen), aber auch die Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV) 
(Monitoring von Oberflächengewässern) im Rahmen des Wasserrechtsgesetzes 
(WRG) umgesetzt. Bisher gibt es in Österreich jedoch keine verbindlichen Umwelt
qualitätsnormen (Immissionsverordnung). Der immisslonsseltige Ansatz wurde a
ber in der Vergangenheit dadurch gewährleistet, dass bei der Bewilligung der Ein
leitung von (gefährlichen) StoHen in Oberflächengewässer im Einzelfall strengere 
Regelungen anzuwenden waren, als dies in der jeweiligen Abwasseremissionsver
ordnung festgelegt ist (W RG § 33b (Novelle 1990, BGB!. 252/1990)) . 

Die im September 2003 in Kraft getretene WRG-Novelle (BGB!. I Nr. 82/2003) er
mächtigt gemäß § 30a den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft Umweltqualitätsnormen festzulegen. 

Neben der Festlegung von Umweltqualitätsnormen verpflichten die Vorgaben der 
Gefährlichen StoHe-Richtiinie und der Wasserrahmenrichllinie die Mitgliedstaaten, 
für gefährliche Stoffe Emissionsreduktionsprogramme aufzustellen. Um diese Vor
gaben in Österreich zu realisieren mussten in einem ersten Schritt die für Öster
reich relevanten Schadstoffe identifiziert werden. Dies erfolgte in einer Studie des 
Umweltbundesamtes (NAGY et a!. , 2002) unter Berücksichtigung aller derzeit ver
fügbaren Informalionen über Emissionen und Immissionen. 

In einem weiteren Schritt sind die oben genannten verbindlichen Immissionsgrenz
werte bundesweit festzulegen und eine flächendeckende Überwachung der rele
vanten Schadstoffe in Oberflächengewässern sicherzustellen. Für die sogenannten 
. liste 1"-Stofle (gemäß Gefährliche Stoffe-Richtlinie 76/464IEWG) sowie für priori
täre Stoffe (gemäß Wasserrahmenrichllinie 20001601EG) sind dabei die gemein
schaftlichen (in der EU einheitlichen) Immissionsgrenzwerte zu übernehmen. Für 
die restlichen relevanten Schadstoffe müssen diese Werte nach den ökotoxikologi
schen Vorgaben des Anhangs V WRRL abgeleitet werden. Vorschläge dazu wur
den vom BMLFUW im April 2003 in einem Strategie papier veröffenllicht (BMLFUW, 
2003). 
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4.1.2.2 Grundwasser 

Wie in der Einleitung kurz angeführt. gibt es in Österreich sowohl eine einheitliche 
Überwachung der Grundwasserqualität durch ein grobmaschig lIächendeckendes 
Messnetz auf Basis der Wassergüte-Erhebungsverordnung .(WGEV, BGBI. 
338/1991 i_ d_ g_ F _) als auch Kriterien für die Auswertung und Bewertung des Zu
stands der Grundwassergebiete entsprechend den Vorgaben der Grundwasser
Schwellenwertverordnung_ Darüber hinaus sind Maßnahmen zum Schutz des 
Grundwassers bei diversen Vorhaben bzw_ nach Schadensfällen entsprechend den 
behördlichen Vorgaben zu treffen. 

Auf EU-Ebene gab es bisher zwar vereinzelt Regelungen zum Schutz des Grund
wassers in diversen Richtlinien. aber keine generellen Vorgaben. Mit der WRRL 
wurden in Artikel 4 Umweltziele für das Grundwasser im Bereich der EU festgelegt. 
Ziel ist der Schutz. die Verbesserung und Sanierung aller Grundwasserkörper so
wie die Gewährleistung eines Gleichgewichtes zwischen Grundwasserentnahme 
und Grundwasserneubildung_ Die Kriterien dazu sind in den Anhängen zur WRRL 
näher präzisiert bzw. sollen in einer Grundwasserrichtlinie festgelegt werden. die 
derzeit im Entwurtstadium ist. 

Die Bewirtschaftungs- und Beurteilungseinheit für das Grundwasser ist enlspre
chend der WRRL der sogenannte "Grundwasserkörper" bzw. eine "Gruppe von 
Grundwasserkörpern"_ Da diese Definition teilweise von den bisherigen nationalen 
Überwachungseinheiten in Form von Grundwassergebieten abweicht, wurden für 
die obertlächennahen GrundwasseNorkommen flächendeckend über ganz Öster
reich Grundwasserkörper abgegrenzt. Die weiteren ertorderlichen Arbeiten zur 
Charakterisierung der Grundwasserkörper sind derzeit im Gange_ Enlsprechend 
dem Ansatz der ganzheitlichen Betrachtungsweise von Flusseinzugsgebielen sind 
die Grundwasserkörper diesen jeweils zuzuordnen. 

Bis zum Jahr 2015 müssen entsprechend den Kriterien der WRRL ein guter Zu
stand für das Grundwasser sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht er
reicht und eine Verschlechterung des Zustands verhindert werden _ Darüber hinaus 
soll die Einleitung von Schadstoffen in das Grundwasser verhindert bzw. begrenzt 
werden. Ergänzend zur Zustandsbewertung wird auch die zeitliche Entwicklung der 
Schadstoffkonzentrationen dargestellt. Dies ist ein wesentliches Elemenl der 
WRRL. da entsprechend dem Verschlechterungsverbot signifikant steigende 
Trends durch entsprechende Maßnahmen umzukehren sind. Dazu wurde in einer 
EU-Arbeitsgruppe unler der Federtührung des Umweltbundesamtes eine Auswer
temethode erarbeitet. Diese ist u. a. Gegenstand der Diskussion bei der Erarbei
lung der Grundwasserrichtlinie. 

Jedenfalls wird durch die Wasserrahmenrichtlinie die Diskussion um die Bewirt
schaftung und den Schutz der GrundwasseNorkommen in Europa belebt und somit 
auch die Bedeutung des Grundwassers hervorgehoben. Bis zur endgültigen Um
setzung der WRRL werden die bisherigen Grundwassergebiete als Basis für Aus
wertungen verwendet. Für die Bewertung des Zustands des Grundwassers werden 
die nalionalen Kriterien der Grundwasserschwellenwertverordnung bis zum Vorlie
gen EU-weiter Auswertekriterien , an denen gearbeitet wird . herangezogen (siehe 
Kapitel 4.1.3.2). 
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4.1.3 SITUATION UND TRENDS 

Die seil 1991 auf Grundlage der Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV) unter 
elnhBlthchen, gesetzlich vorgegebenen Kriterien durchgeführte Erhebung der Quali
tät der österreich ischen Grundwässer und FlIeßgewässer ist Basis für eine umfang
reiche nationale Aus- und Bewertung des Zustands österrelchlscher Gewässer. Ziel 
der periodischen Untersuchungen (Monitoring) Ist eine laufende flächendeckende 
Untersuchung der Qualität von Grundwässern und FlIeßgewässern auf einer gut 
abgesicherten DatenbasIs, um auf negative EntwIcklungstendenzen innerhalb ei
nes Grundwasserkörpers oder eines FlIeßgewässers frühzeitig hinweisen und in 
der Folge entsprechende gegensteuernde Maßnahmen ergreifen zu können. 

Im Zuge der Umsetzung der WRRL, die derzeit noch nicht abgeschlossen ist, 
kommt es zu Anderungen sowohl im Monitoring als auch hinsichtlich der Kriterien 
zur Bewertung des Zustands der Gewässer In Österreich. 

4.1.3_1 Oberflächengewässer 

Biologische Gewässergüte und Wassergüte der Flüsse 

Die Entwicklung der biologischen Gewässergüte der öslerrelchischen Fließgewäs
ser kann als erfreulich bezeichnet werden: 2001 hat sich gegenüber 1998 der Pro
zentsatz jener Gewässersirecken, die in Bezug auf die Belastung mit organisch ab
baubaren Stoffen In der GÜlekarte als Klasse 11 oder besser klassifiziert sind, von 
81 0

0 auf 87 00 erhöht. 

Dafür ISt der Umstand verantwortlich, dass über 86 ~o der Einwohner an öffentliche 
AbwasserreinIgungsanlagen angeschlossen Sind, wobei das Abwasser jedenfalls 
einer biologischen Reinigung zugeführt Wird (Siehe Kapitel 3.3.3.4), 90 % der anfal
lenden Schmutzfracht werden sogar der weitergehenden Nährstoffelimination un
terzogen. Aufgrund der S,edlungsstruklur In Österreich mit einem hohen Anteil an 
Streusiedlungen ISt der maximale Anschluss an zentrale AbwasserreInigungsanla
gen erreicht, das restliche Abwasser Wird über geeignete dezentrale Anlagen 
(Senkgruben, Hauskläranlagen) erfasst. 

Beispielhaft für die Ergebnisse aus der bundesweiten Wassergüteerhebung werden 
an dieser Sielle die Ergebnisse für den Parameter biochemischer Sauersloffbedarf 
(BSB5) wiedergegeben. 

Die an den Messstellen nachgeWiesenen Maximalwerte von BSB. überschr8llen an 
56 (von insgesamt 242) Messstellen den im Entwurf zur allgemeinen Immissions
verordnung für Fließgewässer vorgeschlagenen ImmissIonswert (85-Perzentil) -
3,5 mgll für Berglandgewässer, 6 mgll für Flachlandgewässer. Die höchsten Werte 
finden sich am Donaukanal (68 mgll) , an der Antiesen (17,5 mgll), an der Naarn 
(17,5 mgll) und an der Strem (t 6,55 mgll 'und 10,4 mgll) . Nur bei einer Messstelle 
am Donaukanal Isl der statistische Medianwert höher als der diskutierte ImmIssI
onswert. 

Dieser aus gewässerökologischer Sicht sehr erfreuliche Befund deckt Sich mit den 
Ergebnissen der biologischen Gewässergllte. 
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Eingriffe in Morphologie und Hydrologie der Gewässer 

Neben stofflichen Belastungen Ist eine Vielzahl an anderen Elngnffen für die Beeln
trachtlgung der ökologischen Funktionsfähigkeit Insbesondere der FlIeßgewässer 
verantwortlich : 

Im Vordergrund stehen hierbei schutzwasserbauliche Maßnahmen und Maßnah
men zur Wasserkraftnutzung, 

Die z, T. dramatischen ökologischen Auswirkungen auf die österreichischen Ge
wasser werden beispielsweise durch Erhebungen der Universität für Bocenkultur 
aufgezeigt: Im Rahmen dieser Studien wurden 56 Gewässer (Flüsse mit einem 
Einzugsgebiet> 500 km' und Bundesflüsse; exkl. Donau) ,m Hinblick auf ihre Ab
weichung vom typspeZIfIschen hydromorphologischen Zustand untersucht. Dabei 
standen abiotische Charakteristika, wie Abflussverhalten , Gewässerstruktur, lInlen
fuhrung Im Vordergrund. Nur 6 •• der etwa 5.000 untersuchten Flusskilometer wur
den dabei als natürlich und nur t 6 % als naturnah eingestuft. 

Stehende Gewässer 

Durch die umfangreichen, In den 60er Jahren begonnenen Bemühungen zur Seen
sanierung ISt die Wassergüte der meisten heimischen Seen sehr gut. Ökologische 
Probleme Sind an manchen Standorten Insbesondere durch den Verbau ökologisch 
wertvoller Uferstrukturen und Vernässungsareale Im Hinterland sowie durch die 
Steuerung des Seewassersp'egels mogllch. 

Gefährliche Stoffe 

Im Rahmen der Umsetzung der Gefährlichen Stoffe-Richtlinie wurden auf BasIs ei
ner immissionsseitlgen und emlssionsseitigen Relevanzprüfung vom Umweltbun
desamt aus etwa 300 .Kandidatenstoffen" 70 Stoffe als relevant für österreichische 
Oberflächengewässer ausgewiesen. 

Für 16 Stoffe der liste 1 (Gefährliche Stoffe-Richtlinie) und der liste der pnontären 
Stoffe (siehe Kapitel 4.1.2, t) ist nach heutigem Wissensstand eine Gefährdung für 
österreichische Gewässer auszuschließen. Um EU-Benchtspfllchten erfüllen zu 
können, werden diese Stoffe gemeinsam mit den als relevant ausgewiesenen Stof
fen In das nationale MOnllonngprogramm aufgenommen und Umweltqualitätsnor
men abgeleitet. 

Für die als relevant beurteilten Stoffe wurde ein österreichweites Monitonng
programm gestartet, dessen Ergebnisse zur Lokalisierung möglicher Belastungs
quellen sowie zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse über das Vorkommen dieser 
Stoffe In den österreichischen Oberflächengewässern herangezogen werden. 

Für eine Reihe von Stoffen, die nicht ,n der ursprünglichen KandidatenlIste enthal
ten waren, ISt gegenwärtig noch keine ausreichende DatenbasIs für eine qualifizier
te Relevanzprüfung vorhanden. 27 solcher Stoffe wurden aufgrund Ihrer potenllel
len gewässergefährdenden Eigenschaften für ein elnJähnges Screeningmonitonng 
an den 32 österreichischen Überblicksmessstellen ausgewählt (monatliche Probe
nahme). Es handelt Sich dabei um Pflanzenschutzmittel, Stoffe mit endoknn Wirk
samem Potential sowie Human- und TIerarzneimittel. Es ISt vorgesehen. mit den 
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Ergebnissen dieses Screeningmonitorings die Liste der relevanten gefährlichen 
Stoffe zu aktualisieren. 

4.1.3.2 Grundwasser 

Wie in den umweltpolitischen Zielen bereits erwähnt , beinhaltet die Grundwasser
schwellenwertverordnung (GSwV i. d. F. 2002) auf nationaler Ebene die derzeit gül· 
tigen Kriterien für die Bewertung des Zustands der Grundwassergebiete. Beurtei
lungsgrundlage der Grundwasserbeschaffenheit ist grundsätzlich ein zweijähriger 
Beobachtungszeitraum mit je vier Beprobungen pro Messstelle und Jahr. Eine 
Messstelle gilt gemäß Grundwasserschwellenwertverordnung dann als gefährdet, 
wenn das arithmetische Mittel der Messwerte den zugehörigen Grundwasser· 
schwellenwert überschreitet. Ausgenommen davon sind Messstellen mit geogener 
oder sonstiger natürlicher Hintergrundbelastung. 

Ein Grundwassergebiet ist als "Beobachtungsgebiet" zu bezeichnen, wenn im vor· 
gegebenen Messzeitraum (2 Jahre) im jeweiligen Grundwassergebiet gleichzeitig 
30 % oder mehr Messstellen gelährdet sind und als "voraussichtliches Maßnah· 
mengebiet", wenn im vorgegebenen Messzeitraum (2 Jahre) im jeweiligen Grund· 
wassergebiet gleichzeitig 50 % oder mehr Messstellen gefährdet sind. 

Die Grundwasserschwellenwertverordnung bezieht sich vor allem auf flächenhafte 
Belastungen, für Belastungen durch Punktquellen sei auf das Kapitel 3.12 verwie· 
sen. Die Grundwasserschwellenwerte wurden derart festgelegt, dass mit Sanie· 
rungsmaßnahmen bereits begonnen werden soll, bevor es in einem Grundwasser· 
gebiet zu einer flächenhaften Überschreitung von Trinkwassergrenzwerten kommt. 
Sie werden grundsätzlich mit 60 % des entsprechenden Trinkwassergrenzwertes 
festgelegt. Die 2001 im Rahmen der Trinkwasserverordnung (TWV) umgesetzten 
EU·Bestimmungen, die chemische und mikrobiologische Paramelerwerte sowie In
dikatorwerte für Trinkwasser vorsehen , wurden für die Schwellen werte bislang noch 
nicht nachgeführt (siehe Tabelle 4.1-1 ). Ein chemischer Parameterwert gemäß 
TWV entspricht einem Grenzwert. Werte von Indikatorparametern stellen gemäß 
TWV Konzentrationen an Inhaltsstoffen, Mikroorganismen oder Strahlenaktivitäten 
dar, bei deren Überschreitung die Ursache zu prüfen und festzustellen ist, ob bzw. 
welche Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer einwandfreien Wasserqualität er· 
forderl ich sind. 

Folgende Kriterien zur Ausweisung eines "Beobachtungsgebietes" bzw. "voraus· 
sichtlichen Maßnahmengebietes" wurden den Auswertungen in diesem Bericht 
zugrunde gelegt: 

• Vorliegen von mindestens 5 Messstellen im Grundwassergebiet 

• 2-jährige Beobachtungsdauer und 

• 5 bis 8 Beprobungen jeder Messstelle im 2-jährigen Beobacht~ngszyklus . 

Die für die dargestellten Ergebnisse relevanten Schwellen· und Grenzwerte sind in 
Tabelle 4.1-1 angelührt . 
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Tab. 4. 1-1. Begrenzungen gemäß Grundwasserschwellenwenverordnung 
(GSwV. BGBI Nr 502/1991. 213< 1997. 14712002) bzw. 
Tnnkwasserverordnung (TWV. BGB/. 11 Nr. 30412001) lur ausgewahl1e 

ParameIer. 

PARAMETER GSwV 

N,lrat (mgll) 45 

Nitrit (mgll) 0,06 

AmmOnium (mg/t) 0.3 

Atrazln (~gIl) 0,1 

Desethylatrazln (~gIl) 

Orthophosphat (mgll}3' 0,3 

Natrium (mgll) 90 

Kalium (mgll) 12 

Chlorld (mgll) 60 

r ' chemscher Psrameferwert gBIT'IAß TWV 

2/ Ind,katofWSr1 gemiJß TWV 

J, als P04 

TWV 

SO " 
0 ,1 1) 

0.5 " 
0,1 1) 

0.1 11 

200 " 

200 21 

DIe gegenständliche Auswertung der Beobachtungs- und voraussIchtlichen Maß
nahmengebiete bezIeht sich ausschließlich auf größere hydrogeologisch zusam
menhängende Grundwassergebiele. Regionen mrt kleinen , örtlichen Grundwasser
vorkommen, wIe z. B. große BereIche des WaidvIertels In NIederösterreich oder 
des Mühlviertels in Oberösterreich, sInd von dieser Auswertung ausgenommen 
(sIehe auch KapItel 2.1.3.2. Box 2.1-4 E). 

Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass die Im Folgenden dargestellten 
Ergebnisse ausschließlich orientierenden Charakter zur Schaffung eines bundes
wetten Überblickes haben, da allfällig vorhandene kleinere Messlücken außer Be
tracht geblieben sind, und auf teilweIse vorhandene natürliche HIntergrundbelas
tungen OIcht eingegangen werden konnte. 

Da dIe WRRL auch die zeitliche EntwIcklung der SchadstoffkonzentratJon vorsieht 
(EU-Krltenen für die Bewertung des Zustands und der Entwicklung sind derzeit im 
Entstehen), wIrd In Tabelle 4.1-2 neben der AusweIsung von Beobachtungs- und 
voraussichtlichen Maßnahmengebieten zur Bewertung des bestehenden Zustands 
der Grundwassergebiete auch eine Trendanalyse zur Darstellung der zeitlichen 
Entwicklung der Schadstoffkonzentrahonen dargestellt. 

Grundsätzlich wurden alle Porengrundwassermessstellen im feweiligen Grundwas
sergebiet fur den Auswertungszettraum Mitte 1992 biS Ende 2002 Im Rahmen der 
Trendanalyse betrachtet, allerdings gehen nur jene Messstellen, die über eine kon
sistente Messrelhe (d. h. eine Zettrelhe ohne Messlücken) verfügen, ,n die Auswer
tung ein. Anhand von deflOierten Kritenen (EC, 2001) kann der Auswertungszeit
raum verkürzt werden, Jedoch muss er mindestens von 1.1.1998 biS 31 .12 .2002 
reichen. 

Kriterien zur Trendbe· 
rechnung 
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Tab. 4. 1-2: Ausweisung von Beobachtungs- und voraussichtlichen Maß
nahmengebieten gern. Grundwasserschwellenwertverordnung (BGBI. tI Nr. 
14712002) Im BeobachlungszeJlraum I. 1.200 1-31. 12.2002 hydrogeologisch 
zusammenMngender Grundwassergebiele und Ermll/lung slallslisch 
signifikanter Trends (aufwärts/abwärts) und Trendumkehr im Zeitraum 
1. 7. 1992 bis 31. 12.2002 

! 'i 1> e 't ~§ 'i 'ä. , E E E E n c =c e G""nctwa.t.nfll'b~1 l ~ ~ .. I" , E 
~ &~ :s .. 

~ z Z E :c • • .. • z ~ 

BURGEN lAND 

3090 p.mdor1er fJtaae 254 M • - - -I' -I' - • - • 
3180 Seewsnkel 4A3 B • • • ,,' - I ' B" " • 
3252 IkYJlaI ·2 139 .. " - • -I' -I ' -I' -I . .. / .. 
3260 Rabnltztal 4A " • " • - • -- / . B,. -I . - • 
3310 Rubtal 20 - • - · I< • - -I ' -11 - • 
3321 Plnkatal-t 4A - • · - • " -/' --I . " • 
3322 PlI1katal·2 40 -/ 0 -I ' 8 / . - -I' -I. - /Y 
3330 ZK:kenbechtal-PInka •• " • - M • " B - • " • 
33tO SuerntaJ 50 BO - B/ O B/ ' B/ ' -I ' -I' 
3130 Wulkatal 454 " 0 " • " • " • - • - • " • 
KÄRNTEN 

4450 Jaunfeld I 2'0 - /0 -I' -I' -- I ... B/Y -I . -I . 

NIEOERÖSTEFIREICH 

1730 UntereS EIYl5I8I 4' Bi o -I' -I' Bi o 8 / 0 -I . - • 
2000 NOrd Tul tner Feld 345 - • • . • .. 0 - 0 .. 0 BIO 
2010 Honw Becken a6 -1 0 - • -/I - • -I' - 0 B/I 

2020 GOIlersbach 39 " 0 " - 0 .. 0 .. 0 - • - • 
2240 Marct'lleld a69 I< 0 - • - • - 0 _. 0 -/ 0 - • 
25()04 Pre!l8f\klrdw'Ier Flur 56 I< 0 8 • ., • ., - " • " • 
2750 ltyatal 63 M • - • - • - - 0 - • I< • 
OBERÖSTERREfCH 
OOOOSUdl E' __ n B 0 - -" - 0 -' 0 - IY - 11 
1260 Treun-Enns-Plane ••• B 0 " • ., • B 0 M • - • • 
STEIERMARK 

3350 Ufnltztt,1 55 - 0 - B • - -" - • -I . 
3800 Graler Feld '60 ., • " " B 0 .. 0 - • " • 
VORAALBEFIO 

0040 ~ u 8tegenHrach I 2'. -/ 0 - B/I -I ' -I' -11 - • 
WIEN 

22M) Maldtfead 148 M' O -" - /Y -/ 0 -' 0 - /Y -/ 0 

2500 SudllChes Wtener Becken 17O M 0 " • - • B • - • - • " 0 

Beobachtungsgeb_tell 3.623 • 1 4 5 5 1 2 

vorIUI .. MaBnahrnengeb.1I 4.''''' • 0 2 0 2 • , 
Beo~htunv·ll'b.~ vor,u.,_ Ma8nahtnengeiMeteJJ U .. 13 • • 5 7 1 3 

M = voraussIChtlIChes Maßnahmengeblst (= > SO "'." gefahrdete Messstellen) 
B = Beobachtungsgeblst (= > 30 "'." < 50 "-." gefährdete Messstellen) 
•. = weder Beobachtungs· noch voraussIChtlicheS Maßnahmengebtet 
(1' Trendumkehr 
T .- Abw~"'strend 
.. .- Aufwärtstrend 
, . kein Trend 

l h ~ 
~ 2- ~ .!i { .. l <J 

- • - • -. 
I< • - • -
-11 -I ' -I ' 

- • - • - I ' 

- • - • -I ' 

" • B • -I' 

- • B • _I ' 

" • - • - I' 

- 10 1< / . -I' 
8 • - • -

.. , .. -/ 0 -/' 

··1. -I' -I ' 

" • - • -
M' o -11 -I ' 

B • - 0 -I ' 

1< ' 0 -11 -I' 

" 0 - . -
- • " • -
-/ 0 8 • -I' 

- 0 ,. • -

-I' 811 _I ' 

" 0 ", . -

- • -/I -I' 

8 0 -I' -I' 

- • " • -
3 4 0 

5 1 0 

• • 0 

• kem6 Trendauswertung mdgltch 
Tl Summe der Beobachtungsgebiete (Gesamtflache der Grundwasssrgebists. die zummdest für emen 

Parameter als Beobachtungsgeblste ausgewiesen Sind) 
2/ Summe d_ voraussIChtlichen MaßnahmengebJste (Gesamt/fAche der Grundw8ssergeblete. d,e 

zumindest für einen Parameter als voravssichtllche Maßnahmengsbiete ausgewiesen SInd) 
31 Summe (Jer Gerner8. dIe zummdest fur smen Parameter Beobachtungsgebiet oder vorauss 

Maßnahmengeblel smd 
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Auswertung von Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten 

Auswertezeitraum: 1.1.2001 · 31 .12.2002 

.. geobachlungsgeblel (6) 

.. yoral.lsslChthches MaßnahmengeOl81 (M) 

Gebtet wurde nach GSwV I . d F 2002 ausgewenel 

ReglOOen mit z T kleinräumigen Grundwasservorkommen 
und Gebtete mit wen.ge, als 5 Meststenen wurden nlchl ausgewertet 

Beschriftung 

133-40 Gebtelsnumm8f 

B . Ammonium der EW'lslufung zugrundellegende Parameter 

..J 

Staatsgrenze 

Land&sgreoze 

-- Fluss 

" See 

\ ' ' \ / 

~ 

Quelle Wassefguteef11ebung In OsterreICh Wasset"NlrtSChaftskataster lfTl BundesmlOlslenum f land- und 
Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwlrtschaft AmI6f der Landesreg.erungen 

GIS-Bearbeitung , ZlerllZ. I Roder Dezember 2003 

....... 
/"'"'I-t 3~ 

."" 
• o..crr,...._ 

~. 

flJ21 

.J:-.... '3'340 

133'0 

I 

.. ~..,.,. .. 
I~"-''''tr_ --

o 25 50 100 km 

umweltbunde5amt~ 
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Tabelle 4.1-2 stellt einen Vorgriff auf den Bericht .Wassergüte in Österreich - Jah
resbericht 2004" dar. 

Von den nach den Kriterien der Grundwasserschwellenwertverordnung für die 
Auswertung relevanten zusammenhängenden Grundwassergebieten sind 9 Grund
wassergebiele für mindestens einen Parameter als Beobachtungsgebiete und 
16 Grundwassergebiele für mindestens einen Parameter als voraussichtliche 

Maßnahmengebiele eInzustufen (siehe Tabelle 4.1-2). 

Ein Vergleich der Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebiete im 
Auswertezeitraum von t.l .2001 bis 31.12.2002 mit dem Auswertungszeitraum von 
1.1.1999 bis 31 .12.2000 (aus: Wassergüte in Österreich. Jahresbericht 2002; siehe 

auch 11!1P' ;II,v;~.~ , ~rn.!!,~!!~u~.~.~Il"rn. .... ~t!4m!!'!'!!ffl.~~s~!Mge.v) ergibt eine Verminde
rung der Anzahl an Beobachtungs- und voraussichtlichen Maßnahmengebieten für 
Atrazin und Desethytalrazin. eine um ein Gebiel erhöhte Anzahl an voraussichtli
chen Maßnahmengebieten für Ammonium und Chlorid, eine um 2 Gebiete erhöhte 
Anzahl an Beobachtungsgebieten für Orthophosphal sowie ein Beobachtungsge
bIet für Nitrit (im Auswertungszeitraum 1999/2000 gab es kein Beobachtungs- bzw. 
Maßnahmengebiet). Die Anzahl der Beobachtungs- und voraussichtlichen Maß
nahmengebiete ist für Nitrat, Natrium und Kalium (und auch Bentazon mit keiner 
einzigen Ausweisung) gleich geblieben. 

Zehn der insgesamt 13 hinsichtlich Nitrat ausgewiesenen Beobachtungs- bzw. vor
aussichtlichen Maßnahmengebiete weisen einen Abwärtstrend auf. Diese an sich 
erfreuliche Tatsache wird allerdings relativIert durch den Verlaul der Trendlinie in 
mehreren Grundwassergebieten, der erkennen lässt, dass sich diese Abwärtsent
wicklung in den letzten Jahren abgeschwächt hat. Die Abschwächung der fallenden 
Trendlinie wird durch teilweise wieder etwas steigende Werte in den jüngsten Un
tersuchungsperioden verursacht (vergleiche beispielhaft Abbildung 4.1-1). 
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Abb. 4. 1- 1: Zelrllche EntwIcklung von Nlrrar Im GrundwassergebIer Marchferd mIr 
relevanter Trend/Jme und Konhdenzberelch (oberes und unteres Limit). 

Zur Sanierung von voraussichtlichen Maßnahmen gebieten kann der Landeshaupt
mann laut Grundwasserschwellenwertverordnung (GSwV I. d. F. 2002) per Verord
nung Maßnahmen aus eIner Reihe von Nutzungsbeschriinkungen oder Reinhalte
maßnahmen auswählen. Es wird angemerkt, dass sich diese Maßnahmen fast 
ausschließlich auf NItrat bzw. Stickstoff beziehen. 

In Tabelle 4.1-2 auffallend ist der Aufwärtstrend für Desethylatrazin im Grundwas
sergebiet 3130 Wulkatal , der durch eine einzIge Porengrundwassersonde hervor
gerufen wird , deren hohe Messwerte die vierteljährlichen GebIetsmittelwerte stark 
beeInflussen. 

EIne Zusammenlassung des Trendverhaftens aller GrundwassergebIete In Oster
reich auf Bundesländerebene zeigt TabeUe 4.1-3. 
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Tab. 4. 1-3: 

'ä. 1 
'ä. 'ä. E 1 c 

E ~ E E 2 0 Parameier 'i -E g ~ • , 
fi 

>. 
z E ;; J E .. 

Trendverhalten In Grundwassergebleien: Anzahl der Grundwassergebiete 
mit Aufwärts- bzw. Abwärtstrend. keinem Trend. Trendumkehr bzw. keiner 
m6gllchen Berechnung. zusammengefasst nach Bundesländern und 
6sterrelchwelt für die Parameter NIlrat, Nitrit, Ammonium. Natrium, Kalium. 
Chlond, Orthophosphat. Atrazm und Deseryhlatrazin (vollsl. Zeitreihen mit 
dem Ende 2002 - Auswerteperiode 5-10,5 Jahre). 

'ä. 
'ä. 1 'ä. 

E E 'ä. 'a. 'a. I 'ä. 'ä. E l 0 'a. 'a. 'a. I E E E E ~ E E E 
E l1 

E E 

~ ~ 
E , E 

i 
Parameter :g ~ 

, E l1 ! 
'E 2 ~ ~ :Ei 2 ~ I • ::! fi z E 

J • 
'i ~ 

z 0 E .. z '" 0 

15 .. 'I: 
0 

Burgenlafld: Gesamtanzahl der Grundwassergebktla: 14 Sieterm.rh;; Gesamt.fluht der Grundwassergeblela: 32 

AufwArtstrend 0 1 1 0 1 2 3 3 2 AutwArtstteod 0 0 4 0 0 12 10 6 4 

Atrwc1ttstrend " 1 3 0 2 0 1 4 0 Abwanslreod 15 1 0 6 6 2 6 6 1 

K..,Trend 4 5 7 1 1 11 9 8 11 K.,Trend 10 3 8 0 0 12 9 I' 18 

TrendumketJr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trendumkehr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

keIne Berechnurtg 1 7 3 13 10 1 1 1 1 ketne Berechnung 6 28 20 26 26 8 7 6 9 

Kirnten: Gesamtanzahl dar Grundwaasergeblete: 23 TIrol: Ge.amtanuht der Grunetwassergeblete: 29 

AutwArtstrend 2 0 0 0 0 " 8 8 0 AutwiltSlreod 1 0 0 0 0 11 1 7 1 

Abw4rtstrend 12 2 2 4 , 1 0 2 5 Abwärtslrend , 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kein Trend , 4 5 0 2 a 10 10 11 Kein Trend 10 0 3 0 0 4 6 7 1 

Treodumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trenctumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

keIne Bered'!nung 5 17 16 I" 17 5 5 5 7 ketf'!8 BerectnJng 14 29 26 29 29 " 22 15 27 

Nlederöstetrelch: Gesamtanz.ahl der Grundw .. sergeb~ta: 26 VOIarlberg: Geumlanzah' der GrundwasMrgebiete: 5 

Autwtnstrend 0 2 2 0 0 6 17 5 5 AutwArtstrend 0 0 0 0 0 1 3 0 0 

Abwärtsirend 11 0 1 6 • 6 1 7 1 Ab'WArtslrend 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

K.", Trend 12 " 17 1 1 11 5 11 17 K..., Trend 2 0 2 0 0 1 1 , 1 

Trendumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trendumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

k..". 8efechnung 3 15 6 I. 17 3 3 3 3 kl!llf'l8 8enK:hTlU'lg 2 5 3 5 5 3 1 1 4 

Oberösterreich: Gesamtanuhl der Grundwassergebiete: 18 Wien: Geslimta ruahl der Grundwaase,geblete: 2 

AufwArtstrend 1 0 1 0 0 3 • 8 14 AufwGrtstrend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abwtrtstrend 9 1 0 7 " 1 1 7 0 Abwärtstrend 2 0 1 1 1 2 2 1 0 

K • ." Trend 5 1 2 1 2 12 7 1 1 Kein Trend 0 1 1 1 1 0 0 1 2 

Trendumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Trendumkehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

keine Berechnung 3 16 15 10 7 2 2 2 3 keine Berechnung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Satzburg: Geaamtanzahl der Grundwasaeryeblet.: 9 ÖSterreich: Geumtanzahl der Grundw .... .,gebfa .. : 158 

AufwlrtsCrend 1 

AbwArtsIrend 2 

Ketn Trend 5 

Trendumkehr 0 

keine Berechnung 1 

0 1 0 0 5 6 5 0 Autwlttstreod 5 3 " 0 1 4. 56 40 26 

0 0 0 0 0 0 0 0 AbwartSIrend 65 5 7 2' 30 .2 11 27 7 

0 2 0 0 3 2 3 0 KeIn Treod 52 23 47 4 7 62 4. 57 62 

0 0 0 0 0 0 0 0 Trendumkehr 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

• 6 9 • 1 1 1 • k .... ~ 3S 127 95 130 120 3S 42 34 63 

Besonders für die Parameter Nitrat, Atrazin und Desethylatrazin sind in Österreich 
eine beachtliche Anzahl von Abwärtstrends zu beobachten. HinSichtlich Nitrat ist 
auch hier zu beachten, dass in mehreren Grundwassergebieten mit einem Ab
wärtstrend eine Trendabschwächung bzw. in Gebieten mit keinem Trend in den 
letzten wenigen Jahren eine AufwärtsentwiCklung zu beobachten war . 

Hervorzuheben ist, dass sich an 56 von insgesamt 158 Grundwassergebieten in 
Österreich ein Aufwärtstrend für Kalium beobachten läSSt. Für die Parameter Natri
um werden österreichweit 49, für Chlorid 40 und Orthophosphat 26 Aufwärtstrends 
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ausgewiesen. Da für die Bestimmung des Zustands nicht nur die Entwicklung der 
Konzenlraloonen mit der Zelt, sondern auch das Konzenlratlonsnlveau eine maß
gebliche Rolle spielt, wurde für alle Grundwassergebiete mit Aufwärtstrend unter
such!, wie hoch das Konzentrationsniveau am höchsten Punkt der Trendlinie liegt. 
Es stellte sich heraus, dass das Konzentrationsniveau bei den Parametern Kalium, 
Natnum, Chlond und Orthophosphat fast ausschheßhch unterhalb des Grundwas
serschwellen- bzw. Tnnkwasserparameter- bzw. Indlkatorwertes hegt. 

Im Detail wurde das Trendverhalten aller Grundwassergebiete In Osterreich fur die 
Parameter Nitrat, NItrot, Ammonium, Atrazin , Desethy1atrazln, Natnum, Kalium, 
Chlond und Orthophosphat analysiert (das Pestizid Bentazon wird In dieser Tabelle 
nicht angeführt, da kein Grundwassergebiet in Österreich über eine ausreichende 
Datengrundlage für eine Trendanalyse verfügt) . 

Bel den Karst- und Kluftquellen In den vorwiegend alpinen Bereichen welsen über 
94 % der Messwerte eine naturllche Zusammensetzung weit unter den Grundwas
serschwellenwerten auf. Von den Schwellenwertüberschreitungen (6 %) sind Je
doch 17 ·. der 239 routonemäßlg untersuchten Quellen zeitweilig betroffen. Diese 
Schwellenwertüberschreitungen sind auf natürliche geologische Ursachen wie die 
Auslaugung von Sulfaten und Chloriden aus Gips- und Salzgesteinen, aber auch 
auf menschlich bedingte Emissionen wie z. B. Phosphat und das Pestizid Atrazin 
zurückzuführen (WWK & UMWELTBUNDESAMT, 2003) . 

Bezüglich der Trendentwicklung kommt es bei den Karstgrundwassermessstellen 
betreffend die Elemente Natnum und Chlond zu einem slgnoflkanten Anstieg über 
die Jahre 1992-2002. Diese Trendanalyse sämllicher Karstquellen belegt somit ei
nen trolz der geringen Konzentrationen dennoch Signifikanten Anstieg In den 
Salzauswaschungen. Die Ursachen dafür sind Jedoch noch unbekannt. 

An einer intensiv beprobten Untersuchungsstelle zur Erstellung von Stoffbilanzen 
(Integrated Monotorong Gebiet Zöbelboden ,m Naloonalpark Kalkalpen) wurden bei 
wöchenlilchen Beprobungen seit 1995 hlnsichlilch der Austräge von Sulfat als auch 
des Gesamtstickstoffes aus dem komplexen Karstkörper folgende Aussagen ge
troffen: Seit Beginn der Messungen verhalten Sich der Sulfateintrag und der Sulfat
austrag weiterhin parallel sinkend. Im Gegensatz dazu bleibt der Gesamtstickstoff
austrag - verglichen mit den durchschnittlichen Karstquellen Osterreichs - konstant 
leicht erhöht. 

4_1.4 

4.1.4.1 

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Oberflächengewässer 

Für den Bereich der Oberflächengewässer lässt Sich zusammenfassend feststel 
len, dass die Probleme im Bereich der Wassergüle sowohl bei den Fließgewäs
sern als auch bel den stehenden Gewässern nahezu gelöst sind, ökologische Defi
zite Insbesondere bel den FlIeßgewässern Sind durch wasserbaulIche Maßnahmen 
und Elngroffe In das Abflussregime zu verzeichnen. 

Ba. 4.1-9 T: 
Trendverhalten aller 
Grundwas.sergeblele 

Ba. 4.1-10 EJGIT: 
Trend Inleg"ted Monlt~ 
ring ZObelboden 
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Als gefährliche Stoffe In Oberflächengewassern wurden vom Umweltbundesamt 
Insgesamt 86 Stoffe IdentifIzIert, für die verbondllche Umweltqualtltätsnormen fesl
zulegen SInd. DIes wird vermutlIch Im Rahmen eIner ImmIssionsverordnung gem. 
§ 30a des Im Jahr 2003 novellIerten Wasserrechtsgesetzes geschehen. Für 70 die
ser Stoffe besteht derzeIt dIe Möglichkeit , dass der gute chemische Zustand in Eln
zelfallen nocht eIngehalten werden kann. 

Durch eIn IntensIves Monotorlng dIeser Stoffe sowIe eine den QualitätszIelen ange
passIe AnalytIk werden Im Laufe des Jahres 2004 sehr gute Informatoonen verfüg
bar seIn, die für eine Aussage über die laisächlIche Gefährdung von Wasserkör
pern durch dIese Stoffe herangezogen werden konnen. 

4.1 .4.2 Grundwasser 

DIe AusweIsung von Beobachlungs- und voraussIchtlichen MaßnahmengebIeten Im 
Zeitraum von 1.1 .2001 bIs 31 .12.2002 ergab relatIV geringe Unlerschlede im Ver
gleIch zur AusweIsung Im ZeItraum vom 1.1.1999 bIs 31 .12.2000. DIe VermInde
rung der Anzahl an Beobachtungs- und voraussIchtlichen MaßnahmengebIeten für 
Atrazin und Desethylatrazin zeigt. dass die Aufhebung der Zulassung laut Pflan
zenschutzmItteigesetz greift. 

Eine Trendanalyse In den GrundwassergebIeten. die die Entwicklung ausgewählter 
Parameter von 1992 bIs 2002 aufzeIgt, ergab vor allem für Nitrat, Atrazon und De
sethylatrazin Abwärtstrends. AllerdIngs mussten aber auch zahlreiche Aufwärts
trends festgestellt werden. So wurden für Kalium an 56. für Natrium an 49, für Chlo
rld an 40 und für Orthosphosphat an 26 von Insgesamt 158 ausgewerteten Grund
wassergebleien Aufwärtstrends ausgewIesen. Das Konzentrationsniveau bei den 
Parametern Kalium, Natrium, Chlorld und Orthophosphat liegt Jedoch fast aus
schließlich unterhalb des Grundwasserschwellen- bzw. Trlnkwasserparameter
bzw. Indikatorwertes. 

4.1.5 EMPFEHLUNGEN 

Oberflächengewässer 

DIe Erarbeltung gleichermaßen fachlich fundIerter und pragmatoscher Ansätze zur 
Erstellung der BewIrtschaftungspläne in Vollziehung der WasserrahmenrichtlInie er
fordert derzeIt und in den nächsten Jahren eIn hohes Maß an natoonaler und Inter
natIonaler Abstimmungsarbeit. Die in der Richtlinoe festgelegten Ziele SInd geeIg
net. den von Österreich seIt den 90er Jahren beschrittenen Weg eInes ökosystem
orIentierten Gewässerschutzes fortzuführen und eInen wIssenschaftlich fundIerten 
und fachlich hohen Anspruch zu gewährleisten. 

In der WRRL festgeschriebene straffe Zeltpläne und BerIchtspflIchten sollten die 
entsprechende Umsetzung der RIchtlinIe und damIt den Nutzen für den Gewässer
schutz sicherstellen . Handlungsbedarf besteht Insbesondere bel der Renaturierung 
von aus hydrologischer und morphologischer Sicht degradierten Fließgewässern. 
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Grundwasser 

Die Trendanalyse In den Grundwassergebieten ergab vorwiegend Sinkende Trends 
für den Parameter Nitrat. fur den Insgesamt 13 Beobachtungs- und voraussichtliche 
Maßnahmengebiete ausgewiesen wurden. Diese erfreuliche Tatsache wird aller
dings relatiViert. da In mehreren Grundwassergebieten vor allem In den letzten bel
den Jahren wieder höhere Werte gemessen wurden. die allerdings noch keine sta
tistisch Signifikante Aufwärtstendenz darstellen. Es wird empfohlen. das komplexe 
Wirkungsgefüge zWischen der Niederschlagsmenge und -verteilung. dem System 
Boden. der Mächtlgk9lt der ungesättigten und der gesättigten. grundwasserführen
den Zone In den entsprechenden Grundwassergebieten zu untersuchen. um vor al
lem Rückschlüsse auf die z9ltliche Verzögerung der Wirksamkeit von Maßnahmen 
und deren Messbarkeit im Grundwasser zu ertangen. Ein Beispiel für ein großange
legtes. österreichweites Umweltprogramm In der Landwirtschaft ISt ÖPUL (Öster
reichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten. extensiven und den 
naturllchen Lebensraum schützenden landWirtschaft). das u. a. auf den Grund
wasserschutz abZielt (siehe Kapitel 3.1.3.5) . 

HinSichtlich der Parameter Kalium . Natnum. Chlond und Orthophosphat ergab die 
Trendanalyse eine große Anzahl an Aufwärtstrends. wobei das Konzentrationsni
veau bel diesen Parametern fast ausschließlich unterhalb des Grundwasserschwel
len- bzw. Tnnkwassergrenzwertes liegt. Trotzdem sollte den Ursachen dieser Ent
Wicklung nachgegangen werden. 

Für Kalium. Chrond und Orthophosphat wurden Im Z9Itraum 200112002 auch eine 
geringfügig erhöhte Anzahl an Beobachtungs- bzw. voraussichtlichen Maßnahmen
gebieten Im Vergleich zum Zeitraum 1999/2000 ausgewiesen. 

Dazu Wird festgestellt . dass Sich die Maßnahmen, die Im Falle einer Ausweisung 
von Beobachtungs- bzw. voraussichtlichen Maßnahmengebieten vom Landes
hauptmann getroffen werden können, gemäß Grundwasserschwellenwertverord
nung fast ausschließlich auf Nitrat bzw. StiCkstoff beziehen. 

Es ware daher eine Uberarbeltung der Grundwasserschwellenwertverordnung zu 
prüfen. die u a. folgende Aspekte berückSichtigen sollte: 

• Relevanz der Parameter fur die Beurteilung des Grundwassers - dies wäre auch 
Im lichte der EU Wasserrahmennchtlinie und der derzeit als Entwurf vorliegen
den Tochter-Richtlinie Grundwasser zu diskutieren 

• Novelle der Tnnkwasserverordnung 2001 und die Koppelung der Grundwasser
schwellenwerte an die Trinkwassergrenzwerte; insbesondere das System der 
Parameter- und Indlkatorwerte der Tnnkwasserverordnung. Bel der Noveilierung 
wurden Werte für einige Parameter. die in der Schwellenwert-Verordnung enthal
ten Sind. nach oben verändert oder Sind jetzt nicht mehr geregelt (z. B. Kalium 
und Orthophosphat). 

Gefährliche StoHe 

Die stetige technische und ökonomische Entwicklung führt zu laufenden Anderun
gen der chemischen Zusammensetzung und Konzentration jener Schadstoffe. die 
durch ,ndustnelle EInleiter. kommunale Abwässer aber auch diffus (LandWirtschaft. 
versiegelte Flächen. Eintrag über das Grundwasser etc.) In Oberflächengewässer 
eingetragen werden. Es ISt daher SiCherzustellen. dass die liste der für Österreich 
relevanten gefährlichen Stoffe In regelmäßigen Abstanden aktualiSiert sowie die 
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verbindlichen Vorgaben hinsichtlich Immissionsbegrenzung und Analytik angepasst 
werden. Eine Bewilligung der Einleitungen dieser Stoffe ist nach dem Stand der 
Technik unler Berücksichligung der Vorbelastung sowie der Charakteristika des 
jeweiligen Gewässers (kombinierter Ansatz) durchzuführen. 

Es sind daher Screening-Monitoringprogramme auszuarbeiten, deren Ergebnisse 
für eine künftige immissionsseitige Beurteilung neuerer Stoffe herangezogen wer
den können. Die Auswahl der Kandidatenstoffe für dieses Monitoring sollte durch 
Einbindung der Kenntnis über "moderne" und neue Stoffe und unter Berücksichti
gung internationaler Entwicklungen (v. a. auf EU-Ebene) erfolgen. 
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4.2.1 EINLEITUNG 

Mensch und Umwelt stnd In Österreich trotz zum Tell erheblicher Fortschntte In der 
österrelchtschen und europalschen Luftreinhaltepohtlk In den letzten Jahrzehnten 
vor allem bel den Luftschadstoffen Feinstaub, Ozon und Stickstoffoxide weiterhin 
hohen Belastungen ausgesetzt . Diese können, wie neue Forschungsergebmsse 
gezeigt haben, zu Beeinträchtigungen der Gesundheit sowie zu negativen Auswir
kungen etwa auf empfindliche Ökosysteme führen . 

Daneben rücken die komplexen Wechselwirkungen und Effekte der verschiedenen 
Luftschadstoffe untereinander sOWie mit anderen Umweltmedien Wte Boden (siehe 
Kapitel 4.3) und Wasser (siehe Kapitel 4.1) immer mehr In den Mittelpunkt des Inte
resses. Auch bestehen sehr enge Beziehungen zur Klimapohtlk, u. a. da zu einem 
großen Teil die gleichen EmissIonsquellen betroffen sind (siehe auch Kapitel 6.1) . 

Im folgenden Kapitel werden bei den einzelnen Luftschadstoffen die Emission 
(Schadstoffausstoß), die Immission (d. h. die Konzentration in der Umgebungsluft) 
und die Deposition des Luftschadstoffs, sofern diese zu einer UmweltbeeInträchtI
gung führen kann, besprochen. Die Auswirkungen von Treibhausgasen werden In 
Kapitel 6.1 diskutiert. 

4.2.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Ziel einer nationalen nachhaltigen Luftrelnhaltepolltlk , die dem Vorsorgepnnzip 
folgt, Ist der dauerhafte Schutz der Gesundheit des Menschen, des Tler- und Pflan
zenbestands, Ihrer Lebensgemeinschaften, Lebensräume sowie der Kultur- und 
Sachguter vor schädlichen Luftschadstoffen, sowie die vorsorgliche Verringerung 
von ImmissIonsbelastungen. 

Mit der Österreichischen Strategie zur Nachhaltigen Entwicklung wurde Im Apnl 
2002 von der Bundesregierung ein pohtlsches Leitbild für em Nachhaltiges Öster
reich beschlossen, welches auch Leltzlele zum Schutz der Luft enthält. 

Um diesen Zielen näher zu kommen, werden 

• in Gesetzen und Verordnungen Immissionsgrenzwerte, Alarrnwerte und ZIelwer
te festgesetzt. Bei deren Uberschreltung sind Maßnahmen zu setzen, um zu
künftige Überschreilungen zu verhindern 

• für einige Schadstoffe Im Rahmen europäischer und Internationaler Vereinba
rungen nationale EmissIonshöchstmengen festgesetzt, die ab einem besttmmten 
Zeitpunkt mcht mehr uberschritten werden dürfen 

• EmissIonsgrenzwerte für wichtige Quellen von Luftschadstoffen (Industnebetne
be, Kraftwerke, Kfz) festgesetzt (Siehe auch Kapitel 3.10 und 3.6) 

4.2 LUFT 

Box 4.2-1 E: 
Wirkungen von luft
schadstoffen 

Box 4_2-2 T: 
Glossar, Abkürzungen 
und Einheiten 

Box 4.2-3 E: 
Osterreichlache Strate
gie zur Nachhaltigkelt 

Box 4.2-4_ T: 
Grenz-, Ziel- und Alarm
werte für LuftschadltoHe 
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Box 4.2-5 T: 
Grenzwerte gemäß EU

Richtlinien 

Boo 4.2~ E/G: 
CLRTAP 

Boo 4.2-7 E: 
Oie Österreichische 

LuftschadstoH-lnventur 
(OLl) 
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• Produktnormen erlassen (etwa über dte Quahtät von Treibstoffen und Lösungs-
mitteln). 

Im Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L, BGBI. I 115/1997 I. d. g. F.) sind ImmiS
sionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit für die Luftschadstoffe 
Schwefeldioxid (SO. ), Schwebestaub (TSP), Feinstaub (PM10), Stickstoffdioxid 
(NO. ), Kohlenstoffmonoxid (CO), Blei (Pb) Im PM10 und Benzol sowie für den 
Staubniederschlag und dessen Inhaltsstoffe Blei und Cadmium festgelegt. 

Für PM10 und NO. werden zudem Zielwerte festgelegt, deren Einhaltung langfnstig 
anzustreben ist 

Alarmwerte sind für NO. und SO. festgesetzt. 

Im Ozongesetz (BGBI. Nr. 210/1992 I. d. g. F.) werden Informatlons- und Alarm
werte sowie Ztelwerte für die Ozonbelastung festgelegt und u. a. die Information der 
Offenthchkelt über erhöhte Ozon konzentrationen geregelt. 

Zum Schutz der Ökosysteme und der Vegetallon wurden in etner Verordnung zum 
IG-L (BGBI. 11 Nr. 29812001) Immissionsgrenzwerte und Immissionszielwerte fest
gelegt. 

Die tn der österreichischen Gesetzgebung festgelegten Grenz-, Ziel- und Alarmwer
te baSieren zu einem großen Tell auf den einschlägigen EU-Rlchthnten 921721EWG, 
1999/30/EG, 2oo0/69/EG und 2oo2l3lEG. 

Im Rahmen des Übereinkommens über weiträumige grenzüberschreitende 
LuftverunreinlgunglCLRTAP der Untted Nations Economlc Commlsslon for Euro
pe (UNECE) wurden kntische Obergrenzen (Cntlcal Loads) für den Eintrag versau
ernder und eutrophierender Schwefel- und Stickstoffverbindungen und von 
Schwermetallen In Ökosysteme (vor allem Wald) sowie von Cnt,cal Levels von 
Ozon für den Wald und landwirtschaftltche Pflanzen abgeleitet. 

Zur Unterstützung der Zielvorgaben für die Luftquahtät und den Eintrag von Schad
stoffen in Ökosysteme gibt es auf nationaler, europäischer und internationaler Ebe
ne rechthche Festlegungen für Emissionshöchstmengen bestimmter Schadstoffe. 
Dadurch soll vor allem großräumigen Problemen wie Versauerung und Eutrophie
rung sowie Ozonbildung begegnet werden, welche nur durch Internallonale Koope
ration zu lösen sind. 

In der Österreichischen Luftschadstoff-Inventur (Oll ) des Umweltbundesamtes 
werden die Luftemissionen Österreichs jährlich gemäß den Rlchtlinten dieser Ver
einbarungen ermittelt und berichtet. 

Zielsetzung der Protokolle zu dem Im Jahr 1979 Im Rahmen der UNECE unter
zeichneten Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftver
unreinigung lhttP.~/w'('o:w.un~~e .or9!env~.r:tapl) war zunächst die Bekämpfung des 
·sauren Regens·. Im zweiten Schwelelprotokoll von t 994 wurden die EmIssIons
minderungserfordernisse erstmals wirkungsbezogen festgelegt. 1998 wurden In 
Aarhus (Dänemark) UNECE-Protokolle über die Schwermetalle Blei , Cadmium und 
Quecksilber sowie über langlebige organische Schadstoffe (·perslstent organtc pol
lutants· - POPs) unterzeichnet. 

Im Jahr 2000 unterzeichnete Osterreich das Stockholm-Protokoll der UNEP über 
POPs. Das Aarhus-Protokoll über POPs wurde von Osterreich Im Jahr 2002 ratifi
ziert und trat am 23. Oktober 2003 in Kraft. Dieses Protokoll legt für besllmmte 
Substanzen Produktions- und Verwendungsbeschränkungen bzw. Verbote sowie 
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Emissionsgrenzwerte fest. Das Aarhus-Protokoll zur Begrenzung der Schwerme
tall-Emissionen Blei (Pb) . Cadmium (Cd) und Quecksilber (Hg) wurde von Öster
reich ,m Jahr 2003 ratifiziert und trat am 29. Dezember 2003 in Kraft. 

Am 21. Mai 2003 unterzeichnete Österreich im Rahmen des UNECE-Überein
kommens über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Ent
scheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
(kurz: Aarhus-Konvention) das Protokoll über Schadstoffemissionsregister (Pollu
ta nt Release and Transfer Register - PRTR). Kernpunkt des Protokolls ist die Ein
richtung nationaler. öffentlich zugänglicher Register. in denen Angaben über be
stimmte. besonders umwelt- oder gesundheitsschädliche Schadstoffe enthalten 
sein werden. Unternehmen, die bestimmte emissionserzeugende Aktivitäten durch
führen , werden darin verpflichtet, für insgesamt 86 Schadstoffe jährlich Emissions
daten zu übermitteln. Dazu zählen Treibhausgase ebenso wie Schwermetalle, Pes
tizide und krebserregende Substanzen wie z. B. Dioxin. Die zuständigen Behörden 
sollen diese Daten im Internet auf benutzerfreundliche Art und Weise der Öffent
lichkeit zur Verfügung stellen. Das Protokoll tritt nach der Ratifizierung von mIndes
tens 16 Staaten in Kraft. 

Das am 1. Dezember 1999 von Österreich im Rahmen der UNECE unterzeichnete 
(aber noch nicht ratifizierte) "Göteborg-Protokoll" zur Verminderung von Versaue
rung, Eutrophierung und boden nahem Ozon tegt absolute nationale Emissions
höchstgrenzen von SO" NO" NH3 und flüchtigen KohlenwasserstoHen ohne Me
than (NMVOC) fest. Den in diesem Protokoll festgelegten EmissIonsminderungs
zielen wurden erstmals integrierte Ansätze zugrunde gelegt. welche zugleich Ver
sauerung, Eutrophierung und Ozonbildung berücksichtigen. 

Parallel zum Göteborg-Protokoll wurde in der Europäischen Union die EG
Richtlinie 2001/81/EG über nationale Emissionshöchstmengen tür bestimmte 
LuftschadstoHe (National Emission Ceilings, "NEC-RL ") beschlossen, die eine 
Umsetzung der Gemeinschaftsstrategien zur Verminderung der Versauerung und 
der Ozonbildung darstellen. Folgende Emissionshöchstmengen wurden für Öster
reich festgesetZ1 und dürfen bis spätestens 2010 nicht mehr überschritten werden: 

SO,: 39.000 Tonnenla 

NH,: 66.000 Tonnenla 

NO.: 103.000 Tonnenla 

NMVOC: 159.000 Tonnen/a 

Die "NEC-Richtlinie" wurde mit dem Emissionshöchstmengengesetz-Luft (EG-L, 
BGBI. I Nr. 34/2003) in nationales Recht umgesetZ1 und trat am 1. Juli 2003 in 
Kraf1. 

Bereits 1992 wurde im Ozongesetz eine Reduktion der nationalen Emissionsmen
gen von NO, und NMVOC festgelegt, um eine nachhaltige Absenkung der Ozonbe
tastung in Österreich zu erzielen. Für NO.-Emissionen Ist eine etappenweise Re
duktion der gesamtösterreichischen Emissionen um 40 % bis 1996, um 60 % bis 
2001 und um 70 % bis 2006 vorgesehen, jeweils bezogen auf die Emissionen des 
Jahres 1985. Für die NMVOC-Emissionen ist ebenfalls eine Reduktion um 40 % bis 
1996. um 60 00 bis 2001 und um 70 % biS 2006 vorgesehen, bezogen auf die E
missionen des Jahres 1988. 

Box 4.2-8_E: 
PATR~Protokol l 

Box 4.2-9_E: 
UNECE Protokolle von 
Göteborg und Aarhus 

277 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 279 von 476

www.parlament.gv.at



Siebenter UmweltkontrcMlbencht - 4.2 Luft 

Box 4.2-10 E: 
Verursachereinteilung 

und Berichtsformale 

Box 4.2-11 E: 

4.2.3 SITUATION UND TRENDS 

Hauptverursacher 

2002 kam es zu einer Harmonlslerung der Internationalen Berichtsformate. Alle In 

diesem Kapitel angefuhrten Angaben über EmiSSionen gas- und staubförmiger 
Luftschadstoffe baSieren auf dieser Systematik, wobei sämtliche QuellkategorIen 
zum besseren Verständnis in folgende Hauptverursachergruppen aufsummiert 
wurden: Energieversorgung, Kleinverbraucher, Industrie, Verkehr. Landwirtschaft 
und Sonstige (Mülldeponien und Lösemllleiemissionen) . 

Nicht Inkludlert sind In dieser Aufllstung EmiSSionen aus natürlichen Quellen, die 
fedoch bel manchen SChadstoffen (etwa NMVOC) erheblich zu den GesamtemIssI
onen b9llragen können. 

An dieser Stelle wird darauf hingeWiesen, dass bei Redaktionsschluss dieses Be
richts die EmissIonswerte für die Z9IIreihe 1980-2oot vorlagen. Eine Zusammen
fassung der wlchllgsten Ergebnisse der Zelt reihe 1980-2002 ISt In Kapitel 7.1 ange
führt. Detaillierte Berichte über die neu esten EmissIonsdaten stehen als Download 
auf der Homepage des Umweltbundesamtes zur Verfügung. 

Messung der Luftqualität 

Messmethoden yon Luft· 
BaSIS für die Beurteilung der Luftqualitat sind ImmissIonsmessungen, die im ge
setzlichen Auftrag durch die Ämter der Landesregierungen der neun Bundesländer 
sowie durch das Umweltbundesamt erfolgen. 

278 

schadstoffen 

Box 4.2-12 G: 
LuftgüteMessstel len 

2001 

Derzeit sind In Österreich ca . 140 Messstellen fur NO, und S02, 110 Messstellen 
für Ozon und 50 für CO in Betrieb. Im Zuge der Einführung der PM10-Grenzwerte 
2001 erfolgte bereits ab 2000 die schrittweise Umstellung der Messung von 
Schwebestaub auf PMtO; 2001 wurde an ca. 90 Messstellen Schwebe staub und an 
ca. 70 Messstellen PM 10 gemessen, wobei an zahlreichen Messstellen belde 
Staubfraktionen erfasst werden. 

Innenraumluft 

Box 4.2-13 E: Die WHO (2000) sieht für Schadstoffbelastung der Innenraumluft die gleichen 
Innenraumlu« Grenzwerte wie für die Außen luft vor. Durch die Ausgasung von Materialien, 

Verbrennungsvorgänge oder Tabakrauch können In Innenräumen Luftschadstoffe 
(hier vor allem flüchllge organische Verbindungen und CO) In bedenklichen Kon
zentrationen auftreten, die jene In der Außenluft üblIcherweise gemessenen Kon
zentrationen deutlich übersteigen. Um eine einheitliche Erfassung und Bewertung 
der wesentlichen Luftschadstoffe, die In Innenräumen auftreten können, zu ermög
lichen, wurde vom BMLFUW Im Frühjahr 2003 eine entsprechende Richtlinie vor
gestellt (ÖAW, 2003). 
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4.2.3.1 Feinstaub (PM1 0). Schwebestaub (TSP) und 
Staubniedersch lag 

Staub Ist ein komplexes, heterogenes Gemisch aus festen bzw. flusslgen Teilchen. 
die sich hinsichtlich Ihrer Größe, Form, Farbe. chemischen Zusammensetzung. 
physikalischen Eigenschaften und ihrer Herkunft bzw. Entstehung unterscheiden. 
Übhcherwelse wird die Staubbelastung anhand der Masse verschiedener Größen· 
fraktionen beschrieben. 

Die Größe der Partikel ISt auch aus hygienischer Sicht von entscheidender Bedeu
tung, da sie die Eindringtiefe In den Atemwegstrakt bestimmt. Die gängigsten 
Messgrößen sind: 

• TSP (Total Suspended Partlcles) : Masse des Gesamtstaubes (im IG-L Schwe-
bestaub genannt) 

• PM10: Masse aller Partikel kleiner als 10!lm aerodynamischem Durchmesser 

• PM2.5: Masse aller Partikel kfelner als 2,5 !Im aerodynamischem Durchmesser. 

TSP beinhaltet auch PM10 und PM2,5. PM2,5 ist eine Teilmenge von PM10. Ne
ben der Konzentration In der Atemluft, die mit den oben genannten Parametern 
bewertet wird, ISt für manche Fragestellungen auch die Deposition von Staub von 
Interesse. Diese wird mit Hilfe des Staubniederschlages, d. h. jener Menge, die auf 
einer bestimmten Fläche In einem bestimmten Zeitraum abgeschieden wird, bewer
tet. In diesem finden sich vor allem die größeren Staubpartikel. 

Grundsätzlich kann zwischen primären und sekundären Partikeln unterschieden 
werden. Erstere werden als primäre Emissionen direkt In die Atmosphäre abgege
ben. letztere entstehen durch luftchemische Prozesse aus gasförmig emittierten 
Vorläufersubstanzen (z. B. Ammoniak . Schwefeldioxid, Stickstoffoxide). 

Emission ssituat io n 

Die primären Emissionen von TSP stiegen von 74.000 t Im Jahr 1990 auf 79.700 t 
Im Jahr 2001 an. Auch bel PM10 und PM2,5 wurde eine steigende Tendenz fest
gestellt. 1990 wurden für PM 1 0 46.500 t bzw. für PM2,5 27.600 t ermittelt, während 
für das Jahr 200148.000 t (PM10) und 27.800 t (PM2,5) zu verzeichnen waren. 

Wesentliche Emittenten von Staub sind die Sektoren Industrie, Verkehr, Landwirt
schaft und Klelnverbaucher. Bel letzteren führt vor allem die Verbrennung von 
Festbrennstoffen in kleinen und veralteten Feuerungsanlagen zu hohen Staub
emiSSIonen. Der Sektor mit den größten Zuwachsraten ISt der Verkehr. Hauptver
ursacher sind hier Rußpartikel aus DIeselfahrzeugen sOWie der Abrieb an Reifen 
und Bremsen. 

Die Emissionsangaben von Staub sind vor allem für diffuse Quellen (Bauwesen. 
landwirtschaftliche Feldbearbeitung) mit hohen Unsicherheiten behaftet. Hier be
steht daher In Zukunft noch weiterer Forschungsbedarf . 

Eine für die ImmissIonsbelastung vor allem In Städten bedeutende Quelle stellt 
darüber hinaus die Wlederaufwirbelung von Straßenstaub dar, die Jedoch In den 
oben genannten Zahlen nicht enthalten 1St. 

An dieser Stelle ISt zu bemerken, dass mit der Abschätzung von Staubemissionen 
Im Rahmen der Österreichischen Luftschadstoff-Inventur (Oll) erhebliche Unsl-

Box 4.2-14_ElG : 
Auswirkungen von Partl· 
kein auf die Gesundheit 

Box 4.2-15_ElG: 
Größenverteilung des 
Schwebeataubs 

Box 4.2-16_E: 
Herkunft von Schwebe-
staub 
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Box 4.2-17 T: 
PM10 Grenzwertüber-

schreitungen 

Box 4.2-18 E: 
Statuserhebungen PM10 

und Schwebestaub 

Box 4.2-19 ElG: 
StaublnhaltsstoHe 

Box 4.2-20 T: 
Schwebestaub Grenz
wertüberschreitungen 

Box 4.2-21 G: 
SChwebest.ub hoch be

I,stete Messstellen 
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cherhelten emhergehen und somit für die Zukunft noch weiterer Forschungsbedarf 
zur Verbesserung der Staub-Inventur besteht. 

Immissionssituation - Feinstaub (PM10) 

Bel der Bewertung der PM10-Belastung Ist anzumerken, dass erst seil 2002 um
fassende Messdaten aus ganz Osterreich vorliegen. Im Jahr 2002 wurde der 
Grenzwert für PM10 (mehr als 35 Tagesmittelwerte uber 50 ~g1m3 bis 2004, von 
2005 bis 2009: 30, ab 2010. 25) In den Städten Wien, Klagenfurt , Graz, Linz und 
Innsbruck. In zahlreichen Klelnstadten in NIederösterreich, der Steiermark, In Tirol 
und Vorarlberg sowie auch an ländlichen Standorten im Nordburgenland und in 
NIederösterreich überschritten. Als einzige größere Stadt Österreichs weist Salz
burg eine PM10-Belastung unter dem Grenzwert auf. 

Der als Jahresmittelwert definierte Grenzwert (40 ~g1m3) wurde nur an zwei Stand
orten m Graz überschritten. 

Besonders hohe PM10-Belastungen welsen verkehrs nahe städtische Standorte 
auf , während ländliche Messstellen. auch an stark befahrenen Autobahnen. oft 
PM10-Belastungen unter dem Grenzwert zeigen. Eine wesentliche Ursache fur die 
hohe PM10- wie auch Schwebestaubbelastung in den Becken und Tälern südlich 
des Alpenhauptkamms sind die sehr ungunsligen meteorologischen Bedingungen 
(hohe InversIonshäufigkeit. niedrige WIndgeschwIndigkei t) In diesen Regionen. die 
auch Im Inn- und RheIntal fur erhöhte PM t O-Belastungen mitverantwortlich sind. In 
Nordostösterreich spielt eine hohe großflächige Vorbelastung (welche u. a durch 
Ferntransport aus dem Osten bedingt iSI) eine wesentliche Rolle. Neben dem Ver
kehr und Hausbrand liefern lokale EmiSSionen von Industriebetrieben etwa In L,nz 
und Leoben wesentliche Beiträge. 

Wesentliche Erkenntnisse zur Ouellzuordnung - anthropogene oder natürliche E
mission. Bildung In der Atmosphäre aus gasförmigen Vorläufern - liefern Staubin
haltsstoffanalysen. welche In Österreich Im Rahmen längerer Messkampagnen 
u a. In Wien. Graz. Linz und einigen ländlichen Standorten sowie im Rahmen von 
Statuserhebungen (u. a. Graz. Linz. Lienz. Klagenfurt) durchgeführt wurden. Die 
Hauptverursacher sind Straßenverkehr (Auspuff . Aufwirbelung) und Hausbrand; in 
Llnz stammt der größte Teil der PM10-Belastung aus Industriellen Emissionen. 

Aussagen über einen Trend der PM 1 O-Belastung sind aufgrund der kurzen Mess
reihen noch nicht möglich. Die Jahre 2000 bis 2002 zeigen. soweit Messdaten vor
liegen, ein vergleichbares Belastungsbild. 

Immissionssituation - Schwebestaub 

Uberschreitungen des IG-L-Grenzwertes für Schwebestaub traten In den Jahren 
2000 biS 2002 u. a. In Wien. Graz. Llnz. Klagenfurt. Innsbruck. Lienz und einer Rei
he kleinerer Slädte In Kärnten und der Steiermark auf. Besonders hoch war die 
Schwebestaubbelastung 2002 in Linz und Innsbruck. 

Die Schwebestaubkonzentration weist In den letzten Jahren einen unelnhelthchen 
und regional unterschiedlichen Trend auf, wobei biS ca. t998 generell eine Abnah
me zu verzeichnen war. die ledoch nicht den Trend der in diesem Zeitraum gestie
genen EmiSSionen widerspiegelt. Seil 1999 veränderte sich die Schwebestaubbe
lastung Im Mittel kaum. Abbildung 4.2-1 zeigt die Entwicklung des maXimalen. mitt -
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leren und minimalen Jahresmittelwerts (JMW) aller österreichischen Messstellen. 
Box 4.2-21 _G zeigt den Verlauf der Jahresmittelwerte an ausgewählten hoch be
lasteten Messsiellen. 
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Abb. 42-' MaXimaler. mittlerer und minimaler Jahresmlftefwert von Schwebestaub der 
48 durchgehend belnebenen Messstellen In Österreich. 

Staubniederschlag 

Die ImmIssionsgrenzwerte für Staubniederschlag sowIe BleI und CadmIum Im 
Slaubntederschlag wurden In den letzten Jahren Im Umkreis der Industnestandorte 
Bnxlegg, Arnoldstein , Leoben und Donawitz, darüber hinaus auch vereinzelt in 
Graz, Kapfenberg und Imst überschritten. 

4_2_3_2 Stickstoffoxide (NO und N02) 

Die Sttckstoffoxlde NO, umfassen Sltckstoffmonoxld (NO) und Sttcksloffd,ox,d 
(NO,), wobei dIe Gesundhetlsgefahrdung von Letzterem durch dIe BeeInträchtIgung 
der Lungenfunktion bedeutend größer ISt als dIe von NO. Neben diesen dtrekten 
gesundhelthchen Auswtrkungen von NO, auf den Menschen bIlden dIe Stickstoff
OXIde NO, auch eIne bedeutende Gruppe bel den Ozonvorläufersubstanzen. Au
ßerdem tragen StickstoffoxIde zur Versauerung und Eutrophierung (Uberdüngung) 
von Böden und Gewässern bei ; partlkelförmlges AmmoniumnItrat, welches aus 
gasförmigen Stickoxiden und Ammoniak in der Atmosphäre entstehen kann, hefert 
zudem vor allem In der kalten JahreszeIt durch KondensatIon eInen erheblichen 
BeItrag zu der großräumIgen Belastung durch PMtO. 

Emissionssituation 

NO, entstehen überwiegend als unerwünschtes Nebenprocukt bei der Verbrennung 
von Brenn- und Treibstoffen bel hoher Temperatur. Der Verkehr ist mit einem Anteil 
von 51 00 (2001) an den gesamten NO,-Emisslonen der mit Abstand großte EmIt
tent (siehe auch KapItel 3.6). Es folgen KleInverbraucher und Industne mIt fe 20 0

0, 

die Energieversorgung mit 6,5 % und die Landwirtschaft mit 2,5 %. 

Seit dem BasIsJahr 1985 ISt eine ReduktIon der NO,-Emlsslonen ÖsterreIchs um 
14 % zu verzeichnen. Seit 1990 konnte Jedoch nur mehr eine Reduktion um 2 0;' er-

Box 4.2-22 . T: 
Grenzwertüberschrel
lungen Sl8ubnleder
schlag 2()()()'2002 
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reicht werden. Seit 1999 sind die Stickoxide miSSionen wieder ,m Steigen begriffen. 
Im Jahr 2001 wurden in Österreich etwa 199.000 Tonnen NO, emltllert. Derzeit 
werden soml1 die Ziele der NEC-Rlchtllnle 2010 und des Ozongesetzes 2006 noch 
deutlich uberschrltten (siehe Kapitel 4.2.2 und 4.2.4) . In folgender Abbildung ISt der 
Trend der NO,-Emissionen Österreichs vom Basisjahr 1985 (gemäß Ozongesetz) 
bis 2001 dargestellt. 
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Box 4.2-23 T: 
H02 GrenzwartOber
schrei1ungen (HMW) 

Jahr 

Abb. 42-2 Trend der NO,-Emlsslonen Österreichs. 1985 bis 200 1. 

Energieversorgung (- 54 %) und Industrie (- 26"!c) trugen am stärksten zum Sin
kenden Trend bel. Die EmiSSionen des Verkehrssektors konnten sM 1985 um 9 ~o 
redUZiert werden, die NO,-Emlsslonen der LandWirtschaft nahmen mit 5 % nur ver
hältnismäßig leicht ab. 

Die Einführung des Katalysators für benzinbetrIebene Pkw bewllkte Ende der 80er 
Jahre beachtliche Reduktionen der NO,-EmlsSlonen des Verkehrs sektors. Betrach
tet man den Z9Itraum 1990 bis 2001 , so ist nur mehr eine Reduk110n von 0,5 0

0 zu 
verzeichnen. Seit 1995 zeigen die NO,-Emlsslonen des Verkehrssektors Wieder 
steigende Tendenz. Die Ursache dieser Entwicklung liegt im stetigen Zunehmen 
der VerkehrsaktivItät, dem Trend zu schwereren Nutzfahrzeugen und dem generell 
verstärkten Einsatz von Dieselkraftstoff (Siehe Kapitel 3.6.3.3 und 3.6.3.5) . Bel In
dustrie und Kraftwerken sind neben Effizienzsteigerungen der Einbau von Entstl
ckungsanlagen und stIckstoffarmen (Low-NO,) Brennern als Gründe für eine Re
duktion der Emissionen zu nennen (siehe Kapitel 3.10.3.1). 

Immissionssituation 

Grenzwertverletzungen für StickstoffdiOXId gemäß IG-L (200 Ilg/m' als Halbstun
denmittelwert - HMW) traten In den Jahren 2000 bis 2002 v. a. an verkehrsnahen 
Standorten In Salzburg, Wien und Graz auf ; hohe N02-Spltzenbelastungen traten 
ferner u. a. In lInz, Innsbruck und im UnterInntal auf. 

Für den Jahresmittelwert (JMW) gilt seit 2001 ein Grenzwert von 30 Ilg/m'. Dieser 
Grenzwert Wild an etlichen verkehrsnahen S1andorten In Österreich überschritten. 
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Allerdings besteht die Notwendigkeit zur Einteltung von Maßnahmen erst, wenn die 
Summe aus Grenzwert und einer Toleranzmarge überschntten wird . Letztere be
trug 2001 30 ~glm3, 2002 25 ~glm3 und verringert sich bis 2012 auf 0 ~glm3. 2001 

wurde die Summe von Grenzwert und Toleranzmarge In Österreich nicht uber
schntten, 2002 an drei Messstellen an der Inntalautobahn, In Wien und Salzburg 
Stadt. 

Die Statuserhebungen, die Im Zuge dieser Grenzwertüberschreitungen erstellt wur
den, haben an allen genannten Standorten den Verkehr als die wesentliche Verur
sachergruppe Identifiziert. 

Als Folge der an der Inntalautobahn 1999 registrierten HMW-Grenzwertverlet
zungen wurde 2002 ein erster Maßnahmen plan erlassen, weiter reichende Maß
nahmenpläne werden nach der JMW-Grenzwertverletzung 2002 erwartet (siehe 
Kapitel 3.6.4.2). 

Der Grenzwert zum Schutz der Vegetallon (30 ~glm3 als JMW fur NO.) wurde an 
den für den Vegetationsschutz betriebenen Messstellen - dabei handelt es sich um 
ländliche, emittentenferne Standorte - eingehalten. 

Die Belastungsschwerpunkte bel N02 stellen somit die Großstädte und der Nahbe
reich stark befahrener Straßen bzw. Autobahnen dar. Spezifisch hohe N02-

Belastungen treten u. a. In den alpinen Tälern und Becken auf, die von einge
schränkter Schadstoffausbreitung und - vor allem südlich des Alpenhauptkamms -
von hohen Inverslonshäuhgkeiten betroffen sind. Die N02-Belastung zeigt biS Mitte 
der 90er Jahre Im Großteil Österreichs einen unregelmäßig abnehmenden Trend . 
In den späten 80er und frühen 90er Jahren konnte v. a. an großstädtisChen ver
kehrsnahen Messstellen eine deutliche Reduktion beobachtet werden, während in 
den letzten Jahren die N02-Belastung eher stagniert. An einzelnen hoch belasteten 
Standorten In Wien und Graz ISt weiterhin eine Abnahme zu beobachten, an zahl
reichen Messstellen in Wien, lInz, Graz und Salzburg, aber auch Im Untennntal 
steigt die N02-Belastung leicht an; ausschlaggebend dafür ist jeweils die Entwick
lung der lokalen EmiSSionen. 
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MaxImaler. mittlerer und mInimaler NOr Jahresmlltelwert an Jenen 94 
Messsre/len. dIe durchgehend In Betrieb waren. 
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4.2.3.3 Flüchtige Kohlenwasserstoffe ohne Methan (NMVOC) 

DIe Stoffgruppe der flüchtIgen Kohlenwasserstoffe ohne Methan (NMVOC) Ist vor 
allem aufgrund Ihres BeItrags zur OzonbIldung von Bedeutung Generelle Aussa· 
gen über direkte Wirkungen dIeser Substanzen auf Mensch und Umwelt können 
nicht getroffen werden Benzol als eIne der schädhchsten Substanzen dIeser Stoff
gruppe wird In KapItel 4.2.3.8 behandelt. 

NMVOCs werden großtentetis durch dIe Verdunstung von LösemlUeln und TreIb
stoffen sOWIe durch unvollständIge Verbrennungsvorgange emltttert EInen nicht 
unbeträchtlichen BeItrag hefe rn auch bIogene Quellen. hIer vor allem der Wald. Bel 
den anthropogenen NMVOC-Emlsslonen stammte Im Jahre 2001 mIt eInem AnteIl 
von 55 0

0 der überwIegende Tell aus dem LosemlUelemsatz DIe KleInverbraucher 
trugen 19 0

0, der Verkehr 13 0
0. dIe Industrie 10 0

0. dIe EnergIeversorgung 2 00 und 
dIe LandwIrtschaft 1 0 0 bel. In folgender AbbIldung ISt der Trend der NMVOC
EmiSSIonen OsterreIchs 1988 (BasIsJahr der ReduktIonszIele des Ozongesetzes) 
bIS 2001 dargestellt: 

_ lösernttelel1satz 

==:2lanctw .. tschaft 

c::::=:::J Verkehr 

c:==:J ndus Irle 

tZZZZl Klenverbraucher 
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Jahr 

Abb. 42·4 Trend der NMVOC-Emlsslonen ÖSterreIchs. 1988 bIS 200 1 

Am stärksten verringerten Sich die NMVOC-Emlsslonen des Verkehrssektors mit 
- 68 % . Beachthche Reduktionen Sind auch beim LosemlUelelnsatz (- 25 00) und 
den Kleinverbrauchern (. 3B 00) zu verzeichnen. Die NMVOC-Emlsslonen der ln
dustne stiegen von 1988 bIS 2001 um 7 0

0 . Insgesamt konnten die NMVOC·Emls
slonen seit 1988 um 141 .000 Tonnen auf 232.000 Tonnen redUZiert werden, d. h. 
um 3B 00 . Trotz dieser ReduktIonsleIstung hegen die NMVOC-Emlsslonen derzeit 
noch deuthch über dem fur 2006 vorgesehenen Ziel des Ozongesetzes sowie dem 
NEC-Rlchtlinlen Ziel 2010 (siehe KaplleI4 .2.2 und 4.2.4) . 

Die Reduktion der NMVOC·Emlsslonen des Verkehrssektors ISt hauptsächlich auf 
die Einführung strengerer Abgasgrenzwerte für Pkw (geregelter Katalysator) sowie 
auf den verstärkten Einsatz dleselbetnebener Pkw zuruckzuführen. Die Einführung 
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von Aktlvkohlekan.stern und Gaspendeleinnchtungen hat zur Verringerung von 
Trelbstoff-Verdunstungsverlusten an Tankstellen (Gaspendelverordnung BGBI. Nr. 
79311992) sow.e an Ausheferungslagern (Kraftstoffbehälterverordnung BGBI. Nr. 
558/1991) geführt. Im Lösungsmlttelbere.ch. dem Hauptverursacher der NMVOC
Em.ss.onen, kam es durch die Verwendung von lösungsmittelarmen Produkten so
Wie durch thermische und sorbtlve Abgasreintgungsmaßnahmen (Losungsmittei
verordnung BGBI. Nr. 87211995 und VOC-Anlagenverordnung BGBI. 11 Nr 
301 /2002) zu einer Verringerung der Emissionen. Be. den Haushalten tragen v. a. 
veraltete Holzfeuerungsanlagen zu den noch .mmer relat.v hohen NMVOC
Em.sslonen bel. Es muss Jedoch darauf verw.esen werden, dass bel der Abschat
zung von NMVOC-Emlss.onen .m Rahmen der Osterre.ch.schen Luftschadstoff
Inventur derzeit noch erhebliche Unsicherheiten bestehen und daher noch we.terer 
Forschungsbedarf zur Verbesserung der Inventur besteht. 

Messungen zur Konzentration von NMVOC hegen in Österreich dz1. nur von e.nzel
nen Messkampagnen vor. durchgehende Messungen eines Großteils der In der 
EU-RL 2oo2l3lEG angeführten Ozonvorläufersubstanzen wurden 2003 vom Um
weltbundesamt begonnen. 

4.2.3.4 Ozon 

Beim Menschen konnen erhohte Ozonkonzentrationen zu Beelntrachtlgungen der 
Lungenfunktton, zu einem Anstieg von Lungenkrankheiten sowie möghcherwelse 
zu vorzeitigen Todesfallen führen . Bel Pflanzen können kurzfristig erhöhte Ozon
konzentrationen zu Schädigungen der Blattorgane führen, bel langfristiger Belas
tung können Wachstums- und Ernteverluste auftreten. Troposphänsches Ozon ist 
zudem - obschon Im Kyoto-Protokoll (Siehe Kap.tel 6.1.2, Box 6.1-1 E) nicht gere
gelt - eines der bedeutendsten Treibhausgase. 

OzonbIldung und Ozonvorläufersubstanzen 

Ozon entsteht als sekundärer Luftschadstoff durch die Einwirkung von Sonnenhcht 
Im Zuge komplexer chemischer Prozesse In der Atmosphäre, wobei fur die Bildung 
von Ozon die .Ozonvorläufersubstanzen" Stickstoffoxide (siehe Kapitel 4.2.3.2) und 
flüchtige organtsche Verbindungen ohne Methan (NMVOC, siehe Kapitel 4.2.3.3) 
verantwortlich sind. Zur Ozon bildung In einem globalen Maßstab tragen auch Me
than und CO bel. 

Die In Mltteleuropa beobachtete Ozon belastung setz1 sich aus einer großraumigen, 
die gesamte Nordhalbkugel umfassenden, und e.ner m.tteleuropalschen HInter
grundkonzentration zusammen, auf welche Im weiteren UmkreiS großer Ballungs
räume verstärkte regionale Ozonbildung aufsetz1. Während diese regionale Ozon
bildung wesenllich für hohe kurzzeitige Spltzenkonzentrattonen (z. B. Überschrei
tungen der Vorwamstufe) verantwortlich ISt, werden die Überschreitungen des 
Zielwertes zum Gesundh9llsschutz und des Ziel- bzw. Schwellenwerts zum Schutz 
der Vegetation wesenllich vom großflächig - d. h. auf mitteleuropäischem Maßstab 
- erhöhten Konzentratlonsntveau bestimmt. 

Für die Verringerung der kurzzeitigen SpItzenwerte sind daher Minderungsmaß
nahmen der EmiSSionen von NOx und NMVOC auf regionaler bzw. nationaler Ebe-
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Box 4.2-26 E: 
Hlntergrundlnformlltlon 

Ozonbelastung 

Box 4.2-27_ T: 
Oberschrel tung Ozon

Vorwarnstute und Intor
matlonlschwelle 

Box 4.2-28_ T: 
Überschreitungen des 

Ozon-Zielwerta. 
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ne zIelführend. die großflächig erhöhte Ozonbelastung kann dagegen nur durch 
Maßnahmen auf gesamteuropäischer Ebene reduziert werden. 

Da die photochemische Ozonbildung ein hochkomplexer. nicht linearer Vorgang Ist. 
führt eine Emissionsminderung der Vorläufersubstanzen allerdings nicht zu einer li
nearen Abnahme der Ozonkonzentration. 

Innerhalb der Konvenlton über weiträumige grenzübschrettende Luftverunreinigung 
der UNECE wurden eine Integrierte Strategie zur Emissionsminderung jener 
Schadstoffe erarbeitet. welche zur Ozonbildung. zu Versauerung und Eutrophie
rung beitragen und nationale EmissIonshöchstmengen im Göteborg-Protokoll fest
gelegt. Auf EU-Ebene wurden entsprechende nationale EmissIonshöchstmengen 
(National Emission Ceilings) für das Jahr 2010 In der AL 2oo1 /81/EG festgelegt 
(siehe Kapitel 4.2.2) . 

Im Ozongesetz wurden schon 1992 nationale Aeduktionszlele für die Emissionen 
von NO, und NMVOC festgelegt , die aber bel weitem nicht erreicht wurden (siehe 
Box 4.2-48 G und Box 4.2-49_G). 

Ozon - Immissionssituation 

Für die Beurteilung der Ozonbelastung werden aufgrund der unterschiedlichen 
Lang- und Kurzz9llWirkung auf Mensch und Vegetation verschiedene Grenzwerte. 
Schwellenwerte und ZIelwerte herangezogen. 

• Die aktuelle Information der Bevölkerung über kurzzeitig erhöhte Ozonkonzentra
tionen - In Hinblick auf akute Gesundheitsbeeinträchtigungen empfindlicher Per
sonengruppen - basiert auf Drelstundenmlttelwerten (Grenzwerte gemäß Ozon
gesetz 1992, Siehe Box 4.2-4 T) . 

• Langfristige gesundheitliche Auswirkungen werden In Bezug auf den ZIelwert 
gemäß IG-L beurteilt, der als Achtstundenmittelwert festgelegt ist. 

• Langfristige Auswirkungen auf die Vegetation werden anhand von Tagesmittel
werten (ZIelwert EU-AL 921721EWG, 65 Ilg/m3) und der kumulahven Ozon be las
tung (AOT 40) bewertet. 

Überschreitungen der Ozon-Vorwarnstufe (gleitender Drelstundenmlttelwert 
> 200 Ilg/m3) traten In den Jahren 2000 bis 2002 Jeweils an einigen Tagen v. a. Im 
Nordosten Österreichs auf und waren - bei bereits hoher großflächiger Ozonbelas
tung - die Folge starker regionaler Ozonbildung In der Abgasfahne von Wien. Im 
Jahr 2000 wurde der Grenzwert der Vorwarnstufe an 6 Tagen, 2001 an 2 Tagen. 
2002 an einem Tag überschritten. 

Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit (gleitender AchtstundenmIt
telwert > 110 Ilg/m3) wird seit Beginn der Messungen Anfang der 90er Jahre in 
ganz Österreich überschntten. Wegen der hohen Hintergrundbelastung traten Ü
berschreitungen (über 100 Tage pro Jahr) am häufigsten Im Hoch- und Mittelgebir
ge auf. Im Hügel- und Flachland Im Sudosten wurde dieser ZIelwert In den letzten 
Jahren an 70 bis 120 Tagen im Jahr überschritten. im Flachland Im Nordosten an 
70 bis 90 Tagen, In den Großstädten an 50 bis 70 Tagen (siehe auch Abbildung 
4.2-5). 

Der Schwellenwert zum Schutz der Vegetation (Tagesmittelwert > 65 Ilg/m3) wird in 
ganz Österreich seit Beginn der Messungen überschntten, am hauflgsten im Hoch
und Mittelgebirge (an 80 biS 100 00 der Tage) sowie Im Südosten. Im Hügelland im 
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Osten Österreichs treten Überschreitungen an bis zu 280 Tagen im Jahr auf , im 
Flachland Ostösterreichs an bis zu 150 Tagen, 

Der in der EU-RL 2002l3/EG festgelegte Zielwert zum SChutz der Vegetation ist als 
kumutative Ozonbelastung bzw, AOT 40-Wert (Accumulated Exposure Over a 
Threshold of 40 ppb, siehe Box 4.2-26_E) über den Zeitraum Mai bis Juli mit dem 
täglichen Zeitfensler 8:00-20:00 definiert Der Zielwert beträgt 18,000 ~g1m3. h pro 
Jahr, gemittelt über 5 Jahre, In den letzten fünf Jahren wurde dieser Zielwert an ca, 
70 % der österreichischen Ozonmessstellen überschritten, am massivsten im 
Hoch- und Mittelgebirge sowie im Südosten Österreichs. Ebenso wurden an zahl
reichen Messstellen die von der UNECE festgelegten AOT 40 "Critical Levels" zum 
Schutz des Waldes und zum Schutz von landwirtschaftlichen Pflanzen überschrit
ten . 

Trend 

Die kurzzeitigen Spitzenwerte der Ozonbelastung (Einstunden- oder Dreistunden
mittelwert) waren in den Jahren 2000-2002 tendenziell niedriger als zu Beginn bis 
Mitte der 90er Jahre, Bei sehr starken Variationen von Jahr zu Jahr zeigen sie aller
dings keinen statistisch signifikanten Trend. Da die Spitzenkonzentrationen sehr 
stark von den meteorologischen Bedingungen im Hochsommer abhängen, ist keine 
definitive Aussage möglich, ob die vergleichsweise niedrigen Spitzenwerte der letz
ten Jahre die Folge einer Verringerung der Emission der Ozonvorläufersubstanzen 
- vor allem von NMVOC - im Raum Wien sind. 

Demgegenüber zeigen die Überschreitungshäufigkeiten des Zielwertes für den Ge
sundheitsschutz (MW8 > 11 0 ~g1m3), des Schwellenwertes zum Schutz der Vegeta
tion (Tagesmittelwert > 65 ~g1m3) sowie des als AOT40 definierten Zielwertes zum 
Schutz der Vegetation, aber auch die Jahresmittelwerte seit Beginn flächende
ckender Ozonmessungen zu Beginn der 90er Jahre eine langsame, wenn auch nur 
teilweise statistisch signifikante Zunahme. Bei den genannten Belastungsparame
tern wiesen die Jahre 2000 und 2002 im Großteil Österreichs die höchsten Belas
tungen seit 1990 auf, 

Dies veranschaulichi Abbildung 4.2-5, in der für die Jahre 1993 bis 2002 die Anzahl 
der Tage mit Überschreitungen des Zielwertes zum Schutz der menschlichen Ge
sundheit, gemittelt jeweils über alle Messstellen in Nordostösterreich , im Südosten, 
im Nordwesten und im übrigen Gebiet Österreichs - jeweils unlerhalb von 1,200 m 
- sowie im Mittel- und Hochgebirge (1,200 m bis 2,000 m) dargestellt ist. 

Box 4,2-29_ T: 
Ozon 
ÜberSchreitungen des 
Zielwer1es zum Schutz 
der Vegetation 

Box 4,2-30_ElG : 
Trend der Ozonbelas
tung 
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Box 4.2-31 _G: 
Ozon - Trend Mittel Mln 
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Mittlere AnZlJhl der Tage mll Uberschreltungen des ZIelwertes zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit In verschiedenen Regionen Osterreichs. t993 
biS 2002. 

Die In nahezu ganz ÖsterreIch In allen Höhenlagen beobachtete langfnstige Zu
nahme der Ozon-langzeltbelastung kann auf eine Zunahme des großflächigen Be
lastungsnlveaus und eine verstärkte Ozonbildung auf der gesamten Nordhalbkugel 
zurückgeführt werden. 

4.2.3.5 Schwefeldioxid S02 

In hohen Konzentrationen hat SO, direkte negative Auswirkungen auf die Atmungs
funktion von Mensch und Tier sowie auf Pflanzen. SO, und seine Oxidationspro
dukte können Schäden an Gebäuden und anderen Sach- und Kulturgütern verur
sachen sowie zur Versauerung von Böden beitragen. Darüber hinaus trägt SO, zu
sammen mit Ammoniak durch die BIldung von partlkelförmlgem AmmOniumsulfat 
zur Belastung von Feinstaub in z. T. erheblichem Ausmaß bei. 

Emissionssituation 

SO, entsteht hauptsächlich beim Verbrennen von schwefelhältigen Brenn- und 
TreIbstoffen. bei den Produktionsprozessen der Elsen- und Stahllndustne sowie der 
Schwefelsäureerzeugung jn der chemischen Industne. Mit einem Anteil von 40 % 
im Jahr 2001 entfällt auf den Sektor Industrie der höchste Anteil der SchwefeldI
oXIdemissionen. Die Kleinverbraucher waren Im selben Jahr für 29 % aller S02· 
Emissionen verantwortlich, wobei der Großteil auf Feuerungsanlagen pnvater 
Haushalte entfiel. Die Energieversorgung emittierte 22 ~. und der Verkehrssektor 
9 % . 
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Abb 42·6 Trend der SOr EmissIonen ÖsterreIChs, 1990 bis 2001 , 

200 1 lag der gesamte S02-Ausstoß bel rund 37.000 Tonnen und somit um 53 % 
unter dem Wert von 1990, Damit sInd sowohl das ReduktionszIel 2000 des 2. 
Schwefelprotokolls als auch das ZIel der NEC-Richtlinie 2010 erfüllt (siehe Kapitel 
4.2.4) . 

Der größte Rückgang wurde bei den Kleonverbrauchern (- 67 0'0) , der EnergIever
sorgung (- 49 %) und der Industrie (- 43 %) erreicht. Im Bereich des Verkehrs san
ken die EmISSIonen um 28 %, 

Grund für dIe starke Senkung der EmISSIonen ist dIe Absenkung des Schwefelan
teIls In Mlneralolprodukten und TreIbstoffen (Kraftstoffverordnung 1999, BGBI. 11 Nr, 
418/1999), der Einbau von Entschwefelungsanlagen in Kraftwerken (Luftreonhaite
gesetz für Kesselanlagen, BGBI. Nr, 380/1988) sowie die verstärkte NU1zung 
schwefelärmerer Brennstoffe (z. B. Erdgas). 

Immissionssituation 

ÜberschreItungen des Grenzwertes zum Schutz des Menschen gemäß IG-L traten 
bel SchwefeldioxId In den letzten Jahren nur noch punktuell im NahbereIch eInzel
ner Industriebetriebe sowie grenznah im Einflussbereich von EmIttenten In Siowe
nlen und der SlowakeI auf. 

In den Jahren 2000 bIS 2002 wurden Grenzwertverletzungen In Arnfels (Südsteier
mark) registriert, 2002 zudem in SI. PÖlten, Köflach und StraßengeI. In Arnfels war 
- wIe schon In früheren Jahren - grenzüberschreItender S02-Transport vom slo
wenischen Kraftwerk SostanJ dIe Ursache. 

Die Grenzwerte zum Schutz der Ökosysteme wurden in ganz Österreich eingehal
ten . 

Box 4.2-32 G: 
DIe S02-Belastung zeigt on den letzten 15 Jahren eInen deutlich rückläufigen Trend, 
wofür zunächst dIe starke Abnahme der S02-Emissionen in Österreich, im Verlauf Trend der SOr Belaslung 
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Box 4.2-33 ~ E: 
HintergrundinformatIon 

- Saurer Regen-
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der 90er Jahre aber auch In den osteuropäischen Ländern - vor allem In Ost
deutschland und Tschechien - verantwortlich 1St. Mit der Sanierung des größten 
Emittenten in Slowenien t995 bzw. 200t (KW Sostanj) ging Im grenznahen Gebiet 
im Süden Österreichs die S02-Belastung ebenfalls deutlich zurück, allerdings kön
nen vereinzelte Grenzwertverletzungen auch zukünftig nicht ausgeschlossen wer
den 
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Abb 42·7 Maximaler. mittlerer und mmlmaler SOr Jahresmlttelwer1 an lenen 95 
Messstellen. die durchgehend m Betneb waren. 
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Ein weiterer Faktor fur die Abnahme der S02-Belastung Ist In der Witterung Im Win
ter zu sehen; zuletzt traten 1996/97 lang anhaltende, kalte Inversions lagen auf, 
welche großflächig erhöhte Belastungen begünstigen. Die darauf folgenden Winter 
waren vergleichsweise mIld. die höchste S02-Belastung wurde seitdem Im WInter 
2002103 reglstnert. 

4.2.3.6 Deposition von Schwefel- und Stickstoffverbindungen 

Schwefel- und Stickstoffverbindungen können durch den Eintrag über Niederschlag 
und Nebel oder trockene Deposition In Böden und Gewässer zu einer Versauerung 
dieser Medien führen; Stlckstoffverbindungen darüber hinaus auch zur Eutrophie
rung , d. h. Uberdüngung von Böden und Gewässern. Hierdurch kann etwa die Blo
dlverSilät (siehe Kapitel 5.1) beeinflusst werden. Versauernde SchwefelverbIndun
gen entstehen durch die Emission von S02 (siehe Kapitel 4.2.3.5) , versauernde 
und eutrophlerende Stlckstoffverbindungen aus Ammoniak (NH,) und Stockstoffoxl
den (letztere werden in Kapitel 4.2.3.2 behandelt. Zur Schadstoff belastung des 
Waldes, welcher ein durch Versauerung und EutrophIerung erheblich betroffenes 
Ökosystem In Österreich ist, SIehe Kapitel 5.4.3.3. In Kapitel 5.4.5, Box 5.4-27_E 
findet Sich eine Beschreibung des "Integrated Monltoring" Messprogramms am ZÖ
beiboden zur BestImmung der Deposition von versauernden und eutrophierenden 
Schadstoffen an einem ausgewählten HIntergrundstandort). 

Im Jahr 2001 setzte Sich die Summe der In Osterreich emittierten versauernd wir
kenden Luftschadstoffe aus 37 00 NH" 50~" NO. und 13 0

" S02 zusammen (um
gerechnet in VersauerungsäqUivalenten). 

Zur Abschätzung der Gefährdung empfindlicher Ökosysteme durch Versauerung 
und Eutrophierung wurde Im Rahmen der Konvention über weit räumige, grenz
überschreitende Luftverschmutzung das Konzept der "Cntlcal Loads" entwickelt. 
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Diese .Cntical Loads· geben einen (stark von den Jeweiligen Bodeneigenschaften 
abhängigen) Schwellenwert für den Eintrag von Schwefel- und Stlckstoffverblndun
gen an, ab dem empfindliche Ökosyslerne durch Versauerung oder Eutrophierung 
geschädigt werden können. Aus dem Vergleich mit den tatsächlichen DeposlllOns
werten kann der Anteil an gefährdeten Ökosystemen berechnet werden. 

In den Jahren 1985 bis 2000 reduzierten sich die Ökosystem flächen in Österreich, 
bel denen der Säureeintrag uber dem Cntlcal Load-Wert liegt von 67 0

' 0 auf 10 0
'0 . 

Zurückzuführen ist dies vor allem auf die europaweite starke Reduktion der SO, 
Emissionen. 

Die österreich 'schen GesamtemissIonen dieser versauernden LuftschadstoHe Sind 
zwischen 1990 und 2001 um 13 % zurückgegangen. Bel Umsetzung der NEC-RL 
sollte sich dieser Antetllm Jahr 2010 auf 3 ... reduzieren . 

Deutlich weniger ausgepragt war der Rückgang bel dem Anteil der Okosystemflä
chen, bel denen der Stickstoffeintrag uber dem Critlcal Load-Wert für Eutrophie
rung liegt. Dieser Anteil ging von 98 0 " Im Jahr 1985 auf lediglich 88 0" Im Jahr 
2000 zurück. Bel Umsetzung der NEC-RL sollte der Anteil geringfügig auf 83 00 zu
rückgehen. 

Da diese Schadstoffe einem weiträumigen Transport unterliegen. tragen europa
weite EmiSSionen zur DepoSItion In Österreich bel. Von den In Österreich deponier
ten Schwefelverbindungen betragt der Eigenanteil lediglich 8 0 0 • bel den OXidierten 
Stlckstoffverbindungen liegt der österreichische Anteil bei 15 ·0 , bel den reduzierten 
beI40%. 

Emission von Ammoniak (NH3) 

Bo. 4.2-34 E: 
Konzept ..critic.l Loads 

Bo.4.2-35 G: 
Deposition von Schwe
fel - und StickstoHver
bindungen 

Box 4.2-36 G: 
Versauerungstrend 

Box 4.2-37 G: 
ÜberSChreitungen der 
Crltlcal Loads 

Box 4_2-38_ T: 
Ouelle-Rezeptor-M.trlx 

Die AmmoniakemisSIonen Sind pnmär für die Bildung versauernder und eutrophle- Box 4.2-39_G: 

render Schadstoffe verantwortlich, darüber hinaus für die Bildung sekundärer Partl- NH,: Trend und Ziele 

kel. 97 0
0 der Ammomakemlssionen Österreichs stammlen 2001 aus der LandWirt-

schaft. der Großteil davon stammt aus der Nutzllerhaltung und dem Güllemanage-
ment (UMWELTBUNDESAMT, 2003). Im Zeitraum 1990 biS 2001 ISt etn AnsIleg 
um 3 0

'0 auf etwa 54.000 Tonnen zu verzeichnen (zur Düngung tn der LandWirt-
schaft siehe Kapitel 3.1.3.1). 

4.2.3.7 Kohlenmonoxid (CO) 

Als Luftschadstoff ist CO vor allem aufgrund der humantoxIschen Wirkung (Beetn
trächtlgung der SauerstoffaufnahmekapazItät des Hämoglobins) von Bedeutung. 
CO spielt aber auch bel der photochemischen Bildung von bodennahem Ozon Im 
globalen und kontinentalen Maßstab eine bedeutende Rolle. 

Emissionssituation 

CO entsteht hauptsachlich bei der unvollstandlgen Verbrennung von Brenn- und 
Treibstoffen. Im Jahr 2001 verursachten die Kleinverbraucher 47 %. der Verkehr 
26 0

0 und die Industne 25 ·0 der gesamten CO-EmiSSionen. wobei es Sich hierbei 
überwiegend um Prozessemissionen der Elsen- und Stahlindustne handelt. Einen 
Anteil von 2 0

0 verursachte die Gruppe der Sonstigen. hier überwiegen die EmiSSI
onen aus MulIdeponien. 
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Box 4.2-40 G: 
CO:Maxlmale MW8 und 

EmlSllonen 
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Abb. 42-8 Trend der CO-emissionen Österreichs. 1990 bis 200 , . 
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Der Gesamttrend zeigt eine stetige Verringerung der österreich Ischen CO-EmissI
onen. Mit einem Ausstoß von 860.000 Tonnen im Jahr 2001 wurden um 31 .'. we
niger CO emitt iert als 1990. 

Optimierte Verbrennung und die Einführung des Katalysators haben zur Reduktion 
der CO-EmiSSionen des Sektors Verkehr (- 49 %) beigetragen. Die CO-Emissionen 
der Industrie (vorwiegend Eisen- und Stahllndustrie) konnten seit 1990 um 24 .'. 
redUZiert werden. Im Bereich der Kletnverbraucher (- 19 ·'.) Sind die schlechten 
Verbrennungsvorgänge in veralteten Heizungsanlagen - Insbesondere Holzöfen -
für die noch immer verhältnismäßig hohen CO-Emissionen verantwortlich. 

Immissionssituation 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurde der Grenzwert des IG-L (10 mg/mo als Acht
stundenmittelwert) an keiner Messstelle In Österreich überschritten. Die höchsten 
MW8 traten mit bis zu 6 mg/m> in Leoben Donawitz sowie an verkehrsnahen 
Standorten In Graz, Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck auf . 

Die CO-Belastung Ist Im Verlauf der 90er Jahre parallel zu den EmiSSionen deutlich 
zurückgegangen. Grenzwertverletzungen traten zuletzt 1993 in Innsbruck und Graz, 
1996 und 1997 In Leoben Donawltz auf. 
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Abb 4.2-9: Maximaler, mittlerer und minimaler CO-Jahresmittelwert an jenen 25 
Messstellen, die durchgehend in 8elneb waren. 

4.2.3.8 Benzol (CsHs) 

Benzol ist eine flüchtige organische Verbindung. die beim Menschen krebserregend 
wirken kann. Nach derzeitigem Wissensstand existiert keine Wirkungsschwelle, un
ter der Benzol keine Schädigungen hervorrufen kann. Zur Risikominimierung soll
ten daher die Immissionskonzentrationen auf ein möglichst niedriges Niveau ge
senkl werden. 

Die wichtigsten Quellen von Benzol sind der Verkehr (Benzol ist ein Bestandteil von 
Ottokraflstoffen) und der Hausbrand (siehe Kapitel 4.2.3.3 - NMVOC-Emissionen). 
Lösemittel sind aufgrund einschlägiger gesetzlicher Regelungen praktisch benzol
freI. 

Der seit 2001 gültige Grenzwert von 5 ~g1m3 in der Lufl wurde in den Jahren 2001 
und 2002 an allen Messstellen eingehalten. Die höchsten Konzentrationen treten 
an städtischen. verkehrs nahen Standorten auf. 

4.2.3.9 Schwermetalle 

Schwermetalle können bei Menschen und Tieren bei erhöhten Konzentrationen 
Schädigungen v. a. der Nieren, der Leber und des Nerven- und Blutgefäßsystems 
hervorrufen. Einige Schwermetalle haben zudem krebserregende Wirkung. Wich
tigste Aufnahmepfade für Schwermetalle sind beim Menschen die Nahrung, das 
Trinkwasser sowie das Tabakrauchen. Eine Aufnahme über die Atmung spielt im 
Allgemeinen eine eher geringere Rolle, allerdings isl die Luft ein wesentlicher Pfad 
für die Ausbreitung von Schwermetallen und damit der Verteilung in andere Um
weltmedien. Selbiges gilt auch für einige persistente organische Schadstoffe 
(POPs). Darüber hinaus können Schwermetalle in sehr hohen Konzentrationen 
auch Mikroorganismen Im Boden und die Vegetation negativ beeinflussen. 

Erhöhte Schwermetallkonzentrationen treten in Österreich v. a. im Bereich einzel
ner Industriestandorte auf (siehe auch Kapitel 3.10.3.1). Quecksilber und andere 
Schwermetalle können allerdings auch über weite Strecken transportiert werden. 
Umfassendere Schwermetallmessungen wurden in den letzten Jahren stich pro
benartig im Bereich einzelner Industriestandorte wie Linz, WieterSdorf oder Arnold
stein durchgeführt. 

Box 4.2-41_GlT: 
Benzol Jahresmittelwer
t. 
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Box 4.2-42 G: 
Emissionstrend 
Schwermetalle 

Box 4.2-43_ T/G: 
Blei Im Schwet>est.ub 

294 

Emissionssituation 

Schwermetall-Emissionen (Cd, Hg und Pb) entstehen hauptsächlich bel der 
Verbrennung von Koks, Kohte, Heizöt (insbesondere Helzol .Schwer"). Abfall und 
Brennholz sowie bel ,ndustnellen Prozessen (vorwiegend Metallbranche). Die 
Hauptverursacher sind demnach die Industrie, die Kleinverbraucher und die Ener
gleversorgung. 

Im Aarhus-Protokoll verpflichtete Sich Österreich, den Ausstoß von Blei (Pb). Cad
mium (Cd) und QueckSilber (Hg) unter den Wert des Jahres 1985 zu reduzieren 
(siehe Kapitel 4.2.2). 

Tatsächlich konnten seit 1990 die Blei-Emissionen um 93 ~o auf nunmehr etwa 14 
Tonnen redUZiert werden. Die Cadmium-Emissionen wurden Im selben Zeitraum 
um 41 0,0 auf 1,5 Tonnen und die QueckSilber-Emissionen um 54 0,0 auf 1,2 Tonnen 
redUZiert. 

Als wesenlhchste Maßnahmen zur Reduktion von SchwermetallemissIonen sind 
das Verbot von verbleltem Benzin, der rückliluflge Einsatz von Heizöl .schwer" so
wie der Einbau von Staubfiltern in Industrie- und Müllverbrennungsanlagen zu nen
nen (siehe auch Kapitel 3.10.3.1 und 3.11 .3.3) . 

Immissionssituation 

Im IG-L Sind für Blei Im PM10 und für Blei und Cadmium Im Staubniederschlag 
Grenzwerte festgelegt. 

Der im IG-L festgelegte Immissionsgrenzwert von 0,51lglm3 Blei im PM10 als Jah
resmittelwert wurde In den letzten Jahren In Österreich nicht überschntten. Die 
höchsten KonzentrallOnen treten im Nahbereich industrieller Emittenten (z. B. Bnx
legg, Arnoldsteln ) auf. Großstädte welsen ein nur unwesentlich höheres Belas
tungsniveau als ländliche Regionen auf. Für Blei und Cadmium im Staubnieder
schlag Siehe Kapitel 4.2.3.1. 

4.2.3.10 Persistente organische Schadstoffe (POPs) 

Persistente organische Luftschadstoffe (PQPs) sind schwer abbaubare Substan
zen, die aufgrund Ihrer Fettlöslichkeit In Menschen, Tieren und Ökosystemen ange
reicher; werden können. Sie umfassen Im Wesentlichen polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe (PAH), DiOXine und Furane sowie polychlonerte Biphenyle 
(PCBs). PQPs können bereits bei geringer Konzentration unter chronischer Exposi
tion zu Schädigungen u. a. des Immun- und Fortpflanzungssystems führen . Durch 
ihre langlebigkeit stellen sie ein globales Problem dar. 

Im Rahmen des Aarhus-Protokolls der UNECE verpflichtete Sich Österreich, die 
jährlichen Emissionen von Dioxlnen/Furanen, PAHs und Hexachlorbenzol (HCB) 
unter den Wert des Jahres 1985 zu redUZieren (siehe Kapitel 4.2.2) . 

Zur Überprüfung der Elnhallung dieser Verpflichtung werden die Emissionen dieser 
Stoffe jährlich im Rahmen der Österreich ischen Luftschadstoff-Inventur abge
schätzt . Da die Daten mit hohen Unsicherheiten behaftet sind, ISt hier noch weiterer 
Forschungsbedarf gegeben. 
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Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAHs) 

Die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe sind eine Substanzgruppe 
von über 100 Elnzelverbmdungen unterschiedlicher Flüchtigkeil , die in erster linie 
als unerwünschte Nebenprodukle unvollständiger Verbrennung entstehen und so
mll u. a. m den Abgasen von Feuerungsanlagen und Verbrennungsmoloren enthal
ten sind. Vom Umweltbundesami wurden die EmiSSionen Jener vier polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe erhoben, die im Aarhus-Protokoll genannt wer
den. Es handelt sich hierbei um Benz(a)pyren (BaP), Benzo(b)fluoranthen, Ben
zo(k)fluoranlhen und Indeno(I ,2,3-cd)pyren. 

Die Reduktion der Emissionen um 49 % im Zeilraum 1990 bis 2001 ist zum über
wiegenden Tell auf die Einstellung der PnmäralumintumprodukhOn im Sektor In
dustrie zurückzuführen. Derzell stellen ineff,z,enle und verallete Verbrennungsan
lagen der Kleinverbraucher die Hauptquelle der PAH-Emlsslonen dar. 

Die PAH-Konzentration In der Luft wurde bisher in Österreich nicht routinemäßig , 
sondern nur während einzelner Messkampagnen zwischen 1999 und 2001 an aus
gewählten Standorten bestimmt, seit 2003 laufen zudem Vorerkundungsmessun
gen in IIImlLz und Pillersdorf. An allen Standorten zelglen sich in den Wlntermona
len deutlich höhere Werte als Im Sommer. Der für BaP (der Leltsubstanz der 
PAHs) auf EU-Ebene diskutierte Beurteilungsschwellenwert von 1 nglm' (Jahres
mittelwert) wurde In L,nz knapp, in Graz und Zederhaus deull1ch überschntten, in 
Salzburg dagegen unterschntten. Darüber hmaus liegen Messungen an emzelnen 
Industnestandorten (Arnoldsteln , Wietersdorf) vor. 

Dioxine und Furane 

Darunter fallen insgesamt 210 chemisch verwandte Substanzen von denen 17 be
sonders toxisch Wirken. Sie entslehen als unerwünschle Nebenprodukte bei einer 
Vielzahl von thermischen Prozessen und Verbrennungsvorgängen der Sektoren 
Kleinverbraucher und Industne. 

Im Zeitraum 1990 bis 2001 konnten die Dioxin-Emissionen um insgesamt 67 % re
duziert werden, was pnmär auf EmissIonsminderungsmaßnahmen bel Mull
verbrennungsanlagen und den großen Industneanlagen der Metallbranche Anfang 
der 90er Jahre zurückzuführen 1St. 

Nach mehreren Messkampagnen an ausgewählten Slandorten wurde 1997 mit ei
nem österreich weiten Dioxin-Immlsslonsmoniloringprogramm begonnen, welches 
die regelmäßige Bestimmung der Luftkonzentrationen von PCDD/F (polychlonerte 
Dibenzodioxlne und -furane) und PCB (polychlorierte Biphenyle) an 8 Messstellen 
In Österreich beinhaltet. Mit einer Zyklusdauer von 3 Jahren wurde 2003 nun der 
zweite Messzyklus abgeschlossen. 

Die Daten der Messkampagnen von 1997 bis 2002 lassen mit Viel Vorsicht einen 
leichten Abwärtstrend erkennen. Für eine Bewertung der PCB-Immlssionskonzen
trat Ionen ISt der untersuchte Zeitraum noch zu kurz. um Trends zu erkennen. 

Box 4.2-44_G: 
Emissionstrend PAH 

Box 4.2-45 G: 
Emlsslon. trend Dioxine 
und Furane 

Box 4.2-46_ElT/G: 
Dioxin Monltorlng 
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Box 4.2-47 G: 
Emissionstrend HeB 

Hexachlorbenzol (HeB) 

Die Reduktion der Emissionen um 49 0
0 Im Zeitraum t 990 bis 2001 ISt zum über

wiegenden Tell auf Emissionsminderungsmaßnahmen ,n der Eisen- und Stahlin
dustrIe sowie die schrittweise Einstellung der Produktion von chlOrierten Kohlen
wasserstoffen zurückzuführen. Das In-Kraft-Treten von Verboten und Beschrän
kungen bestimmter gefährlicher Stoffe In Pflanzenschutzmitteln (BGBI. Nr. 97/1992 
und BGBI. Nr. 58/1991) trug ebenfalls zur Reduktion der HCB-Emlssionen beI. Al
lerdings muss an dieser Stelle darauf hingeWiesen werden, dass gerade bei HCB 
aufgrund der mangelhaften Datenlage die Unsicherheit bel der EmIssionsabschät
zung sehr groß 1St. 

4.2.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Schwebestaub und Feinstaub (PM10) 

Die Schwebestaubbelastung nahm biS In die zweite Hälfte der 90er Jahre generell 
ab, seitdem stagniert die Belastung, Grenzwertverletzungen werden nach wie vor 
fallweise In den größeren Städten Österreichs, aber auch In mehreren Kleinstädten 
v. a. südlich des Alpenhauptkamms (mit sehr ungünstigen meteorologischen Be
dingungen) beobachtet. 

Die ImmissIonsbelastung von PM 1 0 ISt - soweit die vorliegenden Messdaten dies
bezügliche Aussagen erlauben - In ganz Österreich sehr hoch; der PM 1 0-
Grenzwert Wird In allen größeren Städten Osterreichs (außer Salzburg) , In zahlrei
chen Klein- und Mittelstädten südlich des Alpenhauptkamms, in Tlrol und Vorarl
berg sowie großflächig Im Nordosten Österreichs überschritten. Die Absenkung des 
Grenzwertes In den kommenden Jahren Wird dieses Problem - sofern keine um
fassenden Maßnahmen gesetzt werden - noch weiter verschärfen. 

Die EmissIonsInventuren zeigen in den letzten Jahren keine Abnahme der Staub
emiSSIonen, was die Notwendigkeit von zusätzlichen Maßnahmen noch einmal un
terstreicht. 

Stickstoffoxide 

Box 4.2-48 G: StickstoffOXide (NO, NO. ) spielen als Luftschadstoff sOWie als Vorläufersubstanz 
NO.:Trend und Ziel. für die Bildung von Ozon, sekundären Partikeln und für Versauerung und Eutro

phierung eine Rolle. 

Der Grenzwert des IG-L für NO. wurde In den letzten Jahren vereinzelt an ver
kehrsnahen Standorten In großeren Städten und Im Unterinntal überschritten. Die 
Absenkung der Toleranzmarge des als Jahresmittelwert definierten NO.
Grenzwerts Wird In den kommenden Jahren, sofern keine weitreichenden Maß
nahmen gesetzt werden, die Zahl der Überschreitungen ansteigen lassen. 

Der Grenzwert für NO. zum Schutz der Vegetation wurde an allen für die Überwa
chung des Vegetationsschutzes ausgewiesenen Messstellen eingehaUen. 
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Die NO,-Belastung nahm bis Mitte der 90er Jahre in Österreich generell ab; seit
dem sind, entsprechend der Entwicklung der NO,-Emlssionen, keine wesentlichen 
Veränderungen zu beobachten. 

Zwischen 1985 und 2001 konnte eine Reduktion der NO,-Emissionen von 14 % er
zielt werden. Damit wurde das im Ozon gesetz festgelegte Ziel einer 60 %igen Re
duktion biS 2001 eindeutig verfehlt. Mit t 99.000 t lagen die österreichischen NO,
Emissionen 2001 noch um 93 % über dem Reduktionsziel von 103.000 t für 2010 
gemäß NEC-Richtlinie. Werden in den nächsten Jahren keine ambitionierten Maß
nahmen gesetzt, so ISt das in der NEC-RL festgelegte Reduktionsziel nicht Zu er
reichen . 

Ozon und Ozonvorläufersubstanzen 

In den Jahren 2000 bis 2002 wurden der Grenzwert der Vorwarnstufe gemäß 
Ozon gesetz und der Informationsschwellenwert an mehreren Tagen pro Jahr über
schritten, vorwiegend in Nordostösterreich. Der Zielwert zum Schutz der menschli
chen Gesundheit gemäß IG-L wurde in den letzten Jahren in ganz Österreich an 
bis zu 120 Tagen pro Jahr überschritten. Der Zielwert zum Schutz der Vegetation 
der neuen Ozon-RL sowie die Critical Levels zum Schutz des Waldes und landwirt
schaftlicher Pflanzen werden im Großteil Österreichs überschritten. 

Lassen die Kurzzeitspitzenwerte seit Beginn der 90er Jahre keinen einheitlichen 
Trend bzw. eine leichte Abnahme erkennen, so zeigt die Langzeitbelastung in den 
letzten zehn Jahren einen leichten Anstieg. Die Ursache dafür ist aller Voraussicht 
nach in einem Ansteigen der mitteleuropäischen Ozonhintergrundbelastung zu se
hen. Der Grund dafür ist noch nicht restlos geklärt. 

Box 4.2-49_G: Von 1988 (Basisjahr des Ozongesetzes) bis 2001 wurden die Emissionen der flüch
tigen Kohlenwasserstoffe ohne Methan (NMVOC) um insgesamt 38 % reduziert. 
Das im Ozongesetz festgelegte Reduktionsziel einer 60 %igen Reduktion bis 200 1 
wurde hiermit deutlich verfehlt. Mit 232.000 t lagen die österreichischen NMVOC
Emissionen 2001 noch um 46 % über dem Reduktionsziel von t 59.000 t gemäß 
Göteborg-Protokoll und NEC-Richtlinie. Ohne ambitionierte Maßnahmen in den 
nächsten Jahren wird das in der NEC-RL festgelegte Reduktionsziel nicht erreicht 
werden können. 

NMVOC Trend und Ziele 

Schwefeldioxid 

Die Grenzwerte des IG-L zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurden in den Box 4.2-50_G: 

letzten Jahren nur vereinzelt an industrienahen Standorten sowie in der Südsteier- SO,:Trend und Ziel. 

mark - hier beding1 durch grenzüberschreitenden Schadstofftransport - überschrit-
ten . Die Grenzwerte zum Schutz der Ökosysteme werden eingehalten. Die 50,-
Belastung nahm seit den 80er Jahren in Österreich deutlich ab. 

Bel den SO,-Emlsslonen kam es von 1990 bis 2001 zu einer 53 %igen Reduktion. 
Das Im zweiten Schwefelprotokoll für Österreich vorgesehene Ziel für 2000 wurde 
genauso wie die im Göteborg-Protokoll und der NEC-Richtlinie für das Jahr 2010 
festgelegte Emissionsgrenze von 39.000 t für S0, bereits im Jahr 2001 erreicht. 
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Kohlenmonoxid, Benzol, Blei 

Die Belastung durch Blei im PM10 sowie Kohlenmonoxid und Benzol liegt in den 
letzten Jahren In ganz Osterreich unter den Grenzwerten des IG-L. Die Emissionen 
zeigen ebenfalls einen abnehmenden Trend. dieser sollte sich auch In den nächs
ten Jahren noch fortsetzen . 

SChwermetalle 

Die Emission von Schwermetallen hat in den letzten Jahren generell abgenommen. 
Erhöhte ImmisSIonskonzentrationen finden sich jedoch Im Nahbereich einzelner In
dustrieanlagen. 

Persistente Organische Schadstoffe (POPs) 

EmissIonsminderungsmaßnahmen im Bereich der großen Industrieanlagen sOWie 
der Müllverbrennung führten zu deutlichen Reduktionen der POP-Emissionen. Bel 
den EmiSSionen aus Kleinfeuerungsanlagen Sind vergleichsweise geringe Redukti
onen vorzuweisen. langfristig kann durch Umstellung auf moderne Anlagen ein 
Sinken der POP-Emissionen erwartet werden. 

Versauerung und Eutrophierung 

Der Anteil der durch Versauerung gefährdeten Ökosystemflächen hat sich In den 
letzten Jahren deutlich reduziert und wird sich auch zukünftig aufgrund europawei
ter Emlsslonsredukllonen weiterhin redUZieren . 

Weiterhin sehr hoch ISt der Anteil der durch Eutrophierung gefährdeten Ökosystem
flächen. Dieser kann - obwohl die NH3-Emlsslonen Österreichs Im gesamten Zeit
verlauf deutlich unter den Ziel werten der NEC-Richtlinte liegen - nur durch weiter
gehende nalionale und europawelte Reduktionen der Ammontak- und StickoxId
emissIonen vermindert werden. 

4.2_5 EMPFEHLUNGEN 

Feinstaub (PM1 0) 

Nach aktuellem Kenntnisstand Sind die Hauptverursacher der PM10-Belastung In 
Städten die Emittentengruppen Straßenverkehr, Hausbrand, Bauwirtschaft und die 
Industrie, In ländlichen Gebieten kann ein erheblicher Beitrag auch aus der land
Wirtschaft stammen. Entsprechend sollten MInderungsmaßnahmen bel diesen Ver
ursachern ansetzen. 

Im Verkehrsbereich Sind einerseits eine nachhaltige Raumplanung und finanzpohtl
sche Maßnahmen zur Verringerung der Verkehrsleistung Wirksam , andererseits 
technologische Maßnahmen zur Reduktion der speZIfischen PartikelemissIonen. 
Diese Maßnahmen sollten vor allem auf Dieselfahrzeuge abzielen, da diese auf
grund des Im Internalionalen Vergleich sehr hohen Anteils In Österreich für den 
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Großteil der verkehrsbedtngten StaubemissIonen verantwortlich sind (siehe dazu 
Im Detail Kapitel 3.6.3.5) . 

Alte Festbrennstoffheizungen, Insbesondere Einzelölen, betrieben mit Kohle oder 
Holz, verursachen den Großteil der Hausbrandemissionen. Durch die Umsetzung 
der Maßnahmen zur Erreichung des Kyoto-Ziels Wird neben den Treibhausgasen 
auch eine Reduktion der Felnstaubemisslonen erreicht werden. In Hinblick auf die 
in der KlImastrategie angelegte Verschiebung des Brennstoffrnixes hin zu Biomas
se und die damit einhergehenden etwas höheren PM10-Schadstoffemisslonen 
werden hier fedoch noch zusätzliche Maßnahmen notwendig sein. Diese Maßnah
men beinhalten neben der stärkeren Forcierung der Fernwärme, der Solarenergie, 
der Brennwerttechnologie und der Verdrängung von EInzeiöfen und Kohle ,m Be
reich der Biomasse die gezIelte Förderung von automatischen, schadstoffarmen 
Biomasseanlagen. 

Im Industnesektor Sind Reduktionen der Staubemisstonen durch konsequente An
wendung des Standes der Technik von Staubminderungstechnologlen In Gesetzen 
und Verordnungen sowie In Genehmigungsverfahren zu erZielen (Siehe Kapitel 
3. tO.3.2 und 3.10.5) . 

Substanzielle Reduktionen der Emissionen durch Bautätigkeiten wären durch um
fangreiche Maßnahmen nach dem Vorbild der Schweizer Baunchtllnle erziel bar. 

Im Bereich der Landwirtschaft (Siehe Kapitel 3.1.3.1) sind als vordringliche Maß
nahmen die Reduktion der Emission von Ammoniak (Vorläufersubstanz von se
kundär gebildeten Partikeln) sowte der speZifischen Partikelemissionen landWirt
schaftlicher Geräte zu nennen. 

Im außeralpInen Raum bilden sekundäre Aerosole (AmmOniumsulfat und Ammonl
umnttrat) einen wesentlichen Beitrag der großflächigen PM 1 O-Belastung, so dass -
über die zur Einhaltung der IG-L-Grenzwerte für SO. und NO. erforderlichen Re
duk1ionen hinaus - weitere nationale und europaweite Maßnahmen bel den EmiS
Sionen dieser Luftschadstoffe und NH3 erforderlich Sind. 

Bel der Ausarbeitung der Maßnahmen auf nallonaler wie europäischer Ebene Sind 
Jedenfalls Synergien bzw. mögliche Inleressenskonfllkte mit Maßnahmen zur Ver
minderung anderer Umweltprobleme - insbesondere der Emission von TreIbhaus
gasen, z. B. durch die Förderung von Holzheizungen - zu berücksIchligen. 

Die Abschätzung der Staub-Emissionen Im Rahmen der Öslerrelchlschen Luft
schadstoff-Invenlur (Oll) ist derzell noch mil großen UnSicherheiten behaftet. Wei
tere Forschungsarbeiten zur Verbesserung werden daher In Zukunft notwendig 
sein. 

Stickstoffdioxid (NO. ) 

Nur durch konsequente Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung der Redukll
onszlele der NEC-Rlchtllnle können die verbreiteten Überschreitungen des ImmiS
sionsgrenzwertes für den NO.-Jahresmittelwert - bei abnehmender Toleranzmarge 
- vermindert werden. Da der Straßenverkehr ca . 50 % der österreichischen NO,
EmiSSionen verursacht und Grenzwertverletzungen ausschließlich an verkehrsna
hen Slandorten In größeren Städten und im Inntal auftreten, sind Minderungsmaß
nahmen vor allem In diesem Seklor und In diesen Regionen erforderlich (siehe Ka
pitel 3.6.5) . 
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Ozon und Ozonvorläufersubstanzen - NO, und NMVOC 

Nach Wie vor auftretende Überschreitungen des Grenzwertes der Ozonvorwarnstu
fe und der Informationsschwelle, vor allem aber österreichweit beobachtete Über
schreitungen der ZIelwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Ve
getation - bel steigender Tendenz der Langzeitbelastung - machen deutliche E
missIonsminderungen der Ozonvorfäufersubstanzen NO, und NMVOC unumgäng
lich. 

Während Maßnahmen zur Verringerung der Ozonspitzenbelastungen u. a. im regi
onalen Bereich zu setzen sind - on Österreich pnmär Im Nordosten Österreichs -
kann das großflachlg hohe Belastungsnoveau nur durch Emissionsminderungen der 
Ozonvorfäufersubstanzen auf zumindest mitteleuropäischem Maßstab abgesenkt 
werden. 

Da die österreich Ischen NMVOC-, aber insbesondere die NO,-Emlssionen weit ü
ber der International verbindlich festgelegten Höchstmenge liegen, sind entschie
dene Schritte zu deren Reduktion zu setzen. Das Österreichische Programm zur 
Einhaltung der nationalen EmissIonshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe 
bedarf einer raschen Konkretlslerung und Umsetzung. In diesem Zusammenhang 
wird die Installation eines Mechanismus zur Überwachung der Umsetzung von 
festgelegten Reduktionszielen empfohlen, welcher ,n einer jährlichen Anpassung 
der entsprechenden ReduktIonsmaßnahmen mündet. Auch hier gilt, dass umfas
sende Strategien unter Berücksichtigung etwaiger Synergien mit den Maßnahmen 
zur Emissionsminderung treibhauswirksamer Gase zu erarbeiten sind (siehe KapI
tel 6.1.5.1). 

Versauerung und Eutrophierung 

Der hohe Anteil der durch Eutrophierung gefährdeten Ökosystemflächen kann nur 
durch NO,-Reduktlonsmaßnahmen - Insbesondere in den Sektoren Verkehr, In
dustne und Energieversorgung - verringert werden. Eine deutliche Reduktion der 
NH,-Emissionen ist nur durch gezielte Maßnahmen beim landwirtschaftlichen Gül
le- und Düngemanagement zu erreichen. Zusätzlich zu den nationalen Maßnahmen 
ISt aufgrund des weiträumigen Luftschadstofftransportes eine europawelte Umset
zung der NEC-Richtlinoe von hoher Bedeutung. 

Schwefeldioxid (S02) 

Emissionsminderungsmaßnahmen zur Vermeidung von Immissionsgrenzwertüber
schreitungen werden noch bel einzelnen Industnestandorten erforderlich sein. Zur 
Verminderung des grenzüberschreitenden Schadstofftransports von versauernden 
Luftschadstoffen und sekundär gebildeten Partikeln Sind in MiUeleuropa weitere 
Maßnahmen (kontinUierliche Anpassung an den Stand der Technik In den Sektoren 
Industrie und Energieversorgung, Siehe Kapitel 3.10.5) notwendig. 

Kohlenmonoxid (CO) 

Das aktuelle Belastungsniveau weit unterhalb der ImmiSSionsgrenzwerte ISt beiZU
behalten. Da CO zur globalen Ozon bildung beiträgt, ISt ein möglichst noednges E
missionsniveau anzustreben. 
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Benzol 

Auch wenn der Jetzige IG-L-Grenzwert eingehalten wird , Ist die Belastung durch 
das krebserregende Benzol so weit wie möglich zu vermindern . 

Schwermetalle 

Die ImmissIonskonzentration der Schwermetalle Blei , Cadmium und Quecksilber 
liegt In fast allen Gebieten in Österreich - z. T. deutlich - unter den einschlägigen 
Grenz- und Richtwerten. Im Nahbereich einzelner Industriebetriebe sind punktuell 
erhöhte Belastungen möglich und daher weitere Reduktionsmaßnahmen erforder
lich (Siehe Kapitel 3.10.5). Zur Verminderung der Schwermetallbelastung von 
Mensch und Umwelt ISt zu beachten. dass der wesentliche Aufnahmepfad des 
Menschen die Nahrung, weniger die Atmung 1St. 

Persistente Organische Schadstoffe (PQPs) 

Zur weiteren Verminderung der POP-Emissionen werden lnsbesonders Im Bereich 
der Kleinverbraucher ambltionterte Maßnahmen zur Moderntslerung der Heizungs
anlagen notwendig sein. 
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4.3 BODEN 

4.3.1 EINLEITUNG 

Der Boden ist eine endhche Ressource und kann eine Vielzahl von Funktionen, 
z. B. eine Lebensraum-, Fllter- , Puffer- , Spelcher- , Produktlons- oder Archlvfunktlon 
erfüllen, sofern er In einem entsprechenden Zustand ist. 

Die ökologische Funktionsfähigkeit der Böden wird durch anthropogene Einflus
se wie Stoffetnträge aus der Luft , durch Bewirtschaftung, Verslegelung und auch 
Bodennutzungen, welche die standortbedingte Lelstungsfahlgkelt übersteigen, ge
fährdet. Schädigungen des Bodens ziehen oft erst langfristig ersichthche Auswir
kungen nach stch , die meist Irreversibel sind. 

Der Bodenzustand In Österreich ISt generell als gut zu beurteilen, jedoch gibt es 
elntge Gebiete mit schadstoffbelasteten Böden, v. a, In den osterreichischen Alpen. 
Dabei Sind aufgrund der Höhenlage und der Filterwlrkung des Waldes besonders 
Waldböden betroffen. Schadstoffaufnahme durch Pflanzen und Einträge Ins 
Grundwasser sind mögliche Folgen. Erste bundesweite Auswertungen aus dem 
Bodentnformatlonssystem BORIS geben hier einen Uberbhck über ausgewählte 
Schadelementgehalte in den obersten Bodenschichten Österreichs. 

Der Boden wird nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ beeinträchtigt. Der ste
tige Flächenverbrauch durch Verkehrsanlagen, Industrie, Gewerbe und Siedlungen, 
der langfristig nicht nachhaltig Ist, entzieht den Boden dauerhaft fur andere Nutzun
gen (siehe Kapitel 3.5.3.2) . Neben der Bodenversiegelung stellt auch die Boden
erosion , vorwiegend In Ackerbaugebieten , eine erhebliche Belastung des Bodens 
dar. Unzureichender Erosionsschutz und ungünstige Bewirtschaftung führen man
cherorts zu ntcht akzeptablen Bodenverlusten, vor allem an humosen Oberböden, 
und damit auch zum Verlust an organischer Substanz und Nährstoffen Im Boden. 
Erhöhter Düngerbedarf bzw. Ertragsetnbußen In der Landwirtschaft sind die Folge. 
Neben dem Boden selbst ISt dadurch auch das Umweltmedium Wasser beeinträch
tigt, z. B. durch Nährstoff- und Schadstoffeinträge sowie durch verändertes Ab
flussverhalten der Böden. 

Zur Verhinderung oder Mlntmlerung dieser BodenbeeinträchtIgungen sind Zielvor
gaben zu definieren und entsprechende Maßnahmen zu setzen, um diese - zumin
dest langfristig - zu erreichen. 
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4.3.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

ZIele für den Bodenschutz werden auf verschIedenen admlnostratlven Ebenen ge· 
schaffen. Auf EU·Ebene wIrd Im 6. Umweltaktionsprogramm (sIehe KapItel 
1.1.2.2) zum Schutz von Natur und bIologIscher VIelfalt unter anderem dIe Förde
rung eIner nachhaltIgen Bodennutzung mIt Schwerpunkt auf der VermeIdung von 
ErosIon, QualItätsmInderung, Bodenbelastung und Wustenblldung angestrebt. Zur 
Umsetzung dIeses ZIeles wird derzeIt an der EntwIcklung einer thematisChen Stra
tegIe für den Bodenschutz gearbeItet, In der in Zukunft elnoge auch fur ÖsterreIch 
relevante ZIele und Vorgaben enthalten sein werden. DIese StrategIe hat die Vor· 
beugung unter anderem gegen Verschmutzung, ErosIon, Wustenblldung, Verar
mung des Bodens, Flächenverbrauch und hydrogeologIsche RIsIken unter Berück
sIchtigung regIonaler UnterschIede, elnschlleßhch der BesonderheIten von Berg
und TrockengebIeten, zum Gegenstand. 

BereIts Jetzt relevant sInd dIe ZIele des Bodenschutzprotokolls der Alpenkon
vention (HASSLACHER, 2001), das Im Dezember 2002 In Kraft getreten ISt und 
von OsterreIch ratIfIZIert wurde. Darin sInd allgemeIne bodenrelevante ZIele wIe dIe 
Verminderung der quantItatIven und qualitativen BodenbeeInträchtigungen, Insbe
sondere durch Anwendung boden sc honender land- und forstwlrtschafthcher Pro
duktionsverfahren, sparsamer Umgang mIt Grund und Boden, EIndämmung von 
ErOSIon sowie Beschränkung der Verslegelung von Böden formuhert. DIese sollen 
durch dIe Kartlerung flächenhafter von ErOSIon betroffener AlpengebIete, vorsorgh
che Verringerung von SchadstoffeInträgen In Böden über Luft, Wasser, Abfalle und 
umweltbelastende Stoffe sowIe dIe EInrichtung von Dauerbeobachtungsflächen 
umgesetzt werden. 

In OsterreIch wurde "Bodenschutz" als TeIlbereIch des Umweltschutzes durch das 
Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz (BGBI. Nr. 
491 /1984) zum Staats zIel erklärt. 

Im LeItzIel 11 der österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie ("Schutz der Um
weItmedIen und Khmaschutz", SIehe Kapitel 1.1 .2.3) Wird der quantItatIve und quall· 
tatlve Schutz des Bodens als Ziel festgeschrieben . Zur Konkretlslerung ISt ein bun
desweItes System von Umweltquahtätszlelen erforderlich. Ansatzpunkte für eInen 
effektIven Bodenschutz SInd die VermeIdung eIner weIteren Verslegelung, dIe S,
cherung der BodenfruchtbarkeIt durch erosIonshemmende Maßnahmen und eIne 
ökologIsch OrientIerte LandWIrtschaft, dIe VerhInderung des EIntrags von Gefahren
stoffen (Schwermetalle, organosche Schadstoffe) in Okosysteme und In dIe Nah
rungskette sowIe dIe Begrenzung der von Depomen ausgehenden Gefahren durch 
dIe verpfhchtende Vorbehandlung von Abfällen (BMLFUW, 2002). Zur Evaluierung 
dIeser Z,ele werden IndIkatoren herangezogen. 

DIe funf eXIStierenden Bodenschutzgesetze der Bundesländer (SIehe KapItel 
4.3.3.1) ZIelen prlmar auf dIe Erhaltung der ProduktIonskraft der landWIrtschaftli
chen Böden hIn. Konkrete ZIele betreffen v. a. den Schutz vor SchadstoffeInträgen, 
dIe VermeIdung von BodenerOSIon bzw. BodenverdIchtung und dIe Regelung der 
Anwendung von Klärschlamm. Erhebung und Kontrolle des Bodenzustands SInd 
ebenfalls Gegenstand dieser Gesetze. 

Im Jahr 2001 wurde als bIsher Letztes das Salzburger Bodenschutzgesetz verab
schlecet, das nocht nur landWIrtschaftliche, sondern weitgehend alle Böden regulativ 
abdeckt. ZIele für dIe zukunftlge Bodenschutzplanung werden konkretisIert wIe dIe 
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Erhaltung der BodenfunktIonen, die Vermeidung von BodenerosIon und Bodenver
dichtung sowie die nachhaltige landwirtschaftliche Bodennutzung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Bodenverbesserung und Bodensamerung. 

Das derzeit In Entwicklung befindhche W,ener Bodenschutzgesetz zielt v. a. auf 
vorsorgenden Bodenschutz für alle Böden ab. Der Schutz der natürlichen Boden
funktionen ISt Im Sinne der Sicherung und Wiederherstellung berücksichtigt. Der 
Gesetzesentwurf beinhaltet eine Melde- und Untersuchungspflicht bei Umgang mit 
Schadstoffen bzw. Gefährdung der BodenfunktIonen. Weiters ISt die Festlegung 
von Prüf- und Maßnahmenschwellenwerten vorgesehen (derzeit ONORMEN), an
hand derer sich zukünftig Samerungspfltchten onentleren. Zur Bodenzustandsbeo
bachtung wird der Im dreijähngen Intervall durchgeführte W,ener Bodenschutzbe
ncht zu einem Monttonngprogramm ausgebaut. 

Bodenschutzziele sollen künftig auch vermehrt Eingang in Planungsverfahren fin
den und in Form von entsprechenden Bewertungsverfahren und Empfehlungen von 
Maßnahmen umgesetzt werden. Beispielhaft wird dies derzett für Testgebiete in 
Österreich und Deutschland Im Rahmen des Projektes TUSEC-IP (siehe Kapitel 
4.3.3.4) auf kommunaler Ebene durchgeführt. 

Aus der Sicht des Umweltbundesamtes sind zusammenfassend folgende wesentli
che Ziele zukünftiger BOdenschutzaktivitäten anzuführen: 

• die Erhaltung einer Vielfalt funktionsfähiger Böden 

• eine an der Erhaltung der ökologischen Bodenfunktionen orientierte nachhaltige 
Nutzung des Bodens 

• die Schaffung von elnhelthchen Rahmenbedingungen und Regelungen für den 
Bodenschutz in Österreich 

• die Schaffung und Vernetzung von entsprechenden Datengrundlagen und Indi 
katoren für flächendeckende Aussagen zum Bodenzustand. 

4.3.3 SITUATION UND TRENDS 

4.3.3.1 Rechtssituation des Bodenschutzes in Österreich 

Zum Schutz des Bodens tragen in Österreich eine Vielzahl rechtlicher Regelun
gen bei , wie z. B. die BodenSChutzgesetze und die Klärschlamm- und Müllkom
postverordnungen der Länder, die Kompost- und die Düngemittelverordnung. das 
Pflanzenschutzmitteigesetz oder auch die Regelungen zur Luftreinhaltung und zum 
Wasserschutz. Jedoch gibt es bislang keine bundeseinheitlichen Vorgaben zum 
Bodenschutz, wie z. B. zur Begrenzung der Bodenerosion oder des maximalen 
Schadstoffeintrags. 

Regelungen zum Bodenschutz hegen, anders als z. B. on Deutschland (Bundesbo
denschutzgesetz) In der Kompetenz der Bundesländer. Derzett eXlslteren fünf 
Bodenschutzgesetze der Bundesländer Burgenland, NIederösterreich, Oberöster
reich, Steiermark und Salzburg. Für Wien liegt aktuell ein von der MA 
221Umweltschutz In Kooperation mit weiteren Bodenexperten erarbeiteter Entwurf 
vor. der 2004 In Kraft treten soll (siehe Kapitel 4.3.2). 

Box 4.3-1 E: 
Regelwerke zu Boden
SChutz 
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Box 4.3-2 T: 
Fliehenbezogene 80-
deninformatIonen und 

Bodenkarten 

Box 4.3-3 T: 
Erhobene Parameter bei 
flächenhaften Kartlerun· 

gen 
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Generell sind In den Bodenschutzgesetzen primär landWirtschaftliche Interessen 
abgedeckt. Der Trend ist jedoch - wie bereits beim zuletzt verabschiedeten Salz
burger Bodenschutzgesetz - dahin gehend. Bodenfunkhonen mit einzubeziehen, 
Schädigungen der Böden zu vermelden und konkrete Maßnahmen- und SanIe
rungsvorschläge zur Bodenverbesserung zu Integneren. 

4_3,3.2 Bodenerhebungssysteme und 
Bodeninformationssystem in Österreich 

Standorts- und bodenbezogene Informationen erlangen im Sinne eines umfassen
den Umweltschutzes und nachhaltigen Umganges mit der Ressource Boden Immer 
größere Bedeutung. Eine wichtige Grundlage dafür stellen die Ergebnisse der un
terschiedlichen In Österreich durchgeführten Bodenerhebungen dar. Die einzelnen 
Bodenerhebungssysteme und die vielfältigen EInsatzbereiche der daraus gewon
nenen Informationen sind in der Publikation ,Bodenaufnahmesysteme ,n Österreich' 
(ÖSTERREICHISCHE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT & UMWELTBUN
DESAMT, 2001) ausführlich beschrieben und wurden bereits im sechsten Umwelt
kontrollbencht (UMWELTBUNDESAMT, 2001 ) umfassend dargestellt . Nachfolgend 
sind die Bodenerhebungs~ysteme kurz erläutert und die Neuerungen erwähnt. 

Flächige Bodeninformationen 

Diese werden vor allem im Rahmen der forstlichen Standortskartierung, der land
Wirtschaftlichen Bodenkartlerung und der FInanzbodenschätzung erhoben. 

Forstliche Standortskartierungen wurden in Österreich seit Ende der 50er Jahre 
von mehreren staatlichen und pnvaten Stellen durchgeführt, wObei vor allem der 
Sammlung und Inventur vorhandener Kartlerungswerke große Bedeutung zu
kommt. Das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald (BFW) arbeitet derzeit 
am Aufbau einer entsprechenden Meta-Datenbank (METAMAP). Standortskartie
rungen liegen derzeit fur ca . 15 % (ca. 600.000 ha) des österreichischen Waidge
bietes vor . 

Die landwirtschaftliche Bodenkartierung Wird im Auftrag des Bundesmlnisten
ums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) 
durchgeführt. Mit der systematischen Kartierung wurde 1958 begonnen. veröffent
licht werden die Bodenkarten Im Maßstab 1 :25.000. Die Karten und Erläuterungs
bände sind großteils publiziert und können über das Bundesamt und Forschungs
zentrum für Wald mittlerweile auch In digitaler Form bezogen werden. 

Im Rahmen der Finanzbodenschätzung Wird die natürliche Ertragsfähigkeit und 
Qualität landwirtschaftlicher Böden In Österreich seit dem Jahre 1947, primär für 
steuerliche Zwecke, ermittelt . Die Daten sind In den Schätzungsbüchern und 
Schätzungskarten, die auch bei den Jeweilig zuständigen Finanzämtern zur Einsicht 
aufliegen, festgehalten . Derzeit wird vom Bundesamt für Vermessungswesen an 
der Dlgitallslerung der Karten gearbeitet. 
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Punktbezogene Bodeninformationen 

Neben den umfassenden Flächendatenbeständen verfügt Osterreich über eine 
Vielzahl an punktbezogenen Bodendaten. die aus unterschiedlichsten Erhebungen 
stammen und unter verschiedenen Zielsetzungen erhoben wurden (z. B. Bodenzu
standsInventuren. österreichweite Radlo-Cäslumerhebung ... ). 

Die Rasteruntersuchungen (Insgesamt ca. 6.000 Standorte) stammen von den 
landwirtschaftlichen Bodenzustandsinventuren (BZI) der Bundesländer und der 
bundesweiten Waldboden-Zustandsinventur (WBZI) . die Innerhalb der letzten 
zwei Jahrzehnte von den Ämtern der Landesregierungen bzw. von Bundesstellen 
(Agentur fur Gesundheit und ErnährungssIcherheit - AGES. BFW) durchgeführt 
wurden. Ziel dieser Untersuchungen war die Erfassung und Bewertung des Boden
zustandes im Hinblick auf die Nährstoffversorgung und Schadstoff belastung bzw. 
auf mögliche AUSWirkungen anthropogener saurer DepoSitionen an WaIdstandor
ten . 

WIederholungsaufnahmen von BodenzustandsInventuren liegen derz8lt fur ausge
wahlte Standorte der Bodenuntersuchung In Tlrol vor. In der Steiermark erfolgte die 
Bodenprobenahme nach Untersuchungsregionen, wobei im Folgejahr die Oberbö
den nochmals beprobt wurden und Kontrolluntersuchungen Im 10-Jahresabstand 
durchgefuhrt werden. In Wien wurde 1992 mit einer flächendeckenden Beprobung 
des Bodens auf Schwermetalle begonnen. die in penodlschen Abständen wieder
holt wird (Siehe Kapitel 4.3.3.4) . Für die Waldboden-Zustandsmventur war für 2003 
der Start für die erste WIederholungsaufnahme. rund 16 Jahre nach der Ersterhe
bung. geplant gewesen. Dabei sollten Kontinuität und Verglelchbark8lt bei gleich
zeitiger Verbesserung der Methodik gewahrt sowie durch EInbezIehung zusätzlicher 
Untersuchungen eine vielschichtige Datengrundlage für neue. umwelt relevante 
Fragestellungen geschaffen werden. Obwohl das Bewusstsein über die Wichtigkeit 
des Aufbaus von BodenInformationen national wie auch International gegenwärtig 
ist . konnte dieses Vorhaben aufgrund erst im Aufbau befindlicher internationaler 
Harmonlslerung (EU-Papier: "Hin zu einer speZifischen Bodenschutzstrategie") 
noch nicht realisiert werden. 

Die Ergebnisse der BodenzustandsInventuren sind den Bodenzustandslnventurbe
richten der emzelnen Bundesländer. dem Bericht über die Wald boden-Zu stands
inventur (FBVA, 1992) sowie früheren Umweltkontrollberichten (UMWELBUNDES
AMT. 1993, t 996. 1998b) zu entnehmen. Zusammenfassende Ergebnisse sind In 
DANNEBERG et al. (1997) und AICHBERGER (2000) enthalten. Erste bundeslän
derübergreifende Auswertungen aus dem Bodeninformationssystem BORIS sind 
Im 6. Umweltkontrollbericht (UMWELTBUNDESAMT. 2001 ) dargestellt. 

Weitere punktbezogene Bodeninformationen werden Im Rahmen der Bodendau
erbeobachtungsflächen erhoben. 

BOdendauerbeobachtung hat zum Ziel. den Boden(zustand) bzw. charaktensleren
de Merkmale periodisch zu erfassen und damit Aussagen über zeitliche Veranda
rungen und R,s,koabschatzungen zu ermöglichen. Bodendauerbeobachtungsflä
chen werden In Österreich vom Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, vom 
Umweltbundesamt und von einzelnen Bundeslandern betreut. 

Box 4.3-4 T: 
Übersicht Punktdalen· 
sätze 

Box 4.3-5 EIT: 
Bodendaue~bach
tung In ÖsterreiCh 
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Box 4.306_ TIE: 
Überblick Datenbestand 

BORIS 

Box 4.J.7 G: 
Standorte In BORIS nach 

Nutzungen 
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Box 4.3-8 E: 
Oalenbereltslellung 

BORIS 

Bodeninformationssystem BORIS 
(BOden: Rechnergestütztes InformationsSystem) 

Österreichweite Informahonen über den Zustand der österreichischen Böden und 
deren Belastung mit Schadstoffen wurden vom Umweltbundesamt mittels BORIS 
erstmals vereinheitlicht und zusammengeführt. Diese umfangreiche Datensamm· 
lung beinhaltet wesentliche Bodenuntersuchungen aus Osterreich, wie die Daten 
der BodenzustandsInventuren der Bundesländer, der osterreichischen Waldboden· 
ZustandsInventur, der bundesweiten Radlo·Cäslumerhebung sowie Daten von über 
30 weiteren lokalen Untersuchungen zu speziellen Fragestellungen und Problema· 
tlken (Ballungsräume. Industnestandorte usw.) und wird laufend erweitert. 

Im Zuge der Zusammenführung der Daten wurden methodische Unterschiede ge
prüft (Datenschlüssel Bodenkunde, UMWELTBUNDESAMT, 1999), sodass nun die 
Ergebrtlsse der verschiedenen Erhebungen gut miteinander verglelch- und aus
wertbar sind. 

Die so aufbereiteten Informationen können vielfältig für wesentliche Aufgaben des 
Bodenschutzes genutzt werden, z. B. Bodenerosionsabschätzung, EntscheIdungs
hilfe bel Klärschlammausbnngung, BeweissIcherung für UVE, Abschätzung von 
,Cntlcal loads' für Schadstoffeinträge oder für die Waldschadensforschung 
(UMWELTBUNDESAMT, 2001). 

BORIS beinhaltet detaillierte Angaben über Standorte. Bodenproftle und Daten 
chemischer, phYSikalischer und mikrobiologischer Bodenuntersuchungen. Derzett 
sind über 1 ,5 Mlo. Einträge zu über 10.000 Standorten In der Datenbank. 

Die Qualitat der Daten wird durch ein definiertes Datenqualitätsmanagement 
(UMWELTBUNDESAMT, 2001) gesichert , Im Rahmen dessen die fachliche Da
tenwartung, Plauslbilltätsprüfungen, Datenimporte und -exporte und die Neuauf
nahme von Parametern u. ä. erfolgen. 

Die Verfügbarkelt und Bereitstellung von Bodendaten gewinnt sowohl auf nationaler 
als auch Internationaler Ebene zunehmend an Bedeutung. Im Rahmen von BORIS 
wurde die Datenbereitstellung via Internet bereits in einem ersten Schritt mit der 
Entwicklung von zwei InternetbasIerten Programmen zur Datenabfrage (BORIS 
INFO, BORIS EXPERT) für verschiedene Nutzergruppen realiSiert: 
hUp:flwww .. umw~!.I .bu!!!l!!s_alTl! . at.lu.f:1)w.~ltIb.Qcje!Y.bo(i.sI 

4.3.3.3 Bodenzustand in Österreich - Darstellung anhand 

ausgewählter Schadstoffe und Bodenkennwerte 

Anorganische Schadstoffe in Böden 

Der Schwermetallgehalt von Böden wird durch natürliche Prozesse und anthropo
gene Einflüsse besltmmt. Geogen bedingt können durch Verwitterungsvorgänge 
und Prozesse der Bodenbildung und -enrwlcklung In regional begrenzten Bereichen 
erhöhte Schwermetallkonzentrationen ,n Böden vorkommen. Böden auf karbonati
schem Grundgestein weisen z. B. tendenziell höhere Blei- und Cadmiumgehalte 
auf als andere Böden. 

Zudem stellen Böden eine bedeutende Senke fur luftgetragene Schadstoffverfrach
tungen und Einträge aus direkter Ausbringung dar, z. B. von Klärschlämm, Kom
post, Gülle. Die Ergebnisse des in Österreich an über 200 Standorten durchgeführ-
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ten Moosmonilorings auf Schwermetallelnlräge über die luft haben ergeben, 
dass bei Blei und Cadmium von 1995 bis 2000 ein starker Rückgang ertolgte. Der 
Eintrag von Nickel hat leicht abgenommen, bei Chrom war er gleich bletbend. wäh
rend er bei Zink bzw. Kupfer zunehmend war (UMWElTBUNDESAMT, 2004b). 
DeposItionsmessungen auf landwirtschaftlichen Flächen in Ostösterreich lassen 
vermuten, dass mit Einträgen aus der luft in folgenden Größenordnungen (in g pro 
ha und Jahr) zu rechnen ist: 

Blei (Pb): 25 

Cadmium (Cd): 2 

Nickel (NI): 50 

Chrom (Cr): 15 

Kupfer (Cu): 100 

Zink (Zn): 330 

Bei Pb, Cd und Ni macht der Eintrag aus der luft einen wesentlichen Anteil am Ein
trag in den Boden aus. Bei Cr, Cu und Zn kommen höhere Mengen über die Aus
bringung von Materialien (z. B. Wirtschaftsdünger, Klärschlamm, Kompost) auf die 
landwirtschaf1lichen Böden (SPIEGEL et al. , 2003). In verkehrsnahen Bereichen 
könnte durch den vermehrten Einsatz von Platingruppenelementen (Platin, Palladi
um, Rhenium, Ruthenium, Iridium, Osmium) in der Fahrzeugtechnologie eine An
relcherung dieser Elemente in der Umwelt und damit in den Böden ertolgen 
(UMWElTBUNDESAMT, 2004a und 2004b). 

Von den vier für die Darstellung der Schadstoff belastung der Böden ausgewählten 
SChwermetallen ertüllen Quecksilber, Blei und Cadmium keine Funktion in Orga
nismen. Alle drei haben ein bedeutendes human- und umwelttoxlkologisches Po
tenltal. Kupfer ist ein in geringen Mengen von lebewesen benötigtes Spurenele
ment, Ist aber In erhöhter Konzentration ebenfalls toxisch. 

Ein Überblick über die Belaslungssilualion von Oberböden (gewichteIe Mittel
werte der Tiefenstufe 0-20 cm) betreffend ausgewählte SChwermetalle wie Blei , 
Cadmium, Quecksilber und Kupfer wurde bereils im 6. Umweltkontrollbericht gege
ben. Seitdem konnten die Daten der Bodenzustandsinventuren von Salzburg und 
Vorarlberg in das Bodeninformationssystem BORIS des Umweltbundesamles in
tegriert werden, sodass nun erstmals bundesweite Auswertungen dieser Bodenin
formationen möglich sind. Die Daten der W,ener Bodenunlersuchungen sind auf
grund methodischer Abweichungen bei der Probenahme nicht vergleichbar und 
wurden in diese Auswertungen nicht einbezogen. 

Um für ÖsterreiCh repräsentative Aussagen zur Schwermetallbelastung in Böden 
treffen zu können, wurden aus dem Datenkollektiv der Bodenzustandsinventuren 
jene Standorte ausgewählt, die im Wald nach einem Raster von 8,7 x 8,7 km 
(WBZI-Daten) und im Grünland und Acker nach einem Raster von ca . 4 x 4 km be
probt wurden (Basisrasterstandorte). Für die folgenden Auswertungen wurden, e
benso wie im letzten Umweltkontrollbericht (UMWElTBUNDESAMT, 2001), die E
lemente Quecksilber, Cadmium, Blei und Kupfer ausgewählt . Die angeführten Wer
te beziehen sich auf eine Mineralbodentiefe von 0-20 cm (gewichtete Mittelwerte). 

Quecksilber (Hg) gehört zu jenen Elementen, die bei einigen Umweltprogrammen 
auf EU-Ebene als prioritär eingestuf1 werden. Es wirkt hoch toxisch und ist in Böden 
kaum mobil. Aus den Auswertungen aus BORIS geht hervor, dass insgesamt auf 
0,4 % der untersuchten Böden der in der ÖNORM l 1075 (Anorgan ische Schad
elemente in landwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden; 1993) festgesetzte 
Richtwert von 1 mg Hglkg überschritten wird. Das betrifft einen Ackerstandort in Ti
rol, drei Grünlandstandorte in Salzburg, zwei in der Steiermark und einen in Tirol. 

Box 4.3-9 ElG: 
Klärschl8mmausbrin· 
gung auf landwirtschaft· 
lichen Fli chen 

Box 4.3-10_G: 
Quecksilber in Obef'bö.. 
den 

309 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 311 von 476

www.parlament.gv.at



310 

SIebenter Umwehkontrollbenchl - 4 3 Boden 

Die Mediane der Quecksilbergehalte in den untersuchten Böden liegen für Grün
land- und Ackerstandorte bel 0,12 bzw. 0,14 mg Hglkg (siehe Tabelle 4.3-1) . Auch 
die übrigen Perzentilwerte der Hg-Gehalte der beiden Landnutzungen weichen nur 
geringfügig voneinander ab. Das 95. Perzentll (nur 5 00 der Werte liegen uber die
sem Wert) liegt mit 0,35 bzw. 0,36 mg Hglkg deutlich unter dem genannten Richt
wert . Der MaXimalwert von 5,75 mg Hglkg Boden liegt In der Steiermark und ISt laut 
ProfIlanalysen auf anthropogene Einträge zurückzuführen, die sich zum geogenen 
Gehalt addieren. 

Tab. 4.3-1 . Ouecksflbergesamtgehal1e (mglkg) In ObertXxJen (O-2Ocm) nach Nutzung 

Nutzung Anzahl der Median Mln Max 25. 75. 90. 95. 
Standorte Perzenlll Perzenlll Perzent 11 Perzentll 

Wald 

Grünland 841 0,12 <NG 5,75 0,07 0,20 0,29 0,36 
Acker 993 0,14 <NG 1.28 0,08 0,22 0,28 0,35 

NG Nachwelsgrenze 
Datenquelle Basisrasterstandort6 der BZls und WBZI aus SORIS 2003 

Blei (Pb) ist ebenso wie Quecksilber in Böden kaum mobil. Erhöhte Bleigehalte tre
ten vor allem entlang der nördlichen Kalkalpen, In Tilol und In Kärnten auf. Dies 
kann sowohl durch Nahimmissionen (z. B. im Inntal) als auch durch Ferntransport 
und Eintrag vor allem nördlich des Alpenhauptkammes und am Südrand der Alpen 
erklärt werden. wobei vor allem Waldstandorte - aufgrund der hohen Filterwllkung 
der Wald bestände - erhöhte Bleigehalte aufweisen. Nur an einzelnen Standorten 
treten Vererzungen mit Bleiglanz auf, die zu einer geogenen Anreicherung In den 
Böden führen können. Der Richtwert für Blei in Böden liegt nach der ÖNORM 
L 1075 bel 100 mglkg und Wild auf 0,5 0

'0 der Ackerstandorte, 2,8 % der Grünland
standorte und 8,2 % der Waldstandorte überschntten. 

Der Median der Bleigehalte In den untersuchten Böden liegt für die Waldböden mit 
40 mg Pb/kg deutlich über lenen der Grünland- und Ackerböden (29 mg Pb/kg bzw. 
17 mg Pblkg). Noch starker werden die landnutzungsbedingten Unterschiede beim 
95. Perzentil deutlich. 

Tab 43-2.' Ble'gesamtgehal1e (mglkg) In ObertXxJen (O-2Ocm) nach Nutzung. 

Nutzung Anzahl der Median Mln 'Max 25. 75. 90. 95. 
Standorte Perzenlil Perzentll Perzenlll Perzentll 

Wald 488 40 1.5 604 28 63 95 132 

Grünland 1090 29 0,8 2616 20 41 56 79 

Acker 1.149 17 0.2 4099 12 22 29 38 

Da'enquelie 8aSlSrasfersfa~e der BZls und WBZI aus BORIS 2003 

Hohe Gehalte an Cadmium (Cd) treten in den nordlichen Kalkalpen und In Süd
kärnten auf. Dies gibt ebenfalls wesentliche Hinweise auf den meteorologischen 
Staueffekl der nördlichen und südlichen Randalpen und den daraus resultierenden 
höheren Einträgen in die Böden. Höhere Cadmiumgehalte auf karbonathältigem 
Ausgangsmaterial lassen Sich auch teilweise durch Bodenbildungsprozesse erklä-

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)312 von 476

www.parlament.gv.at



SteIlenI" Umweltkontrollbenchl - 4 3 Boden 

ren . An 0,3 0'0 der ACker-, 6,1 % der Grünland- und 15 ~o der Waldstandorte liegen 
die Cadmiumgehalte über dem Richtwert von 1 mg Cdlkg Boden. 

Die Mediane der drei Landnuuungsklassen liegen sehr einheitlich zwischen 0,20 
und 0,27 mg Cdlkg Boden. Ab dem 75. Perzentil zeigt sich wiederum deutlich der 
höhere Eintrag luftgetragener Schadstoffe auf Waldböden aufgrund der hohen FII
terwlrkung der Bäume. 

Tab. 4.3-3; CadmlUmgesamtgehalle (mg/kg) in Oberböden (O-2Ocm) nach Nutzung. 

Nutzung Anzahl der Median Mln Max 25. 75. 90. 95. 
Standorte Perzentll Perzentil Perzenlll Perzenlil 

Wald 488 0 ,22 0.Q1 8.37 0.13 0.54 1.54 2.32 

Grünland 1.090 0,27 <NG 28,4 0,18 0.47 0,85 1.11 

Acker 1.149 0.20 0.01 13.5 0.15 0.28 0.36 0.44 

Datenquelfe BaSisrasterstBndorte der BZls und WBZ aus BORIS 2003 

Bodenbelastungen mit Kupfer (Cu) treten meist In der Umgebung von Kupfererz 
verarbeitenden Betneben (z. B. Brixlegg) auf. Ebenso kann in Gebieten mit IntensI
ver Tierhaltung durch das Ausbnngen von großen Mengen an Schwelnegulle. die 
durch die Verwendung von kupferangereichertem Fertigfutter oft hohe Kupfergehal
te aufweist. zu einer Kupferbelastung der Böden führen (SCHEFFER et al. . 1992). 
Weitere Quellen für Kupfereinträge In den Boden stellen Klärschlamm und Kom
post sowie die Anwendung Cu-haiti ger Pflanzenschuumlttel dar. 

Die Auswertungen aus BORIS zeigen. dass auf 0,4 % der Waldstandorte , 0.2 0
:" 

der Grünland- und 0,8 0
0 der Ackerstandorte Kupfergehalte über dem Richtwert 

von 100 mg Culkg Boden nach der ÖNORM L 1075 liegen. Der Median der Wald
standorte liegt mit 16.5 mg Culkg etwas unter jenen für Grünland und Acker (21 .5 
bzw. 21 ,2 mglkg). Das 95. Perzenhl liegt für alle drei Landnutzungsarten deutlich 
unter dem empfohlenen Richtwert. Daraus kann abgeleitet werden. dass Kupfer
kontaminationen nur in sehr lokal begrenzten Bereichen auftreten. 

Tab. 4.3·4 Kupfergesamtgehalle (mg/kg) In Oberböden (O-2Ocm) nach Nutzung. 

Nutzung Anzahl der Median Mln Max 25. 75. 90. 95. 
Standorte Perzentil Perzenlll Perzentil Perzenlll 

Wald 488 16.5 137 9.625 24 .0 35.5 47.5 

Grünland 1.090 21 .5 <NG 135 14,409 31 .0 41 .0 48,4 

Acker 1 149 21 .2 4 ,8 197 16,800 27.5 36.0 47.5 

Datenquelle Basisrasterstandorfe der BZls und WBZI BUS BORIS 2003 

Organische Schadstoffe in Böden 

Im Gegensatz zu anorganischen Schadstoffen gelangen organische Schadstoffe 
fast ausschließlich durch anthropogene Tätigkeiten in einer Vielzahl unterschied
lichster Verbindungen In die Umwelt. Vor allem industnelle Prozesse und Verb ren
nungsvorgänge tragen zur Entstehung organischer Verbindungen bei. die insbe
sondere In Industnenahen. urbanen Gebieten zu einer erhöhten Bodenbelastung 
führen können. Aber auch In emittentenfemen Regionen kann es durch weiträumi
ge Luftverfrachtungen zu einer ubiqUitären (überall verbreiteten) Belastung mit or-
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Box 4.3-11 T: 
Untersuchungen In 

BORIS zu organischen 
Schadstoffen 

Grunland (0-5 cm) 

Acker (Q.2Ocm) 

Sonstige (0-5 cm) 
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gantschen Schadstoffen kommen (siehe Kapitel 4.2.3.10). Neben den emissions
bedingten Einträgen stellt die gezlelte Ausbringung organtscher Chemlkalten und 
Sekundärrohstoffe (z. B. Pestizide, Klärschlämme) vor allem auf landwirtschaftlich 
genutzten Böden eine weitere Belastungsquelle für Böden dar. 

Besondere Bedeutung kommt den persistenten (schwer abbaubaren) organi
schen Schadstoffen (persistent organic pollutants - POPs) zu, da sie ein hohes 
AnreicherungsvermOgen In Boden aufweisen und sowohl ökotoxikologische als 
auch humantoxIkologische Relevanz besitzen. Zu dieser Schadstoffgruppe zählen 
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) und organtsche Halogenver
bIndungen wie Pentachlorphenol (PCP), polychlorierte Biphenyle (PCB) und Diben
zodloxlne und Dlbenzofurane. Zahlreiche dieser Verbindungen haben mutagene 
(erbgutverändernde) bzw. karzinogene (krebserregende) Wirkung. 

In Österreich wurden einige regionale Untersuchungen zu POPs In Böden durchge
führt, die meist auf speZielle Umweltprobleme ausgenchtet waren (z. B. L,nz, Bnx
legg). In Linz wurden z. B. erhohte PAH- und PCB-Gehalte Im Nahbereich eines ln
dustnegeländes lestgestellt (MaXimum: 79 mg PAH/kg bzw. 95 ~g PCB/kg). Ein 
auffällig hoher PAH-Wert auf einem Spielplatz führte zu umfangreichen FOlgeunter
suchungen und zur Sanierung dieses Geländes. 

Für die Beschreibung der allgemeinen Belastungssituation von Böden mit POPs 
eignen sich allerdings nur großräumige Rasteruntersuchungen, wie sie bislang erst 
im Rahmen der BodenzustandsInventuren Kärnten , Oberösterreich und Steiermark 
für vereinzelte organische Schadstoffe bzw. für Waldböden an HIntergrundstandor
ten In ganz Österreich (UMWELTBUNDESAMT, 1998a) durchgeführt wurden. 

Bei den genannten BodenzustandsInventuren wurden an insgesamt 368 Standor
ten polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe In Oberböden (Acker 0-20 cm, 
Grünland 0-5 cm Bodenttefe) bestimmt. Da nur für Oberösterreich und Kärnten Da
ten über die 16 Wichtigsten PAH-Verblndungen nach der Liste der EPA (US
Environmental Protection Agency Priority Pollutant List) vorliegen, wurde nur Ben
zo(a)pyren, welches häufig als Leltkomponente für das Auftreten von PAHs heran
gezogen wird und stark karzinogen wirkt, ausgewertet. 

Es zeigt Sich, dass der Gehalt an Benzo(a)pyren nur an zwei Grünlandstandorten 
(ein Standort In Oberösterreich und einer In Kärnten) den von EIKMANN und 
KLOKE (1993) festgelegten Richtwert für multifunkttonale Nutzung von 1.000 ~glkg 
überschreitet. Bereits das 95. Perzentil liegt deutlich unter diesem Wert (siehe Ta
belle 4.3-5) . 

Tab. 4.3-5: Benzo(a)pyren (/1g!kg) In Oberb6den nach Nutzung. 

Anzahl der Median Min Mn 90 90_ 95. 
Standorte Perzenlil Perzentil Perzentil 

356 4,5 < BG 2.349 38,0 38,0 72,4 

290 4,0 < BG 999 999 29,0 51 ,9 

22 4,5 < BG 239 239 64,3 213,7 

Datenquelle Rasterstandone cief BZt K. 06. Stmk aus GORtS 2003 
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Untersuchungen zu organischer Substanz und Kohlenstoff in Böden 
Österreichs 

Die organische Substanz (C"",) umfasst alle im Boden vorkommenden organischen 
StoHe und somit sowohl lebendes als auch totes organisches Material (ÖNORM 
L 1050). Der Kohlenstoffgehalt in COI'lI variiert , liegt aber meist über 50 % 
(SCHEFFER et al. , 1989; BMLF & BMWVK, 1996). Die organische Substanz steht 
mit einer Reihe von Bodeneigenschaften wie Bodenart, Bodenfauna, Nährstoff- , 
Wasser- , Luft- und Wärmehaushalt in Wechselwirkung und trägt bei etnem stand
ortstypischen Gehalt in Böden wesentlich zur Erfüllung und Erhaltung der Boden
funktionen (z. B. Filter- und Speicherfunktton) bei. Der Humus umfasst die tote or
ganische Substanz im Boden, Wurzeln und Bodentiere werden nicht dazu gerech
net. Mtttels eines Faktors können Humus und COI'lI näherungsweise ineinander um
gerechnet werden. Die Bewirtschaftungsart hat einen starken Einfluss auf den 
Humusgehalt des Bodens, so können z. B. mangelnde Streuauflagen und intensi
ve Bearbeitung den Humusgehalt herabsetzen. In Wald- und Grünlandböden sind 
die Gehalte an Humus respektive C"", deshalb tendenziell höher als tn Ackerböden. 
Der Hauptanteil an COI'lI wird in den Oberböden gespeichert , weshalb C"", in Unter
böden durch aktuelle Landnutzungen geringer beeinflusst wird (GERZABEK et al. , 
2002). 

Eine Auswertung zur organischen Substanz aus BORIS zeigt anhand von Humus
gehalten in Oberböden (Acker (A): 0-20 cm, Grünland (G): 0-10 cm , Wald (W): 0-
t 0 cm Bodentiefe) diese Verteilung für Österreich je Landnutzung (siehe Abbildung 
4.3-t). Die Klassifizierung der Werte erfolgt nach Schemata von DANN EBERG et 
al. (1997) bzw. SCHEFFER et al. (1989) . 

Die Ergebnisse zeigen bei mehr als der Hälfte aller Grünland- und Waldstandorte 
einen Humusgehalt von über 8 %, bei Ackerstandorten sind dies nur zwei Prozent. 
Bei einem Viertel der Ackerstandorte sind sehr geringe Humusgehalte « 2 %) zu 
finden. Hinsichtlich der Erfüllung der natürlichen Bodenfunktionen ist in diesen Bö
den langfristig eine Gefährdung abzusehen. 

Klassen Acker Grünland Wald Humus 

% Humus 0-20 cm 0-10 cm O-tO cm 

<2 25 % 1 % 1 % 

2-4 60% 6 0 /
0 9% 

4-8 13 °0 38 °0 29 °0 
80 •• 

>8 2 '\, 55% 61 % 80 •• 

Summe 100 % 100 % 100 % 

n 1154 1301 503 

Median 2.6 8.6 9.3 

90er Perz. 4,4 22,4 24,4 
0·. 

A G W 

Datenquelle BaSlsrBsterpunkte der Bodenzustandsfnventuren und der ÖSte"8lChlschen Waldbodefl

Zustandsmventur aus BORIS 

Abb. 4.3- 1: Prozenluelle Verteilung und statistische Kenngr6ßen der Humusgehalte in 
Oberböden Österreichs. gegliedert nach Landnutzung. 

•• 
. >8 

0 4 - 8 

0 2-4 

0 <2 
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Bezogen auf ganz Osterreich zeigen sich signifikante regionale Unterschiede Inso
fern . als es einen deutlichen Anstieg der Humusgehalte von Ost nach West gibt. In 
den Böden der Im Osten Österreichs dominierenden Ackerbaugebiete Sind geringe
re Humusgehalte zu finden. In den Regionen mit Wald- und Grünland-Nutzungen 
Im Alpenvorland von NIederösterreich und Oberösterreich bzw. den alpinen Berei
chen in West- und Zentralösterreich zeigen die Böden entsprechend höhere Hu
musgehalte. In den alpinen Bereichen können diese durch die Almbewirtschaftung 
bzw. durch die temperaturgesteuerten geringeren Mlnerahslerungsraten bedingt 
sein. Eine weitere zentrale Rolle kommt dem Kohlenstoff Im Boden Im Rahmen der 
dynamischen Kohlenstoffbilanz zu . da er einerseits ein bedeutendes Kohlenstoffre
servoIr darstellt und andererseits auch eine Treibhausgasquelle (C0 2• CH •. N20 ) 
sein kann. Der Kohlenstoffvorrat Im Boden und seine Veränderungen stellen daher 
eine potentiell bedeutende Größe In der Treibhausgasbilanz dar. da CO2 eines der 
khmarelevanten Gase ist (siehe Kapitel 6.1) . 

Für den österreichischen Wald wurde der Kohlenstoffvorrat und dessen Verände
rung für die Waidbiomasse und den Waldboden ermittelt (UMW EL TBUNDESAMT 
& FBVA. 2000) (siehe Kapitel 5.4 .3.2) . Für die Berechnungen wurden unter ande
rem die Daten der Österreich ischen Waldboden-Zustandsinventur (FBVA. 1992) 
herangezogen. Nach diesen Berechnungen beträgt der miniere Vorrat an organi
schem Kohlenstoff ,m MIneralboden (0-50 cm) des österreichischen Waldes 
106 t C..Jha. unter EInbezIehung des Auflagehumus ergibt sich ein mittlerer Vorrat 
von 121 t C.,Jha. Der Vorrat im Waldboden macht rund 60 % des gesamten Koh
lenstoffvorrates des Waldes aus. In Ackerböden ISt ein Erhöhungspotential des 
Kohlenstoffvorrats vorhanden. da ein Viertel humusarm ISt (siehe Abbildung 4.3-1) . 
Jedoch wäre der absolute Beitrag zur Kohlenstoffbilanz gering. Die Umwandlung 
von Ackerböden in Grünlandböden wurde eine deutlichere Erhöhung des Kohlen
stoffvorrats bewirken. 

4.3.3.4 Aktivitäten zu aktuellen bodenrelevanten 
Fragestellungen 

Urbane Böden 

Die Böden In urban-Industriellen Räumen - besonders In den Ballungsgebieten -
Sind gegenüber den Böden In Natur- und Kulturlandschaften großflächig In ver
schiedenster Welse verändert. Sie zeigen z. T. spezielle Merkmale. die durch Auf
trag und Durchmischung von natürlichen und technogenen Substraten (Müll . 
Schlacken. Ziegel . Beton .... ). durch Grundwasserabsenkungen. Nähr- und Schad
stoffeinträge. Tellabgrabungen. Verdichtungen und VersIegelungen bedingt sind. 
Generell ISt bel Stadtböden mit einem höheren Humusgehalt und pH-Wert zu rech
nen. Gründe dafür liegen darin. dass Viele Böden früher gärtnerisch genutzt waren 
oder es beim Abbruch von Häusern zur Freisetzung von Calcium durch Mörtel 
kommt. wodurch der pH-Wert des Bodens erhöht wird . Staubeinträge stellen eine 
weitere CalcIumquelle dar. Sind Jedoch auch mit ein Grund für häufig erhöhte 
Schwermetallgehalte in Oberböden (ARBEITSKREIS STADTBÖDEN. 2001) . 

Durch die starke Beeinflussung werden v. a. die ökologischen Funktionen urbaner 
Böden oft stark eingeschränkt oder sogar zerstört. Im schhmmsten Fall Sind die 
Böden durch Anrelcherung und WIederabgabe von Schwermetallen. Nitrat. PestizI
den und organischen Schadstoffen zu schädlichen Quellen für die menschliche 
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Gesundheit geworden (D8G & AA8EITSKREIS STADTBÖDEN, 1997). Deshalb 
müssen eine bodenökologische Bewertung im urbanen Raum bzw. Nutzungs
vorschläge für Stadt böden anderen Kriterien untertiegen , als bei Böden in anderen 
Natur- und Kulturräumen. Voraussetzung für die zukunftige Bodenbewertung, die 
Entwicklung von Maßnahmen und die Umsetzung in der kommunalen Planung ist 
es, Kenntnis über die urbanen Böden zu erlangen und entsprechende Grundlagen
daten bereitzustellen, respektive zu erheben. In Österreich gibt es einige Untersu
chungen, die den Bodenzustand in städtischen Bereichen vor allem hinsichtlich der 
Schadstoffbetastung behandeln. 

Für den industriellen Ballungsraum Linz wurde die (v. a. immissionsbedingte) Be
lastung der lokalen Böden mit schwer abbaubaren Schadstoffen erhoben, wobei 26 
Grünland- und 2 Waldstandorte untersucht wurden. Für einige Schwermetalle 
konnte eine deutliche anthropogen bedingte Belastung festgestellt werden, Sanie
rungsmaßnahmen waren aber nicht erforderlich (UMWELTBUNDESAMT, 1992). 
Weiters wurden vom Magistrat Unz im Jahr 1988 Ackerböden und im Jahr 1989 
Böden in Kleingärten auf deren Schadstoffgehalte untersucht. Aus den Untersu
chungen des Magistrats Unz zeigte sich, dass die Gehalte an Schwermetallen (As, 
Cd, Cr . Cu, Hg, Mo, Ni , Pb, Se, Te, Zn) in Ackerböden überwiegend im Bereich des 
jeweiligen oberösterreichischen Durchschnittswertes lagen. Nur vereinzelt wurden 
in Ackerböden höhere Gehalte bei den Elementen Kupler, Blei, Zink, Quecksilber 
und Arsen festgestellt . Die Gartenböden waren zur Hälfte mit Schwermetallen be
lastet, wobei die mittleren Gehalte von Btei , Cadmium , Quecksilber und Zink deut
lich (mehr als 2-fach) über den oberösterreichischen Durchschnittsgehalten lagen 
(MAGISTRAT lINZ-AMT FÜR UMWELTSCHUTZ. 1989 und 1990). 

Für Wien wird von der MA 22 - Umweltschutz periodisch der Wiener Bodenschutz
bericht (1992, 1994, 1997, 2000, 2003) erstellt. In diesem Rahmen erfolgen flä
ehen deckende Bodenuntersuchungen hinsichtlich Schwermetallkontamination an 
286 Probepunkten in speziellen Bereichen (z. B. Kinderspielplätze. SIraßenzüge) 
von Wien. Dabei zeigte sieh, dass es keine Besorgn is erregenden Schermetalibe
lastungen gibt und die Bleikonzentrationen rückläufig sind (MA 22, 2001). Im Rah
men der letzten Erhebung 2003 wurde der Analysenumfang auch auf die Bestim
mung organischer SChadstoffe (PAH , pe8) ausgeweitet. 

Im Land Salzburg wurden im Jahr 1996 Kinderspielplätze (Böden und Sand) auf 
Kontamination mit Schwenmetallen und organischen Schadstoffen (PAH, PCB, Di
oxine) und hinsichtlich einer potentiellen Gesundheitsgefährdung untersucht. Arsen 
erwies sich dabei als das Problemelement, der Arsengehalt im Boden wurde bei 
14 % der untersuchten Spielplätze als bedenklich eingestuft. Hohe Arsengehalte 
können in den österreichischen Alpen geogen bedingt sein bzw. auf historische 
Bergbaustandorte zurückgeführt werden. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
aus bodenkundlicher und umwelthygienischer Sicht, wie z. B. die Erhaltung bzw. 
Wiederherstellung der durchgehenden Vegetationsdecke, eine Überdeckung des 
belasteten Bodens mit unbelastetem Material oder der Abtrag des belasteten Mate
riats wurden den zuständigen Behörden vorgeschtagen. Bei den organischen 
SchadstOffen wurden Richtwerte, die eine Sanierung erfordern würden, in keinem 
Fall überschritten (AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG, 1997). 

Ein weiterer wesentlicher Faktor bei urbanen Böden ist die Entwicklung von Kon 
zepten zum nachhaltigen Umgang mit dem Flächenverbrauch (siehe Kapitel 
3.5.3.2) , denn Boden ist eine endliche Ressource, besonders in Ballungsräumen. 
So wurde beispielsweise für das Stadtgebiet Stuttgart errechnet , dass bei unverän-
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derter Flächeninanspruchnahme der Bodenvorral bis 2050 aufgebraucht sein wird 
(AMT FÜR UMWELTSCHUTZ. 2001). 

Auf internationaler Ebene wurde seitens der EEA (European Environmental Agen· 
cy) und des JRC (Joint Research Centre) im Rahmen des Projektes Mo· 
land/Murbandy (Monitoring Urban Dynamics/Monltoring Land Use Changes) ein 
Bericht zur Erfassung und Bewertung der Entwicklung von 25 Städten bzw. städti· 
sehen Bereichen in Europa erstellt (LAVAlLE et al. , 2002). 

Für Wien zeigt sich bei den erfassten Daten von 1958 bis 1997 eine Zunahme der 
urbanen Fläche um knapp 11 % sowie ein Anstieg der Versiegelung um knapp 
10 %. Natürliche und v. a. landwirtschaftliche Flächen (ca. 8 %) haben abgenom· 
men, in etwa gleichbleibend sind die Flächenanteile am Straßen· und Eisenbahn· 
netz. 

Ein Schritt um den Bodenschutz auf kommunaler Ebene zu verstärken wurde durch 
die Einrichtung des europäischen Bodenbündnisses im Jahre 2002 getan. Dies ist 
ein Zusammenschluss von Städten und Gemeinden in Europa, die sich zum Ziel 
gesetzt haben, sich gemeinsam für einen nachhaltigen Umgang mit Böden einzu· 
setzen. 

Im Rahmen des dreijährigen INTERREG·Projektes TUSEC·IP (Technique of Urban 
Soil Evaluation in City Regions - Implementation in Planning Procedures) soll ein 
länderübergreifendes Verfahren zur (Stadt·) Bodenbewertung in Kommunen entwi· 
ekelt und MögliChkeiten zu dessen Umsetzung in das kommunale Planungshandeln 
erarbeitet werden. 

Bodenerosion 

Bodenerosion ist nach wie vor ein aktuelles Thema, jedoch muss in Zusammen· 
hang mit der Abschätzung der Situation in Österreich auf den 6. Umweltkontrollbe· 
richt (UMWElTBUNDESAMT, 2001) verwiesen werden, da bislang keine neuen 
Daten zu Flächenausmaß, Gefährdungsklassen oder Lokalisierung von Problem· 
gebieten vorliegen. 

Im Zuge der Halbzeit·Evaluierung des Österreich ischen Programms zur Förderung 
einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden 
Landwirtschaft (ÖPUL 2000, siehe Kapitel 3.1.3.5) wurden Wirkung und Effizienz 
von in diesem Förderprogramm angebotenen Erosionsschutzmaßnahmen unter· 
sucht. Den Ergebnissen zu folge kann der Bodenabtrag durch erosionsmindernde 
Maßnahmen, wie Mulch· oder Direktsaat bzw. Begrünung deutlich reduziert wer· 
den. Allerdings werden diese Fördermaßnahmen bislang relativ selten in Anspruch 
genommen. 

Bundeseinheitliche Regelungen 

Obwohl es derzeit keine Kompetenzgrundlage für ein umfassendes und einheitli· 
ches Bundesbodenschutzgesetz gibt (RASCHAUER, 2002), wurde 2002 im lichte 
der Umsetzung des deutschen Bundesbodenschutzgesetzes und der zukünftigen 
EU·Bodenstrategie in einer Veranstaltung der Österreichischen Bodenkundlichen 
Gesellschaft die Möglichkeit für eine Bundesrahmenkompetenz zum Boden disku· 
tiert. In manchen Fragen zum Thema Boden wird eine bundeseinheitliche Regelung 
oder zumindest eine nationale Abstimmung für sinnvoll erachtet. So wird derzeit in 
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einer österreich Ischen Arbeitsgruppe eine einheitliche Vorgangswelse für Orientie
rungswerte für Schadstoffgehalte In Böden (z. B. Vorsorge-, Prüf- oder Maßnah
menwerte) erarbeitet. 

Internationale Aktivitäten 

Wie In Kapitel 4.3.2 erwähnt, wird auf EU-Ebene an der Entwicklung einer themati- Box 4.3-20 E: 

schen Strategie für den Boden gearbeitet. Als nächste Schntte sollen 2004 eine EU-Bodenstraleglo 

neue EU-Mitteilung zu Bodenerosion, Verminderung der organischen Substanz und 
BodenkontamInation sowie ein Entwurt zu einer Bodenbeobachtungsdirektive er-
stellt werden. Zu diesem Zweck wurden ein Beirat und fünf Arbeitsgruppen (Kon-
tamlnatton, Erosion, Organische Substanz, Monitonng und Forschung) elngenchtet, 
wobei Österreich in allen Gremien vertreten ist und dadurch die Möglichkeit zur 
Wahrung der österreich ischen Interessen hat. 

Die europalsche Umweltagentur (European Environment Agency - EEA) unterstutzt Box 4.3-21 E: 

diesen Prozess auf EU-Ebene und erarbeitet zahlreiche politikrelevante Informatio- Klev-Berlcht 

nen zum Boden. Anlässlich der Umweltministerkonferenz In Klev 2003 wurde von 
der EEA ein paneuropäischer Umweltbericht erstellt, der dem Boden und seinen 
Belastungen ein eigenes Kapitel widmet (EEA, 2003). 

Die Inhalte zu diesem Kapitel wurden hauptsachIIch vom europäischen Themen- Box 4.3-22 E: 

zentrum "Terrestnal EnVironment" (ETG-TE) zusammengestellt. Dieses Themen- ETC-TE 

zentrum, In dem das Umweltbundesamt mitarbeitet, ISt Im Bereich Boden vor allem 
mit der Erarbeltung von Indikatoren für verschiedene Formen der Bodendegradati-
on, z. B. Bodenkontamlnatton und Bodenversiegelung, beschäftigt. Diese Indikato-
ren bilden Vielfach die Grundlage für die Berichte der EEA. So wurden z. B. Indika-
toren zur lokalen Bodenkontamination für die jährlichen Indlkatorenbenchte und 
den Klev-Bencht verwendet (EEA, 2001 & 2003). 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmittel im Bereich Boden 

Fachwissen, Bodenfachleute, AktiVitäten und Informationen rund um den Boden 
Sind auf Viele unterschiedliche InSlttutlonen In ganz Österreich verteilt . Daraus ent
steht der Bedart nach erleichterter Kommunikation und optimalem InformatIonsaus
tausch unabhängig von den z. T. großen Distanzen. Weiteren starken Bedart gibt 
es nach vermehrter Aufbereitung des Themas Bodens für die Offentllchkelt, um 
Bodenbetange entsprechend transportieren zu können. 

Dazu hat die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft gemeinsam mit dem 
Umweltbundesamt zwei Initiativen gestartet: 

Box 4.3-23 E: • Elnnchtung des Bodenstammtisches zum Informaltonsaustausch fur Bodenex
perten 

• Elnnchtung und Führung einer Informatlonsplaltform zum Thema Boden Im In-

BodenplaHform Im Inter
net & BodenSlammtIsch 

ternet (.Bodeninformatlonsdrehschelbe"). 

Desgleichen Wird durch medienpräsente Veranstaltungen zum Thema Boden und 
Bodenschutz wie beispielsweise die Jahrestagung der Deutschen Bodenkundllchen 
Gesellschaft 2002 In Wien das Bewusstsein für Bodenbelange gefördert. 
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4.3.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Um die Wirksamkeit der In bestehenden Regelungen verankerten Vorgangswelsen 
(Ziele, Maßnahmen, Richtwerte etc.) zum Schutz des Bodens überprüfen zu kön· 
nen, Ist eine regelmäßige Kontrolle des Bodenzustandes erforderlich. Dazu dienen 
verschiedene in Österreich eingerichtete Erhebungssysteme. Die erhobenen Daten 
können für Bewertungen und Aussagen über den Bodenzustand herangezogen 
werden , allerdings fehlen bislang Zeitreihen. Daher können künftige Entwicklungen 
des Bodenzustands nur an hand von Trends verschiedener Bodenbelastungen grob 
abgeschätzt werden. Zukünftig Wird dies auch vermehrt mit Hilfe von Indikatoren 
erfolgen, die derzeit auf nationaler und Internationaler Ebene entwickelt werden. 

Anorganische Schadstoffe 

Für die Bewertung von SChwermetallgehalten In Böden sind In den Klärschlamm, 
verordnungen einzelner Bundesländer bzw. in der ÖNORM L 1075 Rtchtwerte fest· 
gelegt. Aus den Daten der Bodenzustandsinventuren der Bundesländer (ausge· 
nommen Wien) und der Waldbodenzustandsinventur geht hervor, dass tnsgesamt 
an 374 Standorten (13,7 %) eine Richtwertüberschreitung eines der Elemente Cd, 
Pb, Hg oder Cu vorliegt. 

Es Ist anzunehmen, dass sich die Einträge zumtndest von Blei und Cadmium Im 
Boden verrtngern werden, da die EmiSSionen (siehe Kapitel 4.2.3.9) und damit die 
DepoSItionen weiter rückläufig Sind. Aufgrund der stch nur langsam ändernden Bo· 
deneigenschaften und der überwiegend starken Bindung von anorganischen 
Schadstoffen tn Böden kann allerdings nicht davon ausgegangen werden , dass die 
SChwermetallgehalte in Böden in absehbarer Zeit abnehmen werden. Bel überhöh· 
ten Gehalten muss In Einzelfällen abgeschatzt werden , ob ein Risiko für Mensch 
und Umwelt besteht und es müssen gegebenenfalls nSlkominimierende Maßnah· 
men ergnffen werden , wte z. B. Änderung bzw. Beschränkung der derzetltgen Bo· 
dennutzung oder Bodenaustausch. 

Organische Schadstoffe 

In Österreich !tegen nur wenige systematische Daten über persistente organische 
Schadstoffe vor. Aus den Daten der BodenzustandsInventuren Kärnten, Oberöster· 
reich und Steiermark geht hervor, dass die PAH·Gehalie In Oberböden weltestge· 
hend im niedrigen Konzentrationsbereich liegen. Für Benzo(a)pyren, das häufig als 
Leltkomponente für das Auftreten von PAHs herangezogen Wird, konnlen nur an 2 
Grünlandstandorten Überschreitungen des nach EIKMANN und KLOKE (1993) 
festgesetzten Richtwertes für multifunkltonale Nutzung von 1 mg/l<g festgestellt 
werden. Höhere Belastungen von Böden mit perSistenten organischen Schadstof· 
fen treten Jedoch in Ballungsräumen und In Nahberetchen von Industrien auf (z. B. 
Linz, Brixlegg) . 

Die EmiSSionen persistenter organischer SChadstoffe wurden In den letzten Jahren 
tn Öslerrelch deutlich reduztert (Siehe Kapitel 4.2.3.10), sodass mit einer geringeren 
Schadstoffanreicherung in Böden zu rechnen ist. Aufgrund der hohen Persistenz 
und teilweise gertngen Mobilität einiger organischer SChadstoffe Wird Jedoch die Be· 
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lastungssituation von Böden mit diesen Substanzen, auch hinsichtlich neuer, der
zeit noch nicht berücksichtigter chemischer Verbindungen, künftig mehr an Bedeu
tung gewinnen, 

Organische Substanz 

In Bezug auf die organische Substanz In Böden Ist aufgrund der Bestrebungen, 
vermehrt organische Bodenhilfsstoffe in landwirtschaftliche Böden einzubringen, 
Begrünungen anzulegen, Ernterückstände am Feld zu lassen und die Möglichkeit 
der Speicherung von Kohlenstoff In Boden auszunutzen, anzunehmen, dass es zu 
keiner Abnahme der organischen Substanz ,n Österreichs Böden kommt , sofern 
keine stärkeren nachteiligen Landnutzungsänderungen (z. B. Umwandlungen In 

Bauland, Grünland In Acker) bzw. Änderungen der klimatischen Bedingungen statt
finden. Die Erhaltung eines standortsgerechten Gehaltes an organischer Substanz 
In den Böden Ist für die Aufrechterhaltung der Bodenfunktionen (Filter- und Puffer
kapazität, Nährstoffspeicherung) notwendig. 

Bodenerosion 

HinSichtlich der Bodenerosion ISt bei einer weiterhin zunehmenden Akzeptanz von 
ErosIonsschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft und der Anwendung geeigneter 
Fruchlfolgen (inkl. Feldfutterbau und WechselwIesen) von einer Reduktion der Bo
denabträge bzw. der erosionsgefährdeten Flächen auszugehen. Die Vermeidung 
von ungünstigen Landnutzungsänderungen Ist dabei Voraussetzung (Siehe Kapitel 
3.5.3.4) . Fur eine umfassende Bewertung fehlen noch detaillierte Ergebnisse über 
die ErosIonssItuation In Österreich. 

Aufbereitung und Bereitstellung von Bodeninformationen 

Die Schaffung von Schnittstellen zur gemeinsamen Auswertung von nationalen Bo
dendatenbeständen ISt weiterzuentwickeln. Sowohl nationale (z. B. ErosIonsgefähr
dung, Planungsverfahren) als auch v. a. transnationale Akhvltäten (Prolekt TUSEC
IP, Bereitstellung von Bodeninformationen für EU-lnstitullOnen etc.) erfordern eine 
möglichst umfassende Datenlage In Österreich. In Zusammenhang mit der Weiter
entwicklung des BORIS wird Folgendes angestrebt: 

• weitere Zusammenführung und Aufbereitung vorliegender Bodendatenbestände 

• Verknüpfung von Punktdaten mit Flächendaten aus z. B. Bodenkartlerungen 

• Weiterentwicklung der Möglichkeiten zur Datenbereitstellung via Internet (siehe 
Kapitel 4.3.3.2) 

• Nutzung des Datenschlüssels Bodenkunde als Grundlage für neue Erhebungen 

• verstärkte Zusammenarbeit von Landes- und Bundesdienststellen zur gemein
samen Datenerfassung und Nutzung. 
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4.3.5 EMPFEHLUNGEN 

Für bessere RIsikoabschätzung und Darstellung von Trendentwicklungen für 
SChadstoffbelastungen in Böden sollten weitere Bodenunlersuchungen durchge
führt werden (z. B. Wiederholungen von Bodenzustandsinvenluren durch die Bun
desländer und das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald). Ebenso ist der 
Ausbau bestehender und die Einrichtung neuer Bodendauerbeobachtungs
flächen zu forcieren, primär in jenen Bundesländern, die über noch keine oder we
nige dieser Flächen verfügen. Dies würde auch zur Umsetzung des Bodenschutz
protokolls der Alpenkonvention beitragen und die Erfüllung der zukünftigen EU
RichtlinIe zum Bodenmonitorong erleichtern. 

Die Ergebnosse der vorliegenden BORIS-Auswertungen zeigen deutlich, dass die 
alpinen Böden durch den Eintrag von Luftschadstoffen besonders gefährdet sind 
und nur durch Emissionsminderungen auf internationaler Ebene WIrksam ge
schützt werden können (z. B. durch Einhaltung von EU-Regelungen und Umset
zung der Alpenkonvention) . Der Eintrag von Schwermetallen und auch organischen 
Schadstoffen über die Luft muss daher aus Umweit-Vorsorgegründen möglichst 
gering gehalten werden. Zusätzlich ist der Eintrag über Düngemittel und Sekun
därrohstoHe (Klärschlamm, Gärrückslände aus der Biogasproduktion und Kom
post) verstärkt zu kontrollieren und Schadstoffgehalte in den Ausgangsmaterialien 
für deren Herstellung zu minimieren. 

Für organische SchadstoHe ist die Datenlage an Erstuntersuchungen noch unzu
reichend. Darüber hinaus besteht noch keine Einigung über eine Liste von per
sistenten organischen Schadstoffen als Mindestanforderung für Bodenzustandin
venturen bzw. Bodendauerbeobachtungsflächen. Die Erstellung einer derartigen 
Loste sowie dIe Festlegung vergleichbarer Probenahme, Probebehandlung und 
chemischer Analytik und die Erarbeitung geeigneter Referenzwerte für POPs in 
Böden durch ein Expertengremium ist notwendig. 

Die Festlegung von Relerenzwerten sollte in Hinblick auf dIe EU-Bodenstrategle 
bundeseinheitlich erfolgen. Dies könnte über die Abgleichung bundesländerspezifi
scher Regelungen (z. B. Bodenschutz- bzw. Klärschlammgesetze und -verord
nungen) und die Einrichtung gemeinsamer Arbeitsgruppen unter Einbeziehung der 
Wissenschaft erreicht werden. 

Bodenschutzziele sind derzeit in bodenrelevanten Regelungen (z. B. Boden
schutzgesetze der Bundesländer) meist sehr allgemein und primär für landwirt
schaftliche Interessen formuliert. Hier gibt es Bedarf an Konkretisierung und Aus
weitung des Schutzumfanges und von Maßnahmen, Berücksichtigung von Boden
funktionen und Verankerung einer nachhaltigen Bewirtschaftung. 

Zunehmend größere Bedeutung wird zukünftig auch die Vernetzung und bestmög
liche Nutzung von vorhandenen Bodeninformationen haben. Dazu ist es erforder
lich, dIe in unterschiedlichen EInrichtungen vorliegenden Daten entsprechend be
nutzerfreundlich aufzubereiten und für die Umsetzung des Bodenschutzes verfüg
bar zu machen. EinIge Institutionen haben dies bereits erfolgreich umgesetzt (z. B. 
Landesumweltinformationssystem Steiermark, BORIS des Umweltbundesamtes) 
bzw. arbeiten an entsprechenden Lösungen. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist 
die Zusammenführung von Punkt- und Flächendatenbeständen, um Bewertungen 
des Bodenzustandes zu erleichtern. Dazu sind geeignete Methoden der Zusam
menführung zu entwickeln. Um komplexe Zusammenhänge und Auswirkungen auf 
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den Boden aufzuzeigen und bewerten zu können ist es zunehmend notwendig. Da
ten zu anderen Umweltmedten. Landschaft (Geodaten) und den WIrtschaftssekto
ren zu Integrieren. Eine entsprechende Verfügbarkeit dieser Daten In ausreIchen
der Auflösung Ist national zu gewährleisten. 

Handlungsbedarf für zukünfttge Bewertungen und Planungen Im städtischen Be
reich Ist bel der Schaffung von weiteren kommunalen Datengrundlagen zu Stadt
böden gegeben (.Stadtbodenkartterung"). Weiters ist bei der Festlegung von zu 
erhebenden Parametern ein Schwerpunkt auf spezielle Merkmale städtischer Bo
den zu legen - wIe z. B. der Beschreibung der vorliegenden Bodenmatenallen -
und baulich bedingte Beeinflussungen - wie eingebrachte Fremdmatenalien - um
fassend zu dokumentieren. 

In blshengen Planungsprozessen wird der Boden meist lediglich als Schutzgutver
lust dokumenttert . Deshalb wIrd es zukünftig erforderlich sein. qualitative (ökologi
scher Umgang mit Boden) und quantitative Ztele (okonomlscher Umgang mIt Bo
den) sowie Steuergrößen (Indikatoren) respektive Bewertungsverfahren und Maß
nahmenempfehlungen für verschiedene Planungsebenen zu formulieren . Durch 
diese Integratton von Bodenschutzzielen kann die praktische Umsetzbarkeit bel 
planenschen Entscheidungen gewährleistet werden. Indikatoren tragen zur Errei
chung und Evaluierung der gesetzten Ziele bei und fördern eine effiZientere, weil 
zlelorientlertere Datenerhebung. 

Zur GewährleIstung der vielfältigen LeIstungen des Bodens für unterschiedliche 
Nutzungen ist es neben der Minimierung des Schadstoffeintrags erforderlich, durch 
geeIgnete landwIrtschaftliche Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. Erhöhung der 
Bodenbedeckung vor allem im Winter, Einsatz bodenschonender Anbauverfahren) 
den Bodenabtrag durch Erosion zu minimieren und die Erhaltung bzw. WIederher
stellung von ausreichender organischer Substanz im Boden Sicherzustellen (z. B. 
durch Förderung des biologischen Landbaus und vermehrten Einsatz von Begrü
nungsmaßnahmen bzw. Umwandlung von Acker- in Grünlandflächen). Zur Identifi
zierung der Gebiete mIt Handlungsbedarf ISt eine bundesweite Abschätzung auf 
BaSIS von Modellen erforderlich. 

Zum Schutz des Bodens ISt es erforderlich, den Abbau und die Verbringung von 
Bodenmatenal national zu beschränken, aber auch den Flächenverbrauch zu re
duzieren, um die Bodenversiegelung einzudämmen. Letzteres kann z. B. durch 
vermehrte Innenverdichtung In Städten, Vernngerung des Straßenbaus und Be
rücksichtigung der BodenqualItät in der überörtlichen und örtlichen Raumplanung 
sowIe maßvolle Flächenausweisung für Siedlungen und Industnegeblete erreicht 
werden. 

Neben der Vorsorge sollen auch Maßnahmen zur Wiederherstellung und Nach
besserung getroffen werden, etwa durch Rückbau überdimenSIOnierter Anlagen, 
EntSiegelung und RenatUrierung überformter Flächen, BrachflächenrecyclIng und 
AltlastensanIerung, die zu einer Verbesserung des Bodenzustandes beitragen. 

Generell ISt auch fur den Boden das PrinzIp der Umweltverantwortung anzuwen
den, d. h. es sollte ein Verschlechterungsverbot für den Grundbesitzer gelten, um 
den Nachfolgern eine nachhalttge Bodennutzung zu ermöglichen. 

Langfnsttg ISt ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein gegenuber dem Boden 
und seinem Schutz aufzubauen. Dabei WIrd es eine zunehmend Wichtige Aufgabe 
sein, Bodenbelange entsprechend aufbereitet an verschiedene ZIelgruppen (z. B. 
politische Entscheidungsträger, Lehrer, Interessierte Offentlichkeit) aktiv heranzu-
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tragen. Geeignete Maßnahmen dazu wären EInbezIehung der Bodenproblematik in 
die Erwachsenenbildung und in den Schulunterricht, Elnnchtung von Lehrpfaden 
und Ausstellungen sowie Medienarbeit und Information via Internet. 
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5.1 BIOLOGISCHE VIELFALT 

5.1.1 EINLEITUNG 

Das aktuelle Verständnis des Begriffs .blologische Vielfalt" oder .Blodlversltät" ist 
nicht nur auf die ArtenVIelfalt von pflanzlichen und Ilenschen Organismen be
schränkt , sondern umfasst auch die Vielfalt der genetischen Differenzierung des 
Lebens, der biotischen und abiotischen Strukturen In Lebensräumen, sowie die 
Vielfalt von Lebensräumen und ganzen Landschaften, aber auch deren Funktionen 
und die dann ablaufenden Prozesse. 

Die Biodlversltät basiert auf einem komplexen System zusammenhängender und 
sich bedingender Stoffkreisläufe und ISt gleichzeitig selbst Tell dieses Systems, das 
alles Leben auf der Erde umfasst. Sie Ist kein statischer Zustand sondern unterliegt 
andauernder Wandlung, und das sett Entstehen des ersten Lebens. AlIeine das 
Wissen um diese lange Entwlcklungsgeschlchle und das daraus entstandene Le
bensgefüge In seiner vollen Bandbretle sollte Grund genug dafür sein, einen ver
antwortungsbewussten Umgang mit diesem .Nalurerbe" durch den Menschen zu 
begründen, der sich dabei selbst als Tell dieses Systems begreifen muss. 

Die biologische Vielfalt hat neben Ihrem .Inneren Wert" essenlielle Bedeutung als 
Lebensgrundlage für den Menschen. Im Kontext von Ökosystemprozessen nimmt 
die biologische Vielfalt Insofern eine zentrale Rolle ein, als Pflanzen, Tiere, Pilze 
und Mikroorganismen Stoffkreisläufe und die Dynamik von Ökosystemen steuern 
und damit Ökosystemfunktionen und Ökosystemleistungen beeinflussen. Der Er
halt der biologischen Vielfalt ISt also nicht nur elhisch motiviert. sondern gewährleiS
tet direkt und Indirekt die menschliche Nutzung von Ökosystemen. Zusätzlich ISt ein 
Verlusl an biologischer Vielfalt Immer auch ein Verlust an wirtschaftlichen Möglich
keiten. 

Die Bedeutung der B,od,vers,tät und deren Erhaltung Wird auch In der österreIchI
schen Nachhaltigkeltsstrategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2002 hervorge
hoben (BMLFUW, 2002): .Eme reich gegliederte Landschaft Ist Voraussetzung für 
eme biologische Vielfalt. (Anmerkung: Durch menschlichen Einfluss) verarmte 
Ökosysteme smd mcht nur ein Verlust an Kultur und Biodlversltät, sondern smd 
auch anfällig für Störungen durch verschiedene Einflüsse, was zu negatIVen Folgen 
fur die nachfolgenden Generationen führen kann. Die Erhaltung und Pflege (An
merkung: Im Sinne einer nachhaltigen Nutzung) emer reich gegliederten Kultur
landschaft sowie der biologischen Vielfalt smd daher erforderlich". 

Als Vertragsstaat des UN-Überelnkommens über die biologische Vielfalt (Blodlver
sitätskonventlon. Conventlon on Blological Diverslty, CBD, 1992) hat Österreich zu 
dessen Umsetzung nationale Maßnahmen und Ziele fur die Erhaltung und nachhal
tige Nutzung der B,od,vers,tät entwickelt. Eine besondere Herausforderung In die
sem Zusammenhang stellt die Erreichung des sog .• 201O-Zlels" dar, das eine deut
liche Reduktion des vorherrschenden Blodlversltatsverlustes anpeilt. 

Im folgenden Text werden ausgewählte Schwerpunktthemen behandelt , die der 
Umsetzung des genannten Übereinkommens dienen. 

Box 5.1-1 E: 
Ebenen der biologischen 
Vielfalt 
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5.1 .2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Box 5.1·2 E: Das Übereinkommen über die b.olog.sche V.elfalt .st das erste vötkerrechtllch ver· 
Partlzlpallon b.ndllche .nternat.onale Abkommen. das die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung 

der B.odlversltat global und umfassend behandelt. Es trat am 29. Dezember 1993 
.n Kraft. Osterreich hat die Konvent.on am t3 . Juni 1992 In Rio de Janeiro unter· 
zeichnet und am t8 . August t994 ratifIZiert. Das Uberelnkommen über die blologl' 
sche Vielfalt wurde 1995 als Bundesgesetzblat1 Nr. 213/1995 kundgemacht. 

Hinsichtlich seiner Inhaltlichen Reichweite (siehe dazu u. a .• Cartagena Protokoll 
über die biologische Sicherheit", Kap.tel 3.9.2) kann die Biodlvers.tätskonvention als 
ubergeordnetes Regelwerk angesehen werden. Seine Zielsetzungen sind: 

• Die Erhaltung der biolog.schen Vielfalt 

• d.e nachhalt.ge Nutzung von Te.len der b.olog.schen Vielfalt und 

• d.e ausgewogene und gerechte Auf teilung der sich aus der Nutzung der genet.· 
schen Ressourcen ergebenden Vorte.le. 

Der fortwährende Verlust an B.od.vers.tät führte auf der sechsten Vertragsstaaten· 
konferenz zum Ubere.nkommen über d.e biolog.sche Vielfalt (7.·19. Apnl 2002, Den 
Haag, N.ederlande) zum Beschluss e.nes Strateg.eplans, .ndem sich d.e M.tglieder 
zu e.ner wirkungsvolleren Umsetzung der Ziele der Biod.versltätskonventlon ver· 
pflichten, um b.s zum Jahre 2010 e.ne deutliche Verm.nderung der derze.t.gen Ver· 
lustrate an biologischer V.elfalt zu erre.chen. D.eses Ziel wurde durch den am 
Wellg.pfel für nachhaltige EntwIcklung verabsch.edeten Implement.erungsplan Im 
September 2002 .n Johannesburg bekräftigt (siehe Kapitel 1.1.2.1). 

Die EU hat als Vertragsparte. der Blodlversltätskonvenhon eine Geme.nschaftsstra· 
teg.e (EC, 1998) mit Zielen zur Erhaltung der b.ologlschen Vielfalt erstellt und sek· 
torale Akt.onspläne mit konkreten Maßnahmen erarbeilet, um dem Verlust der biO' 
logischen Vielfalt in den letzten Jahrzehnten adäquat entgegenzutreten (EC, 2001). 

Auf nationaler Ebene nimmt die .Osterrelchlsche Strategie zur Umsetzung des 
Übere.nkommens über d.e biologische Vielfalt" (BMUJF, 1998) direkten Bezug auf 
die Blodlversltätskonvention und be.nhaltet zahlreiche Ziele und Maßnahmen zur 
Erhaltung der biologischen V.elfalt und deren nachhaltiger Nutzung (s.ehe .Oster· 
reich Ische Strategie" In wwwJ)lodi.~.8t/~.~.rn) . 

Box 5.1·3 T: Aber auch v.ele nationale Gesetze und Verordnungen (insbesondere d.e Natur· 
Rechl.matorlon schutzbeshmmungen der Bundeslander) , sowie Intemahonale Abkommen (siehe 

auch Kapitel 5.2.3.5) nehmen zumindest auf Tellaspekte der B,odivers.tätskonven· 
t.on Bezug und enthalten entsprechende Regelungen, d.e .hrer Umsetzung d.enen. 

Weiters enthält die .Osterreichlsche Strategie zur nachhaltigen Entwicklung" der 
österreichischen Bundesregierung m.t Ihrem .Leltziel 12" zum bundesweiten Schutz 
von Arten und Lebensräumen sowie von Natur· und Kulturlandschaften ebenfalls 
relevante Zielsetzungen. Dadurch soll elnerse.ts der we.tere Rückgang der he.m.· 
schen (autochthonen) ArtenvIelfalt verhindert und andererseits die Sicherung der 
Vielfalt sowie die Funktions· und Entwicklungsfählgke.t naturnaher Lebensräume 
gewährleistet werden. 
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5.1.3 SITUATION UND TRENDS 

Im folgenden Text bezieht sich die Beschreibung der Situation und Trends in Öster
reich einerseits auf die Umsetzung der Biod,vers,tätskonvenl,on und andererseits 
auf ausgewählle Schwerpunktthemen. die sich mit der Erhaltung und nachhaltigen 
Nutzung der biologischen Vielfalt befassen. 

Folgende Rahmenbedingungen sind Grundlage für die Umsetzung des UN
Uberelnkommens über die biologische Vielfalt in Österreich: 

Das Uberelnkommen uber die biologische Vielfalt wurde 1995 In nationales Recht 
umgesetzt (BGB!. Nr. 213/1995) . Durch die Ratifikation des UN-Überelnkommens 
ist Österreich als Vertragspartei die Verpflichtung zur Umsetzung der Inhalte der 
Konvention. Insbesondere durch entsprechende nallOnale Maßnahmen zur Erhal
tung und zur nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt. eingegangen. 

Mit Stand September 2003 hat Österreich, wie Im Rahmen der Umsetzung der BIo
d,versltätskonvenllOn vorgesehen und koordiniert durch die nallOnale Blodiversltäts
Kommission . zwei nationale Berichte (BMUJF. t 997 und BMLFUW , 2001) und 
sechs themat ische Reporte erstellt (siehe dazu t]!!p:JlwwYd)iodiv .•. V.~hml 

j (1 !~. ~ (181.1!1.1)8 L!l>e".~.h 1 e. ~ 1"-,) . 

Gemäß Artikel 6 der Blodiversilälskonventlon wurde Im Jahr 1998 von der B,od,
versitäts-Kommlssion die Österreichische Strategie zur Umsetzung des Über
einkommens über die biologische Vielfalt erstellt. Sie dient als Grundlage für die 
Koordlnlerung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz und zur nach
haltigen Nutzung der biologischen Vielfalt (BMUJF, 1998). siehe auch 
~.w~ ... Q!l?!!iy .aVc~"-, : Österreich Ische Strategie) . 

In Osterreich wurden bereits mehrere Schritte emer umfassenden Uberprüfung der 
Blodlversltäts-Strategle durchgeführt. In einem ersten Schntt wurden blodlversitäts
relevante österreichische AktlVitälen erhoben. den Maßnahmen der Strategie zu
geordnet und In eine Datenbank (.Living Document". ~!!P:JN.!~~ . !!!9<,l!.y.8V.C.h~ 

~\!~.a.I.I!?.I)!~y.~ I!-!j~.~~.~.9..Nm) übergeführt, die den laufenden Eintrag neuer Akllvitäten 
und spezifische Abfragen erlaubt. In einem zweiten Schntt dieses mehrteiligen Pro
zesses wurde die BlodlverSlläls-Strategie selbst einer Evalulerung unterzogen. Da
bei zeigte sich, dass die regelmäßige Uberprüfung und Aktualislerung der Strategie 
aufgrund von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, geänderten Rahmenbedin
gungen und KonkreliSierungen der CBD-Vorgaben (z. B. Arbellsprogramme. Leitli
nien usw.) unbedingt erforderlich 1St. 

5.1.3.1 Erhebung der biologischen Vielfalt 

Vielfalt auf genetischer Ebene 

Die Erfassung der genetischen Vielfalt (im Sinne der D,verSltät innerhalb von Arten) 
ISt In Österreich eng mit ihrer Wirtschaftlichen Nutzung verknüpft. Es sind Insbeson
dere Jene Pflanzensorten und Tierrassen umfangreich erfasst bzw. wird deren Er
fassung durch staatliche aber auch pnvate Institutionen besonders vorangetneben. 
die v. a. im landwirtschaftlichen und forstwlrtschaftllchen Bereich (z . B. genetische 
Inventur des Waldes, siehe auch: ~.ttp. :/tp!~ ... ~c.8."?Q9..'?()O.~.!".'.I) genutzt werden. Vie
le davon sind sogenannte .alte" KUlturpflanzensorten (Gemüse, Obst. Weinreben, 

Box 5.1" _ E: 
BIOOI. or. lli l'
Kommtssion 

Box 5.1-5_E: 
Evalulerung der österr. 
Biodfversiti ts·Strategle 

Box 5. 1.s_G: 
Auswertung des .. Llvlng 
Document" 

Box 5.1-7_E: 
Relevante Institutionen 
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Kräuter und ZIerpflanzen) oder HaustIerrassen (landwirtschaftliche Nutzttere und 
Bienen). 

Vielfalt der Arten 

DIe Erfassung der ArtenvIelfalt Im Rahmen der taxonomIschen Fwrschung hat In 
Österreich eine lange Geschichte, älteste Belege in den heimischen Sammlungen 
stammen aus dem t 6. Jahrhundert. Die wIssenschaftliche HauptarbeIt dazu wird in 
den naturhIstorischen Museen, den relevanten UnIversItätsInstituten, den botani
schen Gärten und Zoos geleistet, es kommt dabei jedoch auch eine nicht unerheb
liche Rolle kirchlichen Einrichtungen und PriVatinitiatIven zu. DIe österreichIschen 
Sammlungen Im öffentlichen und privaten Besitz umfassen mehr als 46,5 Millionen 
Objekte (In ca . 500 Sammlungen), wovon ein großer Teil die heimische Artenvielfalt 
dokumentiert, und haben einen Jährlichen Zuwachs von mehr als 900.000 Objek
ten . Dazu kommen umfangreIche Beobachtungsdaten zur ArtenverbreItung Im 
BundesgebIet. D,ese liegen für alle WirbeltIere flächendeckend vor, für die Gefäß
pflanzen SInd sie In AusarbeItung. Für dIe Wirbellosen TIere fehlen noch dIe gesI
cherten Artenzahlen für Viele taxonomische Gruppen sowIe die lückenlose Darstel
lung der Verbreltungsgebtete. Lücken bestehen bel den tierischen EInzellern, mit 
Ausnahme der WimpertIerchen, sowIe bel den wirbellosen Tieren, mit Ausnahme 
der WeIchtiere und Insekten, wobeI eInzelne Ordnungen der Insekten ebenfalls erst 
spärlich belegt Sind. EIne bundesweIte Kenntnis des Vorkommens dIeser taxono
mIschen Gruppen Wird noch längere Zelt nicht vorhanden seIn. GrundsätzliCh ist 
die KenntnIs der heimischen Flora basierend auf den - im Internaltonalen Vergleich 
äußerst gut abschneidenden - umfangreIchen Sammlungs- und Verbreitungsdaten 
sehr gut. Bel den PIlzen eXIstieren größere Lücken. Bei den MIkroorganismen gIbt 
es hingegen nur für wenige taxonomische Gruppen einen Uberblick über die In Ös
terreIch vorkommenden Arten. (Zur Sltuahon der ArtenvIelfalt In Österreich (Arten
zahlen) SIehe: hnp~!wY'w. biC!l!i.v.8V~.!>.~ .• ltu •. \i.9!)/8rtel'!,!>.tm; ein Vergleich der Arten
zahlen mit anderen europäischen Staaten findet sich Im Kapitel 5.2.3.2} . 

DIe elektrOnische Erfassung der Sammlungsdaten In Datenbanken ISt noch nicht 
welt gedIehen. Sie stellt jedoch eIne Voraussetzung für eInen raschen Datenzugriff 
(v. a. über das Internet) dar und ermöglicht erst eIne interdiSZIplinäre Anwendung 
des vorhandenen Wissens. Obwohl in den 113 natIonalen Datenbanken zur Arten
vielfalt, dIe Im Rahmen eIner StudIe des BMBWK (2003) erhoben wurden, ber9lls 
ca. 8 MIllionen unterschIedliche Datensätze gespeichert Sind und obwohl für ca . die 
Hälfte der Sammlungen bereits Datenbanken angelegt wurden, ist nur ungefähr ein 
Siebentel der in den Sammlungen vorhandenen Daten auch In elektrOnischer Form 
erfasst. Bezüglich der Vernetzung der Datenbanken zur ArtenvIelfalt hat Österreich 
mit seiner Mitgliedschaft bel GBIF (Global Blodlverslty Information Facility, eine in

ternationale Bestrebung zur weltweIten Vernetzung aller Datenbanken zur Arten
vIelfalt, SIehe dazu l)~p;(!ww~,'gbi!.9rg) eInen ersten Schritt zum Aufbau eInes natI
onalen Datenbanken-Netzwerks gesetzt (siehe http://w~.w .biodl.v.aVgbl') . 

Vielfalt der Lebensräume und Landschaften 

Die Erfassung der VIelfalt von Lebensräumen und Landschaften erfolgt in unter
schiedlichem Detalilierungsgrad und In AbhängIgkeit vom Maßstab der Lebens
raumbetrachtung. Da dIe Vielfalt der Landschaften Grundlage der Lebensraumviel-
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falt ist, beginnt die Erfassung der Lebensräume auf oberster Ebene bei den Groß
landschaften Österreichs. 

Im Rahmen des Projekts CORINE Landcover, einer Initiative der EU zur europa
weiten Erhebung der Bodenbedeckung bzw. Bodennutzung aus Satellitendaten, die 
in Österreich durch das Umweltbundesamt umgesetzt wird , erfolgte die Zuordnung 
der gesamten Bundesfläche zu 44 von der EU vorgegebenen Bodenbedeckungs
klassen (UMWELTBUNDESAMT, 1998). 

Eine andere Vorgehensweise bei der Lebensraumerfassung ist die Zuordnung na
tionaler Lebensräume zu den FFH-Lebensraumtypen (die durch den Anhang I der 
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, 92143/EWG - festgelegt sind) 
(UMWELTBUNDESAMT, 2000) und den Biotoplypen (UMWELTBUNDESAMT, 
2002a und 2002b), die sich hauptsächlich an den vorherrschenden Pflanzengesell
schaften onenttert. 

Lebensräume können auch nach dem Grad der Naturnähe bzw. dem Grad des 
menschlichen Einflusses (Hemerobie) gegliedert werden. Dieses Gliederungskrite
num findet in der Kuflurlandschaftsforschung Anwendung. Landschaften, die weit
gehend frei von menschlichem Einfluss sind oder eine sehr geringe Kulturbeein
flussung aufweisen, nehmen in Österreich nur ca. 12 % des Bundesgebietes ein. 
Der überwiegende Anteil des Bundesgebietes sind jedoch Landschaften, die eine 
mehr oder weniger deutliche Prägung durch den Menschen erfahren haben. Diese 
Prägung reicht von landwirtschaftlich extensiv genutzten Flächen bis hin zu intensiv 
bewirtschafteten Agrargebieten. Den höchsten Grad der Beeinflussung weisen 
Siedlungs- und Industriegebiete auf (UMWELTBUNDESAMT, in Vorbereitung) . 
Eine entsprechende Beurteilung der .Naturnähe" wurde auch für österreich ische 
Waldgebiete durchgeführt (siehe dazu Kapitel 5.4.3.1 und Box 5.4-7 _G/E) . 

Weitere Kritenen zur Bewertung des Zustands von Landschaften sind deren Aus
staHung mit Kleinbiotopen, der Anteil an unzerschniHenen Lebensräumen und die 
Strukturvlelfalt. Etwa ein DriHeI des österreich ischen Bundesgebietes weist Land
schaften auf, die einen hohen Biodiversitätswert besitzen. Diese sind einerseits Na
turlandschaften. wie sie noch in den alpinen Regionen zu finden sind und die bisher 
keine oder kaum eine menschlichen Veränderung erfahren haben. Aber auch tradi
tionell genutzte Kulturlandschaften , wie etwa die weinbaudominierten Hangzonen 
oder die grünlandgeprägten Seenbeckenlandschaften besitzen einen hohen Biodi
versitätsgrad. Etwa die Hälfte des Bundesgebietes wird von Kulturlandschaften mit 
mittlerer Bedeutung für die biologische Vielfalt eingenommen und etwa ein Fünftel 
besteht aus Landschaften mit geringer Bedeutung. Hierzu zählen die intensiv ge
nutzten Agrargebiete der Vorfänder und Becken (UMWELTBUNDESAMT, in Vor
bereitung) . 

Sehr detailliert Ist die Erfassung der heimischen Lebensraumvielfalt in Form von 
Biotopkartierungen. In einigen Bundesländern (Burgenland, Oberösterreich und 
Salzburg) eXistieren rechtliche Bestimmungen für landesweite Biotopkartierungen. 
in Tirol für Biotopkartierungen in Schutzgebieten. Diese Biotopkartierungen werden 
als Biotoptypenkartlerungen (Gebietszuordnung zu bestimmten Biotoptypen. wobei 
jedoch leider kein österreichweit einheitliches Biotopgliederungs-System 
Anwendung findet) oder als seleklive Biotopkartierungen (individuelle Beschreibung 
von Biotopflächen in Form einer Inventarisierung) durchgeführt (UMWELT
BUNDESAMT, 1994). Eine flächendeckende selektive Biotopkartierung liegt für 
Vorarlberg und Wien vor. In Tirol ist der Dauersiedlungsraum bis in eine Höhe von 
ca . 1.200 m flächendeckend erfasst. Ein hoher Flächendeckungsgrad ist in der 
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Steiermark. Salzburg und NIederösterreich gegeben. Die Biotopkartierung In den 
restlichen Bundesländern Ist noch mcht so welt fortgeschntten. 

5_1.3.2 Monitoring der biologischen Vielfalt 

In Österreich eXistiert derz9lt noch kein umfassendes bundesweites Monitonng zur 
Überwachung noch festzulegender Bestandteile der biologischen Vielfalt gemäß 
Art. 7 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Es laufen jedoch zahlrei
che v. a. regionale Projekte. die Sich mit der Erfassung der Zustandsänderungen 
von Ausschmtten der Blodlversltät befassen. Ein Beispiel für Intensives Langzelt
Monltonng von B,odlvers,tat In Kombination mit einer br9lten Palette von potentJel
len EInflussfaktoren ISt das UNECE Projekt . Integrated Monitoring". dessen öster
relchischer Standort Im Nationalpark Kalkalpen (Zöbelboden) liegt. 

Als Vorarbeit für ein bundesweites Biodlversltäts-Monltoring wurden vom Umwelt
bundesamt im Zuge einer Grundlagenerhebung Im Auftrag des BMLFUW t 46 rele
vante nationale Projekte hinsichtlich ihrer Eignung für ein bundesweites Biodlversi
tatsmomtoring untersucht. Davon erfüllen 18 Projekte alle Anforderungen für die In
tegnerung In ein nationales Monitoring. während too Projekte aufgrund derzeit be
stehender Defizite nur teilweise dafür geeignet Sind. 

Im Gegensatz zu Österreich gibt es in einigen europäischen Staaten bereits jahre
lange Erfahrung mit landeswelten Blodlversltäts-Momtonngprogrammen. So etwa In 
Großbntanmen. wo es seit Anfang der 70er Jahre den .Countryside Survey" 
(htt.P.:flww~ .. def, • . gov.~uk) gibt oder der Schweiz. wo mit Ende 2001 ber8l1s ein ZWI
schenbericht zu den laufenden Erhebungen publiziert wurde (siehe dazu: 
http':!!y<w~ ... Q!odi~\,.~sitym9n!tor,iD9,~tII!I.\,.ut.s~tII~.~!~~!VP~!:t.~! , phpJ . Inhaltlich vergleich
bare Prolekte laufen In Deutschland (Pilotprojekt zur .Ökologischen FlächenstIch
probe"). Ungarn (.Hunganan Blodlverslty Momtonng System"). Polen und Holland 
(Siehe dazu BISCHOFF & DRÖSCHMEISTER. 2000). 

Im Jahr 2003 hat das BMLFUW ein Forschungsprojekt zur Erarbeltung eines Kon
zepts für ein österreichweites Blodlversltätsmomtonng In Auftrag gegeben. das ei
nerseits auf den in Österreich vorliegenden Ergebmssen aufbaut und andererseits 
die relevanten Erfahrungen anderer Staaten beruckslchtlgt. 

5.1_3_3 Beeinträchtigung der biologischen Vielfalt 

Menschliche Aktivltaten können fördernd oder beeinträchtigend auf die Blodiversltät 
einWirken. dies hängt unter anderem auch vom betroffenen Lebensraumtyp ab. 

Von besonderer Bedeutung als Ursache für das zumindest lokale Schwinden biolo
gischer Vielfalt ISt der Verlust an Lebensraum In Form von Blotopzerstorung und 
Biotopveränderung. Der daraus resultJerende Einfluss auf die Artenvielfalt ergibt 
Sich durch die zumeist sehr enge Bindung der Pflanzen- und TIerarten an bestJmm
te Biotope bzw. deren Eigenschaften. 

Daher sind Flächenverslegelung und Landschaftszerschneldung durch Siedlungen 
und VerkehrsInfrastrukturen und der dafür erforderliche Flächenverbrauch (Siehe 
Kapitel 3.5.3.2) zu einem Problem für die Erhaltung von Arten und Lebensräumen 
geworden. Zum Beispiel verhindert die Zerschneidung von Lebensräumen (Siehe 
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Kapitel 3.5.3.4 und Box 3.5·12_E) das großräumige Wandern von TIerarten. Lang· 
fnstlges Uberleben einzelner Arten in . Lebensrauminseln" kann durch eine Beetn· 
trächtlgung des natürlichen Genaustausches mit anderen Populationen bedroht 
sein. Genauso Ist die Wiederbesiedlung verwaister Lebensräume erschwert (DJV: 
NATURSCHUTZBUND & WWF, 2002; KUBES, 1996). 

Aber auch die Aufgabe von traditionellen Landnutzungsformen kann zu einem 
Schwund von Arten und Lebensräumen führen (DULLINGER et al ., 2003). Interak· 
tlonen von Landnutzung und B,od,versität oder Kl irnawandel und BlodiverSltät konn· 
ten Im Rahmen verschiedener Forschungsschwerpunkte, z. B. Erforschung von 
Klimawandelfolgen fur die biologische Vielfalt In alpinen Regionen, belegt werden 
(GLORIA: h!)p' :J/~.ww .. 9Iorj~ . ac .atlreS/91!1ria_home/def~.~!t . cfmJ (DIRNBÖCK et al. , 
2003). 

Als eine weitere potentielle Gefahr für Bestandteile der biologischen Vielfalt Sind Box 5.Hl E: 
nlcht·helmische Pflanzen· und Tierarten (Neoblota) zu sehen. Für Österreich Sind Neoblota 
derzett 35 Pflanzenarten und 46 TIerarten nachgewiesen, die einheimische Arten 
und naturnahe Lebensräume bedrohen (UMWELTBUNDESAT, 2oo2c) 

Die Auswirkungen der Gesamtheit der Beeinträchtigungen lassen sich unter ande· 
rem an der hohen Zahl gefährdeter heimischer Pflanzen und Tiere In den Jeweiligen 
"Roten Listen" ablesen. Von den tn Österreich am besten erforschten Pflanzen· und 
Tiergruppen ist bekannt, dass z. B. mehr als 60 % der Farn· und Blütenpflanzenar· 
ten und ca. 50 ~o der Wlrbel!ierarten In unterschiedlichem Ausmaß gefährdet Sind. 
Derzett Ist leider ketne wirkliche Trendumkehr zu beobachten (BMUJF, 1994: 
BMUJF, 1999: UMWELTBUNDESAMT, 2001 ). Zur Situation der gefährdeten Arten 
Osterreichs Siehe auch Kapitel 5.2.3.6 und ))!)P:/!YI.~~ .. bio(Hy .. atlch~.qokum~nte/ 

n~~_~~nt"! ... t:a~m· 

Aber auch die Gefährdung von Lebensräumen lässt Sich aufzeigen und ,n sog .• Ro, 
ten Listen gefährdeter Biotope" darstellen (UMWELTBUNDESAMT, 2oo2a und 
2oo2b) (Siehe Kapitel 5.2.3.6) . 

5.1.3.4 Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen 
Vielfalt 

Schutzmaßnahmen 

Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist grundsätzlich "In,sltu", das heißt In Ihrer 
natürlichen Umgebung, anzustreben. Entsprechende Maßnahmen können sowohl 
auf EInzeiarten, als auch auf ganze Gebiete bezogen sein. 

Der Bereich des Arten· und Lebensraumschutzes ist In Gesetzgebung und Vollzle· 
hung Angelegenheit der Bundesländer. 

Die laufenden Schutzmaßnahmen für einzelne Arten beZiehen sich entweder auf 
eine Stabilisierung der Populationen gefährdeter und bedrohter Arten oder auf die 
Wlederansiedelung bzw. Wiedereinbürgerung ursprünglich heimischer, jedoch zwi· 
schenzeltllch beretts ausgestorbener Arten . Von zenlraler Bedeutung bel Maßnah· 
men zum Schutz der ArtenvIelfalt ISt daher neben dem Artenschutz der Biotop· 
schutz. Aus der engen Verflechtung der meisten Organismen mit Ihrem Lebens· 
raum folgt , dass Artenschutz ohne Lebensraumschutz keinen Erfolg haben kann. 
Das Leitpnnzip "Artenschutz durch BiotopschutZ' muss auf verschiedenen Ebenen 
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und durch ein breites Spektrum an Strategien angestrebt werden. Dazu gehören 
vor allem die Vermeidung störender und zerstörender EInzeieingriffe, die Reduzie
rung Indirekter Einwirkungen, die Biotoppflege und die ForClerung relevanter For
schungsmaßnahmen (nach BMUJF, 1999, verändert) . 

Wie schon erläutert. ist neben dem Artenschutz ein weiterer Schwerpunkt von Na
turschutzprogrammen die Sicherung bzw. naturschutztachllch gelenkte Entwicklung 
von bestehenden und geplanten Schutzgebieten (siehe Kapitel 5.2.3.1). Der Le
bensraumschutz ISt - wie schon erwähnt - in Kompetenz der einzelnen Bundeslän
der und kann auf gesetzlicher und vertraglicher Basis erfolgen. Er dient der Erhal
tung besonders schützenswerter Lebensräume (UMWELTBUNDESAMT, 2002d) . 
Als grundsätzliche Bestimmung enthalten alle Naturschutzgesetze der Bundeslän
der die Verpflichtung zum Schutz und zur Pflege der Natur als Lebensgrundlage für 
Menschen, Tiere und Pflanzen, die somit Im gesamten Bundesgebiet gilt. 

Der Vertragsnaturschutz stellt einen WIchtigen Schri" In Richtung eines flächende
ckenden, uber Schutzgebiete hinausgehenden Naturschutzes dar. Er beruht auf 
frelwilitgen Verpflichtungen von Grundeigentümern, Naturschutzleistungen für eine 
angemessene Gegenleistung zu erbringen. Durch den finanziellen Ausgleich von 
Ertragseinbußen bzw. Bewirtschaftungserschwernissen wird eine dem Jeweiligen 
Standort angepasste nachhaltige Nutzung erhalten oder wieder eingeführt. Leistun
gen, die der Erhaltung oder Verbesserung wertvoller Lebensräume dienen, werden 
mit entsprechenden Pramlen abgegolten, wobei auch eine Absltmmung mit dem 
"Österreichischen Programm für umweltgerechte Landwirtschaft" (siehe Kapitel 
3.1.3.5) erfolgt. 

"Ex-sltu"-Erhaltung, d. h. die Erhaltung außerhalb der natürlichen Lebensräume, ist 
In erster linie nur als Ergänzung zur "In-sltu"-Erhaltung zu sehen, z. B. In Fällen, wo 
der Fortbestand von Arten in Ihrem natürlichen Lebensraum nicht oder nicht aus
reichend gewährleistet 1St. SO werden In Osterreich seit über 30 Jahren In verschie
denen öffentlichen Instltultonen Genbanken zur Sammlung und Erhaltung geneti
scher Ressourcen, insbesondere land- und forstwlrtschaftlich genutzter Pflanzen 
und Tiere, angelegt. In Tiergärten, botanischen Gärten, Naltonalparks sowie auch 
durch private Vereine werden Zucht- und Arterhaltungsprogramme sowie internatio
naler Austausch betrieben, die sich vor allem auf WIldarten, aber auch auf Haustie
re beZiehen. In Österreich eXistieren 83 zoologische, 120 botanische, 97 landWirt
schaftliche und 30 mikrobiologische Lebendsammlungen, die u. a. auch der "ex
sltu"-Erhaltung dienen (BMBWK, 2003). 

Verträglichkeitsprüfungen 

Instrumente zur Prüfung und Bewertung von UmweltauswIrkungen konkreter Pro
lekte (z. B. Straßen, Eisenbahnstrecken, Einkaufszentren, Massenllerhaltungen, 
Kraftwerke, industrielle Anlagen) einerseits und der Planungen auf strategischen 
Ebenen (z. B. In den Bereichen Raumordnung, LandWirtschaft, Forstwirtschaft, E
nergie, Industrie, Abfallwirtschaft, Verkehr) andererseits, wie die Umweltverträglich
keltsprlJfung (UVP) und die Strategische Umweltprufung (SUP) (siehe Kapitel 
3.5.4.1) aber auch die VerträglIchkeitsprüfung gemäß Artikel 6 Abs. 3 der Flora
Fauna-Habltat-Rlchtllnle (Siehe Kapitel 5.2.3.4) , können einen Wichtigen Beitrag 
zum Erhalt der biologischen Vielfalt leisten. 

Art. 14 der Blodiversltätskonventlon erkennt die UVP als Wichtiges Prüfverfahren Im 
Rahmen der EntscheidungsfIndung zum Erhalt der biologischen Vielfalt an. Dem-
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gemäß werden dte Vertragsstaaten aufgefordert, beretts tm Vorfetd Jener Vorha
ben. weJche erhebltche negaltve Auswirkungen auf die biologische Vielfalt haben 
können, eine UVP durchzuführen, mit dem Ziel negative Auswirkungen auf die blo
logtsche VieJfalt zu vermelden oder zu vermtndern , aber auch dte Beteiligung der 
Öffentltchkelt Im Rahmen der UVP zu ermöglichen. Zusätzltch sind für Pläne und 
Programme gemäß der SUP-Rtchtllnoe 2001 /421EG und Polttlken geeignete Vor
kehrungen zu treffen , um zu gewährleisten, dass mögliche Umweltschäden mit ne
galtven AUSWirkungen auf dte biologische Vielfalt verringert oder vermieden wer
den. Bisher gibt es keine Überprüfung der Wirksamkeit von UVP. Die durchgefuhr
te Nachkontrolle dient dem Vergleich von prognostizierten und tatsächltch eingetre
tenen AUSWirkungen (siehe dazu Kapitel 3.5.4.1, Box 3.5-15 ElG). 

Um die stärkere Einbeziehung der biologischen Vielfalt In die UVP sowie in die SUP 
zu forCieren, wurden bei der 6. Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen ü
ber die biologische Vielfalt (Den Haag, 7.-19. April 2002) Leltllnoen beschlossen, um 
die Anforderungen des Art. 14 der Blodlversitätskonvention zu konkreltsleren und 
die praktische Umsetzung zu unterstützen. Diese Leitlinien bilden vor allem einen 
Rahmen für die Screenlng- (erste Abschätzung der UmweltauswIrkungen) und 
Scoptngphasen (Festlegung des Untersuchungs rahmens) und sollen Jedenfalls 
weiterentwickelt werden. 

Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt 

Neben dem Schutz der Blodiversität ISt deren nachhaltige Nutzung die zweite 
Hauptsäule, auf der die Zukunft der biologischen Vielfalt ruht. Nachhaltige Entwick
lung verbindet Umweltfragen mit gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung. 
Sie zielt auf die Sicherung der Naturressourcen als Lebensgrundlage für künftige 
Generationen ab, bel gleichzeitiger Erhaltung einer möglichst hohen Lebensqualität 
des Menschen und der Wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Diese Integratlve SIcht
weise von Natur, Gesellschaft und Wirtschaft ISt das Besondere am Konzept der 
nachhaltigen Entwicklung. 

Die nachhaltige Nutzung hat in vielen Bereichen eine fördernde Wirkung auf Be
standteile der Blodlversltät und hilft diese zu erhalten. Sie ist eine notwendige Er
gänzung zur Ausweisung von Schutzgebieten, da Lebensraumschutz In Form 
nachhaltiger Landnutzung (z. B. biologische Landwirtschaft, naturnaher Waldbau, 
sanfter Ökotounsmus, umwelt- und raumverträgliche Infrastruktur, umweltgerechte 
Raumplanung und nachhaltige Jagd) von großer Bedeutung ist. 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingeWiesen, dass die Etablierung und Aus
wMung einer nachhaltigen Nutzung von den entsprechenden Marktchancen ab
hangt. 

5.1 .3.5 Ökonomische Bewertung der Biodiversität 

Okonomlsche Aspekte und Rahmenbedingungen sind Tell des Einflusses des 
Menschen auf die biologische Vielfalt. Direkte Nutzung der Blodiversität oder deren 
Indirekte Belastung können zu Beelnträchltgungen der biologischen Vielfalt führen . 
Es wurde daher Vielfach der Versuch unternommen, diese Beeinträchtigungen mo
netär zu bewerten, um entsprechend dem Verursacherprinzip einen finanziellen 
Ausgleich herstellen zu können. Zu so einer Bewertung der Biodlversltät gibt es 

Box 5.1-12 T: 
Förderung der Blodlver
.Iti! 

Box 5.1-13 E: 
Bewertung der Biodiver
.Itit 
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verschiedene Ansätze. Praktische Bedeutung hat die monetäre Bewertung z. B. Im 
Vertragsnaturschutz und In Zukunft auch bel der monetaren Einschätzung eines 
Umwettschadens im Rahmen der Umsetzung der zurzeit In Ausarbeitung beflndlt
chen EU-Umwelthaflungs-Rlchtltnie. 

5.1 .4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Die Umsetzung der Ziele des Ubereinkommens über die biologische Vielfalt kann 
nicht nur durch das Setzen von EInzeimaßnahmen el1olgen, sondern Ist ein steltg 
andauernder Prozess, der letztendltch ein Umdenken in allen sektoralen Bereichen 
nach sich ziehen soll. Eine zentrale Rolle kommt dabei der nationalen Blodlversl
täts-Kommisslon als Informationsdrehscheibe zu . Bei der Konzlplerung und Akkor
dierung dieser Aktivitäten spielt die Österreich ische Strategie zur Umsetzung des 
Übereinkommens eine zentrale Rolle, die gerade deswegen und aufgrund der sich 
ändernden Anforderungen und Bedingungen regelmäßig überprüft und aktual isiert 
werden sollle . Die zukünflJgen Bemühungen, die Blodiversltäts-Strategie zu konkre
tiSieren und besser zu struktUrieren, mussen aber mit einer besseren gesellschaftlt
chen Verankerung der Strategieinhalte einhergehen. Weltel1ührende wissenschaft
liche Arbeiten zur Festsetzung von Soll-Werten und der Entwicklung von Indikato
ren werden notwendig sein , um zukünftig die Überprüfbarkeit der Strategie zu er
mögltchen. Außerdem wäre es notwendig, für Österreich die Relevanz des dritten 
Zieles der Biodiversitätskonvention zur ausgewogenen und gerechten Auf teilung 
der sich aus der Nutzung der genetischen Ressourcen ergebenden Vorteile zu 
uberprÜfen. um gegebenenfalls Ziele und Maßnahmen für die Biodiversitäts
Strategie ableiten zu können. 

Von grundlegender Bedeutung für die Beschäftigung mit Zustandsveränderungen 
der heimischen Blodiversität ist deren genaue Kenntnis. Diesbezüglich am wenigs
ten untersucht ISt die genetische Vielfalt v. a. Im Bereich der WIldformen der Tier
und Pflanzenarten. Im Gegensatz dazu ist die Erhebung der heimischen Artenviel
falt In Vielen taxonomischen Bereichen welt fortgeschritten , Wissenslücken beste
hen jedoch bel den Wirbellosen Tieren, den tierischen Einzellern und den Pilzen. 
Die heimischen Mikroorganismen Sind mit Ausnahme weniger Gruppen kaum be
legt. Großer Handlungsbedart besteht bei der elektronischen Ertassung der Samm
lungsdaten zur Artenvielfalt und der Vernetzung der entsprechenden Datenbanken, 
die Jedoch Voraussetzung für die rasche Bereitstellung dieser Daten zur Beantwor
tung relevanter Fragestellungen in der Wissenschaft, im Naturschutz, Im Bildungs
wesen und In den entsprechenden Polttlkbereichen Sind. 

Die Erhebung der LebensraumVIelfalt el10lgt In Österreich sowohl bundesweit als 
auch auf Bundesländerebene auf mehreren Inhaltlichen Ebenen mit unterschiedli
chem Detaillterungsgrad. Die selektive Blotopkartterung ISt noch nicht In allen Bun
desländern zur Gänze abgeschlossen. 

In Österreich fehlt derzeit noch ein bundesweites Blodlversltätsmonltorlng, die Aus
arbeitung eines Konzepts für ein solches MonitorIng wurde Im Jahr 2003 vom 
BMLFUW in Auftrag gegeben. Die Einrichtung dieses Frühwarnsystems ist el1or
derlich, um Zustandsänderungen der Biodiversität so früh als mögltch zu erkennen, 
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die notwendige Initiierung erforderlicher Maßnahmen aufzuzeigen, deren Planung 
auf eine fundierte Basis zu stellen und die Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit 
zu ermöglichen. Zusätzlich könnte es die Erfüllung von Berichtspflichten der Bun
desländer hinsichtlich ihrer Aufgaben im Bereich der Natura 2000-Gebiete maß
geblich unterstützen. Ein entsprechender Monitoringansatz sollte demgemäß je
denfalls auf breiter Basis erstellt werden und in Abstimmung mit den erwähnten Be
richtspflichten der Bundesländer erfolgen. 

Die Beeinträchtigung der Biodiversität ist in den meisten Fällen auf menschliche 
Aktivitäten zurückzuführen, wobei die Zerstörung und Zerschneidung von Lebens
räumen an erster Stelle steht und in Folge zur gleichzeitigen Gefährdung der darin 
lebenden Arten führt. Rote listen sind daher wichtige Instrumente bel der Initiierung 
und Effizienzüberprüfung von Naturschutzmaßnahmen. 

Der Erhalt von biologischer Vielfalt kann nur über den erfolgreichen SChutz natürli
cher und naturnaher Lebensräume und über die nachhaltige Nutzung von Kultur
landschaften erfolgen. Artenschutzmaßnahmen haben stets Bezug auf Einzelarten 
oder taxonomische Gruppen, deren Vorkommen meist bereits zumindest lokal ge
fährdet ist und dienen damit nur einem Ausschnitt der biologischen Vielfalt. Ex-sltu
Erhaltungsmaßnahmen in Lebendsammlungen und Genbanken sollten nur als letz
te Möglichkeit des Schutzes einer Art vor dem Aussterben gesehen werden, wobei 
sie für das Spektrum der vom Aussterben bedrohten Arten eine sehr wichtige Über
lebenschance darstellen. 

In der Konzeption der Maßnahmen zur Erhaltung von Bestandteilen der Biodiversi
tät Ist es jedoch nicht Immer offensichtlich, welche Maßnahmen notwendig und ziel
führend sind. Diesbezüglich gibt es eine Reihe offener Fragestellungen, zu deren 
Beantwortung eine Forcierung der Forschung im Zusammenhang mit biodiversi
tätsrelevanten Prozessen erforderlich wäre, um raum-zeitlichen Trends der biologi
schen Vielfalt gegebenenfalls adäquat begegnen zu können. Ein Beispiel dazu wä
re in Verbindung m,t der Landschaftsfragmentierung die Frage, welcher Grad der 
Isolation gerade noch tragfähig ist, bevor es zu einem regionalen Aussterben einer 
Art kommt. 

Keine akzeptable Alternative für Biodiversitätsverluste stellen finanZielle Abgeltun
gen im Sinne von Entschädigungen oder Wiedergutmachungen dar. Trotzdem ist 
dieser Aspekt von Wichtigkeit für die Bewertung von Umweltschäden, die zum Bei
spiel für die Umsetzung der derzeit in Ausarbeitung befindlichen EU
Umwelthaftungsrichtlinie eine zentrale Rolle einnimmt. Grundlage dafür ist die mo
netäre Bewertung der biologischen Vielfalt. Bei allen Methoden zur monetären Be
wertung ergeben sich derzeit jedoch noch Probleme, insbesondere methodischer 
Natur. Darüber hinaus ist es fraglich , ob diese Probleme je in einem befriedigenden 
Ausmaß ausgeräumt werden können. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse sol
cher Versuche vorsichtig und mit entsprechenden Vorbehalten zu interpretieren. 

5.1.5 EMPFEHLUNGEN 

Die österreichische Biod lversltäts-Strateg ie sollte in regelmäßigen , festgesetz
len Zeitabständen auf Betreiben der Biodiversitäts-Kommission schrittweise weiter
entwickelt werden. Zusätzlich wären umsetzungsorientierte Aktionspläne zu einzel-
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nen Themenschwerpunkten mit sehr konkreten Handlungsvorschlägen und festge
legten Zeithorizonten zu erarbeiten. 

Im Sinne eines Frühwarnsystems für relevante Zustandsänderungen der Biodiversi
tät sollte, nach Abschluss der derzeit laufenden Konzeptphase, ein bundesweit ak
kordiertes Biodiversltätsmonitoring etabliert werden. 

Die Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung hinsichtlich der Bedeutung 
und des Gefährdungsgrades der biologischen Vielfalt wäre jedenfalls zu verstärken. 
Als Zielgruppen sollten sowohl die breite Öffentlichkeit und Schüler als auch das 
Fachpublikum und alle Nutzergruppen angesprochen werden. Diese Aufgabe 
müsste auf verschiedenen Ebenen erfolgen. Im Sinne des Art . tB Abs. 3 des Über
einkommens über die biologische Vielfalt sollte der Clearing-House Mechanismus 
(Vermittlungsmechanismus) der CBD dazu verstärkt herangezogen werden (siehe 
dazu "V.v.:"V, .~l!,!!!\~,;!!~~.~.(I) . 

Die biodiversitätsrelevante Forschung hinsichtlich der Wechselwirkungen zwi
schen Landnutzung, Klimawandel und biologischer Vielfalt sollte forciert und Pro
jekte zur Erhebung der genetischen Vielfalt in vermehrtem Ausmaß in Angriff ge
nommen werden. 

Die Digitalisierung von Sammlungsdalen zur Artenvielfalt und der Aufbau eines na
tionalen Datenbankennetzwerks (in Verbindung mit internationalen laufenden Ini
tiativen, z. B. GBIF) sollten forciert werden, um diese biodiversitätsrelevanten In
formationen einem weiten Nutzerkreis (Forschung, Bildungswesen, Naturschutz 
und Verwaltung) zur Verfügung stellen zu können. Die dazu erforderlichen Aktivitä
ten müssen sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene initiiert und fortgeführt 
werden. 

Die Förderung der nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt sollte in allen 
relevanten Bereichen stattfinden. Geeignete Maßnahmen dafür wären beispiels
weise: 

• Die Entwicklung von Kriterien und Indikatoren für eine nachhaltige Landnutzung 
(wie sie bereits für die Jagd erarbeitet wurden, siehe Kapitel 3.2.3.2. Auch In der 
Landwirtschaft existieren geeignete Ansätze zur nachhaltigen Nutzung durch das 
ÖPUL, dessen derzeit laufende Evaluierung Grundlage für eine weitere Verbes
serung sein kann; siehe Kapitel 3. t .3.5) 

• Weiterführung der Ausrichtung finanzieller Förderungen auf den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt (insbesondere in der Land- und 
Forstwirtschaft) und auf umweltgerechten Tourismus 

• besondere Berücksichtigung der biologischen Vielfalt in der Raumplanung (ins
besondere der Aspekte Lebensraumzerschneidung und Bodenversiegelung) 

• vermehrte Berücksichtigung der Ergebnisse von Umweltverträglichkeitsprüfun
gen, z. B. bei der Umsetzung von Bauvorhaben 

• kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Stoffeinträge in Ökosysteme und 
Anwendung des Vorsorgeprinzips 

• verstärkte Partizipation bzw. Bürgerbeteiligung bei Ökosystemplanungen. 

Da das primäre Ziel des Naturschutzes der Erhalt der biologischen Vielfalt und de
ren nachhaltige Nutzung ist, sind die entsprechenden Empfehlungen des Kapitels 
Naturschutz (siehe Kapitel 5.2.5) , nämlich die Fertigstellung und Aktualisierung der 
Roten listen gefährdeter Lebensräume als Grundlage für die Entwicklung konkre
ter Schutzstrategien und die Erstellung und Umsetzung gebietsbezogener Mana-
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gementpläne für die Schutzgebiete Im Rahmen nationaler Schutzbestimmungen, 
auch an dieser Stelle zu unterstützen, 
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5.2 NATURSCHUTZ 

5.2.1 EINLEITUNG 

Maßnahmen zum Schutz der Natur spielen eme zunehmend wichtige Rolle In Ös
terreich. Die In den lelzten Jahrzehnten stattgefundenen tiefgreifenden Verände
rungen des Landschaftsbildes und damit verbunden die Zerstörung naturnaher Le
bensräume sind vielerorts deutlich sichtbar und verlangen nach konkreten Lösun
gen. Auch mternationale Konventionen tragen dem Umstand Rechnung, dass die 
biologische Vielfalt weltweit bedroht 1St. 

Ost erreich weist, bedingt durch den hohen Anteil an Hochgebirge sowie das Zu
sammentreffen zweier biogeographischer Regionen, der alpmen und der kontinen
talen Region, em noch w8lles Spektrum natürlicher und naturnaher Lebensräume 
auf und beherbergt eine Im europäischen Vergleich hohe ArtenvIelfalt. Doch diese 
Vielfalt Ist nahezu uberall bedroht. Aus diesem Grund wird es In Zukunft notwendig 
sein , neue Wege Im Naturschutz emzuschlagen, die eme Verbesserung der Integ
ration von NaturschutzanlIegen In andere Politikbereiche (Landwirtschaft, Forstwirt
schaft, Raumplanung etc) ermöglichen. 

5.2.2 UMWELTPOLlTIsCHE ZIELE 

Die Ziele für den Naturschutz in Österreich sind - da Naturschutz In den Kompe
tenzbereich der Bundeslander fällt - primär in den neun Landes-Naturschutz
gesetzen festgelegt. 

Gemäß den Naturschutzgesetzen besteht eine Verpflichtung für die Erhaltung und 
Entwicklung einer viel faltigen Natur und Landschaft (biologische Vielfalt) als Le
bensgrundlage fur Mensch, Tier und Pflanzen. Stellvertretend für alle Landesgeset
ze sei an dieser Stelle der ZIelparagraph des Niederösterreichischen Naturschutz
gesetzes zitiert (§ 1 NÖ Naturschutzgesetz 2000): 

.Der Naturschutz hat zum Ziel, die Natur in allen Ihren Erscheinungsformen so zu 
erhalten, zu pflegen oder wiederherzustellen, dass 

• Ihre Eigenart und ihre Entwicklungsfähigkeit 

• die ökologische Funktlonstuchllgkelt der Lebensräume, die Vielfalt , der Arten
reichtum und die Repräsentanz der heimischen und standortgerechten Tier- und 
Pflanzenwelt und 

• die NachhallIgkelt der natlJrllch ablaufenden Prozesse regionstypIsch gesichert 
und entwickelt werden. 

Dazu gehört auch das Bestreben. die der Gesundheit des Menschen und semer 
Erholung dienende Umwelt als bestm6gllche Lebensgrundlage zu erhalten, wIeder
herzustellen oder zu verbessern. Die Erhaltung und Pflege der Natur erstreckt sich 
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auf alle Ihre Erscheinungsformen. gleIchgültIg. ob sIe sIch In Ihrem ursprünglichen 
Zustand befinden oder durch den Menschen gestaltet wurden (Kulturlandschaft)". 

Die Vorgaben aus den Naturschutzgesetzen werden durch EU-Richtlinien sowie In
temaltonale Konvenltonen ergänzt , wie z. B.: 

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (Richtlinie 92143/EWG): .Diese Richtfime 
hat zum ZIel, zur SIcherung der ArtenVIelfalt durch dIe Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wifdlebenden TIere und Pflanzen ". beizutragen". Die auf
grund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen 
Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wild lebenden Tter- und 
Pflanzenarten von gemetnschaftllchem Interesse zu bewahren oder wIederherzu
stellen. 

Übereinkommen zum Schutz der Alpen (BGB!. Nr. 477/1995): .Naturschutz und 
Landschaftspflege - mIt dem ZIel, Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen 
und, soweIt erforderlich. wIederherzustellen, dass dIe FunktionsfähigkeIt der Öko
systeme, dIe Erhaltung der Tler- und Pflanzenwelt einschließlich Ihrer Lebensräu
me, dIe Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie dIe VIelfalt, Eigenart und Schönheit der Natur und Landschaft In Ihrer Ge
samtheit dauerhaft gesichert werden ·. 

Übereinkommen über die biologische Vielfalt (BGBI. Nr. 213/1995): .ziele dIe
ses Übereinkommens sind ... dIe Erhaltung der biologischen Vielfalt, dIe nachhalti
ge Nutzung Ihrer Bestandteife ... ". 

Diese rechtlichen Ziele werden Im Rahmen von Strategien durch zum Tell konkrete 
Maßnahmenvorschläge ergänzt . So liegt beispielsweise die .Österreichische Stra
tegie zur Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Vielfalt" vor. (Siehe 
auch Kapllel 5.1.2). DIese Strategie. die derzeIt auch überarbeitet wird . sIeht eIne 
Fülle von Maßnahmen zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen 
VIelfalt VOL Es werden u. a. dIe Bereiche LandwIrtschaft, ForstwIrtschaft, Jagd, Fi
scherei, Arten- und Landschaftsschutz sowie Forschung und Monitoring, aber auch 
Tounsmus, Industrie und Verkehr behandelt (BMUJF. 1998). 

EIne weItere umfassende Strategie auf Bundesebene besteht mit der .Österrelchl
schen StrategIe zur NachhaltIgen Entwicklung" (BMLFUW. 2002). DIese Inittatlve 
der BundesregIerung konkretIsIert für vIer Handlungsfelder die Zielsetzungen für 
eIne nachhaltIge EntWIcklung. Im Handlungsfeld .Lebensräume Österreich" wird 
unter dem LeItzIel .Vlelfalt von Arten und Landschaften bewahren" u. a. dIe Ent
wicklung von flächendeckend regional differenzierten Biodlversltäts-Leitbildern und 
GebIetsmanagementkonzepten gefordert . 

Eine im BereIch Nalurschutz weItere wichtige Zielsetzung auf internationaler Ebene 
wurde anlässllch des Weltgipfels in Johannesburg (World Summlt on Sustalnable 
Development) im Jahr 2002 beschlossen: dem Rückgang der Biodlversltät soll bIs 
zum Jahr 2010 Einhalt geboten werden (SIehe auch Kapitel 5.1.2). 

Zur Umsetzung dieser rechtlichen Zielsetzung ergeben sich aus fachlicher Sicht für 
die eInzelnen Landnutzungen unter anderem folgende Ziele : 

• LandwIrtschaft: 
DIe Erhaltung seltener oder gefährdeter Lebensräume, dIe von der landwIrt
schaftlichen Nutzung abhängen (NutzungSIntenSIvierung oder Aufgabe der tradi
Itonellen landwirtschafthchen Nutzung sInd Hauptursachen fur den Rückgang 
von Feuchtwiesen, Trockenrasen. Magerwiesen etc.). 
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• Forstwirtschaft: 
Die Erhaltung und die EntWicklung standortgemäßer Wälder durch die Orientie
rung der forsthchen Nutzung an der potentiell-natürlichen Waldgesellschaft (laut 
Roter Liste sind 57 .,. aller Waldbiotoptypen in Österreich gefährdet, eine Haupt
ursache liegt In der Intenstven forstltchen Nutzung; siehe Kapitel 5.4.3.1 und Ka
pitel 3.2.4.1). 

• Raumplanung: 
Die weitestmöglIche Schonung naturschutzfachlich bedeutender Lebensräume 
bet Infrastruk1urplanungen und sonstigen Planungen sowie die Herabsetzung der 
Verslegelungsrate (siehe Kapitel 3.5.3.2). 

• S,edlungsraum: 
Die Erhaltung bzw. Neuentwicklung dorftypischer Lebensriiume (Bauerngärten, 
Dorf-Wlldflächen gehören mit zu den gefährdetsten BIotoptypen Österreichs) . 

• Gewässer und Feuchtgebiete: 
Die Erhaltung von Gewässerstrecken, die dem natürltchen, gewässertyplschen 
Zustand entsprechen, von Überschwemmungswiesen, Augebteten und anderen 
Feuchtlebensräumen (siehe Kapitel 4.1.2.1). 

• Tourismus: 
Die Beschränkung des Ausmaßes der Erholungsnutzung In naturnahen, emp
findlichen Ökosystemen und auf Grundlage von abgestimmten Lenkungsmaß
nahmen. 

5.2.3 SITUATION UND TRENDS 

5.2.3.1 Allgemein 

Der Naturschutz In Osterreich hat In den letzten Jahren viele Maßnahmen gesetzt 
und hat auch einige Erfolge zu verbuchen: 

• Die Anzahl, die Fläche und die Schutzgebietskategonen haben In alten Bundes
ländern zugenommen. 

• Für viele Arten und Lebensräume wurden speztfische Schutzprogramme entwi
ckelt. 

• Die Ausweitung von Förderungsinstrumenten beispielsweise aus den Bereichen 
Landwtrtschaft, Wasserwirtschaft und Regionalentwicklung für Belange des Na
lurschutzes Ist gelungen. 

• Auch wenn die derzeitigen personellen und finanziellen Ressourcen mit dem 
Zuwachs an Aufgaben nicht mithalten können, so wurden in den letzten Jahren 
doch zusätzliche Kapazitäten, beispielsweise für die Betreuung von Schutzgebie
ten zur Verfügung gestellt. 

Dennoch konnte vielen Entwicklungen nicht ,m notwendigen Ausmaß entgegen 
gewirkt bzw. die erforderlichen Vorwärtsstrategien nicht erarbeitet werden. Das 
führt dazu, dass 

• der Rückgang von Arten und Lebensräumen nicht eingedämmt werden konnte 

• die Flächenverslegelung und damit der dauerhafte Verlust von Lebensräumen 
nicht verhindert werden konnte (pro Tag gehen Im Durchschnlt1 20 ha an Le-
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Slaal 

Österreich 

Deulschland 

Schweiz 

Ungarn 

bensräumen für Flora und Fauna In Form von Bau- und Verkehrsflächen unwI
derruflich verloren) 

• die Zerschneldung von Lebensräumen durch weitere Verkehrswegebauten vo
ranschreitet. 

5.2.3.2 Tier- und Pflanzenwelt in Österreich 

Wild lebende Tler- und Pflanzenarten sind neben den Lebensräumen die Elemente 
der biologischen Vielfalt. die Im Mittelpunkt des Interesses des Naturschutzes ste
hen bzw. die als Indikatoren für den Erhaltungszustand der B,ed,vers,tät als Ganzes 
herangezogen werden können. 

Aufgrund der topographischen und klimatischen Verhältnisse verfügt Österreich 
über eine sehr artenreiche Fauna und Flora. In Bezug auf die autochthonen Tler
und Pflanzenarten ISt Österreich im mitteleuropäischen Vergleich eines der arten
reichsten Länder. bel den Blütenpflanzen und Farnen überhaupt das artenreichste. 

Ta/) , 52-I Artenanzahl ausgewahlter Tier· und Pflanzengruppen In ÖS/errelch und 

einigen Nachbars/aa/en. 

Säugetiere Vögel Reptil ien Amphibien Farn- und 
Blülenpllanzen 

84 239 14 20 2.950 

76 237 12 20 2476 

75 201 14 18 2420 

72 203 15 17 Keine Angabe ver-
fügbar 

versch_ne OuellBn. SIehe UMWELTBUNDESAMT. 19981> 

5.2.3.3 Schutzgebiete 

Neben den Flächen, die generell geschützt Sind (.ex-Iege-Schutz"), befinden Sich 
auf rund 25 0'0 der österreich ischen Landesfläche durch naturschutzgesetzliche Re
gelungen verordnete Schutzgebiete. 
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In den 50er Jahren wurden in Österreich die ersten Naturschutzgebiete ausgewie
sen. tn den darauf folgenden Jahrzehnten hat die Entwicklung der Anzahl und Ftä
che der Naturschutzgebiete in allen Bundesländern kontinuierlich zugenommen. 

'20 

" '00 
:! 
.c 80 " Cl 
~ 

60 " "0 

:c 40 .. ... 
~ 

« 20 

0 

Enwicklung der Anzahl der Naturschutzgebiete 1980-2000 
in den Bundesländern 

Bgld Kin Nö Oö Sbg Stmk Tirol 

. '980 

0 '990 
02000 

Vbg Wien 

Abb. 5.2-1: Entwicklung der Anzahl der NaturSChutzgebiete in den Bundeslandern. 

Die Verteilung der Schutzgebiete in Österreich und ihre Flächenausdehnung zei
gen. dass bereits zu Beginn der Ausweisung von Schutzgebieten gravierende Un
terschiede in der Schutzgebietspolitik zwischen den einzelnen Bundesländern vor
lagen. Diese bestehen bis heute und spiegeln sich auch in der Ausweisung von Na
tura 2000-Gebieten für das europaweite Schutzgebietsnetz der EU wider (siehe 
Kapitel 5.2.3.4). So weist das Burgenland heute 28 Naturschutzgebiete auf, die ei
ne Fläche von 11 ,7 % der Landesfläche einnehmen, Kärnten 37 Gebiete mit einem 
Anteil von' ,4 % und Oberösterreich 84 Gebiete mit nur 0,7 % Anteil an der Lan
desfläche. Niederösterreich bildet mit einem Anteil von 0,4 % Naturschutzgebieten 
an der Landesfläche das Schlusslicht , hat aber durch die großräumige Ausweisung 
von Gebieten für das Natura 2000-Netzwerk dieses Manko wettgemacht. 

Box 5.2-1 G: Eine österreichweite Strategie zur Ausweisung von Schutzgebieten besteht nicht. 
Schutzgeblet.flächen Der Natura 2000-Prozess (siehe Kapitel 5.2.3.4) hat diesen Mangel jedoch teilwei

se aufgehoben, indem im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 
92143/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild 
lebenden Tiere und Pflanzen) Kriterien für die Schutzgebietsausweisung vorgege
ben sind. Trotzdem spiegeln siCh auch hier die unterschiedlichen SChutzgebiets
strategien der Bundesländer wider. 

Neben den nationalen SChutzgebieten bestehen auch Schutzgebiete aufgrund in
ternationaler Regelungen. Dazu zählen neben den Natura 2000-Gebieten der EU 
die Biogenetischen Reservate und Europadlplom-Gebiete (Europarat) , Biosphären
reservate und Biosphärenparks (UNESCO) sowie Ramsar Gebiete (Ramsar
Konvention). 
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SIebenter Umweltkootroltbencht - 5 2 Naturschutz 

Schutzgebiete nach Internationalen Übereinkommen 
in den Bundesländern 

• BtOgenellSche Reservale 

C Blosphärenreservale 

o Aamsar G~btete 

o EuropadIplom 
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Abb. 5.2-2; SchutzgebIete nach onternatlonalen Ubereonkommen on den Bundesländern 

5.2.3_4 Natura 2000-Prozess 

Seit dem EU-Beitritt Österreichs beschäftigt die Umsetzung der belden EU
Naturschutznchlltnlen, der Vogelschutz-Richtlinie (Richtlinie (79/409/EWG des Ra
tes zum Schutz der wild lebenden Vogelarten) und der Flora-Fauna-Habitat
Richtlinie (Richtlinie 921431EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebens
räume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen) den Naturschutz in Österreich 
IntenSIv. Ein Ziel dieser Richtlinien ISt die Schaffung des europawelten Schutzge-
biets-Netzwerkes .Natura 2000", mit dem die in den Anhängen der Richtlinien an- Box 5.2-2 E: 

geführten Lebensräume und Tler- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung NOlUro 200G-Bewertung 

geschützt werden sollen. In mehreren Studien hat das Umweltbundesamt das von 
den Naturschutzabteilungen der einzelnen Bundesländer vorgeschlagene österrei-
chische Natura 20oo-Netzwerk einer nationalen Bewertung unterzogen (UMWELT-
BUNDESAMT, 1998a). Die Bewertung des Abdeckungsgrades der Lebensraumty-
pen (Anhang I) durch die von den Bundesländern ausgewählten Natura 2000-
Gebiete hat aufgezeigt, In welchen Fällen Lücken bestehen und daher noch weitere 
Gebiete zu nominieren Sind. Die Arbeiten zeigten aber auch, dass In fachlicher Hin-
sicht großer Bedarf für eine nationale Abstimmung besteht, da die Vorgangswelse 
bel der Gebietsauswahl nicht genügend abgestimmt war. 

Die Gebletsliste für die alpine biogeographische Region wurde von der Kommission 
am 22. Dezember 2003 verabschiedet. Damit kommen EU-welt 959 neue Gebiete 
(94.460 km' ) zum Natura 2000-Netzwerk. Diese Region umfasst die vier Gebirgs
komplexe der Alpen, der Pyrenäen, des Apennlns und der Gebtrgszone Fen
noskandlnavlens. 

Österreich hat für diese Region 103 Gebiete gemeldet, die 6.250 km' umfassen. 
Insgesamt hat Österreich für das Natura 2000-Netzwerk 95 Gebiete (14,7 0 '0 der 
Landesfläche) nach der Vogelschutz-Richtlinie sowie 160 Gebiete (10,6 % der Lan
desfläche) nach der FFH-Rlchtllnle vorgeschlagen. Österreich liegt damit Im unte
ren Bereich bei der Auswahl von Gebieten nach der FFH-Richtlinie (nur Belgien: 
10,4 ~o , BRD: 9 0

'0 , Frankreich 7,5 %, UK: 10,1 %, haben - bezogen auf die Fläche 
- weniger ausgewiesen) und Im oberen Dnttel bel den Gebieten nach der Vogel
schutz-Richtlinie. 
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Internationale Konventl· 
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Box 5.2-4 T: 
Rote Liste gefährdeter 

T1ere 

346 

Als nächster Schntt ,m Rahmen des Natura 2ooo-Prozesses ist dIe Erstellung von 
Managementplänen für dIe Natura 2000-Geblete vorgesehen. Zudem Ist ein Monl
torongkonzept zu entwerfen, um den Zustand der Schutzobjekte dokumentieren zu 
können. Dazu ist es notwendIg, den in der FFH-Rlchtllnle angeführten .günstlgen 
Erhaltungszustand" der zu schützenden Lebensraumtypen und Arten zu deflnoeren. 
In ZusammenarbeIt mIt den Bundesländem erstellt das Umweltbundesamt Kntenen 
für dIe Bewertung des gunstIgen Erhaltungszustandes der In Österreich vorkom
menden Lebensraumtypen und Arten gemäß den Anhängen I und 11 der FFH
Rlchtlonoe sowIe der zu schutzenden Vogelarten gemäß Anhang I der Vogelschutz
RIchtlinIe. 

5_2_3_5 Internationale Konventionen 

Der Naturschutz ISt eIn Anliegen, dem verschIedene Intematlonale KonventIonen In 
Ihren ZIelsetzungen Rechnung tragen (sIehe Kapitel 5.2.2) . ÖsterreIch ISt Im Be
reIch Naturschutz den meIsten Uberelnkommen beIgetreten. AusständIg ist noch 
der Beitntt OsterreIchs zur Bonner KonventIon, die den Schutz wandernder, WIld le
bender Tierarten zum Inhalt hat, mIt diesem ist aber Im Jahr 2004 zu rechnen. 
Ebenfalls nIcht beIgetreten ISt Österreich der EuropäIschen Landschaftskonvention, 
der Beitntt ISt derzeit allerdings nIcht konkret In DiskussIon. 

5,2.3.6 Rote Listen 

Rote LIsten sInd wIssenschaftlIche Fachgutachten über den Gefährdungsgrad von 
Objekten der belebten Natur. S811 Anfang der 70er Jahre die ersten Roten Listen Im 
deutschen Sprachraum publizIert wurden, stellen sIe für die UmweltpolitIk ein wlch
toges Instrument dar. 

Rote Losten gefährdeter Arten sind Naturschutzinstrumente mit langer TraditIon. 
Nachdem bereits zwei BearbeItungen der Roten Loste gefährdeter TIere ÖsterreIchs 
erschIenen sInd (BMGU, 1983 und BMUJF, 1994), soll eIne Aktualoslerung der In
ternatIonalen DIskussIon der VereInheItlichung und Oblektlvlerung der Gefähr
dungskritenen Rechnung tragen. Das Umweltbundesamt entwIckelte dazu in den 
Jahren 1999 und 2000 eIn Konzept, das VergleIchbarkeit, Nachvollziehbarkeit und 
ObjektIVItät von Roten Losten verbessern sollte. In den Jahren 2001 und 2002 wur
de dIeses Konzept für dIe GefährdungseInstufung eIner ersten ReIhe von T,erarten 
umgesetzt. Experten beurteIlten dIe Aussterbenswahrschelnlichk811 von Säugetoe
ren, Vogeln, Heuschrecken, Wasserkäfern, Tagschmetterlongen, Netzflüglern und 
Schnabelfliegen anhand der neu entwickelten Gefährdungskroteroen. 

Waren 1980 beIspIelsweIse noch 55,3 00 und 1990 noch 55,7 0
0 der osterreIchI

schen Vögel als gefährdet gekennzeIchnet, so SInd es In der aktuellen Roten Loste 
bereits 57,4 ~'o. Auch bel den SäugetIeren ISt der Anteil der gefährdeten Arten leIcht 
gestIegen. DabeI ist zu berücksichtigen, dass einerseIts Erforschungsstand und 
Datenlage über die Jahre besser geworden sind, andererseIts das neue EInstu
fungskonzept Vergleiche mit älteren E,nstufungen Im strengen Sinne nicht zulässt. 
Jedenfalls lasst dIe StatistIk des Anteils gefährdeter Arten nIcht auf eIne Verbesse
rung der SItuation schloeßen. 
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Rote listen für Biotope, welche die Gefährdung von Lebensräumen aufzeigen, stel
ten im Unterschied zu Roten Listen gefährdeter Arten eine neue Entwicklung dar. 
Sie werden Jedoch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen, da Biotop
schutz eine Grundvoraussetzung für erfolgreichen Artenschutz ist. Neben der Ro
ten Liste gefährdeter Tierarten hat das Umweltbundesamt im Jahr 2002 den ersten 
Teil einer Roten Liste gefährdeter Lebensräume herausgegeben (UMWELT
BUNDESAMT, 2002a und b) . Als erstes Arbeitsergebnis wurde die Rote Liste der 
Waidbiotoptypen fertig gestellt. Diese bilanziert erstmals die Gefährdung der in Ös· 
terreich vorkommenden Waldbiotoptypen. Als eines der waldreichsten Länder Eu
ropas besitzt Österreich einen Waldanteil von 47 %, dementsprechend groß ist die 
Bedeutung des Waldzustands für das gesamte Bundesgebiet. In der Roten Liste 
sind die 93 in Österreich vorkommenden Waldbiotoptypen aufgelistet und deren 
Gefährdung regional und bundesweit bewertet. Es zeigt sieh, dass von den 93 in 
Österreich vorkommenden Waldbiotoptypen 57 % in einer Gefährdungskategorie 
aufscheinen, hingegen sind nur 24 % der Waldbiotoptypen österreichweit nicht ge
fährdet. 19 % wurden als .Forstbiotoptypen" klassifiziert und in die Kategorie .nicht 
besonders schutzwürdig" eingereiht, die keiner Gefährdungsbeurteilung unterzogen 
wurde. Generell stärker bedroht sind Waldlebensräume der intensiv genutzten Tief
lagen. Im Bereich der Alpen isl die Gefährdung etwas geringer. Besonders bedroh· 
te Biotoplypen sind u. a. die Auwälder - insgesamt stehen vier Auwaldtypen (3 
Strauchweidenauen: Weiden-Tamariskengebüsch, Lavendelweiden-Sanddornge
büsch, Mandelweiden-Korbweidengebüsch sowie Schwarzpappelauwald) aufgrund 
von Flussregulierungen und Wasserkraftwerksbau unrnittelbar vor dem Verschwin
den. Bedenklich ist auch, dass viele weit verbreitete Waldlebensräume in ihrer 
Qualität gefährdet sind, so z. B. Buchenwälder und Eichenmischwälder. In den tie
feren Lagen geht die Gefährdung von der fast flächendeckenden forstwirtschaftli· 
chen Nutzung aus. 

5.2.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Dem Naturschutz stehen seil längerem verschiedene Instrumente zur Verfügung, 
wie z. B. die Ausweisung von Schutzgebieten, die Durchführung von Pflege- und 
Entwicklungsmaßnahmen oder der generelle Schutz von ausgewählten Lebens
räumen. Diese Maßnahmen haben jedoch, wie Rote Listen gefährdeter Arten oder 
Lebensräume zeigen, den Verlust an Biodiversität bis jetzt nicht wirksam stoppen 
können. Die Integration von Naturschutzzielen in andere Politikbereiche einerseits , 
aber auch die Stärkung der Naturschutzinstrumente auf Bundes- und Bundeslän· 
derebene andererseits sind daher vorrangig anzustreben und voranzutreiben. 

Die Gefährdung von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten und Lebensräumen 
aufzuzeigen, ist ein wichtiger Teil der Umweltkontrolle. Etn umfassendes Monitoring 
existiert jedoch noch nicht. Eine wichlige, in den nächsten Jahren zu erfüllende 
Aufgabe ist daher die Etablierung eines Biodiversitätsmonitorings. Eine Reihe tnter
nationaler Verpflichtungen (FFH·Richtiin ie, Vogelschutz-Richtlinie, Wasserrahmen
Richtlinie, Biodiversitätskonvention, Alpenkonvention etc.) sehen die Überprüfung 
der Schutzinhalte mittels eines Monitorings vor. Die Konzeptentwicklung für die Ein
richtung eines bundesweiten Biodiversitäts-Monitorings. das Veränderungen der 

Bo. 5.2-5_ElG: 
Rol. Llsl. - W.ldblo
loplypen 
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verschiedenen Komponenten der biologischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Arten, 
Lebensräume, Okosysteme) aufzeigen soll, wurde In die Wege geleitet und 5011 

Ende 2005 vorhegen (siehe auch Kapitel 5.1.3.2). 

Über das Gefährdungsausmaß von Tler- und Pflanzenarten geben 5911 geraumer 
Z811 Rote listen Auskunft. Eine Neubearbeitung der Roten Listen gefährdeter Tiere 
ergab bei einigen Arten eine Veränderung der Gefährdungseinschätzung gegen
über früheren Listen; dies ISt zum Tell auf die Verwendung anderer Kriterien, zum 
Tell auf neue Daten und Befunde, zum Teil auf Änderungen der Bestandssituation 
zurückzuführen. Bel einigen TIerarten hat sich die fortschreitende FragmentalIon 
der Lebensräume in einer erhöhten Gefährdung niedergeschlagen. In der Zukunft 
sollten Rote Listen In größerem Maße als bisher Ausgangspunkte für Artenschutz
konzepte sein. Die Katalogisierung von gefährdeten Arten ist kein Selbstzweck, sie 
spielt Ihr volles Potenllal erst dann aus, wenn die Gefährdungsursachen systema
tisch anatYSlert und In der Folge auch beseitigt werden 

Im Sinne eines umfassenden Blozönosen- und ÖkosystemsChutzes wird auch eine 
Rote liste zur Gefährdungseinstufung der Lebensraum- oder BIotoptypen Oster
reichs entwickett. Als erstes Ergebnis wurde 2002 die Rote liste der WaIdbiotopty
pen fertig gestellt. 2003 folgte die Bearb8llung der übrigen terrestrischen Biotopty
pen (Grüntand, Moore, alpine Rasen, Segetal- und RUderalblotope etc.). Eine voll
ständige Rote liste der österreich Ischen BIotoptypen 5011 In den Jahren 200412005 
vorliegen. 

Der tatsächliche Erfolg zur Verbesserung der Situalion gefährdeter BIotoptypen 
Wird ,n erster Linie von konkreten Maßnahmen zur Sicherung der einzelnen Le
bensräume abhängen. In diesem Sinne kann die Behandlung der Roten Liste der 
gefährdeten Waidbiotoptypen ,m Rahmen des vom BundesministerIum für Land
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft InitIIerten Waiddialogs (siehe 
Kapltet 3.2.3.1) als ein erster Schritt '" diese Richtung gesehen werden, dem noch 
weitere folgen müssen. 

Seit dem EU-Beitritt Österreichs 1995 ISt die Errichtung des Natura 2000-
Netzwerks und die Umsetzung der EU-NaturschutznchWnien ein Schwerpunkt . Es 
ISt abzusehen, dass dieses Thema auch In den nächsten Jahren den Naturschutz 
in Osterreich fordern wird . Noch erforderliche Arbeiten sind die Erstellung von Ma
nagementptänen für die Natura 2ooo-Geblete, die Verträghchkeltsprüfungen und 
das MonitorIng des Erhaltungszustandes der zu schützenden Arten und Lebens
räume. Grundlage für diese Arb8llen ISt die Erarb8llung von Kriterien zur Definition 
des .günstigen Erhaltungszustandes· von Lebensräumen und Arten, einem Schlüs
selbegrIff Innerhalb der FFH-RlchWnle. 

5.2.5 EMPFEHLUNGEN 

Da Naturschutz eine Querschnittsmaterie ist , die in Verbindung mit vielen Landnut
zungsformen steht und von diesen abhängig ist, hegt ein vorrangiges Ziel des Na
turschutzes darin, Naturschutzanliegen In andere Pohtikbereiche zu Integrieren: 
Land- und Forstwirtschaft, Wasserbau, Raumplanung, Verkehr, Jagd und Fische-
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rel, Infrastruktur sowie Tourismus sind In hohem Maße Bereiche mit Einfluss auf 
den Naturhaushalt. 

Im Rahmen der Umsetzung Internationaler Konventionen und EU·Richtiinien sind, 
aufgrund der aufgesplItterten Kompetenzlage im Naturschutz, seit Jahren vermeid· 
bare fachliche und organisatorische Schwierigkeiten zu überwinden. Eine Verein· 
hertllchung der Landesnaturschutzgesetze und der Ausbau von Zuständigkeiten 
des Bundes Insbesondere bel der Umsetzung internationaler Agenden wären daher 
zu diskutieren. 

Eine bundesweite Koordinierung von Naturschutzangelegenheiten empfiehlt auf In· 
ternatlonaler Ebene der OECD .EnVironmental Performance Revue Austrla" 
(OECD, 2003). Dieser Bericht beinhaltet die Überprüfung und Bewertung von Maß· 
nahmen zum Umweltschutz In den Mitgliedstaaten. Österreich wird die Einrichtung 
einer nationalen Koordlnierungsstelle empfohlen, um österreichweit bedeutsame 
Naturschutzangelegenheiten effiZient abstimmen und naturschutzfachlIch effektiv 
umsetzen zu können. 

WIchtig für alle Naturschutzmaßnahmen Ist Ihre Akzeptanz. KommUnikation , Infor· 
mation und Bewusstseinsbildung - Insbesondere Im Kinder· und Jugendbereich -
Sind weiter auszubauen. 

Zur Verbesserung der budgetären Situation Im Naturschutz sollte die Ausschöpfung 
der EU·Flnanzlerungen optimiert werden. Neben spezifischen Geldern für den Na· 
turschutz (LlFE·Programm) sollten verstärkt Mittel aus Struktur· , Bildungs· oder 
Forschungsfonds angesprochen und für Naturschutzzwecke eingesetzt werden. 

Eine Wichtige BaSIS für alle Maßnahmen Sind fundierte Daten. Der Zugang zu Na· 
turschutzdaten und der Austausch von Daten zwischen den Akteuren sollte ertelch· 
tert werden. 

In ein bundesw8lles Blodiversitäts·Monitoring sollte das MonitorIng von Natura 
2000·Gebieten eingebunden sein. Es ISt anzustreben, dass die Im Rahmen der Oe· 
flnltlon des .GÜnstlgen Erhaltungszustandes" entwickelten Indikatoren In diesem 
MOnItOrIng BerückSichtigung finden. Die Erarbeltung des zugrunde hegenden Kon· 
zepts sollte in enger Abstimmung mit der Europäischen KommiSSion und dessen 
thematischem Zentrum für Naturschutz ("topic center") sowie den übrigen EU· 
Mitgliedstaaten erfolgen. 

Neben den künftigen Natura 2000·Schutzgebleten, die dem EU·Recht unterliegen, 
besteht In Osterreich eine Reihe von Schutzgebieten Im Rahmen nationaler 
Schutzbestimmungen. Auf diese sollte im Zuge des Aufbaus des Natura 2000· 
Netzwerkes keinesfalls .vergessen" werden. Ein guter Erhaltungszustand, wie fur 
die Natura 2000·Geblete vorgeschrieben, soll auch für diese nationalen Schutzge· 
biete erreicht werden. Die Umsetzung sollte durch die Festlegung von Schutzzielen 
für die einzelnen Gebiete und die Erstellung von gebietsbezogenen Management· 
plänen erfolgen. 

Die Entwicklung von regional differenzierten Blodiversitätsleitbildern, wie in der 
Nachhaltigkeltsstrategie der Bundesregierung gefordert, soll ernsthaft begonnen 
werden. Aufbauend darauf sollte eine Prioritätensetzung für die zum Schutz der 
biologischen Vielfalt erforderlichen Maßnahmen erfolgen. 
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5.3 NATIONALPARKS IN ÖSTERREICH 

5.3.1 EINLEITUNG 

D,e Gesamtfläche der öslerrelch,schen Nationalparks belrägt 2.340 km', das sInd 
ca. 3 % der Staatslläche (Stand August 2003), 64 GemeInden haben einen Flä
chenanteil an diesen Schutzgebieten. 

Ein besonderes Anliegen Österreichs ISt es, die Nationalparks nach den entspre
chenden Kntenen der Internalional Union for Conservalion of Nature and Natural 
Resources (IUCN .The World Conservation Union") auszurichten. Diese internatio
nale Anerkennung wurde bereits den Nationalparks NeusIedler See-Seewlnkel, 
Donau-Auen, Oberösterreichische Kalkalpen , Thayatal und dem Kärntner Anteil 
des Nationalparks Hohe Tauern zuteil. 

In Nationalparks hat Naturschutz absoluten Vorrang. Sie erhalten die letzten Reste 
ursprünglicher Natur und sIchern Jene Ökosysteme, in denen die natürliche Dyna
mik noch vorherrscht oder sIch wieder einstellen kann. Durch dieses ' Dynamlk
Konzept" unterscheiden sich die Nationalparks von anderen Schutzgebieten (wie 
z. B. Naturparks, Landschaftsschutzgebiete), die vielfach Lebensräume enthalten, 
dIe durch den Menschen nachhaltig verändert wurden. 

Box 5.3-' _ElG: 
Nationalparks In Öster
reich 

Die österreichischen Bundesländer sind gemäß Kompetenzverteilung der Bundes- Box 5.3-2 E: 

verfassung für die Einnchtung und den Betneb von Nationalparks zustandlg. BIs auf Gesetzliche Grundlagen 
Vorarlberg hat Jedes Land ein eigenes Nattonalparkgesetz erJassen. Darüber hIn-
aus bilden Staatsverträge (. Vereinbarungen gemäß Art. ISa der Bundesverfas-
sung") den rechtlichen Rahmen für dIe finanzielle Unterstützung der Länder durch 
den Bund bei Errichtung und Betrieb der Nationalparks. Nalionalparks sind aber 
auch sogenannte , hot spots", also Gebiete, die wegen Ihrer besonderen ArtenvIel-
falt von Interesse sind. AJs solche bilden diese auch Im Rahmen des Schutzge-
bietsnetzwerkes Natura 2000 wesentliche Trittsteinbiotope für verschiedenste Tler-
und Pflanzenarten. 

5.3.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Im Unterschied zur Kategorie V der IUCN - ,geschützte Landschaft", welche eine Box 5.3-3 E: 

durch den Menschen geprägte Kulturlandschaft definiert, muss ein Nationalpark IUCN-Kategorlen 

(Kategorie 11 ) über eine Mindestausstattung an unbeeinflusster Naturlandschaft 
verfügen. Um sicherzustellen, dass weltweit unter dem Begnff .Nattonalpark" die 
gleIchen SchutzzIele verfolgt werden, wurden durch die IUCN 1994 die Manage-
mentkategonen für Schutzgebiete neu formuliert und beschlossen. Als .Natlonal-
park" wird demnach ein 

• natürliches Landgebiet oder marines Gebiet bezeichnet, das ausgewIesen wurde, 
um dIe ökotoglsche Unversehrthelt eines oder mehrerer Okosysteme Im Interesse 

351 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 353 von 476

www.parlament.gv.at



352 

Siebente< Umweltkontrollbencht - 53 NatlOOaiparl<s ,n Oste,,""'" 

der heutigen und kommenden Generationen zu schutzen, um Nutzungen oder ln
anspruchnahmen, die den Zielen der Ausweisung abträgltch smd auszuschließen, 
und um eme BasIs für geistig-seelische Erfahrung sowie Forschungs-, Bildungs
und Erhotungsangebote für Besucher zu schaffen. Sie alle müssen umwelt- und 
kulturverträglich sein. " 

So wie für alle anderen Schutzgebiete gelten auch für die Nationalparks als Haupt
ziel der Schutz wertvoller Ökosysteme und die Erhaltung der Artenvielfalt (siehe 
Kapitel 5.1) Die Natur soll sich soweit wie möglich unbeeinflusst durch den Men
schen entwickeln können. Eigene Managementpläne sollen darüber hinaus eine 
Rückkehr von der Kultur- zur Naturlandschaft sicherstellen. Über den reinen 
Schutzgedanken hinaus haben Nationalparks aber auch einen Auftrag zur Bil
dung und zur Information. Dieser BIldungsauftrag unterscheidet Nationalparks 
ganz wesentloch von allen anderen NaturSChutzprOJekten. Hoer soll der Besucher 
lernen. den Wert der Natur und die Notwendigkeit eines schonenden Umgangs mit 
unserer natürlichen Umwelt zu erfahren und zu begreifen. 

Weitere Ziele wie Landschaftspflegeprogramme, übergreifende ForschungsproJek
te etc. finden sich mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung In den Management
plänen der einzelnen Parks. In Managementplänen werden die im jeweiligen NatIo
nalparkgesetz angefuhrten SchutzzIele und Aufgaben konkretisiert und daher vor
wiegende Maßnahmen im naturräumlIchen Bereich sowie Verbote und Gebote hin
sichtlich der Nutzung geregelt. 

Sind In vielen Ländern die Nationalparks auf Grundllächen Im Staatsbesitz elnge
flchtet. hat die Entwicklung In Österreich ein anderes Bild ergeben. In den Anfän
gen wurde versucht hoheitlich Natoonalparks auf provaten Grundflächen zu .verord
nen". Dagegen formierte sich zum Tell ein ebenso erbitterter Widerstand von 
Grundeigentümern, wie gegen energietechnosche Erschließung durch Großkraft
werke. Manche schlossen sich in eigenen Schutzverbänden gegen den National
park zusammen. ZWischenzeitlich haben Grundeigentümer und Parkverwaltungen 
gelernt miteinander zu leben und es sind gerade diese Schutzverbände sehr starke 
Partner bei der Verfechtung der Nationalparkidee geworden. Im Laufe der Entwick
lung der letzten 10 Jahre haben die Gesetzgeber erkannt, dass ein hoheitlich ver
ordneter Naturschutz nicht mehr zeitgemäß ISt und eon Konsens mit den .betroffe
nen" Grundeigentümern gefunden werden muss. Man wählte den Weg des 
Vetragsnaturschutzes und machte damit die Betroffenen zu Beteiligten. Vertrags
naturschutz bedeutet , dass von den Naturschutzbehörden die entsprechenden 
Schutzgebietsflächen im Rahmen von privatrechtlichen Pachtverträgen von den 
Grundeigeneigentümern gepachtet wurden. Dass die Verwaltung mittlerweile kaum 
mehr durch hoheitliche Verwaltungen sondern überwiegend durch provatwirtschaft
IIch organisierte Gesellschaften durchgeführt wird entspricht ebenso dem Trend 
der Zelt - weg von der Behörde hin zu privaten Betreibern. 
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5.3.3 SITUATION UND TRENDS 

Verwaltet werden die Nationalparks entweder durch die Naturschulzabteilungen der Box 5.3-4_T: 

Länder (z. B. Salzburg, Tirol, Kärnten) oder eigene Nationalparkgesellschaften. FlAchen und Zonlerung 
Eingerichtet sind die Nationalparks per Landesgesetz, die Zonierung (Festlegung 
der unterschiedlichen Zonen innerhalb des Nationalparks) basiert jeweils auf Ver· 
ordnungen des Landes bzw. der beteiligten Länder. 

Für die Zusammenarbeit und die Finanzierung durch den Bund gibt es eigene 
Staatsverträge gem. Art. 15a B-VG. Rund 21 Mio. € betragen die jährlichen Auf
wendungen von Bund und Ländern, wobei von diesem Betrag etwa '4 für Entschä
digungen der Grundeigentümer vorgesehen ist (Vertragsnaturschutz). 

5.3.3.1 Neusiedler See-Seewinkel 

Im Jahre 1993 betrug die Fläche des Nationalparks ca . 76 km 2 , im Jahre 2003 be
reits ca. 100 km 2, Die beweidete Fläche wurde von 5,5 km 2 auf 10,5 km 2 erweitert. 
Aber nicht nur diese trockenen Zahlen zeigen den enormen Erfolg, den der Natio
nalpark im strukturarmen Gebiet des Seewinkels für sich in Anspruch nehmen darf . 
Die Rückkehr der großen Viehherden in den Lebensraum "Hutweide" (Weideflä
chen, auf denen die Herden "gehütet" wurden) ist keineswegs selbstverständlich. 
Es hat sehr großer Anstrengungen der Parkverwaltung bedurft, um auch entspre
chende Rahmenbedingungen samt dem Ankauf entsprechender Tiere zu ermögli
chen. So bevölkern nicht nur die ungarischen Graurinder und Wasserbüffel sowie 
Mangalizzaschweine und Zakkelschafe wieder ihren angestammten Lebensraum , 
sondern auch das Prewalskipferd wird im Rahmen eines internationalen Pro
gramms auf die Auswilderung in der Mongolei vorbereitet. Neben dem Erhalt alter 
Haustierrassen Wird auch eine exotisch anmutende Herde von weißen Eseln wie
der gezüchtet. Herrschte zu Beginn der Einrichtung des Nationalparks eine große 
Skepsis unter der Bevölkerung wegen dieses Naturschutzprojekts, so ist diese Hal
tung nunmehr in das Gegenteil umgeschlagen. Mit großer Vehemenz verteidigt die 
örtliche Bevölkerung .ihren" Nationalpark und hat neben dem Schutzzweck auch 
die Chance erkannt , die der Natur schonende Tourismus für die Gastronomie und 
Beherbergung, wie auch die Landwirtschaft und den Weinbau bietet , 

5.3,3.2 Hohe Tauern 

Ein bedeutender Schritt im Nationalpark Hohe Tauern im Berichtszeitraum des vor
liegenden UmweltkontrOllberichts war die Einreihung des Kärntner Anteils am Nati
onalpark in die Kategorie 11 der IUCN (siehe Box 5.3.-2_E) mit 23. Juli 2001 . Da in 
der Naturzone eines Nationalparks jegliche Nutzung einzustellen ist, gilt dies nicht 
nur für Land- und Forstwirtschaft, sondern genauso für Jagd und Fischerei . Gerade 
die Jagd war immer ein Punkt für besonders emotionsgeladene Diskussionen. Be
sonders hervorzuheben sind die Anstrengungen, die zur Lösung der "Jagdfrage" im 
Nationalpark unternommen wurden. Hier wurde in Kärnten, ebenso wie im Tiroler 
Teil des Nationalparks ein neuer Weg beschritten. Es wurde unter Einbeziehung 
der örtlichen Jägerschaften die Einrichtung eines Wildmonitorings als Basis für 
Entscheidungen geschaffen. 

Box S.3-5_T: 
Finanzielle Beteiligung 
des Bundes 
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Wesentlich für die Einstufung als Nationalpark ist die Umstellung der traditionellen 
Jagdform auf ein Wildmanagement, basierend auf einem wissenschaftl ichen Moni
toring. Gerade hier ist der Konsens mit der örtlichen Jägerschaft eine der Grund
voraussetzungen für die örtliche Akzeptanz. Zum Wildtiermonitoring sind noch die 
Schwerpunkte bei Braunbär (der allerdings im Rahmen eines anderen Forschungs
projektes betreut wird) und Steinadler sowie die Fortführung des Bartgeierprojektes 
anzufügen. Aber auch das Kulturlandschaftsprogramm , der Einsatz von Volontären 
für den Natur schonenden Tourismus und die Pflege von Wanderwegen seien 
ebenso genannt wie das Schwerpunktthema . Internationales Jahr der Berge 2002" 
bzw .• Internationales Jahr des Wassers 2003". Hier wurde versucht, eine breite Öf
fentlichkeit auf die Empfindlichkeit der Bergökosysteme aufmerksam zu machen. 
Mittlerweile beträgt die Gesamlfläche des Nationalparks 1.817 km2 . 

5.3,3.3 Kalkalpen 

Dieses Waldschutzgebiet liegt in den nördlichen Kalkalpen mit den beiden Gebirgs
zügen des Reichraminger HIntergebirges und des Sengsengeblrges. Neben der 
Besonderheit der Orchideen-Buchen wälder der tieferen Lagen ist Wasser das zent
rale Element. 800 Quellen speisen das längste unversehrte Bachsystem der Ostal· 
pen. Diese sind unter anderem der Lebensraum einer besonderen Bachforellenart 
(Sa/mo trulta trulta) , die ursprünglich aus der Donau stammt. Die Nationalparkver
waltung achtet (wie auch alle anderen Nationalparkverwaltungen) neben der Infor· 
mation der Besucher auf die Einbindung der örtlichen Bevölkerung in die Aktivitäten 
der Parkverwaltung. Mehrere Bildungseinrichtungen wurden in traditionellen alten 
Gebäuden eingerichtet und somit historische Bausubstanz vor dem Verfall gerettet. 
Überhaupt stellen Zeugnisse der historischen Entwicklung und der industriellen Er
schließung des Gebietes einen besonderen Schwerpunkt dar. Angeführt sei neben 
dem Erhalt der alten Klausen und Triftanlagen zum Abtransport des Holzes auch 
der Themenweg rund um die alte Waldbahn. Diese existiert zwar nicht mehr, aller
dings gibt es noch eine ganze Reihe von Ausstellungsstücken und vor allem die 
Trasse, die sich für Wanderer wie Radfahrer hervorragend eignet. Die Weiterent
wicklung des Schutzgebietes macht große Fortschritte. So konnte die Gesamtflä· 
che des Nationalparks in den fünf Jahren seines Bestehens von 16.509 auf 
20.837 ha im Jahr 2003 ausgeweitet werden. Der überwiegende Flächenanteil be
findet sich im Eigentum der Österreichischen Bundesforste bzw. der Erzdiözese 
Salzburg, aber auch einige Flächen von örtlichen Landwirten bilden den Park. Acht 
Gemeinden haben damit einen Anteil an der Fläche des Nationalparks, weitere 
neun Gemeinden wurden zur .Nationalparkregionsgemeinde" ernannt. 

5.3.3.4 Donau-Auen 

Im Jahre 1997 wurde der Nationalpark Donau·Auen gegründet - nach langen, sehr 
emotional geführten Kampagnen in der Öffentlichkeit rund um den geplanten Bau 
des Großkraftwerkes bei Hainburg. Er beginnt in Wien und erstreckt sich mit einer 
Fläche von 9.300 ha auf einer Länge von 38 km bis nach Pressburg in der Slowa· 
kei. Der überwiegende Flächenanteil befindet sich im Eigentum der Stadt Wien 
bzw. der Österreichischen Bundesforste. Private Grundeigentümer sind nur in ge
ringem Umfang mit Flächen beteiligt. Problematisch ist die geringe Breite des Ge
bietes entlang der Donau, die maximal 4 km beträgt und die für eine Rotwildpopula-
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tion sehr wenig DeckungsmöglichkeIt bietet. Hochwässer prägen den Lebens
rhythmus der Auenlandschall , Pegelschwankungen von bis ZU 7 m sind keine Sel
tenheIt. Die Überflutungen reichem nicht nur das Grundwasser an. das Wasser 
räumt auch Seitenarme frei und bildet an anderen Stellen neue Inseln. Aber nicht 
nur Feuchtwiesen und nasse Standorte prägen die Landschaft, besonders ein
drucksvoll sind auch die Heißländen mit ihrer geringen Humusschicht auf Schotter. 
die eine Vegetation wie in der afrikanischen Savanne ausbilden. 

Ein wesentlicher Schwerpunkt im Berichtzeitraum war der Beginn der Umsetzung 
des .Flussbaulichen Gesamtkonzeptes" , das gemeinsam von Bund und Land Nie
derösterreich finanziert wird. Hier geht es um die Anbindung von Altarmen an das 
Flussregime mit seiner Dynamik in AbhängigkeIt von der Flussmorphologie. 

5.3.3.5 Thayatal 

Mit In-Kraft-Treten der Verordnung über die Zonierung am 1.1.2000 (LGBI. 5505-
011996) gibt es den NatIonalpark Thayatal. 

Der Nationalpark bei Hardegg in Niederösterreich tiegt mit einer Fläc~e von 
1.330 ha an einer ausgeprägten Klimagrenze zwischen Wald- und Weinviertel und 
erstreckt sich entlang der tief eingeschnittenen Thaya. Die steilen Uferhänge waren 
forstwirtschaftlich seit jeher kaum nutzbar, was zur Erhaltung sehr naturnaher Wäl
der beigetragen hat. Die beeindruckenden Felsformationen sind nicht nur geolo
gisch besonders interessant, sondern bieten auch Lebensraum für sehr viele Fel
senbrüter. Erst zusammen mit dem weitaus größeren tschechischen Teil ergibt sIch 
eine Größe des Geb,etes, die auch nationalparkkonform ISt. weswegen es auch ei
ne starke KooperatIon mit der tschechischen Parkverwaliung gIbt. Im Juli 2003 
wurde dem Park das Europadiplom verliehen, sowie das sehr groß dimensionierte 
Nationalparkzentrum zwischen Merkersdorf und Hardegg inmitten einer idyllischen 
Landschaft eröffnet. Ob die erwarteten Besucherfrequenzen fernab von touristi
schen Zentren auch Realität werden können, wird sich zeigen. 

5_3_3.6 Gesäuse 

Der jüngste der österreichischen Nationalparks wurde mit der Unterzeichnung des 
Staatsvertrages zwischen Land und Bund am 26.10.2002 gegründet. Er befindet 
sich auf einer Fläche von 125.000 ha an der unberührten Schluchtstrecke der Enns 
mit den schroffen, scheinbar senkrecht aufsteigenden Felswänden aus Kalk- und 
DolomItgesteinen. Durch Verwitterung der GesteIne entstanden in diesem Gebiet 
ca. 150 Naturhöhlen und zahlreiche Schutthalden, die einen Lebensraum für eine 
ganze Reihe alpiner Pflanzengesellschaften und eine enorme Vielfalt an Vogelarten 
darstellen. Einzigartige Waldbiotoptypen kommen ebenso vor wie rund 40 ha Moo
re. Auwälder und Feuchtgebiete. Mit der Gründung und Einrichtung des Parks wur
de einerseits eIne sehr lange und sehr emotionell geführte Diskussion rund um das 
Schutzgebiet samt möglichen Nutzungsformen beendet, andererseits eine Gesell
schaft mit der Verwaltung betraut. Neben der Durchführung von Schutzaufgaben 
stehen vor allem Besucherbetreuung und Bildungsprogramm im Mittelpunkt der 
Aufgaben. 
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5.3.3.7 Nockberge 

Bereits 1987 wurde dieses Schutzgebiet auf 184 km' mit 77 km' Kernzone verwirk· 
licht. Entstanden sind die Nockberge zurzeit der Konllnentalverschlebung zwischen 
Europa und Afrika In der Kreidezeit aus festem Urgestein. abgerundet mit Kalk und 
Dolomit. Geprägt durch die Jahrhundertelange mühsame Nutzung durch Bergbau· 
ern hat sich die sanfte Weidelandschaft erhalten. Es Ist daher die Erhaltung der 
bäuerlichen Kulturlandschaft ein Schwerpunkt der Parkverwaltung. 139 Bewlrt· 
schaftungsverträge konnten bereits abgeschlossen werden und 86 bergbäuerlIche 
Betriebe In 7 KulturlandschaftsvereInen als Vertragspanner des Nationalparks or· 
ganlslert werden. Allerdings muss auch auf ein eher semanllsches Problem hinge· 
wiesen werden So hat das Land Kärnten als zuständige Naturschutzbehörde be· 
relts seinerzeit das Gebiet mit dem Pradlkat "Naltonalpark" versehen, und dies be· 
relts viel früher, als die allgemeine Diskussion über diese Form des Naturschutzes 
In Österreich begonnen hat . Jahre später und nach Errichtung von Nationalparks In 
Osterreich, die allesamt auch der Kategorie 11 der IUCN entsprechen, bleibt festzu' 
halten, dass die Nockberge per Landesgesetz noch Immer als "Nationalpark" be
zeIChnet werden. Die entsprechende Kategorie für diese Form des Schutzgebietes 
reiht die IUCN aber eher in die Kategorie IV (Blotop·/Artenschutzgeblet mit Mana· 
gement) bzw. Kategorie V (Geschützte Landschaft). Der gravierende Unterschied 
liegt Im Fehlen einer entsprechend großen "Naturzone" die erst einen Nationalpark 
ausmacht - eine Zone, In der keinerlei Eingriffe durch den Menschen erfolgen. 

5.3.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Ausweitung der Flächen 

Die Erweiterungen der Natlonalparkfl chen In den letzten Jahren, aber auch Im Be· 
rlchtszeltraum zeigen die enorm große Akzeptanz Innerhalb der Jeweiligen örtlichen 
Bevölkerung. Diese kann sich mittlerweile unter den fruher eher abstrakten Schutz· 
prOjekten durchaus etwas vorstellen und versteht die Bemühungen der Parkverwal· 
tung bel der Umsetzung der Managementmaßnahmen. Darüber hinaus scheint es, 
dass große Flächenerweiterungen wohl nicht mehr möglich sein werden, sondern 
sich die Flächen der einzelnen Parks nur mehr abrunden werden. 

Zusammenarbeit der Parkverwaltungen 

War die Vergangenheit von geringer Zusammenarbeit ZWischen den Verwaltungen 
bzw. deren MItarbeiterInnen und Mitarbeitern gekennzeichnet, so hat sich dieses 
Bild grundlegend geandert. Jährlich finden nicht nur regelmäßig Koordlnlerungsge· 
spräche der Nationalparkverwaltungen stall, auch gemeinsame Werbemaßnahmen 
Sind nunmehr selbstverständlich. Die Schaffung einer einheitlichen Dachmarke 
("Nationalparks Austrla") für Bewerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Merchandising 
hat sich sehr bewährt. Eine vereinheitlichte AusblJdung und Jährliche Treffen der 
Mitarbeitennnen und Mitarbeiter und der Besucherbetreuer und ·betreuennnen ha· 
ben wesentlich zur Verbesserung der Zusammenarbeit beigetragen. 
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Managementpläne 

Ein Instrumentanum unterscheidet die Nationalparks sehr wesentlich von anderen 
Schutzgebieten. Das sind die Managementpläne. also jene Pläne. wie In den ein
zelnen Zonen in den Parks entsprechend der jeweiligen naturräumhchen Ausstat· 
tung umgegangen werden soll und welche Pflegemaßnahmen vorzusehen Sind. 
Die Naturschutzziele. die sich letztlich In den Nationalparkgesetzen wiederfinden. 
sollen pnmär durch Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung von Lebensräumen 
erreicht werden. Ziel sind Jedenfalls dynamische. möglichst vom Menschen unbe· 
einflusste Prozesse. Damit soll die langfristige Erhaltung repräsentativer und ge
fährdeter Arten und Lebensgemeinschaften sichergestellt werden. Die Ziele eines 
Managementplanes ergeben sich daher zwangsläufig aus der naturräumhchen 
Ausstattung des Schutzgebietes. 

5.3.5 EMPFEHLUNGEN 

Monitoring und Forschung sollten In allen Nationalparks nach ähnhchen Zielset
zungen und mit ähnhcher Schwerpunktsetzung ausgenchtet werden. Dazu könnte 
die Elnnchtung eines ForschungsbeIrates beim BMLFUW ähnhch lenem dienen. 
der bel der österreich ischen Akademie der Wissenschaften Im Rahmen des 
UNESCO .Man and Blosphere"·ProJektes elngenchtet wurde. 

Die Erstellung eines gesamtösterreichischen Forschungskonzeptes für die Natlo, 
nalparks ware eine sehr wichtige Grundlage für weitere Entscheidungen für das 
Momtoring In den Parkgebieten. Dieses Monitoring könnte auch anderen Bereichen 
wie etwa dem Alpenbeobachtungs' und Informationssystem (ABIS) eine Reihe von 
Zusatzinformationen liefern. 

Bel der Ausbildung der Besucherbetreuer und -betreuerinnen und des Perso· 
nals wäre die Einführung von Quahtätsstandards nicht nur wünschenswert . sondern 
würde auch Im Selbstverständnis der Mitarbeiter und MItarbeiterinnen Ihren Nieder· 
schlag finden. Sehr sinnvoll wäre hier ein BasIskurs für die (neuen) Mitarbeiter und 
Mitarbeitennnen gemeinsam mit einer SpezIalausbildung in Abstimmung auf die 
Notwendigkeiten des leweilIgen Schutzgebietes. 

Die Lösung der nationalparkkonformen Jagdbewirtschaftung In Tlrol und Salz
burg Wird einen entscheidenden Schntt auf dem Weg zur Anerkennung In der Ka· 
tegorie 11 darstellen. Weitere Anstrengungen In diese Richtung sind daher beson· 
ders wünschenswert und zu empfehlen. Damit fiele dann auch der gesamte Nallo
nalpark Hohe Tauern mit seinen drei Teilbereichen in die Kategone 11 und ware 
damit der größte Park Im Bereich der Alpen. 
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5.4 WALD 

5.4.1 EINLEITUNG 

Die flächenmäßIg dominierende Landschaftsform In Österreich Ist der Watd Box 5.4-1 G: 

(46,8 ·0). Neben seiner wirtschaftlichen Bedeutung für die HolzprodukllOn entfaltet WaldausstaUung 

der Wald eine Vielfalt an Wirkungen, die mittel· und unmittelbar der gesamten ös· 
terrelchlschen Bevölkerung zugute kommen. Gerade Im Geblrgstand Osterreich Ist 
der Wald oft ein wichtiger Schutz vor Hochwässern, Vermurungen und Lawinen 
und verhindert BodenerosIon (zum Thema Schutzwald siehe Kapitel 5.6.3.1). Der 
Wald trägt außerdem wesentlich zum Reichtum an qualitativ hochwertigem Wasser 
In Österreich bei; ebenso ISt der Wald als oft prägendes Landschaftselement für 
den Tourismus wichtig. Die umweitpolitlsche Bedeutung des Waldes liegt auch da-
rin, dass der größte Anteil am GesamtkohlenstoHvorrat Österreichs Im Wald und im 
Waldboden gespeichert 1St. Darüber hinaus beherbergt der österreichische Wald 
einen bedeutenden Anteil der gesamten Blodlversitäts·Ressourcen Osterreichs. 
Wald Ist daher von wesentlicher Bedeutung für die nachhailige Entwicklung Öster-
reichs . Die vielfältige Nutzung und Beeinflussung des Waldes durch den Menschen 
ertordert deshalb umfangreiche umweitpolitlsche ZIelsetzungen (siehe auch KapI-
tel 3.2.2) . 

5.4.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die gesellschafts- und umweltpolItische Bedeutung des Waldes hat In globalen, eu
ropäischen und nationalen AktiVitäten Ihren Niederschlag gefunden. Diese AktiVitä
ten haben Insbesondere die nachhaltige Nutzung der Wälder zum Ziel. Sie schlie
ßen damit sowohl das Streben nach einer langfristigen ökonomischen Nutzbarkeit 
als auch Zielsetzungen zum Schutz der Wälder ein . Beispiele dafür sind: die Wald
flächenerhaitung, der Schutz der biologischen Vielfalt, der Schutz vor negativen 
Einflüssen auf Waldökosysteme durch eine mögliche Klimaänderung, Luftschad
stoffeintrage und landeskultureIl untragbare Wildschäden. Angesichts der Fülte an 
Einflussfaktoren. die auf Wälder wirken bzw. mit denen Wälder und Ihre Nutzung In 
Wechselwirkung stehen. Ist eine Umsetzung von Maßnahmen oft nur Intersektoral 
und interdisziplinär möglich (siehe Kapitel 3.2) . Ähnliches gilt für waldrelevante For
schung und MonitorIng. die angesichts der Langlebigkeit von Waldökosystemen 
langfrlsllg angelegt sein müssen. 

Box 5.4-2 E: 
Auswahl globaler Initla· 
tiven 

Box 5.4-3 E: 
Auswahl europäischer 
Initiativen 

Box5.~ E: 
Auswahl 6sterr. Rege
lungen 
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Box 5.4-5 E: 
Waldbloloplypen 

Box 5.4-6 T: 
Baumlrtenvertellung Im 

WIrtschaltswaid -
Hochwald 
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5.4.3 SITUATION UND TRENDS 

Die Ergebnisse der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) 2000102 waren zum Z9II
punkt der Verfassung des Umweltkontrollberichts (DatendeadlIne 31 .12.2003) noch 
nicht verfügbar. Die verwendeten Daten der ÖWI zum Ist-Zustand des österreIchI
schen Waldes stammen aus der Erhebungspenode 1992/96. Bei der Darstellung 
von Trends Wird auch auf Ergebnisse früherer Inventurzyklen zurückgegriffen. 

5.4.3.1 Wald - vielfältiger Lebensraum 

Wald Ist Im Vergleich zu anderen großflächigen Landschaftsteilen (landwirtschaftli
che Flächen, S,edlungs- und Verkehrsflächen usw.) ein naturnaher Lebensraum 
und weist eme hohe biologische Vielfalt auf (BMVEL, 2003) (siehe Kapitel 5.1.1). 
Neben der naturräumlIch bedingten hohen Vielfalt an Waldtypen und -formen in 
Österreich smd die öslerrelchischen Wälder auch durch eine hohe Vielfalt an Nut
zungsformen und -Iraditlonen und eine diversifizierte Eigentumsstruktur geprägt. 
Gleichzeitig ändert sich durch die menschliche Bewirtschaftung auch die Nalurnähe 
der österreichischen Wälder in Abhängigkeit von der Intensität des menschlichen 
Einflusses (siehe Kapitel 3.2.3.1, Box 3.2-9 E, Box 3.2-10_ T und Kapitel 3.2.4.1). 

Informationen zu den einzelnen Ebenen der biologischen Vielfalt in österreichi
schen Waldökosystemen divergieren stark. Großflächige Unlersuchungen zur ge
netischen Vielfalt In heimischen Wäldern werden vor allem lediglich an Baumarten 
durchgeführt . Die genaue Zahl der Arten, die in Österreich von Waldökosyslemen 
abhängig Sind, ISt nicht bekannt. Die Artendichte kann aufgrund von naturräumli
chen Gegebenheiten teilweise gering sein, trotzdem beherbergen Wälder einen er
heblichen Tell der heimischen Artenvielfalt. Aufgrund der naturräumlichen Vlelfah In 
Osterreich kann eine Vielzahl verschiedener Waldgesellschaften unterschieden 
werden. Das Spektrum reicht von sommerwarmen Elchen-Halnbuchen-Wäldern 
der kollin-planaren Höhenstufe im Osten bis zu hochsubalpinen Lärchen-Zirben
Wäldern In den Innen- und ZWIschenalpen. Diese naturräumlIche Vielfalt Wird durch 
die 93 ausgewiesenen Waldbiotoptypen bestätigt (UMWELTBUNDESAMT, 2oo2a). 
In die Rote liste der gefährdeten Waldbiotoptypen mussten 53 Typen als gefährdet 
aufgenommen werden, von denen aber noch keiner völlig verschwunden ist (siehe 
Kapitel 5.2.3.6) . 

Im Rahmen des Naturwaldreservateprogramms des BMLFUW Wird aktiV versucht 
auf freiwilliger Basis Waldbiotoplypen zu bewahren. Derzeit sind in Osterreich 180 
Naturwaldreservate mit einer Gesamtfläche von 8.273 ha elngenchtet. 

HinSichtlich der Darstellung einer aktuellen Entwicklung der Baumartenverteilung 
im öslerreichischen Ertragswald37 ist zum Zeitpunkt des Verfassens des Umwelt
kontrollberIchtes nur ein Vergleich zwischen den Waidinventuren 1986/90 und 
1992/96 möglich (BFW, 2003): Die Fichte ist die mit Abstand am häufigsten vor
kommende Baumart Im österreichischen Wald. Ihr Flächenanlell beträgt 55,7 % 
(rd . 1,9 Mio. ha), ist jedoch leicht rückläufig (- 0,4 0 '0 oder - 4.100 hal o Die Buche 
nimmt rechnerisch 9,2 % (309.000 ha) des Ertragswaldes ein. Sie kommt zwar auf 

31 Ertragswälder SInd Wälder. bei denen dIe Holznutzung Im Vordergrund sieht bzw dIe eUle nennens

werte Holznutzung zulassen. und die In der Regel auch beWIrtschaftet werden 
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mehr als einem Drittel aller Waldflächen vor, hat aber nur mehr auf einem Fünftel 
der Flachen größeren Anteil am Bestand (HAUK, 1997), Die mit Laubholz bestock
ten Flächen haben deutlich - um etwa 60.000 ha - zugenommen und nehmen nun 
22,3 0

0 des Ertragswaldes ein. Hingegen hat der Nadelholzanteil um etwa 
20.900 ha abgenommen, wobei der Rückgang bei der Weißkiefer am stärksten 
war. Nadelholzer stocken Insgesamt auf 69,2 % des Ertragswaldes. Nach Baumar
tenmlschungstypen betrachtet, haben Nadel-Reinbestände gegenüber der WaIdin
ventur 1986190 um 30.000 ha (- 2 0

'0 Anteil) abgenommen, Mlsch- und Laub
Reinbestände zusammen um mehr als 70.000 ha (+ 0,6 ~o Anteil) zugenommen 
(siehe Kapitel 3.2.3.1). 

Der vom Standpunkt der Naturnähe aus betrachtete . Idealzustand" der Verbreitung 
der potentiell natürlichen Waldgesellschaften gibt einen groben Rahmen vor, Wie 
groß die Flächen von natürlichen Nadel-Reinbeständen, Mischbeständen und 
Laub-Reinbeständen sein könnten. Das Bundesamt und Forschungszentrum für 
Wald (BFW , 2003) rechnet In Osterreich mit 35 % Nadel-Reinbeständen, etwa 
40 00 MIschbeständen und etwa 25 0 0 Laub-Reinbeständen. Die aktuelle Verbrei
tung ergibt demgegenüber 65 % Nadel-Reinbestände, 24 00 MIschbestände und 
11 ~o Laub-Reinbestände. Hinweise auf Veränderungen durch den Menschen lie
fert ebenfalls das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald (BFW , 2003): 
Rund 20 0

'0 der Waldfläche unter 1.000 m Seehöhe - das entspricht rund einem 
Zehntel der Gesamtwaldfläche - gelten in Bezug auf Ihre Baumartenzusammen
setzung als sehr stark verändert (Siehe Kapitel 3.2.3.1, Box 3.2-11 _E und Box 3.2-
10_T). In einer umfassenden Beurteilung der Naturnähe österrelchlscher Wälder 
wurden 7 % des österreichischen Waldes als .künstllch", 27 0

'0 als .stark verän
dert", 41 0'0 als .mäßlg verändert", 22 % als .naturnah" und 3 ~o als . natürlich" ein
gestuft (GRABHERR et al. , 1998). Die naturnah und natürlich eingestuften Wälder 
befinden sich primär In den subalpinen Lagen der Innenalpen mit von Nadelbäu
men dominierten Wäldern und histOrisch geprägten Bauernwaldstrukturen. Vor al
lem In außeralpInen Gebieten mit natürlichen Laubwaldgesellschaften haben 
anthropogene Einflüsse zu einer starken Veränderung der Wälder geführt . Der 
Grad der Naturnähe ISt statistisch stark mit den beiden Standortfaktoren .Hohen
stufen" und .Hangnelgungen" korreliert: Mit zunehmender See höhe und steigender 
Hangneigung nimmt die Naturnähe der Wälder generell zu . Statistisch betrachtet 
Sind Wälder In den leichter zugänglichen und besser erschlossenen tieferen Lagen 
naturferner. Regionale Ausnahmen von dieser allgemeinen Tendenz bilden Gebiete 
nahe der Waldgrenze, die histOrisch oder aktuell stark von der AImwIrtschaft ge
prägt Sind (GRABHERR et al. , 1998). 

Der Anteil der Naturverjüngung ISt zumindest biS Mitte der 90er Jahre laufend ge
stiegen. Auffällig ISt ledoch, dass Im natürlichen Nadel-Laub-Mlschwaldgeblet, das 
fast ausschließlich durch den Fichten-Tannen-Buchenwald gebildet Wird , nur auf 
22 0 '0 Buche und Tanne gemeinsam in der Verjüngung vorkommen. Nur etwa die 
Hälfte dieser Flächen weist eine ausreichende Stammzahl der einzelnen Haupt
baumarten (Im Hinblick auf die potentiell natürliche Waldgesellschaft) auf. Dieser 
Zustand ISt zum Tell durch die fichtenfreundlIche Bewirtschaftungsform der schlag
weisen Nutzung bedingt (Siehe Kapitel 3.2.4.1). Zum Tell Sind aber Mischbaumar
ten in den Althölzern noch vorhanden und fallen durch Verbiss während der Wald
verjüngung aus (SCHODTERER & SCHADAUER, 1997) (siehe Kapitel 5.4.3.4, 
Kapitel 5.6.3.1 und Box 5.4-13_G1E). 

Box 5.4-7 G/E: 
Natur·nihe des österr. 
Waldes 
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Box 5.4-8 G/E: 
Verursachergruppen 
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Box 5.4-9 E: 
W.'dbau-lIehe Maßnah
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Vielfältige Faktoren beeinflussen die Biologische Vielfalt In osterreichischen Wäl
dern - potentiell oder aktuell : Forstwirtschaft, Jagd, Landwirtschaft, Tourismus, 
Verkehr, Industrie und Naturschutz gelten als die wichtigsten EInflussgrößen auf 
die biologische Vielfalt Im Wald. Das größte Elnflusspotenhal hegt In der waldbauh
chen PraxIs der Forstwirtschaft (Siehe Kapitel 3.2.3. t). Sie hat In WIrtschaftswäl
dern vor allem durch Verhinderung von artenreichen SukzessIonsphasen (wie P,O
nler-, Alters- und Zerfallsphasen) umfangreiche Auswirkungen auf die biologische 
Vielfalt (SCHERZlNGER, 1996) (Siehe Kapitel 3.2.4.1) . Wie aus einer deutschen 
Untersuchung hervorgeht, sind vor allem solche Tiere In Wäldern gefährdet, die auf 
typische Strukturen In naturnahen Wäldern spezialisiert sind (z. B. TotholzbesIed
ler) (AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG, 1999 und BFN, 1997). Beson
ders negativ wirkt sich der Mangel an Altholz und stehendem zerfallendem bzw 
liegendem Totholz aus. AIt- und Totholz bietet In unterschiedlichen Zerfallsstadien 
Lebensraum für verschiedenste hoch spezialisierte Vögel , Höhlenbrüter, Insekten, 
Pilze und Moose (SCHMIDT, 1999). Nach der BIotopholzerhebung der ÖWI 
t 992/96 entspricht der Vorrat an abgestorbenen stehenden Stämmen ca. 4,5 Vor
ratsfestmetern (Vfm) pro ha oder 47 toten Bäumen pro ha (FBVA, 1997). Von die
sen toten Bäumen entfiel durchschnittlich ein Stamm auf 10 ha auf für die biologi
sche Vielfalt besonders wertvolle stehende starke Totholzstämme (MYLANY & 

HAUK, 1997). Hinsichtlich des aktuellen Totholzvorrats In österreichischen Wäldern 
muss auf die Ergebnisse der ÖW I 2000/02 verwiesen werden, die zum Zeitpunkt 
der Benchtslegung noch nicht verfügbar waren 

Waidgebiete sind zunehmend von der Fragmentlerung der Landschaft durch den 
Ausbau der VerkehrsInfrastruktur betroffen, wodurch großräumig zusammenhän
gende, verkehrsarme Waldlebensräume selten geworden sind (Siehe Kapitel 
3.5.3.4 und Box 3.5-11 _ElG) Ihre hohe SenSibilität gegenüber den vielfältigen öko
logischen Wirkungen der Lebensraumzerschneldung und -verlnselung (Siehe KapI
tel 3.5.3.4 und Box 3.5-12 E) resultiert aus Ihrer besonderen Lebensraum- und Bio
topvernetzungsfunktlon, vor allem für waldgebundene T,erarten mit hohen Raum
ansprüchen. 

Die WIederbewaldung ehemaliger landwirtschaftlicher Nutzflächen Im Zuge natürli
cher SukzessIonsprozesse oder durch gezlelte Neuaufforstungen ist ein wesentli
cher Grund dafür, dass die Waldflächenausdehnung insgesamt in Österreich seit 
Jahrzehnten beständig zunimmt - derzeit um rund 21 hatTag (Siehe Box 5.4-1 _G). 
Davon sind vorwiegend agransche Grenzertragsstandorte, Grünland und schwer 
bewIrtschaftbare Stelllagen betroffen. Im Durchschnitt werden täglich allein 15 ha 
Grünland zu Wald - nach aktuellen Berechnungen könnten es aufgrund des fort
schreitenden Agrarstrukturwandels zukünftig 50 hatTag sein (BUCHGRABER, 
2003). Häufig sind es selten gewordene Kulturbiotope mit besonders hoher Arten
vIelfalt und gefährdeten Artengemeinschaften - wie Trockenrasen, FeuchtwIesen 
oder Almflächen - deren Verlust durch .Verwaldung" droht (Siehe Kapitel 5.5.3.3 
und Kapitel 5.6.3.2) . Diese Entwicklung findet überwiegend In Regionen mit ber9lts 
hohem Bewaldungsanteil statt. Dahingegen konzentrieren Sich Waldflächenverluste 
durch Rodungen vorwiegend In Landschaftsräumen mit geringer Waldausstattung 
(Siehe Kapitel 3.5.3.4) . 

Wesentlich zum Schutz der biologischen Vielfalt In Wäldern tragen Schutzgebiete 
bei (Siehe Kapitel 3.2.2, Box 3.2-5_E). Je nach SchutzzIel und SchutzIntenSItät 
werden bestimmte natürliche Prozesse unterstützt oder Waldökosysteme nahezu 
Sich selbst uberlassen. In Österreich wurden erstmalig die von naturschutzrechtlI
chen Bestimmungen betroffenen Waldflächen und deren Schutzstatus In Anleh-
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nung an die Erhebungsflchthnlen für Waidschutzgebiete der MInisterkonferenz zum Box 5.4-10 EJGIT: 

Schutz der Wälder In Europa (MCPFE) (siehe Box 5.4-3 E) Woldschu1zgeblete 

(UMWELTBUNDESAMT, 2004b) überprüft. Zwar unterliegen rund ein Viertel der 
Waldflachen naturschutzrechtlichen Bestimmungen, Jedoch bestehen auf weniger 
als 3 ce der österreichischen Waldfläche konkrete, für die BlodlverSltät Wichtige 
Schutzmaßnahmen für Waidökosysteme. Auf 0,7 % der Waldfläche (oder etwa 
28.000 ha) ISt die forstliche Bewirtschaftung aufgrund naturschutzrechthcher Be· 
stimmungen verboten. 

5.4.3.2 Klima und Wald 

Walder spielen Im Zusammenhang mit dem anthropogenen Treibhauseffekt (siehe 
Kapitel 6.1) eine bedeutende Rolle: 

• als wlchllge Großen Im globalen Kohlenstoffkreislauf 

• als Ressource von erneuerbarer Energie und Rohstoffen, die CO2-neutral bereit 
gestellt werden können (siehe Kapitel 3.4) und 

• als potentiell besonders betroHene Okosysteme durch eine Khmaänderung. 

Die Kohlenstoffbilanz des österreichischen Waldes 

Der österreichische Wald repräsentierte Im Jahr 1990 einen Kohlenstoffvorrat von 
783 Mega·Tonnen Kohlenstoff (Mt C). Dieser Vorrat entspflcht etwa dem 40fachen 
der In Osterreich emltllerten Treibhausgase des Jahres 1990. Im Zeitraum 1961 biS 
1996 war der österreichische Wald eine Netlokohlenstoffsenke von Im Mittel 
2.527 kt C pro Jahr (Bereich: 1.014 kt C biS 3689 kt C pro Jahr), d. h es wurde 
mehr Kohlenstoff gebunden als freigesetzt. Die Netloblndung von CO2 durch den 
österreich Ischen Wald entsprach In den Jahren 1980 biS 1996 etwa 14 ce der Im 
gleichen Zeitraum bundesweit emltllerten Treibhausgase. Modellhaften Abschät· 
zungen zufolge dürfte auch der österreichische Waldboden Im Zeitraum 1961 biS 
1996 eine Nettokohlenstoffsenke gewesen sein , und zwar In der Größenordnung 
von 10 ce der Netlokohlenstoffblndung durch die Waidbiomasse In diesem Zelt· 
raum (UMWELTBUNDESAMT, 2oo0b und 2001). 

Der österreichische Wald als Ressource von erneuerbaren Rohstoffen 
und Energien 

Durch die HOlznutzung Wird der stockenden Waidbiomasse KohlenstoH entzogen. 
Etwa die Hällte davon WIrd als Nutz· oder Brennholz verwertet (die andere Half te 
verbleibt als Nutzungsrest irn Wald und Wird Im Waldboden abgebaut) . Nutz· und 
Brennholzverwertung und Nutzungsreste zusammen entsprachen In Österreich Im 
Zeitraum von 1961 biS 1996 Im Mltle14.835 Kilo-Tonnen Kohlenstoff (kt C) pro Jahr 
(Bereich. 3.521 kt C biS 7.276 kt C pro Jahr). Soweit diese Nutz· und Brennholz· 
verwertung aus nachhaltiger Wald bewirtschaftung stammt (was In Österreich be· 
zughch Vorrat zutflfft) sowie Produkte auf BaSIS von Erdöl, Erdgas, Kohle und Ze· 
ment ersetzt und/oder den Pool langlebiger HOlzprodukte erhöht, trägt die Holzver· 
wertung zur Verbesserung der österreichischen CO2-Bllanz bel 
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Die Sensitivität des österreichischen Waldes gegenüber 
Klimaänderungen 

Ein Großteil der Experten geht mittlerweile von einer bleibenden Klimaänderung 
aus (IPCC, 2001). Deren Ausmaß wird von der künftigen menschlichen Einfluss
nahme auf die atmosphänschen Treibhausgaskonzentrationen abhängen (siehe 
Kapllel 6.1). 

Waldökosysteme, mit Ihren ortsfesten und langlebigen Bäumen, könnten von einer 
Klimaänderung besonders betroffen sein. Die unterschiedlichen Baumarten haben 
unterschiedliche ökologische Ansprüche - unter anderem bezüglich Temperatur 
und Feuchtigk8lt - die für ihre natürliche Verbreitung ausschlaggebend sind. Ver
andern sich verbreitungsbestimmende KlImaparameter Innerhalb kurzer Zelt könnte 
die Anpassungfähigkeit von Bäumen und Waldbeständen überfordert werden, was 
mit negativen Folgen fur die Waldökosysteme verbunden wäre. Eine Vorausschau, 
wie Sich das Klima regional verändern wird, ISt mit großen UnSicherheiten verbun
den. Schon alIeine dadurch ISt eine Prognose von AusWirkungen einer Klimaände
rung auf heimische Wälder unmöglich. Als Alternative bieten Sich Jedoch Szena
nenanalysen an, mit deren Hilfe zumindest die Bandbreite möglicher Kllmaande
rungseffekte auf die österreichischen Waldökosysteme abgeschätzt werden kann 
(siehe Kapitel 54.4) . 

5.4.3.3 Belastung des Waldes mit LuftschadstoHen 

Die Langlebigkeit der Bäume, ihre fixe Bindung an den Standort sowie Ihre SenSibi
lität gegenuber einer Reihe von Luftschadstoffen machen den Wald zu einem von 
Luftverschmutzung oftmals besonders betroffenen Ökosystem. Der Wald filtert 
Schadstoffe besser aus der Luft als andere Ökosysteme, die schadstoffspeIchern
den Blätter bzw. Nadeln verbleiben als Laubstreu im System, und es kommt selte
ner zu einem Entzug an Biomasse, als bel landwirtschaftlich genutz1en Ökosyste
men. Deshalb ISt der Eintrag zahlreicher Luftschadstoffe In den Wald höher als In 
benachbarte Nlcht-Waldflächen. Die eingetragenen Luftschadstoffe können Sich in 
Abhänglgk9ll von deren Eigenschaften Im Waldökosystem anreichern, sie können 
aber auch abgebaut werden. Die Wirkungen des Eintrags auf die betroffenen Or
ganismen hängen von den tOXischen Eigenschaften, von der Dosis und von der 
EInwIrkungsdauer dieser Schadstoffe ab. 

Bel den klaSSischen Luftschadstoffen ISt das Wissen um deren Wirkungen sehr 
welt fortgeschnt1en und äußert sich In zahlreichen Richtwerten zum Schutz des 
Waldes, die vereinzelt ber9lls als Grenzwerte In der Gesetzesmatene Eingang fan
den. Dazu zählen "klaSSische" Luftschadstoffe wie etwa Schwefeldioxid und Stick
stoffoxide. Im Kapitel Luft (siehe Kapitel 4.2) wurde die BelastungssItuation des 
Waldes In Osterreich mit solchen "klaSSischen" Luttschadstoffen beschneben und 
gegebenenfalls an hand der anwendbaren Grenzwerte bewertet. 

Dabei zeigt SIch, dass besonders die Ozonbelastung In Österreich großflächig über 
den relevanten Ziel- und Schwellenwerten zum Schutz des Waldes bzw. der Vege
tation liegt (siehe Kapitel 4.2.3.4) . Untersuchungen haben gezeigt, dass eine erhöh
te Ozonbelastung zu verringertem Pflanzenwachstum führt (SKÄRBY & 
KARLSSON, 1996). Es wäre daher denkbar, dass - wie dies auch aktuelle Ergeb
nisse experimenteller Studien vermuten lassen (GREGG et al .. 2003) - der Wald 
bel geringerer Ozonbelastung einen höheren Zuwachs als derzeit aufWiese. 
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DIe Stlckstoffdloxld- und SchwefeldIoxIdgrenzwerte zum Schutz der Vegetation 
(BGBL. 11 Nr. 29812001) wurden In Österreich eingehalten (siehe Kapitel 4.2.3.2 und 
Kapitel 4.2.3.5) . Die Schwefeldioxid-Immissionen In der Nähe von Emittenten nah
men Innerhalb der letzten Jahre tendenziell ab. Dies wird auch an hand des Rück
ganges der maximalen Schwefelgehalte von Fichtennadeln Im Rahmen des forstli
chen Bioindikatornetzes des Bundesamtes und Forschungszentrums für Wald 
(BFW) belegt (FURST, 2003). Auf rund B % der Biolndikatornetzpunkte wurden Im 
Jahr 2001 Uberschreitungen der Schwefelgrenzwerte (BMLF, 1984) für Fichtenna
deln festgestellt. 

Der Eintrag schwefelhaltiger und stickstoffhaitiger Verbindungen In Waidökosyste
me wird anhand der so genannten .Cntlcal Loads" beurteilt (siehe Kapitel 4.2.3.6. 
Box 4.2-34 E) . Bei langfristiger Überschreitung dieser .Cntlcal Loads" sInd negati
ve Auswirkungen auf das Waldökosystem aufgrund von Bodenversauerung 
(Schwefel- und Stickstoffverbindungen) oder Eutrophierung38 (Stickstoffverbindun
gen) des Bodens möglich. Bel der Überschreitung der .Critlcal Loads" für Versaue
rung wurde in den letzten Jahren ein Trend zur Abnahme festgestellt , was v. a. auf 
die Abnahme der EmiSSionen schwefelhalhger Verbindungen zurückzuführen Ist 
(Siehe KapItel 4.2.3.6) . Derzeit werden In Österreich die .Crltlcal Loads für Versaue
rung bel 10 % der Waldfläche überschntten. Bei den .Crltlcal Loads" für Eutrophie
rung treten Überschreitungen Immer noch bel BB % der Waldfläche Osterreichs 
auf. 

Typ und Aufbau der Vegetationsdecke beeinflussen neben der Geländeform maß- Box 5.4-11 G/E: 

geblich die effektIven atmosphärischen Stoffelnträge In Ökosysteme. So differieren G ••• mldepo.ltlon IM 

am österreich Ischen Standort des Integrated Monttoring (IM) Im oberösterreIchi-
schen KalkalpIn auf engstem Raum die Jahreseinträge von Stickstoff ZWischen 
Hochwaldbeständen und Freiflächen um 40-60 %. Aber auch ZWIschen unter-
schiedlichen Waldbeständen bedingen Baumartenzusammensetzung, Bestandes-
aufbau und Relief Unterschiede biS zu 30 ° •. DIe Ursache für diese Variabilität liegt 
in der Auf teilung der gesamten Stoffelnträge auf eine Vielzahl von Eintragspfaden 
(Regen- und SchneedeposItion, Aerosole, DIrektaufnahme atmosphärischer Gase) 
und deren unterschiedlicher Gewichtung In Abhängigkeit von den Vegetattonsstruk-
tu ren und dem Rehef. Da Wälder gegenüber bestimmten Erntragspfaden deutlich 
exponierter sind als andere Ökosysteme, kann die Gesamtbelastung über einen 
einzelnen EIntragspfad nicht zuverlässig abgeschätzt werden. So wIrd z. B. der ge-
bietsspezIfIsche Schwellenwert für Eutrophierung (siehe Kapitel 4.2.3.6, Box 4.2-
33_E) von ca . 17 kg/ha/a am IM-Standort durch den reinen Fretlandelntrag ein-
gehalten. Der Gesamteintrag durch alle DeposItionsformen liegt Jedoch mit ca . 30 
kg/ha/a deutlich daruber. 

Die Wirkung der zuvor beschriebenen Luftschadstoffe auf Waldökosysteme ISt zu
meist gut bekannt. Der Wald ISt aber nachweIslich auch Luftschadstoffen ausge
setzt, deren ökosystemare Auswirkungen wenig oder gar nicht untersucht sind. Da
zu zählen etwa zahlreIche Schwermetalle und hochtoxIsche organIsche Luftschad
stoffe (z. B. DiOXine, verschiedene chlOrierte PestizIde, polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe), für die es keine wald relevanten Grenzwerte gIbt. Auch diese 
Luftschadstoffe welsen einen Vielfach höheren Eintrag In Waldökosysteme als In 
Freiflächen auf (MATZNER, 1984: BRORSTRÖM-LUNDEN & LÖFGREN, 199B 
und HORSTMANN & McLACHLAN, 199B). Zahlreiche chlOrierte organische Ver-

38 NährsloHanrelCherung 
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W.ldsterben von unten 
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bmdungen - wie die DiOXine - sind für Säuger und Vögel schon in geringen Kon
zentrationen toxisCh (VAN DEN BERG et al. , 1998). Möglich sind u. a. Beelntrachtl
gungen von Leber, Immun-, Nerven- und Fortpflanzungssystem (MITROU et al. , 
2001 und RITIER et al. , 1995). Verschiedene PestIZide können durch unspeZifl
sche (Neben-)Wlrkung(en) die Mikroorganismen und damit den Stoffkreislauf des 
Waldes beeinträchtigen. Negative Auswirkungen auf die Vegelation sind v. a. bei 
pflanzentoxIschen und herbiZiden organischen Luftschadstoffen nicht auszuschlie
ßen, aber mangelhaft untersucht. Verschiedene schwerflüchtige organische Luft
schadstoffe reichern sich über die Nahrungsket1e an und werden In der Umwelt 
kaum abgebaut So sind trotz langJahngen Verwendungsverbotes noch rd. 8,5 
Tonnen DDT Im österreichischen Wald gespeichert: etwa das Doppelte des lan
deswelten Jahresverbrauches Anfang der 80er Jahre, als DDT In Österreich noch 
eingesetzt wurde. Das Im österreichischen Wald gebundene DiOXin beträgt mehr 
als das Hundertfache der jährlichen Emission Österreichs. Besonders der Waldbo
den stellt eine Senke für akkumulierende Luftschadstoffe dar (FBVA, 1992; 
UMWELTBUNDESAMT, 1998 und 2002) (Siehe Kapitel 4.3.3.2), wobei höhere Ge
halte In hoher gelegenen Waldbeständen gemessen wurden. 

MassenbllanZierungen und Verfrachtungsberechnungen ergeben, dass der öster
reichische Wald nicht nur aus heimischen Quellen mit Luftschadstoffen beauf
schlagt wird, sondern ein bedeutender Anteil der Einträge auch aus anderen Län
dern stammt. Innerhalb der Landesgrenzen Jedoch welsen erhöhte Nadelgehalte Im 
Nahbereich von Quellen (z. B. organische Luftschadstoffe und Schwermetalle; 
UMWELTBUNDESAMT, 2oo4a) auch auf die Bedeutung österreichlscher Verursa
cher fur die Luftschadstoffbelastung von Wäldern hin. Der Nachweis von Oberflä
chenkontamlnallonen durch Schwermetalle auf den Nadeln aufgrund von hoch be
lasteten Stäuben und deren maßgeblicher Beitrag zum Schadstoffgehalt von Fich
tennadeln belegen dies deutlich. Dies und um ein Vielfaches höhere Quecksilber
und Bleigehalte als in Proben aus unbelasteten Gebieten wurden etwa in Leo
ben/Donawltz festgestellt (UMWELTBUNDESAMT, In Vorbereitung) , 

5,4 ,3,4 Einflüsse auf den Wald durch jagdbares Wild und 
Weidevieh 

Die Beeinflussung von Waldökosystemen durch jagdbares Wild erfolgt v. a, durch 
Verbiss und Schälen Im Rahmen der Nahrungsaufnahme des Schalenwildes (v, a. 
Reh- , Rot- und GamSWild, siehe Kapitel 3.2.3.2, Box 3.2-18 E) sowie durch Fegen 
und Schlagen. Durch Abweiden von Keimlingen und die Wirkungen von Tritt, La
gern und Scheuern kann zudem das WeidevIeh Waidvegetation und -boden beein
flussen . 

Flächiger Verbiss kann die rechtz9llige Verjüngung von Waldbeständen gefährden 
oder völlig verhindern . Aus ökologischer Sicht wirkt sich der selektive Verbiss be
sonders nachteilig aus. Dabei werden aufgrund der natürlichen Äsungspräferenzen 
des Schalenwildes bestimmte Baumarten (v, a. Tanne, Laubholzer) stärker beäst, 
was zu einer Entmischung der Baumartenzusammensetzung fuhren kann, Darunter 
ist die sukzessive Verdrängung von verbissbelIebten MIschbaumarten und die Ver
stärkung der ohnehin naturräumhch bedingten und lange Z911 waldbaulich forcierten 
Dominanz der wesentlich weniger verbissanfällIgen Fichte zu verstehen, Der Flä
chenantell der verbissbelIebten Tanne am Gesamtwald hat sich ZWischen den 
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Waldinventurperioden 1961f70 und 1992/96 von 4,3 % auf 2,4 % reduziert (FBVA. 
1997). 

Jedoch bedeutet nicht jeder verbissene Zweig einen Schaden für den Einzelbaum, 
und nicht jeder geSChädigte Baum einen Schaden für den Waldbestand 
(REIMOSER & REIMOSER, 1997). Die Qualifizierung eines Wildeinflusses als 
W ildschaden hängt davon ab. ob dadurch die Erreichung betrieblicher, landeskultu
reller, ökologischer oder anderweitig definierter Verjüngungsziele innerhalb eines 
vorgesehenen Zeitraums verhindert wird . So lange ausreichend ungeschädigte 
Pflanzen in erwünschter Artenmischung und Verteilung verbleiben , um die ange
strebte Bestandesentwicklung zu gewährleisten, kann nicht von Wildschaden ge
sprochen werden. 

Die Verjüngungserhebung der Österreichischen Waldinventur (ÖWI) 1992/96 ba
siert erstmals auf einer operationalen Definition des Wildschadenbegriffs , die eine 
Differenzierung zwischen Verbissbeeinflussung und Verbissschaden ermöglicht. 
84,8 % (425.000 ha) der verjüngungsbedürftigen Waldfläche mit vorhandener Ver
jüngung weisen Verbisseinfluss auf. Entsprechend der unterschiedlichen Verbiss
beliebtheit der Baumarten sind Tanne (84 %) und Eberesche (91 %) am stärksten 
verbissbelastet, gefolgt von Esche (89 %), Ahorn (78 %), Buche (75 %) und ande
ren Laubhölzern (72 %). Die geringste Verbisshäufigkeit weist die Fichte auf , die 
auf 49 % ihrer Verjüngungsflächen gänzlich verbissfrei ist (FBVA, 1997). 

Zur Ermittlung des Verbissschadens wurde ein mehrstufiges Bewertungsverfahren 
mit Soll-Werten der Verjüngung angewandt, das je nach Auswertungsvariante spe
zifische Ergebnisse liefern kann . Der Anteil der Wildschadenflächen an der Fläche 
mit stammzahlmäßig ausreichender Verjüngung wurde mit 55 % (99.000 ha) ermit
telt; dies bedeutet, dass zu wenige vom Wild ungeschädigte Jungpflanzen verblei
ben, um den Verjüngungserfolg zu gewährleisten (FBVA, 1997). Unter Berücksich
tigung der waldbaulich erforderlichen Zielbaumarten sind 76 % (137.000 ha) der
selben Ausgangsfläche als Wildschadenfläche einzustufen. Bezogen auf die ge
samte verjüngungsnotwendige Waldfläche liegt auf 45 % (617.000 ha) Wildscha
den vor (SCHODTERER , 2001) . Auf 26 % der verjüngungsbedürftigen Flächen oh
ne vorhandene Verjüngung wirkt Wildverbiss als Hemmfaktor für deren Aufkom
men (FBVA. 1997). Im Schutzwald sind Wildschadenbelastung und Verjüngungs
defizit stärker ausgeprägt als im Wirtschaftswald (siehe Kapitel 5.6.3.1). 

Die im Wildschadensbericht 2001 (BMLFUW, 2003a) zusammengefassten gutach
terlichen Einschätzungen der Bezirksforstinspektionen ergeben, dass auf über zwei 
Drittel der Waldfläche Österreichs die Verjüngung mit den waldbaulich erforderli
chen Baumarten nicht oder nur mit Hilfe von technischen Schutzmaßnahmen mög
lich ist (siehe Kapitel 5.6.3.1, Box 5.6-5_G). 

Nach REIMOSER (2000) entsprechen die durchschnittlichen jährlichen Wildschä
den in Österreich einem geschätzten Wert von ca. 218 Mio. €, KATZMANN et al. 
(1990) geben durchschnittlich 254 Mio. € an. Verluste an biologischer Vielfalt sowie 
Wohlfahrtsverluste durch die Beeinträchtigung der Umwelt- und Sozialwirkungen 
des Waldes sind hingegen ~aum monetarisierbar. 

Die Waldweide wurde im Jahr 2001 auf rund 7,5 % (293.000 ha) der österreichi
schen Waldfläche ausgeübt. Gegenüber 1990 hat die beweidete Waldfläche um 
27 % abgenommen, die Gesamtzahl der aufgetriebenen Weidetiere jedoch nur um 
6 %. Von 2000 auf 2001 ist sogar eine Zunahme der Almhaltung von Rindern und 
Pferden um 3,5 % festzustellen (BMLFUW , 2003b) . Aus der Diskrepanz der Ent-

Bo.5.4-14_E: 
Wann Ist WIldelnfluss 
Waldschaden 

Schema Wildschaden· 
beurteilung 

Box 5.4-16_E: 
Vorgaben für Waldver· 
jüngung 

Box 5.4-17_ T/E : 
VerbisSbeelnnussung 
österr. Wald 

Box 5.4-18 E: 
Methodik der ÖW11992-
96 

Box 5.4-19_ T/E: 
Wildschadenflichen 
österr. Wald 

Box 5.4-20_E: 
Wirtschaftliche Wild· 
schadenkomponente 
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wicklung von Weidefläche und Auftriebszahlen lässt sich eine Tendenz zur zumin
dest lokalen Erhöhung der BeweldungsintenSltät ablesen. Auf 14 0. aller WaIdflä
chen mit notwendiger, aber fehlender Verjüngung (3 °'0 des Gesamtwaldes) wird 
von der ÖWI 1992/96 Waldweide als einer der Hemmfaktoren ausgewiesen, auf 
2.2 % Ist der Weideeinfluss die üperwlegende Ursache. Da Almen in den Hochla
gen mit hohem SChutzwaidanteil am weitesten verbreitet sind, ISt dIe WaldweIde be
lastung im SChutzwaid (25°'°) ungleIch größer als Im Wirtschaftswald (10 %). In 
den Bundesländem Tlrol und Salzburg, wo dIe meIsten WeIderechte bestehen, 
trägt dIe Waldweide auf 24 °'0 bzw. 22 °'0 der veqüngungsbedürftigen Flächen zur 
Verjüngungshemmung bei (FBVA, 1997; SCHODTERER, 2001). 

5.4.3.5 Einflüsse auf den Wald durch sonstige abiotische und 
biotische Faktoren 

Zu den sonstigen biotischen Faktoren ist insbesondere Insektenbefall zu zählen, 
der massIv auch In Zusammenhang mIt WItterungsextremen auftrott. In erster linIe 
ISt hIer dIe Gefahr durch Borkenkäferbefall zu nennen, dIe besonders nach Wind
würfen durch orkanartige Stürme enorm steigt (sIehe Kapitel 6.1.1) . Da zwIschen 
Oktober 2002 und Jänner 2003 wiederum starke Stürme In ÖsterreIch auftraten, 
die zu einem geschätzten Schadholzanfall von mehr als 5 Mio. Festmeter führten, 
wird - nach eInem zumindest im Süden ÖsterreIchs relativ trockenen Frühjahr -
der Schadensdruck durch die Ausbreitung des Borkenkäfers ansteigen (sIehe KapI
tel 3.2.3.1 , Box 3.2-8_E). Abiotische Störungen wie Windwürfe bieten jedoch -
wenn sIe ein gewIsses Flächenausmaß nIcht überschreiten - auch dIe Chance. dIe 
Strukturvlelfalt In eInschIchtigen Beständen zu erhöhen. MIt dIeser entstehenden 
höheren Heterogenität, Vielschichtigkelt und Mischung der Waldbestände geht 
auch eine zukunftlge höhere WIderstandskraft gegen Windwurfkatastrophen eInher 
(MULLER, 2003). 

Wlndgeschwtndlgkelten über 160/170 kmlh haben flächige Zusammenbrüche zur 
Folge, dIe alle Bestände, Altersklassen und Baumarten unabhängIg von der forstli
chen BewIrtSChaftung - also auch Naturwälder - betreffen können. Flächige Brüche 
oder Würfe bei WIndgeschwindigkeiten zwischen t t 0/120 kmlh bis 150/160 kmlh 
können einen kausalen Zusammenhang mit bestImmten .Waldverfassungen" auf
weIsen. Schäden (Lochflächen, Einzelwürfe) bel darunter liegenden WIndge
schwindigkeiten « t20 kmlh) korrelieren meist gut mit der .Waldverfassung" bzw. 
dem Standort (MULLER, 2003). DIe .Waldverfassung" kann wesentlich durch die 
forstliche BewIrtschaftung beeinflusst seIn. 

5.4.3.6 Kronenzustand des österreichischen Waldes 

Der Kronenzustand, eIn zur Ursachenflndung relativ unspezofischer IndIkator (Na
del-lBlattverlust In Prozent). der aber dennoch ein wIchtiges BIld des österreich 1-

schen Waldzustandes zeichnet , hat sIch In den Jahren 2000 und 2001, verglichen 
mIt dem Vorjahr, fewells leicht verschlechtert. 2002 trat eIne Konsolidierung eIn. 
RäumlIche Schwerpunkte lassen sich aus den Daten ebenso wenIg ablesen wIe 
eindeutige Ursachen für auffallende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen ein
zelner Baumarten (KRISTÖFEL, 2003). Der Wert dieser Beobachtungen hegt Ins
besondere In ihrer Langfristigkeit und den daraus ablesbaren Trends. 
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5.4.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Die bestehende Tendenz zur Waldflächenzunahme (siehe Box 5.4-1 _G) bedarf ei
ner differenzierten Analyse . Auf der lokalen Ebene verbergen sich hinter der Netto
Waldflächenbilanz sowohl Waldzuwächse als auch -verluste. Beide Formen von 
Flächennutzungsänderungen können durch Wiederbewaldung ökologisch bedeut
samer Offenlandflächen einerseits und Rodungen im Umland von Siedlungsräu
men sowie in waldarmen Intensiv-Agrarlandschaf1en andererseits Verluste an Le
bensräumen und landschaf1licher Vielfalt bewirken. Zudem droht die Beeinträchti
gung der Erfüllung landeskultureller Waldfunktionen. Eine Erhöhung des WaIdan
teils in unterbewaldeten Regionen kann aber auch die Landschaftsausstattung 
verbessern . Eine konkrete Bewertung von Waldflächenänderungen sollte daher 
stets flächenbezogen erfolgen und den gesamträumlichen Kontext berücksichtigen 
(siehe Kapitel 3.5.3.4 und 5.5.3.3). 

Die zunehmende Zerschneidung von Waldgebieten (siehe Kapitel 3.5.3.4, Box 3.5-
11 E1G) durch Verkehrsanlagen führt durch den Barriereeffekt für wandernde T,er
arten, die result ierende Arealverkleinerung und verkehrsbedingte Immissionsein
flüsse zu einer empfindlichen Verminderung der Lebensraumeignung von Waidbio
topen. Zudem kann durch die Trennung und Isolation von Tierpopulationen der Ge
naustausch verhindert und damit die genetische Vielfalt gravierend beeinträchtigt 
werden (siehe Kapitel 3.5.3.4, Box 3.5·12_E). 

Eine umfassende Bewertung der derzeitigen Situation der biologischen Vielfalt 
österreichischer Wälder - wie auch im Übereinkommen zum Schhutz der biologi
schen Vielfalt vorgesehen - ist aufgrund des Fehlens eines bundesweiten Monito
ringsystems, eines abgestimmten Indikatorensets und fehlender Soll-Werte nicht 
möglich. Biotopveränderungen und Biotopzerstörungen gelten als jene Faktoren, 
die vor allem auf lokaler Ebene große Bedeutung für den Verlust an biologischer 
Vielfalt In Österreich haben. Daher kommt der Gefährdungseinstufung österreich 1-

scher Waldbiotoptypen eine besondere Bedeutung zu (siehe Kapitel 5.2.3.6 und 
Box 5.2-4_E1G). Mehr als die Hälf1e der in Österreich vorkommenden Wald biotop· 
typen sind gefährdet (UMWELTBUNDESAMT, 2002a). Dies entspricht zwar dem 
mitteleuropäischen Durchschnitt, jedoch sollte die Gefährdungssituation durch den 
geringen Nutzungsdruck in alpinen Regionen und den hohen Waldanteil an der 
Staatsfläche in Österreich weniger gravierend sein. Vor allem seltene Waldbiotop· 
typen und solche in intensiv genutzten Tieflagen mussten einer hohen Gefähr
dungskategorie zugeordnet werden, was durch den steigenden Rodungsdruck in 
der Nähe von urbanen Gebieten zusätzlich verschärft wird (siehe Kapitel 3.5.3.4 
und Box 3.5-9_G). Bei 83 % der gefährdeten Waldbiotoptypen In Österreich muss 
davon ausgegangen werden, dass Bestandesverluste nicht oder kaum regenerier· 
bar sind. Welche Auswirkungen dies auf die funktionellen Beziehungen und Pro
zesse in Waldökosystemen hat und welche Folgen dies für die Stabilität und die 
Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen mit sich bringt, Ist derzeit weitgehend un
bekannt. 

Aufgrund fehlender akkordierter Soll-Werte für die Totholzaustatlung unterschiedli
cher heimischer Waldgesellschaften in verschiedenen Sukzessionsstadien und des 
Mangels an Vergleichswerten zu früheren Aufnahmezyklen der ÖWI ist es schwie
rig , die Totholzausstattung heimischer Wälder zu beurteilen. Folgt man den Daten 

Box 5.4-21_E: 
"Verwaldung" - Ursa
chen und Folgen 

Box 5.4-2:C E: 
Blodfversltät - Österrel. 
chi.ehe Weldinven1ur 
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Box 5.4-23_ T/E: 
SoU-Werte für Totholz

mengen In Wäldern 
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der ÖWI 1992196, so entspricht der erminelte durchschninliche Vorrat an stehen
dem Totholz der unteren Grenze bislang vorgeschlagener Totholzmengen in W äl
dern. Totholz kommt erwartungsgemäß in schwer zugänglicheren oder schlechter 
erschlossenen Hochlagen häufiger vor. Im Schutzwald steht bzw. liegt doppelt so 
viel Totholz wie im WIrtschaftswaid. Die laut ÖWI 1992196 10 %ige Zunahme an 
Dürrlingen (stehende abgestorbene Stämme) scheint auf Änderungen von Pflege
maßnahmen zurückzuführen zu sein (MYLANY & HAUK, 1997). Die Menge an 
starkem stehendem Totholz erscheint in Hinblick auf den Biotopwert sehr gering. 
Die Ergebnisse der ÖWI 1992196 ermöglichen es nicht, auf die lokale Verteilung 
des Totholzes zu schließen. Diese kleinräumige Verteilung ist aber von besonderer 
Bedeutung für Totholzinsekten mit engem Aktionsradius. Spezielle waldbauliche 
Maßnahmen wären notwendig, um die Totholzverteilung sowohl entlang der Hö
henstufen als auch bezüglich der Baumarten und der Mächtigkeit von Stämmen In 
gleichmäßigerem Ausmaß zu gewährleisten. Dabei muss aber berücksichtigt wer
den, dass es nicht gleichgültig ist, welche Art von Totholz im Wald vorkommt (Zer
setzungsstadien etc.) (ALBRECHT, 1991). 

Der österreichische Wald hat bezüglich Fläche und Kohlenstoffvorrat in den letz
ten Jahrzehnten deutlich zugenommen und somit Österreichs Treibhausgasbilanz 
maßgeblich verbessert: von 1980 bis 1996 betrug die Neno-CO, -Bindung durch 
den Wald rund ein Siebentel der im gleichen Zeitraum freigesetzten CO,
Äquivalente. Wie lange jedoch weitere KohlenstoH-Vorratsaufstockungen möglich 
sind, ist nicht abschätzbar. 

Die erwarteten Klimaänderungen werden einen deutlichen Einfluss auf Öster
reichs Wald haben. Dies lassen Szenarienanalysen zur Entwicklung des österrei
chischen Waldes vom UMWELTBUNDESAMT (2000a) erwarten. Diese Analysen 
zeigen, dass kurzfristig v. a. in den tiefen Lagen, im Bereich von sekundär ange
bauten Fichtenwäldern außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes, eine wei
tere Zunahme von negativen Folgen aufgrund der Klimaänderung zu erwarten ist: 
Für hoch gelegene Standorte und einen langfristigen Zeithorizonl zeigten die Mo
dellierungsergebnisse massive Veränderungen der potentiellen natürlichen Vegeta
tionszusammensetzung von gegenwärtig natürlich dominierenden Koniferenwäl
dem hin zu Wäldern mit deutlich höheren Laubbaumanteilen. Obwohl demnach in 
hoch gelegenen Beständen die kurz- und minelfristigen Auswirkungen der Klima
änderungen gemäß den Klimaszenarien eher gering sein werden, sogar günstigere 
Wachstumsbedingungen resultieren, sind langfristig in solchen Beständen sub
stanzielle Klimaänderungselfekte (u. a. veränderte Konkurrenzverhältnisse zwi
schen den Baumarten mit Folgen für die Waldpflege und -ve~üngung) zu erwarten 
(siehe Kapitel 3.2.5.1) . 

Beunruhigend in diesem Zusammenhang ist, dass die Szenarien zur globalen 
Temperaturentwicklung im letzten Beurteilungsbericht des Intergovemmental Panel 
on Climate Change (IPCC, 2001) nach oben revidiert wurden und zudem die Tem
peraturzunahme in Österreich in den letzten Jahrzehnten über dem globalen 
Durchschnitt lag. Unbekannt ist außerdem die künftige Entwicklung des Auftretens 
von Extremereignissen (Stürme, Starkniederschläge, Dürre, Trockenperioden), die 
in den vergangenen Jahrzehnten schwere Verwüstungen in Wäldern Europas hin
terlassen haben. 

Der Wald ist durch seine Oberflächenbeschaffenheit viel höheren Einträgen von 
Luftschadstolfen ausgesetzt als andere Landökosysteme. Eine deutliche Abnah
me der Verschmutzung mit den "klassischen" Luftschadstoffen NO, und SO, geht 
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aus der gegenwärtig beinahe flächendeckenden Einhaltung der relevanten lufthy
gienischen und forstlichen Grenzwerte hervor (siehe auch Kapitel 4.2.4). Wegen 
landesweiter Überschreitung der ·critical loads· für Stickstoffeinträge ist der atmo
sphärische N02-Gehalt als potentielle Gefährdung von Waldökosystemen aber wei
terhin relevant. Dies umso mehr, als bei der Analyse der Überschreitung von "criti
cal loads" der fallweise erhebliche Eintrag aus Nebel und Wolken ebenso wenig be
rücksichtigt wird, wie die gegenüber Freiflächen erhöhte Deposition in WaIdbestän
den. 

Ozon als pflanzenschädliche Substanz ist wegen der großflächigen Überschreitung 
der Ziel- und Schwellenwerte (siehe Kapitel 4.2.3.4) gegenwärtig von großer Be
deutung. 

In Waldgebieten findet außerdem ein bevorzugter Eintrag akkumulierender organi
scher Luftschadstoffe statt. Dieser Umstand ist wegen der Langlebigkeit, der hohen 
Toxizität und der Anreicherung dieser Substanzen im Ökosystem besonders be
denklich. 

Die zum Zeitpunkt der Berichtslegung vorliegenden Daten zur Waldverjüngung 
(FBVA, 1997; SCHODTERER, 2001 und BMLFUW, 2oo3b) weisen eine anhaltend 
hohe Wildschaden belastung des österreichischen Waldes aus, die - gemessen 
an forstwirtschaftlichen und landeskulturellen Zielsetzungen (siehe Box 5.4-4_E) 
sowie forst- und jagdgesetzlichen Vorgaben (siehe Box 5.4-16_E) - vielerorts nicht 
tragbar erscheint. Die Beeinträchtigung der Verjüngungsfähigkeit von WaIdökosys
temen durch flächigen Verbiss gefährdet regional deren ökologische Funktionsfä
higkeit und beeinträchtigt die Erfüllung der multifunktionalen Wirkungen des Wai
des. Die durch selektiven Verbiss bewirkte Baumartenentmischung geht oft mit ei
ner strukturellen Entmischung hin zu einschichtigen Beständen einher und kann die 
EntwIcklung standortangepasster, arten- und strukturreicher Mischwälder behin
dem (BRÄNDLI, 1996). Eine naturnahe Waidbewirtschaftung mit Naturverjüngung 
(siehe Kapitel 3.2.4.1 und Kapitel 3.2.5.1) wird durch den hohen Wildschadendruck 
deutlich erschwert . 

Wildschäden am Wald sind ein multifaktorielles Problem mit regional unterschiedli
cher Ursachenkombination (REIMOSER, 1995), die auch situationsspezifisch an
gepasste Lösungsstrategien erfordern. Das aktuelle Wildschadenniveau zeigt, dass 
das bisher praktizierte Konfliktmanagement im Wesentlichen versagt hat. Als we
sentliche Ursachengruppen können die Folgenden identifiziert werden 
(REIMOSER, 1987, 2001 ; UMWELTBUNDESAMT, 1995): 

• Jagdwirtschaft: region at überhöhte Schalenwildbestände infolge nicht nachhalti
ger WIldbewirtschaftung (siehe Kapitel 3.2.3.2 und Kapitel 3.2.4.2) 

• Forstwirtschaft: waldbaulich bedingte Wildschadenanfälhgke.t 

• Landwirtschaft, Verkehr und Siedlungswesen, Freizeitwirtschaft: zunehmende 
Verluste, Einengung, Zersplitterung, Beunruhigung und Entwertung von Wildtier
lebensräumen. 

Das Wildschadenausmaß wird grundsätzlich vom Wildschadendruck (Biotopbelas
tung durch WIldtiere) und von der Wildschadenanfälligkeit des Waldes (Biotopbe
lastbarkeit) bestimmt. Zwischen Wilddichte und Schadenausmaß muss keine un
mittelbare Korrelation bestehen. Während die Biotopbelastung durch Wildbestände 
vor allem durch jagdliche Maßnahmen regutiert werden kann, liegen die Einfluss
möglichkeiten der Forstwirtschaft vorwiegend in der Verminderung der Anfälligkeit 
von Waldbiotopen für Witdschäden. 

Box 5.4-24 E: 
Wlldschadenan'i lligkeit 
des Waldes 
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Eine zentrale Erkennlnis im Hinblick auf die Wildschadenvermeidung ist, dass sich 
die Bejagungs- und Abschussplanung am jeweils aktuellen Niveau der regionalen 
Wildschadenbelastung orientieren muss (siehe Kapitel 3,2.5.2). Als der zuverläs
sigste Indikator für die Tragfähigkeit von Waldlebensräumen für Wildpopulationen 
kann der Vegetationszustand angesehen werden. In einigen jüngeren Landesjagd
gesetzen ist dieser Grundsatz bereits festgeschrieben, Zur Umsetzung sind eng
maschige und objektive Wildschadenkontrollsysteme erforderlich. Diese sollten mit 
einem auf Z,eldefinitionen basierenden Soll-1st-Vergleich sowie idealerweise ent
weder mit einem Vergleichsflächenverfahren , wie es z. B. in Vorarlberg im Jagdge
setz verankert ist (REIMOSER et al. , 1997), oder mit einem an die ÖWI angelehn
ten Verfahren arbeiten (siehe Kapitel 5.4.3.4) . Gegenwärtig existieren in den öster
reichischen Bundesländern einschließlich der Bundesforste AG acht unterschiedli
che Verjüngungskontrollverfahren , deren Ergebnisse nicht direkt vergleichbar sind 
(STAGL, 2001) und des öfteren angezweifelt werden (SPRENGER, 2003) . Durch 
das Bundesamt und Forschungszentrum für Wald (BFW) wurde ein Konzept für ein 

Box 5 .... 25 E: österreichweit einheitliches Verjüngungs- und Wildeinflussmonitoring erarbeitet, 
Wlldelntlu •• -Monltorlng das derzeit erprobt wird und anschließend den Bundesländern zur Verfügung ste

hen soll (SCHADAUER, 2003). Dessen Implementierung kann die Gewinnung ei
nes österreichweiten Zustandsbildes und eine lösungsorientierte Versachlichung 
des Diskussionsklimas rund um den Wald-Wild-Mensch-Konflikt bedeutend be
günstigen. 

Box S .... 26_E: 
Öko!. "Nutzen" und 

.. Schaden" der Waldwei
de 
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Daten über weidebedingte Schäden sind grundsätzlich vorsichtig zu bewerten, weil 
Wild- und WeideeInflüsse sich häufig überlagern und erhebungsmethodisch 
schwierig zu differenzieren sind. Die ökologischen Wirkungen der Waldweide sind 
ambivalent. werden stark von den spezifischen örtlichen Rahmenbedingungen be
einflusst und entziehen sich daher einer pauschalen Bewertung. Neben der Beein-
trächtigung der Waldverjüngung sind in landeskultureller, naturschutzfachlicher, 
wildökologischer und landschaftsästhetischer Hinsicht auch vielfältige positive Ef
fekte des extensiv betriebenen Weidegangs festzuhalten (LlSS, 1988; RÖSCH, 
1990; SCHERZlNGER, 1996 und BMLFUW , 2001) . Weidebedingte Schäden an 
Bergwaldökosystemen sind meistens die Folge zu hoher Beweidungsintensitäten. 
Dass mit der regionalen Intensivierung der Almwirtschaft als Folge von Förderpro
grammen zumindest lokal Tendenzen zur Reaktivierung von Waldweiderechten 
und zur Erhöhung der Tierbesatzstärke einhergehen, ist deshalb kritisch zu beurtei
len, Eine an die Tragfähigkeit von Waldbiotopen angepasste Weideausübung kann 
demgegenüber wesentlich zur Waldverträglichkeit der Waldweide beitragen. Bei 
bestehender hoher Wildschadenbelastung ist auch von strikten Wald-Welde
Trennungen keine spürbare Entlastung der Waldverjüngung zu erwarten (LlSS, 
1988). Da umgekehrt bei hoher Waldweidebelastung auch der gewünschte Erfolg 
einer WIldschadenreduktion ausbleiben kann, ist eine glelchz8llige Berücksichti
gung von Wild- und Weide-Einflüssen auf die Verjüngung unerlässlich (REIMOSER 
& VÖLK, 1988). Nutzungsentflechtungen sind v. a, dort angebracht, wo die Wirk
samkeit von SChutzwäldern - und damit öffentliche Interessen - durch Beweidung 
gefährdet sind. Da in Regulierungsurkunden verbriefte Einforstungsrechte durch 
das Forstgesetz nicht berührt werden , kann es als gesetzliches Regulativ für die 
Ausübung der Waldweide nur in Ausnahmefällen herangezogen werden. Eine 
Neuordnung von Wald und Weide muss daher auf BaSIS eines freiwilligen Interes
senausgleichs erfolgen. Bisher praktizierte Lösungsansätze haben sich dabei 
großmaßstäblich betrachtet als wenig wirksam erwiesen, 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)374 von 476

www.parlament.gv.at



Soebenter Umweltkontrollbencht - 5 4 Wald 

5.4.5 EMPFEHLUNGEN 

Um weiteren Fragmentierungen zusammenhängender Waidgebiete vorzubeugen, 
sollten quantitative Bewertungskritenen bzw. Grenzwerte fur die Zerschneldung von 
Waldlebensräumen deftnlert werden. Deren Integration In geeignete PlanungsIn· 
strumente - wie in Umweltverträgltchk9ltsprüfungen (UVP) und Strategische Um· 
welt prüfungen (SUP) (Siehe Kapitel 3.5.4.1) , aber auch in Waidentwicklungspläne -
wäre anzustreben. Entscheidungen über AufforslungenlWiederbewaldungen In 
waldreichen Gebieten und Rodungen In waldarmen Regionen sollten zukünftig 
verstärkt die naturschutzfachlIche Bedeutung der betroffenen Flachen und die öko
logischen Folgen der Flächennutzungsänderungen berücksichtigen. Eine Intensive
re Vernetzung der forstlichen Raumplanung mit der Landesraumplanung und dem 
Naturschutz würde Ansatzmöglichkeiten zu einer verstärkten Steuerung der räumlt
chen WaidflächenentwIcklung bieten, um Verluste an biologischer Vielfalt zu ver
meiden und eine optimierte Funktionserfüllung der Waldausstanung zu ermögli
chen (UMWELTBUNDESAMT, 1994). Die AUSWirkungen der durch die Novelle des 
Forstgesetzes 2002 gelockerten Rodungsbestimmungen sowie der behördliche 
Umgang mit der vorgesehenen BerückSichtigung des offentllchen Interesses an der 
Walderhaltung (§§ 17, 17a) (Siehe Kapitel 3.5.3.4. Box 3.5-1 0 E) sollten In den 
nächsten Jahren beobachtet werden. Dabei wäre besonders auf die kleinräumige 
Verteilung von Waldflachen In dicht beSiedelten Räumen zu achten. 

Nach heutigem Wissen sind grundsätzlich Waldökosysteme mit einer standortge
rechten Blodlversität anzustreben, da Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen Stoff
kreisläufe steuern und damit Ökosystemfunktionen und Ökosystemleistungen be
einflussen (HA TIEMER & GREGORIUS. 1996). Die Onentlerung der waldbault
chen Maßnahmen an der natürlichen Waldgesellschaft, die die beste Überemst,m
mung mit den Standortverhältnlssen zeigt. und Insbesondere die Förderung struk· 
turrelcher, vielschichtiger Bestände kann aus ökologischen Vorsorgegrunden, aber 
auch durchaus ökonomischen Gründen dnnglich empfohlen werden (Siehe Kapi
tel 3.2.5.1 und Kapitel 3.2.4.1. Box 3.2-23 E) . Empfehlungen bezüglich der Erhal
tung der Blodlversltät In österreich ischen Wäldern müssen integrativ auf die zwei 
Schwerpunkte, nämlich den Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologi
schen Vielfall in Wäldern. aufgebaut werden. 

Daher ISt es wichtig . neben Erhebungen der Veränderung von Zusammensetzun
gen der biologischen Vielfalt bzw. Ihrer flachenhaften Verteilung. Insbesondere 
auch die Erforschung der Ursachen dieser Veränderungen zu forcieren . Bestehen
de Ökosystem forschungs und -monltonngprogramme, wie etwa Jene des Bundes
amtes und Forschungszentrums für Wald (z. B. Österreichische Waidinventur -
hllp~/I)(w·ac·~!f700!!!lQ .. m!)!! oder das UNECE ICP Forest Level II - h!!p'~/I).fY!,!!~ ... ~t! 
~9.Q/!!!)O.N!)!I), des Umweltbundesamtes (UNECE ICP Integrated Monotonng. siehe 
auch Kapitel 5.4.3.3, 1:I.\.I.P.:f/)!(~)lI ... yy!!.f V!mgl!~.!~!?!?p'!p.rl?j!l~.!~~p.l~!)!N(1:l) oder der 
österreichischen Nationalparks können dafür einen wertvollen Beitrag leisten. Zu
dem ISt eine EInbindung dieser Programme In neue Initiativen wie das europäische 
"Network of Excellence" zur Biodlversltäts- und okosystemaren Langzeitforschung 
In Form multifunktionaler Forschungsplattformen anzustreben. Zur Feststellung des 
Zustandes und zur Beobachtung von Anderungen sowie zur Operatlonalislerung 
von blodlversitätsbezogenen Zielen sind neben Monitonng- auch Indikatorensyste
me erforderltch. Die Entwicklung und Verbesserung bestehender IndIkatorensys
teme sollten daher weiter vorangetrieben werden. 
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Da die große Mehrheit der österreich ischen Wälder bewirtschal1et werden und die 
Forstwirtschaft ats Landnutzungsform mit dem größten Einfluss auf die biologische 
Vielfalt in Wäldern gesehen werden kann, nimmt die nachhaltige forstwirtschaftliehe 
Nutzung der biologischen Vielfalt in Form einer naturnahen Waldbewirtschaftung 
einen großen Stellenwert bei der Erhaltung der Biodiversltät in Wäldern ein (siehe 
Kapitel 3.2.5.1). Die Orientierung der Forstwirtschaft an den potentiell-natürlichen 
Waldgesellschaften, wie dies auch in der österreichischen Strategie zur Umsetzung 
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt gefordert wird, stellt einen zent
ralen SChritt zur Erhaltung einer angepassten Biodiversität dar (BMUJF, 1998). E
benfalls zu berücksichtigen sind die relevanten Forderungen des CBD
Arbeitsprogramms zur Biodiversität in Wäldern, in dem vermehrte Informations
tätigkeit und Bildungsmaßnahmen gefordert werden (siehe Kapitel 5.1.2, Box 5.1-
2_E) (CBD, 2002). Eine weitere Intensivierung der ökologischen Ausrichtung des 
forstlichen Fördersystems zur Unterstützung von langfristigen überprüfbaren Maß
nahmen, die positive Auswirkungen auf die Biodiversität in österreich ischen Wäl
dem haben, ist anzustreben. 

Nachdem die Vielfalt an österreich ischen Waldökosystemen nicht nur von der na
turräumlichen Vielfalt, sondern auch von der über Jahrhunderte einwirkenden 
menschlichen Arbeit geprägt wurde, ist die Erhaltung der kulturell bedingten und 
regional unterschiedlichen Nutzungsformen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
bei den oben angeführten Überlegungen mit einzubeziehen. 

Die bisherige .historische" Naturschutzpol it ik hatte ihren Schwerpunkt nicht im 
Schutz von (gesamten) Waldökosystemen, sondern in der Erhaltung einzelner Ar
ten oder Landschaftserscheinungen. Sollen die internationalen Schutzbestrebun
gen ausreichend erfüllt werden, besteht die Notwendigkeit, die Biodiversität in 
Wäldern entweder durch weitere Gebietsausweisungen umfassend zu schützen 
oder die Schutzintensität in bestehenden Gebieten bzw. deren Umsetzung zu über
prüfen und gegebenenfalls den aktuellen Anforderungen anzupassen. 
Instrumente dafür können sowohl im Bereich des hoheitlichen Naturschutzes ge
funden werden als auch in Form privatrechtlicher Verträge (VertragsnaturSChutz, 
z. B. Naturwaldreservate). 

Der im Vergleich zur Gesamtwaldfläche relativ geringe Anteil von WaIdökosyste
men in Schutzgebieten, der wirksamen Bestimmungen zur Erhaltung der Biodiver
Sltäl unterworfen ist, unterstreicht die Forderungen, weitere Aktivitäten zum Schutz 
der bedrohten Waldbiodiversität zu setzen. Der Defin ition weiterer Schutzziele (Ge
bietsschutz) kommt hier künl1ig wahrscheinlich größere Bedeutung zu. Jedenfalls 
ist hier die aktive Mitwirkung sowie Kooperation der Verantwortungsträger für 
Naturschutzagenden in den Ländern und der Forstpolitik wichtig und notwendig. 
Zur Umsetzung dieser Ziele könnte ein erster Schritt die Erarbeitung von Kriterien 
sein, die einen umfassenden, flächigen Schutz der Biodiversität in WaIdöko
systemen gewährleisten. Vor dem Hintergrund des sehr geringen Anteils aus der 
Nutzung gestellter Waldflächen erscheint es außerdem sinnvoll, die Bereitstellung 
von Mitteln zur Ausweisung weiterer Naturwaldreservate zu forcieren , um einerseits 
deren Flächenanteil zu vergrößern und anderers8l1s bestehende regionale Unter
schiede auszugleichen. 

Die Erarbeitung akkordierter Soll-Werte für unterschiedliche Waldgesellschaften in 
verschiedenen Sukzessionsstadien erscheint sinnvoll , um die Daten zu Totholz
mengen in Wirtschaftswäldern besser interpretieren zu können. Gleichzeitig sollte 
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durch eIne gezlelte Öffentlichkeitsarbeit dIe Skepsis gegenüber der Zunahme von 
Totholz Im WIrtschaftswaid abgebaut werden. 

Anhand der bedeutenden mengenmäßigen Diskrepanz zwischen T relbhausgas
emISSIon In OsterreIch und der TreIbhausgassenke im österreIchIschen Wald (sIe
he auch Kapitel 6.1.3.2) ISt offensichtlich, dass die Reduktion der Treibhausgas
emissionen vordringliches ZIel seIn muss. ÖsterreIchs Waldbewlrtschaflung kann 
folgende Beiträge zur Treibhausgasproblematik liefern: 

• EIne BewIrtschaftung, die Vorratsnachhaltigk9l1 bel gleIchzeItIg optImIertem EIn
satz des nachwachsenden Rohstoffes Holz Im SInne von Subslltutlon fossiler 
Rohstoffe und Erhöhung des Pools langlebIger HOlzprodukte garantiert, und 

• eIne bodenschonende BewIrtschaftung, dIe eIne Erhaltung bestehender Wald-
bodenkohlenstoffvorräte gewährleIstet. 

Auch für eIn Hintanhalten negativer Folgen eIner KlImaänderung auf ÖsterreIchs 
Waldökosysteme stellt dIe ReduktIon der TreibhausgasemIssionen das vorrangIge 
ZIel dar (SIehe KapItel 6.1). DIe globale DImension des Problems und das Ausmaß 
der notwendIgen Reduktionen, das gemäß IPCC weit über das Kyoto-Zlel hInaus
geht, verdeutlichen dIe NotwendigkeIt rascher, globaler Fortschritte Im KlImaschutz. 
Vorbeugend sollten jedoch auch waidbaulIche Maßnahmen dIe WIderstandskraft 
des Waldes gegenüber zu erwartenden KlImaänderungen und deren Folgen erhö
hen, besonders In den als sensibel IdentifIzierten GebIeten. EIne bessere Anpas
sung der Zusammensetzung von Beständen in Itefen Lagen an dIe potentielle na
türliche Vegetation ISt eIn erster wIchtiger Schritt . 

Der Anbau bzw. dIe Förderung von Baumarten entsprechend Ihrer natürlichen 
Verbreitung und - In dIesem Rahmen - eine Bevorzugung von Baumarten mIt weI
ten BereIchen an Temperatur- und Niederschlags- bzw. Bodenfeuchteansprüchen 
können hIer ebenfalls genannt werden. 

Zur Verringerung der fur dIe VegetatIon einflussreIcheren LangzeItmittel der Ozon
belastung sInd Maßnahmen auf internatIonaler Ebene anzustreben (SIehe KapItel 
4.2.3.4) . EIn überstaatlicher Ansatz ISt ebenso für dIe Reduktion der Sltckstoffein
träge und bel der MInimIerung langlebiger organischer Luftschadstoffe In der Um
welt notwendIg. Auf naltonaler Ebene wird dIe Festiegung schutzgutbezogener 
Grenzwerte für langlebIge organIsche Luftschadstoffe und Schwermetalle empfoh
len. DIe AbwesenheIt solcher Regelungen Wird gerade bei UmweltverträglichkeIts
prüfungen Immer wIeder vermIsst. 

DIe sIchere BeurteIlung der Wirkung von Schadstoffbelastungen des Waldes er
fordert langfristige Untersuchungen, die die Gesamtheit der Stoffelnträge SImultan 
mit den AusWirkungen auf ganze Ökosysteme und deren LeIstungen erfassen. DIe
sem Ansatz entsprechen das LTER (Long Term Ecosystem Research) und dIe 
UNECE Programme ICP Forest Level 11 (J)11p..:{&!"!' ... ~~ .. ~.I/!i!!9!.I?Q9. .. ~.tm!) und ICP ln
tegrated Monltoring (n!1p ;.l!W!,!,.~. v'y!!.f i.len.9fi nt~C!C!P!.p~9iecl~.~p_I.!1:l!im . n!m) . 

EIn weltestmogllch vereInheitlichtes, engmaschIges und vergleichbare Ergebnisse 
lieferndes Verjüngungs- und Wildschadenkontrollverfahren sollte bundesweIt 
Implementiert und In den LandeSjagdgesetzen verankert werden. Von allen Kon
fllktpartelen anerkannte landeskulturelle VerjüngungszIele und Soll-Werte , deren 
Herlettung plaUSIbel und transparent ISt, SInd dabeI wesentlich . EIne enge Koppe
lung der Monttoringergebnlsse mIt der AbschussplanersteIlung und Bejagungspla
nung eInschließlich der Erfolgskontrolle ISt unbedIngt vorzusehen. Um dIe hinter 
VerjüngungszIelen und SChwellenwerten für tragbare Wildschadenausmaße ste-

Box 5.4-27 E: 
Integrated Monltorlng 

375 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 377 von 476

www.parlament.gv.at



&ebenter Um~ontrollbencht - 5 4 Waki 

Box 5.4·28_E: 
VermInderung der Wlld

schadenanfilllgkeit 
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henden theoretischen Modellannahmen laufend verbessern zu können, ist die In· 
tensivierung der Erforschung von ökologischen Zusammenhängen zwischen Huf· 
tiereinfluss, Verjüngungsdynamik und langfristiger Waidentwicklung erforderlich. 
Parallel dazu besteht der Bedarf nach der Installation großräumiger wildökologi· 
scher Monitoringsysteme (siehe Kapitel 3.2.5.2) . 

In Wildschadengebieten ist die konsequente jagdliche Absenkung von überhöhten 
Schalenwild beständen im Rahmen einer an der Tragfäh igkeit von Waldbiotopen 
orientierten Wildbewirtschaftung notwendig. Durch die gezielte Berücksichtigung 
von Wildlebensraumansprüchen und der Wildschadenanfälligkeit des Waldes kann 
die Forstwirtschaft wesentlich zur Wildschadenvermeidung beitragen (siehe Kapi· 
tel 3.2.5.1). Entscheidend ist die forstbetriebs- und jagdrevierübergreifende Maß
nahmenkoordination zwischen allen beteiligten sektoralen Landnutzungen (Forst
und Landwirtschaft, Jagd, Tourismus etc.), v. a. durch weitere Forclerung einer 
wildökologischen Raumplanung (siehe Kapitel 3.2.5.2, Box 3.2-41 _E). 

Wildökologische Aspekte sollten - gemäß dem aktuellen Stand des Wissens - ver
stärkt in wald- und wildrelevanten Rechtsmaterien sowie in der Forst- und Jagdpra
xis berücksichtigt werden. Ein verbesserter Vollzug bestehender gesetzlicher Rege
lungen unter besonderer Berücksichtigung der Wahrung landeskultureller Interes
sen - v. a. an der Schutzwirkung von Wäldern - kann die Rahmenbedingungen zur 
Wildschadenvermeidung verbessern. Die Differenz zwischen betriebswirtschaftli
chen und öffentlichen Interessen macht einheitliche Regelungen über waIdgefähr
dende Wildschäden im Jagd- und Forstrecht erforderlich (VÖLK, 1998). Ökonomi
sche Instrumente zur Wildschadensanierung und -vermeidung, z. B. in Form 
zweckgebundener Entschädigungszahlungen zur Wiederherstellung verminderter 
Waldwirkungen, sollten vermehrt genutzt werden. 

Auftreten und Ausmaß von Waldweide-Schäden können durch Anpassungen des 
Weidemanagements - hinsichtlich Tierbesatzdichte, Weideorganisation, Weide
dauer, zeitlicher Lage der Weideperiode, verfügbarer Futterfläche, Nutztierart und 
-rasse etc. - an standörtliche Tragfähigkeiten wirksam gesteuert werden (MAYER 
et aJ. , 2003 und AIGNER et aJ. , 2003). Für tragfähige Konfliktregelungen zwischen 
Land· und Forstwirtschaft erscheinen flexible Wald-Weide-Regulierungen besser 
geeignet als generelle, praktisch oft undurchführbare Weidefreistellungen. Sie er
fordern die Einhaltung von Belastungsgrenzen, ktar priorisierte Zielformulierungen 
für Einzelflächen und eine integrative Maßnahmenkoordination zwischen allen be
teiligten Nulzungsinteressen (STEIXNER, el aJ. , 2003). Zur Unterstützung siluati
onsspezifischer Entscheidungen, ob, wo und unter welchen Bedingungen die Bei
behaltung, Anpassung oder Ablöse der Watdweide anzustreben ist, besteht der 
Bedarf nach der Entwicklung von Bewertungsinstrumenten, z. B. In Form von Krite
nen und Indikatoren für eine nachhaltige Waldweide. Um kontraproduktive Anreize 
für einen zu hohen Tierbesatz zu vermeiden, müssten almwirtschaftliche Subventi
onen von tlerbestands- auf flächenbezogene Fördersätze umgestellt werden. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich (so auch das Forstrecht) bieten 
weitgehende Möglichkeiten, die Forderungen des Übereinkommens über die biolo
gische Vielfalt umzusetzen (UMWELTBUNDESAMT, 2003) . Aus derzeitiger Wis
senslage kann geschlossen werden, dass möglichst naturnah aufgebaute Wälder 
am besten geeignet sind, die verschiedensten natürlichen und anthropogenen Ein
flüsse abzupuffern. Dies trifft auch auf die Problematik der potentiellen Klimaer
wärmung zu. Zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung derartiger Wälder, die durch ih
re Stabilität auch den umfassenden Nulzen für den Menschen bieten können (Ein-
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nahmen für Eigentümer, Rohstoff Holz, nachhaltiger Schutz vor Elementarereignis
sen etc.) ist die Ausschöpfung des gesetzlichen Rahmens durch Präzisierung de
taillterter, situationsangepasster Umsetzungsschritte erforderlich. Dies umfasst 
Förderungsmaßnahmen für naturnahe Waldbewirtschaftung, eine Forcierung der 
nachhaltigen Jagd (siehe Kapitel 3.2.5.2) und Umsetzung von Schutzmaßnahmen 
ebenso wie Konkretisierungen von Maßnahmen zur Reduktion von (Luft)Schad
stoffeinträgen in Waldökosysteme. 
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5.5 LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTE LEBENSRÄUME 

5.5.1 EINLEITUNG 

Landwirtschaftlich genutzte Lebensräume (Grünland, Äcker, Streuobstwiesen, 
Weingärten, Obstgarten, Hecken, Raine etc.) unterscheiden sich von Naturland
schaften dadurch, dass der Bestand und die Stabilität dieser Lebensräume nur 
durch kontinuierliche Arbeitsleistung des Menschen - die landwirtschaftliche Kulti
vierung - möglich sind. Landwirtschaftliche Lebensräume prägen - gemeinsam mit 
den Wäldern - die Kullurlandschaft in Österreich maßgeblich. Die zentrale mitteleu
ropäische Lage Österreichs, die insbesondere durch ausgeprägte klimatische Ü
bergangszonen (im Westen atlantisches Klima, im Osten kontinentales Klima) so
wie auch durch die auslaufende, stark landschaftsprägende Gebirgskette der Alpen 
charakterisiert ist , bewirkt eine besonders ausgeprägte naturräumliche Heterogeni
tät, die sich in einer vielfältigen, abwechslungsreichen (.spannenden") Kullurland
schaft widerspiegell . Um die Vielfältigkeit der landschaftlichen Strukturen zu bewer
ten und insbesondere um Veränderungen im Zeitverlauf festzustellen, ist das Moni
tonng von Landschaftsausschnitten von großem Interesse. Eine Methode ist die 
Verwendung von digItalen Satellitenbildern zur Berechnung von Indikatoren für die 
vielfältige Nutzung der Agrarlandschaft. 

Eine große Bedeutung für Österreich hat die Berglandwirtschaft. Rund 39 % aller 
land- und forstwirtschaft lichen Betriebe sind als Bergbauernbetriebe eingestuft und 
ca. 70 % der Landesfläche entfallen auf das Berggebiet. Der Alpenraum besitzt aus 
gesamleuropäischer Sicht eine herausragende ökologische Stellung bezüglich Na
turnähe und Sicherung der Biodiversität. Viele der ökologisch wertvollen und arten
reIchen Räume im BerggebIet sind erst durch die Aktivitäten der Landwirtschaft 
(Verhinderung der Verbuschung offener Flächen, Festigung von Narbe und Boden 
durch Beweidung, besonderer Artenreichtum der Bergheumähder) entstanden. 
Durch die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Betriebe werden die Erhaltung 
und Pflege der Kultur- und Erholungslandschaft - Hauptressourcen für den Tou
nsmus - sichergestellt. 

Zur Objektiven und noch exakteren Feststellung der ErschwernIS der Bergbauern
betriebe wurde der neue Berghöfekataster entwickell, der vom BMLFUW geführt 
wird. 

5.5.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

In der Österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie (BMLFUW, 2002) wird zu Leitziel 
12 • Vielfalt von Arten und Landschaften bewahren" u. a. auch genannt, dass es gilt, 
die reich gegliederte Kulturlandschaft Österreichs zu erhalten und zu pflegen und 
den von den Landwirten erbrachten Umweltleistungen durch die Anwendung exten
siver Bewirtschaftungsmethoden adäquat Rechnung zu tragen (siehe Kapitel 
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5.1.2). Leltzlel 13 .Verantwortungsvolle Raumnutzung und Regionalentwicklung" 
beinhaltet u. a. das Ziel, dass die Politik der ländlichen Entwicklung darauf abzielen 
muss, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, den sozialen Ausgleich und die positi
ven Umweltleistungen Im ländlichen Raum Insgesamt zu fördern . 

Auch Ziele des Umweltprogramms OPUL (BMLFUW, 2000, siehe Kapitel 3.1.3.5) 
sind u. a. die Erhaltung bedrohter, besonders wertvoller landwirtschaftlich genutzler 
Kulturlandschaften sowie die Erhaltung der Landschaft und histonscher Merkmale 
auf landwirtschaftlichen Flächen. Diese Ziele werden durch Maßnahmen Im Rah
men des ÖPUL finanziell (von der EU koflnanzlert) abgegolten. 

5.5.3 SITUATION UND TRENDS 

5.5.3.1 Vielfalt der Agrarlandschaft 

Österreich wird in acht landwirtschaftliche Hauptproduktionsgebiete unterteilt , die 
mit den Großlandschaften korrespondieren, da Geländeformation, Bodenbeschaf
fenheit und Meteorologie die Hauptfaktoren der Eignung eines Gebietes für die 
landwirtschaftliche Nutzung sind. Diese Hauptproduktionsgebiete werden noch In 

87 Kleinproduktionsgebiete unterteilt, worin die Kleingliedngkel t der österreIchi
schen Kulturlandschaft und die VIelfall der landwlrtschafllichen Produktionsschwer
punkte In Österreich zum Ausdruck kommen. 

WRBKA et al. (2002) haben auf BaSIS von SatellItenbildern und der Auswertung 
von Landnutzungsmustern eine Gliederung der Kulturlandschaften Österreichs in 
Typenreihen vorgenommen. Es zeigt sIch, dass die alpinen Kulturlandschaften 
Westösterreichs naturnäher im Vergleich zu den landwirtschaftlichen Lebensräu
men Ostösterreichs sind, auch bezüglich des Ausstattungsgrades an naturnahen 
Landschaftselementen (Hecken, Feldraine und Bachgehölze, aber auch große, un
zerschnittene Flächen) (siehe Kapitel 5.1.3.5). 

Im Rahmen der Halbzeitbewertung des Österreichischen Programms für die Länd
liche Entwicklung (siehe Kapitel 3.1.3.5) wurde auch die Frage untersucht, in wei
chem Umfang die biologische Vielfalt der landwirtschaftlichen Lebensräume durch 
Maßnahmen aus dem Agrarumweltprogramm ÖPUL erhalten oder verbessert wor
den ist. Am Umweltbundesamt wurden In einer Methodenstudie mittels Satelliten
bIldauswertung Indikatoren zur räumlichen Darstellung der vielfältigen landWirt
schaftlichen Nutzung berechnet. Diese Indikatoren ermöglichen eine Aussage über 
die HomogenitäVHeterogenotät eines Landschaftsausschnittes. Aufbauend auf dem 
Conne Landcover Programm (europaweites Programm zur Erhebung der Boden
nutzung) wurden In einem Maßstab 1 :50.000 die Kleinschläglgkelt (= Größe der 
landWirtschaftlichen Flächen) und Kulturartenzusammensetzung im Marchfeld und 
Im Oststelnschen Hügelland ermltlell . Je kleiner die Flächen und Je Vielfältiger die 
Kulturartenzusammensetzung, desto höhere Indikatoren-Werte wurden ermltlelt. 
Im Oststelnschen Hügelland stieß die Methode aufgrund der relatiV klemstruktuner
ten Landschaft an ihre Grenzen, hier musste eine höhere SatellItenbildauflösung 
herangezogen werden. 

Insgesamt ISt die Vielfalt und Naturnähe der Agrarlandschaften in Österreich· spe
ziell Im alpinen Raum - AnZIehungspunkt für den Tourismus. Die Verflechtungen 
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und gegenseitigen Nutznießungen zwischen Landwirtschaft und Tourismus sind 
bedeutend. Die österreichische Tourismuswirtschaft könnte ohne die Vorleistungen 
der Landwirtschaft ihr wichligstes Kapital, die gepflegte Kulturlandschaft. nicht kon
kurrenzfähig anbieten, zudem trägt die Landwirtschaft durch ihre Lebensmittelpro
duktion zum Image der Region bei . 

5.5.3.2 Neuer Berghöfekataster 

In Österreich spielt die Berglandwirtschaft eine zentrale Rolle (siehe Kapitel 5.6) , 
die Produktivität liegt aber im alpinen Bereich um fast ein Viertel und das Einkom
men um fast ein Fünftel niedriger als im nicht alpinen Bereich (TAMME et al. , 
2002). Von zentraler Bedeutung im Rahmen der Bergbauernförderung ist ein adä· 
quates Instrumentarium zur Erschwernisfeststellung von Bergbauernbetrieben. 
1953 wurde der Berghöfekataster erstell!, dieser wurde 1974 bereinigt und die im 
Kataster erlassten und ganZjährig bewohnten und bewirtschafteten Bergbauernbe
triebe in vier Erschwerniszonen eingeteilt. Um die betriebsindividuellen Bewirtschaf
tungserschwernisse noch exakter berücksichtigen zu können wurde 2001 das Sys
tem des Neuen Berghöfekatasters (BHK) ausgearbeitet (TAMME et al. , 2002). 

Seine Anwendung findet der BHK seit 2001 in der Bemessung der Ausgleichszula
ge in benachteiligten Gebieten und der Förderung der Steilflächenmahd im Rah
men des ÖPUL. beides Maßnahmen, die im Rahmen des Österreichischen Pro
grammes für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ÖPFEL) angeboten und von 
der EU kofinanziert werden (siehe Kapitel 3.1.3.5) . Die laufende Aktualisierung des 
BHK ist künftig im Rahmen des jährlichen Antrages zur Flächenförderung der Ag
rarmarkt Austria ("Mehrfachantrag Flächen") siChergestellt. 

5.5.3,3 Flächennutzungsänderungen 

Die landwirtschaftlichen Flächen sind in der Regel eine Ressource, die durch Wirt
schaftliche Aktivitäten gebraucht und verbraucht wird. Damit Sind diese Flächen 
von mehreren Seiten unter Druck und weisen keinen besonderen Schutz - etwa 
vergleichbar den Waldflächen durch das Forstgesetz - auf. Das führt dazu, dass 
die jährlichen Verluste an Flächen beachtliche Ausmaße annehmen (siehe Kapitel 
3.5.3.2 und 3.5.3.3) . Diese Effekte treten besonders in den dicht besiedelten Regi
onen auf, während in den jetzt dünn besiedelten Gebieten ein Effekt der landwirt
schaftlichen Nutzungsaufgabe auftritt. Weisen diese Gebiete zusätzlich eine Ab
wanderungstendenz auf, wird dieser Prozess deutlich beschleunigt. Die aufgege
benen landwirtschaftlichen Flächen in Gunstlagen werden von verbleibenden Be
trieben genutzt , andere fallen oft brach und werden der natürlichen Sukzession ü
berlassen. Damit wird tendenziell die Waldfläche vermehrt (siehe Kapitel 3.5.3.4) . 
Treten diese Phänomene in Gebieten mit hohen Waldanteilen auf, ist eine Verwal
dung und die Verminderung des landschaftlichen Reizes unweigerlich die Folge. In 
Gebieten mit geringen Waldanteilen ist auch die Erhöhung der landschaftlichen 
Ausstattung möglich. Durch den Verlust durch Siedlungställgkeit, Versiegelung, 
Verbrachung und Verwaldung werden ursprüngliche Flächen der natürlichen Kultur
landschaftsnutzung entzogen bzw. der Naturhaushall nachhaltig geändert . 

Bo. 5.5-4_E: Bergbau
ernförderung und 
·zonlerung 

Bo. 5.5-5_ T: Bergh6fe
kataster· 
Bewertungsschema 

~o:t 5.5-6_ G: 
Uberbllck uber die Berg· 
bauem betriebe Öster· 
reichs 
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5.5.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Die Zukunft der landwirtschaftlichen Lebensräume, die die Kulturlandschaft ,n Ös
terreich entscheidend prägen, hängt unmittelbar mit der Zukunft der Landwirtschaft 
bzw. der Agrarpolitik (der EU) zusammen. Um den Verlust der Vielfalt an landwirt
schaftlichen Lebensräumen zu verhindern, müssen gesellschaftlich erwünschte 
Umweltleistungen und Leistungen der Landschaftspflege gefördert werden (siehe 
Kapitel 3.1.3.4 und 3.1.3.5) . Dies Ist In der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik 
(ab 2005) pnnzip,ell vorgesehen und sollte dementsprechend bei der Umsetzung m 
Österreich weiterhin einen Schwerpunkt bilden. 

SpeZiell Im Berggebiet. wo die landwirtschaft u. a. auch emen B9Itrag zum Schutz 
vor Naturgefahren wie Lawinen, Muren und Steinschlägen leistet, ISt es daher wich
tig , die Bewirtschaftung durch Förderungen sicherzustellen. Mit dem Neuen Berg
höfekataster steht ein betriebsindivIduelles Instrumentanum zur Erschwernisfest
stellung von Bergbauernbetrieben zur Verfügung. das eine wichtige Grundlage für 
die Bergbauernförderung In Österreich darstellt. 

Mittels Satellitenbildauswertung, in Anlehnung an das Programm Corine Landcover, 
ist m Gebieten mit großflächiger Landschaftsausstattung die Berechnung von Indi
katoren zur räumlichen Darstellung der Agrarlandschaftsvielfalt Erfolg verspre
chend. Es Wird die tatsächliche Landbedeckung wiedergegeben und Veränderun
gen Innerhalb eines LandschaftsausschnIttes können durch Analyse von Satelliten
bildern verschiedener Zeitpunkte übersichtlich dargestellt werden. Für die in Öster
reich welt verbreiteten kleinräumigen Landschaftsstrukturen ist eine wesentliche 
Verfeinerung der Auflösung von derzeit 25 ha Mindestfläche auf 1 ha erforderlich, 
wie sie bel dem derzeit diskutierten GMES (Global Monltonng for Environment and 
Secunty) erreicht Wird. 

Die Wirkungen von Flächennutzungsänderungen sind meist w9lt reichender als 
elngeschätz1, da etwa der Nlederschlagswasser-Abfluss und die Grundwasser
Neubildung neue Bedingungen verursachen. Extremsituationen wie etwa lange 
Trockenheit oder Uberschwemmungen können u. U. entsprechend höhere Schä
den verursachen. 

5.5.5 EMPFEHLUNGEN 

Im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU sind verstärkt Di
rektzahlungen für Umweltleistungen der Landwirte vorgesehen. Bei der Umset
zung in Österreich sollten vor allem auch Leistungen der Landschaftspflege zur Er
haltung der KulturlandschaftsvIelfalt einbezogen werden (siehe Kapitel 3.1.3.4) . 

SpeZielles Augenmerk bei der Neuausnchtung des österreichischen Programms für 
die Entwicklung des ländlichen Raumes sollte - neben der Erhaltung von vielfälti
gen Nutzungsintensitäten auf den landwirtschaftlichen Flächen - auf die Erhaltung 
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und Neuanlage von Übergangsbereichen (Pufferzonen. Ökowertflächen) in der 
landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft gelegt werden. 

Speziell für das Berggebiet hat Osterreich mit dem neuen Berghofekataster ein 
ausgeglichenes Bewertungssystem zur Feststellung der naturhchen Nachteile der 
Bergbauernbetnebe geschaffen. Da der Bodenverbrauch besonders In dicht besie
delten Tallagen voranschreitet. ISt die Ausweisung von Vorrangzonen fur die Bo
denfunktion .Iandwlrtschaftliche Nutzung" ein Gebot der Stunde. Damit wird die 
Nutzung von Standorten Innerhalb der bestehenden SIedlungsgebiete und die Nut
zung von Altstandorten aufgewertet. In diesem Zusammenhang ISt die Verbesse
rung der Datenlage und deren Verfugbarkelt durch die Landesregierungen anzu
streben. 

Box 5.S.7 E: Über· 
ganglbereiche 
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5.6 ALPINE REGIONEN 

5.6.1 EINLEITUNG 

Die alpinen Regionen Österreichs umfassen - folgt maa der Gebietsabgrenzung Box 5.&-' _G: 

der Alpenkonvention - nahezu zwei Drittel der Landesfläche. In diesem Kapitel wird Geblel •• bgrenzung 

- soweit nicht explizit aul andere Räume Bezug genommen wird - auf die für die 
Umweltsituation der Alpen wichtigsten Problembereiche eingegangen: Bergwald, 
Berglandwirtschaft, Verkehr, Tourismus und Siedlungsraum. 

Herausragendes Kennzeichen der alpinen Regionen ist eine starke vertikale Zonie
rung der naturräumlichen Bedingungen auf engem Raum, die ein breites Spektrum 
an klimatischen Verhältnissen bewirkt. Damit ist auch eine große Vielfalt an Öko
systemen, Lebensräumen, Pflanzengesellschaften und Tierarten in geographisch 
verhältnismäßig kleinen Räumen verbunden, Für die menschliche Nutzung natürli
cher Ressourcen bedeutet dies im Vergleich zu anderen europäischen Regionen 
steile und damit schwierig zu bewirtschaftende Flächen für die Land- und Forstwirt
schaft, ungünstige klimatische Verhältnisse (Wuchsbedingungen) und einge
schränkte Entwicklung der (wirtschaftlichen) InfrastrUktur. Gleichzeitig bewirken je
doch alle diese Faktoren eine einzigartige Landschaft mit hoher Attraktivität für 
Freizeit und Erholung weit über die Landesgrenzen hinaus. Diese Charakteristika 
der alpinen Regionen bedingen besondere Probleme, die neben ihren Auswirkun
gen auf die Umwelt auch weit in sozioökonomische Bereiche vordringen. 

Um die besondere Schutzwürdigkeit dieses Raumes zu betonen, wurde t 991 die Box 5,&-2_E: 

Alpenkonvention (BGB!. Nr. 477/1995), ein Vertrag zwischen den acht Anrainer- AlpenkonventIon 

staaten und der EG zum Schutz und zur nachhaltigen EntWicklung des Alpenrau-
mes, unterzeichnet. Sie ist als Rahmenkonvention konzipiert, inhaltliche Festlegun-
gen erfolgen durch die bisher verabschiedeten neun Protokolle. Eine wichtige Hür-
de in der Umsetzung der Ziele der Alpenkonvention wurde in jüngster Zeit über-
sprungen: Nach Ratifizierung aller Durchführungsprolokolle durch mindestens drei 
Vertragspartner (Deutschland, Liechtenstein und Österreich) tralen diese im De-
zember 2002 in Kraft. Die nahe Zukunft wird weisen, welche Möglichke~en und In-
strumente zur Durchsetzung einer konkreten AlpenschutzpolItik diese Konvention 
bietet. 

Bergwald, Berglandwirtschaft, Verkehr, Tourismus und Raumplanung werden im 
Folgenden als herausragende Umweltthemen, in deren Bereiche eine Vielzahl we
sentlicher Umweltprobleme der Alpen fällt, näher betrachtet. 
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5.6.2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die Alpenkonvention und ihre Protokolle (ALPENKONVENTION, 2003) enlhallen 
eine Vielzahl von umweltpolilischen Zielen zur nachhaltigen Nutzung des Alpen
raums. 

Die Hauptziele des Bergwaldprotokolls sind die Erhaltung des Bergwaldes als na
turnaher Lebensraum und die Verbesserung seiner Stabilität durch eine naturnahe, 
nachhaltige Bergwaldwirtschaft. Dies soll durch die vorwiegende Anwendung na
turnaher Waidverjüngungsverfahren mit standortgerechten Baumarten, die Begren
zung der Schalenwildbestände auf ein waldverträgliches Maß, schonende Nut
zungsverfahren und die Unterordnung der Waldweide unter die Schutzwirkung 
funktionsfähiger Bergwälder erreicht werden (siehe auch Kapitel 3.2 und Box 3.2-
3_E). 

Das Protokoll Berglandwirtschaft verpflichtet die Vertragsstaaten, die standort
gerechte und umweltverträgliche Berglandwirtschaft zu erhalten und zu fördern. Als 
Begründung wird insbesondere der wesentliche Beitrag der Berglandwirtschaft zur 
Aufrechterhaltung der Besiedlung. zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundla
gen, zum Schutz vor Naturgefahren, Zur Wahrung der Schönheit und des Erho
lungswerts der Natur- und Kulturlandschaft sowie zur Kultur im Atpenraum hervor
gehoben (siehe auch Kapitel 5.5.1) . 

Das Protokoll Verkehr verpflichtet die unterzeichnenden Staaten zu einer nachhal
tigen Verkehrspolitik mit den Zielen, die Belastungen und Risiken im Bereich des 
inneralpinen und Alpen querenden Verkehrs auf ein verträgliches Maß zu senken 
und auf den Bau neuer Alpen querender Straßen zu verzichten. Ein hochrangiges 
Straßenprojekt für den inneralpinen Verkehr kann demnach nur dann verwirklicht 
werden, wenn u. a. die Bedürfnisse nach Transportkapazitäten nicht durch eine 
bessere Auslastung bestehender Straßen- und Bahnkapazitäten, durch den Aus
oder Neubau von Bahn- und Schifffahrtsinfrastrukturen und die Verbesserung des 
kombinierten Verkehrs sowie durch weitere verkehrsorganisatorische Maßnahmen 
erfüllt werden können (siehe auch Kapitel 3.6) . 

Die Verpflichtung, den Tourismus umweltgerecht im Sinne einer nachhaltigen Ent
wicklung des Alpenraums zu gestallen, ist Inhalt des Protokolls Tourismus. Dazu 
gehört auch die Einrichtung von Ruhezonen nach ökologischen Gesichtspunkten, 
in denen auf tourist ische Erschließung verzichtet wird. 

Mit dem Protokoll Raumplanung und nachhaltige Entwicklung werden Vorga
ben und Rahmenbedingungen speziell für die dicht besiedelten österreichischen 
Alpentäler festgeschrieben, welche nur durch eine koordinierte regionale Entwick
lungsplanung erreicht werden können. Der sparsamen und umweltverträglichen 
Nutzung der natürlichen Ressource Boden wird in dem Protokoll ein hoher Stellen
wert beigemessen (siehe auch Kapitel 3.5.2). 
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5.6.3 SITUATION UND TRENDS 

5.6.3.1 Bergwald 

Rund 70 0
'0 oder 2.7 Mlo. ha der österreich Ischen Watdflache sind Berg· oder Ge· 

bIrgswälder (BMLFUW. 2002). Ein Großteil des heimischen Schutzwaldes. der laut 
letzter Österreichlscher Waldinventur (ÖWI) 755.000 ha (19 0'0) einnimmt (FBVA. 
1997). ISt dieser Kategorie zuzuordnen. Dessen Situahon. die durch gute Datenver· 
fügbarkeit gekennzeichnet ISt . wird hier stellvertretend für die GesamtwaidSItuation 
des österreichischen Alpenraumes behandelt (zum österreichischen Gesamtwald 
Siehe Kapitel 3.2 und Kapitel 5.4). 

Das Forstgesetz 1975 I. d. g. F. (BGBI. Nr. I 59/2002) (siehe Kapitel 32.2. Box 3.2· 
4_E und Kapitel 3.2.4.1. Box 3.2·27 _E) schreibt für den Schutzwald eine besondere 
Waldbehandlung vor. durch welche die Erhaltung eines stabilen. dem Standort ent· 
sprechenden Bewuchses bel rechtzeitiger Erneuerung gewährleistet sein muss. 

Die Verjüngungssituation Im Schutzwald zeigt Sich deutlich ungunstiger als Im 
WIrtschaftswaid (WIWa) (Siehe Kapitel 5.4.3.4 und Kapitel 5.4.4) . Zum einen ISt der 
Verjüngungsbedarf Im Schutzwald aufgrund seiner Überalterung deutlich höher. 
zum anderen wird auf einem deutlich geringeren Anteil der verjüngungsnotwendl' 
gen Flächen tatsächlich VerJüngung angetroffen (BMLFUW. 2001). Als domlnle· 
rende Ursache für das völlige Ausbleiben der Verlüngung wurde die Konkurrenz 
durch Bodenvegetation festgestellt . Wildverbiss wurde auf über 20 % der Flächen 
als Hemmfaktor idenhflzlert. Auf über 60 % der Flächen im Schutzwald. wo die Ver· 
jüngung stammzahlmäßIg eigentlich ausreichen würde. verbleiben zu wenige vom 
Wild nicht geschadlgte Pflanzen. um eine gesicherte Bestandesentwicklung zu ge· 
währlelsten (FBVA. 1997). Methodik und Wlldschadenkonzeptton der Österreich I' 
schen Waidinventur (OWI) sowie die Situation des Gesamtwaldes werden in Kapl' 
tel 5.4.3.4 erläutert. 

Generell sind Mischwälder mit Tanne und Laubhölzern am starksten von VerbIss
schäden betroffen (Siehe Kapitel 5.4.3.4, Box 5.4-13 GIE). Der selektive Verbiss 
der Mischbaumarten führt zur Baumartenentmischung zugunsten der weniger 
verblssbehebten Fichte (Siehe Kapitel 5.4.3.4) . So kann z. B. die Tanne trotz vor
handenen Verjüngungspotenhals verbissbedingt kaum dem Jugendstadium ent
wachsen (SCHADAUER et al., 1997 und FBVA, 1997). 

HinSichtlich der Altersstruktur zeigt der Schutzwald einen ausgeprägten Uberhang 
an Altbeständen. Ein vergleichsweise hoher Anteil der Bestände befindet sich in der 
beginnenden oder fortgeschnttenen Zerfallsphase. Die aktuelle Bestandesstabilität 
wurde auf 7 % der gesamten Schutzwaldfläche als labil-kritisch bis krillSch-instabll 
angesprochen (FBVA, 1997). 

5.6.3.2 Berglandwirtschaft 

Die flächendeckende LandbewIrtSChaftung Im Berggebiet ist für die Erhaltung der 
B,od,vers,tät von besonderer Bedeutung. Durch die schwlengen ProduktIonsbedIn
gungen ist die Landwirtschaft In den alpinen Regionen tendenZiell von der Nut
zungsaufgabe bedroht (Siehe Kapitel 5.5.3) . 

Box 5.6-3_E: 
Begtlfftdeflni tionen 

Box 5.6-4 E: 
Schutzwaldrelevanle 
Bestimmungen Im 
Forslgesetz 

Box 5.6-5 G: 
WIldschadensbericht 
2001 

Box 5.tH; T/E: 
Hemmf,ktoren der Ver· 
jüngung 

Box 5.6-7 _G: 
Hemmf.ktoren der Ver· 
jOngung 

Box 5.6-8 G/E: 
Baumartenentmischung 
durch selektiven Verbiss 

Box 5.6-9 T: 
Schulzwald nach ver· 
schledenen Merkmalen 
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Box 5.6-10_ElG: 
Verkehrsbedlng1e Um· 
weltbelastungen In AI

pentälern 

388 

Die landwirtschaftlichen Flächen in den alpinen Regionen können in drei Kategorien 
unterteilt werden: 

• ebene Zonen in den Tallagen 

• ansteigende Flächen als Übergang zu den meist bewaldeten Steilflächen und 

• flachere Bereiche auf den Bergrücken und Kuppen. 

Diese sind in der Regel unterschiedlichen Entwicklungen ausgesetzt. In den Talla
gen verliert die Landwirtschaft zunehmend Flächen an Siedlungen, im Gegenzug 
dazu kommt es auf den ansteigenden Steilflächen tendenziell zu einer Intensivie
rung der Bewirtschaftung. Eine Folge davon ist in den Tallagen die immer häufiger 
anzutreffende ganzjährige Stallhaltung stalt der extensiven Weidewirtschaft. Auch 
auf den gut erschlossenen Almgebieten der Höhenlagen sind zunehmend höhere 
Jungviehdichten zu beobachten, kaum oder schlecht erreichbare (Alm-)flächen 
werden dagegen der Verbuschung und Verwaldung überlassen. 

Diese Entwicklungen - Flächenverluste einerseits sowie Intensivierung anderer
seits - setzen die ökologische, an die naturräumlichen Voraussetzungen angepass
te Berglandwirtschaft unter Druck, dem diese derzeit ohne ausreichende Schutzin
strumente, z. B. aus dem Bereich der Raumplanung, gegenübersteht. 

Die jährlichen Verluste an landwirtschaftlich genutzten Flächen können - regional 
unterschiedlich - beachtliche Ausmaße annehmen. In dicht besiedelten Regionen 
treten diese Effekte besonders durch Nutzungsänderungen auf, während in derzeit 
dünn besiedelten Gebieten vorwiegend die Nutzungsaufgabe dafür verantwortlich 
ist. Weisen diese Gebiete zusätzlich Abwanderungstendenzen auf, wird dieser Pro
zess deutlich beschleunigt. Die aufgegebenen Flächen in Gunstlagen werden von 
verbleibenden landwirtschaftlichen Betrieben genutzt, andere fallen oft brach und 
werden der natürlichen Sukzession (Entwicklung) überlassen. Treten diese Phä
nomene in Gebieten mit hohen Waldanteilen auf, verschwinden wichtige Land
schafIselemente, was oft auch den Verlust an Biodiversität zur Folge hat. 

5,6.3.3 Verkehr 

Die Alpen werden von wichtigen europäischen Nord·Süd-Verkehrsachsen durchzo
gen, der Anteil des Schwerverkehrs am Transitverkehr ist in den alpinen Regionen 
deshalb besonders hoch. In den vergangenen Jahren hat die Verkehrsleistung in 
den alpinen Regionen weiter stark zugenommen. Im Güterverkehr wurde zwischen 
1980 und 1998 ein Zuwachs der Verkehrsleistung schwerer Nutzfahrzeuge (mehr 
als 3,5 t) um rund 290 % verzeichnet . Rund zwei Drittel der Alpen querenden Gü
terverkehrsleistung im Jahr 2001 wurde auf der Straße erbracht (TRAFICO et al. , 
2003), etwa 55 % dieses Transitverkehrs durch Österreich benutzte die Brenner
Achse. 

In alpinen Regionen bietet sich wenig Raum für die Verkehrsinfrastruktur, diese 
verläuft zumeist in den Talböden in unmittelbarer Nähe zu den alpinen Dauersied
lungsräumen. Aufgrund der ungünstigen Ausbreitungsbedingungen sowie der spe
ziellen klimatischen Situation (Inversionswetterlagen) in Alpentälern verstärken sich 
Schadstoff- und Lärmbelastungen in den betroffenen Siedlungsgebieten, aber auch 
für Lebensräume von Pflanzen und Tieren. 

Um die verkehrsbedingten Umweltbelastungen speziell in alpinen Regionen zu ver· 
ringern, wurde im Zuge des Beitritts Österreichs zur Europäischen Gemeinschaft 
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der sog. Trans,tvertrag abgeschlossen. Das dann verankerte Okopunktesystem Box 5.6-11 E: 

führte zu e,ner schnelleren Einführung von neuen Fahrzeugen in der Transitflotte Ökopunkleregelung 

und somIt zu eIner verstärkten ReduktIon elnoger Schadstoffgruppen (HC, CO). Be-
dingt durch dIe gennge Reduktion von Stickoxiden bei neuen Lkw sowie dem 
gleIchzeItIgen starken AnstIeg der Fahrteistungen kam es jedoch speziell beI Sttck-
oXIden und Lärm zu keiner dauerhaften Reduktion der Umweltbelastung. 

5.6,3,4 Tourismus 

Der alpIne Raum Ist wesentlicher AnzIehungspunkt für TOUristen In ÖsterreIch, wo
beI der Wintertourismus den Schwerpunkt bildet. DIes führt zu hohen Rauman
sprüchen gerade In sensIblen Naturräumen und bedIngt vIelfältIge ökologIsche 
Probleme wie die Veränderung von Berglandschaften durch Verkehrs-, Nächti
gungs- und FreizeitInfrastruktur (z. B. durch Verbauung). erhöhten Ressourcen
verbrauch gepaart mIt steIgendem Abfall- und Abwasseraufkommen und hohen 
Konzentrationen von TOUristen In ursprünglich spärlich besuchten Landschaften. 

DIe größten Effekte zeigt dabeI der alpIne SkIlauf. (Wald-)Flächenverbrauch für PIS
ten , Veränderung der VegetatIon , des Wasserhaushalts (u. a. durch Beschnelung) 
und der Lebensräume für WIldtIere sowie die Induz,erung zusätzlichen Verkehrs 
sInd nur eonige Slichworte oft negativer Wirkungen des Alpinskilaufs. 

5,6,3.5 Raumplanung 

Die nicht vermehrbare Ressource . Boden" ISt gerade Im Alpenraum eIn knappes 
Gut. Während im österreIchischen Durchschnitt ca. 37 % der Gesamtfläche poten
tIell als Dauersiedlungsraum geeignet sInd, beträgt dessen AnteIl beIspIelsweIse In 
Tirol lediglich 12 % (Salzburg 19 °'0, Vorarlberg 22 °0. Kärnten 24 °0) . DIe Eignung 
dIeser Flächen für permanente S,edlungs-, Gewerbe- und Straßen nutzung Wird ort
IIch oft beträchtlich durch Naturgefahren - wIe Lawinen - eIngeschränkt. DIe zu
nehmende Bedeutung des WintertourIsmus In den AlpengemeInden verschärft dIe 
ProblemsituatIon zusätzlich . 

In ganz ÖsterreIch auftretende raumplanerIsche Probleme, WIe dIe Hortung von 
Bauland und dIe Zunahme des Flächenverbrauches beI stagnoerender Bevölke
rungsentwIcklung, treffen dIe alpInen Regionen in unvergleichbar höherem Aus
maß. Der derzelttge Trend der Zunahme des Flächenverbrauches Wird sich vor
aussIchtlich noch verstärken. LedIglich In Vorarlberg und Salzburg liegt die Steige
rung des Flächenverbrauches seIt 1995 mIt + 15 % bzw. + 24 % noch unter dem 
österreIchIschen Durchschnitt von + 26 %. Andere Bundesländer wIe Tirol (+ 30 %) 
oder die SteIermark (+ 35 °'0) liegen bereIts deutlich darüber (sIehe KapItel 3.5.4 .2) . 

Die Übergangsregelungen, dIe seIt dem EU-Beitritt für den Erwerb von Grundstu
cken getroffen wurden, haben ,n den Bundesländern grundsätzlich zu eIner Adap
tierung der Grundverkehrsgesetze geführt. Damll wurde der VIelfach prognostizIerte 
Ausverkauf von landWIrtschaftlichen Grundstücken In guten Lagen für die Nutzung 
als ZweitwohnSItz rigoros unterbunden. 
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Bo.5.6-12_Efr: 
Sanierungsbedarf der 

Schutzwälder 

5.6.4 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 
AUSBLICK 

Die Invenlurdalen belegen für den österreich ischen Schutzwald einen in ökologi
scher Hinsicht mangelhaften Zustand, der durch unzureichende Verjüngung und 
Überalterung gekennzeichnet ist (BMLFUW, 2002 und BMLF, 1998). Die langfristi
ge und nachhaltige Aufrechterhaltung der Schutzwirksamkeit und ökologischen 
Funktionsfähigkeit dieser Wälder muss als gefährdet angesehen werden. 

Das Hauptproblem der Verjüngungssituation im Berg- und Schutzwald liegt im (se
lektiven) Wildverbiss (SCHODTERER, 2002). Der Ausfall der tief wurzelnden 
Tanne ist nicht nur ökologisch, sondern auch für die Aufrechterhaltung der Schutz
wirkung problematisch. 

Eine jagdwirtschaftliche Wurzel der Wildschadenproblematik liegt in regional über
höhten Wildständen (siehe auch Kapitel 3.2.3.2 und Kapitel 3.2.4.2). Weitere Fak
toren sind eine erhöhte Wildschadenanfälligkeit von Wäldern infolge forstlicher Be
wirtschaftung (siehe Kapitel 5.4.4, Box 5.4-24_E) sowie zunehmende Lebensraum
einengung durch Landwirtschaft, Verkehr und Tourismus (siehe auch Kapi
tel 3.2.4.2 und Kapitel 5.4.4) . 

Durch Siedlungstätigkeit, Versiegelung, Verbrachung und Verwafdung kommt es in 
vielen Regionen zum Verlust fandwirtschaftlicher Flächen . Auch die nachhaltige 
Verstärkung der Nutzungsintensität auf den verbleibenden Flächen hat gravierende 
ökologische Folgen. Einerseits verliert die Kulturlandschaft an Diversität, während 
gleichzeitig die Biodiversltät auf intensiv genutzten Flächen zurückgeht. Eine ande
re Folge der Nutzungsaufgabe landwirtschaftlicher Flächen ist die vorübergehende 
Verminderung der Schutzwirkung vor Lawinen- und Starkregenereignissen. 

Aufgrund der steigenden Verkehrsbelastung und den Folgebelastungen für 
Mensch und Umwelt wurde im Jahr t 992 der Transitvertrag zwischen Österreich 
und der Europäischen WIrtschaftsgemeinschaft ausgehandelt, der auch das Öko
punkte system beinhaltet (ÖKOPUNKTEREGELUNG , 1994). Durch diese Regelung 
konnten einerseits Schadstoffbelastungen reduziert und andererseits eine men
genmäßige Beschränkung der Lkw-Transitfahrten erreicht werden. 

Ende 2003 wurde von der Europäischen Gemeinschaft eine Nachfolgeregefung 
festgelegt , welche die Wirkungsweise des Ökopunktesystems sowohl hinsichtlich 
der Schadstoffemissionen wie auch der Gesamtlahrten praktisch außer Kraft setzt. 
Neue Fahrzeuge (ab Baujahr 2000) sind von der Ökopunktepflicht ausgenommen, 
die Punkte werden auf die restlichen , älteren Fahrzeuge aufgeteilt, womit eine zah
lenmäßige Begrenzung der Transitfahrten nicht mehr gegeben ist. Es ist daher von 
einer deutlichen Steigerung der verkehrsbedingten Umweltbelastung speziell ent
lang der alpinen Transitrouten auszugehen. 

Das derzeitige Wachstum der Tourismusindustrie führt dazu, dass immer mehr 
Bergregionen in Österreich dem Massentourismus erschlossen werden und die 
durch den Tourismus verursachten Umweltbeeinträchtigungen der alpinen Regio
nen stetig ansteigen. Dem stehen einige Konzepte für einen sanfteren Tourismus 
gegenüber, die die Problematik jedoch aufgrund der marktwirtschaftlichen Ausrich
tung der Tourismusindustrie derzeit nicht grundsätzliCh lösen können. 
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5.6.5 EMPFEHLUNGEN 

Programme zur Schutzwaldsanierung müssen sich auf die Beseitigung der Ursa
chen des Sanierungsbedarfs konzentrieren und dürfen nicht bel der nachsorgenden 
Symptomreparatur stehen bleiben. Dies erfordert eine ökologisch angepasste jagd
hche WIldstandbewIrtschaftung, die sich am Vegetationszustand orientiert (siehe 
auch Kapitel 3.2.5 und Kapitel 5.4.5) . Als Instrument hierzu eignet sich v. a, eine 
rechtsverbindliche wIldökologische Raumplanung (siehe Kapitel 3,2,5,2, Box 3.2-
41 E) (REIMOSER, 1986 und 2001), Mit der Definition von Objektschutzwäldern Im 
Forstgesetz (siehe Kapitel 3,2.4.1 , Box 3.2-27 _E) wurden die Voraussetzungen ge
schaffen, um begünstigte Dntte bzw, die Öffenthchkelt mit den Kosten für die 
Schutzwalderhaltung zu belasten, Bei der Umsetzung dieser Bestimmung wird es 
notwendig sein, die tatsächhch schutzwIrksamen Mehrleistungen der Bewirtschaf
ter, die uber das forstgesetzlIch geforderte Maß im Sinne einer ordnungsgemäßen 
WaidbewIrtschaftung hinausgehen, zu Identifizieren und monetär zu bewerten. Ins
besondere ISt hier eine Entflechtung der verschiedenen Ursachen und deren Fol
gen - JagdwIrtschaft, Forstwirtschaft - anzustreben. Hierzu müssen erst transpa
rente und von allen Parteien anerkannte BewertungskriterIen definiert werden, 

In den orthchen und überörthchen Raumordnungsplänen ISt eine Schutzfunktion fur 
landwirtschaftliche Flächen vorzusehen, Dabei ist der Funktionsfähigkeit der 
landWirtschaftlichen Betriebe der Vorrang vor der temporären S,edlungstähgk9ll 
einzuräumen. Der Abtausch der Interessen In den Tallagen sollte dabei zur Forde
rung einer umweltfreundlichen Nutzung der Höhenlagen genutzt werden. 

Eine Möglichkeit der Stärkung einer durch Flächenkonkurrenz und mangelnde Ren
tabilität bedrohten BerglandwIrtschaft bestünde In der Zweckbindung von Abgaben 
direkt Begünstigter ,auf kurzem Wege": Kommunalabgaben von Tourlsmusbetne
ben, die direkt der ansässigen BerglandwIrtschaft zugute kämen, könnten eine 
Kompensation für landwlrtschafthche Tätigkeiten sein , deren Auswirkungen die Att
raktiVität des ländlichen Raumes u. a, bedingen, 

Eine Wiederholung der schon länger zurückliegenden letzten "Almerhebung" durch 
die STATISTIK AUSTRIA ist aus Gründen der Dokumentation der beschriebenen 
Entwicklung anzustreben, 

Die Nachfolgeregelung des Transitvertrages setzt die Wirkungsweise des 
Okopunktesystems (schnellere Flottenerneuerung, zahlenmäßIge Begrenzung der 
Transitfahrten) praktisch außer Krafl. Wichtig wäre nunmehr die Einführung von 
verkehrsbeschränkenden bzw. verkehrslenkenden Maßnahmen, welche einen 
weiteren Anstieg der Umweltbelastungen In den betroffenen Gebieten verhindern . 
Neben temporären Fahrverboten In Zelten hoher Belastung zählen hierzu speziell 
die Elnfuhrung eines Mautsystems unter BerückSichtigung des EmIssIonsver
haltens der Fahrzeuge sowie der Ausbau der BahnInfrastruktur. 

Auf dem Gebiet der Raumplanung Sind Maßnahmen zur S,chersteIlung der tat
sächlichen Bebauung geWidmeten Baulandes sowie zur Begrenzung der Neuver
bauung am Rande etablierter SIedlungskerne dringend erforderlich. 

Aufgrund der langfristigen Konsequenzen des progressiven Flächenverbrauchs 
Sind Maßnahmen zur Einschränkung und zu einer nachhaltigen Nutzung der Res-

Box 5.1H3 E: 
Ö. terrelchlsche Schutz
waldstrategla 
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source Boden nicht nur im Bereich der Raumplanung dringend erforderlich (siehe 
auch Kapitel 3.5.5). 

Neue Tourismuskonzepte sollten im Rahmen der öSlerreichischen Nachhaltig
keitsstralegie erstellt werden. Hierbei ist ein Ausgleich zwischen der hohen wir1 -
schafIIiehen Bedeutung des Tourismus in Österreich und den ökologischen Auswir
kungen Zu schaHen. indem das vorhandene Naturkapilal bewussl für marktwir1-
schaflliche Zwecke eingesetzt wird . diesem Vorgang aber langfristig bindende 
Grenzen gesetzt werden. 
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Siebenter Umweltkontroilbencht - 6. 1 TreibhausgasemiSSK>nen und Khmawandel 

6.1 TREIBHAUSGASEMISSIONEN UND KLIMAWANDEL 

6.1 .1 EINLEITUNG 

Forschung im Bereich Klimawandel besteht aus einem Dreiklang: Dem Bereich 
Vermeidung von Treibhausgasemissionen und Bindung von Treibhausgasen 
bzw. Kohlenstoff (Kernfrage: Wie kann die E"!ission von klimarelevanten Treib
hausgasen verhindert werden bzw. wie können diese wieder aus der Atmosphäre 
entfernt werden? engl. Mitigation bzw. Sequestration), dem Bereich der Klimafol
genforschung (Kernfrage: Was hat die Klimaänderung für Auswirkungen auf 
Mensch und Geoökosystem in den verschiedenen Regionen der Erde? engl. Im
pact) und dem an Bedeutung zunehmenden Bereich der Entwicklung von Anpas
sungsstrategien an den Klimawandel (Kernfrage: Wie können bzw. müssen sich 
verschiedene WIrtschaftssektoren in den Regionen der Erde an den Klimawandel 
anpassen?). 

Eine wachsende Anzahl von Beobachtungen ergibt insgesamt das Bild einer sich 
erwärmenden Erde und anderer Veränderungen im Klimasystem. Veränderungen 
des Meeresspiegels, der Schneedecke, der Eisdicke und der Niederschläge sind 
mit einer Klimaerwärmung an der Erdoberfläche konsistent (IPCC, 2001) . Vermehrt 
auftretende Wetteranomalien und Extremwetterereignisse werden heute von der 
überwiegenden Mehrzahl von Wissenschaf1lern aus aller Welt auf den laufenden 
Klimawandel zurückgeführt (IPCC, 2002). 

Es gibt neue und klarere Belege, dass der Großteil der Erwärmung in den letz1en 
50 Jahren menschlichen Aktivitäten - der Emission von Treibhausgasen (THG) -
zuzuschreiben ist (IPCC, 2001). Treibhausgase beeinflussen die Energieflüsse in 
der Atmosphäre durch die Absorption von Infrarot-Strahlung. Die wichtigsten 
anthropogenen Treibhausgasemissionen sind Kohlendioxid (C02), Methan (CH,) 
und Lachgas (N20). 

In Österreich sind die Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2001 um rund 
10 % gestiegen. Damit lagen die Emissionen schon im Jahr 2001 auf dem mit der
zeit bestehenden Maßnahmen für das Jahr 2010 prognostizierten Niveau. Öster
reich ist damit weit von der Erfüllung der 13 % Reduktionsverpflichtung des Kyoto
Protokolls entfernt. Österreich muss daher seine Emissionen um jährlich mindes
tens 1,4 Mio. t CO2-Äquivalente absenken, um seine eingegangenen Verpflichtun
gen erfüflen zu können. 

Die anhand von Klimamodellen für das 21 . Jahrhundert prognostizierten Änderun
gen des globalen Klimasystems üben - vor allem aufgrund ihrer Geschwindigkeit -
einen erheblichen Anpassungsdruck auf alle Ökosysteme aus, aber auch auf eine 
Vielzahl menschlicher Aktivitäten. 

Für die mittleren Breiten (Mitteleuropa) Wird Folgendes prognostiziert: eine Zunah
me der Jahresmitteltemperatur und vor allem der Wintertemperatur, ein Rückgang 
der Schnee bedeckung in tieferen Lagen, ein fortschreitender Rückgang der Alpen
gletscher und Verschiebungen im Niederschlagsmuster - u. a. mehr konvektive 
Niederschläge (Gewitter). Die rasche Verschiebung von Vegetationszonen polwärts 
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bzw. In höhere Lagen überfordert die AnpassungsfähigkeIl natürlicher wie mensch
lich beeinflusster Ökosysteme und kann zur Migration oder zum Aussterben von Ar
ten führen . Beeinträchtigungen werden in Mitteleuropa insbesondere in den Berei
chen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft, Energiewirtschaft und Tou
rismus erwartet. Die generelle Erwärmung kann zum Auftreten von Krankheitserre
gern, die derzeit auf warme Regionen beschränkt sind, in gemäßigten Breiten füh
ren (siehe Kapltet 2.1.3.2) . Nicht zuletzt veranschaulichen auch die Folgen des 
Jahrhunderthochwassers im August 2002 (siehe Kapitel 6.2) mehr denn Je die Be
deutung von Anpassungsmaßnahmen an den sich vollziehenden KlImawandel. 

6,1,2 UMWELTPOLITISCHE ZIELE 

Die prognostizierten und bereits eingetretenen Veränderungen des globalen Klima
systems und die dadurch bedingten ökologischen und ökonomischen Probleme 
haben auf Internationaler Ebene die Bereitschaft geschaffen, akkordierte Maßnah
men zur Verminderung der anthropogenen Treibhausgasemissionen zu setzen. Im 
Jahr 1992 wurde die Klimarahmenkonvention (Unlted Nations Framework Con
ventlon on Cllmate Change - UNFCCC) beschlossen, die mittlerweile von 188 
Staaten, darunter auch Osterreich, ratifiziert wurde (Stand: 17. Februar 2003) . Ziel 
der Konvention Ist die Stabilisierung der Trelbhausgaskonzentralionen In der Atmo
sphäre auf eonem Niveau, auf dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klo
masystems verhindert wird (UNFCCC, 1992). 

Box 6. H _E: Im sogenannten Kyoto-Protokoll , das mottlerwelle von 120 Staaten ratifiziert wurde 
Kyolo-Prolokoll (Stand: 26. November 2003) , aber noch nicht in Kraft getreten ISt, haben die Indust

riestaaten quantitative Emissionsreduktionsziele vereinbart. Die EU hat sich dabei 
zu einer Reduk110n der THG-Emlsslonen um 8 0'0 bis 2010 auf BaSIS 1990 verpflich
tet. Die EU Mitgliedstaaten haben beschlossen, diese Reduktion gemeinsam zu er
reichen und unterschiedliche ReduktionszIele für die einzelnen EU Mitgliedstaaten 
vereinbart (.Glockenlösung"). Österreich hat sich in der europäischen Glockenlö
sung zu einer Reduktion der THG-Emlssionen um 13 0'0 bis 2010 auf BaSIS 1990 
verpflichtet (siehe Tabelle 6.1-1). 

Allerdings sind die Reduktionsziele Im Kyoto-Protokoll bzw. In der EU Glockenlo
sung bei weitem nicht ausreichend um das Ziel der Stabilisierung der THG
Konzentrationen In der Atmosphäre zu erreichen, da diese eine Minderung der glo
balen THG-Emlsslonen um mindestens 70 0'0 voraussetz1. Der Zeitpunkt der Minde
rung bestimmt das Niveau der Stabilisierung: Je früher die Minderung erzielt wird, 
desto noedriger ist das Niveau, auf dem sich die THG-Konzentratlon In der Atmo
sphäre stabiliSiert (IPCC, 2001) . 

Das BMLFUW hat gemeinsam mit anderen Ministerien und den Bundesländern die 
.Strategie Österreichs zur Erreichung des Kyoto-Ziels· (KlImastrategie) ausgearbei
tet (BMLFUW, 2002) . Kern dieser Strategie ISt die Deflnotion von SektorzIelen und 
die Formulierung eines Kyoto-Maßnahmenpakets. 
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Tab. 6 I-I Redukllonszlele 2008-2012 unter dem Kyolo-Prolokoll und der .EU 
Glockenl6sung' In Bezug aut das Bas;sJanr (1990 tur C02, CH •. N,o, 1995 
tur die f1uonerten Gase). 

Mitgliedstaat 

ÖSterreich 

Belgien 

Dänemark 

Rnnland 

Frankreich 

Deutschland 

Gnechenland 

Irland 

italien 

Luxemburg 

Niederlande 

Portugal 

Spamen 

Schweden 

Großbntannlen 

EU-15 

Ziete 2008-Z012 unter dem 
Kyoto-Protokoll und der 

"EU Glockenlösung" 

0,0% 

0,00
0 

·21 ,006 

25,0°0 

13,0". 
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6.1.3 SITUATION UND TRENDS 

Österreich 151 dem Trelbhausgas-Redukllonszlel des Kyoto-Prolokolls von 13·" In 

den vergangenen Jahren mchl nähergekommen_ Abbildung 6_1-1 Z8lgt, dass die 
Treibhausgasemissionen seil dem Basisjahr um 9,6 % (2001) gestiegen sind'·. 
Damit belrug die Abweichung vom linearen (hypothetischen) Kyoto-Zlelpfad Im Jahr 
2001 16,8 Indexpunkte. Mit dieser Abweichung liegt Österreich an vlertletz1er Stelle 
unter den EU-Staaten. 

Der Grund für den Anstieg der österreichischen THG-Emlsslonen liegt Im Wesentli
chen beim steigenden fossilen Brennstoffelnsatz und den damit zunehmenden 
CO2-Emisslonen. Die größten Steigerungsraten verzeichnet der Verkehrsseklor, 
dessen Treibhausgasemissionen seit 1990 mil + 49 % um beinahe die Hälfte an
gewachsen sind. 

Auffallend ,m Trendverlauf sind die EmissIonsspItzen der Jahre 1991 und 1996. Sie 
wurden durch sehr kalle Winter und die damit verbundenen erhöhten Brennstoff-

lt Bel Redaktionsschluss dieses Berichts lagen die Zahlen 199().2001 vor Bel Erschemen des Berichts 
hegt bereits eine Zetlrethe 199().2(X)2 vor die In separaten Benchten des Umweltbundesamtes veröf· 

fentllcht werden Die WIChtigsten Ergebnisse der neuen ZeIlreihe Sind In Anhang .. Ergebnisse der 65-
terrelChlschen Luf1schadstoff·lnventur 2002'" enthalten 
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Anmerkung Die Abbildung gibt die AbweIChung der rre,bhausgaS8lTllSSlOf'l8n vom ,Kyotone/pfad' Im 
Jahr 200' an Dieser Zlefptad Ist eine gerade Linie zwIschen dem BasIsjahr 1990 und 
dem Z18/JBhr 2010 Diese Methode der Forrschnttsbewertung Wird auch von der 
EuropAIschen KommlSSKNI fEe. 20(3) und der EuropA/schen Umwellagentur (EEA 
2003) angewandt 

Abb 6. I-I . Verlauf der {)slerre,ch,schen Trelbhausgas-Emlss/onen (THG) In COr 
AqUlvalenten Im VergleIch zum Kyoto-Zlel 

Auch im Jahr 2001 kam es zu einer Steigerung der TreibhausgasemisSIonen um 
4,8 0

0 . Dies lässt sich einerseits auf einen erhöhten BrennstoHverbrauch, bedingt 
durch das Im Vergleich zum Vorjahr relativ kalle Jahr 2001 erklären (die Heizgrad
tage'" lagen 14 0

' 0 über dem Vorfahreswert, siehe Abbildung 6.1-2), andererseits 
durch die vermehrte Beschickung von Strom- und Fernwärmekraftwerken mit e
missionsIntensiver Braun- und Steinkohle. 

6.1.3.1 Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren 

Der Verlauf der TreibhausgasemissIonen hängt grundsätzlich von vielen Faktoren 
ab. Da rund zwei Drittel der Treibhausgasemissionen durch die Energieerzeugung 
bedingt sind, ist der wichtigste Parameter die Entwicklung des Energieverbrauchs 
und des Energieträgermixes. Folgende Faktoren können die TreibhausgasemissIo
nen maßgeblich beeinflussen (UMWELTBUNDESAMT, 2oo3a): 

• Bevölkerungswachstum 

• Wirtschaftswachstum 

• Temperaturverlauf und der damit verbundene Heizaufwand (Heizgradtage) 

• Steigerungen der EHizienz des Energieeinsatzes 
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• Anteil der erneuerbaren Energieträger, etwa StromproduktIon in Wasserkraft
werken (sIe beeinflusst den notwendigen Ausgleich aus kalorischen Kraftwerken) 

• MIx der fossilen Energieträger, etwa in kalonschen Kraftwerken (bel der 
Verbrennung von Erdgas entsteht pro Energieeinheit rund 40 % wentger CO. als 
bei der Verbrennung von Kohle) 

• Struktur- und Preiseffekte der liberalisierung der Energiemärkte, die etwa den 
Einsatz verschiedener Energieträger zur Stromproduktion und den Stromimport 
beeinflussen 

• Weltmarktpreise für Energie 

• Strukturveränderungen in der Wirtschaft und im Konsumverhalten , 

In Abbildung 6,1-2 ISt die Veränderung wichtiger Einflussfaktoren sowie des TreIb
hausgasausstoßes Österreichs als Index (d , h, relativ zu 1990) dargestellt: 
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Duelle UMWEL TBUNDESAMT (2OO3b) 

Abb 61-2: Tre/bhsusgssem/SSlOnen und Ire/bende KrAfte 1990 bIs 2001. 

Die TreibhausgasemissIonen haben sich seit 1990 um rund 10 0
'0 erhöht, während 

die Bevölkerung um bloß 4 % gestiegen ist. Allerdings ist eine gewisse Entkoppe
lung des Treibhausgas-Trends vom Bruttoinlandsprodukt (+ 28 00) und vom Ener
gleverbrauch (+ 22 0

,,) zu verzeichnen, Dadurch hel die TreibhausgasIntensität des 
BruttoInlandsprodukts um 17 0

'0 und Jene des Energieverbrauchs um 8 %, Wichtige 
Ursachen für diese Entkoppelung waren EffizIenzsteigerungen bei Industnellen 

"l Heizgradtage errechnen steh aus der Summe der Temperaturddferenzen ZWIschen einer bestimmten 
konstanten Aaumtemperatur (20 C) und dem Tagesmlnel der Lufttemperalur. falls diese gleICh oder 
unter einer angenommenen Heizgrenztemperatur von 12 oe hegt 
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Prozessen, der genngere EInsatz fester Brennstoffe (insbesonders Kohle) und der 
wirtschaftliche StrukturwandeL 

6.1.3.2 Sektorale Emissionstrends 

Abbildung 6.1·3 zeIgt dIe Trends der eInzelnen EmIttentengruppen von 1990·2001 
und die AnteIle der sechs Hauptverursachergruppen an den TreIbhausgasemissIo
nen ÖsterreIchs für das Jahr 2001 . 2001 lagen dIe AnteIle der eInzelnen Emitten
tengruppen an den gesamten Emissionen der Treibhausgase für den Sektor In· 
dustrie bei 27°'°, für den Sektor Verkehr bei 23 ~o, fur dIe Kleinverbraucher bei 
18 °'0. fur dIe Energieversorgung bel 17 0. und für dIe LandwIrtschaft bel 9 ••. Oie 
Gruppe der Sonstigen emittIerte Im Jahr 2001 6 % der KlImagase, wobeI es SIch 
hIer zum überwiegenden Tell um MethanemissIonen aus Mulldeponien handelt . 

-
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Oue/le UMWELTBUNDESAMT (2OO3b) 

AOO. 61 ·3 · Trelohausgasemlsslonen nach Sektoren 1990-2001 und Anteile der 
Hauptverursacher an den TrelOhausgasemlsslonen 200 1 

DIe TreIbhausgasemIssIonen des Sektors Verkehr sInd zwischen 1990 und 2001 
von allen Sektoren am stärksten, namllch um 49°:' auf 19,8 Mlo. Tonnen angestie
gen" . Es folgt der Energieversorgungssektor mIt einem Zuwachs von 9,5 ":c . Die
ser ist vor allem durch den starken Anslieg 2000 auf 2001 verursacht. Der Ausstoß 
an TreibhausgasemIssionen der Energieversorgung betrug im Jahr 2001 14,8 Mio. 
Tonnen CO2-Äquivalenle. Die THG-Emlsslonen der Kleinverbraucher stIegen von 

., Es WIrd darauf hingeWiesen. dass die GesamtemiSSIonen des Sektors Verkehr In diesem Kapnel und 
Im KaPitel ~Lutr nicht den GesamtemlSSIOl'lefl des Kapitels .Verkehr" entsprechen Letzteres enthält 
die EmiSSionen des Gesamtverkehrs, also auch EmlsslOf'lSquellen. die gemäß den IntematlOnalen 
Benchtspfhchten In diesem KaPitel und Im KaPItel .Luft" den Sektoren Kleinverbraucher. Industne 
und dem Internationalen Flugverkehr zugeordnet Sind Fur emen Ubefbhck uber die Verursachereln
tedung siehe Kaplel4 2 3. Box 4 2· 10 E Weiters bauen die Im Kapdei ~Verkeh"- behandelten EmiS
sionen auf die Z8Itrethe 1980 bis 2002 auf 
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1990 bis 2001 um 6 %. Die Spitze im Jahr 1996 weist auf den vermehrten Hei
zungseinsatz aufgrund des kalten Winters hin. Im Jahr 2001 emittierten sie 15,2 
Mio.Tonnen. Mit einem Ausstoß von 23,3 Mio. Tonnen Treibhausgasen im Jahr 
2001 ist bei der Industrie ein Zuwachs von 4 % im Vergleich Zu 1990 zu verzeich
nen. Die Spitze 1997 weist vor allem auf die gute Konjunkturlage der Eisen- und 
Stahlindustrie und den damit verbundenen vermehrten 8rennstoffeinsatz hin. Die 
Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft sind von 1990 bis 2001 um 7 % auf 
7,6 Mio.Tonnen und jene der Sonstigen um 19 % auf 5,3 Mio. Tonnen CO, 
Äquivalente gesunken. 

In Abbildung 6.1-4 ist die absolute Veränderung des Treibhausgasausstoßes der 
sechs Sektoren von 1990 bis 2001 dargestellt. 

Sonsllge ,-I __ -' 

landWII1$chlll D 
Verkehr 

lnduslne ~ 

Energl8versorgung 

-3 -1 3 5 7 

Absolute Veränderung 1990-2001 In CO, Äquivalenten IMio. Tonnen) 

Ouelle · UMWEL TBUNDESAMT (2003b) 

Abb.6. 1-4: Veränderung des Treibhausgasaussloßes der sechs Hauplve,
ursachergruppen von 1990 bis 2001 (absolul in Mio. Tonnen GOr 
Äquivalente). 

Ursachen der Emissionstrends 

Die Treibhausgasemissionen der Energieversorgung bestehen zu 99 % aus CO, 
und zu 1 % aus Methan und stiegen im Zeitraum 1990 bis 2001 um 9,5 %. Insbe
sonders von 2000 auf 2001 ist ein massiver Anstieg um 17 % zu verzeichnen. Die
ser lässt sich auf den größeren BrennstoffeinsalZ und die vermehrte Beschickung 
der Kraftwerke mit Kohle im Jahr 2001 erklären (siehe Kapitel 3.4) . Der Anteil der 
Energieversorgung an den gesamten Treibhausgasemissionen blieb mit 17 % seit 
1990 konstant. 

Stiegen die Treibhausgasemissionen der Kleinverbraucher im Zeitraum 1990 bis 
2001 um etwa 6 % an, so blieb ihr Anteil an den gesamten Treibhausgas
emissionen mit etwa 18 % konstant. 96 % der Treibhausgasemissionen bestehen 
aus CO" bei welchem seit 1990 ein Anstieg um 7,5 % zu verzeichnen ist. Die Ge
winnung von Raumwärme und Warmwasser trug den Großteil , nämlich 88 % 
(2001) der CO, -Emissionen bei. Die restlichen 12 % bewirkte der Einsatz von Off
Road Geräten bei der Land- und Forstwirtschaft (z. 8 . Traktoren) . 
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Die Industrie konnte seil 1990 Ihren Anteil an den gesamten TreIbhausgasemissI
onen um zwei Prozentpunkte auf 27 0'0 Im Jahr 2001 reduzieren. Trotzdem erfuhren 
die TreibhausgasemissIonen Im Zeitraum 1990 bis 2001 eine Steigerung um 4 % 
(siehe Kapitel 3.10.3.1). Die Treibhausgase der Industrie bestehen zu etwa 89 % 
aus CO., zu 7 °0 aus fluorlerten Gasen" (F-Gasen) und zu 4 % aus N.O (200t) . 
Die CO. -Emlssionen der tndustrle Sllegen seit 1990 um 4 %, die Emissionen der 
fluorlerten Gase sogar um t 7 %. Nur bel den N.O-Emissionen Ist eine Reduktion 
um 11 % zu verzeichnen. Diese Reduktion lässt sich auf Bemühungen der chemi
schen Industrie zurückführen, den N.O-Ausstoß bei der SalpetersäureproduktIon 
durch Einbau eines Katalysators zu verringern. 

Die Treibhausgase des Verkehrssektors" unterliegen den größten Steigerungsra
ten. Betrug der Anteil des Verkehrs an den gesamten Treibhausgasemissionen Im 
Jahr 1990 17 °'0, so waren es im Jahr 2001 bereits 23 °'0. Insgesamt sllegen die 
TreibhausgasemissIonen des Verkehrssektors um 49 °'0, wobei die Emissionen aus 
dem Lkw-Verkehr deutlich stärker zunahmen als jene aus dem Pkw-Verkehr (siehe 
Kapitel 3.6.3.5). 96 °0 der TreibhausgasemissIonen des Verkehrssektors nimmt 
das bel der Verbrennung von Treibstoffen freigesetzte CO. ein (2001) , der Rest ISt 
zum uberwlegendem Telt N.O. 

Der rasche Ansheg der VerkehrsemissIonen ISt zum Teil auch auf den Tanktouris
mus zurückzuführen, der durch die niedrigen Treibstoffpreise insbesondere bel 
Diesel ausgelöst Wird . Dieselkraftstoff ist in Österreich mittlerweile (Stand: 
5. Dezember 2003) billiger als In den meisten Nachbarstaaten; lediglich Tschechien 
liegt etwas niedriger (BMWA, 2003). 

Die Treibhausgasemissionen des Landwirtschaftsbereiches bestanden Im Jahr 
2001 zu 53 % aus CH, und zu 47 ~. aus N.O-Emlsslonen (In THG-AqUivalenten) . 
Variierende Viehbestandszahlen, der (damit einhergehende) unterschiedlich hohe 
Anfall von organischem Dünger, die Art und Welse der Güllelagerung und der 
Viehhaltung sowie die Düngeintensität sind die wesentlichsten Einflussgrößen der 
EmissIonsentwicklung (Siehe Kapitel 3.1.3). Der Anteil der LandwirtschaftsemissIo
nen Im Jahr 2001 betrug mit 9 % um einen Prozentpunkt weniger als 1990. 

Die TreibhausgasemissIonen der Gruppe der Sonstigen setzen sich zu 87 ~o aus 
Methan, zu 8 °'0 aus CO. und zu 5 ~o aus N.O zusammen. 88 °'0 dieser TreIbhaus
gase entstammen der Abfallbehandlung (exkl. Müllverbrennung mit energetischer 
Nutzung, die Im Sektor Energieversorgung enthalten ISt). Dabei handelt es Sich fast 
ausschließlich (zu 99 %) um Methan. Etwa 83 % davon werden In Mülldeponien 
freigesetzt, etwa 17 0. entweichen bei Abwasser- und Klärschlammbehandlung 
sowie Kompostierung (siehe Kapitel 3.11 .3) . Die laufend steigende Gaserfassungs
rate bei Deponien stellt die bedeutendste Reduktionsmaßnahme in diesem Bereich 
dar. Die restlichen Treibhausgasemissionen der .Sonstigen" sind die CO.- und 
N.O-Emlsslonen des Lösungsmittelsektors und zu einem geflngen Tell der Müll
verbrennung (ohne energetische Nutzung) . 

• 2 Fluorlerte Gase umfassen dIe Gruppen der Hydrogenfluorkohlenwassersloffe (H-FKW) und der 

Perfluor1<OhlenwasserstoHe (P-FKW) SOWIe SchwefelheKafluond (SF.). Oie fluonerten Gase kommen 

vor allem In fotgenden Branchen/Produkten zum Einsatz. Kuhf.. Klima- und KAlteanlagenlndustne (H
FKW). SchaumstoHherstellung (H-FKW), Schallschutzfensterherstellung (SF.). MagnesIumproduktI

on (SF.). Mlkroelektroruklndustne (SF., P·FKW), Schaltanlagen In der E-Wu1schaft (SF.) 
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Internationale Emissionstrends 

In der gesamten EU lagen die Treibhausgasemissionen im Jahr 2001 um 2.3 % un
ter dem Wert von t 990. Der wesentlichste Grund für den Rückgang der Emissio
nen waren EmissIonsreduktionen in Deutschland (aufgrund von Effizienzsteigerun
gen und wlrtschafthchen Umstruktunerungen nach der Wiedervereinigung) und ,n 
Großbntannlen (aufgrund der Umstellung der Strom produktion von Kohle auf Gas). 

In den Beltnttskandldatentändern lagen die Emissionen 2001 Im Zuge des Wirt
schaftlichen Rückgangs und aufgrund von Umstruktunerungen und EffizIenzsteIge
rungen um 36 °0 unter dem Wert des BasIsjahres. Weltweit sind die eo2-

Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe hingegen In den 90er Jahren 
um 13 0" gestiegen. 

6_1_3_3 Temperatur und Niederschlagstrends in Österreich 

Für Österreich liegen Temperaturaufzeichnungen seit 1767 vor43
• die belegen. dass 

auch In Osterreich (sowie global) die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts den wärms
ten Zeitraum seit Beginn der Messungen darstellen. Sie zeigen Im Zehnjahresmittel 
einen Temperaturanstieg gegenüber dem Ende des 19. Jahrhunderts um ca. 
1.5 e , bel allerdings sehr starken Schwankungen von Jahr zu Jahr. Auffallend sind 
die jahresz8llilchen Unterschiede - die Erwärmung ISt In Österreich (und Im ganzen 
Alpenraum) Im Winter wesentlich stärker ausgefallen als Im Sommer. Die Wlnter
halbjahres-Mltteltemperatur der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts liegt regional um 
ca. 1.5 biS 2,0 e über dem Mittelwert Im 18. und 19. Jahrhundert, während die 
Sommermitteitemperatur nur um ca. 1,0 e über der Mltteltemperalur des 19. Jahr
hunderts liegt, und Ende des 18. Jahrhunderts noch höhere Sommertemperaturen 
registnert wurden als heute. Im Mittel lag die Temperatur In Österreich Im 20. Jahr
hundert um ca. 0.35 oe hoher als im Mittel des 19. Jahrhunderts. wobei die Som
mertemperatur ungefähr gleich blieb, die WIntertemperatur aber um 0,7 oe Stieg. 
Die Erwärmung war Im Hochgeblfge stärker als In niedrigeren Regionen (AUER et 
al., 2001 ). Mit dieser Erwärmung ging u. a. ein dramatischer Rückgang der alpinen 
Gletscher seit ca. 1870 einher. 

In Wien Wich 2000 die Mitteltemperatur um + 1,4 oe , 2001 um + 0.3 e , und 2002 
um + 1,1 oe vom Mittelwert der KlImaperIode 1961-1990 ab. In ganz Österreich la
gen die Abweichungen 2002 zwischen + 0,8 oe und + 1,6 e . Der Sommer 2003 
war allgemein der wärmste s811 Beginn regelmäßiger meteorologischer Messun
gen. Das Jahr 1994 war in Wien mit einer Abweichung von + 1,6 oe gegenüber 
dem Mittelwert der KlImaperiode 1961-1990 das wärmste Jahr des 20. Jahrhun
derts, gefolgt von t 992. Der Winter 1997/98 war In Wien der wärmste des 20. Jahr
hunderts. 

Das Startprojekt KlImaschutz (Starte11m) brachte einige neue Erkenntnisse unter 
anderem zur Temperaturentwicklung In Wien Im 20. Jahrhundert: So verdoppelte 
Sich etwa die Zahl so genannter Tropentage (Tage mit TemperaturspItzen über 
30 C) von ca . 4,5 In der ersten Jahrhunderthälfte auf über 9 In der zw8llen Jahr
hunderthälfte. 

43 UngSI8 Messrelhen aus Kremsmunster (1767) und Wten ( l nS) 

Box 6.1-2 EJGfT: 
Internationale EmiS5l~ 

onstrends 

Box 6.1-3 EJG: 
Globale Belastungs
trends 
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In StartClim gerechnete Szenarien gehen für Wien im Zeitraum 2025-2050 von ei
ner weiteren drastischen Erhöhung der Tropentage von dem derzeitigen Stand von 
über 9 auf dann ca , 25 Tage aus, Die Anzahl der Frosttage (Tage mit Temperatur
minimum unter 0 ·C) nehmen jedoch längst nicht im gleichen Ausmaß ab wie die 
Tropentage zunehmen, sondern vermindern sich dem Szenario nach nur von der
zeit ca , 95 auf dann knapp 90. Resultat wären demnach immer stärkere Tempera
turausschläge, die mit der allgemeinen Tendenz zu mehr Extremlagen konform ge
hen würden , 

Weitere Ergebnisse aus StartClim 2003 sind dem zusammenfassenden Endbericht 
zu entnehmen, der im Internet Irei unter hl!P'!!\,!_I)(\'!J!H~.\(!1~.l.I,%1!V.~,t.~fI,~!!m zugäng
lich ist. 

Die jährliche Niederschlagsmenge weist in den letzten 100 Jahren in Österreich 
keinen einheitlichen Trend auf . Einer leichten Abnahme etwa in Wien und Klagen
furt stehen eine leichte Zunahme in Kremsmünster und ein etwa gleich bleibendes 
Verhalten in Innsbruck gegenüber", Das Jahr 2002 war allerdings in ganz Ösler
reich überdurchschnittlich niederschlagsreich, im Norden fiel mehr als das Einein
halbfache des mittleren Jahresniederschlags. 

Die Klimamodelle lassen als Folge des anthropogenen Treibhauseffekts für Öster
reich ein wärmeres Klima erwarten, wobei die Niederschlagsmengen im Sommer 
abo, im Winter zunehmen, und der Anteil des Schnees generell abnimmt (siehe 
u, a, ÖAW , 1992), Man rechnet mit einer Abnahme der Dauer der Schneedecke 
und deren Fehlen in tieferen Lagen und einem raschen Rückgang der Gletscher, 
Dadurch würden sich v. a. im alpinen Bereich die Abflussverhältnisse der Flüsse 
ändern, was Auswirkungen u, a, auf die Elektrizitätswirtschaft haben wird , 

Box6,1-4_G: Box 6.1-4_G zeigt beispielsweise den gemessenen Verlauf der CO2-Konzentration 
Co,-Sonnbllck an der hoch alpinen Hintergrundmessstelle Sonnblick zwischen 1992 und 2002. Ein 

höherer CO2-Gehalt der Atmosphäre wird zwar die Photosyntheseaktivität der 
Pflanzen generell fördern , Doch wird erwartet , dass der Temperaturanstieg und die 
veränderten Niederschlagsverhältnisse schwerwiegende Auswirkungen v, a, auf al
pine und auf Waldökosysteme haben, die an die veränderten Bedingungen nicht 
angepasst sind (siehe Kapitel 5.4.3,2 und 5.4.4) , Die Österreichische Akademie der 
Wissenschaften rechnet u, a, damit. dass die außer- und subalpinen Regionen Ös
terreichs als Standorte für Fichten ungeeignet sein werden, Generell verschieben 
sich die Vegetationszonen in einer so kurzen Zeitspanne in höhere Lagen bzw. 
nordwärts, dass eine ausreichende Anpassung der Ökosysteme nicht möglich ist. 
Probfeme können sich weiters für die Landwirtschaft in den ohnehin bereits trocke
nen nordöstlichen Regionen Österreichs ergeben, Für den Wintertourismus in tiefe
ren Lagen werden schwerwiegende Auswirkungen durch die Abnahme der Dauer 
der Schneedecke erwartet. 

Neuere StUdien aus der Schweiz zeigen, dass starke Niederschlagsereignisse in 
den Schweizer Alpen und insbesondere auch im Alpenvorland und im Schweizer 
Mittelland zunehmen, Belastbare Aussagen im Bezug auf extreme Niederschläge 
(wie etwa diejenigen, die das August-Hochwasser 2002 in Österreich verursachten 
(siehe Kapitel 6,2)) sind sehr schwer abzuleiten, da es in der Natur von Extremer
eignissen liegt, dass sie selten auftreten und somit die statistische Auswertung 
schwierig ist. Daher haben Schweizer Forscher lediglich stärkere Niederschläge 
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(unterhalb der Schwelle der Schadensverursachung) mit einem Wlederholintervall 
von etwa einem Monat untersucht. 

Ergebnis: Von 1901 bis 1994 haben etwa zwei Drittel der Schweizer Nieder
schlagsstationen eine hohe re Frequenz Intensiver TagesnIederschläge Im Som
merhalbjahr registriert. Für das WInterhalbjahr sind es sogar etwa 90 % der Nle
derschlagsstationen, die diesen Trend wiedergeben (OCCC, 2003). 

6.1.4 

6.1 .4.1 

ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND 

AUSBLICK 

Österreichische Emissionsprognosen 

Im dritten nationalen KlimaberIcht aus dem Jahr 2001 wurden die neuesten Prog
nosen für die Treibhausgasemissionen im Jahr 2010 präsentiert (BMLFUW, 2001) . 
Die Prognosen basieren auf Expertenschätzungen und berückSichtigen zwei Sze
narien: ,mit bestehenden Maßnahmen" und ,mit zusätzlichen Maßnahmen"". 

Abbildung 6.1-5 zeigt , dass die Treibhausgasemissionen Im Szenario ,mit beste· 
henden Maßnahmen" im Jahr 2010 deutlich über dem Niveau von 1990 liegen 
(rund B 00). Im Szenano ,mit zusätzlichen Maßnahmen" hingegen Sinken die EmiS
sionen auf rund 10 % unter das Niveau von 1990. Die Abbildung zeigt auch, dass 
Sich die Emissionen schon im Jahr 200t etwas über dem für 2010 prognostizierten 
Niveau befanden" . 

Damit gehen die Prognosen Im dritten Kllmabencht davon aus, dass das Kyotozlel 
auch durch Umsetzung von den derzeit geplanten zusätzlichen Maßnahmen im In
land nicht erreicht werden Wird . Die Klimastrategie der Bundesregierung und der 
Länder sieht daher auch die Nutzung der projektbezogenen flexiblen Mechanismen 
des Kyoto-Protokolls Im Ausland vor, nämlich JOint Implementatlon (JI) und Clean 
Development Mechanlsm (CDM). Bei diesen PrOjekten werden Em,ss,onsredukt,o, 
nen aufgrund von Investitionen In einem anderen IndustrIeland (JI) oder In einem 
Entwicklungsland (CDM) dem Emissionskonto des Investorlandes gutgeschrieben. 

,f,5 In den Klimabenchten an das UNFCCC·Sekretanat mussen Prognosen tur zwei Szenanen erstellt 

werden (1) das Szenano mit bestehenden Maßnahmen beruckSlChtlgt all Jene Maßnahmen, die zum 
Zeitpunkt der Prognoseerslellung umgesetzt oder beschlossen Sind, (2) das Szenano m,t zusAtzh· 

ehen Maßnahmen umfasst neben den bestehenden Maßnahmen all Jene Maßnahmen. die In Zukunft 
geplant Sind 

.. Der starke Anstieg Im Jahr 2001 muss nicht unbedmgt Im Widerspruch zu den Prognosen stehen, da 

- WIe Abblkjung 61-5 zetgt - die Jahr1lChen EmiSSIOnen zum Tell stark schwanken können 
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Anmerkung DIese Abbildung beruht auf den Absolutwenen der Prognosen Im dntten KI,mabencht 
(BMLFUW. 200 I) und der Im Jahr 2002 aktualiSIerten ZSltrSlhe der tatsAcMchen 
Ef1lI$S1Of'Ie() D,e Absolutwerre der Prognosen wurden auf BaSIS der Im Jahr 2000 
berechneten Zellre/he erhoben Dadurch unterscheIden sICh die Prozentverlinderungen 
der Prognosen In RelatJOff zum BaSISJahr In dieser AbbIldung leICht von den 
Prozentverdnderungen Im dnNsn Kllmabenchr Da dre Prognosen dem dnnsn 
Kllmabencht entnommen Slf)d, starten sie Im Jahr 1999 

Abb. 6.1·5 EmissIonsprognosen biS 20tO (gesamte TreibhausgasemissIonen ohne 
Landnutzungsänderung und Forstwlrlschafl) . 

6.1.4.2 EU-Emissionsprognosen 

Der neu este EU·Fortschrittsbericht zeigt. dass die EU mit derzeit bestehenden 
Maßnahmen das Kyotozlel nicht erreichen wlfd (EG, 2003 und EEA. 2003). Jüngs
ten Schätzungen der Mitgliedstaaten zu folge werden dIe bestehenden. auf nat,ona· 
ter oder europäIscher Ebene bereIts umgesetzten umweltpolitischen Maßnahmen 
zu einer EU·welten Senkung der EmISSIonen um lediglich 0,5 % bIS zum Jahr 2010 
führen. DIes sInd 7,5 Prozentpunkte weniger. als Im Kyoto-Protokoll vereInbart (sie
he AbbIldung 6.1-6). Nur zwei Staaten, nämlich Schweden und Großbritannien 
prognostIzIeren, dass sIe ihr ZIel mIt derzeIt bestehenden Maßnahmen erreIchen 
werden. 
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Quelle ,' EEA (2003) 

Anmerkung' Die EU·Mltgltedstaaren erstellen zwei Prognosen: ( 1) eme Prognose mll derzeIt 
bestehenden Maßnahmen und (2) 8lne Prognose mit zusAtz/lchen Maßnahmen (Siehe 
Fußnote 45). Die Abbildung zel(}t für Jeden Mitgliedstaat die AbweIChung (LOcke oder 
Ubererfüllung) ZWIschen dem Kyoto-Zlel und den zwei PfO/ektlonen 

Abb. 6. 1-6: Über erfüllung bzw_ Lücke ZWischen EmissIonsprognosen (mll beslehenden 
Maßnahmen bzw. mit beslehenden und zusätzlichen Maßnahmen) und dem 
Kyato-Zlel. 

Alle anderen Mitgliedslaaten prognostizieren ein Überschreiten ihrer Ziele; die Lü
cke zwischen Kyoto-Zlel und Prognose reicht von 1,3 für Deutschland bis 37,8 Pro
zentpunkten für Dänemark. 

Die EU und die meisten ihrer Mitgliedstaaten planen bereits zusätzliche Maßnah
men zur Emissionsbeschränkung. Wichtige Politikfelder sind erneuerbare Energie
träger, Kraft-Wärme-Kopplungen, Verbesserung der Energieeffizienz, Wärmestan
dards bei Gebäuden, die Vereinbarung mit den Fahrzeugherstellern über die Re-

+50 
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duktion der spezifischen CO,-Emisslonen und die Deponierichtlime. Einen Über
blick über die bestehenden und die zusätzlich geplanten Maßnahmen gibt EEA 
(2003); darüber hinaus sind die Maßnahmen auch In den nationalen Kl imabenchten 
der EU-Mitgliedstaaten ausgewiesen. 

Wenn die zusätzlich geplanten Maßnahmen vollständig umgesetzt werden und sich 
den Erwartungen entsprechend auswirken werden, kommt die EU ihrem Kyoto-Ziel 
sehr nahe. Die prognostizierten Emissionen liegen 7,2 % unter dem Wert von 1990 
und somit 0,8 Prozentpunkte über der Reduktionsverpflichtung. Sechs Mitglied
staaten liegen selbst mit zusätzlichen Maßnahmen zum Teil weit über ihrem Kyoto
Ziel (darunter Österreich); Deutschland, Luxemburg und Portugal haben zum Zeit
punkt der Benchterstellung keine zusätzlichen Maßnahmen berichtet. 

Die dargestellte Situation für die EU setzt allerdings voraus, dass die Minderungen 
jener Mitgliedstaaten, welche über ihre Verpflichtung hinausgehende Emissions
minderungen erreichen (z. B. Großbritannien) zur Kompensation für jene Staaten 
herangezogen werden, die ihre Reduktionsverpflichtung nicht erreichen. Dafür be
steht derzeit keine gesetzliche Grundlage. 

Abgesehen von der Umsetzung von klimapolitischen Maßnahmen Im Inland kön
nen die Staaten auch einen Teil ocer alle der im Kyoto-Protokoll vorgesehenen Me
chanismen nutzen, um ihre Emissionsziele zu erfüllen, nämlich den Emissionshan
del, die Joint Implementation und den Cfean Development Mechanism. Eine weite
re Option besteht darin, die Bindung von CO, durch Wälder, Böden und Landwirt
schaft zu berücksichtigen. Noch sind jedoch nur wenig Informationen darüber ver
fügbar, in welchem Ausmaß die EU-Mitgliedstaaten beabsichtigen, von diesen 
Möglichkeiten Gebrauch zu machen, um die Erfüllung Ihrer Emissionsziele zu för
dern. 

6,1.4,3 Globale Emissionsprognosen 

Box 6.1-S_ElT: Das Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) geht von vier verschie-
IPCC Szenarien denen Szenarien bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Emissionen aus 

(IPCC, 2001). Diese Szenarien unterscheiden sich bezüglich der globalen sozio
ökonomischen und technischen Entwicklung bzw. der damit verknüpften Konsum
und Procuktionsmuster. Es wurden allerdings keine speziellen Maßnahmen zur 
Minderung der Treibhausgasemissionen angenommen. 

Die Ergebnisse der Szenarien lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

• In allen Szenarien steigen die globalen CO,-Emissionen zumindest biS etwa 
2030 weiter an, socass eine Stabilisierung der CO,-Konzentratlon unter 550 ppm 
nicht zu erwarten ist. 

• Die Verfolgung globaler Strategien, gekoppelt mit einer Verringerung der Ein
kommensunterschiede ZWischen Industrie- und Entwicklungsländern sowie mit 
einem raschen Umbau der Wirtschaft in Richtung Dienstleistungs- und Informa
tionsgesellschaft bietet die besten Voraussetzungen zur Eindämmung des 
anthropogenen Treibhauseffektes. 

47 Das IPCC (ZWIschenstaatlicher Ausschuss fur Kllmalragen) wurde 1988 vom Umwenprogramm der 
Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganlsallon fur Meteorologie (WMO) Ins Leben gerufen. 
Das IPCC betreibt selbst keine Forschung. sondern fertigt penocMche wissenschaftliche 
Sachstandsbenchte über Forschung zum Khmawandel und dessen AusWlr1<ungen an 
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6.1.4.4 Globale Belastungsprognosen 

Gestützt auf die Untersuchungen des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC. 2001) kann bezüglich der weiteren zu erwartenden Änderungen wichtiger 
klimatologischer Kenngrößen im 21 , Jahrhundert festgestellt werden, dass unter 
der Annahme, dass keine speziellen Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen 
an Treibhausgasen gesetzt werden, 

• der Temperaturanstieg der Luft sowie der Anstieg des Meeresspiegels sich 
durch das 21. Jahrhundert (und darüber hinaus) fortsetzen werden, wobei für 
den Temperaturanstieg Werte zwischen 1,4 und 5.8 °c Im globalen Mittel erwar
tet werden und für den Anstieg des Meeresspiegels Werte von 10 bis 90 cm 

• die CO2-Konzentratlon am Ende des 21 , Jahrhunderts (bedingi durch den Ein
satz fossiler Energieträger) zwischen 550 und 800 ppm betragen wird (derzeit 
liegt sie bei 370 ppm) 

• Maßnahmen zur Bindung von Kohlenstoff in der terrestrischen Biosphäre den 
Konzentrationsanstieg um bestenfalls 40 bis 70 ppm verringern könnten 

• die meisten Modelle eine Abschwächung der thermohalinen Zirkulation" Im 
Nordatlantik bzw, des Golfstromes erwarten lassen 

• die meisten alpinen Gletscher in 100 bis 200 Jahren abgeschmolzen sein wer
den 

• die Wahrscheinlichkeit für das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes 
groß ISt (Voraussetzung: längere Erwärmung in dieser Region um mehr als 
3 °C). Das Abschmelzen wäre verbunden mit einer jährlichen Erhöhung des 
Meeresspiegels um weitere 0.7 cm bzw, langfnstig in Summe um etwa 7 m. 

• darüber hinaus einschneidende Änderungen im lokalen Wettergeschehen zu er
warten sind. welche sich derzeit noch nicht ausreichend sicher modellieren las
sen, Als Indikator für diese kann am ehesten der jährliche finanzielle Schaden 
durch extreme Wetterereignisse herangezogen werden, welcher zurzeit bei 
70 Mrd, US-Dollar liegt, und stark steigende Tendenz (Verdoppelung alle 10 Jah
re) aufweist. 

6.1.5 EMPFEHLUNGEN 

6.1.5.1 Österreich 

Im Juni 2002 hat die österreichische Bundesregierung im Ministerrat die Klimastra· 
tegie angenommen (BMLFUW , 2002), Kern der Klimastrategie ist ein Maßnah
menbündel , welches gegenüber der erwarteten Entwicklung der Emissionen der 
sechs Kyoto-Gase eine Emissionsminderung von rund 14 Mio, Tonnen CO2• 

ÄqUivalent pro Jahr prognostiziert, Die Reduktionen in der Klimastrategie sind so 
ausgelegt, dass Österreich das Kyoto-Ziel allein durch nationale Maßnahmen nicht 
erreichen wird. Abgesehen von den gemeinsamen Politiken und Maßnahmen der 

.. e Meereströmungen werden auch durch Dtchteunterschlede des Meerwassers verursacht. Da diese 
DIchteunterschiede durch Vanauonen der Temperatur und des Salzgehalts bedingt Sind, werden die
se Strömungsmuster auch thermoha]ln genannt 
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EU sollen die flexiblen Mechanismen unter dem Kyoto-Protokoll" zur Zielerrei
chung herangezogen werdenso. 

Das Maßnahmenpaket umfasst ordnungspolitische Maßnahmen, öffentliche Förde
rungen und Investitionen, ökonomische Maßnahmen (steuerliche Maßnahmen, na
tionaler Emissionshandel), Pilotprojekte und Informationskampagnen. Der zusätzli
che Finanzbedarf für die Klimastrategie beträgt 90 Mio. Euro pro Jahr. 

Die Steuerung des Gesamtprozesses der Umsetzung der Klimastrategie erfolgt 
durch den Kyoto-Koordinierungsausschuss, der aus hochrangigen Bundes- und 
Ländervertretern besteht. Neun Arbeitsgruppen erarbeiten Maßnahmen und Um
setzungsstrategien sowie Umsetzungsvorbereitung und -evaluierung in folgenden 
Bereichen: (1) Raumwärme, (2) Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung, (3) Abfallwirt
schaft, (4) Verkehr, (S) Industrie, (6) Land- und Forstwirtschaft, (7) Fluorierte Treib
hausgase, (8) Finanzielle Koordlnierung, (9) Ökonomische Instrumente. Ein erster 
umfassender Umsetzungsbericht soll im Jahr 2004 erarbeitet werden (BMLFUW , 
2002). 

Da Österreich seine Emissionen um jährlich mindestens 1,4 Mio. t CO2-Äquivalente 
absenken muss, um seine Verpflichtungen erfüllen zu können, sollten aus Sicht 
des Umweltbundesamtes neben der raschen Umsetzung der Klimastrategie weite
re Maßnahmenpakete ausgearbeitet werden. Diese Maßnahmenpakete sollten 
dann umgesetzt werden, wenn eine jährliche Verringerung der Emissionen um 
1,4 Mio. t CO2-Äquivalente nicht gelingt. 

6.1.5.2 Europäische Union 

Die Europäische Kommission initiierte das Europäische Programm zur Klima· 
änderung (ECCP) im Juni 2000, um die umweltwirksamsten und kosten effektivsten 
zusätzlichen Maßnahmen zu ermitteln, die der EU das Erreichen ihres Ziels ermög
lichen und die Anstrengungen der Mitgliedstaaten ergänzen sollen. Der zweite Fort
schrittsbericht zum ECCP gibt einen Überblick über die jüngsten Ergebnisse des 
ECCP sowie über den Stand der Umsetzung der bei Beginn des Programms ermit
telten Maßnahmen (ECCP, 2003). Das Programm bildet für die Kommission eine 
Ausgangsbasis für die Vorbereitung weiterer Maßnahmen in den vielverspre
chendsten Bereichen und gewährleistet, dass dabei kostenwirksame Maßnahmen 
Vorrang erhalten. 

Die im ECCP (2003) enthaltenen politischen Konzepte und Maßnahmen haben ein 
Emissionsreduktionspotential von insgesamt 578-696 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent 
(Mio. t CO2-Äq.). Das ist etwa das Doppelte des EU-1S-Emissionsreduktionsziels 
von - 8 %, das im ersten Verpflichtungszeitraum des Kyoto-Protokolls erreicht wer
den soll. Die EU kann also mit den geeigneten Maßnahmen ihr Ziel erreichen. 

"9 Unter fleXJblen Mechamsmen werden der Internationale Handel mit EmlSSlooshzenzen (International 

emiSSion tradlng) , die gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen ZWlschen Industnestaaten (JOint 
Implementatlon) und der Einsatz umweltfreundlicher Technologien in EntWIcklungsländern (Clean 

Oevelopment Mechamsm) verstanden 

50 Eine PIlotphase des Inlematlonalen Handels mll EmissIonslIzenzen startet In der EU Im Jahr 2005 

( .. ehe Kap<leI 3 10.36) 
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Die bereits In Kraft getretenen oder von der Kommission vorgeschlagenen Rechts
vorschnften haben ein Potential von 276-316 Mlo. t CO2-Äquivalente. darunter 
Maßnahmen wie z. B.: 

• Richtlinie Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen (2001f77/EG) 

• Gebäudeeflizienzrichtlinie (2002l91 /EG) 

• Abfalldeponierichtlinie (1999/31 /EG) 

• Emissionshandelsrichtlinie (2003/87/EG) 

• Vorschlag Biokraftstofle (K0Ml2001 /547) 

• Vorschlag Kraft-Wärme-Kopplung (KOM/2002l415). 

Die Vorbereitungen zu einer Reihe weiterer Schlüsselmaßnahmen sind bereits weit 
fortgeschritten; folgende Maßnahmen könnten das oben genannte Reduktionspo
tential um 25 % steigern: 

• Energiedienstleistungen zur Steigerung der Effizienz des Endenergieeinsatzes 

• Schaffung eines Rahrnens für umweltverträgliches Design von Energie verbrau
chenden Geräten und Festlegung von Mindestanforderungen an die Energieeffi
zienz von solchen Geräten 

• Ausarbeitung eines Vorschlags für eine Verordnung für fluorierte Treibhausgase 

• Anschubkampagne und Kampagne zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Be-
reich Energieeffizienz 

• Steigerung der energieeflizienten öffentlichen Beschaf1ung. 

Weitere Maßnahmen werden von den Kommissionsdienststellen geprüft. z. B. Ein
beziehung der klimarelevanten Ziele in die Strukturfonds. weitere Schritte zur För
derung des Einsatzes erneuerbarer Energiequellen für Heizungszwecke. Einbez.e
hung der Energieeffizienz in das Umweltmanagementsystem (EMAS). sowie Maß
nahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen von Klimaanlagen in Kraft
fahrzeugen . 

6.1.5.3 Globaler Handlungsbedarf 

Auf globaler Ebene stellt das Intergovernmental Panel on Climate Change For
schungsergebnisse im Bereich Emissionsminderungspotential zusammen (IPCC. 
2001). Das IPCC zieht vor allem folgende Möglichkeiten zur Emissionsminderung 
von Treibhausgasen in Betracht: 

• Verbesserung der effizienten Energienutzung 

• Einführung von Energieträgern mit niedrigem Kohlenstoffgehalt 
(z. B. Gas statt Kohle) 

• Erhaltung oder Ausweitung von terrestrischen Kohlenstofflagern 
(z. B. Wälder. Böden) 

• Em.ssionsmlnderungen bei nicht-energetischen Quellen und nicht-C02-

Treibhausgasen (z. B. CH, und N20 aus der Landwirtschaft). 

Die am meisten diskutierten internationalen Instrumente sind laut IPCC internatio
naler Handel mit Emissionslizenzen. gemeinsame Umsetzung (Joint Implementati
on) . Clean Development Mechanisms (COM). harmonisierte Emissions-/Kohl
enstoff-/Energiesteuer. internationale technische Standards. freiwillige Vereinba
rungen . Es wird vom IPCC darauf hingewiesen. dass meist eine Kombination von 

Box 6.1-6_ElT: 
IPCC Globale Mlnde
rungspolenllale 
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Instrumenlen eingesetz1 wird, wobei die Knterien zur Auswahl u. a. sind: Wirksam
keit zur Erreichung der Umwellziele, Kosteneffizienz, Verteilungseffekte, administ
rative und politische Machbarkeit, Durchsetzbarkeit , Einklang mit anderen politi
schen Zielen. Laut IPCC können keine allgemein gültigen Empfehlungen für die 
Präferenz der verschiedenen Instrumente angegeben werden. Es besteht ferner die 
Möglichkeit, alle diese Instrumente nicht nur auf nationaler Ebene sondern auch auf 
internationater Ebene einzusetzen. 

Bezügtich der Kosten wird vom IPCC darauf hingewiesen, dass vielfach die Kosten 
von Maßnahmen durch Vorteile wie verminderte Energiekosten, verminderte Emis
sionen konventioneller Luftschadstoffe aufgewogen werden. Es handeIl sich dabei 
um so genannte . no-regret-Maßnahmen" oder Maßnahmen, deren Umsetzung in 
jedem Fall empfehlenswert ISI. In der Regel sind diese positiven Nebeneffekte in 
den Kostenangaben nicht berücksichtigl. 

Die Kosten zur Erfüllung der Kyoto-Zlele sind nach Feststellung des IPCC jeden
falls klein im Vergleich zu den Unsicherheiten betreffend der erwarteten wirtschaft
lichen Entwicklung. Sie beeinflussen das Wirtschaftswachstum in den kommenden 
10 Jahren im Bereich von 0,01 bis 0,1 % pro Jahr und würden somit das Wirt
schaftswachstum nur um ein bis zwei Monate verzögern. 

Es ist allerdings absehbar, dass manche Wirtschaftssektoren wirtschaftlich verlie
ren werden (z. B. Kohle, energieintensive Produkte) während andere gewinnen 
werden (z. B. erneuerbare Energieträger) . Nach Analyse des IPCC zählt die Ölwirt
schaft in den kommenden Jahren jedenfalls noch nicht zu den Verlierern. Es sind 
auch Instrumente zur Abfederung der negativen Auswirkungen verfügbar (z. B. 
Umstruktunerung bzw. Diversifizierung). 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original)414 von 476

www.parlament.gv.at



Stebenler Umwellkornrollbencht - 6.2 SonderXap4tel Hochwasser 

6.2 SONDER KAPITEL HOCHWASSER 

6.2.1 EINLEITUNG 

Großflächige, anhaltende Niederschläge führten im August 2002 zu katastrophalen 
Überschwemmungen In weiten Teilen Mitteleuropas. In Österreich traten vom Wes
ten her nördlich der Zentralalpen an zahlreichen Flüssen Extremsituationen auf. 
Besonders betroffen davon waren die nördlichen Bundesländer Ober· und Nieder· 
österreich sowie das Bundesland Salzburg. 

Die Hochwasserereignisse vom August 2002 sind auf zwei Starkniederschlagsepi
soden innerhalb kurzer Zelt zurückzuführen. Das erste Ereignis dauerte vom 6. bis 
B. August, das zweite vom 11 . bis 13. August. 

Die meteorologische Situation und die naturräumlichen Gebietsmerkmale, die in ih· 
rer Gesamtheit zu den Auswirkungen des Hochwassers beigetragen haben, wer· 
den in detaillierter Form in den Boxen 6.2-1 _E und 6.2-2_ElG kommentiert . 

Meleorologlsche SItuatI· 

Im Folgenden wird auszugsweise ein Überblick über den Ereignisablauf und das 
Schadensausmaß gegeben. Als Ouellen werden in erster Linie die nEreignisdoku· 
mentation des Hochwassers vom August 2002" (ZENAR & BMLFUW , 2003) sowie 
Beiträge zum ÖWAV-Symposium nDie Hochwasserkatastrophe 2002" (ÖWAV
SYMPOSIUM, 2003) herangezogen, wo sich jeweils detaillierte Darstellungen fin
den. Daran anschließend werden mögliche Ursachen und Folgerungen diskutiert. 

6.2.2 HOCHWASSER 2002 

on 

Box 6.2·2_ElG: 
Gebietsmerkmale 

Die Niederschlagsmengen, die insgesamt innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes Box 6.2.3_E: 

niedergingen. und die daraus resultierenden Abflüsse traten mit der durchschnittli- Ha. 
chen Auftrittswahrscheinlichkeit eines HO", bis HO,oo auf. In den Bundesländern 
Nieder- und Oberösterreich - und hier insbesondere im Mühl- und Waldviertel an 
den Flüssen Aist, Naarn, Kamp und Krems - lag dieses Hochwasser jedoch deut-
lich uber einem tOO-Jährlichen Ereignis. In einigen dieser Niederschlagsgebiete 
wurden sogar rechnerische Jährlichkeiten von 2.000-10.000 Jahren erreicht 
(ZENAR & BMLFUW, 2003 und ÖAWV-SYMPOSIUM, 2003). Dies kam durch ein 
Zusammentreffen sehr vieler niederschlagsverstärkender Faktoren zustande (siehe 
Boxen 6.2-1 _E und 6.2-2_ElG). 
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Box 6.2-4_ElG : 
Projekt FloodRlsk 

Box 6.2-5_ElG : 
Projekt StartClim 

6_2_2_1 Schadensbilanz 

Bei den Hochwasserereignissen vom August 2002 war der Verlust von insgesamt 9 
Menschenleben zu beklagen, die einerseits direkt während der Bekämpjung des 
Hochwassers ums Leben kamen bzw. durch Begleitumstände zu Flutopfern wur
den. Ein größerer Verlust von Menschenleben konnte nur durch den massiven Ein
satz der Bevölkerung vor Ort, von Bundesheer, Feuerwehr, Rotem Kreuz und frei
willigen Helfern verhindert werden . 

Die materiellen Schäden sind im engen Zusammenhang mit physikalischen Vor
gängen (Geschiebe- und Schwebstofftransport, Flussbettverlagerungen etc.) zu 
sehen, wobei die Schäden im Wald- und Weinviertel , insbesondere am Kamp, an 
vorrangiger Stelle anzuführen sind. 

Die dadurch entstandenen Sachschäden waren hauptSäChlich auf die großflächi
gen Überflutungen von vielen Siedlungsbereichen, Infrastruktureinrichtungen (Brü
cken , Straßen) und Industrieanlagen zurückzuführen. 

Nach den Erhebungen des Bundeskanzleramtes sowie entsprechenden Auswer
tungen im Zuge der vom Zentrum für Naturgefahren (ZENAR) der Universität für 
Bodenkultur erstellten Hochwasserdokumentation (ZENAR & BMLFUW, 2003) ver
teilen sich die Schäden wie in Tabelle 6.2- t dargestellt. 

Tab. 6.2-1 ' Schadensaufstellung Hochwasser 2002 (nach STALZER, 2003). 

Schaden.art Anteil am Gesamt-
schaden In % 

Pnvalvermögen (inkt. Unlernehmen) 45,6 

Infrastruktur 18,4 

Folgekosten der Hochwasserereignisse 22 ,1 

WertschOpfungsveriusle 5 ,8 

SChulzwasserwirtschaft (Wildbach- und Lawlnenver- 2 ,5 bauung, Flussbau, Wasserstraßen) 

Land- und Forstwirtschaft 2,3 

SIedlungswasserwirtschaft 1,3 

Einsatz- Entsorgungs- und Nachbeschaffungskosten 1,1 

Vermögen des Bundes 0,9 

Gesamt.chaden: 100,0 

Eine endgültige Erfassung der mit den Hochwasserereignissen vom August 2002 
verbundenen Schäden ist zum Zeitpunkt der Berichtslegung noch nicht möglich, da 
nach wie vor Spät- und Folgeschäden an Siedlungseinrichtungen auftreten. 

Die außerordentliche Heftigkeit des Hochwassers gab Anlass für eine eingehende 
Analyse des Ereignisses (.Analyse des Hochwassers vom August 2002 -
FloodRisk") sowie zur Initiierung von Forschungsprogrammen und -projekten (wie 
dem PrOjekt StartClim - Startprojekt Klimaschutz). 

Dort , wo die Bemessungsgrundlage eines HQ,oo nicht überschritten wurde , bewähr
ten sich die vorhandenen schutzwasserbaulichen Maßnahmen. Probleme traten je
doch im Bereich alter Dämme auf, deren Sanierung bzw. Neuerrichtung allerdings 
bereits vor dem Hochwasser empfohlen wurde. Im Gegensatz dazu waren jene 
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Gebiete, wo ein 100-jährliches Ereignis deutlich überschritten wurde, von teils mas
siven Überflutungen betroffen. So kam es an den Flüssen Kamp, Aist und Naarn In 
flachen Gebieten zu kilometerbreiten und -langen Überschwemmungen, die man
gels Abflussmöglichkeiten teilweise zu extrem hohen Wasserständen in Siedtungs
bereichen führten . 

tn den Überflutungsgebieten traten teits massive Schlamm- und Geröllablagerun
gen auf, die die eingetretenen Schäden deutlich erhöhten. Davon besonders belrof
fen waren das Eferdinger Becken, das nördliche und südliche Machland, die Wa
chau und die Umgebung von Klosterneuburg . Besonders im Bereich des Kamp 
führten diese Ablagerungen zu extremen Flussbettverlagerungen. 

Doch auch entlang der Donau haben Sedimentablagerungen flussmorphologische 
Veränderungen bewirkt, deren Auswirkungen gegenwärtig noch untersucht werden 
(Änderungen der Sohllage, Auflandungserscheinungen etc.) (ZENAR & BMLFUW, 
2003). 

6.2.2.2 Aktive und passive Schadensabwehr 

Obwohl die Schäden vielerorts ein extremes Ausmaß erreicht haben, konnten 
durch eine erfolgreiche Schadensabwehr noch schlimmere Auswirkungen des 
Hochwassers verhindert werden. 

Die natürlichen und schutzwasserbaulichen Rückhaltekapazitäten entlang der 
flussbegleitenden Räume und die abflussverzögernde Wirkung der flussnahen Ü
berflutungen können hier nur näherungsweise beurteilt werden (Rückhaltebereiche 
im Bereich des Most-, Wald- und Weinviertels) . An der Donau kam es durch die 
Überflutung des Tullnerfeldes und der Auengebiete bis Hainburg zu einer Dämp
fung der Hochwasserwelle. Doch nicht überall standen Rückhalteräume zur Verfü
gung. Angesichts der enormen Abflussfrachten im Kamp und der geographischen 
Gegebenheiten des Kamptals war die natürliche Dämpfung der HOChwasserweIle in 
diesem Flussabschnitt gering. Auch die Rückhaltekapazität von Kraftwerksspei
chern war angesichts fehlender Möglichkeiten zur Vorabsenkung des Wasserspie
gels in den Stauräumen nicht effektiv. Detaillierte Beschreibung siehe auch in der 
Ereignisdokumentation des Hochwassers 2002 (Kapitel 5.4 (Abfluss), ZENAR & 
BMLFUW , 2003). 

Mobile Hochwasserschutzeinrichtungen haben sich vielerorts bewährt und beson
ders in Krems und Stein das Eindringen des Wassers in die Stadtbereiche verhin
dert. Auch in Oberösterreich hat sich der vorbeugende Hochwasserschutz in Berei
chen , bei denen die Bemessungsgrundlage (H03C). HO",o) nicht gravierend über
schritten worden Ist, bewährt . Erfolgreiche Beispiele können auch für Salzburg, die 
Steiermark oder Tirol angegeben werden, wo neben anderen baulichen Maßnah
men vor allem die Rückhaltebereiche mit ihrer dämpfenden Wirkung entscheidend 
zum schad losen Abfließen der Hochwasserwelle mit beitrugen. 
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6.2.3 

6.2.3.1 

HOCHWASSERFOLGEN UND 
SCHADENSURSACHEN 

Überschreitung der Bemessungshäufigkeit 

Für den Flussbau der Bundeswasserbauverwaltung (BWV) gilt. Wie in den Vor
schriften des Wasserbaulenförderungsgesetzes und der daraus resultierenden 
Richtlinie flJr die Bundeswasserbauverwaltung RIWA-T (§ 3 Abs. 2) festgelegt. den 
Schutz vor einem Hochwasser mit einer t oojährllchen Wiederkehrwahrschelnllch
keil (HO,oo) zu gewährlelslen. In der Wlldbach- und Lawlnenverbauung Orientiert 
sich dieser Schutzgrad am ISO-Jährlichen Ereignis Im Sinne der Gefahrenzonen
plan-Va 1976 

Die August-Hochwässer überschrltlen Jedoch In vielen Bereichen und Regionen. 
wie anfangs dargelegt. diese Bemessungswerte und führten teilweise zu einem 
Überströmen der Schutzdämme. Da es sich 2002 jedoch um ein ExtremereignIs 
handelle. wären viele Schäden auch durch optimale S,cherhe,tsvorkehrungen nicht 
zu vermelden gewesen. 

6.2.3.2 Flächenwidmung in hochwassergefährdeten 
Bereichen 

Die Raumnutzung und insbesondere die Siedlungseniwicklung sollte dem Grund
satz der Freihaltung der Hochwasserabflussgebiete von b<jullchen Inlenslvnulzun
gen verpflichtet sein . Die wasserrechtliche Bew""gungspf"cht von BauflJhrungen 
Innerhalb der 3O-lährllchen Hochwasseranschlagsllnlen sowie der Gefahrenzonen
planung gemäß Forslgesetz bzw. lech nischen Richtlinien zum Wasserbautenförde
rungsgesetz sollten die entsprechenden Grundlagen zur Verfügung stellen. Die Ge
fahrenzonenplane (GZP) des Bundes haben den Status von qualifizierten Fachgut
achten ohne unmltlelbare rechtliche BIndungswIrkung. Ihre rechtliche Durchsetzung 
muss Im Wirkungsbereich der Länder Im Rahmen der Landesraumordnungsgeset
ze bzw. der Bauordnungen erfolgen. In diesen wird jedoch in der Regel nur ein all
gemeines Bedachlnahmegebot ausgesprochen, an das sich die Gemeinden nlchl 
zwingend halten müssen. Die Umsetzung der GZP hat zumeist Im Rahmen der ört
lichen und lJberortlichen Raumordnung zu erfolgen. Erst durch die Kenntllchma
chung der Gefahrenzonen In Raumplanen, Insbesondere in den FlächenwId
mungsplänen der Gemeinden. erhalten diese Rechtskraft. Das hohe Scha
densausmaß In vielen Bereichen ist zu einem wesentlichen Anteil auch durch die 
mangelnde rechtliche Verflechtung von Gefahrenzonenplanung und Raumplanung 
aufgetrelen. Zudem deutet das häufige Auseinanderklaffen von raumordnerIschen 
Sledlungslßltblldern und der tatsächlichen SIedlungsentwicklung auf eine Diskre
panz zwischen Leitbildern und geiebier PlanungspraxIs hin (siehe Kapllel 3.5.4.2). 

Die verursachle Schadenshöhe lasst sich direkt auf die Lebens- und WIrtschafts
raumgestaltung zurlJckführen. In Bereichen. In denen Schutzmaßnahmen besle
hen, die betroffene Gebiete vor einem loolährllchem Hochwasser schutzen sollen, 
fühlt sich der Bürger oft gänzlich geschützt und tätigt entsprechend hohe Investillo
nen. Hochwassergeschützte Gebiete sind aber nlchl gänzlich hochwasserfrei; es 
besieht noch Immer ein Restrisiko. das nicht vollends ausgeraumt werden kann. 
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Wird das statistische Bemessungsereignis überschritten, so steigt das Scha
densausmaß überproportional an. 

Als Beispiel für die Hochwassergefahr in Restrisikogebieten sei hier der Umstand 
angeführt, dass bel einer Vielzahl von Gewässer- und Bodenkontaminationen mit 
Heizölen Anlagen betroffen waren, die in Gebieten lagen, in denen Hochwässer seit 
tängerer Zeit (100 Jahre und mehr) nicht mehr vorgekommen waren (alteine in 
Oberösterreich flossen 1,5 Millionen Liter Heizöl durch die Einwirkungen des Hoch
wassers aus) . In diesen Gebieten war in vielen Fällen auch bei deren Genehmi
gung auf derartIge Schadensfälle nicht Bedacht genommen worden bzw. auch 
nach dem Stand der Technik musste nicht auf eine Hochwassergefahr Bedacht 
genommen werden. 

Gerade dieses Beispiel zeigt die Wichtigkeit auch in Restrisikogebieten, auf die Ge
fahr einer Überschwemmung hinzuweisen. und dieser durch entsprechende bauli
che Vorsorgemaßnahmen (im Falle von Öltanks diese entweder durch Gasthermen 
zu ersetzen, oder die Tanks zumindest auftriebsicher und abschottbar zu instaltie
ren) entgegenzuwirken. 

6.2.3_3 Hochwasserschutzanlagen - Instandhaltung 

Schutzwasserbauliehe Maßnahmen sind nach dem Wasserrecht instand und funk
tionstüchtig zu halten. Damit verbunden ist auch eine wasserrechtliche Verpflich
tung zur Freihaltung des Abflussprofils, um ein vorzeitiges Austreten der Hochwas
serweIte zu verhindern. Bei der Beseitigung von Bewuchs kann es jedoch zu Kon
flikten mit dem Naturschutzrecht kommen. Auch kann die Ausräumung von Ge
wässerprofilen und -ufern in einem gewissen Widerspruch zu LeItbildern eines na
turnahen Flussbaus und einer ökologischen Gewässergestaltung stehen. Hier wäre 
ein Konsens zwischen Naturschutz, Landschaftspflege, Raumordnung und Hoch
wasserinstandhaltung zu suchen und auf eine gemeinsame rechtl iche Basis zu 
stellen. 

6.2.3.4 Krisenmanagement 

Eine Minderung der Schäden kann an Flüssen mit entsprechend großen Einzugs
gebieten durch rechtzeitige Warnung und eine zeitgerechte Vorhersage erreicht 
werden. Der oder die Betroffenen können entsprechende Vorkehrungen wie Siche
rung des Inventars oder Aufbau mobiler Schulzeinrichtungen treffen. Doch auch im 
Hinblick auf das Funktionieren von Frühwarn- und Alarmsystemen und des dafür 
notwendigen Informationsflusses hat das Hochwasser 2002 mancherorts Hand
lungsbedarf aufgezeigt (ZENAR & BMLFUW, 2003). 

6.2.4 KLIMAWANDEL UND HOCHWASSER 

Es scheint mittlerweile unstrittig zu sein , dass die globale Erwärmung durch anthro
pogene Treibhausgase zu Klimaänderungen führt, die den mittleren Zustand der 

417 

III-259 und Zu III-259-BR/2004 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument (gescanntes Original) 419 von 476

www.parlament.gv.at



418 

Siebenter Umwellkonlrollbericht - 6.2 Sonderkapnel Hochwasser 

Atmosphäre verändern und damit auch die Frequenz und die Intensität von extre
men Wetterereignissen beeinflusst (siehe Kapitel 6.1) . 

Es dart allerdings in diesem Zusammenhang nicht von einem einzigen Ereignis -
wie dem August-Hochwasser 2002 - auf den Klimawandel als Ursache für deren 
Entstehung geschlossen werden. Was zählt, ist die Frequenz solcher Ereignisse. 
Ob dabei in Österreich ein Trend hin zu mehr Extremereignissen stattfindet, kann 
aufgrund der hohen räumlichen und zeitlichen Variabilität der Niederschlagsvertei
lung in Österreich gegenwärtig noch schwer belegt werden. Diese Frage ist derzeit 
Gegenstand von verschiedenen Forschungsprojekten unter dem Schirm des Pro
jektes StartClim. 

Box 6.2-6_EJG: Das Umweltbundesamt baut derzeit ein Informationssystem für Daten meteorologi-
Projekt MEDEA scher Extremereignisse auf (Meteorological extreme Event Data information sys

tem for the Eastern Alpine region - MEDEA). 

Generell ist sicher, dass durch die weltweit erhöhte Obertlächentemperatur der Er
de, und vor allem auch durch diejenige der Ozeane und Meere (sogenannte SST -
Sea Surtace Ternperature) , die Wasserdampfsättigung der Atmosphäre absolut 
zunimmt, weil durch die erhöhte Lufttemperatur sowohl die Aufnahmefähigkeit der 
Luft für Wasserdampf steigt als auch durch die erhöhte Bodentemperatur und SST 
die Verdunstung von den Land- und Wasserobertlächen zunimmt. Aus phYSikali
schen Gründen müsste ein höherer Wasserdampfgehalt der Atmosphäre insge
samt zu vermehrten Niederschlägen führen, wenngleich mit einer regional unter
schiedlichen Niederschlagsentwicklung zu rechnen ist. 

Jedoch ist nicht nur der Klimawandel Ursache für die vermehrten Katastrophener
eignisse wie das Augusthochwasser 2002. Klimatische Ursachen können zwar die 
Häufigkeit und Intensität von Hochwässern erhöhen, die Hochwasserschäden und 
das Schadensausmaß werden jedoch primär von direkten menschlichen Verhal
tensweisen beeinflusst. Die Hochwasser mögen über den anthropogenen Treib
hauseHekt zum Teil mensch gemacht sein , die Hochwasserschäden sind es mit Si
cherheit. Somit stellen neben der Emission von Treibhausgasen (anthropogener 
TreibhauseHekt bzw. Klimawandel) unter anderem auch Ursachen wie die zuneh
mende Zersiedelung der Landschaft, die Versiegelung von Flächen und die Besie
delung in Gefahrenzonen wesentliche schadensbestimmende Faktoren dar. 

Daraus resultieren erhöhte Anforderungen nicht nur an den Klimaschutz, sondern 
auch an die Raumordnung, andere relevante Fachplanungen sowie die Politik . 

6,2,5 DIE ROLLE VON LANDNUTZUNG UND 
BODENVERSIEGELUNG 

Box 6.2-7 _G: Der Landnutzungswandel in Einzugsgebieten tragt vermutlich in unterschiedlichem 
Hochwa •• erfotos Ausmaß zur Hochwasserentstehung bei. Unterschiedliche Landnutzungsarten und 

Vegetationsformen beeinflussen in unterschiedlicher Weise den Obertlächenab
fluss, den Wasserrückhalt und die Versickerung. Wald hat im Allgemeinen eine 
größere Wasserspeicher- und Rückhaltewirkung als Grünland, und dieses wieder
um eine größere als Ackerland. wobei hier teils beträchtliche Unterschiede zwi
schen einzelnen Bodentypen und Kulturarten auftreten. In manchen österreichi-
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schen Intensiv-Agrargebieten hat der Grünlandanteil in den letzten Jahrzehnten zu
gunsten der Ackerflächen stark abgenommen. Gemeinsam mit der Intensivierung 
des Ackerbaus und der Entfernung von naturnahen Landschaftselementen im Zuge 
von Flurbereinigungen hat dies zur Begünstigung der Hochwasserentstehung ge
führt. Bei einem Extremereignis wie im August 2002, wo durch die starke Vordurch
feuchtung des Bodens dessen Speicherfähigkeit bereits erschöpft war, spielt die 
Art der Bodenbedeckung und -nutzung jedoch nur eine untergeordnete Rolle . 

Eine aktive Rolle der Landwirtschaft beim Hochwasserschutz kann darin bestehen, 
bestimmte Nutzungsformen in Hochwassereinzugsgebieten mittelfristig umzustel
len. Das betrifft etwa den Maisanbau, aber auch weitere ackerbauliche Nutzungen, 
die mit dem erhöhten oberflächlichen Niederschlagsabfluss auch die Erosionsge
fahr bel Starkniederschlagsereignissen begünstigen. Der Einsatz von zumeist 
schweren Maschinen in ackerbaulich genutzten Räumen führt zu Bodenverdich
tung. Diese verringert die Infiltration des Niederschlagswassers in den Boden und 
erhöht somit den oberflächlichen Abfluss und damit die Erosion. Die Abschwem
mung der Ackerkrume verringert die Fruchtbarkeit der Böden und erhöht die Sedi
mentfracht von Flüssen, was u. a. zu morphologischen Veränderungen von Flüssen 
und zu erhöhtem Schadensausmaß bei Überflutungen durch Sedimentablagerun
gen führen kann. Vermeidung von Bodenverdichtung kann somit ein aktiver Beitrag 
zum Hochwasserschutz sein. 

Auch die voranschreitende Bodenversiegelung durch Siedlungs- und Verkehrsflä
chen wird in diesem Zusammenhang zu diSkutieren sein (siehe Kapitel 3.5.2) , denn 
versiegelter Boden gibt dem Wasser keine MöglichkeIt zu versickern - mot der 
Konsequenz, dass die niederschlagsbedingten Wassermassen rascher abfließen 
und es dadurch zu einer verstärkten Hochwasserwelle kommt. 

6.2,6 DENKANSTÖSSE UND OFFENE FRAGEN 

Hochwasser zu " Breitwasser" 

Um Hochwasserschäden im Ausmaß von 2002 künftig zu vermeiden, müssen Stra
tegien entwickelt werden, hohe Pegelstände durch Vergrößerung der Überflutungs
flächen zu vermindern und gleichzeitig große Wassermengen abzuführen. Die 
rechtzeitige Sicherung von Retentionsflächen durch Ankauf sowie durch ordnungs
planerische Maßnahmen, insbesondere durch die Ausweisung bedeutender Hoch
wasserabfluss- und Rückhalteräume als Freihaltezonen in Raumplänen nach dem 
Vorbild des Bundeslandes Salzburg, sollte in diesem Zusammenhang angestrebt 
werden (siehe Kapitel 3.5.4.2) . Wie dies unter Wahrung der Interessen aller Betei
ligten am besten erreicht werden kann, wird in den kommenden Jahren eine Kern
frage des Hochwasserschutzes sein. Die erforderlichen Maßnahmen sind durch 
ausreichende finanZielle Mittel abzusichern, um eine zweckmäßige Verbindung von 
Ökologischer Gestaltung von Flussläufen, Ufern und Überschwemmungsgebieten 
und notwendigen technischen Verbauungen zu ermöglichen. 
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Schaffung von Volumen im Fluss und im Fluss-Umland 

Beispiele wie der Rheinausbau zu einer Wasserstraße In Deutschland haben deut
lich gezeigt, dass Regulierungen und Flussbegradigungen - wie das Durchstechen 
von Mäandern und das Abdämmen früherer LJberflutungsgeblete - aus der Sicht 
des Hochwasserschutzes bewirken, dass weniger nutzbares Volumen für die ab
fließenden Wassermassen Im Hochwasserfall zur Verfügung steht und der Trans
port der Hochwasserwelle beschleunigt wird . In Zusammenarbeit mit allen Anrai
nern (überlleger und Unterlieger) Wird dem nun entgegengewirkt, sodass durch 
Renatunerungsmaßnahmen, den Rückbau von regulierten Flussen zu naturnähe
ren Gewässerstrukturen, die Rückgewinnung von Rückhalteflächen - Wie z. B. 
durch Revltaitslerung von Auwaldökosystemen - sowie generell durch einen natur
näheren Flussbau wesentitche Beiträge zum Hochwasserschutz geleistet werden 
können. Hier Wird eine Verbindung von aktiven und passiven Hochwasserschutz
maßnahmen angestrebt . 

Die ökologische Komponente des Hochwasserschutzes 

In vielen Bereichen gehen die Anforderungen des Naturschutzes und diejenigen 
des passiven Hochwasserschutzes In Ihrem Anliegen konform, Flüssen wieder 
mehr Raum zu geben und damit auch Feuchtgebiete rückzugeWInnen bzw zu er
halten, die aus NaturschutzsIcht wertvolle Lebensräume zur Erhaltung bzw. Wie
derherstellung der biologischen Vielfalt unserer Landschaft darstellen (Siehe Kapitel 
5.2) . 

Rein bautechnische LOsungen sind weder aus NaturschutzsIcht noch aus der Per
spektive des Landschaftshaushaltes und Landschaftsbildes wünschenswert . Zu
dem ISt ein technischer Totalschutz aller RISIkobereiche auch wlrtschafthch nicht 
realisierbar Dennoch steht der Schutzwasserbau nicht Im Widerspruch zum ökolo
gisch onentierten Hochwasserschutz. Vielmehr sind In der Schutzwasserwirtschaft 
passive vor aktiven Maßnahmen zu bevorzugen. So bilden die Rückverlegung von 
Dämmen und Deichen, die Freihaltung von Retenhonsräumen und eine Erhal
tung/Wlederherstellung von Auen wesentitche Elemente schutzwasserwIrtschaftlI
cher Konzepte. In diesem Zusammenhang ware die rechtitche Verankerung einer 
Verpflichtung zur Kompensation für verloren gehende Retentionsräume wün
schenswert . 

Rechtliche Gesichtspunkte 

Wie kann es bewerkstelligt werden, dass Nutzungen In Gefahrenzonen künftig ex
tenSIViert, nicht mehr ausgebaut und ggl. auch rückgebaut werden, bzw. die AnMu
fung von Vermögenswerten In gefahrdeten Zonen unterbunden Wird? Diese Frage 
kann nur unter einer gesamthelthchen Betrachtung der dann Involvlerlen Rechts
materien erfolgen, da hier eine sehr starke Vernetzung der einzelnen Matenen ge
geben ISt (Raumordnungs- und Baurechtsgesetze der Länder, Wasserrechtsge
setz, Wasserbautenförderungsgesetz etc ., um nur einige zu nennen, aber auch die 
W RRL der EU hat direkt AUSWirkungen auf diese Problematik) 

Als Beispiel sei hier das Wasserbautenförderungsgesetz genannt, das die FOrde
rung und FinanZierung von Hochwasser-Schutzmaßnahmen aus öffentlichen Mit
teln regelt. Dieses bildet ein wesentliches Instrument zur Steuerung der AktiVitäten 
Im Bereich Hochwasserschutz. Durch entsprechende Pnontatensetzungen soll Sl-
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chergestellt werden, dass die Umsetzung einer gesamtheitlichen, ökologisch orien
tierten , insgesamt also einer "nachhaltigen" Hochwasserschutzstrategie durch die 
Wasserbautenförderung der öffentlichen Hand unterstützt wird , 

Der Raumplanung kommt als der für die vorausschauende Gesamtgestaltung der 
Raumansprüche und Nutzungen zuständigen entwicklungs- und ordnungsplaneri
schen Disziplin eine Schlüsselrolle im Spannungsfeld zwischen Naturgefahren, 
Schutzwasserwirtschaft und Bodennutzung zu (siehe Kapitel 3.5.2) . Dabei gilt der 
Grundsatz: Das Management der hochwassergefährdeten Flächen ist einfacher, 
wirkungsvoller und billiger als das Management der Hochwässer selbst. 

Forschung und Entwicklung 

Besitzen die verantwortlichen Stellen und andere an der Untersuchung dieser Prob
lematik involvierten Institutionen (besonders Universitäten) eine ausreichende Da
tengrundlage, an hand derer die Fragen, die Sich im Zusammenhang mit dem Er
eignis stellen, auch entsprechend beantwortet werden können? Besonders hier 
scheint Handlungsbedart wichtig zu sein. Nicht nur durch die Bereitstellung ausrei
chender finanzieller Millel, die es ermöglichen sollen, die notwendigen Daten zu 
geneneren, sondern auch durch die Bündelung der vorhandenen "Wissenszent
ren", die darauf ausgerichtet sind, das Hochwasser in seiner Gesamtheit besser 
verstehen und damit besser kalkulieren zu können. Dies hat in Österreich, aber 
auch international gesehen, noch großes Potential. 

Integratives Risikomanagement 

Studien der betroffenen Länder kamen ebenfalls zu dem Schluss, das gerade ein 
so großflächiges Ereignis wie das Hochwasser vom August 2002, das gesamte 
Flusseinzugsgebiete und somit über Landesgrenzen hinweg seine Auswtrkungen 
zeigte, eine materienübergreifende BetraChtungsweise der Problematik notwendig 
macht. Durch ein integratives Risikomanagement werden alle Elemente zur Ent
Wicklung eines wirtschaftlichen und den Bedürtnissen der Bevölkerung entspre
chenden Gesamtkonzeptes für den Hochwasserschutz durch Analyse des Risikos 
(Gefahren· und Schadenspotential), der Maßnahmen zur Gefahren- und Scha
densminderung und der Maßnahmen zum Katastrophenschutz zusammengefasst 
und somit wird eine umfassende Grundlage zur Umsetzung von Hochwasser
schutzmaßnahmen geschaffen. 

Die Zeit danach 

Beim Wiederaufbau nach einem solchen EreigniS gilt es, aus den Gründen und Ur
sachen für die Zerstörung zu lernen. Vorrangiges Ziel ist sicherlich der unmittelbare 
Schutz von Menschenleben vor den AusWirkungen eines Hochwassers und die Si
cherstellung der Lebensgrundlage der betroffenen Bevölkerung. Und wenn dies 
unmittelbare Sofortmaßnahmen benötigt, so sind diese umzusetzen, Sind die un
millelbaren Bedrohungen beseitigt, soll jedoch beim Wiederaufbau eine intensive 
Kommunikation zwischen der Bevölkerung und den involvierten Organisationen 
stattfinden, da in manchen Bereichen längertristige Maßnahmen zu setzen sein 
werden. die den zukünftigen Schutz der betroffenen Regionen als Gesamtes 
verbessern , jedoch nicht dem "Status quo ante" entsprechen werden. 
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Individualvorsorge 

Ist sich die Bevölkerung in hochwassergefährdeten Gebieten der bestehenden Ge
fahr bewusst, und trifft sie die nötige Eigenvorsorge, die ihr Hab und Gut vor den 
Auswirkungen schützt? 

Der Individualvorsorge sollte durch vermehrte Schulung und Information verstärkte 
AufmerksamkeIt gewidmet werden. Dadurch soll auch sichergestellt werden, dass 
vom Bürger Eigenverantwortung übernommen wird. Dies kann einerseits wIe oben 
erwähnt durch Schulung und Information erfolgen, aber auch durch z. B. finanzielle 
Anreize, die den Einzetnen anregen sollen, sich selbst zu schützen. 

6.2.7 EMPFEHLUNGEN 

Aus dem EreIgnis des Hochwassers 2002 haben sich bereits auf vielen Ebenen 
Expertengruppen gebildet, die zu diesem Thema konkrete Empfehlungen abgege· 
ben haben (um nur einige zu nennen seien hier angeführt: Niederösterreichische 
Hochwasserptattform an der NÖ Landesakademie, Arbeitsgruppen des Landes 
Oberösterreich zum Thema Hochwasser 2002, der Ergebnisbericht der fachüber· 
greifenden Arbeitsgruppe Hochwasserschutz des Landes Salzburg, die Ereignisdo
kumentatIon der Ptattform Hochwasser des Zentrums für Naturgefahren und Risi
komanagement, ZENAR, der Universität für Bodenkultur, die Plattform Hochwasser 
des ÖWAV). Aber auch in internationaten Studien werden Lessons Learned bzw. 
Empfehlungen diskutiert , die auch für Österreich durchaus Retevanz haben (DKKV, 
2003). 

Besonders aus der bundesweiten .Analyse der Hochwasserereignisse vom August 
2002" (Arbeitstitel FloodRisk) , einer Gemeinschaftsarbeit zwischen Österreich und 
der Schweiz, in der Experten aus allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden, Univer
sitäten elc.) vereint sind, werden im Laufe des Jahres 2004 zu den bereits vorhan
denen Empfehtungen weitere vertiefende Aussagen über die zukünftigen Maßnah· 
men und Strategien in der Hochwasservorsorge erwartet . 
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7.1 NACHTRAG AKTUALISIERTE DATEN 

ERGEBNISSE DER ÖSTERREICHISCHEN 
LUFTSCHADSTOFF-INVENTUR 2002 

Dieser Anhang fasst EmissIonsdaten zusammen, die nach Redaktionsschluss des 
UmweltkontrollberIchtes publiziert wurden. Eine detaillierte Darstellung der Zeitreihe 

1960 bis 2002 ist unter h!)P.:/!.V!.~~,!!!n~!!.I.\!l!!!1~!1l!!!!n)...~) zu linden. 

Es wird darauf hingeWiesen, dass die Gesamtemissionen des Sektors Verkehr In 
den Kapiteln 4.2-.Luft" und 6.1-. Treibhausgasemissionen und Klimawandel" nicht 
den GesamtemissIonen des Kapitels 3.6-. Verkehr- entsprechen. Letzteres enthält 
die Emissionen des Gesamtverkehrs, also auch Emissionsquellen, die gemäß den 
,nlernat,onalen BerIchtspflichten In den Kapiteln .Luft" sowie . T relbhausgasemlssl
onen und Klimawandel" den Sektoren Kleinverbraucher, Industrie und dem Interna
tionalen Flugverkehr zugeordnet sind. W8IIers bauen die Im Kapitel. Verkehr- be
handelten Emissionen auf die Zeitreihe 1960 biS 2002 auf. 

7.1.1.1 Treibhausgase 

Die Ergebnisse der Österreich ischen Luftschadstoff-Inventur 2002 zeigen für das 
Jahr 2002 einen weiteren Anslieg der Treibhausgas-Emlsslonen um 0,3 0

0 . Der 
Ausstoß des wichtigsten Trelbhausgases Kohlendioxid (CO,) erhöhle sich dabei 
um weitere 0,9 0'0 auf 69,7 Millionen Tonnen. 

Der massivste Anstieg der eO, -Emissionen aller Sektoren von 2001 auf 2002 ist 
mit + 10,1 0'0 beim Verkehr zu verzeichnen. Wie bereits in den Jahren zuvor wirkt 
sich neben den ständig steigenden Fahrleistungen Im Straßenverkehr der erhöhte 
TanktourIsmus aufgrund der vergleichsweise niedrigen Treibstoffpreise In Oster
reich aus. Betrachtet man den Z8IIraum 1990-2002, so zeigt sich, dass der Stra
ßenverkehr den mit Abstand stärksten absoluten und relativen Zuwachs verzeich
net (+ 7,7 Mo. Tonnen bzw. + 62 00). Im Jahr 2002 wurde der Verkehrsbereich 
auch In absoluten Zahlen zum größten Verursacher von Kohlendioxid. Er trägt zu 
den GesamtemissIonen mit 20,6 Millionen Tonnen erstmals mehr als die Industrie 
mit 20,0 Millionen Tonnen bel. An dritter und vierter Stelle liegen die Sektoren E
nergieversorgung und die Kleinverbraucher mit 15,2 und 13,7 Millionen Tonnen 
CO,-EmlsSlonen. 

Die eO, -Emisslonen des Sektors Energieversorgung (Fernwärme- und Stromer
zeugung sowie Raffinerie) Sliegen um 3,5 0

0 an, die Kleinverbraucher redUZierten 
Ihren eO, -Ausstoß gegenüber 2001 um 6 %. Diese Entwicklung ISt primär auf die 
günstigen Witterungsbedingungen In der Heizperiode zurückzuführen. Die CO,
EmiSSionen des Sektors Industrie sanken um 2,6 0

'0. 

Bel den MethanemissIonen (CH.) setzte Sich mit einer Redukllon von 2,5 0
'0 auch 

Im Jahr 2002 der fallende Trend fort. Hauptverantwortlich hiefür ISt der steigende 
Gaserfassungsgrad bei Abfalldeponien sowie die rückläufigen Viehzahlen in der 
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Landwirtschaft. Dieser Sektor Ist auch hauptverantwortlich für die Reduktion der 
Lachgasemissionen (N20) um 3.7 01

0 von 2001 auf 2002. 

Insgesamt Ist seit 1990 (Basisjahr des Kyoto-Protokolls) ein Anstieg der TreIbhaus
gasemissIonen um 8.5 % auf nunmehr 84.6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente zu 
verzeichnen. Zur Erreichung des Kyoto-Redukhonszleles von - 13 0

0 bis 2010 Ist 
demnach eine Verminderung der Treibhausgas-Emisslonen um 21 .5 Prozentpunk
te erforderlich. 

Eine ausfuhrllchere Analyse der TreibhausgasemissIonen enthält der Bencht .Kyoto 
Fortschnnsbencht Österreich 2004" auf der Homepage des Umweltbundesamtes. 

7.1.1.2 Klassische Luftschadstoffe 

Im Jahr 2002 ist ein weiterer Anstieg der Stickstoffoxid-EmisSionen (NO.) gegen
über dem Vorjahr um 4, t % auf 204.000 Tonnen zu verzeichnen. Damit wird die 
nahonate Emissionsobergrenze gemäß Emisslonshöchstmengengesetz-Luft (EG-L) 
für das Jahr 2010 von 103.000 Tonnen NO. auch In diesem Jahr noch bel weitem 
überschnnen. 

Die NO.-Emissionen des Straßenverkehrs nahmen gegenüber 2001 um t 0.3 % zu. 
Der stärkste Anstieg ISt bei den Lastkraftwagen zu verzeichnen. Im Jahr 2002 emit
tierten sie bereits 60 % der verkehrsbedingten NO,-Emlsslonen. Auch bei den Pkw 
sind steigende NO.-Emlsslonen zu verzeichnen. WObei hier neben den zunehmen
den Fahrleistungen vor allem der Trend zu DIeselfahrzeugen ausschlaggebend ISI. 

Bei den Schwefeldioxid-Emissionen (SO.) erfolgte 2001 auf 2002 eine Reduktion 
um 4.4 00 auf 36.000 Tonnen. Dieser Rückgang ISt überwiegend auf den gennge
ren Brennstoffelnsatz zur Raumwärmegewinnung aufgrund der günstigen Wlne
rungsverhältnlsse sOWie dem generellen Rückgang des Einsatzes von Festbrenn
stoffen zurückzuführen. Bei den flüchtigen Kohlenwasserstoffen ohne Methan 
(NMVOC) konnte In der Österreichischen Luftschadstoff-Inventur 2002 eine Reduk
lion um t.4 0 0 auf 193.000 Tonnen Im Jahr 2002 ermlnelt werden. Die AmmonIak
EmissIonen (NH3) nahmen ebenfalls ab. nämlich um 2.7 % auf 53.000 Tonnen 
2002. Bel Schwefeldioxid und Ammoniak Sind demnach bereits heute die EmIssI
onsobergrenzen gemäß Emissionshöchstmengengesetz-Lufl (EG-L) für das Jahr 
2010 unterschritten . Der Emissionstrend von NMVOC befindet sich auf Zielkurs . 

Eine ausführliche Beschreibung der Ergebnisse der Österreichischen Luftschad
stoff-Inventur (Oll) 2002 enthält der Bencht .Luftschadstoff-Trends in Österreich 
1980-2002" auf der Homepage des Umweltbundesamtes. 
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ERGÄNZUNG ZU KAPITEL 3.10.3.6 CO2-

EMISSIONSHANDEL 

Der nationale Allokationsplan (,NAP") tür die erste Periode des Treibhausgas
Emissionshandels, wurde am 31.3.2004 (mit Ergänzung am 15.4.2004) im Internet 
veröttentlicht und der EU-Kommission zur Stellungnahme übermittelt. Eine Basis 
für die Erstellung des NAP war eine Datenerhebung durch Umweltbundesamt und 
Institut tür Industrielle Ökologie, eine weitere die Studien von KWI und WIFO 
betretfend erwartbares Wachstum einzelner Branchen in den Jahren 2005 bis 2007 
("BaU"-Szenarien) . Die Gesamtzahl an CO, -Emissionen, wie sie mit Stand vom 
17.12.2003 verötlentlicht wurden (Siehe Kapitel 3.6.3.6) , war der Ausgangspunkt. 
Der Mittelwert (1998 bis 2001) der weit gefassten Datenerhebung betrug in diesem 
Stadium 30,2 Mio. t CO, pro Jahr. Eine Konkretisierung des Anlagenbegritles tührte 
zu einer Einschränkung gegenüber den ursprünglich erhobenen Anlagen. tm Zuge 
der Fertigstellung des NAP wurden einige Antagentypen aus dem Emissionshandel 
ausgenommen, die auch z.B. in Deutschland nicht betroffen sein werden. Für die 
im NAP enthaltenen Anlagen ergaben sich damit CO, Emissionen von 28,47 Mio. t 
pro Jahr im Basiszeitraum 1998·2001 (29,78 Mio. t CO, im Jahr 2001). Die Öster
reichische Luftschadstoffinventur (au") weist für diese Sektoren im Mittel der Jah
re 1998-2001 CO, -Emissionen von 34,06 Mio. t aus, der NAP deckt also im Basis
zeitraum ca. 84 % der CO,-Emissionen der Sektoren Industrie und Energie ab. 

Anlässl ich der Beschlussfassung im Ministerrat am 10.2.2004 wurde die Hälfte des 
Reduktionspotentials aus der Klimastrategie 2002, das sind 1,65 Mio. t CO" ge
genüber dem , Business as Usual"-Szenario" (BaU) als Allokation festgelegt . Dar· 
aus ergab sich eine Bandbreite der Zuteilungs menge, die anschließend in Gesprä
chen mit Branchenvertretern zu verifizieren war. Ein vorläufiger NAP wurde am 
24.3.2004 im Internet53 zur Konsultation veröffentlicht. Danach hatten die einzelnen 
Betriebe Möglichkeit zur Stellungnahme. Bis 31 .3.2004 wurden vor allem noch ge
plante Neuanlagen und bere~s genehmigte Anlagenerweiterungen berücksichtigt. 

In Zahlen gefasst bedeutet dies: Als Allokationsbasis (durchschnittliche Emissionen 
bestehender Anlagen im Basiszeitraum 1998-2001 plus Emissionen genehmigter 
Neuanlagen und Anlagenerweiterungen) werden 30,91 Mio. t CO, pro Jahr ange
setzt. Die Gesamtmenge der Zertifikate inklusive Reserve für neue Marktteilnehmer 
beträgt 33,19 Mlo. Va , während das BaU-Szenario von 34,84 Mio. Va ausgeht. Zu
geteilt werden 32,86 Mio. Va . 

$1 UMWELTBUNDESAMT (2003): AnderI , M. el al.: BeS'landsaufnahme der EmiSSionen an Treibhaus
gasen In Österreich von 1990 bis 2002. Umwellbundesamt, Bericht, Bd. BE·234_ Wien. 

$2 Gemäß den Branchen-Studien von Wifo und KWI. Für Branchen ohne Studie wurde ein mittleres 
Wachstum von 5 °0 ZWISChen BasiS und AllokatlOl1spenode angenommen 

SJ www eu-.emlsSlonshandel.al 
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7.2 LITERATURVERZEICHNIS 
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Messung von Nachhailigkeltim Bereich Wald In Umweilindikatoren fur Osterreich -
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dem Weg zu einer nachhaltigen Enlwlcklung. In : Umwellbundesamt Conference 
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STRIGL. A W (2003): Eine Reise von R,o lJber Johannesburg nach Wien Tagung Zu· 
kunhsfählges ÖSterreich KOO - Koordlnlerungsstelle der Österreich Ischen BI' 
schofskonferenz. Schloss W,lhemlnenbergIWlen. 

WCED - Wond Commlsslon on EnVIronment and Development (1987) Our Common Fu· 
ture (BrundUand·Report). Oxford Unlverslty Press. Oxford 

2.1 SCHUTZGUT MENSCH 

Zitierte Literatur 

ASPÖCK. H et al . (2002) : Amöben. Bandwurmer. Zecken ... Denlsla 6 . BIologiezentrum des 
OÖ Landesmuseums. Llnz. 

BMUJF - Bundesmlmstenum fur Umwell. Jugend und Familie (1999). Nationaler Umwell· 
und Gesundh9llsakllonsplan Wien . 

EK - Europäische KommisSion (2000): Mitteilung der Kommission vom 2. Februar 2000. 
uber die Anwendbark911 des VorsorgepnnZips 

EK - Europäische Kommission (2003) Mitteilung der KommiSSion vom 11 Jum 2003 Eine 
europäische Strategie flJr Umwell und Gesundheit. 

fPCC - Intergovemmental Panel on Cllmate Change (2001 ): Thlrd Assessment Report 
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MERSCH-SUNDERMANN. V Hrsg. (1999): ,UmweilmedIZIn - Grundlagen der Umwel1me
dlzln. klinische UmwellmedlZln. ökologische MedIZin' Georg Th,eme Verlag Stult
garl 

UMWELTBUNDESAMT (2002) : RaMsch. W. & Essl. F .. Neoblota In Österreich . Umwelt
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Rechtsnormen und Leitlinien 

EG - EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN (1976): Richtlinie 761160/EWG des Rates vom 
8 Dezember 1975 über die Oualltät der Badegewässer (ABI. Nr. L 031 vom 
0510211976 S. 0001 - 0007) 

EG - EUROPAISCHE GEMEINSCHAFTEN (2002): Beschluss Nr. 16OO12oo2lEG des Eu
ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umwel1-
akllOnsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (ABI. Nr. L 242 vom 10/09/2002 
S 0001 - 0015) . 

Strahlenschutzgesetz 1969 (BGB! Nr 227/ 1969. I d F. 14612002): Bundesgesetz über 
Maßnahmen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen ein
schließlich Ihrer Nachkommenschaft vor Schäden durch ioniSierende Strahlen vom 
11 JUni 1969 (Strahlenschutzgesetz - StSchG). I d F Bundesgesetz. mit dem das 
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desgeselz zur Schaffung eines Gutezeichens fur Holz und Holzprodukte aus nach
haltiger Nutzung, das Bundesgesetz über die Bundesämter fur LandwIrtschalt und 
die landWirtschaHlichen Bundesanstalten und das Forstliche Vermehrungsgutgesetz 
geändert werden 

Forstliches Vermehrungsgulgesetz (BGBI Nr 4 I 9/96) Bundesgesetz über lorstllches Ver
mehrungsgut (Forstliches Vermehrungsgutgesetz), Bundesgesetz, mit dem das 
Forstgesetz t 975 geändert wird, und Bundesgeselz, mit dem das Dungemlltelgesetz 
t 994 geandert Wird 

3,3 WASSERWIRTSCHAFT 

Zitierte Literatur 

BMLF - Bundesmlnlstenum für Land- und ForslWlrtschaH (1993): Gewässerschutzbencht 
1993, BMLF, Wien. 

BMLFUW - Bundesmlnlslenum fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt
schaft (2002): Gewässerschutzbencht 2002. BMLFUW, Wien 

HEFLER, F (1992) Gesetzliche Anforderungen an die kommunalen AbwasserreInIgungs
anlagen. W,ener Mitteilungen, Band too. (NUP). At -A 15. 

STALZER, W (1996) : WasserwlrtschaHliche Probleme und Perspektiven In Österreich. Ös
terrelchlsche Zeltschrilt für Raumplanung und RegionalpolIt ik, Heft 24 . S 24·27, 

STALZER, W. (1999): Österreichs Wasserwirtschaft - aktuelle Entwicklungen ÖsterreIchI
sche Wasser- und AblallWirtschaH. 5t (516) : S 110-122. 

WWK - WasserwlrtschaHskalaster & UMWELTBUNDESAMT (2003) Wassergute In ÖSter
reich - Jahresbencht 2002 BMLFUW Wien 

Rechtsnormen und Leitlinien 

WRRL - WasserrahmennchWnle (2ooo/6OlEG) : Richtlinie 2ooo16OlEG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23 Oklober 2000 zur Schaffung eines Ordnungs
rahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft Im Bereich der Wasserpolitik (ABI Nr L 
327 vom 2211212000 S 0001 - 0073) . 
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Wasserrechtsgesetznovelle 2003 BGBI. I Nr. 8212003' Bundesgesetz. mll dem das Was
serrechlsgesetz t959 und das WasserbautenfOrderungsgesetz 1985 geändert wer
den sOWIe das Hydrografiegesetz aufgehoben WIrd 

Wasserrechtsgesetznovelle 1990: BGBI. Nr. 25211990 STOlll 252 Bundesgesetz vom 
25. ApnI1990. mit dem das Wasserrechtsgesetz 1959, das Hydrographiegesetz und 
das Katastrophenfondsgesetz 1986 geändert werden 

Abwassernchtllnle 91 /271 /EWG des Rates vom 21 Mal 1991 uber die Behandlung von 
kommunalem Abwasser (ABI Nr. L 135 vom 30/0511991 S 0040 - 0052). 

3.4 ENERGIEWIRTSCHAFT 

Zitierte Literatur 

AUSTROSOLAR (2003) : Informationen über Sonnenkollektoren in Österreich 2003 

BV - BUNDESVERBAND FUR PHOTOVOLTAIK (2003): Informationen uber Photovoltaik In 

Österreich. wW.W.,p.~.9.t.9.~!?!!~.i~.' !?r.'~t 

E-CONTROL - Energle-Control GmbH (2003) : Stromeinsatz In Osterreich . 

:t!~r-',.,~:,~~~~rC)! .. a_t . 

E·CONTROL - Energle-Control GmbH (2004): Stromeinsatz In Österreich, 

Y!.V!'~.' ,e~R!=!n ~ rp! :. ~.t. 

EU-LABEL (2003): Das EU·Energlelabel, Richtlinien und Etikette 

http''!.!~'!'.~.' ~\!:1.8~! .q\!!p~gefl.I).<!~~,P.~'p.?~\!!~.l;>e! 

EVA - Energieverwertungsagentur Wien (2002): Informallonen zur EU-Richtlinie Gesamt

energieeffiZIenz von Gebäuden, Y!.V!'!' ._eV~:.~.~~t)~~.~rvlc.~/g.~~ae~.9~ .~rl.tl.\~ 

FANINGER, G (2003): Der Photovoltaik-Markt In ÖSterreich Im Jahr 2002 IFF-Klagenfurt. 

~!!p. ;!!V''!'.~ .' ~\!.e .. a t!~.\!.eli n (9. '#.F?,v .' M~ rk!.' 29!1~ • p'd(. 

IGW - Interessensgemeinschaft W,"dkraft (2003): Entwicklung der Windenergie In Oster
reich Im Jahr 2002. 

OIB - Osterreichisches Institut flJr Bautechmk (2003): Label des Energieausweises fur 
Wohngebaude. 

ÖVFK - Österreichlscher Verein zur Förderung von Kleinkraftwerken (2003) Klelnwas

serkrafterke In Osterreich. 'I!.VtI'!'!.. kJ~ttly!as.~.~r.~r.8~~~.~k_e ~~\ 

STATISTIK AUSTRIA - Bundesanstalt Statistik ÖSterreich (2oo3a): Statistisches Jahrbuch 

Österreichs 2004. Kapitel Energie. Wien. ~.w.'V.'!!!~!!~.t.i.~.' ~! . 

STATISTIK AUSTRIA - Bundesanstalt Statistik Österreich (2oo3b): Statistische Nachnch· 

ten 2003 Bereich Raumplanung/EnergieWIrtschaft. 'V.w.w.' !!!~t[~.t.i.~.'~t 

Rechtsnormen und Leitlinien: 

AbfallWIrtschaftsgesetz BGBII Nr. 10212002. §43 Abs 3, AbfallWIrtschaftsgesetz 2002. 

AMTSBLATI EU (2004): Informationen zur Mlndestbesteuerung von Energie 

http '!.leuro'p.~ .eu .i n.t!!,om~.~xati9.1) __ cust9.(I1s(i'1q\!.x __ el).·m!') . 

EIWOG. EnergielIberalISIerungsgesetz: BGBI . I Nr. 143119981. d F BGBI. I Nr 121 /2000 

Bundesgesetz. ElektnzltätsWlrtschafts- und -organisationsgesetz. 
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Emlsslonshandelsnchtllnle: EU-Richtlinie 2oo3l871EG des Europalschen Parlaments und 
des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System fur den Handel mit Trelbhausgas
emissIonszertIfIkaten In der GemeInschaft. 

FOrderung der Stromerzeugung. EU-Richtlinie 2oo1n7/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27 September 200 1 zur Förderung der Stromerzeugung aus er
neuerbaren Energlequellen Im ElektrlZltätsblnnenmarkl 

GesamtenergieeffIZIenz von Gebäuden. EU-RIChtlinie 2oo2l91IEG des Europäischen Par
lamentes und des Rales vom 16 Dezember 2002 über die GesamtenergleelflZlenz 
von Gebäuden 

Gewerbeordnung BGBt Nr 19411994 I. d F BGBL I Nr 5312001 . §77 Abs 1 Z 2. Gewer
beordnung 1994 

IPPC-Rlchtllnle. EU-Richtlinie 96i61/EG des Rates vom 24 September 1996 über die Integ
nerte Vermeidung und Verrmnderung der Umweltverschmutzung. 

Mlndestbesteuerung von Energie: EU-Richtlinie 2oo3l96lEG zur Restruklunerung der ge
meinschaftlichen Rahmenvorschnften zur Besteuerung von EnergieerzeugnIssen 
und etektnschem Strom 

Mineralrohstolfgesetz: BGBL I Nr 38/1999. § t21 . Absätze 2 bis 7. Mlneralrohstoflgesetz 
1999 

Ökostromgesetz. BGBI I Nr 149/2002 149 Bundesgesetz: Ökostromgesetz sowie Ande
rung des EtektnZltätswlrtschafts- und -<>rganlsatlonsgesetzes. 

WEISSBUCH EU (1997) : Weissbuch fur eine Gemeinschaftsstrategie und AkllOnsplan Er
neuerbare Energieträger. Mitteilung der Kommission - K0Ml97/0599 endg 

3.5 RAUMPLANUNG 

Zitierte Literatur 

AMT 0 STMK LANDESREGIERUNG (2001) : Baulandentwicklung Stelermarl<. Landesbau
d"ektlon Graz 

BEGON. M. E. ; HARPER. J . L & TOWNSEND. C. R (1998): Ökologie . Spektrum. Akade
mischer Verlag Heidelberg 

BEV - Bundesamt fur Elch- und Vermessungswesen (2oo3a) Angaben zur Flachennut
zung In der RegionalInformation der Grundstücksdatenbank BEV Wien. 

BEV - Bundesamt fur Elch- und Vermessungswesen) (2oo3b): Katasterdaten der Waldflä
chenentwlckfung der Grundstucksdatenbank 1991-2003 BEV Wien . 

BMLF - Bundesmlnlstenum für Land- und ForslWlrtschaft (t 998) : Österreichlscher Waldbe
ncht 1996. BMLF Wien 

BMLFUW - Bundesmlnlstenum für Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirt
schaft (2oo2a): Die ÖSterreichische Strategie zur Nachhaltigen EnlWlcklung. Eine 

Initiative der Bundesregierung Wien !1tlp'~Iw"'.\,!,Ila9_~.~.altig~!"!!, ~t 

BMLFUW - Bundesmlnlstenum für Land- und ForstWirtschaft. Umwelt und WasserWIrt
schaft (2oo2b): ÖSterre,ch,scher Waldbencht 2001 und Datensammlung zum Wald
bencht 2001 BMLFUW Wien 

BMLFUW - Bundesmlnlstenum für Land- und ForslWlrtschaft. Umwelt und Wasserwirt
schaft (2003) ' Datensammlung zum Österreichischen Waldbencht 2002. BMLFUW 
WIen 
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BMU - Bundesmininsterium lür Umwelt (1995) : Nationaler Umweltplan (NUP). BMU. Wien . 

BUCHGRABER, K. (2003): Kulturtandschaltsentwicklung: Fruchtbare Böden - versiegelt 
und verwaldet. Internet-Text zum Man and Biosphere - Prolekt (MaB): Changing ag
nculture and landscape: ecology, management and blo-dlversity dechne In anthro

pogenous mountaln grassland. h!!p';/~.~, Il~t.·.l?m!!,gY.-.~!!!!'!!1l'.~.~ , p.t1p. . 

BUCHGRABER, K.; RESCH, R. & BLASCHKA. A. (2003): Entwicklung. Produklivität und 
Perspektiven der österreich ischen Grünlandwirtschaft. In: Das österreichische Berg
grünland - ein aktueller Situationsbericht mit Blick in die Zukunlt. Tagungsbericht 
des 9. Alpenländlschen Expertenlorums 27.-28.März. Gumpenstein. Bundesanstalt 
lür alpenländlsche Landwirtschaft Gumpenstein. Irdnlng. 

DOUBEK. C. & HIEBL. U (2001): Soziale Infrastruktur. Aufgabenfeld der Gemeinden. In: 
Osterreichische Raumordnungskonferenz (Hrsg.), ÖROK-Schnltenrelhe, Nr. 158. 
WIen. 

EK - EUROPÄtSCHE KOMMISSION (2002): Land-Use - Exptoring the Scope for Action al 
the EU-Level. Dralt Fmal Report. 30 August. Dokument DG ENV.5 (BU-5 00/ 120). 

EUREK - Europalsches Raumentwicklungskonzept (1999): Auf dem Weg zu einer räumlich 
ausgewogenen und nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union. Angenom
men vom Informellen Rat der für Raumordnung zuständigen Minister in Potsdam, 
Mal. EK. Luxemburg 

!1!1p. ;!!l'.~r.9P.~,l'\l ·.lm/l<!=!mrn!.~l'gjq!'!~i...J?9!1!<y!~q\l(P.!'.~!l!'?P.9.tl.i.o;!9ffj!<faJ!r·~f!!,?!,!.~p.~.t! 
~~.rn_<!~,p'~.( 

GREIF. F.; PFUSTERSCHMID. S. & WAGNER. K. (2002) : Beiträge zur landwirtschaitlichen 
Raumplanung. Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. Schnltenrelhe. Nr. 93. 

GRILLMAYER. R et al. (2002): Forschungspro)ekt WIldökologische KOrridore. Endbencht. 
UniverSItät fur Bodenkultur. Wien . 

HABERL. H. et al. (2001): Die Kolonisierung der Landschalt - Indikatoren für nachhaltige 
Landnutzung. In: Schriltenreihe des BMBWK. Forschungsschwerpunkt Kulturland
schaft, Nr. 8 Wien. 

HERRY (2002): Verkehr In Zahlen. Herry Verkehrsplanung/Consultmg Im Auitrag vom 
BMVIT, Innovallon und Technologie), Abteilung K 4. HeeresdruckereI. Wien. 

h!!p.;/ffl'!!~,!!my_i.t.-g)! ,a_l/.~j~~.rn_~!!l'!a.It,p.hp.Mmp'!~!~iL~l/?J._!'.~QL,!;l!?QQQU!,.lj!!f 

:!~~ . 

JAEGER. J. (200ta) : Quantlhzierung und Bewertung der Landschaltszerschneidung. TA
Akademie. ArbeitsberIcht. Nr. 167. Stu1lgart. 

JAEGER. J. (2001 b): Beschränkung der Landschaltszerschneidung durch die Einführung 
von Grenz- oder Richtwerten. In: Natur und Landschaft, 76. Jg .. Heft 1. S. 26-34. 

JAEGER. J. (2002) : Landschaftszerschneidung. Vertag Ulmer. Stullgart. 

KREtSL. R. (1982): Regionale Waldausstattung in Österreich. Agrarwirtschaltliches Institut 
des BMLF. SChriltenreihe, Nr. 38. Wien. 

ÖREK - ÖSterreichisches Raumentwicklungskonzept (2002): Österreichisches Raument
WIcklungskonzept 2001 . Beschluss der politischen Konferenz vom 2. Apnl. ÖROK 
(= Geschältsstelle der Österreichischen Raumordnungskonferenz). Wien. 

!mp';/~~w,qe(q"' . .9.V ,a.!ffia.~.rnJt.,!giql1.(~.<!I~(l'U~!,!g!a.~!!~!'!9"'.d.1 . 

ÖROK - Österreichische Raumordnungskonferenz (2002): Österreichisches Raumentwick
lungskonzept (= ÖREK) 2001 . ÖROK. Wien. ~~~,~(!'?~ . .9.Y, ~! . 

RECK. H. & KAULE, G. (1992): Straßen und Lebensräume. Forschung Straßenbau und 
Straßenverkehrstechnik . Heft 654. Bonn-Bad Godesberg. 
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STATISTIK AUSTRIA - Bundesanstalt Statistik Österreich (2002): Volkszählung 2001 . 
Hauptergebnisse Österreich. Wien. 

STATISTIK AUSTRIA - Bundesanstalt Statistik Österreich (2003): Statistisches Jahrbuch 
ÖsterreIch 2004. CD-ROM. Wien. 

STATISTIK AUSTRIA - Bundesanstalt Slatislik Österreich (ohne Jahrgangsangabe). Volks
zählungen unterSChiedlicher Jahrgänge. Hauptergebnrsse Österreich. Wien . 

UMWELTBUNDESAMT (1994): Sonderegger, E. & Enzenhofer, J.: Umweltgerechte Wald
nutzung. Problemfelder - Maßnahmen. Umweltbundesamt Monographie, Bd . M-
049. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2oo1a): Umweltsitualion in Österreich - Sechster Umweltkontroll
bericht Umwellbundesaml. Wien . 

UMWELTBUNDESAMT (2001 b): VersIegelt Österreich? Der Flächenverbrauch und seine 
Eignung als Indikator für UmweltbeeinträChtigungen; Wrbka, T.; Peterseil, J.; Sze
rencsits. E. & Kiss, A.: Versiegelung, Zersiedelung, Zerschneidung und Fragmentie
rung - . Neue" Indikatoren für dIe Belastung österrelchischer Landscha~en? Umwelt
bundesamt Conference Paper, Bd. CP-030. Wien . S. 79-96. 

VÖLK, F. & WÖSS, M. (2001): Lebensraumzerschneidung durCh Verkehrsinfrastruktur und 
Erhaltung von Mobilitäts-Achsen für Wildtiere in der KullurfandSChaft. In: Struktur
wandel in Berggebieten. Tagung für die JägerschaII, 13.-14. September. Bundesan
stall für alpenländische Landwi~scha~. trdning . S. 21 -32. 

VÖLK, F.: GLITZNER, I. & WÖSS, M. (200t) : Kostenreduktion bei Grünbrücken durch de
ren rationellen Einsatz. Kriterien - tndikatoren - Mindeststandards. Straßenfor
schung , Heft 513. BMVIT. Wien. 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Alpenkonvenlion (BGBI. Nr. 477/1995): Ausführungsprotokoll: Raumplanung und nachhalti
ge Entwicklung des Übereinkommens zum Schutz der Alpen. 

h.t.tP.:!!'!!.'!'.'!!.·.~!I1~~.~!m)!~n\i!m,9rg · 

EUROPÄISCHES PARLAMENT (2002) : Sechstes Umweltaktionsprogramm der EuropäI
schen Gemeinscha~ . Beschluss Nr. 16oo/2oo2lEG des EuropäIschen Parlamentes 
und des Rates vom 22. Juti 2002 . 

Forstgesetz (BGBI. I Nr. 59/2002): Bundesgesetz, mIt dem das Forstgesetz 1975, das Bun
desgesetz zur Schaffung eines Gütezeichens für Holz und Holzprodukte aus nach
haltiger Nutzung, das Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und 
die landWIrtSChaftlichen Bundesanstalten und das Forslliche Vermehrungsgutgesetz 
geändert werden. 

SUP - StrategIsche Umweltprüfung: Richtlinie 2oo1/421EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen be
stimmter Pläne und Programme (ABI. Nr. L 197 vom 21107/2001 S. 0030 - 0037) . 

UVP - UmweltverträglichkeitsprOfung: RichtlInie 85/337/EWG, i. d. F. 97/11 /EG des Rates 
vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlI
chen und pnvaten PrOjekten (ABI. Nr. L 175 vom 05/07/ 1985 S. 0040 - 0048) . 
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3.6 VERKEHR 

Zi tierte Literatur 

BMLFUW - Bundesministerium für Land· und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwirt· 
schaft (2002) : Strategie Österreichs zur Erreichung des KyotoZiels Khmastrategie 
2008l20tO. BMLFUW . WIen. 

BMVIT - Bundesmlnlstenum fur Verkehr, Innovation und Technologie (2002) : Generalver· 
kehrsplan 2002. Verkehrspolitische Grundsätze und Infrastrukturprogramm. BMVIT. 
Wien. 

BMVIT - BundesminIsterium für Verkehr, Innovation und Technologie (2003): Statistik Stra· 
ße & Verkehr/Jänner 2003. BMVIT. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT - (2002): Pischlnger, R. et al.: EmiSSion Functlons for Heavy Duty 
Vehlcles Im Auftrag BMLFUW, BMVIT und UmweltbundesamI. Umweltbundesamt 
Bericht, Bd. BE·223. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2003): Einsatz von Blokraftstoffen und deren EInfluss auf die 
Trelbhausgas·Emlsslonen In ÖsterreIch. Im Auftrag der OMV AG. Wien. 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Änderung der Kraltstoffverordnung 1999 (BGBI. II Nr. 517/ 1999): Verordnung des Bundes· 
minIsters für Umwelt. Jugend und Familie, mit der die Kraftstoffverordnung 1999 ge
ändert Wird 

Biokraftsloffrochthnle (2oo3l30/EG): R,chtlin,e 2oo3l30/EG des EuropäIschen Parlamentes 
und des Rates vom 8. Mal 2003 zur Förderung der Verwendung von B,okraftstoffen 
oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. 

Bundesstraßen·Ubertragungsgesetz 2002 (BGBI. I Nr. 50/2002 Art. 5): Bundesgesetz über 
dIe Auflassung und Übertragung von Bundesstraßen. 

EK - Europäische Komission (2001): Weißbuch Verkehr. Die europäische Verkehrspolitik 
bIS 2010 - WeIchensteIlung für die Zukunft. 

Kraftstoffverordnung 1999 (BGBI. 11 Nr. 41811999) Verordnung des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und FamIlie über die Festlegung der Qualität von Kraftstoffen. 

NatIonale Emisslonshöchstmengenrichtlinie (2oo1 /81 /EG) : Richtlinie (2001l811EG) über na
tionale EmissIonshöchstmengen für bestImmte Lultschadsloffe. 

Umweltvertraglichkeltsprüfungsgesetz 2000 (UVP-G 2000) . Konsolidierte Fassung BGBI. 
Nr. 697/1993 I. d. g. F BGBI. 79311996, BGBI. I Nr. 89/2000, BGBI. I Nr. 10812001 , 
BGBI. I Nr. 151/2001 und BGBI. I Nr. 5012002 . Bundesgesetz über dIe Prülung der 
UmweltvertraglIchkelt und die Bürgerbetelhgung (Umweltverträglochkelfsprüfungsge
selz - UVP·G). 

UNECE - United Nations Economlc Commisslon for Europe (t997) : RegIonal Conference 
on Transport and the EnVironment (12·14 November). V,enna Declarallon. 
ECEIRCTEICONFJ2IFINAL 27. November 1997. UNECE. Vienna. 

Wegekostenrichtlonle: R,chtlinie 1999/621EG des EuropäIschen Parlaments und des Rates 
vom 17. JunI 1999 über dIe Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestImmter 
Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. 
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3.7 UMGANG MIT CHEMIKALIEN 

Zit ierte Literatur 

GANS. 0 .• SCHARF. S . SATIELBERGER. R & LORBEER G (2002) Arznelmlttelwlrkstof
le In der Umwelt - analytische Ergebnisse und Uberslchl In: W,ener Mitteilungen 
Band t 78 Ins"tut lur Wassergute und AbfallwIrtschaft der TU. Wien . S. 5t ff . 

HABERHAUER. et al. (2002) Leachlng and fate of surfactants byapplymg sewage sludge 
to soli and by composllng processes Posier presented at SETAC t2'" annual meet
Ing. May 2002. V,enna 

HOHENBLUM. P et al. (2002) Monllonng auf Steroldhonmone und ausgewählte Xeno
ostrogene In Osterreich Im Rahmen des Projektes ARCEM USWF - Z Umwelt
chem Ökotox t4(2) S. t t9-t22 

Rechtsnormen und Leitl in ien 

Chemikaliengesetz t996 (BGBI I Nr 531t997. I. d F BGBI I Nr t05l2000) Bundesgesetz 
uber den Schutz des Menschen und der Umwelt vor Chemikalien (ChemIkalienge
setz t 996 - ChemG 1996) 

WEISSBUCH KOMl2001l88 Strategie fur eine zukunftlge Chemlkallenpoll"k K0Ml2001l88 
endgültig vom 27 2.2001 

3.8 EINSATZ VON PFLANZENSCHUTZMITIELN UND BIOZIDEN 

Zitierte Literatur 

NEALE. M (2003) : The Blocldal Products OlrecllVe - Industry Concerns Pestlclde Outlook. 
Apnl2003 S 71-73 

Rechtsnormen und Leitl inien 

Agrarrechtsänderungsgesetz 2002 (BGBI I Nr 11012002) Bundesgesetz. mit dem em 
Forstliches Vermehrungsgutgesetz 2002 erlassen Wird und das Oüngemltlelgesetz 
1994. das Futtermittelgesetz 1999. das Pflanzenschutzgesetz 1995. das Pflanzen
schutzmlltelgesetz 1997. das Pflanzgutgesetz 1997 das Rebenverkehrsgesetz 
1996. das Saatgutgesetz 1997. das Sortenschutzgesetz 2001 . das Wemgesetz 1999 
und das QualItätsklassengesetz geändert werden (Agrarrechtsänderungsgesetz 
2002) 

B,oZldG - BloZld-Produkte-Gesetz 2000 (BGBI. I Nr 10512000) Bundesgesetz. mit dem ein 
BloZld-Produkte-Gesetz erlassen Wird sOWIe das Lebensmltlelgesetz 1975 und das 
ChemikalIengesetz 1996 geändert werden 

BIOZld-Produkte-Rlchtl,nle (98181EG) Benchtlgung der Richtlinie 98181EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 1998 uber das Inverkehrbnngen von BI
OZid-Produkten (ABI L 123 vom 24 4 1998) 

Pflanzenschutzm,ttelnchtl,n,e (911414/EWG): Benchtlgung der Richtlinie 911414/EWG des 
Rates vom 15 Juli 1991 über das Inverkehrbnngen von Pflanzenschutzmllteln (ABI. 
der Europäischen Gemeinschaften Nr L 230 vom 19 August 1991). 
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PMG (1997) - Pflanzenschutzmlltelgesetz 1997 (BGBI. I Nr. 60/1997): Bundesgeselz uber 
den Verkehr mit Pflanzenschutzml1teln (Pflanzenschutzmlltelgesetz - PMG) . 

3.9 EINSATZ VON GENTECHNISCH VERÄNDERTEN ORGANISMEN 

Zitierte Literatur 

BOCK. A K et al. (2002) Scenarios for co·exlstence of genetlcally modlfled . convenllonal 
and organlc crops ,n European agrlculture. EUR No .. EUR 20394 EN. JRC (IPTS & 
IHCP). 

CHAMPION G T el al (2003) Crop management and agronomlc conte><! of the Farm Sca· 
le Evaluations of genetlcally modlfled herblclde·tolerant crops. Phi I Trans R Soc. 
Lond B 358 P 1801 

EASTHAM. K & SWEET. J (2002) : GenetlCally modlfled organlsms (GMOs) The s'gnlf" 
cance of gene flow through pollen Iransfer. EEA. EnVironmental Issue Reporl, No. 
28 Copenhagen 

EEA - European Environment Agency (2002) Late lessons from early warnlngs the pre· 
caullonary pnnclple 1896·2000. EnVironmental Issue Repon. No. 22. Copenhagen. 

EK - Europäische Kommission (2001) : Nachhaltige EntwIcklung In Europa fur eine bessere 
Welt . Strategie der Europäischen Union für die nachhailige EnlWlcklung. KOM 264 
Luxemburg. S. 40 

EK - Europäische Kommission (2002): Umwelt 2012: Unsere Zukunflilegtin unserer Hand 
Das 6 Aktionsprogramm fur die Umwelt Luxemburg 

FIRBANK L G et al (2003) : The Impllcatlons of spnng·sown genetlcally modlhed herb,c,de· 
tolerant crops for farmland blodlverslty A commentary on Ihe Farm Scale Evalua· 
1I0ns of Spnng Sown Crops 

GTK - GentechnikkommissIon (2002) : Zweiter Bericht der GentechnIkkommissIon an den 
Nationalrat BMGF Wien 

TOLSTRUP. K et al (2003) : The co·exlstence of GM crops wlth conventlonal and organlc 
crops Repon from the Worklng Group on co-exlstence Danlsh Mlnlstry of Food , Ag· 
nculture & Fishenes Denmark. 

UMWELTBUNDESAMT (1996): Ökologische Effekte von Nutzpflanzen - Grundlage fur die 
Beunellung transgener Pflanzen. Umwellbundesamt Monographie. Bd M·074 
Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2002): Toxikologie und Allergologie von GVO·Produkten Empfeh· 
lungen zur Slandardlslerung der S,cherhe,tsbewertung von gen technisch veränder· 
ten Pflanzen auf BaSIS der Richtlinie 9OI2201EWG (2oo1l18/EG) . Umweltbundesamt 
Monographie. Bd. M·l09. Wien . 

Rechtsnormen und Leitl inien 

Frelsetzungsnchtllnle (2001 18/EG)' Richtlinie des Europalschen Parlaments und des Rates 
vom 12 März 2001 über die abSichtliche Frelsetzung von gentechnIsch verandenen 
Organismen In die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 9O/220/EWG des Ra· 
tes 
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GentechnIkgesetz (BGBI. Nr. 510/1994): Bundesgesetz. mit dem Arbeiten mit gentechnisch 
veränderten Organismen. das Freisetzen und Inver1<ehrbnngen von gentechnIsch 
veränderten Organismen und die Anwendung von Genanalyse und Genlheraple am 

Menschen geregelt werden (GentechnIkgesetz - GTG) und das Produkthaftungsge· 
setz geändert wird. 

Letthnien zum MOOllonng (2oo2/811 /EG) : Entscheidung des Rates vom 3. Oktober 2002 
über die Leitlinien zur Ergänzung des Anhangs VII der Richtlinie 2001 /18/EG. 

LeitlInien zur KoeXistenz (2003/556/EG): Emplehlungen der Kommission vom 23. Juli 2003 

mit Leitlinien lür die Erarbeltung einzeistaatlicher Strategien und geeigneter Verfah· 
ren lur die Koexislenz gentechnisch veränderter. konventioneller und ökologischer 

Kulturen. 

Leithnlen zur RIsikoabschätzung (2oo2/623/EG): EntscheIdung der KommiSSion vom 24. 
Juli 2002 über die Lelthnlen des Anhangs 11 der Richtlinie 2oo1 / 181EG. 

Saatgut Gentechnik Verordnung (BGBI. 11 Nr. 47812001) : Verordnung des Bundesministers 
lur Land· und Forstwirtschaft. Umwelt und WasserwIrtschaft über die Verunrelnogung 
von Saatgut mit gen technisch veränderten Organismen und die Kennzeichnung von 

GVO·Sorten und Saatgut von GVO·Sorten (Saatgut·Gentechnlk·Verordnung) . 

Übereinkommen über die bIologische Vielfalt (BGBI. Nr. 213/1995 ST0067) 

Umweltkontrollgesetz (BGBI. I Nr. 152/1998): Bundesgesetz über die Umweltkontrolle und 
die E,nrichtung einer Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Um· 

weltkontrollgesetz). 

Verordnung (2581997/EG): Verordnung des EuropäIschen Parlaments und des Rates vom 
27. Januar t997 über neuartIge Lebensmittel und neuartIge Lebensmittelzutaten 

Verordnung über genetisch veränderte Lebensmittel (1829/2oo3lEG): Verordnung des Eu· 
ropälschen Parlaments und des Rates vom 22 . September 2003 über genetisch ver
änderte LebensmIttel und Futtemllttel (ABI. Nr. L 268 vom 18110/2003 S. 0001 -

0023) . 

Verordnung (1830/2oo3/EG) : Verordnung des Europäischen Parlamentes und des Rates 
vom 22 . September 2003 über die Rückverfolgbar1<elt und KennzeIchnung von gen· 
technisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus gen· 

technisch veranderten Organismen hergestellten LebensmItteln und Futtermitteln 
sowIe zur Änderung der Rlchtlinoe 2oo1l181EG. 

3.10 INDUSTRIE 

Zitierte Literatur 

BMLFUW - Bundesmlnlstenum lür Land· und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwlrt· 
schaft & UMWELTBUNDESAMT (2oo2a): Stand der Technik bel Ablallverbren· 

nungsanlagen. BMLFUW. Schriftenreihe. Bd. 24/2002. Wien. 

BMLFUW - Bundesmlnostenum lür Land· und Forstw1rtschalt. Umwelt und Wasserwirt· 

schaft (2oo2b): Stubenvoll. J. ; Böhmer. S. & SzednYI. 1. : State ollhe Art lor Waste 
Incineration Plants. BMLFUW . Vol. 24/2002. Vienna. 

UMWELTBUNDESAMT (1992) : Berichl über dIe Umweltslluallon an ausgewählten langläh
rlgen Industriestandorten. Umweltbundesamt. Wien . 
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UMWELTBUNDESAMT (2oo1a): Krammer, H.-J . & Perz, K.: Gefährfiche Abfälle und Ahöfe 
in Österreich . Materialien zum Bundes-Abfallwirtschaftspan 2001. Umweltbundes
amt. Monographie, Bd . M-139. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2001 b): Rolland, C. & Grech. H.: S1and der Abfallbehandlung in 
Österreich in Hinblick auf das Jahr 2004. Umweltbundesamt. Bericht, Bd. BE- I 82. 
Wien . 

UMWEL TBUNDESAMT (2001 cl : Schindler, 1. ; BÖhmer, S. & Sammer, G.: Evaluierung der 
EU-BAT-Dokumente über Zemenl- und Kalkherstellung, Papier- und Zellstoffherstel
lung und Eisen- und Stahlherstellung. Umweltbundesamt. Bericht. Bd . BE-180. 
Wien . 

UMWEL TBUNDESAMT (2002a): Sammer, G. & SzednYJ, I.: Evaluierung der EU-BAT
Dokumente. Elsenmetallverarbeitung. Umweltbundesamt. Bericht, Bd. BE·212. 
Wien . 

UMWELTBUNDESAMT (2oo2b): Szednyj , 1.: Evaluierung der EU-BAT-Dokumente - Glas· 
industrie. Umweltbundesamt. Bericht, Bd . BE·203. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT 12oo2c): Winter, B.: Evaluierung der EU-BAT-Dokumente - Her
stellung und Verarbeitung von Nichteisenmetallen. Umweltbundesamt. Bericht, Bd . 
BE·202. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (20030): Böhmer, S.: Mitverbrennung von Klärschlamm In kalori
schen Kraftwerken . Umweltbundesamt. Bericht, Bd . BE·194. Wien . 

UMWELTBUNDESAMT (2003b): Böhmer, S. et al. : NOx·Emlssionen: Minderungspotentiale 
In ausgewählten Sektoren und Szenarien 2010. Umweltbundesamt. Bericht, Bd. BE-
233. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (20030): Wiesenberger, H. el al .: Abschatzung der SOx
Emissionen im Jahr 2010 für Energie (SNAP 01) und Industrie (SNAP 03, 04); Um· 
weltbundesamt. Berlchl, Bd. BE·232. Wien. 

UMWEL TBUNDESAMT (2004): Medleniibergreifende Umweltkontrolle in ausgewählten 
Gebieten. Umweltbundesamt. Monographie, (in Druck). Wien. 

Rechtsnormen und Leitlinien 

5. Aktionsprogramm der EU (21 79/981EG): Beschluss Nr. 21 79/98/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. September 1998 über die Überprüfung des Pro
gramms der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpoli1ik und Massnahmen im Hin
blick auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung ' Für eine dauerhahe und 
umweltgerechte Entwicklung'. 

Wassergüte-Erhebungsverordnung (BGBI. fI NR. 338/9t): Verordnung des Bundesministers 
für Land-Forstwirtschaft über die Erhebung der Wassergüle in Österreich (BGBI. 11 
338191 ). 

Abfallrahmen-RL (75/4421EWG): Rlchllinie 75/4421EWG des Rates vom 15. Juli 1975 über 
Abfälle. 

Abfallverbrennungsrichtlime (2000/76/EG): Richlhnie 2000/76/EG über die Verbrennung von 
Abfällen . 

Abwasserernlssions-VO BGBt. Nr. 88911995: AEV Nichteisen - MelallinduSlrie (BGBI. Nr. 
889/1995). 

Eisen und Slahl Verordnung : (BGBI. II Nr. 160' (997): Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über die Begrenzung der Emission von luftverunrei
nIgenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Eisen und StahllBGBI. 11 
Nr. (6011997). 
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EMAS-Verordnung (76112oo1 /EG): Verordnung (EG) Nr. 761 /2001 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 19. März 2001 über die freiwillige Beteiligung von Orga
nisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetnebsprüfung (EMAS) . 

Emissionshandeisrichtlinie (EH-RL 2oo3l87f EG) : Richtlinie 2oo3l87/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel 
mit Trelbhausgasemlssionszertlfikaten in der Gemeinschall und zur Änderung der 
Richtlinie 96f611EG des Rates. 

IPPC-Richtlinle (96f61 IEG geändert durch RL 2oo3l35/EG) : Richtlinie über die Integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung. 

Nationale Emissionshöchstmengenrichtlinte (2oo1 /81 /EG): Richtlinie (20011811EG) über na
tionale EmiSSIonshöchstmengen fur bestimmte Luflschadstoffe. 

Richtlinte für Verbrennung gefährlicher Abfälle (94/67/EG): R,chtlinte 94167fEG des Rates 
vom 16. Dezember 1994 uber die Verbrennung gefährlicher Abfälle. 

R,chtlinte für Verbrennung von SIedlungsmüll (89/429fEWG): Richtlinte 891429/EWG des 
Rates vom 21 . Junt 1989 über die Verringerung der Luflverunreinigung durch beste
hende Verbrennungsanlagen fur Siedlungsmüll. 

Seveso-II-Richtlinie (96/821EG geändert durch RL 200311 05lEG): Richtlinie zur Beherr
schung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen. 

Sinleranlagenverordnung (BGBI. 11 Nr. 16311997): Verordnung des Bundesministers für wirt
schaftliche Angelegenheiten über die Begrenzung der Emission von luflverunreini
genden Stoffen aus Anlagen zum Sintern von Eisenerzen (BGBI. 11 Nr. 16311997). 

Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luflverunreinigung (BGBI.Nr. 

15811983). 

Umweltmanagementgesetz - UMG (BGBI. I Nr. 9612001): Bundesgesetz über begleitende 
Regelungen zur EMAS-V 11 (Umweltmanagementgesetz - UMG) (BGBI. I Nr. 
9612001 ). 

UVP-Richtlinie (8513371EWG geändert durch 971111EG und 2oo3l351EG) : Richtlinie uber 
die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und pnvaten Prolek
ten. 

Verordnung des Bundesmintsters für Land- und Forstwirtschaft über die Begrenzung von 
AbwasseremissIonen aus der Aufberellung , Veredelung und WetterverarbeItung von 
Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, Blei-, Kupfer- , Molybdän- , 
Wolfram- oder Zinkmetallherstellung und -verarbeitung (BGBI. Nr. 88911995). 

Wasserrechtsgesetz t959: Kundmachung der Bundesregierung vom 8.9.1959, mit der das 
Bundesgesetz, betreffend das Wasserrecht. wiederverlautbart Wird (BGBI. Nr. 
19591215) . 

Wassserrahmenrichtlinie (WRRL 2ooI60/EG): Richtlinie 2ooo160l EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah
mens fur Maßnahmen der Gemeinschaft Im Bereich der Wasserpolitik. 
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3.11 ABFALLWIRTSCHAFT 

Zitierte Literatur 

.ßMLFUW - Bundesmlnlstenum fur Land- und Forstwirtschaft. Umwelt und Wasserwtrt· 

schaft (2001) : WIndsperger. A. & Stelnlechner. S.: Technologlen und Konzepte der 
AbluftreinIgung bei mechanisch-biologischen Anlagen zur Vorbehandlung von Rest
mull. BMLFUW. Schnftenrelhe . Bd. 1012001. Wien. 

BMLFUW - Bundesmlnlstenum fur Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt
schaft (2002) : Angerer, T & Fröhlich, M.: Thermisch Regenerative OXidation als Ver

fahren der AbluftreinIgung bei mechanisch-biologischen Anlagen zur Behandlung 
von Abfällen BMLFUW Schnftenrelhe (vor Veröffentlichung) . Wien. 

DOEDENS, H et al. (1999) Bllanzlerung von Umweltchemikalien bei der biologischen Vor
behandlung von Restabfällen Phase 2 EmiSSionen, Schadstoffbilanzen und Abluft
behandlung. BMB+F Verbundvorhaben Mechanisch-blotoglsche Vorbehandlung von 
zu deponierenden Abfällen . 

UMWELTBUNDESAMT (1998) : Häusler, G & Angerer, TAbluftemlsslonen der mecha
nisch-biologischen Abfallbehandlung - Antage Allerheiligen. Umwettbundesamt Be
ncht, Bd. BE- t39. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (1999a) Angerer, TAbluftrelnlgung bei der mechanisch
biologischen Abfa llbehandlung. Umweltbundesamt Bericht. Bd. BE-156. Wien 

UMWELTBUNDESAMT (1999b) . Angerer, T & Reisenhofer, A.: AbluftemissIonen der me
chanisch-biologischen Abfallbehandlung - Pilotanlage Kufsteln Umwettbundesamt 
Bencht, Bd BE-126. Wien 

UMWEL TBUNDESAMT (2001): Grech, H.: Angerer, Th. & Scheibengraf. M ' Bestandsauf
nahme der thermischen Entsorgung von verarbeiteten tlenschen Proteinen In äster· 
reich . Umweltbundesamt. Bencht, Bd. BE-192. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2003) Gugele, B.: Hununen, K. & Rlner, M Kyoto
Fortschnnsbencht Österreich. Umweltbundesamt. Bencht, Bd BE-222 . Wien . 

UMWELTBUNDESAMT (2004) ' Past, R & Kangf, B. GefäMlChe Abfälle In Österreich. 

Auswertungen aus dem Abfalldatenverbund. Umweltbundesamt. Bencht, Bd BE-
011 . 17 Auflage. Wien 

Rechtsnormen und Leitlinien 

AbfallwIrtschaftsgesetz 2002 (BGBt I Nr. 10212002) Bundesgesetz, mit dem ein Bundes
gesetz über eine nachhaltige AbfallwIrtschaft (AbfallwIrtschaftsgesetz 2002 - AWG 
2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz 1967 und das Immlsslonsschutzgesetz-Luft 
geändert werden 

Richtlinie 2ooo/531EG uber Altfahrzeuge, umgesetzt mit der Altfahrzeugeverordnung, BGBI 
11 Nr 20021407, Verordnung Nr 215012002 zur Abfallstatistik (ABI. Nr L 269 vom 
21 10.2000, S 34) 

Richtlinie 2oool761EG uber die Verbrennung von Abfallen (ABI. Nr L 332 vom 28 122000, 
S 91). 

Richtlinie 2002l961EC über Elektro- und Elektronlk-Altgerate des Europäischen Partaments 

und des Rates vom 27 Januar 2003 uber Elektro- und Elektronlk-Altgeräte 

Richtlinie für Verpackungsverordnung Richtlinie 2004/ 121EG des Europaischen Partaments 

und des Rates vom 11 . Februar 2004 zur Änderung der Richtlinie 94/621EG uber 
VerpaCkungen und Verpackungsabfälle. 
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3.12 ALTLASTEN 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Aillastensanoerungsgesetz (ALSAG. BGBI. Nr. 299/1989)' Bundesgesetz vom 7. Juno 1989 
zur Finanzierung und Durchlührung der Altlastensanierung , mit dem das Umwelt
und Wasserwlrtschaftslondsgesetz. BGBI. Nr. 79/1987. das Wasserbautenlörde· 
rungsgesetz. BGBI. Nr. 14811985. das UmwelHondsgesetz, BGBI. Nr. 56711983, und 
das Bundesgesetz vom 20. März 1985 über die Umweltkontrolle, BGBI. Nr. 
127/1985, geändert werden (Altlastensanierungsgeselz). 

ÖNORM S 2088·2: Altlasten. Gelährdungsabschätzung lür das Schutzgut Boden. 

Wasserrechtsgesetz (WRG, 1959): BGBI. 1959/2151. d. g. F. 

3.13 LÄRM 

Zitierte Literatur 

CERCLE BRUIT (1998): Lärm. Cercle Bruit Schweiz. Luzern. 

DÖRFLER, H. (2000) : Umweltbedingungen, Umweltverhalten. Ergebnisse des Mikrozensus 
Dezember 1998. Heft 1325 der Beiträge zur österreichischen Statislik. Vertag Öster· 
reIch. Wien. 

GUNDERMANN, K. O. & ISING, H. (1978): ISlng, H. (Hrsg.): Lärmwirkung und Lärmbe· 
kämpfung. In: Lärm - Wirkung und Bekämpfung. Erich Schmidt Verlag . Berlin. 

INFRAS FORSCHUNGS· UND BERATUNGSUNTERNEHMEN & IWW -Institut für Wirt· 
schaftspolltlk und Wirtschaftsforschung (2000): External Costs of Transport - Accl ' 
dent, Environmental and Congestlon Costs of Transport In Western Europe. Zünch & 

Karlsruhe. 

LANG, J. (2002) : Abschatzung der Lärmbelastung der Bevölkerung In Osterreich. Beant· 
wortung des Fragebogens "State of the Environment" der OECD im Auftrag des 
Umweltbundesamtes. Nicht veröffentlicht. 

MA 22 - Magistratsabteilung 22 der Stadt Wien , Umweltschutz (2003): SystematiSChe 
Lärmbekämpfung In Wohnvierteln . MA 22. Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (2001): Umweltsituation in Österreich - Sechster Umweltkontrollbe· 
richt. Umweltbundesamt. Wien, 

Rechtsnormen und Leitlinien 

6. Umweltaktionsprogramm (1600/2002lEG): Beschluss Nr. 1600/2002lEG des Europäl' 
schen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste UmweltaktI
onsprogramm der Europäischen Gemeinschaft, 

AWG - Abfallwirtschaftsgesetz (2002): BGBI. I Nr. 10212002: Bundesgesetz über eine 
nachhaltige Abfallwirtschalt (Abfallwirtschaltsgesetz 2002 - AWG 2002) 

BMWA - Bundesministerium für wirtschaWiche Angelegenheiten) (1999): Dienstanweisung 
Lärmschutz an Bundesstraßen. 

EC - European Commission (2002): Position paper on dose response relallonships be· 
tween transporlation noise and annoyance. Luxembourg. 
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EU·R,chtllnle 2ooo114/EG Richtlinie 2000114/EG des Europäischen Pa~aments und des 
Rates vom B. Mal 2000 zur Anglelchung der RechtsvorschrIften der Mltglledstaalen 
uber umweltbelastende GeräuschemissIonen von zur Verwendung Im Freien vorge· 
sehenen Geräten und Maschinen 

EU·R,chlllnle 2oo1 /431EG: Richtlinie 2oo1 /431EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27, JUni 2001 zur Anderung der Richtlinie 921231EWG des Rates über 
Reifen von Kraftfahrzeugen und KrafHahrzeuganhangem und uber Ihre Montage 

EU·R,chllinle 3O/2oo2lEG Richtlinie 2oo2l3OlEG des Europäischen Pa~aments und des 
Rates vom 26. März 2002 uber Regeln und Verfahren für lärmbedingte Betrlebsbe· 
schränkungen auf Flughafen der Gemeinschaft. 

EU·R,chtlinie 70/ 157/EWG' R,chthn,e 70/ 1571EWG des Rates vom 6 Februar 1970 zur An· 
gleichung der RechtsvorschrIften der Mltghedstaaten über den zulässigen Ge· 
räuschpegel und die Auspuffvornchtung von KrafHahrzeugen. 

Gewerbeordnung (GewO) 1994 (BGBt Nr 194/ 1994). Gewerbeordnung 1994 - GewO 
1994 

OAL - Österreichlscher ArbeitsrIng für Lärmbekämpfung (1991 )' Die Wirkungen des Lärms 
auf den Menschen. ÖAL·Rlchtllnle Nr 6/18 

OAL - Öslerrelchlscher ArbeitsrIng für Lärmbekämpfung (2001 a): Lärmschutzzonen In der 
Umgebung von Flughäfen - Planungs· und Berechnungsgrundlagen. ÖAL·R,chtlinie 
Nr. 24 

ÖAL - Österre,ch,scher ArbeitsrIng zur Lärmbekämpfung (2001 b): Erstellung von Schall1m· 
missIonsplänen und Konfllklplänen und Planung von Lärmminderungsmaßnahmen 
ÖAL·Rlchthnie Nr 36. 

ÖAL - Österreichlscher ArbeitsrIng zur Lärmbekämpfung (2003) Der Einsatz von koopera· 
liven Verfahren zur Lärmminderung In städtischen Gebieten. ÖAL·R,chtlinie Nr. 40 

Schlenenverkehrslärm·lmmlsslonsschulzverordnung (SchIV) 1993: Verordnung des Bun· 
desmlnlsters fur öffentliche WirtSChaft und Verkehr über Lärmschutzmaßnahmen bei 
Haupt·, Neben· und Straßenbahnen (BGBI Nr 415/1993) . 

Umgebungslärmrlchthnle (UL·RL. 2002): Richtlinie 2oo2l49/EG des Europäischen Paria· 
ments und des Rates vom 25 JUni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm 

Umweltverträghchkeltsprüfungsgesetz (UVP·G) 2000 (BGBI. Nr 697/1993) Bundesgesetz 
uber die Prufung der UmweltverträglIchkeit (Umweltverträgllchkeltsprüfungsgesetz 
2000 - UVp·G 2000). 

WHO - Wo~d Health Organlzallon (1999) GUldehnes for Communlty NOlse Genf 

4.1 WASSER 

Zitierte Literatur 

BMLFUW - BundesmInIsterIum für Land· und ForslWlrtschaft, Umwelt und Wasserwlrt· 
schaft (2003): Arbeitskreis Chemie - Uberwachung und Ziele (AK CHÜZ) Wasser· 
rahmenrichtlinie . Qualltälszlele fur chemische Stoffe In Oberflächengewässern. 
BMLFUW Wien 

EC - European Commlsslon (2001) : Grath. J et al The EU·Water Framework Olrectlve. 
Stallstlcal aspecis of the Identlhcatlon of groundwater pollution trends, and aggrega· 
tlon of monttonng results EC Technlcal Report, Nr t Luxembourg 
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NAGY. M. et al. (2002): Gefährliche Stoffe In Oberflächengewässern. Fachgrundlagen für 
österreichische Programme nach Artikel 7 der Richtlinie 761464/EWG. Textband. Im 
Auftrag des BMLFUW . Wien. 

WWK - WasserwIrtschaftskataster & UMWEL TBUNDESAMT (2003): Krailk. M.: Karst· und 
Kluftgrundwasser. In: Wassergüte In Österreich - Jahresbericht 2002. BMLFUW. 
Wien. S. 76·97 . 

Rechtsnormen und Leitlinien 

Entscheidung Nr. 245512oo1 IEG: Entscheidung Nr. 245512oo11EG des Europäischen Par
laments und des Rates vom 20. November 2001 zur Festlegung der Liste pnontarer 
Stoffe Im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 2ooo160/EG 
(ABI. Nr. L 331 vom 15.12. 2001 S. 1). 

Gefährliche Stoffe-Richtlinie (761464IEWG): Richtlinie 7614641EWG des Rates vom 4. Mal 
1976 betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe In die Gewässer der Gemeinschaft (ABI. EG Nr. L 129. S. 23) . 

Grundwasserschwellenwertverordnung (BGBI. 50211991 . 21311997. I. d. F.14712oo2) : Ver· 
ordnung des Bundesministers für Land· und Forstwirtschaft betreffend Schwellen
werte für Grundwassennhaltsstoffe (Grundwasserschwellenwertverordnung-GSwV). 

Trinkwasserverordnung (TWV): BGBI. II 304/2001 : Verordnung der Bundesministers für so· 
zlale Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschli· 
chen Gebrauch (Tnnkwasserverordnung - TWV) . 

Wassergüte·Erhebungsverordnung (BG81. 33811991 i. d. g. F.): Verordnung des Bundes· 
ministers fur Land· und ForstWIrtschaft über die Erhebung der Wassergüte In Öster· 
reich (WGEV) . 

Wasserrahmennchtllnle (2ooo/60/EG): Richtlinie 2000160/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für 
Maßnahmen der Gemeinschaft Im Bereich der WasserpolItik (ABI. Nr. L 327 vom 
2211212000 S. 000 1 - 0073). 

Wasserrechtsgesetz (WRG) (BGBI. I Nr. 8212003) : Bundesgesetz. mit dem das Wasser· 
rechtsgesetz 1959 BGBI. Nr. 21511959 und das Wasserbautenförderungsgesetz 
1985 geändert werden sowie das Hydrografiegesetz aufgehoben Wird. 

WRG § 33b (Novelle 1990, BGBI. 25211990) : 252. Bundesgesetz vom 25. Apnl 1990, mit 
dem das WasserreChtsgesetz 1959. das Hydrographiegesetz und das Katastrophen· 
fondsgesetz 1986 geändert werden (Wasserrechtsgesetz-Novelle 1990 - WRG· 
Novelle). 

WRG-Novelle (BGBI. I Nr. 8212003) : 82. Bundesgesetz. mit dem das Wasserrechtsgesetz 
1959 und das Wasserbautenförderungsgesetz 1985 geändert werden sowie das 
Hydrografiegesetz aufgehoben Wird. 

WRRL BGBI. 11 Nr. 42511999 Verordnung des Bundesministers fur Finanzen über die Be
stimmung des Bundesamtes für Wasserwirtschaft als OrganIsationseinheit. bei der 
die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt. 
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4.2 LUFT 

Zitierte Literalur 

UMWELTBUNDESAMT (2003): lultschadstoH·TrendS in ÖsterreiCh 1980-2001 . Umwelt· 
bundesamt. Diverse Publikationen , Bd. DP-098. Wien. 

Rechtsnormen und leitlinien 

Berichtigung der RIchtlinie 2000169/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. November 2000 über Grenzwerte lür Benzol und Kohlenmonoxid in der luft (ABI. 
l 313 vom 13.12.2000) (ABI. Nr. l 111 vom 20/04/2001 S. 0031-0031). 

Emissionshöchstmengengesetz-luU (BGBI. I Nr. 34/2003) : Bundesgesetz, mit dem ein Bun· 
desgesetz über nationale Emissionshöchstmengen lur bestimmte Luflschadsto1fe 
(Emissionshöchstmengengesetz-lult. EG-l) ertassen sowie das Ozongesetz und 
das Immlssionsschutzgesetz-LuU geändert werden. 

Gaspendelverordnung (BGBI. Nr. 79311992 ST0271): Verordnung des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten über die Ausstattung von Tankstellen mit Gaspen
delleitungen. 

Gefährliche Stoffe in Pflanzenschutzmllteln (BGBI. Nr. 97/1992 ST0036) : Verordnung des 
Bundesministers für Umwelt. Jugend und Familie über ein Verbot bestimmter gefähr
licher Stoffe in Pflanzenschutzmitteln. 

Gefährliche StoHe in Pflanzenschutzmilteln (BGBI. Nr. 58/1991 ST0025): Verordnung des 
Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie über das Verbot von Pentach· 
lorphenot (PCP) . 

Grenzwerte gemäß EU-Richtlinien: Richtlinie 2002l3/EG des Europäischen Partarnents und 
des Rates vom 12. Februar 2002 über den Ozongehalt der Luft (AbI. Nr. l 067 vom 
09/03/2002 S. 0014 - 0030). 

Immlssionsschutzgesetz-lufl (IG-l , 8GBI. I Nr. 11511997): Bundesgesetz zum Schutz vor 
ImmiSSIonen durch luftschadstoffe. mit dem die Gewerbeordnung 1994. das luft
reinhaltegesetz für Kesselanlagen . das 8erggesetz 1975, das Abfallwirtschaftsge
setz und das Ozongesetz geändert werden (Immissionsschutzgesetz-luft. IG-l) . 

Kraftstoffbehälterverordnung (BGBI. Nr. 558/1991 ST0203): Verordnung des BundesminlS' 
ters lür wirtschaftliche Angelegenheiten über die Ausstattung gewerblIcher Betriebs
anlagen mit Gaspendelleitungen lür ortsleste KraftstoHbehälter. 

KraUsloffverordnung 1999 (8GBI. II Nr. 418/t 999): Verordnung des Bundesministers lür 
Umwelt. Jugend und Familie über die FesUegung der QuaiitAI von Kraftstoffen (Kran
stolfverordnung 1999). 

Lösungsmillelverordnung (BGBI. Nr. 872/1995 ST0294) : Verordnung des Bundesministers 
für Umwelt über Verbote und Beschränkungen von organischen lösungsmitteln (Lö
sungsmittelverordnung 1995 - LMVO 1995). 

Lultreinhaltegesetz für Kesselanlagen (BGBI. Nr. 380/1988 STOI42) : Bundesgesetz vom 
23. JunI 1988 zur Begrenzung der von Damplkesselanlagen ausgehenden Luftver
unreinigungen (Luftreinhaltegesetz lür Kesselanlagen - LRG-K) . 

ÖAW - Österreichische Akademie der Wissenschaften (2003): Innenraumluft: Richtlinie zur 
Bewertung von Innenraumluft- Komission für Reinhaltung der luU. 
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Ozongesetz (BGBI Nr 21011992 ST0081 I. d g F.). Bundesgesetz über Maßnahmen zur 
Abwehr der Ozon belastung und die Information der Bevölkerung uber hohe Ozonbe
lastungen. mit dem das Smogalarmgesetz. BGBI Nr 38/1989. geänden wird (Ozon
gesetz). 

Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (adopted under the Aarhus
ConvenllOn). 

Protocol to the 1979 Convenllon on long-range transboundary alr pollution to abate aCldlll
callOn. eutrophlcallOn and ground-Ievel ozone (Gothenburg protocof). 

Protocol to the 1979 convenllOn on long-range transboundary alr pollution on persistent or
ganlc pollutants (Aarhus protocol on POPs) . 

Protocol to the 1979 convenllOn on long-range transboundary alr pollution on heavy metals 
(Aarhus protocol on heavy metals). 

Richtlinie 1999/3O/EG des Rates vom 22. Apnl1999 über Grenzwene fur Schwefefdloxld. 
StickstoffdioxId und Stickstoffoxide. Pan,kel und Blei In der Luft (ABI Nr. L 163 vom 
29i06l1999 S 004 t - 0060) 

Richtlinie 2oo1l8t /EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 200t 
über nationale EmissIonshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe (ABI Nr. L 
309 vom 271111200t S. 0022 - 0030) 

EU-RL 2oo2J3IEG Richtlinie 2oo2J3lEG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12 Februar 2002 über den Ozongehalt der Luh (ABI Nr L 067 vom 09/0312002 S. 
0014 - 0030) 

EU -RL 92172JEWG R,chthnle 92172JEWG des Rates vom 21 . September 1992 über die 
Luflverschmutzung durch Ozon (ABI Nr L 297 vom 1311011992 S 0001 - 0007). 

Verordnung zum IG-L (BGBI 11 Nr. 29812001): Verordnung des Bundesministers für Land
und ForstWInschaft. Umwelt und Wasserwlnschaft uber ImmlsSlonsgrenzwene und 
ImmlSSlonsZielwene zum Schutz der Okosysteme und der Vegetation . 

VOC-Anlagenverordnung (BGBI 11 Nr. 30112002): Verordnung des Bundesministers fur 
W lnschaft und Arb9lt zur Umsetzung der Rlchthnle 19991131EG uber die Begrenzung 
der EmiSSionen bel der Verwendung organischer LOsungsmlllelln gewerbhchen Be
tnebsanlagen (VOC-Anfagen-Verordnung - VAV) 
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